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Die Devölkernngsordnung der kurländischen Städte, 
insonderheit der Stadt Mita«. 

administrative Organisation des Staates ist die nothwendige Be-
dingung seiner innern Tbätigkeit, der Verwaltung. Das Object der letzteren 
bilden die freie persönliche Bewegung des Einzelnen, die Verhältnisse 
seines individuellen Levens. Indem die Verwaltung die Regelu festsetzt, 
durch welche der Einzelne in seinen Lebensäußeruugeu an die verwaltende 
Thätigkeit eines bestimmten Orgaus des Staats gebunden wird, begründet 
ste dessen Angehörigkeit an dieses Verwaltungsorgan. Die Gesammtheit 
der Bestimmungen hierüber eutbält die administrative Ordnung der Be-
völkerung."*) 

Die Verwaltungsorgane des Staates oder dessen vollziehende Gewalt 
theilen sich nun in verschiedene Organismen, den amtlichen oder rein staat-
lichen und den Organismus der Selbstverwaltung. Als SelbstverwaltungS-
körper erscheinen vorzugsweise die Gemeinden, deren Competenz uud Zu-
ständigkeit durch die Verzeichnung zu denselben bedingt werden. Die 
Competenz begreift die Grenzen und das Maß der vollziehenden Gewalt, 
die Zuständigkeit deu Umfang, in welchem der Einzelne den Anordnungen 
jener vollziehenden Gewalt unterworfen ist. 

Da nun die Verzeichnung zu der Gemeinde zur wesentlichen Grund-
lage der administrativen und zum Theil auch der finanziellen (wirtdschaft-
lichen) Ordnung der Bevölkerung geworden, ist die Kenntniß dessen, in 
welchem Maße der Gemeinde die ihr übertragenen Verwaltungsausgaben 

*) Lorenz S te in . Verwaltungslehre, Thl II. Bevölkerungswesen, Stuttgart, 1866. 
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in den durch die Verzeichnung ihrer Gemeindeglieder ihr zugewieseneu 
Grenzen ibrer Competenz zu lösen im Stande ist, von der Kenntniß der 
geschichtlichen Momente, durch welche in Folge der stattgebabten Verzeich-
nungen (Revisionen) die Gemeinde in i h r e r gegenwärtigen Gestalt erwachsen ist, 
abhängig — oder mit andern Worten, zur Beantwortung der Frage, ob 
die bestehende Bevölkernngsordnung die Lösung der Gemeindeausgaben 
erschwert oder erleichtert, ist die Kenntniß der historischen Entwickelung der 
Gemeinde die Grundbedingung, auf welche sich jede Erörteruug über jene 

Frage zurückbeziehen muß. 
I » Beziehung auf die Stadtgemeinden Kurlands, namentlich in Be-

ziehung auf die Gemeinde der Stadt Mitau, soll der Versuch hiezu in 
Folgendem gemacht werden. 

DaS frühere Herzogthum Kurland wurde im Iabre 1795 dem russi-
schen Kaiserreiche einverleibt und sowohl im Allgemeinen als auch nament-
lich in wirtschaftlicher (finanzieller) Beziehung den russischen Staatsein-
rlchtnngen unterworfen. Zu letztere« gehörte die Verzeichnung der Personen 
der steuerpflichtigen S.tände zu Revisionsgemcinden behufs der Belegung 
derselben mit einer Personalsteuer nnd mit der Stellung vou Rekruten. 
Dles war in den Städten in Beziehung aus deren vorhandene Bevölkerung 
nicht schwierig, ebenso wenig wie bei dem leibeigenen Banerstande, der 
ohnehin in Gutsgemeiuden der Scholle anklebte. Nun gab es aber »eben 
dem hörigen Bauerstande aus dem Lande eine zahlreiche Bevölkerung freien 
Standes, theils mit dem Betriebe in landwirthschaftlichen Anstalten, theils 
mit dem gewerblichen Betriebe, soweit die Landbevölkerung desselben bedarf, 
beschäftigt, daher zum Theil mit stetigen Wohnsitzen, zum Theil aber auch 
je nach den Aussichten auf Erwerb mit wechselnden Wohnplätzen. Die 
erstere Klasse dieser Freien wurde unter der Bezeichnung „freie Ackerbau-
treibende" zu den Landgütern verzeichnet, für die andere blieb nur die 
Verzeichnnng zu den Städten, gewöhnlich desjenigen Krei'es, in welchem 
sie zur Zeit der Revisionsansnahme gerade lebten, übrig. Auch die freien 
Bevölkerungen der seit älterer Zeit in Knrland bestehenden Flecken wurden 
nicht zu einer besonder« Revisicnsgemeinde in jedem Flecken vereinigt. 
Die Fleckenbewohner mnßten sich zu den Städten nach eigner beliebigen 
Auswahl verzeichnen lassen. Auf diese Weise gelaugte jede Stadt mit 
einem Mal zu einem Zuwachse ihrer Bevölkerung, der mit keinem andern 
Bande an dieselbe geknüpft war als eben durch die Steuer- uud Rekruten-
pflicht, sonst aber in ihr keine Heimat hatte, keine Familie, keinen wirth-
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schaftlichen Betneb, keine Niederlassung, keinen Wohnfitz. Zn der Folge 
wurden auch die zu den Landgütern verzeichneten freien Ackerbautreibenden, 
da sie den Bauergemeinden nicht incorporirt werden konnten sowohl wegen 
der Standesungleichheit als auch wegen des höhern Steuersatzes, den sie 
zahlteu, zur Bildung besonderer Gemeinden aber ihrer geringen Zusammen-
gehörigkeit uud zerstreuten Wohnsitze wegen nicht geeignet waren, durch eiue 
Verwaltungsmaßregel zu den Städten übergeführt, d. h. in den städtischen 
Revisionslisten verzeichnet. 

Diese anomalen städtischen Bevölkerungszustände geriethen bei dem 
Eintritte der sechsten Revision im Jahre 1811 und der siebenten im Jahre 
1816 in eine noch größere Verwirrung. Dem obersten Grundsatze jeder 
Volkszählung im Reiche, daß jeder zu derselben Gemeinde verzeichnet werden 
muß, zu welcher er in der früheren Revision verzeichnet gestanden, natür-
lich mit dem Zuwachs seiner Familie, daß aber jede Umschreibung von 
einer Gemeinde zur audern während der Revision sistirt und ausschließlich 
den innerhalb der Revisionen liegenden Zwischenzeiten vorbehalten ist, 
diesem Grundsatze entgegen*) verordnete das Patent der kurländischen 
Gouvernementsregierung vom 12. Juni 1811, Nr. 2027, daß jeder 
städtische Steuerpflichtige sich beliebig eine Stadtgemeinde als Anschreibungsort 
erwählen dürfe und von der Revisionskommission für diese erwählte Stadt 
mit einem Anschreibebillete, d. h. mit einer Anweisung an die Verwaltung 
der bezeichneten Ztadt, ihn daselbst in die Revisionslisten auszunehmen, 
versehen werden müsse, während das Regierungspatent vom 6. October 
1815, Nr. 3851, die Beschränkung hinzufügte, daß bei der siebenten 
Revision jeder auf dem Lande lebende städtische Steuerpflichtige ohne Rück-
sicht auf seine frühere Revisionsgemeinde zu derjenigen Stadt zu verzeichnen 
sei, die ui dem Kreise seines Domicils liege. Die auf dem Lande lebende 
steuerpflichtige Bevölkerung der Städte halte nun häufig die frühern Wohn-
stätten mit neuen vertauscht und so wurde ihr durch die eben erwähnten 
Verordnungen i» der Regel eine neue Revisionsgemeinde zugetbeilt, unbe-
kümmert darüber, ob sie ihre Verpflichtungen gegen die alte Gemeinde, die 
der Krone dafür solidarisch haftete, erfüllt hatte oder nicht. Die Folge 
davon war, daß die Gemeinden plötzlich jede Competenz über ihre zu 

*) Das ist kein Vorwurf Kurland war eine seil verbälmißmäßig kurzer Zeit erworbene 
deutsche Provinz. Bei der mangelnden Codificativn der russischen Gesetzgebung und der 
Schwierigkeit der Gesehkenntniß konnte das Naheliegende wohl das Rechte scheinen. 

1 ' 
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andern Gemeinden verzeichneten früheren Gemeindeglieder einbüßten und die 
Rückstände derselben meist verloren gingen; eine weitere Folge die An« 
schauung, die sich unwillkürlich den Landpolizeibehörden ausdrängte, daß, 
weil der im Kreise lebende städtische Steuerpflichtige durch die Anordnung 
der Gouvernementsverwaltung zur Stadt des Kreises gehörte, der Wohnsitz 
im Kreise dem Wohnsitze in der Stadt gleich zu stellen, daher eine Ver-
pflichtung zur Ausnahme von Plakatpässen bebuss der Legitimirung des 
Aufenthalts um so weniger vorhanden sei, als die ideale Grenze der 
dreißig Werste außerhalb des Anschreibeortes, welche erst die Ausnahme 
eines Plakatpasses gesetzlich bedingt, in der Wirklichkeit schwer erkennbar 
ist und zudem bei der Ausführung die im Kreise unter sonst gleichen Ver-
hältnissen Lebenden, je nachdem sie innerhalb oder außerhalb des 30-werstigen 
Rayons wohnten, einer ungleichen Behandlung unterworfen hätte — eine 
Anschauung, die sich allmählich auf alle in den Kreisen domicilirenden 
städtischen Steuerpflichtigen ausdehnte, wenn sie auch nicht zur Stadt ihres 
Kreises, überhaupt uur zu einer Stadt des Gouvernements verzeichnet 
standen. 

Der Grnndsatz, daß bei eintretender Reichsrevision jeder Steuer-
pflichtige zu seiner frühern Gemeinde verzeichnet werden müsse, gelangte 
erst bei der nach der siebenten eintretenden Reichsrevision in Kurland zu 
seiner vollen Geltung. Die Znschreibnngen zu den Gemeinden in den 
Zwischenzeiten der Revisionen, die auf Grundlage der bestehenden Verord-
nungen nur mit deren Zustimmung, die sich auf die Bestellung einer Sicher-
heit für die Abgabenzahlung beschränkte, geschehen konnten, hätten nun 
allerdings eine Gefahr, daß die Gemeinden durch den Zuwachs in der 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten gegen den Staat und ihre eigenen Glieder 
beeinträchtigt würden, um so weniger bringen können, als diese Personen 
in der Regel ihre Aufnahme in die Gemeinde aus dem Grunde nach-
suchten, um hier eine gewerbliche Niederlassung zu gründen. Eine Gefahr 
lag jedoch in der Zufchrelbung derjenigen Personen, die nach besonderen 
Verordnungen von der Einwilligung der Gemeinden in ihre Aufnahme 
nicht abhängig und zur Leistung einer Abgabensicherheit nicht verpflichtet 
waren. Es gab zwei verschiedene Kategorien derartiger Personen, solche, 
für welche die Gemeinde bei ihrem Eintritt in den Verband die solidarische 
Verpflichtung übernehmen mnßte, und solche, die ohne Verantwortung der 
Gemeinde angeschrieben wurden.. Zu den ersteren gehörten v o r z u g s w e i s e 
die sogenannten Remigranten und die Freiheits-Reklamanten, zu den 
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andern*) die in russische Untertänigkeit getretenen Ausländer, die aus der 
Leibeigenschaft Freigelassenen, die getauften Ebräer und die Soldatenkinder, 
Kantonisten, Pfleglinge der Erziehungshäuser und der Waisenhäuser der 
Kollegien der allgemeinen Fürsorge, uneheliche Kinder von nicht zum ab-
gabepflichtigen Stande gehörenden Frauen und Mädchen, zur christlichen 
Religion übergetretene Andersgläubige, Personen der ehemaligen polnischen 
Schliachta, deren Adel nicht bestätigt ist, entlassene Kirchendiener. Kinder 
von Kanzleibeamten ohne Rang, freie Leute verschiedenen Berufs, die zu 
den Städten nicht gehören. 

Was die Remigranten anbetrifft, so gestatte das Allerhöchste Rescript 
an den Justizminister vom 30. August allen Läuflingen ohne Ausnahme, 
sie mochten ans dem Militair oder dem bürgerlichen Stande sein, wenn 
sie in einem zweijährigen Termine aus dem Auslande zurückkehrten, sich 
eiueu Lebensstand zu wählen und sich bei den Städten anschreiben zu 
lassen. Nach den großen Kriegen der Jahre 1812—1815 fand sich eine 
Menge solcher Läuflinge ein und da ein großer Theil von ihnen zunächst 
die kurländische Grenze überschritt, wählten sie die Städte dieser Provinz, 
namentlich die Stadt Mitau zu ihrem Anschreibeort, jedoch nicht um sich 
hier niederzulassen, sondern bloß um mit einer Legitimation versehen nach 
den innern Gouveruements, denen sie nach ihrer Nationalität angehörten, 
ungehindert weiter zu wandern. Welchen Gelichters diese Leute waren, 
geht aus dem Allerhöchsten Manifeste vom 20. Juli 1816 hervor, welches 
bestimmte, daß die aus dem Auslände Remigrirten, da es dem größten Theile 
derselben, an Müßiggang und Umhertreiben gewöhnt, schwer werde gute 
Bürger zu sein oder arbeitsame Landleute zu werden, nur dann zu den 
Städten und Dorfgemeinden angeschrieben werden sollten, wenn diese aus 
deren Aufnahme freiwillig eingingen; diejenigen aber, die keine Gemeinde 
zu ihrer Ausnahme willig finden, zum Militärdienst abzugeben oder, wenn 
iu diesem untauglich, zu den Arbeitern der von der Grenze entlegenen 
Kreisstädte anzuschreiben seien. Hiemit war nun zwar der weiteren Zn-
schreibung vorgebeugt, aber die einmal zu den Städten Verzeichneten 
blieben bei diesen uud ihre Nachkommen gehören noch gegenwärtig zu der 
zahlreichen Klasse derer, die zum großen Theile unverpaßt in den innern 

Die verschiedenen Kategorien dieser Leute und Bestimmungen in Betreff derselben 
find aufgeführt Art. 462, 463, 466—470 des Ständerechts. Bd. IX, u Art. 398 bis 657 
des Abgabenustaws, Bd. V, Ausgabe von 1857. 
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sein muß, das alljährliche Rekrutencontingent zu stellen, weil hierbei die 
persönliche Anwesenheit der Rekrutenpflichtigen erforderlich ist. 

Um das Maß dieser aus den Anschreibeverhältnissen erwachsenen, 
allmählich gesteigerten Schwierigkeiten kennen zu lernen, giebt es nur das 
Mittel einer allgemeinen Zählung der in den Stadtgemeinden vorhandenen 
im Vergleich zu der angeschriebenen Bevölkerung. Am 16. März 1863 
wurde iu Kurland zum ersten Male aus Anordnung des statistischen 
Gouvernements-Comite's eine Volkszählung zu rein statistischen Zwecken, 
d. h. um in einem gegebenen Zeitpunkte die an jedem Orte wirklich vor-
handene Bevölkerung zu ermitteln, unternommen, die also nichts gemein 
halte mit den auf Anordnung der Staatsregierung bewerkstelligten Revisionen, 
welche lediglich die Feststellung des Zuwachses und des Abganges der 
steuerpflichtige» Stände an den Orten ihrer Verzeichnung behufs der Nor-
mirnng der Abgaben und Rekrutenpflicht bezwecken und sich um die 
wirkliche Ortsbevölkerung nicht kümmeru. Jene Volkszählung hatte nun 
in Beziehung aus die Bevölkerung der els kurländischeu Städe das Er-
gebuiß, daß die Gesammtbevölkerung jener Städte (Männer und Weiberj 
von 62,197 Seelen um 27,255 Seelen hinter der in der zehnten Revision 
zu denselben angeschriebenen Gesammtzahl von 89,452 Seelen zurückblieb, 
daß mithin fast ein Drittel der zu den Städten verzeichneten Bevölkerung 
in diesen nicht lebte, wobei das Verhältniß in einzelnen Städten nament-
lich in Goldingen, Jacobstadt, Tuckum, Pillen noch viel ungünstiger war, 
da hier die angeschriebene Seelenzahl die wirklich vorhandene um mehr 
als die Hälfte überstieg.*) Und doch sind jene Zahlen weit entfernt davon, 
den wahren Sachverhalt d. b. den Unterschied zwischen der angeschriebenen 
und der vorhandenen Seelenzahl der Angeschriebenen auszudrücken. I n 
der Zäblungsliste waren nämlich einestheils die Anschreibeorle der einzelnen 
Steuerpflichtigen nicht angegeben, daher wurde eine Scheidung der in den 
Städten lebenden ortsverzeichneten Steuerpflichtigen von den Fremden 
nicht möglich, anderentheils waren in der Bevölkerungszahl auch die höhern 
nicht steuerpflichtigen Stände, Adel, Beamte, Literaten, Militair aufge-
nommen. Die Zahlen beider Bevölkerungsklassen, der Fremden und der 
Eximirteu, müßten das Verhältniß der Augeschriebenen zu den Vorhandenen, 
von diesen in Abzug gebracht, noch weit nachtheiliger gestalten. 

*) Siehe das statistische Jahrbuch für Kurland pro 1863. 
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I m März 1867 wurde hieraus in der Stadt Mitau eine Zählung 
lediglich der steuerpflichtigen Bevölkerung mit Scheidung der Ortsver-
zeichneten von den Fremden ausgeführt, die allerdings überraschende 
Resultate lieferte. Es waren hiernach: 

Männliche Seelen. 
I n der Stadt I n derselben Demnach 

verzeichnet. vorhanden. abwesend. 

Von Zünftigen 3454 929 2529 
„ Bürgern 3302 610 2692 
„ Arbeitern 2126 390 1736 
„ Ebräern 1938 1096 842 

Summa 10820 3025 7795 

Dagegen lebten von Steuerpflichtigen anderer Gemeinden in der 
Stadt: 
Zu andern Städten verzeichnet. . 603 männliche, 579 weibliche Seelen, 
Zu Bauergemeinden „ . . 1470 „ 1737 „ „ 
Ebräer anderer Städte . . . . . . 517 „ 569 „ „ 

Summa 2590 männliche, 2885 weidliche Seelen. 

Die Zahl der Abwesenden müßte sich, wenn ihre Abwesenheit eine 
legale ist, mit der Zahl der ertheilten Plakatpässe ausgleichen. Die Zahl 
der im Jahre 1866 ertheilten Plakatpässe betrug aber im Ganzen 3485 
und zwar an männlichen Personen 2523, an weibliche 962. Nimmt man 
nun an, daß die Zahl der mit Pässen Abwesenden zu jeder Zeit des 
Jahres durchschnittlich gleich sei der Zahl der überhaupt im Jahre ertheilten 
Pässe, was der Wahrheit ziemlich nahe kommen wird, so habe« sich bei 
der Zählung nur 2523 in legaler Abwesenheit befunden. Zu diesen sind 
jedoch nach den Listen der Hauptmannsgerichte über die zur Zeit auf dem 
Lande lebenden und durch Abgabequittungen legitimirten Steuerpflichtigen 
der Stadt Mitau noch 443 männliche Seelen hinzuzurechnen, so daß die 
Zahl der legitimirt Abwesenden sich aus 2966, die Zahl der paßlos Ab-
wesenden auf 4829 herausstellt. 

Es ist zu bedauern, daß nicht auch in den übrigen Städten des 
Gouvernements wie in Mitau je eine Zählung zur Ermittelung der an-
wesenden und abwesenden steuerpflichtigen Bevölkerung hat stattfinden 
können. Allein die Ergebnisse der Zählung von 1863 zusammengehalten 
mit dem Ergebniß der in Mitau in diesem Jahre stattgehabten Zählung 
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lassen keinen Zweifel darüber, daß iu allen Städten ein ungewöhnliches 
Mißverhältniß zwischen der angeschriebenen und der vorhandenen Seelenzahl 
besteht, ein Mißverhaltniß, dessen notbwendige Folgen sich durch Rückstände 
der Kronssteuern wie durch Rückstände bei der Rekrutenstellung äußern. 
Wie soll es auch den Stadtverwaltungen gelingen, trotz dem daß von den 
Kronssteuern nur die Prästandensteuer als'Personalabgabe übrig geblieben, 
diese nach der Kopfzahl der Gemeinde berechnete Steuer, zu welcher jedoch 
die beträchtlichen Gemeindesteuern hinzukommen, von dem kleineren Theile 
den sie mit ihrer Autorität zu erreichen vermögen, einznheben, ohne ent-
weder an der Unmöglichkeit, den ganzen Steuerbetrag rechtzeitig flüssig zu 
machen, zu scheitern oder aber ohne den besteuerten Theil einem Steuer-
drucke zu unterwerfen der allmählich zur Verarmuug führt.*) Was die 
Erfüllung der Rekrntenpflicht angeht, so hat die Erfahrung seit der Ein-
führung der neuen Rekruteuverordnung gelehrt, daß die Rekrutenloosungen 
ohne die Theiluahme der Beteiligten stattfinden müssen, d. h. daß trotz 
der Veröffentlichung des Rekrutirungsmanifestes, trotz der Ausgabe der 
für Rekrutirungspflichtige und an der Rekrutirungsreiheufolge Stehende 
verordneten besondern Pässe, trotz des Aufrufs der örtlichen Magisträte an 
alle Rekrntirungspflichtigen sich zu dem Loosungstermine zu stellen, diese 
denuoch gar nicht sich einfinden und die Loosziedung durch Gemeinde-
bevollmächtigte bewerkstelligt werden muß. Dies erklärt sich daraus, daß 
die au Ort und Stelle befindlichen Zünftigen ihre Rekrutenpflicht durch 
Stellung von Freiwilligen, durch Voransgabe von gemieteten Rekruten 
oder durch Geld ablösen, und daß die Personen des Bürger, und Arbeiter-
standes zum überwiegenden Theile außerhalb der Gemeiude leben. Unter 
den obwaltenden Verhältnissen ist die Loosuug der Rekrutenpflichtigen, in 
so ferne sie deren persönliche Theilnahme an der Loosuug bedingt, schlechter-
dings unausführbar und die Abwesenheit der durch das ganze große Reich 
zerstreute« rekrutenpflichtigen Personen, die in vielen Fällen bei dem Er-
scheinen des Rekrutirungsmanifestes nnd der Aufforderung zur Loosung 
nicht die Mittel besitzen, die weite Reise in die Heimatsgemeinde anzutreten, 
znm Theil auch wohl zu entschuldigen. Die Abgabe der Rekruten nach 
der Reihenfolge der Loosung ist eine rein illusorische. Weil sich die 

*) Die alljährliche Veröffentlichung der umfangreichen Listen der Abgabenrestanten in 
der Gouv.-Zeitung hat außer der Bedeutung der Erfüllung einer amtlichen Pflicht in den 
seltensten Fällen einen praktischen Erfolg. 
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Loosnugspflichtigen «icht gestellt haben, werden dieselbe als solche betrachtet, 
die sich der Loosung entzogen und ohne Rücksicht aus die Nummer, die 
sür sie gezogeu worden, sobald man ihrer habhaft geworden, zum Militär-
dienste abgegeben. Auf diese Weise verliert das Institut der Loosung, 
das bei zusammengehaltenen Gemeinden von so großem Werthe ist, seinen 
Inhalt und seine Bedeutung. Noch schlimmer ist, daß die Bedrohung in 
den Militärdienst abgegeben zu werde« aus allen Loosungspflichligen hasten 
bleibt, mögen sie vermöge der Nummer, die sür sie gezogen worden, oder 
der Klasse, in der sie stehen, nach der Wahrscheinlichkeit noch so weit von 
der Abgabe entfernt sein, wenn die Abgabe nach der Reihenfolge der Nummern 
beobachtet werden könnte, weil sie sich weder zur Loosung noch nach der-
selben freiwillig gestellt, eine Bedrohung die auch bestehe» bleibt, wenn 
das Rekrutencontingent der Gemeinde bereits geliefert worden, und welche 
hauptsächlich dazu beiträgt die Personen des militairpflichtigen Alters, die 
durch ihre Abwesenheit eine Verschulduug aus sich geladen, sür die Dauer 
von ihrer Gemeinde entfernt zu halten. 

Zu welchen extremen Zustände» diese Verhältnisse führen können, 
wird sofort einleuchtend, wenn man sich eine Stadtgemeinde denkt, in 
welcher die angeschriebene Bevölkerung gar nicht mehr oder doch nur zu 
einem verschwindend kleineu Theile an Ort und Stelle vorhanden, und 
eine fremde eingewanderte, aus Pässen lebende an deren Stelle getreten 
ist, wo also eine Gemeindeverwaltung aus Gemeinde-Angehörigen gebildet 
gar nicht mehr möglich ist, eine Lage der Dinge, deren Verwirklichung 
bei der Fortdauer der Einflüsse, welche auf die Entfernung oder Fern-
haltung des jüngeren Geschlechts wirken, keineswegs sür unmöglich, nicht 
einmal sür unwahrscheinlich gelten darf. 

Man könnte nun diesen Verhältnissen, in soweit sie die Abgaben-
erhebung erschweren, aus dem Grunde weniger Gewicht beilegen, weil nach 
der Aufhebung der Seelensteuer nur die Prästaudensteuer als die geringere 
Personalabgabe übrig geblieben ist. Allein die Gemeindeabgaben sind 
nicht minder Personalsteuern, die gleichzeitig mit den Prästandenstenern 
erhoben werden und deren Anwachsen durch jene Verhältnisse insofern 
wesentlich bedingt wird, als auch hier die Leistung auf denen ruht, welche 
der Gemeindeverwallung erreichbar sind. Die Gemeiudeabgaben dienen 
hauptsächlich zur Erhaltung der Steuer- oder Gemeindeverwaltungen, zur 
Bestreitung der Ansrüstungs- nnd sonstigen Kosten bei der Rekrmenabgabe, 
zur Unterstützung der Gemeindearmen, zum Unterhalt der Armen- und 
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Krankenhäuser. Vorzugsweise ist es die Gemeindearmenpflege, deren 
Dimensionen im Zunehmen begriffen sind. Beispielsweise mögen hier die 
Ausgaben eine Stelle finden, welche die Mitansche Gemeinde im Jahre 
1866 sür die Gemeindearmenpflege aufgewandt hat. 

Es betrugen in diesem Jahre die Ausgaben 
der christlichen Gemeinde . . . . . . . 10,733 Rbl. 6 4 ^ Kop. 
der Ebräer-Gemeinde . . . . . . . . 3,356 „ 78^4 « 
die Kurkosten sür die in den Krankenhäusern 

V e r p f l e g t e n . . . . . . . . . . . 1,817 „ — „ 
die Ausgaben sür unentgeltlich ertheilte Pässe 

an Personen, die in fremden Gemeinden von 
der Privatmildthätigkeit unterstützt lebten . 82 „ 95 „ 

I m Ganzen 15,990 Rbl. 38^2 Kop. 
welches bei einer angeschriebenen Seelenzahl von 10,820 männliche Seelen 
eine Stenerquote von 1 Rbl. 47 Kop. aus den Kopf ergiebt, da aber 
von jener Zahl nur 6184 besteuert sind, in der Wirklichkeit einer Steuer-
quote von 2 Rbl. 59 Kop. gleich kommt.*) Und doch ist dies nur der 
Auswand der obligatorischen Gemeindearmenpflege. Die Ziffer der Gesammt-
armenpflege im weiteren Sinne stellt sich auf mehr als 40,000 Rbl.. 
wenn man abgesehen von den Anstalten des Kollegiums der allgemeinen 
Fürsorge, die Ausgaben der auf Privatstiftungen beruhenden Wohlthätig-
keitsanstalten, der verschiedenen wohlthätigen Vereine und der gegen Einzelne 
verübten Privatmildthätigeit hinzurechnet.**) Wenngleich einige dieser 

Die Armenkasse wurde in den 12 Jahren von 1855—1866 aus den Stadteinkünsten 
mit einer Summe von 31.250 Rbl. fubventionirt, durchschnittlich im Jahre mit 2600 Rbl., 
eine Subvention, die bei den gesunkenen Stadteinnahmen fortan nicht mehr geleistet wer-
den kann. 

**) a. Die auf S t i f t ungen beruhenden Anstalten sind: 
1) das Stadtarmenhaus mit einer Ausgabe im Jahre 1866 von 1,862 Rbl. 25 Kop. 
2) das Klocksche Stift für Kausmannswitiwen und Töchter . . 2,735 „ 80 „ 
3) das Zigenhornsche Legat für arme Wittwen . . . . . . 50 ., — „ 
4) das Grimmsche Legat für Kaufmannswittwen 67 ., 50 „ 
5) das Schefflersche Legat für Kaufmannstöchter 24 „ — „ 
6) das Märkert-Tottiensche Legat für arme Schulkinder . . . 163 „ 47 „ 
7) die Köhlersche Stiftung für Literatentöchter und Wittwen . . 2,194 „ — „ 
8) die Bormannsche Stift, zur Unterstütz. Mitauscher Jungfrauen 800 „ „ 
9) das Wünsch'sche Legat für Studirende und Handwerker . . 1,360 „ 54 „ 

10) das Schönbornsche Legat für Studirende 375 „ — 
Latus 9,632 Rbl. 56 Kop. 
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Stiftungen und Anstalten einem Wirkungskreise augehören, der über den 
Gemeindeverband hinausreicht, so müssen sie doch im Allgemeinen als eine 
Ergänzung und Erleichterung der Gemeindearmenpflege angesehen werden. 

Die gegebenen Zahlen werden eine genügende Anschauung von der 
Wichtigkeit des Gegenstandes gewähren, der außerdem an Bedeutung ge-
winnt im Rückblicke auf das Anwachsen der Armensteuer im Lause der 
letzten 30 Jahre von 5000 Rbl. Banco Assign. auf 16,000 Rbl., so daß 
sich die Frage nach den Ursachen einer solchen Steigerung, wie die Frage 
nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Armenpflege von selbst auf-
drängen. 

Die russische Gesetzgebung ist nun an solchen Bestimmungen verhält-
nißmäßig arm. I m Allgemeinen spricht sie nnr die Verpflichtung jeder 
Stadt aus, ihre Armen und diejenigen, welche wegen körperlicher Ge-
brechen nicht im Stande sind zu arbeiten, zu unterhalten und nicht zu 
gestatten, daß sie Almosen sammeln. Eben so verpflichtet sie die Gemeinde 
zur Resundation der Kurkosten für ihre in fremden Krankenhäusern ver-
pflegten Gemeindeglieder; ferner verleiht sie der Gemeinde das Recht, sür 
ihre Gemeindebedürsnisse, mithin auch sür die Armenpflege Steuern zu 
erheben. Sie unterscheidet jedoch nicht zwischen wirtschaftlicher Armuth 
und Erwerbsunfähigkeit; eine nähere Bezeichnung der Armuth findet sich 

Transport 9,632 Rbl. 56 Kop. 
b. Vereine thei ls a u f S t i f t u n g s c a p i t a l i e n thei ls auf 

Beiträge gegründet. 
11) der Frauenverein 3,505 , 70^4 „ 
12) die Anstalt Altona zur Erziehung verwahrloster Kinder. . . 2,257 „ 81 „ 

e. Vereine lediglich auf Beiträge ihrer M i tg l ieder 
gegründet. 

13) die Suppenanstalt 200 „ — „ 
14) der jüdische Frauenverein 387 „ 30 „ 
15) der jüdische Leichenbestattungsverein 1.758 „ 82'/? „ 
16) der Talmud-Thora-Verein zum Religionsunterricht armer Kinder 800 „ — „ 
17) der Bickur-Cholim-Verein zur Verabreichung unentgeltlicher 

Medicin an arme Kranke 450 „ — „ 
18) der Pidion-Schwuim-Verein zur Verpflegung jüdischer Arrestanten 250 „ — „ 
19) der Gemiluth-tzhafsadim-Verein zur Unterstütz, armer Handwerker 64 „ 34'/, „ 
20) außerdem 10 verschiedene christliche Vereine, sogenannte Sterbe-

kassen. zur Erleichterung der Begräbnißkosten und Unterstützung 
der Hinterbliebenen . 3,071 „ 16 „ 

I m Ganzen 22,377 Rbl. 70V«Kop. 
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nur bei deujenigen Weibern, deren Männer von der Gemeinde in den 
Militärdienst abgegeben wurden, indem diese Anspruch auf Unterstützung 
und Versorgung baben, wenn sie alterschwach d. h. über 60 Jahre alt, 
hinfällig oder mit solchen Krankheiten behaftet sind, welche sie am Arbeiten 
hindern, oder wenn sie minorenne Kinder haben. Da das Gesetz die 
Verpflichtung zur Armenunterstützung der Gemeinde auferlegt, die Gemeinde-
angehörigkeit aber durch die Verzeichnung in der Revision bestimmt wird, 
so folgt hieraus, daß die Gemeinde nicht verpflichtet ist, in ihrer Mitte 
sich aufhaltende Glieder anderer Gemeinden in ihren Nothstanden zu unter-
stützen, dagegen aber verpflichtet ist, die Armenfürsorge anch an ihren in 
fremden Gemeinde» lebenden Gliedern fortzusetzen. Die Verzeichnung zur 
Gemeinde bildet hier dasjenige Recht, welches in andern Staaten, nament-
lich in England und Deutschland unter dem Heimatsrechte verstanden wird. 
Wie jedoch die Entwickelung der wirtschaftlichen Verhältnisse in diesen 
Staaten dazu ge'ührt hat, von der Strenge des ursprünglichen Heimats-
reÄ'teS abzuweichen und dasselbe uuter bestimmten Bedingungen an die 
Gemeinde des Aufenthalts zu knüpfen, so wird eine ähnliche Ausnahme 
hier durch dieselbe Entwickelung, verbunden mit der Erscheinung, daß die 
Gemeinden von ihren eigenen Gemeindegliedern entleert und mit Gliedern 
anderer Gemeinden angefüllt sind, zu einer nicht minder zwingenden 
Notwendigkeit. 

Nicht diejenigen leben entfernt von der Heimats- oder Revisions-
gemeinde. die in dieser sich eines Besitzes, einer Niederlassung, eines 
geregelten Erwerbs erfreuen, vielmehr diejenigen, die das Alles an andern 
Orten erst suchen und zu finden vermeinen. Mit der Entwickelung der 
Industrie werden die Arbeiter von den Mittelpunkte« derselben angezogen, 
wo sie gesteigerter Nachfrage u»d bessere» Arbeitslöhnen begegnen. So 
wird die Gemeinde des täglichen Erwerbes eine andere als die Gemeinde 
der Heimat, die Revisionsgemeinde. Aber die Gemeinde, welche den Ar-
beiter während seiner Arbeitsfähigkeit benutzt, nimmt keineswegs die Pflicht 
auf sich, ihn bei seiner Arbeitsunfähigkeit zn unterstützen, während die 
Gemeinde, der er angehört, in der er aber nicht gelebt hat, diese Unter-
stützung zwar als eine gesetzliche, nicht aber als eine natürliche Last ansieht. 
Auch ist dies leicht erklärlich: der Arbeiter, der es zu etwas gebracht hat, 
läßt sich zu der Gemeinde, in der er znm Wohlstande gelangt ist und die 
ihm durch Aufenthalt lieb geworden, umschreibe»; der Verarmte, erwerbs-
unfähig Gewordene kehrt in die Revisionsgemeinde zurück. Die Gemeiude 
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verliert ein zur Entrichtung seiner Abgaben befähigtes Glied, um ein 
anderes, für welches sie neben der Uebernahme der Abgaben auch noch die 
Sorge für seinen ferneren Unterhalt zu übernehmen hat, zurückzuerhalten. Die 
Mehrzahl der Zurückkehrenden gehört der Klasse der Verarmten an. Wie 
schwer es sei, bei dem durch körperliche Arbeit bedingten Erwerb zu ver-
hältnißmäßigem Wohlstände zu gelangen, lebrt eine nahe Erfahrung. Die 
Stadt Mitau muß jährlich, nach dreijährigem Durchschnitt berechnet, 
417 Rbl. an das Rigasche Stadtkrankenhaus bezahlen für Heilung und 
Pflege in Riga erkrankter Mitauscher Gemeindeglieder. Aus der Zabl der 
Erkrankuugen läßt sich aus die große Zahl derer schließen, die in Riga 
ihrem täglichen Brod nachgehen, ohne mehr als dieses zu gewinnen. Dies 
sind Uebelstände in gewöhnlichen Verbältnissen. Anders verhält es sich, 
wenn Handelskrisen große Fabrikstädte treffen und Massen von Arbeitern 
plötzlich brodlos machen. Nicht jene Städte werden dann von der Armen-
noth der letzteren heimgesucht, sondern ihre meist entlegenen Revisions-
gemeinden, die von der allgemeinen Bewegung des Verkehrs vielleicht gar 
keinen Vortheil ziehen und nun doch mit ihrer Hülfe eintreten müssen. 
I n England haben solche Erfahrungen zu einer völligen Umgestaltung des 
Armenwesens und zu einer Modisication des HeimatSrechts geführt. Auch 
liegt es nahe das Unrecht zu erkennen, welches sür die Revisionsgemeinde 
aus der gesetzlichen Verpflichtung entspringt, denjenigen in seinem Alter 
und seiner Gebrechlichkeit zu unterstützen, der seine Arbeitskrast während 
der Dauer seiner besten Lebensjahre einer andern Gemeinde gewidmet, und 
die natürliche Konsequenz zu begreifen, daß der dauernde Aufenthalt, das 
Domicil des Einzelnen zuletzt auch die volle Angehörigkeit an die Gemeinde 
des Domicils als Armenangehörigkeit erzeugen müsse, so daß es sich eigent-
lich nur um die Frage handeln dürfe, unter welchen Umständen und in 
welcher Zeit die Armenangehörigkeit in der Gemeinde des Domicils erworben 
und in der Revisionsgemeinde verloren wird. 

Weil nuu die Gemeindearmenpflege in der Gegenwart zu einer Aus-
dehnung gelangt ist, die ste zu einem einflußreichen Factor für die ganze 
innere Verwaltung macht, weil es dringlich erscheint sür die obligatorische 
Armenpflege Normen zu finden, welche die im Einzelnen erdrückende Last 
durch Vertheilung zu erleichtern vermögen und weil endlich die Kenntniß 
von der Entwickelung der Armengesetzgebung bei andern Kulturvölkern das 
Verständniß sür die Maßnahmen weckt, die zum Schutze der Zukunft in 
dem eigenen Lande ergriffen werden müssen, sei es gestattet, hier einen 
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übersichtlichen Blick auf die Armengesetzgebung und die Einrichtungen der 
Armenpflege in den drei großen Culturstaaten Großbritannien, Frankreich 
und Deutschland zu werfen.*) 

Das Armenwesen hat in der ganzen christlichen Welt sich ursprünglich 
an die Kirche angelehnt. Der Einfluß der Kirche bestand zunächst darin, 
für einen kirchlichen Körper das Princip einer sittlichen Pflicht zur gemein-
schaftlichen Unterstützung der diesem Körper ungehörigen Armen festzustellen. 
Jener Körper war in England das Kirchspiel (pari8k) also gleich anfangs 
nicht die Orlsgemeinde des Continents, sondern die kirchliche Verwaltungs-
gemeinde. Das Maß und die Ordnung jener Unterstützuug oder die wirk-
liche Verwaltung der Armenpflege war ganz von den Kircheuvorständen 
uud der Kirchspielsversammlung (der vsLtr?) abhängig. Hierauf wurde 
durch eine Acte der Königin Elisabeth vom Jahre 1601, die übrigens als 
der Abschluß einer vorhergegangenen, durch die Reformation uud die Ein-
ziehnng der Kirchengüter bedingten, langen Entwickelung angesehen werden 

muß, der Grundsatz zum Gesetz erhoben, daß die Verwaltuug der Armen-
pflege eine staatliche Pflicht sür das Kirchspiel sei. Das letztere wurde 
hierdurch zu einer gesetzlich geordnete« Verwaltuugsgemeiude sür das 
Armenwesen, deren Ausgabe es war, die arbeitsfähigen Armen zur Tät ig-
keit anzuhalten, die arbeitsunfähigen dagegen aus öffentlichen, durch Be-
steuerung der Kirchspielsinsassen aufzubringeuden Mitteln zu unterstützen. 
I n dieser Acte der Königin Elisabeth war nun keine Bestimmung darüber 
enthalten, welche Arme ein jedes Kirchspiel zu unterhalten habe. Deßhalb 
hielt man nach Verlaus eines halben Jahrhunderts für nöthig. diese Lücke 

in der Gesetzgebung auszufüllen; es geschah im Jahre 1662 durch die Acte 
König Carl II. über die Heimat der Armen, die 8ettlemsnt auch remova! 

itvt genannt. Nach derselben wurde die Zuständigkeit sür die Armenpflege 
in einem Kirchspiele erworben 1) durch Geburt, 2) durch Haus- oder Grund-

besitz, 3) durch einen Aufenthalt, ein Dienst- oder LehrlingSverhältniß 
während eines Zeitraums von mindestens 40 Tagen. Hiernächst bestimmte 
die 8eMomenl> aet, daß auf Antrag der Kirchspielsbeamten zwei Friedens-
richter ermächtigt sein sollten, jede Person, die nach den aufgestellten 
Kategorien kein Heimatsrecht besaß und die dem Kirchspiele zur Last zu 
fallen drohte, binnen jener 40 Tage in ihre bisherige gesetzliche Heimat 

*) Die hier folgenden Schilderungen sind wesentlich den Darstellungen von L. Stein, 
Kries und Bitzer entnommen. 
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zurückzuschicken. Ausgenommen sollten hievon diejenigen sein, welche nach 
Ermessen der Friedensrichter im Stande wären, für die Schadloshaltung 
des Kirchspiels genügende Bürgschaft zu bestellen, sowie Arbeiter, die 
mit einem Heimatsscheine versehen wären, wogegen letztere durch einen 
40 Tage übersteigenden Ausenthalt uoch keine Heimatsrechte erwarben. 
Die Ausnahme sür die Arbeiter wurde gemacht um ihnen das Aussuchen 
einer Beschäftigung in anderen Kirchspielen namentlich zur Erntezeit zu 
erleichtern. 

Diese Acte König Carl II. begründete in England das Heimatsrecht. 
Ueber seine nachtheiligen Folgen ist seit vielen Jahren hin und her gestritten 
worden, ohne daß jedoch das Parlament bis hiezu gewagt hätte, dasselbe 
aufzuheben, wenngleich allmählich die strengen Folgen desselben gemildert 
wurden. So beschränkte man im Jahre 1697 die Berechtigung zur Aus-
weisung der nicht heimatberechtigten Arbeiter aus das wirkliche Eintreten 
der Hnlssbedürftigkeit mit Ausschluß der bloßen Besorgniß vor derselben, 
gestattete dem Nichtbesitzenden den Aufenthalt auf unbeschränkte Zeit allent-
halben, nur daß er aus dem bloßen Aufenthalt kein Heimatsrecht folgern 

durste, selbst wenn er in vertragsmäßigem Dienste stand, so daß der Nicht-
besitzende eine wirthschastliche Heimat überhaupt nicht erwerben konnte und 
aus die natürliche Heimat begrenzt blieb. Jndeß der Widerspruch der 
darin lag, daß die Arbeit als die Grundlage des Nationalreichthums an-

erkannt wurde und doch gesetzlich von dem Erwerbe der Heimat ausge-
schlossen blieb, sowie die steigende Last der Armensteuer,*) begünstigt durch 
ein fehlerhaftes System der Anwendung, indem namentlich die Friedens-
richter, verleitet durch falsch angebrachte Hnmanitätsideen, häufig gegen die 
Beschlüsse der besser unterrichteten Kirchsplelsbehörden zur Gunsten der 
über mangelhafte Unterstützung klagenden Armen erkannten , führte im 
Jahre 1834 (14. Angust) zu einer vollständigen Umgestaltung der Armen-
gesetzgebung. Diese Umgestaltung betraf zunächst die Umwandlung der 
alten Verwaltungsgemeinde, der pari8k, in die neue, die union, durch 

Verbindung einer Anzahl von Kirchspielen zu einer Sammtgemeinde, 

Die Armensteuer erreichte in England (und Wales) im Jahre 1818 die Höhe von 
51 Millionen Thaler. Dann wurde ste bei dem Fallen der Kornpreise zwar etwas ermäßigt, 
stieg jedoch bald wieder und war im Jahre 1852 fast auf den Standpunkt von 1818 ge-
langt. Der Druck der Steuer war so groß, daß in vielen Kirchspielen der Werth des Grund-
eigenthums bis unter die Hälfte fiel, ja es kam vor daß im Kirchspiele Cholesbury, die 
Besitzer ihr Eigenthum, die Pächter ihre Pacht aufgaben. 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI. Heft 1. 2 
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hauptsächlich um in dielen Arbeitshäuser (workkouZes) einzurichten, die 
Mandls Prüfungsmittel der Hülfsbedürstigkeit sür unumgänglich noth-
wendig hielt, und durch die Unterordnung der Armenpflegeämter des ganzen 
Landes unter eine Centralarmenverwaltung in London, der ausgedehnte 
Befugnisse eingeräumt wurden.*) I m Jabre 1846 bestimmte Robert Peel'ö 
Irreinoveadls pxmpsrs daß Arbeiter, die fünf Jabre ununterbrochen 
an einem Orte ohne Armenhülfe sich aufgehalten, îvar nicht das Heimats-
recht gewinnen sollten aber nicht mehr answeisbar seien,**) nnd in dem 
darauf folgenden Jahre setzte oie Lc>6I(in8 ^.et fest, daß die nicht ausweis-
baren Armen nicht von der parisk, in der ste sich aufhalten, sondern von 
der union. der das Kirchspiel angehört, im Fall der Armuth unterstützt 
werden sollen. Die Gemeinde des Aufenthalts wurde hierdurch zwar zu 
ihrer Unterstützung verpflichtet, weil sie aber in dem Kirchspiel, das sie 
bewohnten, trotzdem kein Heimatsrecht gewannen, verloren sie das Recht 
aus Unterstützung, sobald sie ihreu Aufenthalt und mit ihm das Kirchspiel 
wechselten. 

Die Kosten der Gesammtarmenpflege vertheilen sich nun nach der 
neuen Gesetzgebung aus drei Theile, das Kirchspiel, die Sammtgemeiude 
und den Staat. 

1) Die Kirchspiele tragen die Kosten 
a. sür den persönlichen Unterhalt der Armen mit Ausnahme derer, 

welche nicht ausgewiesen werden können, ohne jedoch heimatberechtigt 
zu seiu (der irrsmovsadls paupsr8); 

d. für die Unterstütznng der Auswanderung, sür ärztliche Hülse (ab-
gesehen von der regelmäßigen Besoldung der Armenärzte, welche 

*) I m Jahre 1857 gab es in England und Wales 14,610 Kirchspiele und 618 
unions; 126 größere Kirchspiele, die jedoch in der angegebenen Gesammtzahl mit enthalten 
sind, bildeten für sich bestehende besondere Armenverbände. 

Nach der Peels-Acte entgeht der Arbeiter nur dann der Gefahr ausgewiesen zu 
werden, wenn er in demselben Kirchspiele 5 Jahre hinter einander wohnen bleibt. Es leuchtet 
ein, daß ein Arbeiter dadurch viel enger an das Kirchspiel gefesselt ist, als dies durch das 
Heimatsrecht geschieht. Jeder kurze Aufenthalt in einem andern Kirchspiele hebt für ihn 
nicht nur alle Ansprüche auf Unterstützung, sondern auch das Vorrecht des ferneren unge-
störten Aufenthaltes auf. Bei der sehr geringen Ausdehnung der meisten englischen Kirch-
spiele ist dies für den Arbeiter außerordentlich lästig, namentlich in den Städten, in den nicht 
die ganzen Stadtbezirke, sondern die einzelnen Kirchspiele derselben die Heimatsbezirke und 
eigenen Armenverbände bilden. Durch bloße Verlegung der Wohnung aus einem Kirchspiele 
einer Stadt in ein anderes, d. h. von einer Straße in die andere, verliert daher der Arbeiter 
seinen Anspruch auf ungestörten Aufenthalt in der Stadt. 
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der Stadt zur Hälfte trägt), sür das Begräbniß der Armen und 
für den Unterhalt armer Irren.*) 

2) Die Sammtgemeinden bestreiten die Kosten 
a. sür den persönlichen Unterhalt derjenigen Armen, die nicht aus-

gewiesen werden können, ohne doch heimatsberechtigt zu sein (der 
irremoveable paupsrL); 

b. für die Besoldung der Beamten der Sammtgemeinde; 
e. für die Verzinsung und Tilgung der zum Bau von Arbeitshäusern 

ausgenommenen Kapitalien. 
3) Der Staat trägt die Ausgaben 

a. für die Centralbehörde nebst dem Büreau und der Besoldung der 
Jnspectoren; 

lz. sür das Gehalt der Bezirks-Rechnungsrevisoren; 
e. sür die Gehalte der Lehrer und der Lehrerinnen in den Arbeits-

häusern ; 
ä. die Hälfte der Remuneration sür die Aerzte. 
Nach den Rechnungsüberfichten der Jahre 1858—1859 fielen etwa 

30°/o der Unterhaltungskosten sür alle Armen aus die irremoveabls 
paupers. 

> Bei der Errichtung der Arbeitshäuser hatte man anfänglich die 
Absicht, allen Armen nur in diesen Unterstützung zu gewähren. Theils die 
Unmöglichkeit, die erforderlichen Räume herzustellen, theils auch das Wider-
streben der öffentlichen Meinung begünstigten die Unterstützung der Arbeits-
unfähigen außerhalb des Armenhauses, welche denn auch die Regel blieb. 
Jndeß die Ablehnung der im Arbeitshause angebotenen Unterstützung hat 
auch für den Arbeitsunfähigen den Verlust jeden weitern Anspruchs aus 
Hülfe zur Folge. . Auch die Aufnahme aller arbeitsfähigen Armen verbietet 
sich von selbst, wenn große Handelskrisen plötzlich Massen von Arbeitern 
erwerblos machen. 

Der Gedanke, sich der Arbeitshäuser als Prüfungsmittel der Hülfs-
bedürstigkeit zu bedienen, wird nun verwirklicht, indem man für die 
Behandlung der Armen in den Arbeitshäusern folgende Grundsätze aus-
gestellt hat. 

I n Beziehung aus Kost und Kleidung wird den Aufgenommenen Alles 
gewährt, was die Rücksicht aus Gesundheit und Erhaltung voller Körper-

*) Die Errichtung von Irrenhäusern fällt jedoch auf die Grafschaft und die Graf-
schastssteuxr. 

2* 
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kraft erfordert, dagegen sind ihnen alle entbehrlichen Genüsse, insbesondere 
von geistigen oder gegobrenen Getränken, von Tabak u. dgl. untersagt. 

Alle in das Arbeitshaus Aufgenommenen werden nach Geschlecht und 
Alter getrennt nnd auch bei der Ausnahme von ganzen Familien wird hievvn 
keine Ausnahme gemacht; nur kleiue, der mütterlichen Pflege noch bedürftige 
Kinder werden in der Obhut ihrer Mutter gelassen. 

Für alle Bewohner, des Arbeitshauses ist die Benutzung der Zeit streng 
vorgeschrieben. Keiner darf das Arbeitsbaus ohne Erlaubniß verlassen, 
kein Fremder dasselbe ohne Erlaubniß besuchen. Jeder Einwobner wird, 
so weit seine Kräfte es gestatten, zur Arbeit augehalten. Bei der Aus-
wahl der Arbeit werden aber zwei Gesichtspunkte besonders im Auge be-
halten; erstens vermeidet man mit den Arbeitscrzeugnisfen des Arbeits-
hauses der Privatindustrie Coucurrenz zu machen, und zweiteus bält man 
sür nothwendig, daß alle Arbeiten namentlich aber diejenigen, zu denen 

^ die arbeitsfähigen Armen verwendet werden, nicht solche sein dürfen, die 
an uud sür sich den Arbeitern angenehm sind. Von dieser Ansicht aus 
hat man sogar mehrfach bei den Arbeitshäusern Grundeigenthum wieder 
veräußert, das erworben war, um durch Anban von Lebensmitteln die 
Einsassen in gesunder und nützlicher Weise zu beschäftige«: man fand, daß 
die Ackerarbeit eine zu leichte und zusagende Beschäftigung für die Arbeiter 
war nnd ihnen den Aufenthall im Arbeitsbause zu angenehm machte. 
Durch diese Beschränkung wird die Beschaffung von Arbeit allerdings oft 
schwierig, doch hält man sie für so wichtig, daß man lieber ganz fruchtlose 
Arbeit vornehmen läßt, ehe man sie vernachlässigt. Ebenso hat mau diesen 
wichtigen Rücksichten gegenüber den nahe liegenden Gesichtspunkt ausgegeben, 
durch die Armenarbeit möglichst erhebliche Einnahmen zu erzielen. 

Am 1. Januar 1860 betrug in Eugland und Wales bei einer Be-
völkerung von 19,207,000: 
1) Die Gesammtzahl aller arbeitsfähige« erwachsenen Armen . 166,604. 
2) Die Gesammtzahl aller nicht arbeitsfähigen erwachsenen Armen 

mit Einschluß der Irren und Vagabunden. . . . . . 389,345. 
3) Die Gesammtzahl aller uuterstützteu Kinder unter 16 Jahre« 352,237. 

Zusammen 908,186. 
Die Gesammtkosten der Armenpflege betrugen im Jahre 1856 

6,004,244 Pfd. St., im Jahre 1857 5.898,756 Pfd. St. 
Die Nachtheile, welche das Heimatsrecht, namentlich auch die Peels-

Acte mit sich führte, sind zum Theil oben angeführt; einen weitern 
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Nachtheil bewirkte letztere, indem sie den Heimatsorten der Armen die 
Gelegenheit gab, ihre Verbindlichkeiten von sich auf andere zu wälze«, 
dadurch daß sie die Armen veranlaßten, ihren Aufenthalt außerhalb der 
Grenzen des eigenen Kirchspiels zu nehmen. Um diesen Zweck zu erreichen 
hüteten sich die größeren Grundherrev Arbeiterwohnungen innerhalb der 
Kirchspielsgrenzen zu erbauen, sie gingen selbst so weit, die noch vorhan-
denen abbrechen zu lassen. I n ähnlicher Weise haben Fabrikherren die 
für ihre Arbeiter erforderlichen Wohnungen in benachbarten Kirchspielen 
errichtet, um nicht die ihrigen mit der Sorge sür dieselben im Falle ihrer 
Verarmung zu belasten. Diesen Uebelständen sucht die obgenannte Bodkins-
Acte abzuhelfen, welche die Kosten für die Unterhaltung der nicht ausweis-
baren jedoch nicht heimatberechtigten Armen dem Kirchspiele abnahm und 
auf die Sammtgemeinde legte. Nichts desto weniger war man eine Zeit 
lang der Ansicht, daß es an der Zeit sei, die Heimatsgesetze und das mit 
ihnen verbundene Ausweisungsrecht gänzlich auszuheben und die Kosten der 
Armenpflege den Sammtgemeinden aufzuerlegen. Ein im Jahre 1854 in 
diesem Sinne eingebrachter Gesetzentwurf scheiterte im Parlamente nach 
heftigen Dehatten an der Frage, ob arme Jrländer*) nach Erlaß des 
neuen Gesetzes aus England auch ferner sollten ausgewiesen werden können, 
und wurde zurückgezogen. Hinter dieser Frage bargen sich aber andere 
und wichtige Bedenken in Betreff der Aufhebung des Ausweisungsrechts, 
uamentlich die Beforgniß der endlichen Uebernahme der Armenkosten aus 
die Staatskasse, die nach allseitiger Uebereinstimmung die Selbständigkeit 
der Localverwaltung d. h. den Hauptpseiler der englischen Staatsverfassung 
umstürzen, zum Staatsbankerott führen und schließlich die Fundamente der 
gesellschaftlichen Ordnung untergraben würde. Auch hat keiner der leitenden 
Staatsmänner Englands seit jener Zeit den Versuch wiederholt, die Aus-
hebung der Heimatsgesetze zum Gegenstande eines neuen Gesetzentwurfs 

zu machen. 
Wie in England die Acte der Königin Elisabeth im Jahre 1601, 

bildet in Schottland die Acte des Königs James VI. aus dem Jahre 
* * 1579 die noch heute in ihren wesentlichen Bestimmungen gültige Grundlage 

der Armenpflege. I n dieser Acic wurden zuerst die strengen Strafen gegen 
Arbeitsscheue und gegen müßige Umhertreiber erneuert, dieselben sollten im 

I n den neun ersten Monaten des Jahres 1847 belief sich die Zahl der armen 

Jrländer, die nach Liverpool kamen und sofort unterstützt werden mußten, auf 278,000, in 

Glasgow auf 30,000. 
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Wiederholungsfalle gleich Dieben gehängt werden. Gleichzeitig wurde die 
Unterstützung der wirklichen Armen für eine gesetzliche Pflicht der Kirchspiele 
erklärt. Dann wurde der Ortsobrigkeit zur Pflicht gemacht, die Ver-
hältnisse der altersschwachen, unerwachsenen oder sonst arbeitsunfähigen 
Personen näher zu untersuchen und ihre Heimat zu ermitteln. Jeder 
in dem Kirchspiel Geborene oder seit 7 Jahren in demselben Wohnende 
sollte als daselbst heimisch angesehen werden. Fremde Armen sollten sich 
binnen elf Tagen nacb Verkündigung des Gesetzes nach dem Kirchspiele 
begeben, welches nach den angeführten Bestimmungen nunmehr als ihre 
gesetzliche Heimat zu betrachten war, und daselbst fortan ihren Wohnsitz 
nebmen. Die Anordnungen dieses Gesetzes wurden bis auf die im Jahre 
1845 erfolgte Reform der schottischen Armenpflege nur in zwei wichtigen 
Punkten abgeändert; im Jahre 1597 nämlich die Leitung der Armenpflege 
auf die Kirchencollegien übertragen und die Mittel für die Armenpflege 
statt durch Steuer fast allgemein dnrch Sammlungen in den Kirchen beschafft, 
endlich wurde im Jahre 1600 die obere Aussicht über die Kirchencollegien 
in Beziehung auf die Armenpflege den Presbyterien übergeben. Allmählich 
machte sich auch in Schottland mit "dem Abnehmen des kirchlichen Sinnes 
der staatliche Charakter der gesetzlichen Armenpflege geltend, indem neben 
dem Gemeinde-Kirchencolleginm (kirksession) den Grundbesitzern des Kirch-
spiels ein Anlheil an der Armenpflege eingeräumt wurde, und sodann indem 
die Gerichte anfingen, durch ihre Erkenntnisse über den Sinn uud die 
Meiuung des Gesetzes zu entscheiden und die Verwaltungshandlungen der 
Armenbehörden ihrem Urtheile zu unterwerfen. Die religiöse Pflicht, die 
wirklich Hülfsbedürftigen zu unterstützen, wurde gesetzlich beschränkt auf 
Personen unter 14 und über 70 Jahre, sowie auch solche, die ein dauern-
des Körpergebrechen arbeitsunfähig machte. Es wurde gleichzeitig sür die 
Armen der Anspruch aus Unterstützung ein Rechtsanspruch, den sie mit 
Hülse der Gerichte geltend machen konnten. Der höchste Gerichtshof zu 
Edinburg entschied und entscheidet noch heute darüber, ob ein Armer sich 
in der Lage befinde, in welcher er gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung 
hat, und in welchem Betrage ihm diese zu verabreichen sei. Dagegen 
wurde eine gesetzliche Verpflichtung arbeitsfähige Armen zu unterstützen in 
Schottland nicht anerkannt. Der höchste Gerichtshof hat auch nach Erlaß 
des neuen Armengesetzes entschieden, daß arbeitsfähige Personen, welche in 
Folge eines Mangels an Beschäftigung in Noth gerathen, keinen gesetzlichen 
Anspruch aus Unterstützung haben. 
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Die neue schottische Armenacte vom 4. August 1845 führte uuu wie 
in England eine Eentralverwaltnng der Armenpflege ein, jedoch mit 
wesentlich andern und eingeschränkteren Befugnissen. Der Bau von Arbeits-
häusern, der in England die Grundlage der neuen Gesetzgebung bildete, 
weil die obligatorische Armenpflege stch auch auf die arbeitsfähigen Armen 
erstreckte, wurde in Schottland, wo diese Verpflichtung nicht bestand, nicht 
gefordert, dagegen der Ban von Armenhäusern besohlen. Eine wesentliche 
Aendernng der Bestimmnngen über den Umfang der gesetzlichen Pflicht der 
Kirchspiele hielt man nicht für rathsam, man sah es für genügend an, den 
Localarmenvorständen zu gestatten, arbeitsfähige Personen im- Nothstande 
aus den gewöhnlichen Mitteln der Armenpflege zu unterstützen. Nur die 
früher nicht vorgeschriebene Unterstützung der Armen in Krankheitsfällen 
dnrch Gewährung von ärztlichem Beistände und Medizin wurde iu den 
gesetzlichen Kreis der Obliegenheiten der Kirchspiele gezogen, die man 
anßerdem verpflichtete, alle arbeitsunfähige Armen ohne Rücksicht aus ihre 
Heimatsberechtigung zu unterstützen, dann aber an ihren Heimatsort zu 
befördern und gegen diesen Regreßansprüche sür die gehabten Unkosten zu 
erheben. Das Heimatsrecht wurde von nun ab durch einen fünfjährigen 
Aufenthalt gewährt, vorausgesetzt daß der Erwerbende während dieser Zeit 
nicht gebettelt und nicht Armennnterstützung nachgesucht und erhalten hatte. 
Kürzere Abwesenheit gilt bei der Berechnung des fünfjährigen Aufenthalts 
für keine Unterbrechung, dagegen gehl ein durch Aufenthalt erworbenes 
Heimalsrecht wieder verloren, wenn der Inhaber desselben während der 
letzten süns Jahre nicht mindestens ein Jahr im Kirchspiele sich aufge-
halten hat. Auch wurde die Erhebung einer Armensteuer nicht vorgeschrieben. 

.Man überließ es den Kirchspielsbehörden, sich mit den kirchlichen Samm-
sungen zu begnügen oder den Uebergang zum System der Besteuerung zu 
beschließen. War letzlere einmal eingeführt, so konnte von derselben nicht 
wieder ohne höhere Genehmigung abgegangen werden. I n den Jahren 
1845 bis 1858 steigerte stch die Zahl der Kirchspiele, in welchen die 
Armensteuer eingeführt worden, von 230 auf 738. Die Zahl derjenigen, 
iv welchen freiwillige Beiträge stattfanden fiel von 650 auf 145. Die Zahl 
der Kirchspiele in Schottland beträgt bei einer Bevölkerung von 2,888,742, 
nach der Zählung vom Jahre 1851, 883. 

Wenngleich die Centralarmenbehörde die obere Beaufsichtigung des 
Armenwesens in ganz Schottland in Häuden hatte, blieb die Armenpflege 
doch wie früher Sache der Kirchspielsbehörden, deren Beschluß auf die 
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Beschwerde eines Armen über die Unzulänglichkeit der ihm bewilligten 
Unterstützung nicht von der Centralverwaltnng, sondern wie früher nur 
durch ein in Veranlassung einer förmlichen Klage erfolgtes Urtheil des 
höchsten Gerichtshofes abgeändert werden konnte. Jndeß machte man die 
Klageanstellung von einem vorausgegangenen Gutachten der Centralbehörde 
abhängig und dies hat den Erfolg gehabt, daß sich die klageführenden 
Armen wie die Kirchspielsbehörden bei den Gutachten der Centralarmen-
behörde beruhigen und diese in allen Fällen gelten lassen. Mit dieser Ein-
richtung wurde bezweckt, die Kirchspielsbehörden in Beziehung auf die 
Entscheidung einzelner Fälle keiner Verwaltungsbehörde förmlich unter-
zuordnen, was man in jeder Weise zu vermeiden wünschte, da einer solchen 
Unterordnung die im Volke lebenden Begriffe ans das schroffste entgegen-
standen. Ein seltenes Beispiel von politischer Mäßigung uud Schonung, 
zugleich ein Vorbild staatsmännischer Weisheit, welche ihre Verwaltungs-
zwecke am sichersten erreicht, wenn sie der geschichtlichen Entwickelung 
wie den durch diese ausgebildeten Rechtsanschauungen gleichmäßig Rech-
nung trägt. 

Die Zahl der unterstützten Armen betrug in Schottland im Jahre 1858 
144,464, die Summe der auf ste verwandten Ausgaben 646,700 Pfd. St. 

Als im Jahre 1801 das irische Parlament mit dem Großbritanniens 
zu einem gesetzgebenden Körper vereinigt wurde, besaß I r l a n d zwar 
mancherlei milde Anstalten aber keine allgemeine gesetzlich geordnete Armen-
pflege. Seit dem Jahre 1804 setzte das Parlament von Zeit zu Zeit 
Ausschüsse nieder, um die irischen Armenverhältnisse zu untersuchen, wozu 
namentlich durch die im Jahre 1819 ausgebrochenen ansteckenden Krank-
heiten, welche durch die im Laude umherziehenden Bettlerbanden eine große 
Verbreitung gewannen, durch die Hnngersnoth ^es Jahres 1823, die durch 
das Mißrathen der Kartoffeln begünstigt wurde, überhaupt aber durch die 
agrarischen Zustände, wo Pacht und Afterpacht das Land in immer kleinere 
Theile parcellirte, immer neuer Aulaß geboten wurde. Nach wiederholten 
Kommissionen die nach Irland gesandt wurden, um die Zuträglichkeit der 
Anwendung der englische« Armengesetzgebnng zu prüfen, erhielt endlich am 
31. Juli 1838 die im Parlamente durchgegangene Acte die königliche 
Sanclion und sofort nach Erlaß des Gesetzes wurde sür Irland eine 
Centralarmenbehörde nach dem Vorbilde der englischen niedergesetzt, jedoch 
mit ausgedehnteren Befugnissen, da hier weder die englischen Helmatsgesetze 
galten, noch die Gewohnheit der englischen oder schottischen Selbstverwaltung 
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vorhanden war, auch die öffentliche Meinung einen ernstlichen Widerstand 
nicht zu leisten vermochte. Es wurde sodann zur Bildung der Sammt-
gemeinde (umon) und der Eintheilung der letzteren, behufs der Wahl der 
Armenräthe in Wahlbezirke, die an Stelle der englischen Kirchspiele traten, 
geschritten. Doch dauerte es bis zum Jahre 1856 ehe die Arbeitshäuser 
überall eingerichtet waren, denn nur in diesen sollte die Armenpflege vor 
sich gehen. Allein ehe noch die Armengesetzgebnng in allen Theilen des 
Landes zur Wirksamkeit gelangte, brach eine furchtbare Katastrophe durch 
den Mihwachs der Kartoffeln, dieses allgemein verbreiteten Nahrungs-
mittels, h«rein und erzeugte in den Jahren 1845, 1846 und 1847 all-
gemeine Hnngersnoth uud im Gefolge derselben ansteckende Krankheiten, 
zu welchen im Jahre 1848 noch die Cholera kam, die mit furchtbarer 
Heftigkeit wüthete. Aus der .allgemeinen Staatskasse wurde sür diesen 
Nothstand in den Jahren 1846 und 1847 allein die Summe von 7,132,268 
Pfd. St. vorgestreckt, aus Privatsammlungen flössen 638,047 Pfd. St. und 
Irland selbst brachte die neue Armensteuer aus, die sich im Jahre 1848 
aus 1,462,878 Pfd. St. belief. Freilich steigerte sich auch die Noth der-
gestalt, daß im Jahre 1847 von der Armenverwaltung täglich an 3,020,712 
Menschen, die sonst dem Hungertode verfallen wären, zubereiteter Lebens-
mittel vertheilt werden mußten. Natürlich konnten die Arbeitshäuser unter 
so außerordentlichen Umständen zur Aufnahme der Hülfsbedürstigen nicht 
ausreichen, obgleich am 6. März 1847 sich nicht weniger als 115,645 
Menschen in denselben befanden. Jndeß betrachtete man die Unterstützung 
außerhalb der Arbeitshäuser nur als eine Ausnahme und kehrte, nachdem 
der Nothstand vorüber war, im Frühjahr 1852 zu dem strengen Arbeits-
haussystem zurück. 

Es ist nun Thatsache, daß in den Verhältnissen Irlands der gewaltigste 
Umschwung stattgefunden und daß die Armengesetzgebnng denselben zum 
wesentlichen Theil hervorgebracht hat. Die Sicherheit des Eigenthums 
nnd der Person ist überall hergestellt, denn dem Verzweifelnden wurde in 
dem Arbeitshaus ein stets bereites Asyl eröffnet, das Grundeigeuthum ist 
in ausgedehntem Maße in größere Wirtschaften zusammengelegt, da das 
Armengesetz bestimmte, daß sür Besitzungen von einem Pachtwerthe unter 
4 Pfund und in einigen größern Städten unter 8 Pfund nicht der Pächter, 
sondern der Eigenthümer die Armensteuer zu zahlen habe und daß der 
Inhaber von mehr als einem Viertel Acker Landes keine Armenunterstützung 
erhalten dürfe. Die letztere Bestimmung nöthigte den Pächter kleiner 
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Parzellen, wenn er der Unterstützung bedurfte, sein Pachtverhältniß aus-
zulösen und die erstere veranlaßte den Grundbesitzer, diese Parzellen zu 
größeren Wirthschaftshöfen zusammen zu legen, auch da, wo er nachlässig 
und die Armenlast zu tragen nnsäbig war, einer tüchtigeren Kraft zu 
welchen, mit der gleichzeitig fremdes Capital ins Land kam. Endlich be-
freite die dnrch die Armengesetzgebung beförderte Auswanderung das -Land 
von dem Ueberflusfe seiner Bevölkerung, an dem Irland bisher als dem 
nicht kleinsten seiner Uebel gelitten. So war es das Armengesetz, welches 
die Regeneration der wuthfchafrlichen Zustände des Landes bewirkte und 
einem gesunkenen Geschlechte die sittliche Kraft verlieh, sich wieder zu 
menschenwürdigem Daseiu zu erheben. 

Dle Zahl der Unterstützte« belies sich im Jahre 1859 aus 159,131 
Personen, der Betrag der daraus verwendeten Armensteuer auf 513,048 
Pfd. St., die übrigens in Irland wie in Großbritannien niemals eine 
Personalabgabe ist, sondern stets das Grundeigenthum belastet. Die Kosten 
sind, wie in England zwischen der Sammtgemeinde und den Kirchspielen, 
in Irland zwischen der Sammtgemeinde und den Wahlbezirken getheilt, 
dergestalt daß der Wahlbezirk die Kosten für den persönlichen Unterhalt 
aller Armen zn tragen hat, welche innerhalb der letzten drei Jahre ihren 
gewöhnlichen Ausenthalt in ihm genommen und daselbst während dieser 
Zeit mindestens zwölf Monate ein Grundstück besessen oder eine Wohnnng 
oder doch eine Schlafstelle gehabt, während die Sammtgemeinde die Kosten 
für alle Uebrigen, wie auch die Ausgaben für deu Bau und die Unter-
haltung der Arbeitshäuser und sür die Besoldung der Armenbeamten be-
streitet. 

Tie Frage, ob Irland sür die Dauer eines Heimatgesetzes nicht be-
dürfen wird, kann nur durch eiue lange, aus geordneten Zuständen ge-
schöpfte Ersahrnng entschieden werden. Gewiß ist, daß die freie Bewegung 
des Arbeiters und die Leichtigkeit überall, wohin er sich wendet, im Nothfall 
Unterstützung zu finden, zu einer Überlastung einzelner Orre namentlich 
der Städte, in welche ein Zuströmen von Arbeitern stattfindet, führen 
mnß. Dann scheint es auch in der Natur des staatlichen Gefellschasts-
princips zu liegen, daß jeder Bürger des Staats einer Gemeinde angehöre. 
Wo die Gemeittdeangehörigkeit wegfällt, bleibt nur das Staatsbürgerthum, 
die Uuterkhauschaft, und diese giebt für den Unterstützungsfall wohl einen 
Anspruch an deu Staat, nicht aber an irgend eine Gemeinde des zufälligen 

Aufenthalts. 
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I n Frankre ich bestanden vor der Revolution zahlreiche kirchliche 
Anstalten sür Armen- uud Krankenpflege, die stch theilten in Hospi täler, 
die nur Kranke aufnahmen, H o s p i z e , Armenhäuser im engeren Sinne 
sür Gebrechliche, Unheilbare, Altersschwache, Waisenkinder und Hospiz-
bospitäler (küpitaux K(ispie68), Anstalten, welche für die beiden Arten von 
Armen getrennte Abtheiluuge« hatten. Die Verwaltung dieser Austalteu 
war anfangs eine kirchliche, seit 1698 eine gemischte kirchlich-bürgerliche, 
jedoch unter Aussicht der kirchlichen Behörden. Schon im Jahre 1566 
wurde den Städten nnd Gemeinden besohlen, ihre Armen zu unterstützen 
und den letztern verboten außerhalb ihres Wohnortes Almosen zu sammeln. 
Ein Edict Ludwig XIV. von 1656 verordnete die Gründung von allge-
meinen Hospitälern in allen größeren Gemeinden. Die Armenpflege hatte 
dabei keinen obligatorischen Charakter, sie wurde geübt in kirchlichen uud 
Gemeindeinstituteu, obue daß eine erzwingbare Pflicht, ein Rechtsanspruch 
auf Armenuuterstützung bestand. Die Revolution von 1789 zog nun an-
fänglich die Güter der Hospitäler und Stiftungen ein, inden sie die Unter-
stützung der Armen für eine Nationalschuld erklärte und die Einsetzung von 
OrtSarmenbehörden verordnete. Das Gesetz vom 24. Vendemiaire des 
Jahres II. (October 1793) führte seitdem eil» allgemeines Heimatsrecht ein, 
nach welchem, bis zum 21. LebeuSjahre jeder Arme durch die Gemeinde 

" seiner Geburt unterstützt werden . nach diesem Lebensalter der Wohnsitz 
von einem Jahre den Unterstützungswohnsitz (äomieüs clv seeours) be-
gründen sollte. Dies bezog sich jedoch nicht aus Kranke und Altersschwache 
(solche über 70 Jahre alt), die in den nächstgelegenen Hospizen 
Ausnahme und Unterstützung finden sollten, wenngleich diese Grundsätze 
wenig Anwendung fanden, da die Aufnahme in die Armenanstalten von einer 
bestimmten Dauer des Domicils, die in den einzelnen Gemeinden ein, drei, 
zehn bis fünfzehn Jahre betrug abhängig gemacht wurde. 

Nach wenigen Jahren wurden daraus die eingezogenen Güter den 
Armenanstalten zurückgegeben und letztere durch das Gesetz vom 16. Ven-
demiaire des Jahres V. (September 1796) unter Ausscheidung der Geist-
liche« unter die Aufsicht der Municipalbehörden gestellt. Seitdem sind 
diese Anstalten die Mittelpunkte der Armenpflege in Frankreich. I m 
Jahre 1856 bestanden: 337 Hospitäler, 194 Hospize, 734 Hospizhospitäler, 
im Ganzen 1270 Anstalten mit einem Einkommen von 54 MM. Francs. 

Das Gesetz vom 7. Frimaire des Jahres V. (November 1796) führte 
sodann bei jeder Gemeinde einen oder mehrere Wohlthätigkeitsausschüsse 
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von je fünf Mitgliedern ein, die mit der Vertheilung der Unterstützungen 
an die Armen der Gemeinde beauftragt wurde. Durch kaiserliches Decret 
vom Jahre 1852 wurde die Ernennung zu diesen Ausschüssen ganz in die 
Hand des Präsecten gelegt, welcher die Mitglieder nach eigenem Ermessen 
auswählt, sie anch suSpeudiren und ihre Abberufung durch den Minister 
des Innern herbeiführen kann. Der Maire ist von Amtswegeu Vorsitzender 
des Ausschusses. Diesen Ausschüssen sind nun gewisse Einnahmen ange-
wiesen, Antheile von dem Ertrage der Schauspiele und Licitationen, außerdem 
empfangen sie die Kirchenopfer nnd die freiwilligen Gaden, legen auch über 
die Verwaltung der Gelder der Municipalverwaltnng Rechnung ab. Jndeß 
find diese Ausschüsse nur in den größeren Gemeinden zur Einführung 
gelangt. 

Das neueste Armengesetz datirt vom 6. August 1854; seine wichtigsten 
Bestimmungen sind folgende: Wenn ein von Mitteln entblößtes Individuum 
in eiuer Gemeinde von Krankheit ergriffen wird, darf der Nachweis eines 
Wohnsitzes nicht zur Bedingung sür seine Aufnahme in das in dieser Ge-
meinde befindliche Hospital gemacht werden, auch steht der Verwaltung 
der letzteren nur ein Anspruch gegen die alimentationspflichtigen Verwandten 
des Ausgenommenen, nicht gegen dessen Gemeinde zu. — Für jedes Hospiz, 
welches für die Ausnahme alter und gebrechlicher Personen bestimmt ist, 
sind die Bedingungen der Zulassung in Absicht auf Wohnsitz und Alter 
durch eine von der Verwaltungsbehörde desselben mit Genehmigung des 
Präsecten zu erlassende Vorschrift festzustellen. — Die mittellosen Kranken 
und unheilbaren Personen aus Gemeinden, welche keine Armenanstalt 
besitzen, können in diejenigen Hospize oder Hospitäler des Departements, 
welche hiezu von dem Generalrathe. des Departements aus Vorschlag des 
Präsecten bezeichnet werden, gegen eine Tagesgebühr zugelassen werden, 
welche von dem Präsecten in Übereinstimmung mit der Verwaltungsbehörde 
der betreffenden Anstalt festgesetzt wird. — Die Gemeinden, welche von 
dieser Einräumung Gebranch machen, haben die Kosten sür die Verpflegung 
ihrer kranken und unheilbaren Angehörigen zu bestreiten, es kann aber 
auch das Departement in Fällen und in einem Verhältnisse, welche von 
dem Generalrathe zu bestimmen sind, solchen Gemeinden beistehen, deren 
Hülfsqnellen unzureichend sind. — I n Fällen, in welchen die Einkünfte 
eines Hospizes oder Hospitals es gestatten, sind die Verwaltungen ermächtigt, 
in vacante Stellen kranke oder unheilbare Personen der Landgemeinden 
aufzunehmen, ohne von ihnen die Tagesgebühr zu verlangen. 
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Man ersteht ans dem Angeführten, daß die Armenpflege in Frankreich, 
soweit ste durch öffentliche Anstalten bewerkstelligt wird, sich aus Kr^lke, 
Alte und Gebrechliche beschränkt, sowie daß die Unterstützung der erwerblos 
Arbeitsfähigen zum Theil ganz der Privatmitdthätigkeit. zum Theil den 
WohlthätigkettsauSschüssen (bureaux 6s bienlaisanee) anheimfällt, woraus 
sich dann erklärt, daß eine allgemeine Armensteuer nicht besteht, wenngleich 
die Gemeinden, in denen sich keine öffentlichen Anstalten befinden, dieselben 
an ander» Orten für ihre Gemeindeglieder nur gegen die Entrichtung be-
stimmter Gebühren benutzen können. Anders verhält es stch in Betreff 
der Findelkinder und Geisteskranken. Die Unterhaltung der ersteren wurde 
im Jahre 1790 für eine Wicht des Staates erklärt und,ein Decret 
Napoleons vom 19. Januar 1811 enthält die Grundlage des bestehenden 
Rechts. Dieses Gesetz stellt den Findelkindern, d. h. denjenigen, welche 
von unbekannten Eltern entweder ausgesetzt gefunden oder m die zu ihrer 
Aufnahme bestimmten Hospize gebracht werde», die später von ihren 
Eltern verlassenen Kinder, sowie die mittellosen Waisen gleich und enthält 
nähere Bestimmungen über deren Unterbringung. Die Kosten fallen theils 
den Anstalten, die zu der Aufnahme bestimmt sind und welche einen Zu-
schuß aus der Staatskasse erhalten, theils der Gemeinde zur Last, indem 
sie als Obliegenheit der Departements erklärt sind und diesen gestattet ist, 
einen Theil dieser Kosten von der Gemeinde zu erheben. Das Gleiche ist 
in Folge eines Gesetzes vom Jahre 1838 der Fall bei den Geisteskranken, 
für welche die Departements zu sorgen Haben. Jedes Departement hat 
diejenigen Kranken zu erhalten, welche ihm angehören, es hat aber bei 
den Kosten diejenige Gemeinde mitzuwirken, in welcher der Kranke sein 
Hülfsdomicil (clomieils äs Zöeours) hat. Ist eine solche Gemeinde nicht 
vorhanden, so kann keine bestimmte Gemeindt hiesür in Anspruch genommen 
werden. 

Man erkennt nuu, daß in Frankreich ein gemischtes System der 
Armenpflege besteht. Die reich dotirten Anstalten machen es möglich, daß 
man von der alleinigen Verpflichtung der Gemeinde zum Unterhalt der 
Armen und von den strengen Eonsequenzen des Heimatsrechts absehen 
konnte. Wo jedoch diese Anstalten nicht ausreichen, tritt die obligatorische 
Armenpflege ein, und zwar sind es eigentlich die Gemeinden, welche die 
Kosten ausbringen müssen, obgleich die Pflicht aus den Departements ruht, 
die jedoch nur subsidiär eintreten. Aus dem Umstände, daß den erwerblos 

. Arbeitsfähigen kein gesetzlicher Anspruch auf Unterstützung zur Seite steht, 
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lassen sich die strengen Vorkehrungen zur Unterdrückung des Bettels erklären. 
Nach dem kaiserlichen Decret vom 5. Juli 1808 sollen die Bettler in das 
Vettlerdepot (äepot 6s menäieitö) des Departements, die Herumziehenden 
in das CorrectionShaus abgeliefert werden. Die Kosten der Depots werden 
durch die Staatskasse, die Departements und die Städte gemeinsam be-
stritten. I n den Depots sollen die Bettler so lange festgehalten werden, 
bis sie im Stande sind, ihren Unterhalt durch Arbeit zu verdienen, jeden-
falls aber ein Jahr lang. Nach den Art. 275 und 280 des eoäe pönal 
vom Jahre 1810 wird jede Person, die an einem Orte bettelt, sür welchen 
eine öffentliche Anstalt besteht, durch welche der Bettel verhindert werden 
soll, mit drei bis sechs Wochen Gesängniß bestrast und noch außerdem in 
das Bettlerdepot abgeführt. I n Orten, wo keine solche Anstalten bestehen, 
werden die arbeitsfähigen habituellen Bettler mit einem bis drei Monaten, 
und wenn außerhalb ihres Aufenthallortes ergriffen, mit sechs Monaten 
bis zu zwei Jahren bestraft, nach Ablauf der Strafzeit aber auf fünf bis 
zehn Jahre unter Polizeiaufsicht gestellt. Von einer selbständigen Ver-
waltuug der Armenpflege durch die Gemeiude oder durch auf Wahlen der 
Gemeinde beruhende Selbstverwaltungskörper ist in Frankreich überall 
nicht die Rede. Immer ist es der Staat, der durch von ihm ernannte 
Beamte die Verwaltung nicht allein leitet, sondern auch die Mittel dazu 
hergiebt oder vorschreibt. Die Revolution hatte das neue Princip der 
staatsbürgerlichen Gesellschaft, die völlige "rechtliche Gleichheit aller Per-
sönlichkeit, mit ihr aber zur Durchführung der gleichartigen Thätigkeit der 
Gesetzgebung^ und Vollziehungsorgane die Centralifation der Verwaltung 
und dem entsprechend die Vernichtung der Thätigkeit der Selbstverwaltung 
durchgesetzt. Dies wird auf dem Gebiete der Armenpflege so lange keine 
nachtheiligen Folgen nach sich ziehen, als die dotirten Anstalten im Stande 
sein werden dem gewöhnlichen Bedürfnisse zn genügen. Eine andere Frage 
ist es, wie weit man mit dieser Organisation reichen könne, wenn unvor-
bereitet Zustände eintreten, welche außergewöhnliche Anstrengungen ver-
langen, und man genöthlgt ist, sich an die Energie der Gemeinden zu 
wenden, welche in Folge der herrschenden Bevormundung die Gewohnheit 
der Selbsthülse und die Elasticität des Volkscharakters verloren haben. 

Die Tbeilung Deutschlands in eine größere Anzahl von Staaten mit 
selbständiger Gesetzgebung und Verwaltung hat auch aus dem Gebiete der 
Armengefetzgtbuug eine Menge Verschiedenheilen hervorgerufen, denen es 
jedoch an einer gemeinsamen Grundlage nicht mangelt, und diese zu finden 
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kann nur Zweck und Ziel dieser Darstellung sein. Zunächst ist erforderlich, 
stch zum Verstäudniß der Verwaltuugsordnung der Bevölkerung, namentlich 
zum Verstäudniß des Gemeindebürgerthums und des Heimatsrechts den 
Unterschied der deutschen Gemeinde von der englischen und französischen 
klar zu machen. Während nämlich die englische Gemeinde eine Verwaltungs-
gemeinde, die französische ein Amtsbezirk ist, ist die deutsche Gemeinde eine 
Ortsgemeinde, das ist eine örtliche Selbstverwaltung aller innern Ver-
waltungsausgaben. Die deutsche Ortsgemeinde ist ein örtliches Ganze, 
welches alle im Wesen des Amtes liegenden Aufgaben durch die Gemeinde 
vollzieht. Während die amtliche Thätigkeit in England sich auf die richter-
lichen Funktionen zurückzog, in Frankreich die Selbsttätigkeit der Gemeinde 
vernichtete und an deren Stelle trat, wurde in Deutschland die Gemeinde-
angehörigkeit der Träger der ganzen Organisation der innern Verwaltung 
im Gebiete der Staatswirthschast, der Finanzen, der Rechtspflege uud 
der Polizei. 

Begreiflicher Weise haben sich diese Verhältnisse erst im Laufe der 
Jahrhunderte und vorzugsweise in den Stadtgemeiuden gebildet. I n 
diesen enthielt ursprünglich die Gemeindeangehörigkeit zwei Klassen, die 
erste das eigentliche Gemeindebürgerthum mit dem Rechte aus thätigen 
Antheil an der Selbstverwaltung, die zweite die bloße Gemeindezuständigkeit, 
die Angehörigkeit an das Gemeindegericht und das Recht der Angehörigen 
ans den rechtlichen Schutz der Gemeinde, daher Schutzverwandte (Bei-
sassen, Pfahlbürger, Beiwohner). Dies Recht war noch kein Heimatsrecht 
und gab noch keinen Anspruch auf Unterstützung, welche die Voraussetzung 
des Heimatsrechtö hatte. Grundbesitz und die formelle Aufnahme in die 

.Gemeinde gaben das Vollbürgerthum, der gewerbliche Wohnsitz und 
Arbeit gaben die Angehörigkeit und das Schutzbürgerthum. Mit dem 
Wechsel des Wohnsitzes wechselte die Angehörigkeit, während das Gemeinde-
bürgerthum blieb. I n das Gemeindebürgertbum trat noch eine Modisication 
bei den Gewerben; diese constituirteu sich als eigeue Körperschaften, 
Züufte und Innungen, und erwarben Gesammtbesitztbum. Zur Bedingung 
sür den Gewerbebetrieb wurde die Angehörigkeil an eine gewerbliche Zunft 
uud dadurch eulstand neben dem Schutz- und Vollbürgerrecht das Ge-
werbebürgerrecht. I n diese hinreichend verwickelte Ordnung trat nun ein 
vierles Elemeut, die Ansässigkeit der Adligen und Geistlichen innerhalb 
der Competenzgrenzen der Stadt. Hier aber erschien die Zuständigkeit 
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der Einzelneu als Ausfluß der gesammteu socialen Ordnung und wurde 
daher durch den örtlichen Ausenthalt nicht ausgehoben. Der Standesgenosse 
war auch innerhalb des Besitzes des andern Standes nur seinem Gerichte, 
seinen Verwaltungsorganen zuständig, er behielt sein persönliches Forum. 
Wenn aber der Adlige uud Geistliche Grundbesitz in der Stadt gewannen, 
hätte naturgemäß der Besitz unter die Kompetenz der Ortsgemeinde fallen 
müssen, während der Besitzer seinem Stande zuständig verblieben wäre. 
Dies wiedersprach aber den Standesinteressen solcher Besitzer. Sie be-
gannen deßhalb vertragsmäßig oder durch Privilegien den eigenen Grund-
besitz inuerhalb der Städte von der städtischen Jurisdiction zu befreien 
und so entstanden die sogenannten privilegirten Gerichtsstände. Es gab 
also in den Städten eine vierte Klasse von Einwohnern, die Adligen mit 
ihren Häusern, die Geistlichen mit ihren Kirchen und Klöstern, bald auch 
das ganze Gebiet der Stiftungen, Hospitäler, Universitären, Schulen. 
Von ihnen aus ist der auch jetzt noch vielfach in Deutschland geltende 
Grundsatz, daß die Berufgenossen, namentlich die Beamten, keine Gemeinde-
bürger siud, entstanden, was weder in England noch in Frankreich der 
Fall gewesen ist. 

Dies waren die Zustände zu der Zeit, als die Selbstverwaltung noch 
die beinahe ausschließliche Form der Verwaltung war. Allmähich erhob 
sich der Staat, der Träger der Gesammtinteressen, über die in den ständischen 
Verwaltungskörpern vertretenen Standes- und Ortsinteressen und machte 
stch geltend, durch die Entwickelung der gerichtlichen und polizeilichen 
Kompetenz und durch die des gesetzlichen Heimatswesens. Das junge 
wirtschaftliche Leben forderte die Anerkennung zweier großen Principien, 
die Rechtsgleichheit aller Stände für die verbindende Kraft der Verträge 
und zur Verwirklichung derselben allgemein gültige Grundsätze für die 
gerichtliche Competenz. Während die Aufnahme des römischen Rechtes das 
Princip der Rechtsgleichheit sür das Vertragsrecht durchführte, hatte die 
Lehre vom Civilproceß zuerst Competenzprincipien. die von den ständischen 
Unterschieden unabhängig waren, nach langem Kampfe zur Geltung gebracht. 
Dies geschah durch die Lehre vom Gerichtsstande, vom Forum. Die 
Die juristische Theorie der Lehre vom Forum hat eine - weit über den 
Proceß hinansgehende Tragweite. Sie ist die erste, aus dem Princip der 
bürgerlichen Gleichheit beruhende Ordnung der Bevölkerung, zunächst für 
die Rechtspflege, ste ist das juristische System für die Competenz des 
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amtlichen Gerichts im Gegensatz zum ständischen") und aus ihrer Grund-
lage entwickelt sich das System der amtlichen Competenz, die sich zunächst 
auf den beiden Gebieten der Staatswirthschaft und des Innern manisestirt, 
aus ersterem in der Verwaltung der Regalien, aus letzterem als Verwaltung 
der Polizei, welches der Name sür die entstehende amtliche Verwaltung 
des Innern wurde, und zwar einmal als Oberanssicht der Selbstverwaltungs-
körper, der Gemeinden, und dann als Sicherheitspolizei. I n ersterer um-
faßte sie die amtliche Verwaltungsordnung der ansässigen Bevölkerung, als 
Sicherheitspolizei beschäftigte sie sich mit den herumwandernden, nicht an-
sässigen Personen, den Bettlern und Vagabunden. Namentlich seit den 
Zeiten des dreißigjährigen Krieges bedurfte es eigener Organe zur Be-
kämpfung des Vagabundenthums (erste Einrichtung der Landreiter, Land-
dragoner, Gensdarmen), wobei man sich erinnern muß, daß die uralte 
Idee von der Friedlosigkeit der Heimatlosen sich auf diese Zeit vererbt hatte 
und der Vagabund und Bettler als ein Friedensbrecher hart, ja mit dem 
Tode bestraft wurde. 

Allein das polizeiliche Ergreifen und Bestrafen der Vagabunden und 
Bettler reichte keineswegs aus, man mußte ihnen auch einen dauernden 
Aufenthalt anweisen und an diesem Aufenthalte sie verpflegen. So wurde 
die Sicherheit- speciell die Bettelpolizei die Veranlassung zu der Frage, 
aus welcher das Heimatswesen entstanden ist, nach den Grundsätzen sür 
die Verpflichtung der Armenunterstützung, denn die bestehende, von der 
Kirche mit ihreu Armeiünstituten vertretene Pflicht der Armenunterstützung 
beruhte auf dem freien Willen ihrer Verwaltung und den Grenzen ihrer 
Mittel. Als aber der Staat das erwerblose Herumwandern verbot, konnte 
er die Ausnahme des Armen nicht mehr vou dem gnten Willen abhängig 
machen, er mußte deu gesetzlichen Zwang zur Ausnahme und Verpflegung 
anssprechen, er mußte eine Angehörigkeit festsetzen, gegen welche er diesen 
Zwang auszuüben vermochte. Die Armenangehörigkeit wurde nnn auf die 
Gemeiude zurückgeführt, da sie die örtlich vollziehende Gewalt der Ver-
waltnng bildete. Diese Angehörigkeit beruhte neben dem Vollbürger- und 
Gemeinderechte zunächst aus der Geburt, sodann auf dauerndem Aufenthalte 

*) Daß in den Ostseeprovinzen die ständische Gerichtsbarkeit so lange aufrecht erbalten 

ward, und bis zur Gegenwart noch fortbesteht, hat am meisten die Entwickelung der städtischen 

Gemeinwesen, den Fortschritt der wirtschaftlichen Wohlfahrt derselben niedergehalten. Das 

gesonderte Forum der Standesprivilegirten entzog den intelligenten Theil der städtischen Be-

völkerung der Theilnahme an den Gemeindeangelegenheiten wie der Verwaltung derselben, 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. X V I , Hejt 1. 3 
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ohne alle Rücksicht aus eine Ausnahme von Seiten der Gemeinde. Uud 
diese Principien für die Armenznständigkeit bilden im Wesentlichen auch die 

Grundlagen des heute noch geltenden Rechtes. 
Allein indem man die Gemeinde zur alleinigen Trägerin der Armen-

nnterstützung machte, constitnirte man nicht zuvörderst eiue der Erfüllung 
dieser Ausabe gewachsene Armenverwaltungsgemeinde wie in England, man 
nahm die vorhandene historische Ortsgemeinde, iu der die uothwendige 
staatsbürgerliche Gleichheit nicht überall schon vorhanden war, (da z. B. 
neben den Landgemeinden die Gutsherrschast stand) und die in vielen Fällen 
nicht einmal groß und bevölkert genug war, um die ihr auferlegte» Pflichten 
auch wirklich erfüllen zu können, so daß die erlassenen Gemeindeordnuugen 
eigentlich nur aus die Stadtgemeinden paßten, während die kleinen Gemeinden 

sich gezwungen sahen, ihre Selbstverwaltung an den Staat abzutreten, die 
sodann aus das Amt, den Amtsbezirk überging. Nichts desto weniger wies 

der Staat jede positive Verpflichtung zur Armennnterstntznng von sich an 
die Ortsgemeinde und schon im vorigen Jahrhundert gelangte der Grund-

satz, daß jede Gemeinde ihre Armen zu ernähren habe, zur unbedingten 

Gültigkeit. 
Diese den Ortsgemeindeu auferlegte Armenpflicht führte nun dahin, 

daß jede Gemeinde, um sich derselben so viel als möglich zu entziehen, 
die Niederlassung erschwerte uud ebenso wie die Aufnahme in den Gemeinde-
Verband von ihrer Einwilliguug abhängig machte, diese Einwilligung aber 

an einen Vermögensnachweis knüpfte und sich auch das gemeindliche Recht 
des Konsenses bei Eingehung der Ehe vindicirte. Diejenige», welche sich 
diesen Bedingungen nicht unterwarfen, wurden ausgewiesen. Die Härte 
der Einzelfälle zu milderu, wurde auch hier wie in England die Ertheilung 
der Heimatsscheine eingeführt und die Gemeinde war nicht in Gefahr die 
Armenpflicht sür denjenigen zu übernehmen, der durch den Heimatsschein 

seiner früheren Gemeinde den Nachweis lieferte, daß letztere sich der Fort-
dauer dieser Pflicht bewußt war. 

Was nun den Erwerb der Zuständigkeit zur Ortsgemeinde durch die 
Dauer des Aufenthalts angeht, so verlangt die österreichische Gesetz-
gebung (vom 24. April 1859 und vom 3. December 1863) vier Jahre 
Aufenthalt, guten Leumund und Vermögensnachweis. I n Preußen macht, 

das Gesetz vom 21. Mai 1855 die Armenzuständigkeit bei erworbenem 

Wohnsitze von einem Jahre, ohne solchen vou drei Jahren Aufenthalt 
nach erlangter Großjährigkeit abhängig, wenn nicht die Verweigerung des 
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Wohnsitzes eintritt, worüber die amtliche Behörde entscheidet. I n Baiern 
wird die Armenzugesiäntigkeit durch die erlangte Ansässigkeit erworben, 
allein die Erwerbung der Ansässigkeit hat noch größere Schwierigkeiten als 
die des Gemeindebürgerrechts, indem sie von dem guten Leumund, sogar 
von der Vollendung des vorschriftmäßigen Schulbesuches abhängt. I n 
Würtemberg giebt es nach dem Gesetze vom 17. September 1853 für 
die Armer.unterstützung zusammengesetzte Gemeinden, das Verhältniß der-
selben zu den einzelnen Ortsgemeinden, aus denen ste gebildet sind, beruht 
bei der Armenunterstützung jedoch nur auf einer subsidiären Hülssverpflich-
tung des Ganzen sür den Theil, da zunächst «och jede Ortsgemeinde 
Armengemeinde ist. Die Armenzuständigkeit ist von der Zustimmung der 
Gemeinde zur Niederlassung abhängig, während die Geburtsgemeinde als 
natürliche Heimat sür diejenigen gilt, welche sich jene Zuständigkeit nicht 
erwerben können. (Gesetz vom 4. December 1863.) I n Sachsen wird 
durch das HeimalSgesetz vom 26. November 1834 zwar die Ortsgemeinde 
iu der Regel als Heimats- oder Armeugemeiude anerkannt, jedoch mit 
dem Rechte, sich sür die Armenversorguug einer andern anzuschließen; 
mithin ist hier wie in Würlemberg die Bildung besonderer Armeuver-
wallnngsgemeinden möglich. Die Armenzuständigkeit oder das Heimats-
recht wird erworben durch die Geburt, durch Wohnsitz und Bürgerrecht 
oder durch obrigkeitliche Ertheilung, letztere unter Zustimmung der Organe 
der Heimatsgemeinde. Unbedingt wird das Heimatsrecht durch fünfjährige 
Ansässigkeit erworben. Auch hier schützt der Heimatsschein vor der Aus-
weisung. I n Hanover (Gesetz vom 6. Juli 1827) wird die Armen-
zuständigkeit iu fünf Jahren durch Aufenthalt erworben. Das Recht zum 
Aufenthalte hängt jedoch nicht von der Gemeinde, sondern von der polizei-
lichen Erlaubniß ab. 

Man wird aus diesen Darstellungen unschwer erkennen, welche inhalt-
reiche Stellung die Armengesetzgebung in dem inneren Staatsleben ein-
nimmt, wie von ihr wesentlich die Ordnung der wirtschaftlichen Ent-
wickelung abhängt, wie sie in der Volksbeweguug hemmend oder fördernd 
eingreift, zugleich aber auch, daß sie immer mehr oder miuder durch das 
bestehende Heimatsreckt bedingt wird. Selbst in Irland wo keine Helmats-
gesetze gelten, liegt dock ein Ansatz dazu in der Verpflichtung der 
Wahlbezirke zur Unterhaltung der Armen, welche in den letzten drei 
Jahren stch innerhalb derselben aufgehalten haben, während in Frankreich 
ein auf das Departement, das mit den Gemeinden die Armenpflicht da 

3* 
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zu tragen hat, wo die bestehenden Staatsanstalten nicht ausreichen, er-
weitertes Heimatsrecht in der Wirklichkeit vorhanden ist. Die Schattenseite 
der Heimatsgesetze ist die Schwierigkeit der Ermittelung der Heimat des 
Einzelnen, seiner Zuständigkeit zu einer Geburts- oder Aufenthaltsgemeinde, 
dann auch das strenge Festhalten an dem einmal durch die Geburt erzeugten 
Rechtsschutz, trotz der Wandlungen des späteren Lebens, uud die einzig 
durch bald längeren bald kürzeren Aufenthalt ermöglichte Uebcrtragung der 
Unterstützungspflicht auf die Gemeinde des Aufenthalts, wobei die Be-
dingung der unnnterbrochenen Fortdauer desselben die Freizügigkeit in 
Fesseln schlägt. Vergleicht man diese Verhältnisse mit den einheimischen, 
bei welchen der Inhalt der Heimatsrechte in der Verzeichnung zur Re-
visionsgemeinde liegt, so findet man, daß der Pflichtige wie der berechtigte 
Theil sofort erkennbar und eine Schwierigkeit in dieser Beziehung gar nicht 
vorhanden, ferner daß die Bewegung der Bevölkerung iu keinerlei Weise 
gehemmt und die Uebcrtragung der Unterstützungspflicht durch die Um-
schreibung zu einer andern Gemeinde leicht ausführbar ist, ohne an 
eine Zeit des Aufeuthalts in derselben geknüpft zu sein. Man kann die 
Vorzüge dieser Bevölkerungsordnung nicht verkennen, wenngleich man 
fragen muß: 

a. ob bei der Leichtigkeit der Umschreibung vou einer Gemeinde zur 
andern die fortan sür die staatlichen wie Gemeindeverpflichtungen 
des neu Ausgenommenen einstehende Gemeinde auch eine Garantie 
finde, daß er diese Pflichten wirklich erfüllen könne, und 

d. ob sür das Ausscheiden aus der RevisiouSgemeiude eine Zwanqs-
pflicht in dem Falle bestehe, daß das zu ihr gebörige Gemeinde-
glied sich ihr gänzlich entfremdet und seinen Wohnsitz dauernd in 
eine andere Gemeinde verlegt. 

Die Beantwortung dieser Fragen wird einesteils die Mängel des 
bestehenden Systems bloßlegen, anderntheils die Punkte bezeichnen, von 
welchen aus eine Fortentwickelung desselben zur Notwendigkeit geworden ist. 

^ 6 a. Die Ausnahme neuer Gemeindeglieder in die Revisions-
gemeinde hängt von der Zustimmung der letzter« ab. Diese Abhängigkeit 
gründet sich a«s die Verantwortung und Verhaftung, welche ste dem Staate 
gegenüber sür das neue Gemeindeglied übernimmt und auf die Leistungen, 
auf welche letzteres durch seinen Eintritt im Fall seiner Verarmung und 
ErwerbSuufähigkeit eiu Anrecht erlangt. Dieses Recht der Zustimmung 
der Revisionsgemeinde tritt aus der andern Seite mit der von dem Staate 
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anerkannten Freizügigkeit in Zwiespalt. Um letztere so viel wie möglich 
aufrecht zu erhalten, wird die Zustimmung der Gemeinde nicht lediglich in 
deren Belieben stehen dürfen, sie wird von Bedinguugen abhängig sein, 
welche der Staat vorschreibt, damit nicht die Wohlfahrt des Ganzen unter 
der Wohlfahrt eines Theiles leide. Diese Bedingungen sind nun in dem 
Senatsbefehl vom 26. Juni 1858, Nr. 27,327, enthalten, welcher ver-
ordnet, daß für ein neu eintretendes Gemeindeglied eine Kaution von 
30 Rbl. gefordert werden dürfe, mit der doppelten Beschränkung jedoch, 
daß die Kaution nur für die mäunliche Seele mit Ausschluß der weiblichen 
zu leisten sei, sodann daß sie bei der nächst eintretenden Revision dem Ein-
leger zurückgezahlt werde, selbstverständlich nach Abzug eines etwa vorhan-
denen Steuerrückstandes des Einlegers, wie auch bei der Aufnahme vor-
ausgesetzt wird, daß der Nachsuchende alle seine Verpflichtungen gegen seine 
frühere Gemeinde erfüllt habe und solches durch das Entlassungszeugniß 
derselben nachweise. 

Jene doppelte Beschränknng verfehlt nun einestheils den mit der 
Cantionsleistuug verbundenen Zweck, anderutheils ignorirt ste denselben 
durch die unbedingte Befreiung des weiblichen Geschlechtes. 

Die Cautiou soll dazu dienen, die Steueru des uuu in die Gemeinde 
Eintretenden sicher zu stellen, eventuell ein Execntionsobject für den Rück-
stand derselben zu bilden. Nun sind in der Regel Personen, die sich zu 
einer Stadtgemeinde umschreiben lassen, solche die durch Veränderung ihres 
Ausenthaltes ein größeres Feld für ihre Erwerbsthätigkeit suchen, mithin 
Erwerbsfähige, die in dieser ihrer Erwerbsfähigkeit bereits eine Garantie 
für ihre Steuerleistungeu darbieten. Die geleistete Kaution hat also sür 
die ersten Jabre nur geringe Bedeutung, sie gewinnt eine größere, sobald im 
Laufe der Zeit widriges Schicksal, verfehlte Bestrebungen verbunden mit 
vorgerücktem Lebensalter die Erwerbssäbigkeit, mithin die Steuerkraft des 
Aufgenommenen schwächen. Da die Zwischenzeit von einer Revision zur 
andern im Allgemeinen aus 15 Jahre geschätzt wird, ist dies ein hinreichen-
der Zeitraum, ein Menschenloos günstig oder uugüustig zu gestalten. 
Gerade nach Ablauf dieser Zeit wird die geleistete Sicherheitssumme dem 
Einleger zurückgezahlt, uubekümmert darum ob er nicht eben, weit entfernt 
davon seiue Abgaben sortzahlen zu könueu, vielmehr im Begriff stehe, bei 
seiner Erwerbsunfähigkeit die Unterstützung der Gemeinde zu beanspruchen. 

Bei der Bestimmung über die Kautionssumme hat man wohl nur an 
die freilich auch nur temporäre Sicherstellung der Kronssteueru, nicht aber 
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an die Armenpflicht der Gemeinde gedacht, sonst würde man nicht eine 
Rückzahlung festgesetzt haben, die in das Lebensalter fällt, welches der 
Erwerbsunfähigkeit entgegengeht; oder wenn man immerhin jene doppelte 
Pflicht im Auge gehabt haben sollte, so hat man in der Zukunft des neu 
Aufgenommeuen nur die Lichtseite seines gewerblichen Gedeihens, nicht auch 
die Schattenseite seines Verkommens in Anschlag gebracht. Betrachtet 
man indeß die Cautionssumme auch nur einseitig als eine Sicherungs-
maßregel sür die Bezahlung der Kronssteuern, so muß mau die Unzuläng-
lichkeit ihres Betrages unschwer erkennen, da die Steuerrückstände der Zah-
lungsunfähigen im Lause weniger Jahre die Cautioussumme weit über-
schreiten. Sieht man sie aber gleichzeitig als ein Mittel an, den Erwerbs-
unsähigen die Armenhülse zu gewähren, das heißt der Gemeinde die Ge-
währung derselben zu erleichtern, was doch sein sollte, da ihr eigentlicher 
Zweck darin besteht, die Gemeinde, nicht den Staat dem gegenüber die 
Gemeinde solidarisch hastet, für alle Leistungen derselben in Beziehung auf 
das neu aufgenommene Individuum annähernd zu sichern, so wird in den 
meisten Fällen ihr Betrag kaum ins Gewicht fallen gegen die Summen, 
welche für den Einzelnen aufgewandt werden müssen. Ein schlagender 
Beweis hierfür liegt in den Kosten, die z. B. der Mltauscheu Gemeinde 
aus der Aufnahme ihrer Gemeindeglieder in die Anstalt zu Alexandershöhe 
bei Riga sür Geistesschwache oder Irrsinnige erwachsen. Diese betragen 
sür die Person 108 Rbl. jährlich, und immer ist es eine Mehrzahl von 
Personen, die dauernd in jenen Anstalten untergebracht werden müssen. 
Wie schwindet gegen diesen Aufwand die Aermlichkeit einer Cautionssumme 
von 30 Rbl. 

Diesen hier erörterten Uebelstauden abzuhelfen ist nur dauu möglich, 
ohne den Betrag der Kautionssummen selbst sür den Eiuzelneu zu erhöhen, 
wenn man als Grundsatz ausstellt: 

1) daß die Cautioussumme nicht als ein Hülssmittel bloß für den-
jenigeu, der ste hinterlegt, angesehen, sondern daß alle Kautionssummen 
als ein Ganzes betrachtet werden, aus welchen sür den Einzelneu die 
uöthigeu Zuschußsummen bei den Krous- und Gemeindesteuern, sowie die 
Unterstützungssumme bei eigetretener Armuth uud Erwerbsunfähigkeit ent-
nommen werden köuueu, daß mithiu die Solidarität, die schon für die 
Gemeindeleistnngen der Krone gegenüber gilt, auch hier ihre Anwendung 
finde, woraus denn folgt, 
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2) daß die Cautionssummen bei ihrer Einzahlung sofort von der 
Gemeinde als ein Gesammteigenthum erworben werden und als alleinige 
Ausnahme die Rückzahlung nur au denjeuigeu gestattet sei, welcher aus 
der Gemeinde, uachdem er alle seine Verpflichtungen gegen dieselbe erfüllt 
hat, ausscheidet, um in eine andere überzutreten. 

Der Ausfall, den die Gemeinde erleidet, wenn ste entweder für den 
Erwerbsunfähigen die Steuern zahlen oder die Mittel zu seinem Unterhalt 
hergeben muß oder endlich beide Pflichten gleichzeitig zu erfüllen hat, kann 
durch die von ihm erlegte Sicherheitssumme niemals gedeckt werden. 
Bilde« aber alle Cautionssummen zusammengenommen das Object für die 
Schadloshaltung der Gemeinde, so wird der Ausfall der Eiuzelsälle 
compenfirt werde« durch die unberührten Antheile derjenigen, welche ihre 
Gemeindeleistungen aus eigenen Mitteln zu bestreiten im Stande sind, und 
diese werden durchgängig die Mehrzahl bildeu. Auch muß dabei in Rech-
nung gezogen werden, daß die Gesammtsumme der Kautionen durch Ver-
waltung desjenigen Theiles, der nicht zur Verwendung kommt, immer wieder 
wächst und stch ergänzt. Als nach Emanirung des SenatöbesehlS vom 
26. Juni 1858 bei der zehnten Revision im Jahre 1858 die Cautions-
summen deu Einlegern zum ersten Male zurückgezahlt werden mußte», 
belief stch in Mitan der zurückgezahlte Gejammtbetrag ans 30,000 Rbl. 
Diese Summe war in ihrer Zersplitterung für den Einzelnen, der seinen 
Antheil iu geringe« Beträgen empfing, ei« verhältuißmaßig unbedeutender 
Gewi««, sür die Gemeinde wäre sie ein werthvoller Erwerb gewesen, theils 
als Reservefonds sür die Kronssteuer«, theils als Beitrag zu dem Armensonds. 

Da durch die Cautionssummen ein doppelter Zweck erreicht werden 
soll in Beziehung auf die Steuerzahlung und die Armeupflege, so würden 
dem entsprechend die erworbenen Capitaibestände derselben zu gleichen 
Theilen für beide Zwecke zu bestimme» und demgemäß zu verwenden sein; 
ob iudeß zu den lausenden Ausgaben oder durch Capitalisation zur Ver-
mehrung der bestehenden Fonds, könnte sich allerdings erst aus den ört-
lichen Gemeindeverhältnissen beurtheileu lassen, wenngleich im Allgemeinen 
bei dem der Armenpflege anheimfallenden Theile die Kapitalanlage uud 
die Verwettdung uur der Reuten den Vorzug verdienen würde. 

Was nun die Befreiuug der weiblichen Personen von der Cautions-
leistung bei der Auschreibung betrifft, so erscheint dieselbe gerechtfertigt, 
wenn jene Perfoneu als Angehörige einer Familie, deren Haupt sür stch 
uud die männlichen Familienglieder bereits die Cautionssumme erlegt, in 
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die neue Gemeinde übertreten. Man muß annehmen, daß in der sittlichen 
Macht der Familienbande eine Garantie für die Unterstützung der hülss-
bedürstig gewordenen weiblichen Fanulienglieder liegt. Anders aber verhält 
es sich mit der zahlreichen Klasse weiblicher Personen, die vereinzelt zu 
den Stadtgemeinden übergehen, um hier ein selbständiges Fortkommen, in 
der Regel als Dienstboten zu finden. Hier übernimmt» die Gemeinde 
gleich anfänglich die Sorge der Familie, d. h. die Pflicht der Unterstützung 
in Fällen leiblicher Krankheit und Erwerbsunfähigkeit. Da ist denn die 
Frage nach einer Cantionsleistung bei der Ausnahme wohl an ihrer Stelle, 
und es würde sich deren Betrag, da hier die Gemeinde keine Steuer-, 
nur die Armenpflicht übernimmt, demgemäß auf die Hälfte der für männ, 
liche Seelen gesetzlich bestimmten Cantion beschränken, während im Uebrigen 
dieselben Bedingungen gelten müssen wie bei der Cantion sür männliche 
Seelen. 

b. Die in Kraft stehende Bevölkerungsordnung kennt sür die 
von der Revisionsgemeinde entfernt Lebenden keine Zwangspflicht sich zu 
der Gemeinde ihres Domicils umschreiben zu lassen. Der Uebertritt von 
einer Gemeinde zur andern ist in die freie Willkür der Betheiligten gestellt 
und nur von der an gesetzliche Vorschriften geknüpften Einwilligung der 
neuen Gemeinde, sowie von der Entlassung der alten abhängig. Da aber 
nicht alle Abwesende diesen Bedingungen gerecht werden können, indem sie 
weder Mittel besitzen die Sicherheit zu bestelle« uoch Mittel die alten 
Schulden zu tilgen, so ist eine natürliche Folge: daß eine große Zahl der-
selben, selbst ohne Pässe, sich an den Orten aufhält, wo sie Verwandte 
oder Freunde besitzt oder aus Humanitätsrücksichten Dnlduug studet; denn 
die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörde wird oft erst da erweckt, wo die 
Armuth das öffentliche Mitleid in Anspruch nimmt. Die Armnth ist 
jedoch meist eine relative, der Erwerb etwa zum kärglichen Unterhalt eben hin-
reichend, doch nicht genügend, Gemeindesteuern zu entrichten oder neue zu 
übernehmen. Daher die Schwierigkeiten der Abgabenerhebung, der Re-
krntenstellnng nnd noch mehr die Schwierigkeiten der Fremdenpolizei, welche 
durch Ausweisung der Paßlosen, Abgabeschuldner nnd Rekrutenpflichtigen 
alle Mißstände zu beseitigen vermöchte, wenn sie eben durchführbar wäre. 
Es ist obeu bereits dargestellt worden, zu welchen Confeqnenzen diese Lage 
der Dinge in der Stadt Mitau uud in den kurländischen Städten über-
haupt sich gesteigert. Allein die Zustände dieser Städte sind exceptioneller 
Natur, bei ihnen ist die Revisionsgemeinde nicht aus der Ortsgemeinde, 



sile Levölkerungsoronung ver kurländischen Städte. 41 

d. h. ans der Gesammtheit derer, die an Ort und Stelle auch wirklich 
leben und wohnen, erwachsen, sondern gleich anfangs eine fictive Bevölkerung 
geschaffen worden aus zugetheilten Personen, die eine andere Heimat und 
andere Wohnsitze hatten. Und dies konnte kaum anders sein bei der 
Standesungleichheit der Bewohner des Landes. Der auf dem Lande 
lebende Mann freien Standes konure nicht ohne Gefährdung seiner per-
sönlichen Freiheit der leibeigenen Gutsgemeinde zugeschrieben werden, für 
welche der Gutsherr die Abgaben zahlte und die seiner Gerichtsbarkeit 
unterworfen war; er mußte ein anderes Forum, eine andere Gemeinde-
zuständigkeithaben, da er auch persönlich zur Steuerzahlung verpflichtet wurde. 

Diese Verhältnisse sind mit der Aufhebung der Leibeigenschaft, mit der 
Entwickelung des freien Bauerstandes wesentlich andere geworden. Es 
giebt keinen Standesunterschied mehr zwischen dem städtischen Steuer-
pflichtigen und dem zu einer Landgemeinde Verzeichneten, ihre persönlichen 
Rechte stnd dieselben. Die am 19. Februar 1866 Allerhöchst bestätigte 
Landgemeindeordnung für die Ostseegonvernements definirt in ihrem ersten § 
die Landgemeinde als die Gesammtheit der in einem bestimmten Land-
bezirk wohnhaften, unter Bestätigung der Staatsregierung zu einem Ganzen 
vereinigten Personen; sie wird gebildet aus den zu der Gemeinde in der 
Revision Verzeichneten und aus den in den Gemeindeverband aufgenommenen 
Personen; solche, die bäuerliche Grundstücke eigentümlich oder pachtweise 
erworben haben, treten eo ipso in den Gcmeindeverband ein. Ob die 
Ausnahme derjenigen, die nicht Pächter oder Eigeuthümer vou Grundstücken 
sind, von der Zustimmung der Gemeinde und von Bedingungen, welche 
diele aufstellt, abhängig sei, ist nirgend ausgesprochen, und sehr zweifelhast 
bleibt es, ob besondere Bedingungen überhaupt zulässig seien, da der 
Wohnsitz in der Landgemeinde schon das Recht giebt, der Gesammtheit an-
zugehören, welche die Landgemeinde bildet. Diese neue Landgemeinde-
ordnung bietet nun das Mittel dar, ein altes, den Städten bei der ersten 
Bildung der Revisionsgemeinden widerfahrenes Unrecht zu sühnen, wenn 
nämlich die Zuschreibung der aus dem Lande lebenden städtischen Steuer-
pflichtigen zu derjenigen Landgemeinde, in welcher ste ihren Wohnsitz haben, 
auf Grundlage des Gesetzes aus dem Verordnungswege ein sür allemal 
ausgesprochen und eine Ausnahme nur sür diejenigen gestattet wird, die 
ihr Helmatsrecht in derjenigen Stadtgemeinde, zu welcher sie verzeichnet 
stehen, bewahren wollen und sich hierüber durch einen Heimatsschein, der 
unter später zu erörternden Bedingungen erworben werden kann, ausweisen. 
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Zwar, die Landgemeindeordnung bedingt durch die Aufnabme in den Ge-
meindeverband keineswegs auch die Verzeichnung zu der Gemeinde, da sie 
die versönlichen Standesrechte der Aufgenommenen 1) ausrecht hält, 
was doch nur auf Persouen Beziehuug bat, die eiuem höher« als dem 
Bauerstande angehöre«, gleichwohl aber kund giebt, daß mit der Aufnahme 
iu die Gemeinde die Verzeichnung zn derselben uicht nothwendig verbunden 
sein müsse. I m Uebrigeu wird durch die Ausnahme in den Gemeinde-
verband die volle Gemeindezuständigkeit und Angehörigkeit begründet, wozu 
denn auch gehört, daß der Aufgenommene nach § 11, lit. f. die festgesetzten 
Beiträge zur Deckung der Gemeindeausgabeu entrichten muß. Der zu der 
Stadt verzeichnete, aus dem Lande ständig wohnende, dem Landgemeinde-
Verband angehörige Steuerpflichtige muß aber schou die Gemeindeabgaben 
an die Stadtgemeinde, zu der er verzeichnet steht, leisten, kommt also in 
den Fall, diese Abgaben doppelt, einmal an die Stadt-, das andere Mal 
an die Landgemeinde zu zahlen. Man ist es dem aus dem Laude lebenden 
städtischen Steuerpflichtigen gewissermaßen schnldig, ihn vor jener Doppel-
zahlnng zu bewahren, da es nicht mehr in seinem sreten Willen steht, den 
bisherigen Wohnort, an den ihn Erwerbsverhältnisse, Familienbande nnd 
lange Gewohnheit knüpfen, zu verlassen uud seineu Aufenthalt in der 
städtischen Revisionsgemeinde zn nehmen. Anders verhält es sich mit dem-
jenigen, der nach Emanirung der Landgemeindeordnung seinen Wohnsitz 
aus dem Lande nimmt, weil ihm die Folgen bekannt sind, die aus der 
damit verbundenen Doppelstellung erwachsen. Deßhalb ist denn die Ver-
zeichnung der von der Landgemeindeordnung in ständigem Domicil aus 
dem Lande Betroffenen zu der Landgemeinde ihres Domicils nicht allein 
gerechtfertigt, sondern auch als eine ausgleichende Maßregel nothwendig. 
Das einzige Bedenken dabei, die Ablösung der städtischen Steuerrückstände, 
würde durch die Vermittlung der StaatSregierung beseitigt werden können, 
wenn dieselbe der Stadtgemeinde die Schuld au Kronssteuern iu An-
rechnung brächt?, wogegen die Stadtgemeinde die Schuld au Gemeinde-
steuer» opferte als Conpensation für die Ablösung der Armenzuständigkeit 
des Ansfcheidenden. Doch ist dabei zn berücksichtigen, daß jene Anrech-
nung der Stadtgemeiude auch dann zu Gute kommen müßte, wenn dieselbe 
der Krone selbst nichts schuldet, da die Vorausbezahlung der Kronssteuer 
doch nur eine Verauslagung ist, welche die zahlungsfähigen Gemeinde-
glieder sür die Zahlungssäumigen machen, dadurch einen gerechten Anspruch 
auf Refundation gewinnend. 
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Außer den ans dem Lande lebenden städtischen Steuerpflichtigen giebt 
es noch eine beträgliche Anzahl solcher Personen in den verschiedenen Flecken 
der Provinz, da diese fast ausschließlich von den zu den Städten 
verzeichneten Personen bevölkert sind. Diese Flecken haben keine eigene 
Revisionsgemeinde mit Ausnahme vou Polaugeu, wo auch nur die dort 
lebenden Juden eine solche Gemeinde ansmachen. Die folgende Tabelle 
weiset 16 solcher Flecken in Kurland und deren Seelenzahl nach, letztere 
nacb der im Jahre 1863 bewerkstelligten Zählung. 

F l e c k e n . C h r i s t e n . J u d e n . Gesammt-F l e c k e n . 
Seelenzahl. 

M . W . M . W . 

Grive . 272 362 880 1,119 2.633 
861 1,004 197 231 2,293 

Talsen . 350 430 318 387 1,485 
S a ß m a c k e n . . . . . . . 118 123 579 603 1.423 
Polangen . . . . . . . 235 245 422 448 1,350 
K a u d a u . . . . . . . . 207 233 256 286 982 
Zabeln . . . . . . . . 85 96 275 311 767 
Neu-Subbath . . . . . . 106 121 167 188 582 
Alt-Subbath . . . . . . 142 175 96 122 535 
Dobleu . . . . . . . . 181 231 24 31 467 
Schönberg 38 41 116 124 319 

140 162 — — 302 
126 135 > — — 261 

Skrudeliua. 83 91 18 20 212 
39 42 17 20 118 

Ehrtschewo . . . . . . . 42 37 — — 79 

Summa 3,025 3,528 3,365 3,890 13,808 

Einzelne dieser Flecken sind den kleinern Städten an Einwohnerzahl 
überlegen, aber auch die kleinsten stehen nicht uuter eiuzelneu Landgütern, 
deren Bauerschaften doch besondere Gutsgemeinden bilden. Die Flecken-
bewohner uuterstehen der Polizeiverwaltung von Fleckenvorsteheru, welche 
wiederum den Hanptmanusgerichten untergeordnet sind (Art. 1397—1402 
des Prooinzialrechts, Tbl. I.). Den Fleckenvorsteheru ist auch die Ort-
armenpflege übertragen. Der Anfang eines Gemeiudeweseus ist also vor-
handen, es kann nicht schwer fallen, dasselbe weiter zu eutwickeln, die 
Fleckenbevölkerungen zu besonderen Gemeinden zu constituiren, in ihnen 
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Gemeindeverwaltungen einzurichten und sie in Beziehung aus Abgaben-
erhebnng, Rekrntenstellnng und Armenpflege zu Selbstverwaltungskörpern 
umzuwandeln. Unstreitig werden die hiemit verbundenen Verpflichtungen 
alsdann leichter erfüllt werden können als gegenwärtig, wo die Bewohner 
sich in Gemeindeglieder ebenso vieler Städte, als es deren im Lande giebt, 
zersplittern. Diese Flecken haben doch erst dann eine Zukunft, wenn sie 
ein Gemeinwesen darzustellen im Stande sind, wenn die Gememdeabgaben, 
die sie jetzt an ihre Revisionsgemeiuden, denen sie entfremdet sind, bezahlen 
müssen, den Gemeindegliedern unmittelbar selbst zu Gute kommen, wenn 
diese in der Selbstverwaltung die gemeinsamen Ortsinteressen zur Geltung 
und zum Austrage bringen können, sich nicht mehr als «ebeu einander 
wohnende Einzelwesen betrachten, vielmehr das Band einer heimatlichen 
Gemeinde fühlen, die ste aus thätige Selbsthülse für sich und ihre Nächsten 
anweiset. Um zu einer Einsicht in die Möglichkeit solcher Umgestaltung zu 
gelangen, mache man den Versuch zunächst mit den Flecken Durben und 
Frauenburg, wo sich keine Juden befinden, ferner mitJlluxt und Doblen, wo ste 
in verhältnißmäßig kleiner Anzahl vorhanden sind, da die Juden, wo sie 
in der Ueberzahl vorkommen, nicht ein bindendes, vielmehr ein zersetzendes 
Element im Gemeindeleben sind. 

Aus diese Weise würde die schlimme Lage, in der sich die kurländischen 
Städte befinden, zu einem Theile geheilt werden können. Ein anderer 
Theil liegt in der andauernden Entfernung derjenigen Gemeindeglieder, die 
sich über das große russische Reich zerstreut haben, daselbst theils mit 
Pässen theils ohne solche lebend, und hier sind es nicht mehr die beson-
deren geschichtlichen Verhältnisse der Provinz, welche diese Zustände 
hervorrufen, sondern es ist die allgemeingültige Bevölkerungsordnung, welche 
die daraus entspringenden Uebelstände zuläßt. Da erscheint denn der in 
der Landgemeindeordnung für die Ostseeprovinzen zum ersten Male 
ausgesprochene Grundsatz, daß die Gemeindeangehörigkeit durch bloßen 
Aufenthalt erworben werden könne ohne vorgängige Zufchretbung zu der 
Gemeinde, als ein bedeutungsvoller Fortschritt, der endlich die volle Ge-
meindezustäudigkeit wie für die Gemeindeabgaben so auch sür die Krons-
steuern, mithin die Verzeichnung zur Gemeinde zu seiner weitern Folge 
haben muß. 

Die Erlangung der Armenzuständigkeit zur Gemeinde des Domicils, 
wie sie die Landgemeindeordnnng unzweifelhaft auch denjenigen gewährt, 
welche in den Gemeindeverband ausgenommen werden, ohne zur Gemeinde 
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verzeichnet zu stehen, wäre, zu allgemeiner Norm erhoben, freilich an sich 
schon eine große Erleichterung für die Revisionsgemeinde, allein ste ist nicht 
dazu angethan die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche namentlich aus der 
Erfüllung der Rekrutenpflicht, welche alljährlich die persönliche Anwesenheit 
der Rekrutenpflichtigen in der Gemeinde verlangt, erwachsen. Von allen 
Leistungen an den Staat tritt die Pflicht der Rekrntenstellung mit dem 
Rechte der Freizügigkeit zunächst im Widerspruch. Wollte man dem Re-
krutenpflichtigen das Recht beschränken, sich außerhalb der Gemeinde wäh-
rend des rekrutenpflichtigeu Alters oder biß zur Erledignng seiner persön-
lichen Rekrutenpflicht aufzuhalten, so würde man dem beweglichen Elemente 
des städtischen Lebens Kraft und Bedeutung, dem eben erwachsenen Ge-
schlechte das Recht nehmen stch die Stätten seiner Fortbildung im bürger-
lichen Gewerbe, in Handel, Kunst und Handwerk auszusuchen, auch den 
aus einer niedrigeren Stufe stehenden Gewerbsmann, Arbeiter, Diener, 
Tagelöhner verhindern, lohnenden Anerbietungen Gehör zn geben: eine 
zeitweilige xledao aäseriptio von den nacktheiligsteu Folgen sür die Wohl-
fahrt der betroffenen Familien. Das Uebel ganz zu heben, wird schwerlich 
gelingen, wohl mag man es verkleinern und zwar: 

a. durch die weitere Entwickelung der bereits bestehenden Vorschriften 
über die Duldung steuer- nnd rekrutenpflichtiger Personen; 

b. durch staatliche Anordnungen, welche bei der Bewegung der Be-
völkerung die Uebertragung auch der staatlichen Rechte und Pflichten 
aus die neuen Aufenthaltsorte nicht mehr bloß von der Willkür 
der Betbeiligten abhängig machen, sondern in Folge des Gesetzes 
eintreten lassen. 

^ 6 ' a. Die Kennzeichnung der rekrutenpflichtigen Personen durch 
Pässe von roth gefärbtem Papier hat sich in der Praxis als eine unge-
nügende Maßregel erwiesen. Von 41 Personen, die im Jahre 1866 von 
dem Mitauschen Magistrate dergleichen Pässe empfingen, sind nur zwei mit 
der Angabe zurückgekehrt, daß sie in St, Pertesburg von der Polizei nicht 
mehr geduldet worden seien. I n Betreff der übrigen ist von keiner 
Polizeibehörde des Reiches eine Meldung eingegangen, noch ist einer der-
selben freiwillig erschienen. Daher ist die Ausweisung, vorausgesetzt sie 
habe auch bei den übrigen Personen stattgefunden, allein nicht ausreichend. 
Es würde vielmehr Pflicht der Polizeibehörde sein müssen: 

1) den angereisten rekrutenpflichtigen Personen die rothen Pässe ab-
zunehmen und sie sür die Dauer ihres Ausenthalts mit einer 
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Polizeikarte, die sie jedoch als rekrutenpflichtig bezeichnet, zu 
legitimireu; 

2. nach Erscheinen des Rekrutirungsmanifestes diese Personen sofort 
und zwar, wenn sie selbst die Reisemittel besitzen, mit einem 
Zwangspasse, der die Reiseroute und die Erholungsfristen angiebt, 
wenn sie aber die Reisemittel nicht besitzen, dnrch Transport in 
ihre Revisionsgemeinde zu befördern und die Obrigkeit der letztern 
mit Uebersendung des rothen Passes jedesmal hierüber zu benach-
richtigen; auch mit den bloß Durchreisenden aus dieselbe Weise 

zu verfahren. 
Die rekrutenpflichtigen Personen, die trotz ihrer rothen Pässe während 

des Aushebungstermins in ihrer Revisionsgemeinde nicht erscheinen, kehren 
auch später nicht wieder dahin zurück, weil sie als solche betrachtet werden, 
die stch der Rekrutirung entzogen haben und die mithin zur Strafe 
in den Dienst abgegeben werden müssen, sie sind dadurch zu einem be-
ständigen Vagabundenthum verurtheilt, bis es ihnen gelingt, sich Legiti-
mationen auf andere Namen und eine andere Gemeindezuständigkeit zu 
erschleichen, und auch dann erreicht ste oft noch spät die Strafe des Gesetzes. 
Deßhalb ist das strenge Versahren der Polizeibehörden gegen ste eine Wohl-
that, die ste vor nicht zu begütigender Schuld bewahrt. 

d. Das Princip, das jeder städtischen Gemeindeverfassung zu 
Grunde liegt, wenigstens zu Grunde liegen sollte, ist: die städtische Be-
völkerung in ihren örtlichen Grenzen, so weit sie durch Besitz, gewerbliche 
Niederlassung, Wohnsitz und Beschäftigung ihren stetigen Aufenthalt in der 
Stadt dargelegt hat, in den Gemeindeverbaud aufzunehmen, dagegen alle 
diejenigen aus demselben wieder zu entlassen, welche ihres Fortkommens 
oder anderer Ursachen wegen ihren dauernden Aufenthalt anders wohin 
verlegt haben, aus diese Weise stch stets durch die Ausnahme hinzukommen-
der Elemente zu verjüngen und diejenigen auszuscheiden, die ihr von 
keinem weiteren Nutzen mehr sein können. Der Hauptgewinn hiebet ist: 
die Aufgaben, welche die Verwaltung zu erfülle« hat, sind auf einen über-
sichtlichen Kreis beschränkt, dessen Kräfte bemessen und jeden Augenblick 
in Thätigkeit gesetzt werden können. 

Diesem Princip entgegengesetzt sieht die Revisionsgemeinde einen zahl-
reichen Theil ihrer Gemeindeglieder über ein unermeßliches Reich zerstreut, 
in dem es schwierig fällt, sie aufzufinden, noch schwieriger ihre Gemeinde-
leistungen zu erlangen, während eine andere, jedoch ihr fremde Bevölkerung 
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auf Pässen in ihrer Mitte lebt, über die sie keine Macht ausübt, die an 
ihren Lasten nicht mitträgt, an ihren Aufgaben keinen Theil nimmt. Will 
man nun die Zufchreibung dieser eigentlich fremden Bevölkerungsklasse nach 
einer gewissen Dauer des Aufenthalts, die sür die Einbürgerung ausreichend 
erscheint zu einer Zwaugspflicht für die Gemeinde machen, so muß man 
ihr auf der andern Seite das Recht einräumen, diejenigen auszuweisen, 
die sich zur Aufnahme nicht eignen, d. h. nicht diejenige Qualifikation 
besitzen, aus der eine selbständige Uebernahme der Gemeindeleistungen und 
dem entsprechend eine Antheilnahme an der Selbstverwaltung der Gemeinde 
gefolgert werden kann. Entgegengesetzten Falles würde leicht eine Ueber-
süllung der Gemeinde mit erwerblosen Personen stattfinden, ein Proletariat 
zuströmen, das auf Kosten der Gemeinde seine Existenz zu fristen gedächte. 
Auch bei jener für die Znfchreibung angenommenen Zwangspflicht wird 
man immerhin Ausnahmen gelten lassen müssen sür diejenigen, welche an 
der Fortdauer ihrer früheren Gemeindeangehörigkeit ein bescheinigtes In-
teresse haben , wie z. B. durch Besitz von Grundstücken, Gewelb- und 
Fabrikanstalten oder durch Familienbande, die ste an die Heimatsgemeinde 
knüpfen. Selbst die Arbeitsklassen, welche immer wieder nach bestimmten 
Centralpunkten der Industrie hingezogen werden, bedürfen eines Schutzes 
gegen die Ausweisung, da sie häufig nicht im Stande sind, den Bedin-
gungen der Aufnahme zu entsprechen. Das Mittel nun, diese Ausnahme 
zu gestatten nnd diesen Schutz zu gewähren, liegt in der Ertheilnng der 
Heimatsscheine. Der Heimatsschein ist eine Erklärung der Revisions-
gemeinde, daß sie für den Inhaber nnd dessen Familie die Gememdepfllcht 
der Fürsorge im Falle seiner Erkrankung, Verarmung und Erwerbsunfähig-
keit auch dann übernehme, wenn er hievon in einer Nemden Gemeinde be-
troffen werden sollte, also eventuell sür die in dieser Beziehung gemachten 
Auslagen der letzteren Ersatz leisten werde. 

Selbstverständlich kann diese Verpflichtung von der Revisionsgemeinde 
nnr übernommen werden gegen eine Sicherstellung von Seiten desjenigen, 
für den sie Bürgschaft leistet, uud da der Betrag der Cautionssumme bei 
der Ausnahme neuer Gemeindeglieder bereits gesetzlich normirt ist, hier aber 
eine gleichartige Verbindlichkeit vorliegt, so wird auch die Sicherheit sür 
den Heimatsschein in der Erlegung derselben an die Gemeinde als Eigen-
thum fallenden Summe bestehen müssen, die dann ebenmäßig für die männ-
liche Revisionsseele zu erlegen ist und für die weibliche in dem Falle, wenn 
sie ohne Familie einen fremden Aufenthalt erwählt, zur Hälfte. 

« 
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Nach diesen Ausführungen würden sich nun die Grundsätze für eine 
Modifikation resp. Ergänzung der gegenwärtig bestehenden Bevölkerungs-
ordnung folgendergestalt formuliren lassen: 

a. I n Beziehung aus die Verzeichnung zu einer Gemeinde. 

1) Die Bedingungen sür die Ausnahme neuer Gemeindeglieder behuss 
deren Znfchreibnng sind in allen Stadtgemeinden dieselben und bestehen 
außer einem Leumundszeugnisse in der Erlegung einer Sicherheitssnmme 
von 30 Rbl. für die männliche Revisionsseele und von 15 Rbl. sür die-
jenige weidliche, welche vereinzelt ohne Familie ihre Umschreibung nachsucht. 
Diese Sicherbeitsfnmmen gehen in das Gesammteigenthum der neuen Ge-
meinde über und eine Rückzahlung derselben in ihrem ursprünglichen 
Capitalsbetrage findet nur in dem Falle statt, daß der oder die Neu-
angeschriebene aus der Gemeinde wieder aus- und zu einer andern Gemeinde 
übertritt, während ihrer Angehörigkeit zur Gemeinde aber keine Unter-
stützung genossen hat. — Die Entlassung aus der alten Gemeinde hängt 
lediglich von der Erfüllung der Gemeindepflichten ab, muß aber be-
scheinigt sein. 

2) Derjenige, welcher in einer Stadtgemeinde, ohne zu derselben ver-
zeichnet zu stehn, Grundbesitz erwirbt, eine Handels- oder Gewerbeanstalt 
eröffnet oder auf irgend eine selbständige Weise sein wirthfchaftliches Fort-
kommen gründet, ist nach einem zweijährigen Aufenthalte verpflichtet, sich 
zu dieser Stadtgemeinde umschreiben zu lassen unter Erfüllung der hierfür 
bestehenden gesetzlichen Bedingungen. Kann er dies nicht, so unterliegt er 
der Ausweisung in seine Revisionsgemeinde, es sei denn, daß er sich sür 
die Fortdauer seines Aufenthalts durch einen Heimatsschein legitimirt. 

3) Gemeiudegliedern, welche sich an andern Orten ständig aufhalten, 
ihre Gemeindeangehörigkeit aber zu bewahren wünschen und eiu Interesse 
daran nachzuweisen vermögen, weil sie an dem Orte ihrer Verzeichnung 
entweder Besitz oder Familie oder sonstige'Beziehungen haben, die mit 
ihrer Wohlfahrt verknüpft sind, — solchen Gemeindegliedern ist die Re-
visionsgemeinde berechtigt Heimalsscheine zn ertheilen, durch welche ste sich 
verpflichtet, an ihnen im Falle ihrer Armuth und Erwerbsunfäyigkeit die 
gemeindliche Armenpflicht zu erfüllen, resp. andern Gemeinden, die solche 
Pflicht zeitweilig übernommen, dafür Ersatz zu leisten. — Sie ist ferner 
berechtigt die suk 2 bezeichneten Personen nach einer zweijährigen Ab-
wesenheit zur Ausnahme von Heimatsscheinen zu verpflichten, wenn sie sich 
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nicht zur Gemeinde ihres Domicils verzeichnen lassen, widrigenfalls aber 
die weitere Ausgabe von Pässen an sie zu verweigern. — Die Heimats-
scheine werden ertheilt gegen Erlegung einer Summe, die der sür die 
Ausnahme neuer Gemeindeglieder gesetzlich bestimmten Sichelheitssumme 
sür männliche und weibliche Seelen gleichkommt. Diese Summe wird 
von der Gemeinde als Gesammteigenthum erworben, ohne daß eine Rück-
zahlung auch bei dem Ausscheiden aus der Gemeinde stattfindet. 

b. Zn Beziehung ans die Armengesetzgebung. 

1) Die bürgerliche Armenpflege ist Ausgabe der Gemeinde. Sie be-
schränkt sich au? die Unterstützung der zur Gemeinde verzeichneten Alters-
schwachen, Kranke» und Erwerbsunfähigen mit der unentbehrlichen Noth-
dnrft. I n Beziehung aus diese Personen ist die Armennnterstützung obli-
gatorisch und jeder Bedürftige unter ihnen hat einen gesetzlichen Anspruch 
ans dieselbe. 

2) Vorübergehende Nothstände arbeitsfähiger Personen zu lindern ist 
nur dann Aufgabe der Gemeinde, wenn die Privatmildthätigkeit oder etwa 
zu besondern Armenzwecken bestehende Vereine mit ihren Mitteln dazn nicht 

- - ausreichen. Die Fürsorge für erwerbsfähige Personen ist leßiglich dem 
Ermessen der Gemeindeverwaltung anheimgestellt, sie begründet kein gesetz-
liches Klagerecht. 

3) Die Gemeinde ist berechtigt ein Arbeitshaus zu errichten zur Auf-
nahme für liederliche Personen, Umhertreiber, Bettler, arbeitsfähige Ab-
gabenschuldner, auch zum Bau eines solchen mit Genehmigung der höhern 
Verwaltungsbehörde eiue Anleihe zu contrahiren. Auch ist gestattet, daß 
zwei oder mehrere Gemeinden zu dem Zwecke der Errichtung eines Arbeits-
banses zusammentreten. I n diesem Falle siud die Bedingungen für die 
Antheile au deu Bau- uud E-inrichtnngskosten, für die Aufnahme und den 
Unterhalt der Pfleglinge zuvörderst fest- nnd der obrigkeitlichen Genehmigung 
zu unterstellen. (Die Einrichtung und der Bau von Findel- und Waisen-
häusern ist nicht die Aufgabe der einzelnen Gemeinde, sondern der ganzen 

Provinz.) 

4) Die Gemeinde ist verpflichtet, für die Erziehung der zu ihr ver-
zeichneten Waisen- nnd Findelkinder, sowie solcher armen Kinder zu sorgen, 
welche von ihren Eltern oder Pflegeeltern der Verwahrlosung Preis 
aegeben werden, nnd die Schulgelder für den Schulbesuch zu entrichten, 

Baltische Monatsschrift, L. Jahrg., Bd. XVI , Heft 1. 4 
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welches letztere auch auf die Kinder solcher armen Eltern Anwendung findet, 
die selbst zur Entrichtung des Schulgeldes unvermögend sind.*) 

5) Wenn Dienstboten, Gewerbegehülsen, Lehrlinge, Fabrik- oder 
sonstige Arbeiter, welche außerhalb ihrer Gemeinde in Dienst oder Arbeit 
stehen, in Folge ihrer Erkrankung der öffentlichen Hülfe bedürfen, so ist 
diese von derjenigen Gemeinde zu gewähren, in welcher sich jene Personen 
zur Zeit der Erkrankung in Dienst oder Arbeit befindeu. Ein Anspruch 
ans Ueberuahme solcher Personen oder, falls derselben Hindernisse entgegen-
stehen , auf Ersatz der Kosten sür die geleistete Krankenbülse findet gegen-
über der Revisionsgemeinde erst dann statt, wenn die Hülfeleistnng im 
einzelnen Falle drei Monate fortgesetzt worden und zwar unr für den über 
diese Frist hinausgehenden Zeitraum.**) — Die Gemeinde ist berechtigt, von 
den in ihrem Bezirke sich anfbaltendeu zu fremden Gemeinde« verzeichneten 
Dienstboten, Tagelöhnern und Gewerdegehülfen sür den Zweck ihrer Ver-
pflegung in den örtlichen Krankenhäusern in Fällen der Erkrankung mäßige 
periodische Beiträge zu erheben. 

6) Der Auswand für die Verpflegung armer Kranken, welche außer-
halb ihrer Revisionsgemeinde auf der Durchreise erkranken, bis zu ihrer 
Weiterschafsung, sowie im Falle ihres Todes für ihre Beerdigung ist von 
derjenigen Gemeinde zu trage«, in welcher dieselben erkrankt, beziehungs-
weise gestorben sind. Sind diese Personen keinen Revisionsgemeinden an-
gehörig, so ist der bezügliche Aufwand von deu Korporationen, denen sie 
zugerechnet sind, eventuell von deu Kollegien der allgemeinen Fürsorge zu 
bestreiten und, wenn verauslagt, zu refundiren. 

7) Dienstboten, Gewerbegehülfen, Fabrik- oder sonstige Arbeiter, die 
sich in einer Stadtgemeinde fünf Jahre ausgehalten haben, ohne zn derselben 
verzeichnet zu sein, erlangen hierdurch die Armenzuständigkeit zu der Gemeinde 
ihres Ausenthalts. Der Erwerb dieser Zuständigkeit wird unterbrochen, 
wenn sie während dieser Zeit wegen wirtschaftlicher Armuth, v. h. Erwerbs-

Diese Bestimmung empfiehlt sich einerseits, weil die städtischen Volksschullehrer in 

der Regel karg besoldet und auf die Schulgelder als einen Theil ihrer Einnahme angewiesen 

sind, andererseits als eine nothwendige Vorbedingung für die einzuführende Zwangspflicht 

zum Schulbesuche, die in Beziehung auf die Stadtgemeinden dringend geboten ist, besonders 

da, wo die Gegensätze verschiedener Nationalitäten ihre Ausgleichung am geeignetsten in der 

Schule finden. 

**) Siehe die neue Social-Gesetzgebung für das Königreich Baiern. Armenwesen. 

Riedlingen, 1867. 
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losigkeit, nicht wegen Erwerbsunfähigkeit unterstützt worden sind. Auch 
steht der Gemeinde des Domicils unbenommen, den wirtschaftlich Ver-
armten, ehe er die Armenzuständigkeit gewonnen, in seine Revisionsgemeinde 
zurückzuweisen. Bis dahin, daß dies geschieht, hat sie dessen zeitweilige 
Unterstützung aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 

8) Die Revisionsgemeinde ist berechtigt, die Rückkehr der außerhalb 
der Gemeinde lebenden Personen, wenn sie der Armenunterstützung bedürfen, 
gleichviel ob sie Heimatsscheine besitzen oder.nicht, in die Gemeinde zu 
verlangen. um ihnen hier die nöthige Hülse in den zu diesem Zwecke ge-
gründeten Anstalten angedeihen zu lassen. 

Die hier ausgestellten Grundsätze zu gesetzlicher Geltung erhoben, 
werden im Allgemeinen ausreichen, für die Zukunft eine bessere Bevölke-
rungsordnung begründen zu Helsen, indem sie die Stadtgemeinde mehr, 
als bisher möglich war, concentriren und namentlich die Frage über die 
Armenznständigkeit regeln, die bei der fortschreitenden wirtschaftlichen 
Entwickelung zu immer größerer Bedeutung heranwächst. Denn die Ent-
fesselung des Bauerstandes bat die Bewegung der Bevölkerung in hohem 
Grade gesteigert und die Städte mit Gliedern jenes Standes angefüllt, 
die ein anderes und schnelleres wirtschaftliches Fortkommen suchen, als 
ihuen die Beschäftigung mit dem Ackerbau in Aussicht stellt. Da ist es 
denn natürlich, daß eine Menge unüberlegt angestellter Versuche sehl schlägt 
und daß sich nach und nach eine Anzahl gescheiterter Existenzen findet, 
die schließlich der öffentlichen Armenpflege anheimfallen. Jndeß die Eigen-
thümlichkeit der Lage der kurländischen Städte und vorzugsweise der Stadt 
Mitau beausprucht bei den gemachten Vorschlägen noch eine besondere Be-
achtung und Behandlung. Zunächst muß man im Auge behalten, daß 
Kurland eine Grenzprovinz ist und die bewegliche Städtebevölkerung 
derselben daher, wenn sie nach weiteren Bahnen für ihre wirthschaft-
lichen Interessen sucht, den Blick nach dem Innern des Reiches richten 
muß. Aus dieser nothwendigen Richtung des wirtschaftlichen Lebens 
erklärt sich die ungewöhnlich große Anzahl der ertheilten Pässe, die sich in 
Mitau allein aus 3500 im Jahre' beläuft. Wenn ein so beträglicher 
Bruchtheil der Bevölkerung auf Reisen ist, wird es am Ende zu einer 
nothwendigen Verwaltnngsanfgabe, die Abwesenden in solche," die nur zeit-
weilig sich entfernen und in solche, die M lange Zeit oder für immer ent-
fernt bleiben, zu scheiden, um die letzteren sodann zum Uebertntt in die 

>»» >» 
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Gemeinde ihres Domicils zu veranlassen. Ein Mittel zu diesem Zwecke 
' zu gelangen wäre, wenn man ihnen bei der Erneuerung ihrer Pässe, um 

welche von den entfernter Lebenden in der Regel schriftlich gebeten wird, 
statt derselben nur dr^i Monatsbillete und mit diesen ein Schema zufertigte 
zur Ausfüllung mit der Angabe ih.rer Personülverhältnisfe, ihrer Beschäfti-
gung, ihres Aufenthaltes und der jedesmaligen Tauer desselben wahrend 
der drei letzten Lebensjahre, unter der Zusage der Zusendung der 
Pässe nach Eingang des ausgefüllten nnd von der Polizei beglaubigte« 
Schemas. Aus diese Weise würde man iu verhältuißmäßig kurzer 
Zeit das Material zur Kenntniß aller der Personen zusammenbringen,-
welchen das Ausscheiden aus der Revisionsgemeinde auf Grundlage 
des Gesetzes, das als emanirt vorausgesetzt wird, zur Pflichl gemacht 
werden kann. Dieses Ausscheiden wird zu einem Acte politischer 
Notwendigkeit, wenn man die letzt wiederHolle Erfahrung bei der in 
diesem Jahre einfällig gewesenen Rekrutirung in der Stadt Mitau zu 
Rathe zieht, wo von den Rekrutenpflichtigen des Bürger- und Arbeiter-
staudes die erste Loosungsklasse von 140 Personen und die zweite von 180 
auch nicht vou eiuer einzigen Person vertreten wurden. Nicht etwa, daß 
diese Personen bei der Annäherung des Abgabetermins ans der Gemeinde 
entflohen wären: zur amtlichen Kenntniß ist wenigstens die Flucht des 
Sohnes einer in der Stadt lebenden Familie nicht gekommen. Es sind 
aber Personen, die außerhalb der Gemeinde leben, die an die Gemeinte 
durch gar nichts, keiu Fcunilienband, keine Angehörigen, kein Eigenthum, 
keine NahrnngSstelle, keine Gewohnheit des täglichen Schafsens und Er-
werbens geknüpft sind, deren Heimat mit allen diesen Umständen anderwärts 
liegt. Tie Bedeutung dieser Thatsache wird am besten klar durch de« 
Gegensatz der in der Sladt wirklich lebenden rekrutenpflichtigen Bevölke-
rung, welche, den Zunft-Oklad umfassend, ihre Rekrutenpflicht bereits vor 
dem Abgabetermin erfüllt hatte. Wie will man endlich dem Vagabundeu-
thum Einhalt thun, das aus dieser Klasse von Menschen entspringt und 
immer wieder stch ergänzt, die zu Gemeinden verzeichnet steht, in denen 
sie keine Heimat hat? Auch der paßlose Umhertreiber hat irgend eine 
Stelle wo er ausruht, ein Fleckchen Erde, wo er Freunde, Erinnerungen 
der Vergangenheit, vielleicht Frau und Kinder findet, wohin er die Früchte 
seines Erwerbes trägt. Nur daß er dort keinen gesetzlich erlaubten Aus-
enthalt hat, daß die Furcht ihn immer wieder von der heimischen Stätte 
fortscheucht. Da bleibt doch nur übrig, ihm diese heimatliche Stelle zum 
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gesetzlichen Aufenthaltsorte zu machen, ibn der Gemeinde, die er bewohnt, 
einzuverleiben und dieselbe mit dem Rechte seiner nächsten Überwachung 
aber auch mit der Pflicht der Fürsorge für ihn auszustatten. 

Die knrländischen Städte haben einen Ueberflnß an Subjekten dieser 
Art. Als in den Iahren 1708—1710 die Pest zum letzten Male ihre 
Verheerungen in Kurland anrichtete und den Landstrich'an dem linken 
Dünauier hinab^entvölkerte, wanderte aus den benachbarten Provinzen eine 
gemischte Bevölkerung von Littaueru und Russen, von letzteren viele dem 
Raskol angehörig, ein, um die verödeten Wohnvlätze einzunehmen. Diese 
Einwanderer waren ;um Tbeil freier Abstammung oder wurden dafür ange-
sehen nnd daher bei der späteren Revision den Stadtgemeinden zugezählt. 
Die oben referirten Anordnungen der Gouvernements-Regierung über die 

sechste und siebeute Revision in Betreff der den Steuerpflichtigen gestatteten 
freien Auswahl ihres Anschreibeortes hatten zur Folge, daß ein Theil dieser 
Personen zu weit von ihrem Aufenthaltsorte entlegenen Städten sich ver-
zeichnen ließ in der Meinung, dadurch in Beziehung auf ihre Abgaben-, 
zahlung und Rekrntenstellnng am leichtesten amtlichen Nachforschungen uud 
Belästigungen zu entgehen. Natürlich hatte dies aus ihre Lebensweise 
einen nachtheiligen Einfluß. Während ein Theil zuvor der landwirth-
schaftlichen Beschäftigung zugethan blieb, ergab sich der andere der unsteten 
Lebensweise wandernder Arbeiter. Der Zusammenstoß dreier Gouvernements 
an der Spitze von Kurlaud bot ein leichtes Mittel, bei polizeilichen Ver-
folgungen von einem Asyl in das andere zu gelangen. So ist es die 
Umgegend von Dünaburg im Witebskischen Gouvernement und von Nowo-
Alexandrowsk im Kownoschen, welches diesen Paßlosen noch gegenwärtig 
znm gelegentlichen Ausenthalte, vielleicht zur eigentlichen, wenn auch heim-
lichen Heimat dient. Da wäre es denn die Ausgabe der höheren Staats-
regieruug vermittelst der Aufstellung einer diskretionären Gewalt — die 
Gouvernementsautoritäten reichen mit ihrer Competeuz hier nicht aus, 
zumal verschiedene Gouvernements harmonisch in einander greifend zu 
wirken hätten, — diesen Grenzdistrikt durchforschen zu lassen und nicht, 
wie etwa früher geschehen, die aufgefundenen Paßlosen ihren Gemeinden 
zu überweisen, sondern ihr eigentliches Domicil nnd die Bande, die sie an 
dasselbe fesseln, zu ermittelu und ste sodann aus ihre» frühern Gemeinden 
auszuschließen uud au den Orten ihres Aufenthalts verzeichnen zu lassen 
und damit eine uumittelbare Gemeindeangehörigkeit sür ste zu begründen. 
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Gewiß würde dadurch dem uusteteu und paßlosen Umherwandern dieser 
Leute eine Grenze gesetzt und eine zum Theil verbrecherische Bevölkerungs-
klasse in eine friedlich ausäsfige verwandelt werden können. 

Wenn die hier gegebenen Ausführungen die Nachtheile geschildert 
haben, welche durch das Auseinandergehe« der städtischen angeschriebenen 
Bevölkerung entstanden sind, so biete! eine andere Klasse dieser Bevölkerung, 
die jüdische, die Kehrseite dieser Erscheinungen durch gezwungenes Zusammen-
halten. Die Juden sind gesetzlich auf die Städte der Proviuz 
beschränkt, nur in dem Flecken Polangen bilden sie noch eine besondere 
Revisionsgemeinde; sie können weder zu Landgemeinden angeschrieben wer-
den, noch im Allgemeinen in andere Provinzen übergeben, selbst der 
zeitweilige Aufenthalt in diesen ist nur gewissen Klasseu unter einschränkenden 
Bedingungen gestattet. Sie leben denn auch größteutheils in den Städten 
und Flecken, aus dem Lande meist nur diejenigen, die sich mit Viehpacht 
uud Branntweinbrand, Fleischhandel und Krämerei beschäftigen, letztere 
auch nur das Land durchziehend ohne festen Wohnsitz auf demselben. Das 
Festhalten der jüdischen Bevölkerung in den Städten bat die natürliche 
Folge, daß, wenn bei dem Anwachsen dieser Bevölkerung die Mittel zu 
ihrem Unterhalt nicht mehr gleichmäßig vorhanden sind, wenn die Nach-
frage der Arbeit nicht mehr dem Angebot derselben entspricht nnd das 
Handwerk, der Handels- und Gewerbebetrieb den Bedarf übersteigen, — 
daß dann der in seinen Bewegungen ungehemmtere Theil der Bevölkerung 
dem gezwungen Beharrenden weichen muß, d. h. daß die jüdischen Be-
wohner die christlichen allmählich aus den Städten verdrängen. Hieraus 
läßt sich zum Theil die Eutleerung der Städte von der angeschriebenen 
christlichen Bevölkerung, welche durch den Zuzng der Fremden keineswegs 
ersetzt wird, erklären, während der Abgang der jüdischen einen weit 
geringeren Procentsatz darstellt, der zudem in der jüdischen Bevölkerung der 
Flecken seine Abrechnung findet. Das Weichen der christlichen Bevölke-
rung vor der jüdischen würde trotzdem ohne die Rücksicht aus den charakte-
ristischen Unterschied, welcher den jüdischen Volksstamm von den Christen 
trennt, auch abgesehen von der Nationalität, der diese angehören, nicht 
verständlich sein. Dieser Unterschied bernht einesteils auf dem national-
religiösen Element, das stch bei keinem andern Volksstamm so scharf aus, 
geprägt hat, zum größeren Theile jedoch auf dem Einfluß der staatlichen 
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Verhältnisse, unter deuen die Juden gestanden haben. Der Staat ist 
nicht bloß eine Rechts- oder Slcherheitsanstalt, er ist auch zur Entwickelung . 
des nationalen Wohlstandes berufen. Deßhalb ist er in seiner Thätigkeit 
wie in seinen Einrichtungen an das wirtschaftliche Leben gebunden und 
verpflichtet, dasselbe zu leiten, Uebelständen, die sich offenbaren, abzuhelfen, 
Sitten uud Gewohnheiten einzelner Schichten oder ganzer Bevölkerungs-
klaffe», wenn sie sich auf Abwegen bewegen, durch einschränkende Maß-
regeln eine andere Richtung zu gebe«. Wenn unsere Journalistik die 
Ansicht vertritt, daß es an der Zeit sei, verjährten Vorurtheilen in Betreff 
der Juden zu eutsageu und sich den liberalen Ideen zu nähern, durch 
welche sich die gebildeten Nationen des Westens auszeichnen, so vergißt 
sie zwei Momente in nähereu Betracht zu ziehe«, erstlich das numerische 
Verhältniß der Juden zu deu Christen in einem gegebenen Staate und 
dann die vorangegangene Gesetzgebung, welche aus die Umbildung jüdischer 
Sitte und Gewohnheit eingewirkt hat. I n Großbritannien, wo unter 
29 Millionen 42,00s) Juden leben, in Frankreich, wo unter 37 Millionen 
deren 80,000 vorhanden sind, ist es begreiflich leichter, einen so geringen 
Procentsatz der Bevölkerung an den Rechten derselben Theil nehmen zu 
lassen, da nicht befürchtet werden kann, daß ihre Association irgend wo 
stark genug sei, um ein Uebergewicht an Macht und Einfluß zu erlangen. 
Und doch hatte in Frankreich der durch die Revolution herheigesührte 
plötzliche Uebergaug der Juden zu gleichen politischen Rechten die 
Folge, daß Napoleon I» trotz des Princips der Gleichberechtigung aller 
französischen Staatsbürger sich gemüßigt sah, am 17. März 1808 eine 
neue Judenordnung zu erlassen, die den jüdischen Wucher, Kleinhandel 
und daö Niederlassungsrecht so gründlich beschränkte, wie irgend eine 
deutsche des 17. oder 18. Jahrhuuderts, um deren Fortdauer, da sie uur 
auf zehn Jahre gegeben war, auch noch im Jahre 1818 die Kreistage der 
preußischen Rheinlande petitionirten. 

Die der milderen Gesetzgebung der Gegenwart bis zum Jahre 1848 
vorangegangenen Judenordnungen in Deutschland enthalten Bestimmungen 
über das Staats- und Ortsbürgerrecht, deu Handels- und Gewerbebetrieb, 
die Freizügigkeit, das Besitz- und Eherecht der Juden. I n den meisten 
Fällen waren sie vom Staats- uud Ortsbürgerrechte sowie von Staats-
und Gemeindeämtern ausgeschlossen. Häufig standen sie nur in einem 
Schutzverhältnisse und bedurften aus die Person ausgestellter Schutzbriesf; 
sie bildeten keine besonderen politischen Gemeinden, was auch wegen ihrer 
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geringen Anzahl an den meisten Orten unmöglich gewesen wäre, doch 
hatten sie in Cultusangelegenheiten ihre eigene Vertretung und Verwaltung. 
I h r Handel und Gewerbe war vielfachen Beschränkungen unterworfen, 
Noth«, Schacher- und Hausirhaudel gänzlich untersagt, letzterer in einzelnen 
Ländern nur dann gestattet, wenn keine andere Erwerbsmittel vorhanden 
und auch daun an obr'gkeitliche Concession gebunden. Auch Gast- und 
Schenkwirthsckaft uud einige andere Gewerbe z. B. in Würtemberg Bier-
brauerei, Bäckerei uud Metzgerei, in Sachsen der Klein- uud Ausschuitt-
handel, das Branntweinbreuue», das Halten vou Apotheken wäre» ihueu 
verboten. I u mehreren Ländern war der Detailhandel an erschwerende 
Bedingungen geknüpft, entweder von der Erlaubniß der Ortsobrigkeit ab-
hängig oder vou der vorhandenen Zahl solcher Handlungen. die nicht 
überschritten werden durfte, oder endlich ward die Concession nur einem 
Familiengliede, in der Regel dem älteste» Sohne ertheilt. Handwerke zu 
betreiben war ihnen mit Ausnahme Mecklenburgs »«verwehrt, doch nur 
mit jüdischen Gehülfen, auch dursten sie dann u»r mit eigeu gefertigten 
Waaren Handel». Freizügigkeit fand für sie nicht statt. Meist waren sie 
auf die Gemeinde beschränkt, i» welcher sie vo» altersher gewohnt, 
wenigstens konnte keiner Gemeinde gegen ihren Willen die Ausnahme von 

Inden auferlegt werden. I h r Besitzrecht war theils an die obrigkeitliche 
Genehmigung gebunden, theils gesetzlich auf ein Grundstück, wie in Dres-
den, Leipzig. Frankfurt beschränkt, auch Fürsorge getroffen, daß kein Häuser-
schacher statt finde. Landgüter dursten sie in einigen Ländern mit jüdischem 
Gesinde bewirtschaften. Am wichtigstes und folgereichsten war das jüdische 
Eherecht. Meist war die Schließung der Ehe vo» der Genehmiguug der 
StaatSregierung abhängig und an verschiedene Bedinguugeu gekuüpft, wie 
an den Nachweis der Mittel zur Ernährung einer Familie, an ein be-

stimmtes Alter uud einen bestimmten Nabrnugszweig, wobei der Schacher-

Handel ausgeschlossen war. I n Baiern durste die für einen Ort festgesetzte 
Zahl der Iudeu nicht überschritte» werden. I n Weimar, Nassau, Mei-
niugen, Hildburghauseu durfte von mehreren Söhnen eines Juden, die sich 
dem Handel ergaben, in der Regel nur einer heiraten, ein zweiter nur 
dann, wenn er sich den Wissenschaften und Künsten, eiuem Handwerk, dem 
Ackerbau gewidmet u»d aus den Handel verzichtet hatte. I m preußischen 
Großherzogtbum Posen wurde die Coucefsiou zur Schließuug der Ehe deu 
nicht uaturalisirteu Juden vor zurückgelegtem 24. Lebensjahr gar nicku und 

dann nur -in besondern und dringenden Fällen ertheilt. Das preußische 
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Judengesetz vom 23. Juli 1847 theilte nämlich die Juden des Großherzog-
thums Posen in natnralisirte und nicht naturalisirte. Für die Naturalisation 
war fester Wohnsitz, Nachweis von Vermögen oder ausreichendem Erwerb, 
Unbescholtenheit des Lebenswandels erforderlich. Die nicht natnralistrten 
waren von allen Staats- und Communalämtern uud von dem städtischen 
Bürgerrechte ausgeschlossen, Schenkgewerbe nnd Hansirbandel ihnen unter-
sagt, der Umzug in andere Provinzen nicht gestattet, sogar der temporäre 
Aufenthalt in ihnen an die Erlaubniß der höchsten Localbebörde gebunden 
und endlich die Eheschließung, wie bereits angeführt, beschränkt. Die von 
der Gesetzgebung für die andern preußische« Provinzen abweichende des 
Großberzogthums Posen war lediglich dnrch das numerische Verhältniß der 
jüdischen znr christliche» Bevölkerung bedingt. Aebnlich wie in Kurland 
sind die Juden dort ein zahlreicher, oft überwiegender Theil der städtischen 
Einwohner: ihnen allen die gleiche politische Berechtigung zutheilen — 
ohne Rücksicht auf ihre Bildung, ihre Erwerbsverhältnisse, ihre mehr oder 
minder abhängige unsichere Stellung, ihre hierdurch bedingte Standesehre — 
hieße nicht allein ste zu Macht und Herrschaft berufen, sondern auch dem 
unter ihnen vorhandenen gemeinschädlichen Elemente einen offenen Wirkungs-
kreis anweisen. 

Jene Gesetzesbestimmungen der erwähnten Staaten, dnrch mehrere 
Generationen hindurch in Kraft und Wirksamkeit gehalten, konnten nicht 
verfehlen, einen erziehenden Einfluß auf die jüdische Bevölkerung, die ihnen 
unterworfen war, auszuüben. Nicht allein, daß die Juden genöthigt 
wurden sich nützlichen Beschäftigungen zuzuwenden und den durch frühere 
Jahrhunderte genährten Wucher- und Schachergeist in sich zu unterdrücken, 
es wnrde auch das Aufkomme« eines jüdischen Proletariats verhindert, 
das um so entsittlichender ans die ihm verfallene Familie zurückwirkt, als 
deren Erwerb gegründet ist auf die zufälligen Erträgnisse des Augenblicks, 
auf geschäftliche Vermittelungen, die kein bestimmtes Ziel in der Znknnft 
haben, keine Sicherheit des Auskommens gewähren uud bei denen das 
Leben, ' zwischen augenblicklichem Ueberflnsse und drückendem Mangel 
schwankend, zur nothwendigen Entartung des Charakters führt. Daß die 
beschränkenden Ehegesetze ans die Kräftigung der Race gewirkt, geht aus 
statistischen Nachweisen hervor. Die Zahl der jüdischen Ehen wurde kleiner 
und diese waren im Durchschnitt weuiger fruchtbar als bei den Christen; 
die Sterblichkeit im kindlichen Alter war dagegen geringer, und überhaupt 
lebt der Jude durchschnittlich länger als der Christ. I n Frankfurt z. B. ist 
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die mittlere Lebensdauer der christlichen Bevölkerung 37 Jahre, die der 
jüdischen 49 Jahre, und während von jener nur 24 Procent das 60. Jahr, -
3Vio Procent das 80. Jahr erreichen, werden 44 Procent der jüdischen 
Bevölkerung 60 und 6V,o Procent 80 Jahre alt. Auch kommen bei den 
Juden auf 100 Mädchen 110 bis 120 Knaben, bei der christlichen Be-
völkerung derselben Orte bloß 104 bis 106, was. bei Jenen aus eine 
größere Lebensenergie deutet, wie umgekehrt, wenn eine Bevölkerung durch 
Epldemieen, öffentliches und allgemeines Unglück u. f. w. geschwächt ist, 
die Zahl der weiblichen Geburten die der männlichen überwiegt. 

Von allen jenen Beschränkungen deutscher Gesetze ist in der ein-
heimischen Gesetzgebung nichts zu finden. Hier können die Juden sich dem 
Handel und jedem beliebigen Gewerbe und Handwerke zuwenden ohne 
lästigere Bedingungen, als solche auch für die Christen bestehen. Scheuk-
nnd Gastwirthschast ist ihnen erlaubt ebenso wie der Schacher und Trödel-
handel, eine zahlreiche Klasse der Juden lebt nur von ihm, eine andere 
Klasse befaßt stch ohne bestimmten eigenen Geschäftszweig mit der Ver-
mittlung aller möglichen Geschäfte für Andere, sogenannte Factoren, die 
ein eigenthümliches Talent entfalten, stch in alle Privatverhältnisse zu 
mischen und sie zu ihreck VortheU auszubeuten. I n der Regel wird kein 
Haus verkauft, keine Wohnuug vermiethet, kein Handel geschlossen, wo nicht 
der jüdische Factor den Unterhändler macht und seinen Gewinnantheil be-
zieht. Auch der jüdische Handwerker giebt sich dieser Betriebsamkeit als 
Nebenbeschäftigung hin. Die Ehe ist an kein anderes Hinderniß als ein 
sür das nordische Klima zu niedrig gegriffenes Alter gebunden, sür den 
Bräutigam das 18., die Braut das 16. Lebensjahr, ein Alter, wo der 
Bräutigam nicht einmal die Majorennität beschritten hat, die doch sür die 
Begründung eines eigenen Hausstandes ein nothwendiges Erforderniß ist. 
Daher die vielen unbedachten Ehen, die aus ketueu auskömmliche« Erwerb 
gebaut siud und zu welchen der Anreiz in dem Rekrntirungsgefetz liegt, 
das die minderfeeligen Familien bei der Rekrutenstellung begünstigt. Auch 
der Mangel an männlichen uud weiblichen Dienstboten schreibt sich daher, 
sowie die Uebertretung des Verbots, Christen zu fortdauernden häuslichen 

Diensten zu halten. 
Wenn also davon die Rede ist, daß es zeitgemäß sei die Gleichbe-

rechtigung der Juden mit deu Christen auszusprechen, so kann dabei 
weniger an die Bedingungen des wirtschaftlichen Lebens als an die Zu-
teilung politischer Rechte gedacht werden. I n ersterer Beziehung ist ihnen 
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nur noch der Erwerb von Landgütern, der sie wenig bekümmert, da land-
wirtschaftlicher Betrieb außerhalb der Sphäre ihrer Neigungen liegt, 
und die Freiheit vorenthalten, stch nach den innern Gouvernements umzu-
siedeln, was allerdings ihr wirtschaftliches Leben zum Nachtheil der christ-
lichen Bevölkerung, unter der ste gezwungen verharren müssen, beengt.*) 
Die politischen Rechte, von denen hier die Rede sein kann, beschränken sich 
auf die Befugniß zum Eintritt in den Staats- und in den Communal-
dienst. Die Aufnahme in den Staatsdienst ist eine Staatsfrage uud 
liegt außerhalb der Grenzen dieser Darstellung. WaS den Communal-
dienst angeht, so bilden die Juden in den kurländischen Städten eine be-
sondere vou den Christen getrennte Gemeinde. Diese Gemeinde ist mit 
Gemeinderechten ausgestattet, indem sie durch von ihr erwählte Repräsen-
tanten die Gemeindeangelegenheiten verwaltet. Auch hat die jüdische Ge-
meinde ihr besonderes Gemeindebudget, dessen Einnahmen lediglich zum 
Besten der Gemeinde verwaltet werden; sie hat ferner ihr gesondertes Ab-
gabensystem mit Consumtionssteueru neben der Personalabgabe (deu soge-
nannten Korobkasteuern, die ihr die Erfüllung der Abgabeupflicht erleichtern), 
wobei eine solidarische Verhaftung der jüdischen Gemeinde für die christliche 
und umgekehrt nicht besteht; ste befolgt bei der Naiuralrekruteustelluug eine 
besondere Ordnung der Abgabe nach der Reihenfolge der Familien, wäh-
rend sür die Christen die Loosung besteht; ste hat endlich ihre besondere 
durch erwählte Vertrauensmänner besorgte Armenpflege, ihr Geschworenen-
gericht zur Bestrafung lasterhafter Gemeindeglieder und außerdem ihre be-
sondere Verwaltung der Cnltnsgemeinde. Es würde eine Anomalie eigen-
tümlicher Art sein, wenn man die Juden auch noch in den Verwaltungs-
dienst der christlichen Gemeinde berufen, dabei ihre eigene Gemeindever-
fassung fortbestehen lassen und so eine Doppelstellung zu ihren Gunsten 
schassen würde. Der Aufhebung ihrer Gemeindeverfassung stehen aber ge-
wichtige Bedenken entgegen, zunächst die Verschiedenartigkeit der Besteue-
rung und der Rekrntenstellung. Nach der bisherigen Erfahrung bieten die 
Korobkasteuern allein deu Juden die Möglichkeit, ihrer Abgabenpflicht 
gegen Staat und Gemeinde zu genügen. Die Erhebung der geringfügigen 
Personalsteuer, die neben der Korobkafteuer besteht, unterliegt den größten 

*) Die Umsiedelung in bestimmte Gouvernements ist ihnen allerdings gestattet, wenn 
sie zum Betrieb des Ackerbaus übergehen wollen. Im Jahre 1840 wanderten 2530 In-
dividuen nach den Ackerbau-Kolonien'des südlichen Rußland. Seit dieser Zeit hat sich 
jedoch der Trieb dazu in Kurland verloren. 
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Schwierigkeiten und aus ihr allein erwachsen die Rückstände, welche die 
meisten Jndengemeindeu belasten. Der Jude kann sich schwer von erwor-
benem Gelde trennen, in dem Aufschub der Zahlung liegt aber das An-
wachsen der Schnld, bis endlich die Tilgung die Vermögenskrast übersteigt; 
die Korobkasteuer ist dagegen an den unmittelbaren Lebeusbedars gebunden, 
ein Aufschieben daher unmöglich, auch die Leistung weniger fühlbar, da sie 
in Preisanfschlägen zu den geringsten Beträgen entrichtet wird. 

Eine andere Frage ist die nach der zweckmäßigen Einrichtung der 
Gemeiudeversassnug nnd ob sie im Stande ist, eine tüchtige Gemeindever» -
waltung herzustellen. Dies ist nnu keineswegs der Fall. Wie bei allen 
Gemeindeverfassungen liegt auch hier das entscheidende Moment in den 
Wahlen. Die Wahlen werden von der ganzen Gemeinde in einer zu 
diesem Zwecke berufeneu Gemeindeversammlung vollzogen, zur Theiluahme 
an letzterer mit activem wie passivem Wahlrechte sind alle Kaufleute, Hand-
werker und Bürger berechtigt, wenn sie nicht jünger als 25 Jahre sind 
und in der Stadt ein Capital besitzen, das nicht weniger als 15 Rbl. 
Zinsen trägt. Es ist einleuchtend, daß dieser niedrige Census nur Wenige 
ausschließen kann, auch der Arme wird im Stande sein, in seinem Mobiliar-

besitz, seinem Handwerkzeug, seiner wirtschaftlichen Einrichtung dasjenige 
Vermögen nachzuweisen, dessen er bedarf. Nun könnte man glauben, daß 

wenigstens die Klassen, die unter den drei genannten stehen, nicht wahl-
befugt seien. Aber bei den Juden giebt es außer dem Kaufmannstande 
nur den Bürgerstand, der alle noch weiteren Abstufungen in sich faßt und 
zu welchem auch diejenigen gehören, welche bei deu Christen als Arbeiter, 
Tagelöhner, Dienstboten aufgeführt steh-n und in den Revisionslisten und 
Steuerkatasteru dem entsprechend besondere Abteilungen bilden. Die ärmere, 

viel zahlreichere Klasse ist es daher, die bei den Wahlen den Ausschlag 
giebt. Daß sie im Allgemeinen aus eiuer sehr niedrigen Stufe der Ein-

sichl uud Bildung steht, ist natürlich, schlimmer jedoch, daß auch ihre 
religiösen Anschauungen, im unverstandenen Formalismus der Schule be-
fangen , zu entscheidender Geltung gelange«. Dies geschieht bei der 
Rabbinerwahl, die stch alle drei Jahre erneuert uud bei welcher jedesmal 
vou neuem das Gehalt uud die Gebühre» des Rabbiners durch die Ge-

meinde festgestellt werden. Dei einer Majorität, die selbst in dürftigen 
Verhältnissen lebt und an die Ansprüche des gebildeten Lebens den geringsten 
Maßstab legt, ist der mindest Fordernde der am meisten Willkommene. 

Auch ist es unwürdig und dem Staatszwecke eben uicht förderlich, daß der 
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geistliche Vorstand der Gemeinde, damit er sich bei den stets wiederkehren-
den Wahlen behaupte, gezwungen wird, sich um die Guust eiuer unwissen-
den Menge zu bewerben'und deren Vornrtheileu zn schmeicheln. Es mag 
diese Bestimmung ihre Begründung darin finden, daß mau religiöse Spal-
tungen in der Gemeinde hat vermeiden wollen, wozu die Befürchtung nahe 
liegen konnte, als der Staat Rabl?inerschnlen errichtete und unter seine 
Leitung nahm, um der talmudisch-theologischen Ausbildung der Rabbiner 
auch allgemeinere Kenntnisse beizugesellen, und die in diesen Schulen er-
zogenen Rabbinatscandidaten bei der Besetzung der Rabbinerstellen bevor-
zugte. Die Staatsregiernng konnte hier leicht einem Mißtrauen der Ge-
meinden gegen die in deu Staatsanstalten gebildeten Rabbiner begegnen 
und in der Erneuerung der Wahlen das Mittel zur Abwehr eines 
religiösen Sckisma's zu finden meinen. Nichts desto weniger dürfte, vor-
ausgesetzt daß eine solche Besorgiuß fortbesteht, eine zwei- bis dreimalige 
Wahlerneuerung genügen, um sodann denjenigen Rabbiner, welcher sich in 
seiner Stellung behauptet hat, in ein bleibendes Verhältniß zu seiner Ge-
meinde zu setzen. Auch wäre es wünschenswert!), daß die Staatsregiernng 
die Gouvernementsobrigkeit ermächtigte, für jede Gemeinde nach Maßgabe 
ihrer Größe und ihrer finanziellen Lage ein Minimum des Gehaltes fest-
zusetzen, welches die Gemeinde dem Rabbiner bewilligen muß. 

Ein zweiter Nachtbeil des Wahlgesetzes ist die Bestimmung, welche 
die Wahlen der Stenerältesten, der Taxatoren für die Abgaben und der 
Rekruteubevollmächtigten aus die steuerpflichtigen Gemeindeglieder beschränkt 
und die Kaufmannschaft von der Theilnahme an denselben ausschließt. 
I n der Regel ist es aber der Kanfmannsstand, bei welchem sich die höhere 
Bildung nnd mit ihr die Befähigung zur Verwaltung von Gemeindeämtern 
vorfindet. Auch darf man annehmen, daß gerade er, weil nicht persönlich 
und unmittelbar betheiligt, am ersteu geeignet sei, ein unparteiisches 
Verfahren- bei der Leitung dieser wichtigsten Gemeindeangelegenheiten zu 

beobachten. 
Einer Verbesserung des jüdischen Wahlgesetzes würde eine Scheidung 

der gesellschaftlichen Klassen der Juden vorangehen müssen; eine gleich-
artige Eintheilnng wie bei den Christen in Kanflente, Handwerker, Bürger, 
Arbeiter und Dienstboten. Die beiden letztern Klasse» sind bei den Inden 
ebenso wenig zur Ausübung politischer Rechte besähigt wie bei den Christen. 
Dieser Classification sich anschließend würde der Census sür die Berechti-
gung zur Theilnahme an den Wahlen sich am natürlichsten uach dem Besitze 
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oder der Niederlassung richten, deren Werthe sich am besten in der Woh-
uungsmiethe ausdrücken, oder er könnte wie in England an die Steuerguote 
geknüpft werden, die der Einzelne zahlt, so daß denjenigen eine steigende 
Stimmenzahl beigelegt wird, welche die böhern Steuersätze an den Staat 
entrichten, wodurch der Kanfmann der ersten uud zweiten Gilde in ein 
anderes Verhältniß zur Gemeinde tritt als gegenwärtig, wo er gleich dem 
armseligsten Trödeljnden nur als Person und nur ebenso viel wie dieser 
gilt. Eine derartige Organisation würde die Entwickelung des Gemeinde-
ledens in einer den Anforderungen des Staates mehr entsprechenden Weise 
begünstigen und die jetzt vorkommenden engherzigen Beschlüsse der Gemeinde-
versammlnngen über die 'Anstellung und Gehalte der Rabbiner, über die 
Errichtung von Gemeindeschnlen nnd anderen gemeinnützigen Anstalten 
wenn nicht unmöglich so doch seltener machen. 

Jndeß die Gebrechen, an welchen die städtische jüdische Bevölkerung 
kränkelt, find mehr socialer als politischer Natur, sie wurzeln in jüdischer 
Erziehung nnd Sitte. Was die erstere angeht, so hat der Staat zwar in 
den Städten jüdische Volksschulen errichtet, zu deren Erhaltung eine be-
sondere Steuer, dle sogenannte Lichtsteuer, erhoben wird, und damit für 
das Schulbedürfniß der mittleren und unteren Klassen gesorgt, jedoch den 
Schulbesuch nicht für eine Zwangspsticht erklärt, vielmehr dem Privat-
unterricht freien Spielraum gelassen, der denn auch von einer großen Zahl 
jüdischer Melamden ertheilt wird. Der Unterricht der Melamden beschränkt 
sich gewöhnlich aus die hebräische Sprache als Mittel zur Kenntniß der 
Bibel und der hebräischen Gebete, auf das Auswendiglernen der letztere», 
auf die Beobachtung des jüdischen Ceremonialgesetzes, alles Gegenstände, 
die auch in der fast bei jeder Gemeinde befindlichen Talmud-Thora-Schule 
gelehrt werden. Die Schulen der Melamden, denn es sind in der Regkl 
mehrere Familien, deren Kinder sich an dem Unterricht gemeinschaftlich be-
theiligen, können als die Pflanzstätten des jüdischen Separatismus, nicht 
selten auch des religiösen Fanatismus, wenigstens der religiösen Beschränkung 
auf Formeldienst und äußere Beobachtung der Ritualgesetze betrachtet werden. 
Sie, die außerdem die Träger des verdorbenen jüdischen Dialekts, der 
Mauschelsprache sind, wenn nicht zu unterdrücken, doch möglichst zn be-
schränken, dagegen die Talmud-Thora-Schulen unter die Obhut der Schul-
autorität zu nehmen, zu begünstigen und den Kreis ihrer Lehrgegenstande 
zu erweitern, liegt ebenso in dem wohlverstandenen Interesse der Gemeinde 
wie in dem der Bildungszwecke d ŝ Staats. 
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Bei der Erziehung der jüdischen Jugend giebt es noch einen Punkt, 
auf welchen die Aufmerksamkeit der Staatsregiernng wie der Gemeindever-
waltungen gelenkt zn werden verdient. Dies ist die Erziehung der weib-
lichen Jngend. Zwar nimmt die jüdische Kronsschnle auch Mädchen als 
Schülerinnen aus, dock ist der Besuch derselben ein sehr beschränkter ge-
blieben, der gar nicht im Verhältnisse zu dem Bestände der Familien 
steht, abgesehen davon, daß die Vereinigung von Knaben und Mädchen in 
einer und derselben Schule ohnehin ihr Bedenkliches hat und über ein 
frühes Alter nicht hinausgehen darf. Und wie verhält es sich namentlich 

' ^ mit der religiösen Bildung der jüdischen Franen? Das jüdische Mädchen 
ist von dem Besuche der Synagoge weniger durch religiöses Gesetz als 
durch vererbtes Vorurtbeil ausgeschlossen; der Eintritt in dieselbe wird 
erst der verheirateten Frau gestattet. Letztere bat eigentlich nur drei religiöse 
Pflichten zu erfüllen, die Sabbathlichter anzuzünden, bei dem Backen des 
Brodes zum Sabbath eine Teigkngel dem Feuer zu opfern zur Erinnerung 
an das Speisopfer im Tempel und monatlich das Reinigungsbad, Mikwe, 
zn gebrauche«. Die Kenntniß der hebräischen Sprache geht bei ihr selten 
weiter als um mit Benutzung des hebräischen Alphabets deutsch schreiben 
zu können, daher ihr die täglichen Gebete unverständlich bleiben. Bei der 
Namenertbeilung an Kinder weiblichen Geschlechts ist es genügend, daß 
sie entweder in der Synagoge oder iu der Versammlung einer Betgemeinde, 
deren Mitgliederzahl zehn (minian) ist, geschehe, anch ist die Gegenwart 
des Rabbiners dabei nicht erforderlich, so daß viele Kinder dem letzteren 
nicht einmal zur Auzeige gebracht und daher in die von ihm geführten 
Metrikbücher nicht eingetragen werden, woher diese in Beziehung ans weib-
liche Geburten ein völlig unsicheres Material liefern, was nicht verfehlen 
kann mancherlei Nachtheile z. B. in civilrechtlicher Beziehung bei Ver-
lafsenschaften und Erbtheilungen im Gefolge zu haben. Der täglichen Gebete, 
welche die jüdische Frau zu verrichten hat, sind wenige und diese kurz, auch 
ist die Unterlassung von keiner Bedeutung; die Kenntniß der üblichen wie 

B. derjenigen, die znm Anzünden der Sabbathlichter, znm Verbrennen 
der Teigkugel gehören, wird meist durch Tradition in der Familie erhalten. 
Unter solchen Umständen ist es denn wünschenswert!), daß neben den 
Knabenschulen besondere Mädchenschulen erstehen, um in dem weiblichen 
Geschlechte der ärmeren Klasse neben vermehrter Religivnskenntniß das 
Sittengesetz zum Bewußtsein zu bringen, das über die Ehre der Familie 
wacht. Die reicheren Klassen bedürfen dieser Schulen freilich nicht, da sie 
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die christlichen benutzen oder diese durch Privatunterricht ersetze«, doch ist 
auch hier der Religionsunterricht die schwache Seite, und weil die Bildung 
überhaupt mehr eine äußerlich schillernde als innerlich vertiefte ist, so.hat 
sich der Sinn auf die Aeußerlichkeiten des Lebens gewandt, wovon Her 
ungemessene Kleiderluxus Zeugniß giebt, der die Töchter der Arme« zur 
Nachahmung reizt und bei der Unzulänglichkeit der Mittel zu moralischen -
Verirrungen verleitet, wobei ohne Zweifel der Umstand, daß es bei den 
Juden keine Standesunterschiede giebt und Alle auf einer und derselben 
Stufe bürgerlich-politischer Berechtigung stehen, seinen Einfluß aus die Ver-
stärkung jenes Nachahmungstriebes ausübt, indem man die Gleichstellung 
auch äußerlich zu beurkunden strebt. 

Zur Herstellung der jüdischen Familie bedarf es aber hauptsächlich 
einer Gesetzgebung, welche die Eingehung der Ehe an Bedingungen knüpft, 
die auf der einen Seite die Sitte und Lebensgewohnheit regeln, auf der 
andern vor eiuer Verkümmerung bewahren, welche die Pflanzstätte der 
moralischen Entartuug der kommenden Geschlechter wird. Zunächst beruht 
die gesetzliche Bestimmung des heiratsfähigen Alters auf einer mißverstan-
denen Stelle des Talmuds, die dem Manne die Heirat im Alter von 
18 Jahren, um ihn vor geschlechtlicher Ausschweifung zu bewahre«, zwar 
anräth, nicht aber z«r Pflicht macht.' Dabei darf man den klimatischen 
Unterschied des Landes der ursprünglichen Sitte von den Wohnstätten der 
Gegenwart nicht vergessen und daß die Frühreise der Mannbarkeit in süd-
licher Zone «m Norden naturgemäß zurückweicht. Das heiratsfähige Alter 
sür das männliche Geschlecht auf 25 Jahre zu bestimmen, wäre dem 
nordischen Klima und den gegebenen socialen Verhältnissen angemessen, 
weil dieses Alter die volle körperliche Reife gewährt, weil bis dahin die-
jenigen Kenntnisse und Fertigkeiten erworben sein können, von denen eine 
selbständige Lebensstellung abhängt, und der Charakter sich genugsam ent-
wickelt haben kann, um deu wichtigsten Schritt im persöttlicheu Aben "Ut 
Ueberleguug uud Vorbedacht zu unternehmen. Zudem schließt dies Alter 
die erste Klasse der Rekrutenpflichtigen ab, und erst von diesem Momente 
an ist es möglich Pläne sür die Gestaltung der Zukunft zu entwerfen und 
mit Aussicht aus Erfolg nach den Gütern der Erde zu ringen. Zudem 
haben auch der Staat und unmittelbar die Gemeiude ein nahes Interesse, 
daß uicht Eheu geschlossen werden von Personen, die gar nicht befähigt 
sind einen eigenen Hansstand zu gründen, nicht allein weil sie gänzlich 
unbemittelt sind, sondern auch weil sie zu keinem Gewerbetrieb geschickt oder 
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ausgebildet sind und niemals ein gesichertes Auskommen finden können. 
I n vielen Staaten des Continents, namentlich Deutschlands, und nicht 
bloß bei den Juden, ist die Verehelichung vou eiuem politischen Eheconsens 
abhängig. I n Oesterreich muß jeder Heiratslustige männlichen Geschlechts 
eine gesicherte Erwerbsfähigkeit und hiedurch das hinreichende Auskommen, 
sich uud eine Familie zu ernähren, erweisen; es soll jedoch die Verweige-
rung des Eheconsen'es bloß stattfinden bei mittellosen Personen, von denen 
nicht einmal eine dürstige Erhaltung ihrer Familie sich erwarteu läßt; bei 
vorhandener Truuksucht oder Arbeitsscheu ist die Licenz zu verweigern, ihre 
Ertheilnng aber für den Fall der Besserung in Aussicht zu stelle«. I n 
Baiern ist die Verehelichnng von denselben Bedingungen abhängig, welche 
für die Ansassigmachung gelten; für letztere war der Nachweis eines 
festgesetzten Steuerminimums oder einer sichern, den Bedarf der Familie 
gewährenden Rente oder einer die Zukunft einer Familie Vortheilhast ge-
staltenden Erwerbsart oder eines Lohnerwerbs, sofern dieser vermöge des 
örtlichen Bedarfs und im Gegenbalt zu der Zahl bereits vorhandener 
Lohnarbeiter als nachhaltige Nahrungsquelle betrachtet werden kann, 
erforderlich. I n Hanover darf die Ehe erst ans einen von der zuständigen 
Behörde vorher ertheilten Trauschein geschlossen werden. Handarbeitern, 
Tagelöhnern und geringen Handwerkern wird der Trauschein erlheilt, wenn 
ste gehörig arbeitsfähig sind, wenn das Gewerbe, wovon sie sich und eine 
Familie erhalten wollen, an dem Orte ihrer Niederlassung nicht schon zu 
sehr überfüllt ist, wen» sie bisher eine sparsame Lebensweise geführt haben, 
wenn sie mit demjenigen was zur ersten häuslichen Einrichtung ihres 
Standes und was zur Betreibung ihres Gewerbes gehört, versehen sind 
und wenn sie eine Wohnung gefunden haben. I n Würtemberg hat sich 
ein Gemeiudebürger oder Gemeindebeisitzer vor seiner Verehelichnng 
gegen die Obrigkeit über einen genügenden Nahruugsftand auszuweisen. Der 
Nahrnngsstand wird als mangelnd angesehen, wenn es an dem Besitze eines 
rechtmäßige« Erwerbzweiges fehlt, durch welchen ein znm Unterhalt einer 
Familie zureichender Ertrag erzielt werde» kann. Außerdem kann die 
Heiratserlaubniß versagt werden, wenn das Prädicat eines Gemeintebürgers 
oder Beisitzers in der Art mangelhaft ist, daß mit Grnnd angenommen 
werdeil kann, derselbe werde von seinem Vermögen oder Erwerbszweig keinen 
den Unterhalt einer Familie sichernden Gebrauch machen oder es werde 
ihm an dem hiezn nöthigen Vertrauen im Verkehr mit Andern fehlen. 
Insbesondere soll dieö der Fall sein bei Jedem, der offenknndig als schlechter 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. RVI, Hesl 1. 5 
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Haushalter zu betrachten ist oder bestimmte Strafen erstanden hat. I n 
Baden ist das Recht der Verehelichung bedingt durch das zurückgelegte 
25. Lebensjahr, den Besitz eines den Unterhalt einer Familie sichernden 
Nahruugszweiges und daneben den Besitz eines Vermögens von 100 bis 
200 Gnlden. Auch im Großherzogthum Hessen und in Nassau siud das 
25. Lebensjahr uud der Besitz eiues den Unterhalt einer Familie sichernden 
Vermögens oder Nahrungszweiges sür die Erlangung des Rechts zur Ein-
gehung einer Ehe erforderlich. 

Eine derartige Gesetzgebung zur Verhütuug eines anwachsenden immer 
größerer Unterstützung bedürftigen Proletariats kauu in Beziehung auf die 
einbeimische christliche Bevölkerung, der gestattet ist sich in dem großen 
russischen Reiche auszubreiten und an andern Orten nach neuen Verkehrs-
wegen zu sucheu, zur Zeit nicht geboten erscheinen; sür die jüdische, in be-
stimmte Oertlichkeiten eingegrenzte Bevölkerung ist sie von dringender 
Notwendigkeit, da die Erwerbszweige, die sie betreibt, an den Orten ihres 
Aufenthalts nicht mehr zu ihrer Ernährung ausreichen. Die AuSdehuunng 
eines Gewerbes richtet sich nach dem Bedarf der Bevölkerung, eine größere, 
über diesen Bedarf hinausreichende Zahl sich damit Beschäftigender vermehrt 
nicht die Nachfrage, sie vermindert nur den Gewinnanteil des Einzelnen. 
Nun ist zwar dem jüdische« Handwerker, d. h. demjenigen der sich über 
die Erlernung eines Handwerks auch wirklich auszuweisen vermag, seit 
Kurzem gestattet, sich uach deu innern Gouvernements umzusiedeln. Weil 
die Mehrheit derselbe« jedvch mit einer Familie belastet ist und nicht die 
Mittel zur Uebersiedluug besitzt, wird von dieser Gestattung nur ein geringer 
Gebranch gemacht. Auch liegt in dieser Auswanderung keiu Gewin« für 
die Gemeinde, denn es sind eben die Besten und Tatkräftigsten, die aus-
wandern, während die Verkommenen zurückbleibe«, «amentlich diejenigen 
die kein bestimmtes Gewerbe betreiben, die Trödler, Hansirer, Gelegenheits-
macher und Geschäftsvermittler. Auch ist der Siuu der Juden haupt-
sächlich aus den Handel gerichtet, wenn sich die Mehrzahl auch mit dem 
ärmlichsten Kleinhandel begnügen muß. Diesen Sinn und diese Sitte zu 
brechen ist nun Aufgabe der Gesetzgebung, denn in ihr liegt „die Selbst-
zucht und Selbsterziehung der Völker"*) nnd das wirksamste Mittel, das 

.Freilich ein ungesundes und innerlich absterbendes Volksleben kann keine Kunst des 
Gesetzgebers wieder heilen und verjüngen; scheidet man aber das Unmögliche aus, so bleibt 
immer nvch ein großes Gebiet für eine heilsame Thätigkeit der Gesetzgebung übrig, denn wir 
haben in ihr nicht bloß ein Mittel, neu sich bildenden Verhältnissen des Lebens und deS 
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ste zur Erreichung dieses Zweckes anwenden kann, sind die Bedingungen, 
die sie an die Erlaubniß zur Eheschließung knüpft. 

I m Hinblick auf die Erfolge, welche die deutsche Gesetzgebung in Be-
ziehung auf die Umbildung jüdischer Sitten und Gewohnheiten erzielt hat, 
lassen sich diese Bedingungen mit Rücksicht auf die einheimischen Verhältnisse 
nun solgendergestalt sormuliren. Die Eingehung der Ehe sei überhaupt 
abhängig von der vorgängigen Erlaubniß der Civilobrigkeit. Diese Er-
laubniß wird ertheilt, wenn der Mann das Alter von 25 Jahren vollendet 
hat, hienächst den Betrieb eines bestimmten Gewerbes oder Handwerks, 
einer Kunst oder Wissenschaft, die zur Erhaltung einer Familie ausreichen, 
oder ein entsprechendes Vermögen nachweist und zugleich, daß er seine 
Krons- uud Gemeindeabgaben rückstandslos bis zur Gegenwart entrichtet 
hat. Alle unbestimmten Gewerke schließen die Erlaubniß in die Ehe zu 
treten aus, ebenso ist die Erlaubniß denjenigen zu versage», welche mit 
einer Strafe belegt worden, die den Verlust von Standesrechten nach sich 
zieht, wenn sie nach erstandener Strafe in der Gemeinde verbleiben, sowie 
denjenigen, welche von der Gemeinde Armenunterstützüng erhalten, wenn 
seit dieser Zeit noch nicht drei Jahre verflossen sind. 

Das vorgerückte beiratsfähige Alter giebt den Zeitgewinn, der es 
möglich macht, daß der Ehecandidat sich die Mittel erwerbe einen Haus-
stand einzurichten, also nicht gleich mit Schulden beginne; der geforderte 
Nachweis eines sichern Erwerbs führt nothwendig zur Wahl eines bestimmten 
Lebensstandes und richtet den Sinn auf die fortgesetzte stetige Ausübung 
des einmal erwählten Berufs; die geforderte Einzahlung der Krons- und 
Gemeindeabgaben erinnert den ins wirthfchaftliche Leben neu Eintretenden 
daran, daß er einem Gemeindewesen angehört, gegen das er sür den ver-
liehenen Schutz auch Pflichten zu erfüllen hat; das Eheverbot für den-
jenigen, welcher eine Criminalstrase erlitten hat, wird die Gemeinde ver-
anlassen, derartige Subjecte nach erstandener Strafe nicht in die Gemeinde 
zurückzunehmen und dadurch zu verhüten, daß stch in derselben eine ver-
brecherische Bevölkerung anhäuft; endlich das Eheverbot sür diejenigen, 
welche Armenunterstützunz genossen haben, wird m Jedem, der nach der 
Ehe begehrt, den Trieb zur Selbsthülfe wecken und kräftigen. 

Verkehrs einen rechtlichen Ausdruck zu geben, der wirthschaftlichen Entwickelung also zu folgen, 
sondern auch die Möglichkeit eines Correctivs um einer Menge von Mißständen und Schäden 
abzuhelfen, und wo sie mit Geschick und Sachkenntnis geübt wird, vermag sie deßhalb wohl 
das wirthschastliche Leben zu leiten/ Arnold, Cultur und Rechtsleben. Berlin, 1865. 

5* 
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Eine solche Gesetzgebung kann nur von derselben Dauer sein wie die 
gleichartige in andern Ländern; sie bat eine Berechtigung nur, bis das, 
was Zwang war, Sitte geworden; ste ist aber der mächtigste Hebel für 
die Umwandlung der Sitte. Auch liegt ein weiterer Grund sür eine der-
artige Gesetzgebung in der Notwendigkeit den Folgen zu begegnen, welche 
das bei den Juden für die Abgabe der Rekruten eingeführte Reihensolge-

fystem auf den Familienbestand ausgeübt hat. Seit dieser Zeit ist die 
Zersplitterung der steuer- und rekrutenpflichtigen Familien eingetreten. Der 
kaum erwachsene Familiensohn trachtete so früh als möglich zu heiraten 
und sich von seinen Eltern zu trennen, um durch die Ehe und eine 
gesonderte Wohnung eine sür sich bestehende Familie zu bilden, da die 
einfeeligen Familien zur Stellung von Rekruten nicht herangezogen wnrden.') 
Unter den 682 jüdischen Familien des Reihenfolgebuches des Stadt Mitau 

befinden sich 86 vierseelige, 143 dreiseelige, 173 zweiseelige, 182 einseelige; 
die übrigen mit einer größeren männlichen Seelenzahl machen den Rest 
von 98 Familien aus. 

Endlich sprechen noch sür das vorgeschlagene Ehegesetz die Verarmung 
und der Nothstand in den jüdischen Familien der niederen Klassen. Wer 
das Elend derselben kennt und dessen graueuhafte Steigerung bei einer 
Verkehrsstockung, wie sie z. B. die Choleraepidemie im Gefolge hat, wird 

in einer solchen Gesetzgebung einen Act sürsorgender Barmherzigkeit 
erblicken. 

Schließlich wä^e denn auch, sobald die Eingehung der Ehe von der 
Genehmigung der Civilbehörde abhängig gemacht worden, wünschenswerth, 
derselben Behörde die Führung der Civilstaiids-Register zu übertragen. 
Den Rabbinern fehlt es an der erforderlichen Autorität sowie an den 

Mitteln diese zu unterstützen, um die Glieder ihrer Gemeinden zur ge-
wissenhasten Angabe aller Geborenen (insbesondere weiblichen Geschlechts), 
der Getrauten (namentlich wenn die Trauung auswärts stattgefuuden) und 

der Gestorbenen zu verpflichten. Auch erscheint es keineswegs unwichtig, 
daß die Civilbehörde von den Verschreibnngen bei der Eheschließung und 
deren rechtlicher Form Kenntniß nehme und dafür Sorge trage, daß die-

^ Erst die neuere Gesetzgebung verpflichtet die zwei- und einfeeligen Familien zur 
Stellung von Rekruten, wenn die Zahl der Familien dieser Abtheilungen ein Drittel der 
übrigen Familien bildet. 
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selben, namentlich die Dokumente über die Jllaten der Frau, die ein 
stillschweigendes Pfandrecht an dem Vermögen des Mannes begründen, 
den bezüglichen Hypothekenbüchern einverleibt werden. 

Das hier gegebene Gemälde der kurländischen Städte entbehrt des 
Lichts bei vielem Schatten. Eine Besserung der Zustände hängt zunächst 
von der legislatorischen Initiative der Staatsregiernng ab, von der Folgen-
reihe der Maßregeln, die sie znr Verwirklichung eines für richtig erkannten 
Systems ergreift, von der Beharrlichkeit, mit welcher sie dieselben, unbe-
irrt von untergeordneten Bedenken, in Ausführung bringt. Diese Zustände 
sind derartig, daß die Gemeindeverwaltung, wie diese auch beschaffen sei, 
ihnen gegenüber sich machtlos findet, da sie nnr innerhalb des bestehenden 
Rechts sich bewegen und dieses nicht abändern kann. Erst die gebesserten 
Zustände werden die Verwaltung von den Hindernissen befreien, gegen die 
ste jetzt vergeblich ankämpft, und wenn dann die in Aussicht stehende Reform 
der Stadtversassung, die in den Städten vorhandenen intelligenten Kräfte 
dem Gemeinwesen dienstbar macht, wird sie auch im Stande sein neben der 
erleichterte» Erfüllung der staatlichen Aufgaben und Leistungen ihre Thätig-
keit nicht allein den Einrichtungen zuzuwenden, welche die äußere Bequem-
lichkeit und Verschönerung bezwecken, sondern auch die Associationen zu 
pflegen, die den Sinn und das Verständniß für den Fortschritt der 
Civilisation und der industriellen Entwickelung, namentlich aber jenen werk-
thätigen Gemeinst»« wecken, welcher die Wohlfahrt des Ganzen zum Ziele 
seines Strebens macht. 

F. v. Zucca lmag l i o . 
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Waneomine 
Eine Mi t thei lung aus Dorpat. 

aS letzte Decennium unseres baltischen Lebens ist reich an neuen Er-
scheinungen guter und schlimmer Art. Der Hauch dieses neuen Lebens 
hat -aber auch manchen a l ten Geist wieder belebt. Um in die Neuzeit 
sich zu finden und wirken zu können, lassen fich solche Geister bei ihrer 
Wiederbelebung gern eine gründliche Metamorphose gesatten und erscheinen 
dann durchaus modern. So ist es auch dem estnischen Wanemuine 
ergangen. Einst, in mythischer Urzeit, war er ein heidnischer Gott bei 
den alten Esten und zwar Gott des Gesanges und der Lieder; jetzt ist er 
ein moderner Verein, und zwar ein Männergesaugverein in Dorpat, von 
Esten gegründet und gebildet. Nachstehendes soll die Leser der baltischen 
Monatsschrift mit diesem nicht unbeachtenswerthen Institut näher bekannt 
machen. 

Die Idee zur Gründung des Vereius ist von dem verdienstvollen 
Herausgeber der estnischen Wochenschrift Eesti Postimees ausgegangen und 
entsprang dem Wunsch, den niederen Schickten der städtischen Bevölke-
rung Dorpats, die hauptsächlich aus Esten bestehen, eine dauernde Mög-
lichkeit zu geben, zu bestimmten Zeiten zu einer anständigen und bilden-
den Erholung zusammen zu kommen. An einer solchen Möglichkeit hat es 
den betreffenden Kreisen in Dorpat bis in die neueste Zeit völlig gefehlt 
und es ist genugsam bekannt, welches die Erholungspraxis der niederen 
Bevölkerung unserer Städte bisher zu sein pflegte. Um von schlimmeren 
Dingen zu schweigen, erinnern wir nur daran, daß ziel« und gedankenloses 
Pflastertreten sür diese Klasse der Städter die gewöhnlichste Form geselliger 
Erholung war. Singvereine, Clubs, Lesezirkel für die arbeitende und 
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dieneude Klasse gab es nicht. Bei solcher Lage der Dinge erschien es 
dem Herausgeber des Eesti Postimees, Herrn I . W. Jannsen, wünschens-
wert!) und zweckmäßig, auch für diese Klasse der städtischen Bevölkeruug 
einen Verein zu geselligen Zusammenkünften und bildender Erholung ins 
Leben zu rufen. Aber auf welcher Grundlage sollte der Verein erstehen? 
Um den beabsichtigten Zweck zu erreichen, mußte der Verein so angelegt 
werden, daß einerseits möglichst viele Individuen in den Verein treten, 
andererseits die Mitglieder sich anch activ im Vereinsleden bethätigen 
konnten. Beiden Gesichtspunkten entsprach der Gesang am besten und er 
sollte daher die Grundlage des neuen Vereins bilden. Eine Erweiterung 
der Unterhaltung?- und Belehniugsmittel sollte und kounte dabei offen 
bleiben. Herr Jannsen theilte seinen Plan geeigneten Persönlichkeiten mit 
und der Plan fand Anklang. Am 24. Juni 1865 traten 15 Stadt-Esten 
zusammen, nm einen Mannergesangverein zu bilden. Der Verein sollte 
deu Name« „Wanemuine" führen, um die Pflege des Gesanges als Haupt-
zweck uud Hauptbildungsmittel des Vereins zu kennzeichnen. Den 15 
Stiftern gesellten sich bald noch 10 Mitglieder bei, so daß die ursprüng-
liche Gesammtanzahl der Vereinsmitglieder 25 betrug. Die obrigkeitliche 
Anerkennung uud Bestätigung der Statuten des Vereins durch den Herrn 
Minister des Innern erfolgte am 27. October desselben Jahres. Damit 
der Leser eine Vorstellung davon habe, aus welchen Elemente» der Verein 
gebildet wurde, mache» wir hier das Gewerbe oder den Stand der 25 
Gründer namhaft. Es befinden sich unter ihnen: 2 Gärtner, 2 Dom-
diener, 2 Handlungsdiener, 2 Kleinhändler, 2 Calefactoren, 3 Arbeiter, 
1 Maurer, 1 Koch, 1 Fuhrmann, 1 Schneider, 1 Tischler, 1 Soldat, 
1 Zimmeranstreicher, 2 Hausbesitzer und der Herausgeber des Eesti Postimees. 
Von zwei Gründern hat Einsender das Gewerbe nicht ermitteln können. 
Da der Verein nach den Statuten nicht nur active Mitglieder, Sänger, 
sondern auch passive, Hörer, ausnimmt, so wuchs er rasch. Am 24. Juni 
1866 zählte er circa 100 und am 1. Februar 1867 schon 250 Mit-
glieder.*) DaS vorwiegende Kontingent lieferte die dienende Klasse, aber 
anch Handwerker, Kaufleute und andere Bürger estnischer Nationalität, 
sowie Land-Esten, Bauerwirthe und Dorfschulmeister îus der Umgegend 
Dorpats, traten in den Verein. Die Land-Esten bilden unter den gegen-

*j Vorliegender Artikel ist geschrieben nach Wahrnehmungen und Mitteilungen bis 
zum t. Februar d. I . 
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wältigen Mitgliedern ungefähr den vierten Theil. Die Anzahl der activen 
Mitglieder oder Sänger, die alle Einwohner der Stadt sind, beträgt zur 
Zeit 40, die übrige« Mitglieder sind nur Zuhörer. Außer den ordent-
lichen Mitglieder«, die in Sänger und Znhörer zerfallen, nimmt der Verein 
auch Ehrenmitglieder und zeitweilige Glieder (aeoti-Iükmeä) auf, wenu 
diese dem Verein zur Erreichung feines Zweckes irgendwie behülflich sein 
wollen und können. Solche Mitglieder sind zu keiner Zahlung zum Besten 
des Vereins verpflichtet. Der Verein zäblte am 1. Februar 8 Ehren-
mitglieder, zu denett nnter Anderen auch die beiden estnischen Prediger der 
Stadt gehören. Die Sänger kommen zweimal wöchentlich, am Mittwoch-
abend und Sonntagnachmittag, zusammen zu Singübnngen, die unter der 
Leitung des Herrn Jannsen stattfinden. Tie andern Mitglieder haben zu 
allen Uebnngsstnnden freien Zntritt, wofern ste die Uebungen nicht stören. 
Monatlich einmal, in der Regel am Abend des ersten Sonntags im Monat, 
veranstaltet der Verein einen MonatSabend, zu dem alle Mitglieder zu 
erscheinen statutenmäßig verpflichtet sind. An diesen Abenden werden die 
eingeübten Gesänge aufgeführt. Jedes Mitglied hat das Recht, an den 
Monatsabenden seine Familie oder Angehörigen in den Verein mitzunehmen, 
nur kleine Kinder und in Dorpat ansässige erwachsene Mannspersonen 
dürfen nicht eingeführt werden, letztere nicht, weil ihnen die Möglichkeit 
offen steht, ordentliche Mitglieder des Vereins zu werden. Auswärtige 
Freunde der Mitglieder können ungehindert als Gaste erscheinen. Außer 
den regelmäßigen Monatsabenden mit Gesangauffübrung findet monatlich, 
um die Mitte jedes Monats, ein Musikabend statt. An diesem Abend 
wird nicht gesungen, sondern gespielt. Da der Verein selbst nicht die 
nötigen Kräfte zur Aufführung instrumentaler Mnsik besitzt, so läßt er sich 
von der Stadtcapelle, für eine Zahlung von 12 Rurelu, 3—4 Stunden 
an einem solchen Abend vorspielen. Jedes anwesende Mitglied zahlt zur 
Vestreituug der Musik und Beleuchtung an jedem Musikabend 15 Kopeken, 
nur die Säuger sind zur Entrichtung dieses Beitrages nicht verbuuden. 
Der etwaige Ueberschuß dieser Musikabendbeitrage fließt in die Vereins-
kasse, ebeuso wie auch das Deficit aus derselben bestritten wird. Uuter 
deuselbeu Bedingten, wie zu den monatlichen Gesangaufführungen, 
können auch zu den Musikabeudeu Gäste eingeführt werden. An beiden 
Abenden, vorzüglich aber an den Mouatssingabendeu, werden anch Vor-
träge uuterbalteuden uud oelehrenden Inhalts gehalten, wie man sie haupt-
sächlich von den Ehrenmitgliedern erwartet. Es ist bis jetzt geredet worden 
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unter Anderem über den Zweck des Vereines Wanemuiue, über das Vereins-
wesen der Neuzeit, über das estnische Epos Kalewipoeg, über die Cholera, 
über die herruhutische Brüdergemeinde und ihre Einführung bei uns, 
über das Klima, über Erdbeben und Vulcane, über die geologische Be-
schaffenheit unsrer Erdrinde, über die Stadt Jerusalem und ihre Geschichte, 
über den Civilproceß, über August Herrmann Francke, über die Einnahme 
Dorpats durch Peter den Großen, über die üblen Folgen des Branut-
weintrinkeus und der Trunksucht überhaupt. Die Vereinssprache ist die 
estnische; in dieser werden die Vorträge gehalten und die Lieder gesungen. 
Nach den Statuten wird hauptsächlich vierstimmiger Kirchenchorgesang 
gepflegt, aber daneben werden auch andere Chorgesänge und weltliche 
Lieder, z. B. aus dem Silcher uud Orpheus, gesungen. Der Text dieser 
Gesänge und Lieder ist von dem Dirigenten des Gesanges, Herrn Jannsen, 
übersetzt oder bearbeitet und schon stehen dem Verein 500—600 über-
tragene Quartette zur Disposition. Oeffentlich ist der Verein bis jetzt 
einmal mit seinen Leistungen hervorgetreten, und zwar am 6. Januar d. I . 
in der estnischen Marienkirche, zum Besten einer neu zu erbauenden estnischen 
Kirche in' Dorpat. Das Concert war von sämmtlichen Ständen uusrer 
Stadt zahlreich besucht. Die Brutto - Einnahme betrug 230 Rbl. Zur 
Aufführung kamen an diesem Tage unter Anderem: „D i r . Herr, gebührt 
der Dank allein" von Geißler, „Die Himmel erzählen des Ewigen Ehre" 
von Beethoven, „Psalm 117" von Weiß, „Groß ist der Herr" vou Häser, 
„Schau hin aus Golgatha" von Silcher. Natürlich konnten Kunstleistuugen 
utcht erwartet werden, aber selbst Mnstkkenner sprachen ein anerkennendes 
Urtheil über das Gehörte aus. 

Was die Externa des Vereins anlangt, so ist darüber Folgendes zu 
berichten. Ein eigenes Local besitzt der Verein noch nicht, aber er ist 
willens ein solches anzukaufen. Die ersten Zusammenkünfte wurden im 
Local der estnischen Parochialschule zu St. Marien gehalten, die späteren 
in gemietheten Räumen. Gegenwärtig kommt der Verein im Tyronschen 
Hause zusammen, dessen obere Etage, aus 7 Zimmern bestehend, sür die 
jahrliche Summe vou 250 Rbl. gemiethet worden ist. I n einem Theil 
deö Locals hat der Oekonom des Vereins sein ständiges Etablissement 
uud zahlt sür die Benutzung des Raumes und sür das Recht, Imbiß und 
Getränke zu verabsolgrn, dem Verein 100 Rbl. jährlich. Vereinsmitglieder 
können zu jeder Tageszeit in das Vereinslocal treten. Für Unterhaltuug 
außer der Zeil der Singübungen und Vereinsabende ist durch einen Lesetisch 
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und einen Spieltisch gesorgt. Auf dem Lesetisch finden wir alle zur Zeit 
erscheinende» estnischen Zeitungen, verschiedene estnische Bücher und die 
beiden (deutschen) Zeitungen der Stadt Dorpat, auf dem Spieltisch das 
Damenspiel und Domino. Auf dem Lande wohnende Mitglieder können, 
in Ermangelung einer besonderen Einfahrt, in dem Bereinslocal einkehren 
und auch übernachten. 

Die Summe der Geldmittel, über welche der Berein disponirt, wird 
durch die Anzahl der Mitglieder bedingt. Jedes Mitglied entrichtet bei 
der Aufnahme in den Verein die einmalige Zahlung von 1 Rbl. 50 Kop., 
späterhin 20 Kop. allmonatlich als Mitgliedsbeitrag. Wer drei Monate 
nach einander seinen Monatsbeitrag nicht gezaht hat, wird aus dem Verein 
ausgeschlossen, erkrankt aber ein Mitglied, dann wird von ihm für die 
Dauer der Krankheit kein Mitgliedsbeitrag verlangt. Aus der Vereins-
kaffe werden bestritten die Miethe des Locals, Beleuchtung, Beheizung, 
die nöthigen Noten und Bücher nebst Zeitungen. Die Musik an den Musik-
abenden wird, wie schon oben erwähnt, durch Extrabeiträge bezahlt. 

Der Vorstand des Vereins wird aus ein Jahr gewählt und besteht 
aus acht Personen: einem Gesangvorstehei, einem Cassavorsteher, einem 
Pretocollsührer, einem Oekonomievorsteher und deren Substituten. Der 
Gesangvorsteher ist zur Zeit zugleich Präses. Der Vorstaud tritt nach 
Bedürsniß in Berathung. Ueber die Ausnahme neuer Mitglieder stimmt 
ein Ballotementcomite ab, der aus 20 Gliedern besteht und nach Stimmen-
mehrheit entscheidet. Der Präses hat 2 Stimmen, um bei Stimmen-
gleichheit den Ausschlag zu geben. 

Soviel über den Zweck, Bestand und die Einrichtung des Vereins. 
Der Besuch uud die Theilnahme seitens der Mitglieder ist, so weit die 
Wahrnehmung des Einsendes gereicht hat, ein lebhafter. Die Monats-
abende find immer stark besetzt gewesen. Ueber Ordnung uud Wohl-
anständigkeit im Verein wacht der Vorstand. Sichtbare Einwirkungen aus 
weitere Kreise der niederen Stadtbevölkerung können nach dem verhältniß-
mäßig kurzen Bestehen des Vereins natürlich noch nicht erwartet werden, 
aber ein wohlthätiger und erfreulicher Einfluß auf die Mitglieder ist nicht 
zu verkennen. Vor allen Dingen ist den Mitgliedern durch den Verein 
Gelegenheit geboten, in ihre Erholnngsstnnden mehr Mannigfaltigkeit und 
Inhalt bringen zu können. Menschen, die früher nicht recht wußten, wie 
sie ihre freie Zeit verwenden sollten, und dann nicht selten der Gefahr 
ausgesetzt waren, aus leichtsinnige Wege sich zu verirren, wissen jetzt, wo 
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und wie sie einen freien Abend oder eine müßige Nachmittagsstunde zu-
bringen können. Der Gesang wirkt auf Sänger und Zuhörer, auch in 
niederen Schichten der Gesellschaft, ohne Zweifel veredelnd. Die Vorträge, 
wenn sie auch aus Mangel an geeigneten und bereitwilligen Kräften zur 
Zeit nur selten stattfinden und bisweilen nach Inhalt und Form nicht 
ganz zweckmäßig, d. h. nicht immer aus die zunächstliegenden Bedürfnisse 
der Vereinsmitglieder berechnet erscheinen, sind dennoch ein wichtiges Bil-
dungsserment. Außer dem unterhaltenden Werth gewähren sie den Zu-
hörern Belehrung, Erweiterung ihres geistigen Horizontes und Anregung 
zu geistiger Beschäftigung und zum Nachdenken. Es ist gewiß erfreulich 
und anerkennenswerth, wenn ein gewöhnlicher Zimmeranstreicher über die 
üblen Folgen des Branntweintrinkens und der Trunksucht überhaupt nach-
denkt und nachforscht und dann in dem Verein einen Vortrag über diesen 
Gegenstand hält. Bis jetzt sind freilich die meisten Vorträge von den 
Ehrenmitgliedern, die gebildetern Kreisen angehören, gehalten worden, aber 
das eben angeführte Beispiel des Zimmeranstreichers berechtigt uns zu der 
Hoffnung, daß späterhin auch andere Mitglieder gleichen oder ähnlichen 
Standes dem Verein solche Proben ihres Denkens und ihrer Entwicke-

lung mit Vortheil zum Besten geben werden. Selbstverständlich bleibt es 
dabei wünschenswerth, ja nothwendig, daß die gebildeteren Elemente, wie 
die Ehrenmitglieder, ihre Theilnahme uud Vorträge dem Verein nicht ent-
ziehen , sondern wo möglich diese noch steigern und erweitern. Nur dann 
sind sichere und gesunde Fortschritte in der Entwickelnng des Vereins und 
ein wahrhaft bildender Einfluß auf die niedere Stadtbevölkerung zu er-
warten. Der Lesetisch ist gewiß eine zweckmäßige Anordnung des Vereins 

und veranlaßt selbst solche, die sonst nicht Lust oder Gelegenheit zur Lectüre 
hatten, bisweilen in die Bücher zu blicken nnd ein zufälliger und neu-
gieriger Blick ist bisweilen ein wichtiger und folgenreicher Moment im 
Leben des Menscher, geworden. Der gesellige Verkehr im Verein bringt 
Gedankenaustausch und dieser gegenseitige Anregung, Ergänzung und Aus-

bildung der Mitglieder mit sich. Auch die Formen des äußeren Auftretens 
und Erscheinens verlieren allmählich ihren ungelenken oder vielleicht auch 
rohen Charakter und werden gefälliger und milder. Welche Eindrücke 
die Monats- und Musikabende aus die weiblichen Gäste gemacht baben, 
ist dem Einsender verborgen geblieben, aber zahlreiche Einführungen be-

rechtigen zu dem Schluß, daß die Abende ihnen gefallen. Sie werden 

von den angehörigen männlichen Mitgliedern in den Verein uud aus 
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demselben begleitet und die Einführenden garantiren sür ihre Anständigkeit. 
I m Verein selbst herrscht strenge Zucht und Sittsamkeit. Die Gefahr, 
daß einzelne Mitglieder bisweilen spirituosen Getränken über das rechte 
Maß zusprechen, ist vorhanden; auch ist dem Einsender über wirklich vor-
gekommene Fälle dieser Art von einem Mitgliede geklagt worden, aber der 
Vorstand rügt solche Erscheinungen stets und ergreift zur Abwehr derselben 
geeignete Maßregeln, ;u denen nötigenfalls auch Ausschließung ans dem 
Verein gehört. Der Spieltisch mit seinem Damenspiel und Domino ist, 
wenn auch kein geistreiches, so doch immerhin für viele Mitglieder ein 
anziehendes Unterhaltungsmittel. 

Soll Einsender zum Schluß ein Urtheil für den Verein und seine 
Tbätigkeit aussprechen, so muß er ausdrücklich bemerken, daß er nur die 
Monatsabende mit Gesangaufführungen und Vorträgen aus eigener An-
schauung kennt. Das Uebrige ist ihm nur durch Mittheilungen bekannt. 
Er steht stch demnach in der Lage, ein umfassendes und objectives Urtheil 
nicht abgeben zu können. Was er aber gehört und gesehen, hat ihn sehr 
erfreut und ist in obigen Mittheilnngen enthalten. Das Vereinswesen kann, 
wie das Beispiel in Dorpat den Einsender überzeugt hat, gewiß und mit 
Vortheil zur Bildung der niederen städtischen Bevölkerung verwandt werden 
und es ist zn wünschen, daß die anderen Städte der Ostseeprovinzen dem 
Beispiel Dorpats folgen, wenn und wo solches noch nicht geschehen ist. 
Dem Vernehmen nach bestehen in Reval seit einiger Zeit bereits zwei 
estnische Gesangvereine, eine „Revalia" und eine „Estonia", aber über ihre 
Organisation und Thätigkeit ist dem Einsender und, wie er vermuthet, 
auch dem Publicum außerhalb Revals nichts Näheres zu Ohren gekommen. 
Es wäre aber gewiß nicht uninteressant, wenn man Genaueres über sie 
erführe. Solche und ähnliche Nachrichten über das Volksleben in Stadt 
und Land können vortrefflich zur Orientirung dienen über Zustände und 
Bedürfnisse des Volkes. Was als gut und heilsam erfunden wird, das 
kann dann empfohlen, befördert und verbreitet, was sich als schlecht oder 
unpraktisch erwiesen hat, dagegen beseitigt oder vermieden, uud was noch 
gänzlich fehlt, von Kundigen, Vermögenden und Berufenen angeregt und 
ins Leben gerufeu werden. Dem Wanemuine in Dorpat aber wünschen 
wir unterdessen das beste Gedeihen. 5. 

Nachtrag von der Redaction. Diese interessante „Mittheilung 
aus Dorpat" veranlaßte uns in Reoal über die dem „Wanemuine" ver-



77 

gleichbaren Bestrebungen auch dieser Stadt nachzufragen. Der Gefälligkeit 
eines dortigen Korrespondenten verdanken wir die folgenden Auskünste. 

I n Reval bestehen zwei estnische Gesangvereine: „Revalia" und „Estonia" 
mit Namen. Der erste, im Jahre 1863 gestiftet, hat sich die Pflege des 
Gesanges in gemischtem Chor zum Ziel gesetzt, der zweite, dessen Begrün-
dung in das Jahr 186) fällt, cnltivirt ausschließlich den Männergesang. 
Wie beide Vereine nicht der Anregung von außen her ihr Entstehen ver-
danken, sondern das eigenste Werk ihrer ausübenden Mitglieder sind, so 
haben sie sich biSber ihren ursprünglichen Charakter zu bewahren gewußt. 
I n Reval haben sich ziemlich dieselben socialen Elemente zusammengefunden 
wie in Dorpat: Diener der Behörden, Clubs und Schulen, ferner 1 handel-
treibender Bürger, 1 Schulmeister, 1 Küster und verschiedene Gewerker 
estnischen Stammes. Der Verein „Revalia" besteht aus 36 ausübenden 
Mitgliedern (17 männlichen und 19 weiblichen) uuter der Leitung des Cantors 
an der Carlskirche Warenberg, eines Esten von Geburt. Der Verein 
„Estonia" zählt 22 active Mitglieder und wird in musikalischer Beziehung 
von dem Musiklehrer Bergmann dirigirt. Beide Vereine singen in 
estnischer Sprache; die Uebersetznngen der betreffenden Texte rühren zumeist 
von einem Vereinsgliede her. Die gesanglichen Uebungen werden eifrig 
und, wie die öffentlichen Aufführungen beweisen, anch mit Erfolg betrieben. 
Der Gesang selbst zeichnet sich durch rhytmische Festigkeit, reine Intonation 
uud Sicherheit aus. Aus die feineren Nüancirungen im Vortrage muß 
selbstverständlich von vorn herein Verzicht geleistet werden, da sie eine 
höhere musikalische nnd allgemeine Bildung voraussetzen. Begreiflicher-
weise werden zumeist leichtere Kompositionen, in der „Revalia" vorwiegend 
kirchlichen Styles, in Uebung genommen. Indessen hat der letztgenannte 
Verein zu wiederholten Malen das „Hallelujah" aus Händels „Messias" 
präcise. kräftig und nicht ohne Schwung gefnngen. 

Beide Vereine huldigen entschieden der rein musikalischeu Tendenz. 
Die Erstrebung weiterer, aus Bildung und edle Vergesellschaftung gerichteter 
Ziele liegt ihnen zur Zeit noch fern. Grund zur Klage dürfte hierin uicht 
zu finden sein. Je bedenklicher in vielen Fällen ein zu schnelles Vorgehen, 
die Zersplitterung noch ungeübter Kräfte bei der Lösung verjchiedenartiger 
Ausgaben ist, desto mehr wäre zn wünschen, daß einstweilen noch die Mnsik 
allein ihre civilisatorische Kraft an den nenen Jüngern höherer Cnltur 
bewähre und daß erst allmählich in die Bahnen ernsterer Vereinsthätigkeit 
eingelenkt werde. Es ist nicht zu bezweifeln, daß auch ohne künstliche 
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Erwegung zu rechter Zeit der Drang dazu unter den Mitgliedern selbst 
sich geltend machen wird und diese sodann ohne fremde Hülfe, wie bisher, 
höhere Güter recht zu pflegen und, als ihnen eigen, auch recht zu schätzen 
wissen werden. 

Es ist hier vielleicht am Platze, an die anmutbige Episode des letzten 
Gesangfestes in Reval zu erinnern, deren Held der estnische Gesangverein 
vom Pastorate S. Jürgens war. Dort hatte man es mit echten Bauern 
zu thuu. Mag auch der Enthusiasmus bei ihrer Begrüßung mit auf 
Rechnung der Neuheit der Sache und der Nationaltracht zu setzen sein — 
immerhin wird kaum einer der vielen kunstgeübten „Sangesbrüder" nicht 
wohlthnend und erfrischend berührt worden sein von den hellen und unge-
künstelten Tönen, mit denen jene Naturkinder unter die Elite des Dilettan-
tismus traten. 
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N o t i z e n . 

«^V i r nehmen aus der in dem ersten Aufsatze dieses Heftes enthaltenen 
Verweisung aus das Lorenz Steiusche Werk über Staatsverwaltung, 
Veranlassung, hier mit einigen Worten die Bedeutung desselben hervor-
zuheben. Es führt den Titel: „Die Verwaltungslehre" und bisher sind 
drei Theile davon bei I . G, Cotta in Stuttgart (1865—67) erschienen. 
Hatte der erste Theil sich zur Aufgabe gesetzt den Begriff der vollziehenden 
Gewalt festzustellen, so enthält der zweite neben einem der Geschichte und 
Systematik des zn behandelnden Stoffes gewidmeten Excurse den Anfang 
des speciellen Theiles, das Bevolkernngswefen betreffend und fährt der 
dritte mit einer Darstellung des GesundheitSweseus fort. 

Muß schon der unendlich reiche Stoff der zum ersten Male in diesem 
Umfange uud dieser Vollständigkeit systematisch in den Rahmen eines Buches 
zusammengefaßt erscheint, Jeden an dem Fortschritt der Staatswissenschaften 
Theilnehmenden interessiren, so ist dies noch mehr in Verbindung mit dem 
Namen des Verfassers der Fall. Obgleich Lorenz Stein durchaus nicht 
zu den gefeierten publicistischen Größen des Tages gehört — denn er ist 
Katholik, Oesterreicher*), Schutzzöllner und sein Styl zeichnet sich keines-
wegs durch Durchsichtigkeit und leichte Verständlichkeit aus — so ist er 
in den Augen derjenigen Wenigen, die mehr von ihm wissen, als daß 
„dieser deutsche Professor einige unlesbare Bücher geschrieben hat", seines 
originellen und tiefen Geistes wegen aufrichtig geschätzt. I n einer Zeit, in 
der die besten Köpfe es nicht verschmähen ihre Kräfte dem populären 

") Obgleich ursprünglich Schleswig-Holsteiner und Protestant. Die dänische Reaction 

von 1849 vertrieb Stein von seinem Kieler Lehrstuhl und aus seiner Heimat; er fand Auf-

nähme in Oesterreich und ist später zum KatholiciSmnS übergetreten. 
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Wiederkäuen wahrer nnd unwahrer Gedanken zu widmen, ist es immer 
erfrischend einen Mann zu finden, der weitab von den landläufigen Pfaden 
die Wahrheit um ihrer selbst wegen sucht — und findet, würden wir gerne 
hinzusetzen, wüßten wir uns nicht zu häufig im Widerspruch mit dem 
Verfasser. Wie dem aber auch sein mag, ein Steinsches Buch wird Nie-
mand ohne Anregung, ohne nen eröffnete Perspectiven, endlich ohne jene 
tiefe Ehrfurcht, die alle wahre Begeisterung für die Wissenschaft dem Leser 
unwillkürlich nachläßt, wieder aus der Hand legen, wenn er stch überhaupt 
die Mühe es zu lesen nicht verdrießen läßt. Trotz seines unstreitigen 
Geistreichthums, seiner häufig stannenswerthen Gelehrsamkeit, seiner tiefen 
philosophischen Bildung, seines weiten Blickes und seiner aus dem Herzen 
kommenden Hingebung für seinen Stoff, ist Stein dennoch einer der am 
wenigsten gekannten Schriftsteller der Gegenwart, den die meisten gar nicht 
lesen, oder wenn sie es thnn und ihn dabei vielleicht um seine besten Ge-
danken plündern, doch glauben, über die Achsel ansehen zu dürfen. Woher 
kommt das? Suchen wir uns diese Erscheinung zu erklären! 

Jede Zeit bat ihr Steckenpferd, auch auf wissenschaftlichem Gebiet. 
Wir verstehen hiernnter nicht allein, daß jede Zeit bestimmte Wissenzweige 
vorzugsweise pflegt, daß sie in ihren Forschungen nur von bestimmten 
Gedanken ausgeht, sondern auch, daß ihr eine besondere Methode bei ihren 
Forschungen, eine bestimmte Darstellung der gewonnenen Resultate eigen ist. 
Die Signatur für die Wissenschaft der Gegenwart dürfte eine naturwissen-
schaftliche sein. Denn vorzugsweise werde» iu ihr die mit der Natur 
zusammenhängenden Wissenszweige erforscht; die Negation aller Autorität 
ist hierbei der Ausgangspunkt, die Jnduction die herrschende Methode, 
allgemeine Verständlichkeit die Form der Darstellung. Und mehr noch: 
gewisse den Naturwisseuschasten entnommene Kategorien beherrschen die 
gesammte Wissenschaft der Gegenwart. Stein nun gehört seiner Anlage 
und seiner Bildung nach dnrchans einer frühereu Zeitrichtung an. I n der 
Schule der Epigoneu uuserer großeu Philosophen, namentlich Hegels anf-
gewachfen, und weil er ein mehr synthetischer als analytischer Kopf ist, 
verfährt er durchgängig mehr dednctiv als inductw: selbst wo er die 
Resultate der modernen Forschung iu sich aufnimmt und sie auf staats-
wissenschaftlichem Gebiet zu verwerthen sucht, wie dies mit dem Begriff 
des Organismus, den er znm Ausgangspunkt seiner ganzen Staatslehre 
macht, der Fall ist, wird er seiner Methode nicht nntreu. So bezeichnet 
Steins wissenschaftliche Existenz eigentlich einen Protest gegen die ganze 
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moderne Strömung. Diesem Umstände ist es denn wohl anch zuzuschreiben, 
daß unsere Zeit wenig Sinn nnd Empfänglichkeit für diesen immerhin 
bedeutenden Mann und seine Vorzüge zeigt, obgleich er sich, soweit sein 
heterogenes Naturell es gestattet, ihre Resultate mit einer immerhin be-
wunderswerthe« Biegsamkeit angeeignet hat. Denn nicht nur ist er den 
naturwisseuschastlichen Kategorien unserer Zeit nicht fremd: was ihn vor 
seinen philosophischen Lehmeistern besonders vorteilhaft auszeichnet, ist die 
liebevolle Versenkung iu den positiven Stoff, sei er nun geschichtlich, 
statistisch oder gehöre er der modernen Gesetzgebung an. Das aber ist 
es was bei Steins philosophischer Anlage seinen Arbeiten den großen Reiz 
giebt, daß er mit, weitem, die Erscheinungen der Gegenwart sowohl wie 
der Vergangenheit überschauenden Blick uns immer den ganzen Entwicke-
lnngSgang der Menschheit im Zusammenhange vor das Ange führt. Daß 
stch ihm hiebet der reiche positive Stoff unter der Hand zur Formel 
gestaltet, ist ein Ueberbleibsel derjenige« Methode, deren Herrschaft in seine 
Jugendzeit fällt und von der er sich mit jedem seiner Werke immer mehr 
emancipirt. 

Jedenfalls ist Stein trotz seiner vielen Fehler einer der reichstbegabteu 
und gelehrtesten Publicisten der Gegenwart, der gleichsam ans der Grenze 
zweier wissenschaftlicher Perioden stehend, ihre Vorzüge mit einander zu 
verbinden sncht. freilich nicht ohne an beider Fehlern Theil zu haben. 
Seine Aufgabe bezeichnet er mit des alten Fenerbach Worten dahin, daß 
das Beste, was der Mensch zu leiste« vermag, nicht in dem besteht, was 
er thut, souder« in dem, was er i« edle« und tüchtige« Geistern anregt. 
Und wenn wir auch nur die Anregung in Anschlag bringen, die Stein durch 
seine Lehre von der Gesellschaft und ihrem Verhältniß zu den Staats-
formen dem unstreitig bedeutendsten Publicisten der Gegenwart, der noch 
immer seiuen ebenbürtigen Kritiker vergebens erwartet, Rudolph Gneist 
gewährt hat, so müßte das uns Jüngere, denen Stein vielfach fremdartig 
und schwerfällig erscheint, wenigstens von einem übereilten Urtbeile abhalten 
und zu eiuem ernsteren Studium seiner Werke anspornen. Daß Stein 
dann i« Gneists Buch über England vielleicht mehr zurückempfangen, als 
er ihm gegeben, hiudert den großen Kenner des englischen Staatswesens 
nicht, in eiuem in der österreichischen Vierteljahrsschrift dieses Jahres ab-
gedruckte» Brief sich mit Anerkennung über die Verdienste und mit pietät-
voller Rücksicht über die Fehler der Steinschen Verwaltungslehre aus-
zusprechen. 

Baltische Monatsschrift. 8. Jahrg., Bd. XV!» Hest t. 6 
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Wir glauben somit allen denjenigen, denen es mit dem Studium der 
Staatswissenschaften Ernst ist — und nur diesen, nickt politischen Dilet-
tanten — das jüngste Werk Steins als anregend und lehrreich, wenn auck 
schwierig und zeitraubend empfehlen zu müssen und wollen unseren kurzen 
Hinweis, der mit Nichten den Anspruch auf eine Besprechung des Buckes 
machen kann, mit den begeisterten Worten des Verfassers über die Aufgabe 
der Verwaltung schließen: „Wohin wir blicken", sagt er am Sckluß seiner 
Vorrede des zweiten Theils, „tritt uns eine, alles Andere überragende 
Thatsache entgegen. Aus allen Punkten arbeitet die Welt dahin, die niedere 
Klasse durck ein immer steigendes Maß von Opfern zu heben, die sie der 
höheren auserlegt; und wunderbar, diese Opfer, die die letztere bringt, 
werden in ihrer Hand zuletzt zum Segen und Genuß für sie selber. Am 
Horizont unseres menscklicken Gesammtbewußtseins steigt die noch unklare, 

nock durck rohe Juteressen und sinnverwirrle Auffassung verkehrte und 
dennoch der Gottheit entstammende Erkenntniß heraus, daß die erste Be-
dingung alles irdischen Glücks nnd aller menschlichen Vollendung des Ein-
zelnen das Glück und die Vollendung des Anderen sei. Wir wagen das 

nicht zu leugnen, aber wir wagen das auch nock nickt zu wissen, und 
während wir alle Einzelne zaudernd und unsicker vor dieser Erkenntniß 

stehen, geht jene Wahrheit, ruhig im Kleinen und Nächsten zunächst arbeitend, 

ihren mächtigen Gang. Sie baut Sckuleu für die niedere Klasse, ste 
errichtet Krankenhänser, sie stiftet Vereine, sie fordert für sie Credit und 

Hülse, ste sorgt für ihre Gesundheit, sie ticktet ihre Häuser, sie pflanzt ihre 
Gärten, sie giebt Wasser, sie giebt Brod, sie rnkt alle Besitzenden herbei 
znr Theilnahme an allem Veredelnden, Bildenden, Erhebenden, ste macht 
die eine Klasse verantwortlick für die ruhige aber sichere Entwickelung und 

Hebung der andern, und was wir als die höchste ckristlicke Pflicht ver-
ehren, die thatige Liebe des Einen für den Andern, das erhebt sie mit 

oder ohne klar formnlirtes Bewuß^seiu zunächst im Namen des Interesses 
znr Pflicht der gesellschaftlichen Ordnung. Uud der große Organismus, 
durck den sie diese Pflicht erfüllt nnd der unablässig tbätig ist iu allen 
seinen Organen, das ist die Verwaltung." 

Von Herrn Pastor M ü l l e r zu Saute» erhielte« wir die folgende 

Zusendung: 
„Die „allgemeine Zeitung des Judenthums" hat sich in der Person 

ihres Herausgebers, des Herrn Rabbiners v r Ph i l i ppson in Bonn 



bewogen gefühlt, meine in der Baltischen Monatsschrift (Junihest 1866) 
niedergelegten „Charakteristik des modernen Judenthums" einer Kritik zu 
unterziehen, und zwar, wie der Verfasser ausdrücklich bemerkt, aus Auf-
forderungen hin, die ihm von seinen Freunden aus Rußland zugekommen 
find. Ich würde mich nun nicht weiter veranlaßt fühlen, auf diese Kritik 
einzugehen, wenn dieselbe nicht eine förmliche Heransfordernng meiner 
Person sowohl, als meiner in jener Arbeit niedergelegten Ansichten enthielte. 

„Anknüpfend daran, daß ich behauptet habe, in einem „christlichen" 
Staate können die Juden nickt dieselben Rechte mit den christlichen Staats-
bürgern genießen, will nnn der Herr Rabbiner die Anfrage an mich 
gestellt haben, welchen Staat ich denn sür einen „christlichen" ansehe; 
er müsse mich auffordern diese Frage zu beantworten: „er hat gesagt — so 
heißt es über mich in der angeführten Zeitung Nr. 16 — die Juden können 
nicht Bürger des christlichen Staats werden, wo dieser noch besteht, und 
so gebe er uns Antwort, welchen Staat er meint. Schweigt er, so 
weiß er keinen solchen und dann hat er sich eben selbst widerlegt, was 
glücklicher Weise Niemandem schadet und Niemandem nützt." — I n Folge 
dieser Herausforderung und in Anbetracht dessen, daß die Zeitung, welche 
jene Provocirung enthält, auch von unsern inländischen Juden gelesen wird, 
bin ich bereit, den mir zugeworfenen Fehdehandschuh auszunehmen und 
dem Herrn Rabbiner die gewünschten Auskünfte zu geben. Ich kann in-
dessen dieses nur bedingungsweise thuu, und muß zuvor den Herrn 
Rabbiner vr . Philippson in Bonn ersuchen, öffentlich (in der von ihm 
herausgegebenen Zeitung) zu erklären, daß er stch in der Polemik oder 
Antwort, die sich zweifelsohne an meine Erwiderung anschließen wird, 
nicht bloß aller persönlichen Bemerkungen und Ausfälle enthalten, sondern 
auch in der fachlichen Darstellung nicht den gleichen bittern und leiden-
fchaftlich-gehäfstgen Ton anschlagen wolle, der sich durch die ganze Kritik 
meiner Arbeit hindurchzieht. 

„Für die Nichtleser der „Zeitung des Judenthums", vielleicht auch 
für den Herrn Herausgeber selbst, sehe i.ch mich genöthigt, die von mir 
gestellten Bedingungen hier noch weiter zu begründen. I n die Kategorie 
der meiner Meinung nach sür Männer, die Anspruch aus Bildung und 
Urbanität im Ausdruck machen, gänzlich nnerlanbten persönlichen Ausfällen 
gehören aber Stellen wie solche: „Herr Müller ist ein fanatischer Freund 
der Judenbekehrungsgefellschaften — wir wissen nicht ob aus freien Stücken, 
oder ob er im Solde einer solchen Gesellschaft gestanden" — oder auch 

6* 
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folgender Passus, der iu bedenklicher Weise die Grenzen des Anstandes 
überschreiten dürste: „Herr Müller wird es uns nachsehen, wenn wir ihn 
immer kurzweg so titulireu oder gar nur Herr M. sagen, nicht aber „Herr 
Pastor Müller zu Sauken in Kurland". Wir thun das nicht bloß der 
Kürze wegen, sondern aus dem Grunde, um ihm zu zeigen, daß wir 
 . Moses 19, 17 und 18 treu befolgen. Herr M. nennt uns immer den 
„Reformjuden", „Reformrabbiner" n. s. w. Wir könnten nus nun ver-
leiten lassen, ihn „Missionspastor", „Pietistenpastor", „Muckerpastor" 
 . s. w. zu betiteln, darum halten wir uns nur an seinen ehrlichen Namen 
Müller."!! Was nun ferner den leidenschaftlich-gehässigen Ton der Krittk 
des Herrn Rabbiners Philippson bemfft, so macht zwar der Herr Rab-
biner mir gerade den Vorwurf, ich und „meine Amlsgeuossen" sollen gegen 
das moderne Jndenthum gehässig gesinnt sein und jeden Schritt desselben, 
wo es sich um Ringen nach Klarheit im Indenthnm handelt, mit Feind-
seligkeit ansehen. Von „Feindseligkeit" aber gegen das alte wic neue Juden-
thum kann bei denen nicht die Rede sein, die jenes Wort ihres Herrn 
und Meisters zu beherzigen suchen „Vater vergieb ihnen, denn sie wissen 
nicht, was ste thun";^es handelt sich nur darum, den Anmaßungen des 
modernen Judenthums, das in religiöser, sittlicher und socialer Beziehung 
der Führer der Menschheit sein und werden will, zu begegnen und etwa 
Aeußeruugen wie z. B. diese (Allg. Zeitung des Judenth., Nr. 45, 1866), 
daß durch die Gestattung der Freizügigkeit der Juden in Rußland diese 
„als Pioniere und Vermittler der Cultur in noch nicht cnltivirten 
Ländern verwendet werden" würden — einfach zurückzuweisen. Ich habe 
durch meine „Charakteristik des modernen JudeutbumS"z.,nicht eine staats-
ökonomische Beleuchtung der Judensrage geben, sondern nur diese Ansprüche 
des modernen Judenthnms charakteristren und einfach dle unüberbrückbare 
Kluft zwischen Judenthum und Christenthum darstellen wollen, da es mir 
scheint, als ob christlicherfeits diese Klust oft als gar nicht vorhanden an-
gesehen wird und auch jüdischerseits nur ein Friede zwischen Judenthum 
und Christeuthum proclamirt wird, vou dem schon Jeremias saqt: 
„Friede, Friede, und ist doch kein Friede". Herr vr . Philippson meint 
aber, ich hätte das nur in „gehässiger Absicht" gethan und glaubt sich 
dadurch entschuldigt, das Gleiche thun zu können. I n der That, die 
Kritik des Herrn Rabbiners muß in einer bösen Stunde abgefaßt fein und 
steht in ungünstigem Contrast mit der Arbeit seines Mitauschen Colleqeu, 
die nur ausnahmsweise den würdigen Ton einer wissenschaftlichen Abhandlung 



vermissen ließ. I n den sachlichen Auslassungen des Herrn Rabbiners wird 
nicht bloß die Judenmission aufs neue angegriffen, die „sich durch sich selbst 
und die ganze Welt gerichtet" habe, auch die christliche Kirche selbst muß 
zu verschiedenen Malen herhalten: „nn'r bilden keine Bekehrungsgesell-
schasten, um Christen zu Juden zu machen — so ergebt sich der Herr 
Rabbiner — wir sind keine Glieder einer eeel68ia miliwns, unser Feld 
ist die Durchforschung des religiösen Gebiets." Auch meint der Herr 
Verfasser sehr richtig, sür mich sei die ganze Seele des Christenthums der 
Glaube an den persönlichen Messias, während die modernen Juden jeden 
Tag mit der Nase darauf gestoßen würden, daß man nur an ein Messias-
reich glauben könne, welches noch lange auf stch warten lassen werde. 

„Doch genug dieser Anführungen. Ich kann schließlich dem Herrn 
Herausforderer nur erwidern: sin« ira 6t 8wäiv — dann sehen wir uns 
auf dem Kampfplatze wieder, wo nicht, so werde ich versuchen zu schweigen 
und hoffe jene Herausforderung: schweigt er, so weiß er keinen solchen zc. 
in aller Ruhe verschmerze« zu können." — 

- Zu dieser Aeußerung des Herrn Pastor Müller hat die Redaction 
hinzuzufügen, daß sie ihrerseits auf eine Polemik mit der „Allgem. Ztg. 
des Judenthums" jedenfalls verzichtet, obgleich «ur die erste Hälfte des 
betreffenden Artikels dieser Zeitung gegen Herrn Müller, die zweite aber 
direct gegen die Redactio« der Baltischen Monatsschrift gerichtet ist. Denn 
sowohl eine eingebendere Bertheidigung unseres „materialistischen oder 
pantheistischen Standpunkts" (wie Herr vr. Philippson in Bonn ihn be-
zeichnet) gegenüber der präteudirten alleinigen Vernunftgemäßheit der 
jüdischen Schöpfungslehre und des Jndenthums überhaupt, als auch eine 
weitere Ausführung der auch von uns in Übereinstimmung mit Herrn 
Pastor Müller gehegten Ansicht, daß die moderne jüdische Theologie (die 
des sogenannten Reformjudenthums) wesensverwandt sei mit dem christlichen 
Rationalismus und daß die eigentliche Wurzel beider Erscheinungen ganz 
außerhalb wie des Cbristenthums so des Judeuthums in der modernen 
Naturwissenschaft und den durch diese bedingten neueren philosophischen 
Systemen zu suchen sei — alles dieses nnd was damit zusammenhängt 
glauben wir uns, wenigstens jetzt und hier, ersparen zu dürfen. E in Mal 
mochte auch der Discusston über die theologische« Grundlehren des moderuen 
Judenthums in der Baltischen Monatsschrift Raum gegeben werden, 
eigenilich aber liegt dieses Thema uus serner. Wesentlich zu dem Pro-
gramm unserer Zeitschrift gehört nur die Verbesserung der socialen und 
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Politischen Lage der Juden, ihre Heranziehung zu besser» Bürgern, als 
sie bis jetzt in Rußland sind, nnd iu letzter Instanz die vollständige Aus-
gleichung ihrer Rechte mit denen der übrigen Landeskinder. Wir geben 
nicht zu — und hier stimmen wir mit Herrn Müller nicht mehr überein — 
daß dieses politische Emancipationswerk unmöglich gemacht werde durch 
irgend welche religiösen Vorstellungen oder theologischen Systeme der Juden 
überhaupt; wir denken aber, daß dasselbe allerdings behindert wird 
durch gewisse Lebensgewohnheiten uud den niedrigen Bildungsgrad unserer 
Juden insbesondere, und wir empfehlen daher die in dem ersten Aufsatz 
dieses Heftes gemachte« Vorschläge zu einer erziehenden Judengesetz-
gebung der weitern Erwägung. Für dieses Thema wird die Baltische 
Monatsschrift immer Raum haben. 
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igenthümliche Gerüchte gehen dnrch die baltische Luft. ES soll im 
Werke sein, den Bereich des russischen Sprachgebrauchs ans Kosten des 
bisherigen deutschen zu erweitern. Drei Maßregeln in dieser Richtung 
werden genannt, ohue daß noch eine amtliche Veröffentlichung darüber 
erfolgt wäre: erstens die Gründung einem russischen Gymnasiums in Riga, 
zweitens die Einführung des Russischen als Unterrichtssprache für das Fach 
der allgemeinen Geschichte probeweise in einem unserer deutschen Gymnasien, 
drittens die Ausdehnung des Russischen als Geschästssprache in verschiedenen 
Kronsbehörden auch über solche Zweige ihrer Schriftführung und ihres 
Schriftwechsels, für welche bisher.das Deutsche üblich war. 

Der erwähnte Mangel einer ossiciellen Kundgebung in der Presse 
macht, daß vorläufig noch allerlei schwankende Angaben über die besondern 
Modalitäten und die Tragweite der einen oder andern dieser Maßregel« 
umlaufen. So z. B. glaubte die Moskauer Zeituug letztens zu wissen, 
daß der russische Geschichtsunterricht nicht bloß in ein Gymnasium und 
nicht bloß probeweise, dafür aber fürs Erste nur in die obersten Klassen 
aller unserer Gymnasien eingeführt werden solle. Zu den meisten Zweifeln, 
Fragen nnd Beängstigungen aber veranlaßt natürlich die dritte der erwähn-
ten Maßregeln. Unsere althergebrachte und auch staatsrechtlich befestigte 
Lebensgewohnheit war es, daß in allen hiesigen Provinzialbehörden nichts 
als ihr Schriftwechsel mit den übergeordneten Stellen des Neichsregiernng 
russisch zu sein hatte. Wenn in neuerer Zeit die Zoll- und Postämter und 
in neuester der Domänenhof dem russischen Schristwesen größeren Raum 
gegeben haben, so blieb die Wirkung davon wenigstens anf engere Lebens-
kreise beschränkt; wenn aber nun auch in der Cwiloberverwaltung, in den 
Gonvernementsregierungen, in den Eameralhöse« u. s. w. durchgängig oder 
anck nur vorzugsweise russisch geschrieben werden soll, so werden davon 
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sämmtliche Fäden unseres provinzial-politischen Nervensystems betroffen 
norden nud man fragt sich mit Schrecken, wie wohl eine solche Maßregel 
durchführbar sei und welches ihre Folgen sein würden. Deun sicher ist 
es, daß eiu bedeutender Theil unserer erprobtesten Beamten wegen man-
gelnder Sprachfertigkeit sofort den Staatsdienst verlassen müßte und auch 
nicht aus dem gegebenen einheimischen Personalbestande zu ersetzen wäre. 
Wer aber käme an ihre Stelle? Ohne Anmaßung dürfen wir sagen, 
daß unsere baltische Beamtenschaft an Ehrenhaftigkeit und Zuverlässigkeit 
der des übrigen Reichs im Durchschnitt bei weitem voransteht, nnd würden 
es denn von der dortigen gerade die besten Elemente sein, die man sich 
zu verschreiben oermöchte? Sehr wahrscheinlich würden die plötzlich in 
größerer Masse „Uebergeführten" noch ganz andere Dinge als nur die 
Unbekanntschaft mit den eigenthümlichen Locaioerbälmissen zu uns importiren. 
Ohne Zwe fel aber könnte nur Verwirrung und Geschästslahmung in allen 
Beziehungen der Oberbehörde» zu de» ihnen untergeordneten Organen der 
provinziellen Selbstverwaltung die Folge sein. 

Wenn diese Maßregeln wirklich beschlossene Sache sein sollten, so glauben 
wir nicht, daß die damit verknüpften Schwierigkeiten nnd Mißwirknngen 
von den obersten Lenkern unserer Staatsgeschicke ganz verkannt werden, 
vielmehr daß sie dieselben mit Bewußtsein, einem böhern Zwecke zu Liebe, 
mit in den Kauf nehmen wolle». Die Tendenz zur möglichsten Assimilation 
der dem altrussischen Stammlande heterogenen Annexe ist nnn einmal zur 
Leidenschaft der Presse und ihres Publikums nnd, wenn auch in mäßigerem 
Grade, zur ausdrücklichen Maxime der Regierung geworden. Dem Postulat 
eines einheitlichen Nationalbewußtseins sollen die wenn auch verbrieften 
Sonderrechte der betreffenden Gebiete zum Opfer fallen und auch die 
Sprache, die in ihnen feit dem Beginn ihres geschichtlichen Lebens alle 
öffentlichen Beziehungen beherrschte, soll wenigstens ans dem Gesetz und der 
amtlichen Verhandlung verschwinden. 

Wer, der sich, wir sage« nicht auf den russischen, sondern nur auf 
deu weltgeschichtlichen Standpunkt stellt, vermag die wenigstens relative 
Berechtigung eines solchen Postnlats sür jeden Staat, der wirklich diesem 
seinem Begriff entspricht, in Abrede zu stellen? Wir wenigstens, in der 
Baltischen Monatsschrift, haben dieses Recht im Princip immer anerkannt 
— nur zugleich anch an die Grenze erinnert, über welcher hinaus dasselbe 
in das schreiendste Unrecht übergeht. Diese Grenze aber liegt da, wo das 
Postulat der staatlichen Einigung mit dem der meuschheitlicheu Cultur über-
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Haupt in Conflict geräth. Es ist innerlich unsittlich und iu den meisten 
Fällen auch unerreichbar, die politische Gleichartigkeit eines Staates aus 
Kosten eines wesentlichen Culturrückschritts in einem Theile desselben zu 
erzwingen. Zu erzwingen ist in solcher Sache überhaupt sehr wenig; 
das einheitliche Nationalbewußtsein muß sich, falls der Staat überhaupt 
daruach ist, von selbst machen, als eine natürliche Folge der Anziehungs-
kraft, welche die überwiegende Nationalität aus die mit ihr verbundenen 
kleineren ausübt. Diese Anziehungskraft aber steht iu directer Abhängigkeit 
nicht nur von dem Verhältniß der in Betracht kommenden Massen, sondern 
auch vou dem ihres beiderseitigen Cnlturgrades. Ist die durch ihre Masse 
überwiegende Nationalität zugleich die höher civilistrte, so erfolgt die An-
ähnlichung mit dem besten Willen der Beteiligten selbst, weil jeder Einzelne 
de» Uebergang in die herrschende Nationalität sür Gewinn und Ehre erachtet, 
während auch die kleinste Bevölkeru»gsgr»ppe ihre Sonderthümlichkeit fest-
zuhalten pflegt, falls sie durck das Aufgeben derselben sich culturlich zu 
degradiren glaubt. 

Es würde uns »un »ur übel anstehen, unserer seit drei Jahrhunderten 
so oft unterbrochene» und so vielfach behinderten baltischen Culturentwicke-
lung u»s allz» sehr zu überhebe»; aber immerhi» erlaubt muß es uns sein, 
iu manchen nicht unwesentlichen Stücken dem übrigen Rußland uns über-
legen zn fühlen uud — was die Hauptsache ist — den vermittelst der 
Sprache gegcbeuen directen Zusammenhang mit der Eultur eines der ent-
wickelsten Hanptvölker des jetzigen Europa als das wichtigste Erbstück 
unserer ganzen Geschickte hochzuschätzen. Einst, wenn Rußland wirklich 
den Westen eingeholt haben und namentlich hinter Deutschland nicht mehr 
an Civilisation nnd geistiger Production zurückstehen sollte, dann allerdings 
wird auch der Tag gekommen sein, da die durch Jahrhunderte bewährte 
und «och immer existenzberechtigte Besonderheit dieser Ostseeküste von selbst 
sich auflösen wird znm Behufs des AufgehenS iu das größere Leben des 
Hinterlandes. Wie aber die Dinge bis jetzt noch stehen, so ist die be-
treffende hitzige Agitation der russischen Presse sür uichts als kindische 
Ungeduld, weuu uicht sür kulturfeindliche Barbarei zu erklären. Ein be-
sonnener russischer Patriotismus sollte bedenken, daß die deutsche Sprache 
in den Ostseeprovinzen ein wichtiges Cnlturmittel nicht nur sür diese selbst, 
sondern auch sür das ganze Reich abgiebt. Die Ostseeprovinzen sind 
gleichsam ein offenes Thor sür die Einwanderung von Deutschland nach 
Rußland. Brauchbare Kräfte in den verschiedensten, namentlich aber in den 
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von den Landeskindern noch ungenügend betriebenen Berusszweigen strömen, 
geruseu oder freiwillig, aus Deutschland hieher unter eine Bevölkerung, 
die ihre Sprache spricht, und in Verhältnisse, die ihnen nicht allzu fremd-
artig entgegentreten. Nachdem ste sich bewährt uud geistig acclimatistrt 
haben, trägt Mancher von ihnen, und gewöhnlich nicht der Schlechteste, 
seine nützliche Thätigkeit weiter hinein in das russische Hinterland, oder 
seine Söhne oder Schüler thun es. Und diese Culturvermirtlung für die 
weitesten Strecken des Reichs ist gerade das eigentümliche Verdienst der 
Ostseeprovinzen, ein Verdienst, das ste weder mit den ehemals polnischen 
Westprovinzen noch mit Finnland theilen. Nur St. Petersburg bildet noch 
ein gleiches offenes Thor und zwar nicht sür Deutschland allein, sondern 
sür die ganze Westwelt. Aber die einziehenden Elemente und die Modalität 
ihrer Eingewöhnung sind verschieden hier und dort, und man kann nicht 
sagen, daß die Ostseeprovinzen in dieser Beziehung durch Petersburg 
entbehrlich gemacht werden. Freilich den maßlosesten unter den russischen 
Natwnalitätsschwärmern ist diese Einwanderung an sich nichts weniger als 
etwas Erwünschtes, sie spotten über den deutschen „Drang nach Osten" 
und über die „Cnltnrträger" (geschrieben und bei der 
von ihnen erstrebten Ausrottung deutscher Sprache und Sitte in den Ostsee-
provinzen würden sie es gewiß für keinen geringen Nebenvortheil erachten, 
dadurch jene Einwanderung vermindert zu «feben. Wie sich die Diuge 
doch in der Welt verkehren können! Einst verschrieb sich der Zar Iwan 
Wassiljewitsch verschiedene Künstler und Handwerker aus Deutschland; die 
Livländer, die damals noch einen eigenen Staat bildeten, waren so eng-
herzig und neidisch, diesen sür Rußland angeworbenen „Kulturträgern" 
den Durchzug zu verwehren; dem Zar wurde das ein Motiv zum Kriege 
uud zur versuchten Eroberung Livlands; jetzt gehört Livland in der That 
zum russische» Reich und dient ihm gern zu jeglicher Cultuivermittlung, 
aber man wähnt ihrer nicht mehr zu bedürfen oder vielmehr den 
Culturzweck der nationale» Idee zu Liebe mißachten zu müssen. Lieber Barbarei 
und Ruin als eine Civilisation und ein wirtschaftliches Gedeihe«, die 
nicht auf durchaus slavischer Grundlage ruhe» — das ist, so »»glaublich 
es scheint, wirklich die Maxime gewisser Ultra's, die, in größerem Umfange 
zur Ausführung gebracht, schwerlich ermangeln könnte dem Staat selbst, 
dem sie dienen soll, die tiefsten Wunden zu schlagen uud schließlich die 
weltgeschichtliche Nemesis wachzurufen. 
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Wir können in diesem nnserm Monatshefte unmöglich von baltischer 
„Situation" reden, ohne auch des Schadeiis zu gedenken, den der Tod 
darin angerichtet hat — der Tod eines Mannes nur, aber ein Tod, der 
sür sich allein fast eine veränderte Situation bedeutet. Denn unersetzlich 
scheint Otto Mü l le r zu sein, nicht bloß wegen seiner eminenieu Persön-
lichkeit, sondern auch wegen seiner im Lause eines kämpf- und arbeitsvollen 
Lebens uun einmal erworbenen und aus keinen Andern übertragbaren 
Geltung. Ohne Jemandem unter den Lebenden oder Verstorbenen von 
seinem Verdienste etwas zu nehmen, wird man sagen dürfen, es sei lange 
nicht dagewesen, daß ein Rathsherr oder Bürgermeister von Riga auch außer-
halb Riga's soviel bedeutet habe wie dieser. Des Ansehns, dessen er in 
den übrigen baltischen Städten genoß, nur beiläufig zu erwähnen, ist er 
der erste Vertreter Riga's gewesen, der sich zu der Ritterschaft des Landes 
in ein dem wahren Gewicht uuserer Stadt entsprechendes Verhältniß 
setzen wußte, und auch bei manchem Träger der übergeordneten Staats-
gewalt besaß er ein Vertrauen und eine Anerkennung wie schwerlich irgend 
ein Anderer in Stadt und Land. 

Es ist ein schon öfters in der Baltischen Monatsschrift ausgestellter 
Gesichtspunkt, daß die Verbindung unserer Provinzen mit einem Staate, 
in dem es eigentlich nur zwei Stände — Adel uud Bauern — gab, aus 
das städtisch-bürgerliche Element derselben degradireud gewirkt hat. Der 
russische Handwerker und Kaufmaun waren nur eine Abzweigung des leib-
eigenen Bauerstandes, entweder selbst noch leibeigen oder erst unlängst 
diesem Verhältniß enthoben. Patriziergeschlechter und althistorisches Ver« 
sassungsleben gab es nicht in den offenen hölzernen Städten des Zaren-
reichs. Was Wunder, weun während des ganzen 18. Jahrhunderts und 
darüber hinaus diejenige Anschauung, welche die Organe der Staats-
regierung im Allgemeinen von den „Meschtschane" und „Kupzy" hatte, 
mehr oder weniger maßgebend wurde auch in Bezug auf unser ganz anders 
geartetes und von jeher einen wesentlichen Factor des „Landesstaats" dar-
stellendes Bürgerthum. Die nochweudige Folge davon war einerseits eine 
weit rücksichtslosere büreaukratische Behandlung der Städte, als sie dem 
Adel gegenüber geübt zu werden pflegte, andrerseits aber ein mehr als 
billiges Uebergewicht des Adels, ja Uebergriffe in das gute historische Recht 
der Bürger, die fast mehr von verschiedenen Stellen der Staatsregierung 
den Ritterschaften entgegengetragen als von dicsen erstrebt wurden (man 
denke nur z. B. an die so viel veutilirte Geschichte unseres Güterbesitz-
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und Güterpfandrechts). Und die weiteren Folgen dieses ganzen Verhältnisses 
wiederum waren Abschwächuug des bürgerlichen StandesbewußtseinS, zuweit 
gehende Fügsamkeit gegenüber den büreankratischen Obergewalten, verbissener 
Haß oder verlegenes Fremdheitsgesübl gegenüber dem LandeSadel, mit einem 
Wort — Zustände eines beschränkten Psahlbürgerthnms an Stelle der 
einstigen Haltsischen Schwungkraft. 

Müllers eigentümlichstes Verdienst nun ist es, den Bann dieser Er-
niedrigung durchbrochen zu haben. Nicht daß wir behaupteten, es habe 
vor ihm und mit ihm nicht auch Andere unter den Vätern oder Bürgern 
der Stadt gegeben, die durch Bildung und Charakter darüber hinaus waren: 
aber etwas Verschiedeues ist es, einen gewissen Geistesinhalt nur haben 
oder ihn auch zur öffentlichen Geltung bringeu. Otto Müller hatte nicht 
uur innerlich die rechte, mannhafte Gesinnung: er hatte auch die glückliche 
Gabe ihrer Aeußerung und Betätigung unter aller Umständen, die Gabe 
immer er selbst zu sein, wo und vor wem er auch stand. Man könnte ver-
sucht sein vou ihm zu sagen, daß er „jeder Zoll ein Ritter" gewesen sei, 
wenn er in seiner klaren und edleu Menschlichkeit nicht noch viel mehr als 
ein Ritter gewesen wäre. 

Er ist in einem Momente gestorben, da wir seiner vielleicht mehr als 
je bedurft hätten. Indessen ist nicht zu verkennen, daß die Dinge andrer-
seits anch günstiger stehen als vor einem Menschenalter. Das ueue Riga 
ist eben nicht mehr dasselbe, wie es einst hinter Wall und Graben war, 
seine Vertreter werden getragen von der gesteigerten Bedeutung eines sich 
lebendig entwickelnden Gemeinwesens. Für die StaalSregierung aber sind 
wenigstens die Zeiten etiler einseitigen Bevorzugung des Adels längst vor-
über und iu Stadt und Land ist das Bewußtsein der Solidarität sämmt-
licher Provinzialinteressen vielleicht stärker als je. Hoffen wir also, daß 
die entstandene Lücke wenn auch nicht durch eiue hervorragende Persön-
lichkeit, so doch durch die vereinte patriotische Arbeit Mehrerer ausgefüllt 
werde« kann. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 12. August t8ö7. 

Redacteur G. Berkholz. 
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ie meisten meiner Leser — so ansehnlich auch ihre historischen Kenntnisse 
sein mögen — werden sich wohl kaum erinnern, den Namen Rosen je in 
Verbindung mit dem Marfchalltitel von Frankreich begegnet zu sein. Ich 
verarge ihnen das nicht; denn es ist wohl ziemlich sicher, daß ich der Erste 
bin, der es wagt die bundertuudsünszigjährige Ruhe des schlichten Heldeu 
zu stören, und seinen Schatten zwingt, wieder an die Oberwelt zu kommen, 
nm den Nachkommen Rechenschast abzulegen über seiu einstiges Thuu und 
Wirken und ihnen zu erzählen von den bedeutsamen Tagen, zu deren Ruhm 
und Glanz auch er sein bescheiden Theil beigetragen. 

Rosen ist weit entfernt davon zu jenen großartigen Gestalten zu ge-
hören, die eine wesentlich bestimmende Rolle in dem großen Weltdrama 
gespielt haben. Und außerdem lebte er, zum Unglück für seinen Ruhm, 
in einer Zeit, die eine seltene Fülle wahrhaft großer Namen aufzuweisen 
hat. Sich einen militärischen Ruf zu erwerben in dem Jahrhundert da 
die Türeuue, Luxembonrg, Schömberg, Catinat, Bonflers und die Eugen, 
Marlborough und Montecucculi ihre Siege erfochten, das war wahrlich 
keine kleine Aufgabe. Hätte Rosen zu einer Zeit gelebt, die nicht solch 
eine Uebersülle'militärischer Genies besaß, so würden vielleicht noch heute 
die Kinder in der Schule deu wahren Sieger des blutigen Kampfes 
von St. Denis gar genau kennen. Jetzt muß sein Name das Ohr der 
Nachwelt als ein unbekannter Schall treffen, da der Träger desselben schon 
der Mitwelt in ziemlich tiesem Schalten zu stehe« schien, weil ihre Augen 
vou zu viele«, weit Heller leuchtenden Gestalten gefesselt wurden. Die 
Kunde, die wir von ihm erhalten, ist daher auch äußerst spärlich. Wohl 
ist es der vielgeleseue St. Simou, der uus vorzüglich von ihm erzählt; 
aber doch dürften nicht gar Viele von denen, die den geistreichen Herzog 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 2. 7 
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recht aufmerksam gelesen, sich erinnern dem livländischen General begegnet 
zu sein. Eine Gestalt, die wir nur ein einziges Mal flüchtig und unter 
gleichgültigen Umständen getroffen haben, vergessen wir gar rasch, wenn sie 
nicht besonders auffallende Züge trug. Sollen wir nns nun gar von dem 
Charakter einer Persönlichkeit, der wir im wirklichen Leben nie begegnet sind, 
ein bleibendes Bild in das Gedächtniß grabe«, so kann das nur geschehen, 
wenn wir ei«mal ein genügendes Maß von Interesse an sie herantragen, 
nnd weun wir ferner eine genügende Anzahl so beschaffener Factore erhalten, 
daß es möglich ist aus ihnen ein charakteristisches, ein ganz bestimmtes, ich 
möchte sagen ein ganz concretes Bild zusammenzusetzen. I n Bezng auf 
Rosen aber können beide Bediugungen nur unter der Boranssetzung erfüllt 
werden, daß man mit der Geschichte der Zeit uud ihren Quellen bis in 

das geringste Detail hinein vertraut ist. Wer sich an einer einfachen 
Kenntniß der hervorstechendsten Zeitereignisse geuügen läßt, ohne die in ihnen 
mitwirkenden Spieler bis in die Reihen der Statisten hinein seiner Prüfung 
zu unterwerfen nnd ohne dieselben bis zu ihren letzten Gründen zu ver-
folgen, der wird schwerlich so viel Juteresse am Marschall nehmen, daß er 
irgend Neigung verspürte, anch wenn es ohne große Mühe geschehen könnte, 
seine nähere Bekanntschaft zu machen. Und eiu solcher Versuch kann serner 
nur dem gelingen, der nfit der Gesellschaft dieser Zeil, ihren Anschauungen 
uud Interessen, ihren Triebfedern und Sitten so genau vertraut ist, daß 
er mit ziemlich sicherer Hand das Portrait auszeichnen kann, zu dem uns 
die Zeitgenossen nichts als einige der wesentlichsten Grundlinien liesern. 

Ich höre jetzt manchen Leser fragen: wozu denn überhaupt sich an 
eine Arbeit machen, die dem Autor manche Mühe machen muß und von 
der er selbst gleich in der Einleitung sagt, sie wolle nur einen Mann vor-

stellen, den es sich, im Grnnde genommen, nicht verlohne zu ken«e«? Die 
Antwort hieraus ist eine doppelle. Wir brauchen doch wohl nicht zu 
fürchten unsere Zeit so gänzlich zu vergeuden. Der Mann, mit dem wir 

es zu tbun haben, gehört einmal — wenn er gleich immer ziemlich in dem 
dnnkelen Hiutergruude der Bühne bleibt — zu denen, die nicht gnt weg-
bleiben können, wenn wir das Stück wahrhaft kennen zn lernen wünschen. 
Wenn auch eins der kleinsten, so ist er doch ein notbwendiges Glied der 
Kette: nehmen wir es fort, so ist die Kette eben nicht mehr vollständig, 
nicht mehr, ganz geschlossen. Wer dürste beanspruchen „König Heinrich IV." 

wirklich zu kennen, wenn er auch die Rollen von Prinz Heinz, Sir John, 
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dem König u. s. w. auswendig wüßte, aber immer versäumt hätte, die 
wenigen Worte, die der Page spricht, zu lesen? Ja noch mehr! Rosen 
ist allerdings nie bis vor die Lampen getreten, um dort mit weit geöffne-
tem Munde einen bedeutenden Monolog zu declamiren. Aber manches 
Mal hat er das entfallene Stichwort zu finden und zu sagen gewußt. Er 
that es so leise, daß das Publicum es nicht hörte, wohl aber der später 
beklaschte Held, der ohne diese prompte Hülfe vielleicht schmählich zu Schanden 
und ausgepfiffen worden wäre. — Feruer ist es nicht das Publicum im 
Allgemeinen, das ich einlade, mein Bild zu besehen. Dem livländischen 
Publicum will ich eiu charakteristisches Portrait aus dem Jahrhundert des 
„großen Königs" in ächt livländischem Rahmen zeigen. Sollte es die 
Ostseeprovinzen nicht interessiren einen ihrer ächtesten Söhne, das Glied 
einer der ächtesten noch existirenden Adelsfamilien kenneu zu lernen, dessen 
Name, wo er auch immer geuanut wurde, mit gerechter Hochachtung aus-
gesprochen wurde, und iu dem fie außerdem ein frappirendes Beispiel der 
wesentlichsten Tugenden wie Schwächen dieser wunderbaren Zeit, in selt-
samem Gemisch mit deutschen und ostseeprorinzialen Eigenthümlichkeiten 
finden? 

Rosen ist 1627 geboren. Wo er zur Welt kam, iu was für Ver, 
Hältnissen seine Eltern standen, wo und wie er seine Kindheit verbrachte, 
wie gut oder wie schlecht uud worin man ihn zu bilden versuchte, über 
alles das schweige« uusere Berichte, so daß uns nur etwa vorhandene 
Familienpapiere darüber Aufschluß geben könnten. Wir finden ihn als 

Jüttgliiig schon sogleich aus französischem Boden, mit dem festen Entschluß 
sein Glück zu machen. Nach Frankreich war er offenbar gegangen, weil 
er hier aus die Unterstützung seines Oukels Roseu rechnen durfte, der einst 
uuter Gustav Adolph bei Lützen ein Regiment geführt, da«« uuter dem 
gewaltige« Bernhard von Weimar die Rhei«la«de durchstreift und endlich, 

nach dessen Tode, in französische Dieuste getreten war, wo er immer für 
einen tüchtigen Offizier galt, aber doch nie in irgend einer hervorragenden 
Stellung verwendet wurde. Unserem junge« Glücksritter konnte er immerhin 
vou großem Nutzen sein. Denn daß dieser mit dem Schwerte Fortuna zu 
zwinge« gedachte, ist selbstverständlich, da zur Zeit noch jeder andere Beruf 

adeliges Blut schändete. 

Als einziges väterliches Erbtbeil scheint Rosen einen eisernen Körper, 

einen hellen Kops, ein ehrenfestes Herz, und eine Energie, die nichts wanken 
7* 
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machen konnte, mit sich in die fremde Erde gebracht zu haben. Denn trotz 
der Protection des Oheims mußte er als einfacher Soldat in ein Reiter-
regiment der Liuie treten. Das war nicht der Weg, den die adlige 
Jugend damals gewöhnlich ging. Ein bis zwei Jahre wurde in den 
königlichen Haustruppen gedient, und dann ein Regiment oder mindestens 
eine Compagnie gekauft; und uuu war es nicht schwer sich bei irgend einer 
Gelegenheit so bemerklich zu machen, daß der dornenvolle Rnhmespsad fast 
zur bequeme» Heerstraße wurde. Rosen konnte das nicht uud fragte auch 
nicht viel darnach. Diejenige Eigenschaft, die dazumal unbedingt uöthig 
war um militairische Karriere zu machen, ein reines adeliges Blut , besaß 
er in dem nöthigen Maße. Der skrupulöseste und schärfste aller Stamm-
baumrichter, St . Simon, hebt zu zweien Male in gründlichster Breite 
hervor, wie in dieser Beziehung auch nicht der leiseste Makel an ihm zu 

finden sei. 
Von welchem Gewicht diese Frage war, können wir daraus ersehen, 

daß der Prinz Conti — auf jener berüchtigten Reise nach Polen, wo er 
einige Tage König spielte — Zeit geung fand, sich genau über den Ursprung, 

'die Familie und die Verbindungen Roseus zu erkundigen, und bei seiner 

Rückkehr aller Welt mittheilte, daß dem originellen Livländer alle Achtung 

gezollt werden müsse. 
Rosen, sich im Besitz dieses unschätzbaren Kleinods wissend — das 

einzige, das weder königliche Gunst noch Gold zu verschaffen vermochte — 
sah mit heiterer Gleichgültigkeit darüber hinweg, daß ihn das Schicksal mit 
allen anderen Glücksgütern so gar zu spärlich bedacht. Ein unerschütterlich 
festes und doch nicht in Eitelkeit sich selbst überschätzendes Vertrauen be-
seelte ihn. Und mit einer Nüchternheit, die in so jungen Jahren nicht zu 

häufig gefunden werden wird, sah er klar ein, wie es ungleich sicherer sei, 
die Ruhmesleiter von Sprosse zu Sprosse, von der untersten, beginueud, 
ruhig hinaufzuklimmen, als gleich mit wildem Sprnnge in die Mitte hin-

einzusetzen , aus die Gefahr hin hinabzustürzen und für immer auf jeden 
neuen Anfang verzichten zu müssen. 

Das erste Debüt und das Einzige, was uns aus dem Reiterleben 
Rosens als einfacher Soldat berichtet wird, schien zu keinen großen Er-
wartuugeu für die Zukunft des Jünglings zu berechtigen. Mit mehreren 
seiner Kameraden wurde er beim Marodireu ergriffen „und, sagt St. Simon, 
tira au killet". Dieser Ausdruck läßt es ungewiß, ob die Uebelthäter nur 

um die Strafe der Cassation oder um ihr Leben zu würfeln halten. Das 
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gleiche Factum wird aber auch in einer handschriftlichen Quelle der Zeit 
erwähnt, und nach dieser scheint die Sache so schlimm gewesen zu fein, 
daß wohl mit ziemlicher Sicherheit aus eine Decimirnng geschlossen werden 
darf. Allein vergessen wir Eins nicht. Personen nnd Handlungen, wenn 
sie richtig beurtheilt und abgeschätzt werden sollen, dürfen nicht unabhängig 
von ihrer Zeit betrachtet werden. Jede Zeit setzt sich ihren eigenen Maßstab und 
der muß von dem historischen Richter in hohem Grade consultirt werden, 
wenn er nicht alle die Größeuverhältnisse anss willkürlichste verstellen und 
verzerren will. Wer da meint die Tbaten der Vergangenheit schlechtweg 
nach den ethischen Anschauungen der Gegenwart richten zu dürfen, der ist 
jenem Kinde gleich, das die Größe verschiedener Dinge bestimme» und ver-
gleichen will, aber sie nicht mit dem bloßen Auge ansieht, weil es sich nicht 
entschließen kann das jüngst geschenkte Fernrohr aus ver Hand zu legen, 
das gleich oft durch das Objectiv wie durch das Ocular befragt wird. 
Das Marodiren galt damals durchaus nicht für eine ehrenrührige Hand-
lung. Und wenn es trotzdem gestraft wurde, so. geschah das doch nur, 
wenn und in dem Maße als die militärische Disciplin dadurch zu leiden 
gehabt. Erst Louvois stellte strenge allgemeine Gesetze darüber aus, aber 
sicherlich nicht durch ein seines, seiner Zeit vorausgeheudes ethisches Gefühl 
dazu bewogen; denn der Autor des druler Is palaünat! und der kalt-
herzige Hngenottenschlächter stand in dieser Beziehung nicht über, sondern 
unter seinem Jahrhundert. Diese Gesetze haben unstreitig dazu beigetrageu 
einer sittlicheren Anschauung Eingang zu verschaffen; hervorgegangen aber 
sind sie ausschließlich aus militärischen Opportunitätsgründen. Wie das 
Duell mit fast unglaublich klingenden Strafen belegt war und doch jeder 
Ehrenmann sich tagtäglich der kindischsten Albernheit wegen schlug, so war 
es auch in dieser Frage. Ein Zeuguiß dafür wird genügen. Mirabean, 
in einem Memoire über seine Ahnen, spricht die Vermuthung ans, Francis 
Mirabeau, der um diese Zeit lebte, habe sich sein Vermögen durch Seeraub 
erworben — „ein sehr beliebter Zeitvertreib der damaligen Maltheserjugend." 
Der Maltheserorden aber rekrutirte sich vorzüglich aus dem hohe« Adel 
Frankreichs. Hüten wir uns also zu vorschnell ein hartes Urtheil über die 
Ehrenfestigkeit Rofens zu fällen. Wir werden noch Gelegenheit haben zu 
sehen, wie nicht nur seine Zeitgenossen rühmend den edelen Anstand her-
vorheben, mit dem er allen Bedürftigen feinen Beutel offen hielt, sondern 
wie ihn die Regierung durch lange Jahre an einen Posten stellte, der ganz 
besonders eine über den leisesten Verdacht erhabene Redlichkeit erforderte 



96 Marschall Rosen. 

„Nach einigen Jahren wurde Rosen Offizier", das ist das Einzige, 
was wir für eine lange Reihe von Jahren von ihm hören. Erst 1678 
werden wir ihn in der Schlacht von St. Denis wiederfinden, wo er schon 
den ziemlich hohen Rang eines mareekal äs eamp bekleidete. Wir find 
also gar nicht im Stande im Einzelnen nachzuweisen, durch welche Thaten 
er sich ausgezeichnet. Aber die Eigenschaften, die ihn vom einfachen Reiter 
zur höchsten militairischen Würde von Frankreich erhoben, kennen wir wohl. 
Denn fein Bild als Soldat, stellt sich in so lebendigen Farben, man kann 
sagen in so drastischer Form vor die Augen, daß es unmöglich zu vergessen ist, 
wenn man es einmal ersaßt hat. Er bat durchaus uicht den Typus, der 
der herrschende, ja der ausschließliche in den Armeen der Glanzperiode 
Ludwigs XIV. ist, und der sicherlich auch viel Anziehendes besitzt. Er 
gehörte nicht zu jeuen übermüthigen Tollköpfen des Tages von Tolhuis, 
die sich, lachend und scherzend, in Feiertagskleidern in die kalten Fluten 
des Rheines warfen, als gälte es die Liebste zu umarme«, und als der 
entsetzte Feind fast ohne Schwertstreich das Feld geräumt, lacheud uud 
scherzend weiter stürmten. Er kennt nicht jene berühmte französische 
„touxue", die den Soldaten in wildem Ungestüm zum unwiderstehlichen 
Angriff fortreißt, die, man kann nicht sagen ihn dem Tod ins Gesicht lachen, 
aber ihn vergessen läßt, daß der Tod exlstirt; denn in dem Augenblick 
kennt er nichts als la Aloire. Diese Eigenthümlichkeit ist es, die die 
Franzosen mehr denn einmal iu so raschem, so blendendem Siegeslauf über 
halb Europa den Schrecken ihrer Waffen hat tragen lassen, wie es nie 
eine andere Nation gethan. Aber diese Eigenthümlichkeit ist es auch, die 
den französischen Soldaten bei dem ersten bedeutenden Choc in eine so läh-
mende Niedergeschlagenheit wirst, wie Engländer oder Deutsche sie kaum 

nach Jahren des Unglücks empfinden. Rosen ließ sich nie durch den Durst 
nach Ruhm zu tolldreister Verwegenheit fortreißen; aber auch die größte 
Niederlage brachte ihn nie aus seinem ruhigen Gleichgewicht. Weder der 
Erfolg «och das U«glück berauschte ihn: immer ist.er derselbe kaltprüsende, 
eherne Soh« des Mars. Wohl hat er sein Blut für die Lilien Frank-
reichs verspritzt; aber er ist nicht französischer, sondern deutscher Soldat. 
Unter all de« unzähligen Größen der Heere Ludwigs XIV. finden wir einen 
einzigen Mann, der, obgleich er ächter Franzose ist, als Soldat wie als 
Mensch die gleichen charakteristischen Züge wie Rosen trägt. Auch der 
Name dieses Mannes wäre von der Nachwelt in uuverdienter Vergessenheit 
gelassen worden, wenn ihn der unsterbliche Ruhm seines Urenkels nicht 
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davor gesichert hätte: Jean Antoine Mirabeau. Tie Ähnlichkeit dieser 
beiden Männer von großartigem Schnitt ist srappirend. Selbst die äußere 
Gestalt des Einen muß lebhast an die deö Anderen erinnert haben. Auch 

' / Rosen ragte um eines Hauptes Länge über alle seine Soldaren herüber, 
und sein fester Tritt verrietl) einen Körper, der, trotz seiner trockenen 
Magerkeit, eine ungewöhnliche Krast haben und allen Anstrengungen ge-
wachsen sein mußte. Uud wenn der Marquis aus der Provence in späteren 
Jahren nicht schreiben konnte. weil ihm der Arm steif geschossen worden, 
so war Rosen das eine Bein „von dem Wind einer Kanonenkugel" gekrümmt. 
Noch weit größer aber war die Äehnlichkett des GeHabens und der Charaktere. 
Der knappgemessene Raum erlaubt es leider nicht diese interessante Parallele 
ins Einzelne hinein zu verfolgen. Wer aber die Schilderung kennt, die 
Gabriel Mirabeau von seinem Ahnen Jean Antoine entwirst, der wird sich 
mit uns versucht fühlen in Rosen den Zwillingsbruder desselben zu glauben. 

St. Simon schilt Rosen „brutal"; uur bei der Tafel, an der er 
gerne saß, ohne sich doch je nach der Gewohnheit der Zeit zu betrinken, 
war er jovial und erzählte mit hinreißender Liebenswürdigkeit, vortreff-
lichem Humor und kindlicher Bescheidenheit die interessanten Erlebnisse seines 
bewegten Kriegerlebens. Allein sobald er „zu Pserde" war, d. h. im Dienst, 
so nahte ihm keiner seiner Ossiziere gern. Denn hier war er die Strenge 
selbst, mil seinem Adlerauge den kleinsten Fehler bemerkend uud ihn un-
erbittlich strafend. Ein Vergehen im Dienst war ihm ein Verbrechen am 
Staate, das nicht nachgesehen werden durfte, sondern gestraft und zwar 
so gestraft werden mußte, daß man sich nie wieder ein gleiches zu Schulden 
kommen ließ. Allein er entfremdete sich dadurch keineswegs die Soldaten, 
denn jeder wußte, daß er von Niemand so viel verlangte als von sich selbst. 
Hatte man es denn nicht in unzähligen Schlachten gesehen, wie er die 
Truppe« hinter Gräben und Gebüschen versteckte oder sich auf die Erde 
niederlegen hieß, während er, wie eine Erzstatue, regungslos auf seinem 
Pserde saß, unbekümmert um den Kugelhagel, der ihn von allen Seiten 
umsauste, scharf nach allen Seiten hin spähend, bis er den rechten Moment 
gekommen glaubte und seine Löwenstimme das a eksval! erschallen ließ. 
Welch feuriges Lebe« durchströmte da plötzlich die eben noch auscheinend 
todte Gestalt! I n wilden Sätzen jagte er sein edles Roß die Reihen 
entlang. Mit welchem Stolz blickte dann der Soldat aus seinen Führer, 
den besten Reiter der ganzen Armee, unter dem, wie unter Jean Antoine, 
der unbändigste Renner sogleich gefügig wurde. Sein Auge schien in das 
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Herz jedes Einzelnen zu dringen und zu sagen: thue deine Pflicht, ich 
seh dich wohl. Wie nut magnetischer Kraft fesselte und riß dieses durch-
dringende Auge den letzten Mann unwiderstehlich mit sich fort. Roß und 
Reiter harrten mit Ungeduld, daß das en avant! wie ein elektrischer Funke, 
in den starren Reihen das glühendste Leben wackrufen sollte. Und wenn 
er es gesprochen, dann stürzten sie ihm nach, wie ein entfesselter Bergstrom 
erbarmuugslos Alles vor sich niederwerfend; denn ihnen voran war er 
immer im dichtesten Gewühl der Feinde, und für ihn hätte jeder tausend 
Leben gelassen. Da.mußte man schon vorwärts um ihu nicht im Stich 
zu lasse«. Und hätte es gegolten in die Hölle selbst zu reiteu um des 
Teufels Großmutter aus den Flammen zu reißen, so wäre sicher nicht Einer 
zurückgeblieben, wenn der „grobe Deutsche" voranritt. 

Aber Rosen konnte mehr als das. Wenn das Zauberwort en avunt! 
gesprochen wurde, da«« folgten die Soldaten Ludwig XIV. jedem Führer 
zum tolldreisteste« Wagestück. Uuter Rose« aber wnßleu sie uuerschütterlich 
zu stehen, wenngleich der Kugelregen sie reihenweis niedermähte und die 
Uebermacht der Feinde gegen die kleine Schaar wie ein tobendes Meer 
gegen das Felsenriff anstürmte. Das ist nickt die Weise französischer Tapfer-
keit. Wir eri««ern uns wohl, wie Wellingtons „reä bo?s" (die IwrseFusrä) 
bei Waterloo, unter dem gräßlichen Feuer der Napolevmsche« Geschütze, 
so unbeweglich standen, als hätten ste die Ehrenwache zu Westminster be-
zogen. Wir lasen von dem deutschen Herzog Heinrich, dessen kleines Heer 
bei Liegnitz bis auf den letzten Mann sich unter einem Wall von erschlagenen 
Feinden begrub, durch seinen Tod die Huuuenhorden zur Umkehr zwiugend, 
denn sie hatten ei«e furchtbare Achtung vor der uubrechbare« Zähigkeit 
deutscher Tapferkeit bekommen. Wir hörten, wie zu Kunersdorf die todes« 
wunden Russen noch mit den Zähnen gegen die preußische« Grenadire 
fochten. Aus der frauzösische« Geschichte aber e«tsi«nen wir uns gar weiiiger 
Heldenthate« von diesem Charakter, so unendlich reich sie an anderen ist. 
Aus dieser Zeit wisse« wir aus der laugen Liste glänzendster Namen nur 
noch einen herauszufinden, unter dem der Soldat, auch wenn die Niederlage 
gewiß war, sich eher in Stücke hauen ließ, als einen Fußbreit zu weichen, 
so lange er den Führer noch aufrecht sah: Jean Anwine Mirabeau. I n 
dem blutige« Gemetzel von Cassano, da hat eS sich gezeigt. Das war die 
Schlacht, vo« der er selbst nachher zu sagen pflegte: „der Tag an dem ich 
fiel!" denn voll stebeinmdzwanzig W««de« bedeckt war er vom Pferde 
gestürzt und wurde von den Feinden sür leblos ausgelesen. Er hatte die 
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Brücke zu vertheidigen uud Mal aus Mal jagte er die unabsehbaren 
Sturmcolounen Eugens mit dem Kolben und der Sapenraxt zurück. Und 
als die Oesterreicher endlich das andere User des Flusses gewonnen und 
stch über die Ebene ergossen, da rief Vendome verzweifelt aus: „Mirabeau, 
mein Freund Mirabeau ist todt, sonst sähe ich die Truppen des Savoyers 
nicht dort!" Das Wort könnte zu jeder Stunde auch aus Rosen 
angewandt werde«: war der Posten, der ihm anvertraut, genommen worden, 
dann mußte er todt sein; zu weichen verstand er nicht, er wußte nur zu 
siege« oder zu sterbe«. N«r ein Beispiel, allerdings das glänzendste, sei 
hierfür angeführt. 

Ronffet (der größte der französischen Schriftsteller über die Verdienste 
LouvoiS') sagt in seinem Bericht über die Schlacht von St. Denis (1678): 
„Generallieutenant Colbert von Maulevrier, von Herrn v. Luxembourg 
geschickt, fand daselbst (bei dem Dorfe Casteau) Herrn v. Rosen, mareetial 

camp, der, obgleich er nur über das 3. Bataillon der Königin, das 
3. von Navarra und die Dragoner von Simarcon zn verfüge« hatte, mit 
unbeugsamer Energie gegen zehnfach überlegene Kräfte kämpfte." Nun, 
man muß das Bild und den Gang dieser Schlacht kenne«, um ans diesen 
wenigen schlichten Worten entnehme« zu könne«, welche Lorbeeren sich Rosen 
an diesem Tage erstritt. Luxembourg hatte sich aus einem äußerst ungünstige« 
Terrain von Wilhelm von Oranie« überraschen lassen. Die französische 
Armee war so postirt, daß die einzelne« Theile sich vo« Hause aus nur 
sehr schwach die Hand reichen konnten und Wilhelm leicht alle Communication 
zwischen ihnen ausheben konnte. Ja das Terrain war dermaßen durch-
schnitten nnd uneben, daß man nicht einmal im Stande war zu erkennen wo 
sich eigentlich die Hauptmacht der Feinde befände uud wo mithiu der 
entscheidende Schlag geführt werden würde. Lauge blieb Luxembourg über 
diese Cardinalsrage im Zweifel uud, unsicher tappend, concentrirte er was 
er irgend concentriren konnte, auf Punkte«, die verhältnißmäßig vo« geringem 
Belang waren. Die Lage der Franzosen war verzweifelt. Sollten sie 
nach dem langen ruhmvollen Kriege jetzt, nnmittelbar vor dem Friedens-
schluß, eine bedeutende Niederlage erleiden? Welch ein Schluß zn dem 
Kriege, der mit dem Rheinübergang bei Tolhnis begonnen? Welche unbe-
rechenbaren Folgen mußte solch eine Niederlage in Bezug aus die Friedens-
bedinguugen haben? — Endlich wurde die verbängnißvolle Frage gelöst: 
das Dorf Casteau war es, gegeu das Wilhelm das Gros seiner Armee 
gerichtet hatte. Casteau aber war so sehr von Truppen entblößt, daß es 
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kaum möglich schien, der dort Commandirende würde es haben halten 
können. Was er irgend an Truppen unter der Hand hatte, raffte Luxem-
bourg zusammen und schickte Colbert von Maulevrier ab um sich zu über-
zeuge«, ob nicht schon Alles verloren sein. Allein dieser fand Alles in der 
besten Ordnung. Der kleine Haufe stand so fest und sieggewiß, daß der 
bloße Gedanke, sie hätten gezwungen werden können den Posten aufzugeben 
als ein Schimpf erschien. Immer größere Massen führten die Niederländer 
ins Feuer, Sturm auf Sturm wurde gemacht und Sturm auf Sturm von 
der Leonidasschaar, deren Führer immer dort war wo die Gefahr am 
größten, mit derselben kalten Verwegenheit abgeschlagen. Die Sonne ging 
unter; Wilhelm mußte sich mit ungeheuerem Verlust zurückziehen; Frank-
reich hatte einen glänzenden Sieg erfochten, so daß das I's äeum sür den 
Frieden mit dem sür den Sieg zusammen gesungen werden konnte; Luxem-
bourg's Name ging von Mund zu Mund; der wahre Sieger von St. Denis 
aber war der livländische Reiter, der einst für Marodireu gehängt werden 
sollte: Rosen. 

Es war bei St. Denis nicht das erste und nicht das letzte Mal, 
daß die zähe kaltblütige Tapferkeit Rosens Frankreich Dienste von hohem 
Belang erwies. Sein Werth wurde denn auch keineswegs verkannt und 
seine Verdienste blieben nicht unbelohnt. Nicht lange, so wnrde ihm die 
bedeutsame Charge des me8trs äs eamp xsnöra! übertrageu, die er 
mehrere Jahre mit Auszeichnung bekleidete, bis ihm der Marschallsstab 
ertheilt wurde. Das Großkreuz des Ordens des heiligen Ludwig schmückte 
seine Brust und 17s)4 wurde er auch noch zum Ritter des Ordens vom 
heiligen Geist geschlagen. St. Simon benutzt diese Gelegenheit wieder 
um das Alter und die Reinheit seines (Rosens) Adels zu betonen, die ihn 
„äs eonäition" sein ließen, um dieser Auszeichnung theilhast zu werden, 
während mehrere der anderen Marschälle, die gleichzeitig mit ihm den 
Orden erhielten, durch ihre niedrige Geburt oder doch mindestens sehr 
anrüchigen Adel, demselben einen Fleck anhefteten. 

Ihm wurde aber auch uoch eine andere Auszeichnung zu Theil, die 
weit medr Berücksichtigung verdient als die Titel und Sterne, die, wie 
man St. Simon unstreitig zugeben muß, von Ludwig oft an vollständig 
Unwürdige verschlendert wurden; eine Auszeichnung, die nicht glänzte und 
der Menge nicht die Augen blendete, aber wahrhast eine Auszeichnung war, 
weil sie zeigte welches Zutrauen man in die Fähigkeit und welche Achtung 
man vor dem Charakter des Mannes hatte. Durch lange Jahre hindurch 
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war er es, der bei der Eröffnung der Kampagne die Armee zu versammeln 
hatte. Das war eine Aufgabe, die viel Umsicht und Pracision, besonders 
aber strengste Gewissenhaftigkeit und unantastbare Ehrlichkeit erforderte. 
Um das zu verstehen, mnß man sich erinnern, daß dazumal die Einrich-
tungen des Militairwesens in vielen Beziehungen durchaus andere waren 
als heute. Die Truppen wurden nicht unmittelbar von der Regierung 
unterhalten, sondern die Regimentscommandeure nnd Companiechefs erhielten 
aus dem Schatze eine gewisse Summe und waren dafür verpflichtet, eine 
gewisse Anzahl Soldaten ins Feld zu stellen, vvrschriftmäßig zu bewaffnen 
und gut zu unterhalten. Diese eigenthümliche Einrichtung veranlaßte un-
endliche Mißbräuche. Die Bewaffnung war oft schlecht und ungleichmäßig, 
die Verpflegung blieb weit hinter den berechtigten Anforderungen der Re-
gierung zurück und vor allen Dingen waren die Compagnien fast nie voll-
zählig. Gegen diesen letzten Mißstand hat Louvois sein ganzes Leben lang 
gekämpft und ihn nie, trotz seiner eisernen Energie und geflüchteten Strenge, 
ganz vernichten können. Seine Jnfpectore waren allerdings wie der leib-
haftige Teufel gefürchtet. Aber man wußte stch doch zn helfen. Nahte 
ein Revident, dann wurde alles mögliche Volk, die Offiziersbursche, Lakaien, 
Troßburschen, selbst aufgegriffene Bauern in Uniformen gesteckt und — die 
erforderliche Anzahl konnte präsentirt werden, wenn gleich ein Zehntheil 
mehr der hemdlosen Armee Sir JohnS als Truppen des allerchristlichsten 
Königs glich. So blieb der active Bestand der Armee immer weit hinter 
dem nominellen zurück. 

Mit einigem Nachhalt diesem Unwesen steuern konnten nur die Generäle. 
Zum Schaden Frankreichs wühlten diese aber häufig am tiefsten in dem 
Schmutz. Wirklich vollzählig freilich konnte die Armee nie ins Feld gestellt 
werden. Das war bei solch einer verkehrten Einrichtung unmöglich, 
besonders weil hie größere Anzahl der Regimenter sür den Winter auf-
gelöst und erst zur neuen Kampagne wieder um einen Grundstock, der stets 
beisammen blieb, neu gebildet wurde. Es kam also uur daraus au, das 
Deficit auf ein so kleines Maß als möglich herabzudrücken. Hieraus aber 
konnte bei weitem am meisten der Marschall, der die Armee versammelte, 
einwirken. War sein Auge scharf genug, uicht uur die offen zu Tage 
liegenden Veruntreunngen der Staatsgelder, sondern auch die geschickt ver-
schleierten Unterschlagungen derselben zu erkennen; bemerkte er nicht nur die 
Corps, die es unverhüllt sehe» ließen, daß sie die reglementsmäßige Ziffer 
nicht einhielten, sondern durchschaute er auch die betrügerischen Maskeraden 
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und theilte er dann nicht den Raub mit den Dieben, sondern bestraste 
auch den kleinsten Fehl aufs unnachsichtigste, dann konnten die Truppen 
mindestens im Lager ziemlich auf die vorgeschrieben Anzahl gebracht 
werden. Was dann nachher im Felde und namentlich nach der ersten be-
deutenden Action geschah, ist freilich eine andere Frage. Nichtsdestoweniger 
aber blieb es immer von hoher Wichtigkeil, die Truppen im Lager so voll-
zählig als möglich zu versammeln, denn der Unfug, der im Felde getrieben 
wurde, blieb immer der gleiche, ob nun mit 40,000 oder mit 50,000 
ausgerückt war; je mehr man anfänglich gehabt, desto mehr blieben einem 
auch später. Wir sehen also einerseits in welchem Grade unermüdliche 
Thätigkeit, Scharfblick und Redlichkeit von dem Manne gefordert werden 
mußten, der die Armee versammelte, und andererseits wie sehr Rosen diesen 
Anforderungen entsprochen haben muß, da immer wieder ihm der Auftrag 
wurde, so lange er im activen Dienste blieb. 

Ich sagte vorhin, Rosen trage nicht den Typus eines französischen, 
sondern den eines deutschen Soldaten. Der Krieg ist nicht die Leidenschaft 
des Deutschen, ist nicht das Feld, auf dem seine größten Eigenschaften zu 
voller Geltung kommen. Nicht wo die Körper, sondern wo „die Geister 
auf einander platzen" ist eS, wo er sich zn seiner ganzen Höhe erhebt. Seine 
stärkste Waffe ist der Verstand, und die Wissenschaft der Turnierplatz, aus 
dem er die meiste Ehre einlegt, wobei ihn seine Phantasie mit Vorliebe 
aus die rein spekulativen und die transscendenten Gebiete geführt hat. 
Den Adelstitel, der auf der Liste der Völker seinen Namen unter den ersten 
stehen läßt, hat ihm nicht sein Arm, sondern sein Kopf und sein Herz, 
seine Geistesarbeit, seine sittliche Tüchtigkeit, sein tieseS und reines Gemüth 
erstritten. Ein tüchtiger Soldat ist der Deutsche immer gewesen. Und 
wie sollte daS anders sein, wenn sittliche Tüchtigkeit und tiefes Gemütb 
die charakteristischsten Grundzüge seines Nationalcharakters sind? Wo 
Sittlichkeit und Gemüth eine Ehe eingehen, da ist die notwendige Folge 
davon ein ebenso seines wie starkes Pflichtgefühl. Wem aber das Bewußt-
sein seiner Pflicht der Eckstein seiner Existenz ist, der steht, auf welchen 
Posten ihn auch das Geschick stelle, unerschütterlich. Furchtlosigkeit, 
Festigkeit und Treue, das sind die Eigenschaften die auch den kriegerischsten 
Nationen eine tiefe Achtung vor dem deutschen Soldaten abgezwungen haben. 
Allein das sind Eigenschaften, die noch bei weitem kein Genie bilden. 
Der uiilitairischen Genies finden wir in der deutschen Geschichte äußerst 
wenige. Auch Rosen war denn keineswegs ein solches. Flügel oder größere 
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Detachemens hat er oft mit Auszeichnung befehligt; aber ganze Armeen 
hat er nie, weder führen wollen noch können. Als Oberstcommandirendem, 
sagt St. Simon, „schwindelte ihm der Kopf". Der geniale Blick, der im 
Moment eine große Action in allen ihren Theilen und in ihrem Ensemble 
erfassen und würdigen, nnd dann, mit sicherem Vertrauen in sich selbst, 
jede Initiative rasch ergreisen kann, der ging ihm vollständig ab. Ideen 
gebären konnte er nicht oder traute es sich selbst mindestens nicht zu. 
Seme Stärke lag darin, die mitgeteilten Ideen Anderer rasch zu begreifen 
und sie mit Präcision nnd mit Nachdruck auszuführen. Er war mit einem 
Wort, kein großer Feldherr, aber ein ausgezeichneter Geueral. 

Für den Frieden seines Lebens war es äußerst günstig, daß seine 
Begabung nicht weiter reichte. Wäre er ein genialer Mann gewesen und 
hätte die oberste Staffel erstiegen, statt auf der vorletzten stehen zu bleiben, 
dann wäre sein Glück beneidet und sein Verdienst gehaßt und verleumdet 
worden. Uud wie hätte er sich dann an diejem Hose, der sür ewige Zeiten 
das unerreichbare Vorbild der Jntriguenwirthschast, sowohl was ihre Fein-
heit als was ihre Nichtswürdigkeit betrifft, wie hätte er sich dann an 
diesem Hose erhalten können? Denn seine Schlauheit, die St. Simon 
ziemlich scharf betont, war, wie wir sehen werden, doch nur äußerst kindlich 
barmloser Natur. Wie Catinat hätte er den Undank als einzigen Lohn 
seiner Thaten geerntet und den Hof mit seinem Applaus wie mit seinem 
Zischen ebenso hassen wie verachten gelernt. Wie Vendome hätte er über 
Nacht aus schwindelnder Höhe einen Jcarnsstnrz getban. Mit Colbert wäre 
sein letztes Wort gewesen: „Er lasse mich, dieser König! Hätte ich meinem 
Gott gedient wie ihm, ich würde ruhiger sterben." Jetzt ging er still und 
ruhig seinen Weg, nicht nur von Niemand angefochten, sondern von Allen 
anerkannt, weil er nie so hoch stieg, daß die Schranzen ihn beneidet und 
die Minister ihn gefürchtet hätten. „Mit den Ministern stand er sich immer 
gut", wird uns ausdrücklich berichtet. Dem wäre nie so gewesen, wenn er 
hätte Anspruch erheben können in die Liste der großen Feldverren 
Ludwigs eingereiht zu werden. Es war ja ein ewiger Kampf zwischen den 
Ministern und den Feldherren um die Herrschaft über den König; und 
immer trugen die Minister den Sieg davon. Nur der alte Türenne war 
auch ihneu gegenüber gesichert, da seine Unersetzlichkeit zu widerspruchlos 
feststand, um ihn stürzen zu köunen; von ihnen zu leiden hat aber auch er 

wahrlich nicht wenig gehabt. 
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Auch die Höflinge — so weit dieses Höflingen überhaupt möglich ist — 
waren Rosen gewogen. Seine Macht war nicht groß genug, weder um 
viel nützen, noch um viel schaden zu können. Wenn daber anch nicht das 
Interesse zu ibm binzog, so stieß doch auch nicht der Neid von ihm ab. 
Aber die heitere joviale Manier, die er annahm, sobald ihn nicht der Dienst 
mit den Leuten in Berührung brachte, seine mit Witz gemischten interessanten 
Erzählungen aus seinen Feldzügen, vor allen Dingen sein ausgezeichneter 
Tisch — und selbst das tolle Kauderwelsch, das er für Französisch ausgab, 
ließen sein Quartier nie leer werden, wenn er gerade bei Hofe war. Das 
Französische — und das ist das Einzige was sich von seiner Geriebenheit 
sagen läßt, wenn ihm gleich St. Simon mit Recht nachrühmt, daß „er 
vortrefflich wußte, mit wem er zu tbun hatte, und mit Geist, Gewandtheit 
und Grazie vorbrachte, was er sagte" — das Französische, sage ich, sprach 
er absichtlich so schlecht, „weil er den König und seine Schwäche sür die 
Fremden kannte." „Seinem Sohn warf er denn auch vor, daß er so gut 
das Französische spreche, daß er nie mebr als ein Dummkopf sein würde." 
Kleine Leidenschaften bewegten die Brust Ludwigs XIV., durch kleine Mittel 
wollte daher auch seine Gunst erworben sein. Lndwig spielte geni Billard; 
Chamillart war Virtuose aus diesem Gebiet, uud das ließ ihn würdig er-
scheinen die Aemter Colberts nnd Louvois', das Ministerium der Finanzen 
und des Krieges in seiner Hand zn vereinigen, obgleich er von diesen 
Dingen ebenso wenig, als vom Billard viel verstand. Rosen, dem seine 
tüchtige, selbst etwas derbe deutsche Natur uicht erlaubte, sich in den ent-
würdigenden Schmeicheleien zu ergehen, die sonst der einzige Schlüssel zu 
Ludwigs Wohlwollen waren, Rosen sprach so schlecht als möglich französisch, 
um ihu immer daran zn erinnern, daß er Fremder und nur durch den 
Glanz seines Ruhmes nach Frankreich gezogen sei. Das geüügte ihn zu 
einem immer gern gesehenen Gaste bei Hofe zn machen. Und da die 
Minister und Obercommandirenden immer mit ihm zufrieden waren, es 
also seinetwegen nie Zank und Streit — die Ludwig bis in den Tod 
haßte — gab, so „verwandte ihn der König immer mit Auszeichnung." 
Selbst „für seinen Unterhalt sorgte er oft." Mit den Vermögensverhält-
nissen Rosens scheint es also nie sehr glänzend bestellt gewesen zu sein. 
Zum Theil mochte seine stets ausgesuchte Tafel und seine Leidenschaft für 
schöne Pserde, deren er stets eine große Anzahl hielt, die Schuld daran 
tragen. Vorzüglich aber hatte das eiuen anderen, einen edleren Grund. 
Was er besaß gehörte allen denen, die der Hülfe bedurften! nie hat ein 
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Bittsteller eine abschlägige Antwort von ihm erhalten, es sei denn der 
Marschall besaß selbst nichts mehr. 

Ganz besonders achtete er darauf, daß seine alten Kameraden nicht 
in, Noth kämen. St. Simon erzählt uns ein rührendes Beispiel hierfür. 
Der Hufschmied der Compagnie, in der er einst als einfacher Reiter gedient, 
gebörte zu den wenigen Glücklichen, die aus das Zengniß ihrer Narben 
hin für den Rest ihrer Tage ein Unterkommen in den von Ludwig XIV. 
gegründeten „Invaliden" gefunden. Alljährlich ließ Rosen denselben einmal 
zu stch abholen, dinirte mit ihm zusammen und erging sich in den Er-
innerungen der Feldzüge, die sie Seite an Seite mit einander durchgemacht. 
Mit einer beträchtlichen Summe Geldes beschenkt, kehrte der Alte Abends 
heim. Aber auch während des Lan'es des Jahres ließ sich der Marschall 
immer davon unterrichten, wie es seinem allen Kampfgenossen gehe, und 
trug, Sorge, daß es ihm nie an irgend etwas mangele. Das war nicht 
die Art nnd Weise, in der die hohen Herren vom französischen Adel mit 
ihren Soldaten umzugehen pflegten. Was Wunder, daß der Soldat für 
den Mann, der ihn als Zellkameraden ansah, sein letztes Goldstück mit 
ihm theilte und weit eher stch selbst als den letzten Troßbuben einer Gefahr 
aussetzte, durchs Feuer ging und nnter seiner Führung unwiderstehlich 
wurde? Was fragte er darnach, ob derselbe ein Gesicht hatte „das im 
Winkel eines Waldes Furcht eingeflößt hätte". Er kannte zu gut das 
Herz, das unter der rauhen Hülle so stark und warm, so edel und ehren-
fest schlug. 

Rosen verließ den activen Dienst verhältnißmäßig früh, schon nach 
dem Schluß des Ryswiker Friedens zog er stch auf seine Besitzungen im 
Elsaß zurück. Der Grund hiervon ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, 
da er nach wie vor in der Gunst des Königs blieb und bis zum letzten 
Tage seines Lebens „gesund an Körper und Geist" war. Es scheint, als 
sei der einzige Grund ein unwiderstehliches Verlangen nach Ruhe gewesen, 
das so früh und so besonders stark auftrat, weil das Leben bisher so außer-
ordentlich bewegt gewesen. Seine alte Heiterkeit bewahrte er bis zuletzt, 
aber lebte trotzdem in der größten Abgeschlossenheit und Zurückgezogenheit 
von der Welt in einem kleinen Hause, das er sich am Ende seines Gartens 
gebaut. Nur selten ging er ins Schloß hinauf, um einen Augenblick die 
Gesellschaft seiner Kinder durch seine Gegenwart zu ehren. Immer aber 
zog er sich bald wieder in seine kleine Klause zurück, „seinen Tag mit 
Frömmigkeitsübungen, guten Werken und Bewegung zu Fuß und zu Pserde 
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verbringend". Regelmäßig einmal jährlich verließ er jedoch seine Einsiedelei 
um 8 höchstens 10 Tage in Versailles zu verbringen. Er konnte es sich 
nicht versagen, doch einmal jährlich seinen Meister wiederzusehen, in dessen 
Dienst er so oft sein Leben eingesetzt und manche ehrenvolle Narbe davon-
getragen und der ihm mit mehr als Titeln nnd Geld, der ihm mit seiner 
Neigung gelohnt. Das kindliche Gemüth des starken Mannes, der vor 
keiner Gefahr gebebt, ließ ihn den stolzesten und egoistischsten König, den 
die Welt je gesehen, stets mebr als Vater verehren und lieben, denn als 
Herrn scheuen und fürchten. Als wäre es ihm unmöglich gewesen sich je 
ganz von ihm zu trennen, folgte er ihm selbst in^ das Grab aus den Fuß; 
denn auch er starb im Jahr 1715, trotz des hohen Alters von 88 Jahren 
mit-vollständig ungebrochenem Geist. „Man kann kein Ende haben, wür-
diger, weiser und christlicher". 

Das ist das Bild des schlichten Livländers, „der sein Glück machen 
wollte, aber dessen auch würdig war". St. Simon spendet ihm ein Lob, 
das zu allen Zeiten die schönste Grabschrift jedes Mannes sein wird, in 
dieser Zeit aber ein ganz besonders Lob war: „O'ötsit un kort, konnöte 
komme". Vergessen wir nicht, daß wir von der Zeit reden, da die Ver-
hältnisse wurden, von denen Voltaire sagt: „Jeder Adlige hätte es sür einen 
Schimpf gehalten, konnete geheißen zn werden; das war ein Epitheton, 
das nur dem Bürgerlichen zukam". Nun Rosen verdiente den Titel in 
vollem Maße, und deßwegeu habe ich ihn für würdig gehalten, daß seinen 
Enkeln und Landslenteu sein Name mit einem Wort ius Gedäcktniß zurück-
gerufen werde. Steht er auch nicht in der ersten, so steht er doch in der 
zweiten Reihe der Mäuner. die m seinem Jahrhundert iu Frankreich eine 
Rolle gespielt. Und keiner hat seinen Posten besser ausgefüllt, denn nicht 
nnr hat er, okne ein einziges Mal zn wanken, die Pf l icht als den Compaß 
seines Lebens angesehen, sondern er wußte sich auch ein ebenso reines wie 
warmes Herz zu bewahren, das was Niemand an diesem Hose der Eigen-
sucht, der Heuchelei und jeden Lasters zu thuu gewußt. Er wußte eS zu 
thun, denn-wenn er auch sein Blut für Frankreichs Ehre und Ruhm ver-
spritzte, so blieb dieses Blut doch immer das Blut eines Livländers, das 
heißt das Blut, das wohl immer mit das treuste uud ehrenfesteste unter 
dem treuen und ehrenfesten Blute der Deutsche» gewesen. 

vr. H. v. Holst. 
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Zur russischen Noomnliteratur. 
II. „Rauch". Eine Erzählung von Iwan Turgenjew. 

TTnter den russischen Romanschriftstellern der Gegenwart ist Iwan Turgenjew 
ohne Frage der bedeutendste und selbständigste. Sein Rnf ist weit über 
die Grenzen des russischen Reichs hinausgedrungen. Paul Heyse, der ihm 
den letzten Band seiner Novellen widmete, hat Turgenjew als den „Meister 
der Novelle" bezeichnet, das von Bodenstedt ins Deutsche übertragene 
„Tagebuch eines Jägers" ox0i'»ii«a) ist von Kritik nnd Pu-
blicum des Westens mit lautem, einstimmigem Beifall aufgenommen worden 
und selbst Julian Schmidt, der strengste und rücksichtsloseste unter den 
Literarhistorikern der deutschen Gegenwart, hat dieses Buch als das Product 
eines „riesigen" Talents, einer Kraft gefeiert, wie sie überhaupt nur selten 
vorkommen. Des Dichters größtes Werk, der vielbesprochene Roman 
„Väter und Söhne" (Oi^ki n 1862) — von dem diese Blätter 
wiederholt berichtet haben — kann gradezn als für Rußland epochemachend 
bezeichnet werden, da es die neueste Erscheinung der russischen National-
entwickelnng, deu s. g. NibiliSmu«, in ergreiseuder Weise verkörpert und 
sie mit diesem Namen gestempelt hat. Kein Wunder, daß jedes Blatt, das 
der Dichter schreibt, mit Gold aufgewogen wird, daß vou seiuer ueuesten 
Arbeit, der Erzählung „Rauch" schon wochenlang vor ihrem Erscheinen in 
allen Organen des St. Petersburger nnd Moskauer Journalistik die Rede 
war und daß die Redactiou des Westnik die 160 Seiten dieses in ihrem 
Märzhest veröffentlichten Werkes mit der Summe von 6000 Rbl. S. 

bezahlt hat. 
Nichts desto weniger steht Tnrgenjew iu ziemlich entschiedenem Gegensatz 

zu den in der zeitgenössischen russischen Literatur herrschenden Anschauungen 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 2. 8 
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und Neigungen. So genau er Rußland nud die Russen kennt, so warm 
sein Herz für die Wohlfahrt und Größe seines Vaterlandes schlägt, so ist 
er dennoch ein „Sapadnik" (Westling), der auf dem Boden der occiden-
talen Cnltur steht und, bezeichnend genug, seit Iahren Baden-Baden zu 
seinem beständigen Wohnort gewählt hat. Aber nicht nur in politischer, 
auch in ästhetischer Beziehung ist der Verfasser des „Tagebuchs" der 
„Gespenster" (NxnZxai-ii), des „adligen Nests" (ALyxanoiwe 
und des „Rauch" von der Mehrzahl seiner russischen Zeit- uud Kunst-
genossen wesentlich unterschieden. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: 
mit jenem eigentümlich russischen Talent für rücksichtslos realistische Be-
obachtung und Schilderung, das selbst vor der naturgetreue« Darstellung des 
Häßlichen nicht zurückschaudert, ist ein Zug tiefe« leidenschaftlichen Idealismus 
verbunden, ei«e entschiedene Neigung aus den rauhen Schranken der Wirk-
lichkeit in das Heiligthum des Herzens, in die innere Welt traumhaft zarter 
Gedanken und Empfindungen zu fliehen und hier den wüsten Lärm des 
Tages, den Hader der Parteien, die Noth des irdischen Daseins zn vergessen. 
Diesem Znge seines Herzens ist Turgenjew nicht nur in verschiedenen seiner 
älteren Arbeiten, z. B. der Novelle Faust, gefolgt, derselbe findet sich, 
wenn auch häufig verhüllt, in fast allen seinen Dichtungen wieder und 
tritt in einer seiner neuesten Schöpfungen, der phantastischen Novelle 
„Gespenster" mit besonderer Deutlichkeit hervor. 

Die Erzählung, über welche die nachstehenden Blätter berichten sollen, 
steht zwischen beiden Richtungen, der realistischen und der idealistischen, und 
enthält Elemente der einen wie der andern. Räumlich nehmen die Schil-
derungen des Treibens der russischen aristokratischen Gesellschaft und der 
wüsten Wirthschaft des jungen revolutionären Geschlechts den Haupttheil 
des Werks ein, und die Spitze desselben richtet sich entschiede« gegen das 
anspruchsvolle,' hohle Treiben der demokratischen Nationalpartei, die mit 

rücksichtslosem, wahrhaft vernichtendem Spott verfolgt wird; nichts desto 
weniger vertieft der Dichter sich mit der ihm eigenthümlichen Wärme in 
ein psychologisches Problem, indem er die Geschichte eines liebenden 

Herzens zum Mittelpunkt des Romans und eine enttäuschte LiebeSbofsnung 
zu dessen Katastrophe macht. 

Die Handlung spielt beinahe ausschließlich in Baden-Baden und 
beginnt mit einer Schilderung der unter den Zweigen des (gegenüber dem 

Conservationshanse stehenden) „russischen Banmö" versammelten aristokratischen 
Gesellschaft. Seinem Unmuth über den Gelstesbankerott und die inhaltslose 
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Aufgeblasenheit der St . Petersburger „großen Gesellschaft" giebt Turgenjew 

bereits in dieser Exposition einen ungeschminkten Ausdruck und die russische 
Aristokratie hat ebenso viel Grund zur Klage über die erbarmungslose 

Harte ihres Lieblingsdichters, wie der von diesem tief verachtete demokratische 
Pöbel. I n der Mitte der vornehmen Herren nnd Frauen, die sich regelmäßig um 
die Mittagsstunde unter dem nach ihnen benannten Baum versammeln, 

thront der dicke Fürst (Zoeo, der große Mann, der sich mit Vorliebe als 

Spitzführer der aristokratischen Opposition bezeichnen läßt, weil er der 

Prinzessin Mathilde bei Gelegenheit der Aufhebung der Leideigenschaft das 
große Wort gesa . hat: „Uaäsrne, >6 principe 6e la propriet6 est pro 

konäement, ebranle en kussie" und seitdem andern Leuten unaufhörlich 

dieselbe Phrase wiederholt bat. Neben ihm stehen der bankerotte Guts-
besitzer ans Tambow, der elegant aufgeputzte rohe und wilde Spieler, der 
die Louiöd'ors so unsinnig und berechunngSlos aui den grünen Tisch 

schleudert, das er nie gewinnen kann, der süßliche Gras L., der musikalische 

„höchst talentvolle" Dilettant, der beständig Romanzen trällert, in Wahrheit 

aber außer Stande ist, zwei Noten hintereinander richtig herauszubringen 

und dessen Gesang zwischen dem des Moskauer Zigeuners und des Pariser 

Coiffenrs steht. „Keiner von ihnen fehlt: der Baron Z., der große Staats-
mann, Schriftsteller und Redner, der in allen Stücken gerecht ist, der 
Fürst A . , der Freund der Religion und des Volks, der als Branntwein-
brenner ein ungeheures Vermögen auf Unkosten beider erworben, der 

General O. O., der irgend Jemand besiegt und irgend etwas pacificirt 

hat und doch nicht ein noch aus weiß, endlich R. R., der dicke Herr, der 

sich sür kränklich und höchst gefcheidt hält, obgleich er gesund wie ein Stier 
und dumm wie ein Klotz ist. Er ist der letzte jener Löwen, die der 
Tradition der vierziger Jahre huldigten, der Epoche des Lermontowschen 

„Helden unserer Tage" und der „Gräfin Worotinski" — er versteht sich 
l'och auf 'den „eulte 6e Ia pose" nnd aus unnatürliche Manieren und 

Bewegungen u. f. w. — sie alle sind da. Auch an Diplomaten und 

Staatsmännern ist kein Mangel, Leuten, „welche wirklich wissen, daß die 
goldene Bulle von einem Papst ertheilt worden und daß die Engländer 

unter poor-wxe die Armensteuer verstehen". All ' diese Besten des Volks 

stnd eifrig mit deu geschmückten Damen beschäftigt, die ihre Toiletten zur 
Schau tragen — der Gräfin Sch., die nnr von amerikanischen Geister-

^hern redet und nebenbei die „Meduse in der Haube" heißt, der Fürstin 

fabel te, in deren Armen Ebopin seinen letzten Seufzer ausgehaucht, die 

8* 
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Fürstin Annette, die die ambraduftende Aristokratin mit der nach Sauerkohl 
riechenden Bauerdirne zu vereinigen weiß, der Fürstin paekstts, die die 
20,000 von ihrem Manne gestohlenen Rubel durchdringt, der scherzhaften 

Fürstin 8i3i und der tränenreichen Fürstin Soso. 
Aber nicht mit dieser vornehmen Gesellschaft, die ihre Langeweile mit 

unermüdlichem Eifer an die Sonne hängt, sondern mit einem Russen des 
Mittelstandes, einem einfachen braven, gefcheidten Mann von 30 Iahren, 
der einsam vor dem Cafe Weber sitzt und sich harmlos der reizenden Land-
schaft freut, werden wir znvörderst bekannt gemacht. Grigori Michailowitsch 
Litwinow — so lautet der Name dieses Mannes — ist der eigentliche Held 

des Romans; er ist weder reich noch von altem Adel, sondern der Sohn 
eines kleinen Beamten, der es zum Besitzer eines einträglichen Landguts 

gebracht hatte uud seitdem unausgesetzt bestrebt gewesen war, seine schlechten 

Bureanmanieren gegen ebenso schlechte Gntsbesitzermanieren zn vertauschen, 
seinen einzigen Sohn übrigens recht erträglich erzogen hat. Grigori hat 
die Moskauer Universität besucht, seine Studien vor ihrer Beendigung 

unterbrochen, dauu einige Jahre lang den Vater in der Bewirtschaftung 

seines Gutes unterstützt, während des Krimmkrieges in der Miliz gedient, 
endlich eine mehrjährige Reise ins Ausland unternommen, um die Land-

wirthschast gründlich zu stndiren. I n Dresden hat er sich mit einem braven 
jungen Mädchen Tatjana Schestow verlobt; er ist nach Baden-Baden 

gekommen, nm sich hier einige Tage zn erholen, seine Braut nnd deren 
Tante Kapitolina Markowna Schestow zu erwarten und dann mit beiden 

Damen nach Rußland zurückzukehren und sein Heil als Landwirth zu 
versuchen. 

Litwinow, der in der Einsamkeit aufgewachsen ist. feine entscheidenden 
Bildungsjahre in Moskan und in Deutschlaud mit ernsthasten Studien 

ausgefüllt hat. keiner der extremen Parteien angehört nnd gleich weit ent-

fernt ist von aristokratisch-anspruchsvoller Aufgeblasenheit und wüster De-

magogie, — er soll den tüchtigen , leider nicht allzu zahlreich vertretenen 
russischen Mittelschlag repräsentiren, den kleineren und doch nicht proletarier-

hasten Gutsbesitzer, der feinem Bewußtsein nack dem Volk, seiner Bildung 

nach den höheren Klassen angehört und es auf eine solide, ehrenhafte 

Berufsthätigkeit absieht. Der Dichter giebt seinem Helden absichtlich eine 
isolirte Stellung, um ihn in der Folge mit den beiden Klassen der Gesell-
schaft in Berührung zu bringen, welche gegenwärtig in Rußland die vor-

herrschenden find. die die öffentliche Meinung bestimmen uud sür typische 
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Repräsentanten der modernen russischen Entwickelnng gelten können: der 
ausgehöhlten, alles sittlichen Ernstes entbehrenden, weder national noch 
westeuropäisch gebildeten hohen Aristokratie, welche die maßgebenden Kreise 
beherrscht, uud jener revolutionaireu Jugend, die sich als Vertreterin einer 
neuen eigentümlich russischen Bildung gerirt, weil sie keine Ahnung hat 
von dem eigentlichen GeHall der westeuropäischen Cnltur und weder die 
Fähigkeit noch den Willen hat, der Schätze dieser̂  durch ernsthaste Arbeit, 
wirkliches Studium theilhaft zu werden. Das Resultat zu welchem Litwinow 
kommt, nachdem er sein Lebensglück einer Frau aus der glänzenden Welt des 
Scheins und der Repräsentation ohne Inhalt geopfert und nachdem er 
gleichzeitig die ganze Erbärmlichkeit des Treibens der hochmüthigen, nn-
wisseuden, revolutionaireu Jngend kennen gelernt, ist zugleich die Quintessenz 

des UrtheilS, welches der Dichter selbst über die russische Gesellschaft der 
Gegenwart fällt: „Alles Russische ist Rauch, leerer Rauch und Dunst. 
Unaufhörlich ist Alles in der Umgestaltung begriffen, immer neue Nebel-
bildungen tauchen aus, eine Erscheinung jagt die andere und in Wahrheit 
ist es doch immer nur Dasselbe; Alles drängt und stürmt irgendwo hin und 
zerstiebt ohne eine Spur von sich zu hinterlassen, ohne irgend etwas erreicht 
zu haben. Ein anderer Wind erhebt sich nnd Alles nimmt eine andere 

Richtung, schlägt in das Gegenteil hinüber, um dasselbe frucht- und wesen-
lose Schattenspiel zu begiunen. Rauch und Dunst. Nichts weiter." 

Wir haben die Summe, welche Turgenjew von dem gegenwärtigen Zustande 

der russischen Gesellschaft zieht, unfern Lesern im Voraus vorlegen zu müssen 
geglaubt, um dadurch den richtigen Gesichtspunkt sür die Beurteilung des 
gesammten Werkes und die Schätzung der einzelnen Theile und Episoden 
desselben zu gewinnen. Begeben wir uns auf den Schauplatz der Hand-
lung zurück, um selbst zu prüfen, in wie weil das harte Urtheil des Dichters 
durch die Personen nnd Zustände gerechtfertigt erscheint, welche er uns 
vorführt und die mit Recht oder Unrecht sür die Typen der vorhandenen 
Gesellschaft und für das Material ausgegeben werden, das dem Künstler 

zu Gebote steht, der eiu Bild modernen russischen Lebens entwerfen will. Um 
uns Rekapitulationen zu ersparen und die Fäden der Entwickelung von 

vorn herein in die Hand zu bekommen, sei in Kürze der Vorgeschichte 
gedacht, welche Litwinow nnd die übrigen Hauptfiguren der Novelle erlebt 

haben, ehe sie in die Handlung eintreten. 
Litwinow hat schon einmal geliebt und die Geschichte dieser Liebe weiß 

der Dichter uns mit der Wärme und Zartheit vorzuführen, wie ste unter den 



1 ! 4 Zur russischen Romanltteratnr. 

lebenden russischen Poeten nur ihm zu Gebote steht. Als junger Moskauer 
Student ist Grigori Michailowitsch in dem Hanse eines verarmten nnd ver-
kommenen Fürsten ans altem vornehmem Geschlecht bekannt geworden, der 
in einem dunklen Winkel Moskaus ein trauriges, reiz- und würdeloses 
Dasein führt. Obne Vermögen, ohne Bildung, ohne irgend welche 

Interessen bekleidet der Fürst ein Amt mit „wohlklingendem Namen, aber 
ohne alle wirkliche Beschäftigung". Er hat ein Hossräulein geheiratet, das 
ihm dieses Amt zugebracht hat und verbringt seine Tage im Uebrigen 
mit Reminiscenzen an die glänzenden Freuden der Jugend und mit 

fruchtlosen Versuchen zur Erziehung einer großen verwilderten Kinderschaar. 
Die Schilderung der licht- und freudlosen Existenz dieser Familie, die in-
mitten bittersten Mangels doch nicht von ihren angeborenen Ansprüchen 

lassen kann, ist trotz ihrer episodischen Kürze und Flüchtigkeit ein kleines 

Meisterstück, nnd steht in nichts hinter ähnlichen Skizzen von Boz zurück. 
Grigori, der dem Hausvater in dessen einziger Beschäftigung, dem „Slam-

bnlka-Ranchen" redlich beisteht, fühlt sich zu der heranwachsenden ältesten 

Tochter Ir ina, einem schönen, stolzen und doch tiefsühlenden Wesen mächtig 

hingezogen; Monate lang stehen sich die beiden jungen Leute in beinahe 

feindseliger Zurückhaltung gegenüber, bis die wachsende Glut verhaltener 

Leidenschaft sich nicht mehr bändigen läßt und sie einander in die Arme 
sinken. Fortan beginnt ein neues Leben für beide: die hochfahrende, 

launische Ir ina wird weich und hingebend, ste tritt ihren Eltern näher, 

nimmt sich des bis dazu auch von ihr vernachlalstgten Hauswesens, der 
Erziehung nnd des Unterrichts der jüngeren Geschwister an,'während 

Grigori eifrig darauf bedacht ist, seine Studien zum Abschluß zu bringen. 
Da er einen wohlhabenden Vater hat. wagen Jrina's Eltern es nicht, 
den Wünschen der jnngen Leute hindernd in den Weg zu treten, und nur 

in leisen Seufzern über den Mangel „an Familie" lassen der Fürst nnd 

die Fürstin durchsehen, daß ihnen der präsumtive Schwiegersohn nicht recht 
ist. Da tritt ein unerwartetes Ereigniß dazwischen: der kaiserliche Hos 
kommt nach Moskau nnd versammelt den Adel zu eiuem glänzenden Ball, 

an welchem Theil zu nehmen die fürstliche Familie trotz ihrer Armuth für 

Pflicht hält. I r ina wird durch einen dunklen Jnstinct vor der Berührnna 
mit der glänzenden Hofwelt, die mit ihrem bescheidenen Loose nichts gemein 

hat, gewarnt und weigert sich an dem Ballfest Tbei« zu nehmen, zu welchem 

die Eltern mit Zufammenraffnng ihrer letzten Nothvfennige rüsten. Erst 

aus Grigori's Zureden giebt ste nach. Die festgesetzte Stunde naht und 
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klopfenden Herzens setzen Fürst, Fürstin und Tochter sich in den Miethwageu, 
welcher ste in den Adelssaal führen soll; I r ina hat dem Geliebten noch 

einmal angeboten, zu Hause zu bleiben. Ihre Ahnung hat ste nicht ge-
täuscht: ihre glänzende Erscheinung macht allgemeines Aussehen und ein 
entfernter Verwandter der Fürstin, der nach seiner armen Cousine bisher 
niemals gefragt hat, der Graf Reisenbach, „der in St . Petersburg auf 
großem Flm lebt, als Kammerherr oben auf ist und in Livland thun kann, 
was er wil l", dringt in die Eltern, ihm I r ina nach St . Petersburg mit-

zugeben, damit er ihr Glück mache. Die rasch entzündete Eitelkeit der 
gefeierten jungen Dame trägt über die zärtlichen Bedenken des liebenden 

Mädchens den Sieg davon und ohne den Geliebten wiedergeseden zu haben, 
reist I r ina mit dem vornehmen Onkel nach der Residenz ab. Litwinow 

wird dnrch einige flüchtige Zeilen, von dem Verlust, der ihn betroffen, 
benachrichtigt; verzweifluugsvoll bricht er feine Studien ab, verläßt Moskau 
und kehrt in die ländliche Einsamkeit des Vaterhauses zurück; von I r ina 
hat er nie wieder Kunde erhalten. Darüber find zehn Jahre vergangen, 

der Schmerz um die Enttäuschung der ersten Liebe ist vergessen, er 
hat in Tatjana Schestow eine einfache, kernige Natur kennen gelernt und 

befcheidet sich, mit dieser ein beschränktes, nur durch inneren Reichthum 
beglücktes Pflichtenleben zu führen. I r ina aber, die eine vornehme, kokette, 
interessante Weltdame geworden uud mit Valerian Ratmirow, dem Typus 

des aufstrebenden jungen Garde-Generals, vermählt ist, hat deu Geliebten, 

den sie um sein Lebensglück betrogen, nicht ganz vergessen und sich in 
Stunden der Ernüchteruug und Oede daran gewöhnt, sür ihre Jugendliebe 

zu schwärmen. I n Baden-Baden sieht sie Litwinow wieder, zunächst ohne 
von ibm bemerkt oder erkannt worden zu sein. 

Grigori, der das Petersburger Modetreiben aus Grundsatz und an-

geborener Abneigung gegeu Prunk und Schönthnerei haßt, ist weit davon 

entfernt, seine vornehmen Landsleute auszusuchen; er versucht es vielmehr 
mit den jungen russischen Demokraten bekannt zu werden, die in großer 

Anzahl von Heidelberg nach Baden-Baden gekommen find und sich um 
einen gewissen Gubarew gesammelt haben, um in wüsten Orgien ihrem 
Haß gegen die bestehende Ordnung der Dinge Lust zu mache« und über 

die Zukunft Rußlands Beschlüsse zu fassen. Die ersten Berührungen, 

welche Grigori mit deu Repräsentanten dieser Gesellschaft hat, sind so 
lebensvoll und interessant geschildert, daß wir Einiges davon mit des 

Autors vollständigen Worten wiedergeben müssen. Zu diesem Behufs 
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knüpfen wir wieder in der Scene vor dem Conversationshanse da an, wo 

wir oben stehen blieben. 
„Ah, da sitzt er!" mit diesen Worten wnrde Litwinow aus den stillen 

Betrachtungen herausgerissen, denen er sich vor dem Cafe Weber hingegeben 
hatte. Er wandte sich um nnd erkannte Bambajew, einen seiner wenigen 
Moskauer Bekannten, einen gnlmüthigen, unendlich leeren Menschen, der 
stets über irgend etwas in Entzücken und stets ohne einen Heller in der 

Tasche ziellos durch die Welt flanirte. 
„Das nennt man ein Wiedersehen" sagte Bambajew. indem er seine 

kleine Augen weit aufriß. „ J a , ja in Baden, — hieher kriechen sie alle 
wie die Tarakauen. Wie bist du denn hergekommen?" Bambajew hatte 
die Gewohnheit, Jedermann mit Energie zu duzen. 

„Ich bin seit drei Tagen hier." 
„Nun — weißt du es schon?" 
„Was denn?" 
„Was? — du weißt wirklich nicht, daß er selbst, daß Gnbarew hier 

ist. Wahr nnd wahrhaftig er selbst. Er kommt direct aus Heidelberg. 

Du kennst ihn natürlich?" 
„Nein, ich habe nnr von ihm gehört." 
„ Ist das möglich? — nun ich muß dich sogleich zn ihm bringen. 

Solch einen Menschen nicht zu kennen! Allerdings ist auch Worotilow 
— uuu mit dem bist du doch bekannt?" — und Bambajew wies auf einen 

jungen wohlunssehenden Mann, der neben ihm stand und trotz der Frische 
seiner rothen Backen ernsthaft dreinschaute. „Dieser hier ist es! ich habe 
die Ehre euch einander vorzustellen. I h r seid ja beide Gelehrte. Das ist 
Worotilow, ein wahrer Phönix.^. Umarmt euch!" 

Litwinow verbeugte stch vor dem „Phönix", zunächst obne ihn zu 
umarmen, der Phönix aber, dem diese Art der Vorstellung nicht zn behagen 
schien, blickte mit strenger Miene drein. 

„Ich sagte Phönix nnd ich bleib' dabei," snhr Bambajew uner-
schütterlich fort. „Geh nur nach Petersburg und sieh dir die goldne 
Ehrentafel im *schen Cadettencorps an — wessen Namen prangt aus der-
selbe»? Semen Jakowlewitsch Worotilow. Aber freilich Gnbarew — ja 
Brüder, das ist noch etwas Anderes! Zu dem muß man hin — ans jeden 

Fall hin. Bor dem beuge ich mich eutschiedeu und die Andern thun es 
auch. Ich sage dir — was der wieder für ein Buch schreibt! O —" 

„Was sür ein Buch?" fragte Litwinow. 
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„Ein Buch über Alles, Brüder — weißt du — so in der Art wie 
Buckle — nur tiefer, entschieden tiefer. Dort wird Alles endgiltig znul 

Abschluß und ins Klare gebracht." 

„Hast du es selbst gelesen?" 
„Nein, ich habe es nicht gelesen, es ist ein Geheimniß, von dem 

eigentlich nicht gesprochen werden soll, aber von Gnbarew kann man Alles, 

Alles erwarten. Ja, wenn nur zwei oder drei solcher Köpfe sich der Sache 
annehmen wollten, da würde es in Rußland bald anders aussehen! Ich 

sage dir , Grigori, was du auch getrieben haben magst, welche Ansichten 

und Resultate du auch gewonnen haben magst — ich kenne sie nicht — 
bei Gubarew kannst du etwas lernen. Leider bleibt er nicht lange hier, 

man muß die Zeit benutzen, fort, fort zu ihm." 
Litwinow, dem der laute, aus offener Straße, vor Tausenden, von 

Menschen überströmende Enthusiasmus Bambajews peinlich zu werden 
beginnt, will stch von diesem losmachen, wird aber gezwungen mit ihm 

und Worotilow gemeinscha-stlich zu diniren. „Du kannst doch sür mich 
bezahlen?" hatte Bambajew vorher in seiner umsichtigen Weise gefragt. 
Auf dem Diner macht Grigori des ihm vorgestellten „Phönix" nähere 
Bekanntschast und diese kann auch unsern Lesern nicht erspart werden. 

Nachdem sie im Cafe Weber Platz genommen uud ein Mittagsmahl 
bestellt, begannen unsere drei Bekannten ein Gespräch. Bamdajew ließ stch 
laut und feurig über die hohe Bedeutung Gubarews vernehmen, während 
er ein Glas nach dem andern hinunterstürzte. Worotilow, der weniger 
aß und trank, begann inzwischen Litwinow über seine Studien auszufragen 

und seine eigenen Ansichten wenn auch nicht über diese Studien, so doch über 

verschiedene „Fragen" zu verlautbaren. Allmählich belebte und ermunterte 

er sich; er sprach jedes Wort, jede Sylbe, jeden Buchstaben, wie ei» 
tüchtiger Cadett beim Examen, laut und deutlich aus, indem er dabei mit 

den Händen agirte. Da ihn Niemand unterbrach, strömte seine Rede 

immer rascher, unaufhaltsamer weiter: es schien er beabsichtige, eine Lection 

oder Dissertation abzulesen. Die Namen der neuesten Gelehrten, mit Hin-

znsügnng des GebnrtS- und Sterbejahres, die Namen aller möglichen 

Broschüren, — Namen, immer wieder Namen, strömten begeistert von seinen 
Lippen. M i t Entschiedenheit verachtete Worotilow alles Alte und nur der 

SchnOnd der modernen Fortschrittswissenschast fand Gnade vor seinen Angen; 

die Schriften eines gewissen vr . Sauerbettgel über pennsylvanische Ge-

sängnisse oder den letzten Artikel des ^siatie Journal (obgleich er der 
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englischen Sprache nicht mächtig war, hielt er es sür Pflicht, dieses Wort 
„Dschörnell" auszusprechen) über die Veden und Puranas citiren zu 
können, war für ibn ein Hochgenuß. Litwinow hörte und hörte immer 
wieder zu, ohne errathen zu können, welche Specialität sein neuer Bekannter 
eigentlich zu seinem Studium gemacht habe. Bald handelte Worotilow 

über die geschichtliche Rolle der Kellen, bald entführte der Fluß seiner Ge-
danken ihn in das Alterthum zu den Riesenbauten der Egypter oder er 
sprach von Ona.tas, einem Vorgänger des Phidias, den er kurzweg Jonathan 
nannte, um dann zur politischen Oekonomie überzugehen, Bastiat einen 

„Durak" und Holzklotz scheltend, der nicht besser sei als Adam Smith und 
die Physiokraten. „Phystokrateu?" unterbrach Bambajew ihn, „du meinst 
wohl Aristokraten." I m weiteren Verlauf setzte Worotilow dann selbst 
bambajew in Erstaunen, als er gelegentlich bemerkte, Macaulay sei ein 

veralteter Schriftsteller, den die Wissenschast längst überholt habe. Was 
Gneist und Riehl anlange, so genüge es, diese Namen zu nennen, — uud 

Worotilow zuckte die Achseln, woraus Bambajew gleichfalls die Achseln 

zuckte. „Und das Alles ohne besondere Veranlassung, vor Fremden, in 

einem Casseehause" dachte Litwinow, indem er verwundert aus das blonde 
Haar, die leuchtenden Augen und die glänzenden Zähne des jungen, elegant 

gekleideten Redners blickte. „Und dabei hat er nicht ein einziges Mal auch 

nur gelächelt. Er muß ein guter, nur sehr unerfahrener Junge sein." 

Endlich beruhigte Worotilow stch, — seine Stimme, die hell und scharf 
wie die eines jungen Hahnes klang, schien ihm den Dienst zu versagen, 

und jetzt ergnss Bambajew daS Wort; erst declamirte er Verse, dann wurde 
er sentimental. Endlich erschien der Kellner, die Rechnung wurde 

berichtigt und die Gesellschaft erhob sich von ihren Stühlen. 

„Jetzt" sagte Bambajew, der tiefsinnig sitzen geblieben war, „jetzt 
noch eine Tasse Cassee und dann vorwärts. Ja unser Rußland — das ist 

eS — unser Rußland! und er streckte seine rothe, weiche Hand gegen 
Litwinow und Worotilow aus. 

„Ja Rußland!" dachte Litwinow, Worotilow aber, der sein Gesicht 
wieder in die früheren, wichtig-ernsten Falten gelegt hatte, lächelte ver-

ächtlich und klappte mit deu Absätzen seiner Stiefel zusammen. Dann 
machten die drei jungen Männer stch zu Gubarew auf den Weg. 

Die Species, welcher Gubarew uud die bei diesem versamBelten 

Jünglinge angehören, erräth sich nach dem, was wir über Bambajew und 

Worotilow vernommen, von selbst. Von besonderem Interesse ist nur ein 



Mitglied des Kreises, in welchen unser Held geführt wird, denn dieses 
repräsentirt ein neues, so weit uns bekannt nvch nickt in die russische 
Literatur eingeführtes Genre: das revolutiouaire alte Weib, die demo-

kratische Megäre, die als Hekate inmitten der verwilderten Jugend thront. 

Marrena Suchautschikow, eine fünfzigjährige kinderlos Wittwe von 
schmutzigem Aeußeren, verwildertem Anzug und unerschöpflicher Medisance, 
ist die Vertraute Gubarews und seiner politischen Geheimnisse. Sie schweift 

seit Jahren von Ort zu Ort, gewöhnlich mit der Erfüllung geheimnißvoller 

Missionen beschäftigt, über welche sie mit Gubarew verhandelt, von deren 
Resultaten aber niemals etwas verlautet, sie führt eine Art Tagebuch über 

alle im Auslande lebenden Russen, weiß von Jedem Schlechtes zu berichten 
und lebt nur in zwei Ideen: dem Haß gegen die Aristokratie, zu welcher 

sie alle Leute zählt, welche sich gesittet betragen und nicht auf die bestehende 
Ordnung schimpfen,> und der EmancipaNon der Frauen vermittelst der 

Nähmaschine, in welcher sie die einzige Lösung der „socialen Frage" erblickt. 
Inmitten der jungen Leute, die sich um Gubarew sammeln, führt sie, vom 
Dampf uuerlöschlicher Papiercigarren umhüllt, das große Wort; uner-

schöpflich scheint der Vorrath boshafter oder schmutziger Aekdoten, die ste 

zu erzählen weiß, unterschiedslos werden Freund und Feind angeschwärzt 

und verlästert und harmlos verkehrt sie mitLenten, die sie noch knrz zuvor 
für Spitzbuben und Berräther ausgegeben. Daß sie kein Geschöpf der 

bloßen Phantasie, sondern eine der Wirklichkeit entnommene Gestalt ist, 
gehl aus der Schärfe und Sicherheit der Züge hervor, mit welcheu sie 
charakterisirt ist; jedes Wort, das aus ihrem Munde geht, mag es 
Garibaldi oder den dritten Napoleon, die Zukunft Rußlands oder die 

Ausgabe des Weibes betreffen, von dem Fürsten Schukscheulidsew handeln, 
der seine Frau mit einer Kanone erschoß, oder von dem Kaufmann PleS-

katschew, der zwölf Arbeiterinnen umgebracht hatte, und dafür eine Medaille 

mit der Aufschrift „sür nützliche Dienste" erhielt — es hat ein ganz eigen-
thümliches, individuelles Gepräge uud legt uns den Glanben nah, der 

Dichter habe eine ganz bestimmte Persönlichkeit gemeint. Wir übergehen 
die übrigen Litwinow vorgestellten Helden des „jungen Geschlechts", den 

„idealen uud dabei uneudlich beschränkten Friedensrichter Pischtschalkiu, den 

ehemaligen Quartaloffizier Titus Viudassow, einen gefährlichen „Terroristen" 

und lebhaften Verehrer russischer Kaufmannsfranen und französischer Loretten, 

den ans 28 Tage beurlaubten Armeeoffizier, vor dessen Phantasie stets der 

gestrenge Obrist schwebt, deu in diesen Kreis eingeschmuggelten, französischen 
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„petit Heune komme", einen Commis-Voyageur, der beständig von seinen 

Eroberungen russischer Gräfinnen erzählt, — uud folgen dem Beispiel 
Litwinows, der die erste günstige Gelegenheit benutzt, um diesem Hexen-
sabbath zu entfliehen uud unter deu Bäumen vor dem Conversationshanse 
frische Luft zu schöpfen. Wie der Dichter selbst über die Menschengattung 
denkt, welche er uus vorgeführt hat, berichtet er durch einen ernsthaften 
älteren Mann, den einzigen vernünftigen Menschen, den Litwinow im 
Hause Gubarews vorgefunden und dem er nvch an demselben Abend wieder 
begegnet. 

„Sie haben," begann der Hofrath Potngin, nachdem er um die Er-

laubniß gebeten, stch zu seinem neuen Bekannten, unsrem Helden, zu setzen, 
„Sie haben heute Abend wenig gesprochen und auch ich habe meist zugehört. 
Wie hat Ihnen unsere babylonische Verwirrung denn gefallen?" 

„Sie haben in der That das rechte Wort gesunden," erwiederte 

Grigori, „babylonische Verwirrung! ich hätte die Herren gern gefragt, zu 

welchem Behuf ste eigentlich diesen Lärm verführen?" 

„Das ists eben — sie wissen es selbst nicht! in früherer Zeit hätte 
man gesagt, ste seien „blinde Werkzeuge höherer Zwecke" — heut zu Tage 

pflegt man sich schärferer Epitheta zu bedienen. Und dabei — geben Sie 

wohl Acht — sind ste selbst eigentlich nicht anzuklageu — ich möchte sogar 

behaupte«, sie seien an und für sich recht gute Geselle«. Selbst vou Frau 

Suchantschikow weiß ich manches Gute: sie hat ihreu letzten Heller sür 
zwei arme Nichten hingegeben. Mag dabei noch so viel Eitelkeit und 

Ostentation im Spiel sein sür eine Frau, die selbst nichts hat, will 

das immer etwas sagen Von Herrn Pischtschalkin, dem Friedensrichter, 

brauch' ich nicht zu reden: dem bringen die Bauern seines Gerichtssprengels 

sicher noch ein Mal eine silberne Schüssel in Gestalt einer Arbuse, viel-
leicht gar ein Heiligenbild mit der Abbildung seines Schutzpatrons dar 

und weun er ihnen dann in wohlgesetzter Rede auSeiuaudersetzt, er habe 

diese Ehre uicht verdient, so irrt er: "er wird sie dereinst wirklich verdient 
haben. Unser Freund Bambajew ist allerdings ein wunderlicher Kauz, der 

ohne genügende Veranlassung immer über irgend etwas in Extase ist — 

lassen wir ihm seinen Enthusiasmus — es ist doch etwas! Auch Worotilow 
gehört nicht zu den Schlechtesten; er ist wie es alle Leute seiner Schule stud, 
deren Namen aus der goldenen Ehrentafel prangen, und scheint als Ordon-

nanz zur Wissenschast und zur Civilisation abcommandirt zu sein. Selbst 

sein Schweigen hat etwas Phrasenhaftes — dafür ist er aber noch jung. 
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Glauben Sie — sie sind alle mit einander nicht so übel — zu Erfolgen 
wird es aber keiner von ihnen bringen. Der Teig ist vortrefflich, 
das aus demselben geformte Gebäck möchte ich aber nicht in den Mund 

nehmen." 
Litwinow sah den originellen Sprecher verwundert an, dieser aber, 

fuhr nach einer kurzen Pause in feiner harmlos humoristischen Welse weiter: 
„Es ist merkwürdig genug — aber es ist so. Kommen zehn Engländer 

zusammen, so unterhalten ste sich vom atlantischen Kabeltelegraphen, von 

der Papiersteuer — kurz von irgend etwas Positivem, Handgreiflichem. 

Sitzt ein Dutzend Deutscher bei einander, so kommen unfehlbar die schleswig-

holsteinsche Frage uud die Einheit Deutschlands zur Sprache. Fiudeu stch 
zehn Russen zusammen, so reden sie unfehlbar von der Bedeutung und 
Zukunft Rußlands uud zwar — wir habe« es ja soeben selbst angehört — 
in allgemeinen, verschwimmenden Zügen, wie vom Ei der Leda, ohne alle 

Beweise, ohne jede positive Schlußfolgerung. Sie spielen mit dieser 
unglücklichen „Frage" wie Kinder mit einem Gummiball, ohne Sinn nnd 

Verstand. Natürlich wird dann auch der „verfaulte" Westen herangezogen. 
Er schlägt uns auf allen Punkten, dieser Westen, aber natürlich, er lst — 
verfault. Und wenn wir ihn nur wirklich verachteten! — es ist aber 

nichts als Phrase und Unwahrheit. Auf ihn zu schimpfen werden wir 
nicht müde, aber an seiner guten Meinnng ist uns ungeheuer viel gelegen, 

d. h. besonders an der Meinung der Pariser Loretten. Unsere jungen 
Stutzer treten selbst in deu Herbergen dieser Damen zur Verwunderung 

derselben mit Furcht und Zittern auf: Großer Gott! deukeu sie, — wo 

bin ich? Bei Anna Deslions selbst!" 
„Sagen Sie mir nur," warf Litwinow ein, „woher rübrt der große, 

unzweifelhafte Einfluß her, deu Gubarew auf seiue gesammte Umgebung 
ausübt? Sollte er wirklich außerordentliche Fähigkeiten oder einen 

hervorragenden Charakter besitzen?^ 
„Sicherlich, nein! Er versteht es aber, energisch zu wolleu. Wir 

sind bekanntlich Slawen, an energischem Willem arm uud stets bereit uns 

vor einem solchen zu beugen. Herr Gubarew wol l te der Anführer sein 

und darum wird er als solcher von den übrigen anerkannt. Was wollen 

Sie! Die Regierung bat die Leibeigenschaft aufgehobeu — Dank sei ihr 

und Ehre dafür — die Gewohnheit der Knechtschaft ist nns aber in Fleisch 
und Bein übergegangen und wir vermögen es noch nicht, mit ihr zu 

brechen. Immer und überall brauchen wir einen Herrn; gewöhnlich ist 
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dieser unser Herr ein lebendiges Subject, zu Zeiten aber auch irgend eine 
Richtung, der wir uns bliiidliugs unterwerfen, gegenwärtig sind wir z. B. 
alle mit einander in die Kabala der Naturwissenschaften vertieft. Zn welchem 

Zweck und aus welchen Gründen das geschieht, wissen wir selbst nicht, das 

ist ein dunkles Rätbsel; unsere Natur ist einmal so und nicht anders. 
Immer wieder kommt es darauf heraus, daß wir vor Allem einen Herrn 
haben^müsse«; „diesem," heißt es dann, „dieser ist's und aus alles Uebrige 
muß man spucken." Nach richtiger Sclavenart zeigen wir dann Sclaven-
stolz und Sclavenniedrigkeit. Wird ein neuer Herr gebore«, so ist's mit 
dem alten aus. Bedenken Sie selbst, was sür Wandlungen wir bereits 

erlebt haben! Wir behaupten zuweilen, daß die Negation «nsere Haupt-
eigenschast sei, wir «egiren aber nicht wie freie Leute, sondern wie 

Lakaie«, deue« der Herr es vorgeschrieben hat. So hat sich auch Herr 

Gubarew zum Herrscher aufgeworfen, er hat auf dieses eine Ziel conse-
que«t hingesteuert und er hat's darum erreicht. Die Leute sehen, daß er 

eine hohe Meinnug von sich selbst hat, daß er an sich selbst glaubt und 
— daß er zu befehlen versteht; folglich hat er Recht und man muß ihm 

gehorchen. Wer die Fuchtel in die Hand zu nehmen weiß, der wird 
Korporal." 

„Wie sind Sie mit Gubarew bekannt geworden," fragte Litwinow, 

indem er zu Potugi« hinüber sah, der sich im Eifer seiner Rede verfärbt 

hatte und dessen Augen blitzten, während die Stimme nicht heftig oder 
gereizt, sonder« tief betrübt klang. 

„Ich kenne ih« seit lange. Und merken sie wohl — wir haben noch 
eine andere Eigenthümlichkeit. Nehmen wir a«, einer vo« uns sei Schrift-

steller und habe sein ganzes Leben hindurch, in Prosa und in Verse« gegen 

die Trunksucht uud die Branutweinspacht geeifert; plötzlich legt er zwei 
Brainttwembreunereien und hundert Schenken an und das genirt ih« dann 

nicht im Geringste«. So geht es cmch mit Gubarew. Er ist Slawophil, 

Socialist, Demokrat und was Sie sonst wünsche«, sein Gut aber hat er 
einem Bruder zur Verwaltung übergebe«, der auf demselben «och heute als 

Baueruschinder vom alten Schlage haust. Dieselbe Frau Suchantschikow, 

welche Miß Beecher-Stove Herrn Tentelejew einzig darum Ohrfeigen 

geben läßt, weil er Leibeigene besitzt — vor Gubarew wirft sie sich in den 

Staub. Und das Alles, weil er gelehrte Bücher liest und tiefsinnig 

dreinschaut. Ja, wie weit er die Gabe des Worts besitzt, wisse« Sie 

ebenso gut wie ich; er thut wohl daran, wenig zu rede« und sich 
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vorwiegend in sich selbst zu verkriechen. Thut er aber einmal den Mund 
aus, wird er gesprächig, so ergreife selbst ich — der langmüthigste, 

toleranteste aller Menschen — die Flucht." 

„Sind Sie wirklich tolerant?" fragte Litwinow, „ich hätte im 

Gegentheil geglaubt — doch verzeihen Sie, ich habe noch nicht einmal 
nach Ihrem Vor- und Vatersnamen gefragt." 

„Ich heiße Sosont Jwanytsch. Man hat mir diesen wohlklingenden 
Namen zu Ehren eines Onkels gegeben, der Archimandrit war, dem ich 

übrigens nicht weiter verpflichtet bin. Ich bin, mit Respect zu vermelden, 

aus einem Popengeschlecht. Tolerant bin ich wirtlich, denn ich habe zwct 
und zwanzig Jahre lang unter meinem andern Onkel, dem wirklichen StaalS-

rath Jrinarch Potugin gedient — haben Sie ihn vielleicht gekannt?" 

„Nein." 

„Ich gratnlire Ihnen dazu. Doch — um auf nnseru Gegenstand 
zurückzukommen — ich habe an unsern Landslenten wirklich meine stete 

Verwunderung. Sie gehen alle mnthlos umher, sie lassen die Nase 

hängen und doch sind sie alle von großen Znkunstshoffnungen erfüllt. 
Unsere Slawophilen z. B., denen auch Gubarew sich zuzählt, sie sind vor-

treffliche Leute, aber sie leben in dem gleichen Gemengfel von Nieder-
geschlagenheit und Aufgeblasenheit, sie leben von dem, „was noch im 
Werden begriffen ist." Und doch wird nimmermehr etwas werden, denn 

es ist nichts da. Rußland hat während eines gesammten Jahrtausends 
nichts Selbständiges herausgearbeitet, weder auf dem Gebiet der Ver-

waltung noch auf dem der Rechtspflege , weder in der Kunst noch im 
Handwerk! .Aber natürlich — das wird noch Alles werden! „Und warum 
soll das Alles werden?" wagt man in bescheidener Neugier zu fragen. 

„Weil wir gebildeten Leute nichts taugen, weil wir bloßer Koth find, das 

Volk, das Volk aber groß und herrlich ist." Der Bauernrock, der nationale 

Armjak, von dem soll Alles ausgehen! Die übrigen Götzen sind gestürzt, 
laßt uns an den Armjak glauben! Glauben Sie mir's, der Armjak wird 

niemals etwas ausgeben. Wäre ich ein Maler, ich würde folgendes Bild 

malen. Der gebildete Mann steht tief gebückt vor dem Bauern und spricht: 

Heile du mich, Ehrwürdiger, ich vergehe vor Krankheit; der Bauer aber 

zieht seinerseits den Hut und spricht zu dem Gebildeten: Bilde du mich, 

Barin, ich vergehe vor Rohheit. Natürlich kommen beide niemals vom 

Fleck. Darum sollten wir uns wirklich und nicht nur in Worten bücken 
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und zwar vor unfern älteren Brüdern im Westen und dankbar annehmen, 

was diese erdacht haben, besser wie wir und früher wie wir!" 
Das Gespräch zwischen Grigori und Potugin ist hier noch nicht zu 

Ende; es wird in der Folge wiederholt neu aufgenommen und behandelt 

alle möglichen Fragen der Gegenwart und Zukunft Rußlands, den Gemeinde-

besitz (von dem Turgenjew natürlich nichts wissen will) und die national-
russische Kunst, die Justizreform und die Banernemancipation. Unseres 
Erachtens braucht diesen Fragen nicht weiter nachgegangen zu werden, denn 
der Dichter hat in dem, was wir bereits mitgetheill, sein letztes Wort, 
sein Urtheil über die gesammte Entwickelung der letzten Jahre und- deren 

einzelne Phase» gesagt. Auch wenn wir von Untersuchungen darüber, in 

wie weit dieses Urtheil berechtigt oder nicht berechtigt ist, absehen, ist zn 
Betrachtungen mannigfacher Art reiche Veranlassung geboten. Der Dichter, 

an dessen Patriotismus niemand zweifelt, sagt nämlich einmal Dinge, 
deren Ausspruch bisher für Sünde gegen den heiligen Geist gegolten, und 

zweitens begegnet er in seinem Urtheil Leuten, die auf einem von dem seinen 

diametral verschiedenen Standpunkt stehen. Mau bat eS Schede-Ferroti 

gewaltig übel genommen, als er behauptete, die Unterwerfung des National-

willens unter die Katkow und Leontjew sei ebenso blindlings und urtheilSlos 

geschehen, wie vor Zeiten der mit Herzen getriebene Götzendienst, nnd man 
hat (Barles 6e iVIa^aäe einen Feind Rußlands genannt, weil er gelegent-

lich ausgesprochen: .,0'est un autre trait earaeteristique, yue les Kadi-

tucles cle äiseipline et 6'odeissanee sont tellement enraeinees, Hu'elles 5e 
trouvent lä meme oü Wut est. atkaire cle psrsuasion et 6e spontaneite 

— clans les evolutions ä'opinion. ^ cle'kaut cl'une pression 6u Gouver-

nement, i! sukkt ä'une initiative karcke cionnant un si^nal et frappant 

kort sur les esprits. De lü ees Apparenees 6'unamite. qui öelalent 
parlois en kussie, ä peu cl'intervalle et 6ans les sens les plus eon-

traires." Worin find diese Urtheile von denen verschieden, welche wir so 
eben aus dem Munde Potngins vernommen, und wie ist es zu erklären, 
daß dieselben Gedanken hier sür baaren Patriotismus, dort für Hoch-

verrath gelten? Ferner: schroffere Gegensätze als die zwischen Turgenjew und 

den Iungrnssen der Herzenschen Schule lassen sich kanm denken und unstreitig 
ist ein großer Theil der vom Dichter geschleuderten Pfeile gegen diese 

gerichtet. Nichts desto weniger stimmen die schneidigen Urtheile, welche 
von ihm über die Slawophilen gefällt werden, mit Tschernyschewski's uner-

schöpflichen Bosheiten gegen diese Richtung oft wörtlich überein. „Unser 
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Klima ist wahrscheinlich darum kalt, weil die Franzosen es dafür ausgeben, 

unsere Wälder laboriren an Holzarmuth, weil die Engländer uns betrügen, 

i» unsere Stuben frieren wir , weil die Deutschen uns ibre Physik ausge-

schwatzt haben, und die iu unsere Stückgießcreien gegossenen Kanonen taugen 

nichts, weil Peter der Große seinen Artilleristen ausländische Uniformen 

angezogen hat. Diese Satze, die seiner Zeit der Sowremennik abdruckte, 

hätte« ebenso gut vou Sosont Potugiu gesprochen sein können. Bezüglich 

anderer Gebiete herrscht wiederum die merkwürdigste Übereinstimmung mit 

Iwan Aksakow und den Slawophilen: die Bemerkungen über die slawische 

Abhängigkeit von fremdem Urtheil und die russische Demuth vor dem Aus-

wurf der Pariser äemi monäe, die Klagen über jene Inkonsequenz, mit 

welcher dieselben Leute, in der Theorie Demokraten und Philanthropen, 

in der Praxis Bauernschinder nnd Otknp - Verehrer sind, — man möchte 

glauben sie seien aus dem Denj abgeschrieben. Und die gespreizten, hoch-

müthigen Helden der absoluten Negation, die jungen Bnrsche, welche ver-

ächtlich aus Gneist und Adam Smith herabsehen und dabei Physiokraten 

und Aristokraten verwechseln, die Musikdilettanten, welche über Momart uud 

Haydn die Achseln zucken und niä't vur und IVloII zu unterscheiden vermögen, die 

Maler, welche Raphael einen überwundenen Standpunkt nennen und nicht 

zwei grade Striche machen können, sind sie etwa Ausgeburten der Phantasie 

Turgenjews, Erfindungen eines vaterlaudSseindlichen Emigranten? Finden 

sie sich nicht in den Romanen DostojewSti'ö und KrestowSki'S, in „Ver-

breche« und Strafe" 11 na«a3g.iiie), in den „Petersburger 

Abgründen" 1^111.061,1) nnd im „Erregten Meer" (Lsga-

mit überraschender Aehulichteit wieder? Ueber den 

Verdacht der Nachahmnng und des Plagiats ist ein Dichter von dem 

reichen Talent Turgenjews erhaben; daß seine Urtheile denen der ver-

schiedensten Beobachter neuerer Zeit die Hand reichen, daß die Charaktere 

uud Gestalten, welche er unS i» durchaus origineller Zeichnung vorführt, 

schon alle dagewesen sind — das ist sicher mehr als Zufall und muß einen 

tieferen inneren Grnnd haben. Der Weg auf dem dieser zu finden ist, 

wird uns aber erst ans der Kehrseite des Gemäldes, ln der Schilderung 

der rnsstsch - aristokratischen Gesellschaft, bezeichnet, und damit wir diese an 

der Hand unseres Poeten tennen lernen, ist es nothwendig, daß wir zu 

dem folgenden Capitel des RomanS übergehen. 

An dem Morgen, der dem denkwürdigen Gespräch Litwinows mit dem 

popenenisprosseüen' Pokugin folgt, begegnen wir dem Helden aus einem 

Baltische Monatsschrift, L. Jahrg., Bd. XVI. Heft 2. 9 
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einsamen Spaziergang in das alte Schloß. I n dem Anblick des reizenden 
Tbals versenkt, über welchem jene Ruine in stiller Größe thront, nimmt 
Grigori sein Frühstück ein, indessen seine Gedanken in die ferne Heimat 
und zu der Geliebten schweifen, die er in wenigen Tagen wiedersehen soll. 
Da werden Stimmen lant, am Eingang des Schloßportals erscheint eine 

Gesellschaft vornehmer Landsleute, die eiu „Frühpicknick" in Scene gesetzt 
haben. Da die Konversation französisch geführt wurde, erkannte Litwinow 
sogleich, daß er es mit Russen zu thun habe. Die eleganten, tadellos 
gekleideten, musterhaft beschuhten und behandschuhten Cavaliere in glänzenden 
runde« Hüten und engen grauen Beinkleidern sind natürlich junge Kriegs-

le«te; Grigori ist in einen Kreis vornehmer Gebieterinnen des Salons 
un^ junger Generale gerathen. Blick und Haltuug derselbe« verrathen 

Selbstvertrauen «nd das Bewußtsei« der wichtige« Rolle, zn welcher diese 

jungen Männer bernfen sind, und der herrische Comma«dor«s mit welchem 

„Cafe" verfugt wird, läßt auf Uebu«g im Befehle« schließen. Grigori 

greift nach Hnt ««d Stock, um schleunigst das Feld zu räumen, — da 

hört er plötzlich seinen Namen rufe«. 

„Grigori Michailylsch," wiederholte eine weiche weibliche Stimme, 

„kennen Sie mich noch?" 

Grigori waudte sich unwillkürlich um. Diese Stimme — er hatte 

sie schon einmal, in vergangener, längst vergangener Zeit gehört, ste halte 

sei« Herz oft ge«ug schlagen gemacht. Er waudte sich um und erkannte 
Ir ina. Sie saß in einen Stuhl zurückgeworfen an dem Tisch da und 

sah ib« mit freundlichem, beinahe freudigem Lächeln an. Litwinow erkannte 

sie sogleich, obgleich er sie zehn Jahre lang nickt gesehen hatte und aus 

dem Mädchen inzwischen ein Weib geworden war. Ihre schlanke Gestalt 
hatte stck entwickelt und war üppig erblüht. Nur die Ange« waren die-

selben geblieben und schauten ebenso drein, wie einst in dem bescheidenen 
Moskauer Häuschen ihres Vaters. 

„ I r ina Pawlowna", brachte er mit unsicherer Stimme heraus. 

„So habe« Sie mich wirklich erkannt? Wie srent mich das" und 

I r ina erhob sich, während ei« leichtes Roth ihre Wange« überzog. Sie 

faßte sich sogleich und fuhr — jetzt in französischer Sprache — fort. „Das 
ist ei« willkommenes, schönes Wiedersehe«. Erlauben Sie, daß ich Sie 
mit meinem Manne bekannt macke. Valerie» — Ur. lAn inow, un ami 
lj'eriksnee. Valeria» Wladimirowitsch Ratmirow, mon mari." 



Einer der jungen Generale, vielleicht der eleganteste von allen, erhob 
stch und begrüßte Litwinow mit ausgesuchter Höflichfeit, während die übrige« 

sich zu fassen oder vielmehr nicht z« fassen suchte«, um gleichsam vo« Hcnise 
aus gegen jede Annäherung an eine« Civil« und Privatmensche« zu pro-
testire« uud währeud die Dame« für «ötbig hielte«, z« kichern ««d zu 

flüstern. 
„Sie sind . . . . Sie sind wobl schon lange i« Bade«?" fragte der 

General Ratmirow, indem er seine russisch angefangene Rede, französisch 
verbesserte und augenscheinlich nicht wußte, was er mit dem Jugendfreunde 
seiner Frau reden sollte. 

„Erst seit einige« Tagen." 

„U«d Sie bleiben lange hier?" fuhr der wißbegierige Krieger fort. 

„Ich bin «och unentschieden." 
„Ah sehr schön . . . . wirklich." Der General schwieg, Litwinow 

schwieg gleichfalls u«d beide stände«, die Hüte in der Hand, in höflicher 
Verbeugung da u«d fade« einander ins Gesicht. 

„l)eux Aenscj'armes un beau äimaneke" begann ein kurzsichtiger, fahl 
ausfehe«der General z« träller«, indem er dazu eine Miene machte, als 

ob er sich selbst sein Aenßeres nicht verzeihen kö««e. Er allem in dem 

gesammten Generalskreise sah «icht wie eiue Rose aus. 

„Aber warum nehmen Sie nicht Platz, Grigori Michailylsch?" unter-
brach I r ina endlich das Schweige«. 

Lilwinow dankte n«d setzte sich. 8a^ Valerien, Aive ms 8ome 
üre," sagte ei« anderer jnnger General, mit majestätischem Blick und seiden-

haarigem, dichtem Backenbart, in welchem er seine weißen Finger zuweilen 

spielen ließ. Ratmirow reichte ihm seine silbernv Streichhölzchendose. 

„ .̂V62-V0U8 (j«8 papir08?" fragte schnarrend eine der Damen. 

„De vrais papelit08, eomte886." 
„veux ^en8cl'arms8 un deau cjjmaneke" ließ der kurzsichtige General 

aufs Neue vernehme«. 
„Sie müsse« u«s i« jedem Fall besuche«," bega«« Jri«a nnter-

desse«, „wir wohne« im ttotel I'Lurope und von 4—6 bin ich immer 

zn Hause. Wir haben einander so lauge «icht gesehe«." 

Litwi«ow sah z« I r ina hinüber, sie hielt seinen Blick ruhig aus. 

„ I u der That, I r ina Pawlowna, seit Moskau nicht mebr." 

„ Ja Moskau, Moskau," erwiederte I r ina mit Nachdruck. 

9 * 
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„Besuchen Sie mich nur, wir haben viel mit einander zu reden, 
mancherlei Erinnerungen aufzufrischen. Aber wissen Sie, Grigori Michai-

lytsch, Sie haben sich gar uichl verändert." 
„Wirklich? und Sie haben sich doch so sehr verändert." 
„Ich bin alt geworden." 
„Das habe ich nicht sagen wollen, aber 
„^rene?" rief eine blonde Dame mit gelbem Hut. die stch durch ihr 

Kichern und Flüstern mit einem der Cavaliere besonders ausgezeichnet 

hatte, — „^rene?-
Ohne der Fragerin zu antwotten fuhr Ir ina in demselben Ton fort: 

„ I n der That ich bin älter geworden, aber andeis geworden bin ich darum 

doch nicht." 
„veux xensä'armesunbeau cZimaneke" begann der kurzsichtige General 

zum dritten Mal — er kannte nur den ersten Per? des bekannten Liedes. — 

a saä äoß ?ou are, Loris," wirft der zerzauste Backenbart da-
zwischen ein (selbst de» Name»> Boris versuchte er englisch auszusprechen). 

— „^rene?" schallt es wiederum von dem gelben Strohhut her. 
Kien, czuoi? yue me voule^-vous?" 

,,^e vvus le clirai plus tarä." 

I n diesem Styl gebt die Konversation weiter, bis man aus Politik 

und Presse zn reden kommt. 
„Hinge es von mir ab", sagte ein General, der sich durch besondere 

Heftigkeit und Reizbarkeit auszeichnete, „hinge es von mir ab, ich würde 
bezüglich eurer Journale bloß gestatten, daß in denselben Fleischpreise und 
Ankündigungen von Stiefeln oder Pelzen gedruckt würde«." 

„Und Sudhastanonen' adliger Güter", war? Ratmirow ein. 

„Ich bitte Sie! unter den gegenwärtigen Verhältnissen — — 

doch Gespräche dieser Art passe» weder für Baden, noch sür das alte 

Schloß.' 
„Rais pas äu Wut!" „pas 6u Wut", rief der gelbe Sttohhnt, 

„^'aäore les yueslions politiyues." 

„lVlaäarne a raison", mischte sich ein dritter General mit heiterer, ?ast 

kindlicher Miene ins Gespräch. „Warum solle» wir diesen Fragen aus dem 

Wege gehen?" und er blickte zu Litwinow hinüber mit herablassenden Lächeln. 
„Ein tüchtiger Manu darf uie uud nirgend seine Grundsätze verlengnen. 

Nicht wahr?" 
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„Allerdings", erwiederte der Reizbare, indem er gleichfalls zu Grigori 

hinüberschielte. „Ich sehe iudesseu nicht die'^^'othwendigkeit ab . . . 
„Nein, nein," begann der Herablassende wiederum mit weicher Stimme. 

„Unser Freund Valeria» Wladimirowitsch sprach von der Versteigerung 
adliger Güter — ist diese nicht ein Factnm?" 

„Allerdings, aber selbst der Verkauf derselben unter der Hand ist 
unmöglich, denn Niemand kann sie brauchen," entgegnete der Reizbare. 

„Gnt, — das mag sein! Darum muß man dieser Thatsache, 

dieser traurigen Thatsache zu Leibe gehe». Wir sind rninirt — gut. Wir 

sind erniedrigt — darüber ist nicht zu streiten. Nichts desto weniger 
repräsentiren wir großen Grundbesitzer die Grundlage — un principe. 
?sr6on, Uaäsrns, Sie haben I h r Taschentuch verloren. Wenn ein 

Wahn, eine Verblendung dle höchsten Gemüther verdunkelt, so ist es an 

uns, daraus hinzuweisen, ehrfurchtsvoll zwar aber (hin erhob der General 
den Finger) mit dem Finger des Staatsbürgers auf das Unheil hinzuweisen, 
welchem Alles zndrängt. Wir müssen warnen, wir müssen mit ehrfurchts-

voller Festigkeit Umkehr predigen. Das ist's, waö wi r zu thun haben."-

„Jedoch keine vollständige Umkehr" bemerkte Ratmirow tiefsinnig. 
„Eine vollständige Umkehr, mon trss-eker, eine vollständige Umkehr. 

Je weiter zurück, d ŝto besser" — und der General blickte fragend zu 
Litwinow hinüber. 

Dieser verhielt sich nicht länger: „Doch nicht bis zur Sieben-Bojaren-
Herrschaft, Excellenz?" fragte er. 

„Und warum nicht bis dahin? Ich sage meine Meinung ohne Rück-

halt; ulles was getban worden ist, muß nmgemacht werden - - Alles!" 

„Aber der neunzehnte Februar?" 

„Auch der neunzehnte Februar, in soweit das möglich ist. 0n est 
patriow, ou on ne l'sst. pas. Was ist's d<,nn mid dieser Freiheit? Glanben 

Sie, daß sie den Bauern süß ist? Fragen Sie sie doch nur." 
„Versuchen Sie, es nnr, ihneu diese Freiheit zu nehmen." 

„Oommsnt lwrnmes-vous es lN0N8isur," flüsterte der General seinem 

Freunde Ratmirow zu. 

„Worüber streitet ihr uur eigentlich?" unterbrach ein dicker General, 

der offenbar die Rolle des verwöhnten Kindes in der Gesellschaft spielte, 

dies Gespräch. „Noch immer über Zeitungen und Journale? Ich will 

euch eine Geschichte erzählen, die mir mit einem solchen Federfuchser von 

Journalisten passtrt ist. Eines Tages wird mir erzählt, un kollieulaire 
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habe auf mich ein Pasquill gemacht. Ich laß mir den Gesellen naturlich 
gleich holen. „Wie kommst du darauf, mein Freund, Pasquille zu schreiben?" 
„Der Patriotismus hat mich dazu getrieben," sagt er. ,Hast du Geld 
gern?" frag' ich. „O ja," s»'gt er. Darauf, meine Herren, gab ich dem 
Jüngling von meinem Stock zu schmecken. „Hast dn das auch gern, mein 
Engel?" fragte ich ihn sodann. „Nein, das nicht," sagt er. „Ich aber 
liebe das sehr, mein Freund, nur nicht sür mich. Verstehst du diese 
Allegorie mein Freund?" „Ich verstehe/ sagt er. „Nun dann steh' zu, 
daß du dich artig aufführst." sag' ich. „Hier aber hast du einen Rubel 
— und nun mach', daß du fortkommst und segne mich Tag und Nacht." 
Und er ging!" 

Der General lachte seelenvergnügt und alle Andere lachten auch, 
Jnna allein ausgeuommen, die nicht einmal die Miene verzog, sondern 
den Redner ernsthaft ansah. 

Der „Herablassende" klopfte seinem Freund Boris auf die Schulter: 
„Das hast du dir recht hübsch ausgedacht, theurer Freund. Du wirst 
Jemand mit dem Stock drohen? Du hast ja gar keinen Stock. (Z'ss 
pour kairs rire ees äames. Doch darauf kommt es gar nicht an. Ich 
sagte so eben, wir müßten völlige Umkehr predigen. Ich bitte, verstehe» 
Sie mich wohl — ich bin darum kein Feind des sogenannten Fortschritts. 
Aber all' diese Universitäten und Seminarien, diese Volksschulen, Studenten, 
Popensöhne nnd kleinen Beamten, dieses ganze kleine Gesindel, WM es 
konä 6u sae, w petite propriöie, pire yus !e prolelarist (diese Worte 
sprach der General mit schmachtender, beinahe ersterbender Stimme, indem 
er zu Litwiuow freundlich hinüberblickte), voila es yui m'eKraie — vor 
diesen muß man Halt mache». Halten Sie nur dieses Eine fest, daß bei 
uns eigentlich Niemand etwaö verlangt oder fordert. Die Selbstverwaltung, 
zum Beispiel, — brauchen Sie sie, oder du, oder Sie meine Damen? 
Sie verwalten nnd beherrschen bereits sich selbst und uns Alle (hier erglühte 
das Angesicht des schönen Redners über den eigenen glücklichen Einfall). 
Wozu Phantomen nachjagen? Die Demokratie ist eure Freundin, ste 
singt euer Lob, sie dient sogar euren Zwecken. Sie ist aber ein zwei-
schneidiges Schwert! Haltet an der Aristokratie fest, in ihr allein ist wirk-
liche Kraft. Glaubt mir, dann wird es bald besser werden. Und der 
Fortschritt! — gegen den Fortschritt an und für stch habe ich nichts einzu-
wenden. Bleibt uus nur mit euren Advokaten uud Geschworenen uud mit 
gewissen ländlichen Beamten vom Halse! Rührt nicht an der Disciplin! 
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Warum solltet ihr dann nicht Brücken und Cauäle oder Hospitäler bauen 
oder die Straßen mit Gas beleuchten dürfen?" 

„Petersburg wurde an alle« vier Ecken angezündet, — das ist 
euer Fortschritt," rief der Reizbare heftig. 

„Du bist wieder boshaft, das sehe ich schon," sagte der dicke 
General, indem er träge mit dem Kops schüttelte, „meiner Ansicht nach 
avee Orpkee aux snlers le proxres a äit son dernier mot." 

„Vvus dit.es tvu^ours des belises," bemerkte die Dame iu Gelb. 

Der General nahm eine wichtige, würdevolle Miene an: ,,^e ne suis 
Sinais plus serieux, madarne, l̂ ue quand '̂e dis des detises." 

„Diese Phrase," bemerkte Ir ina halblaut, „haben wir bereits wieder-
holt von unserem Freunde monsieur Verlier gehört." 

„De la poi^ne et des kormes, — de la poi^ne surtout," rief 

der Dicke — „d. h. höflich aber mit Faustschlägen". 
„Ach du Schalk, du unverbesserlicher Schalk," scherzte der Herab-

lassende, „bören Sie ar nicht auf ihn. meine Damen! Der zerquetscht 
keine Mücke, er beguügt sich damit Herzen zu brechen." 

„Immerhin Boris," begann jetzt Ratmirow, indem er, nachdem seine 
Frau ihm einen Blick zugeworfen, den Ton veränderte — „Scherz bei 
Seite, Du übertreibst; der Fortschritt, das darf man uicht übersehen, ist 
eine Erscheinung des socialen Lebeus, ein Sympton. Daran muß mau 

festhalten." 
„Ja wohl!" sagte der Dicke uaserümpfend, „es ist ja bekannt, daß 

du es darauf absiehst, Staatsmann zu werden." 
„Von Staatsmännern ist gar nicht die Rede! Was heißt das über-

haupt? Was wahr ist, darf man nicht übersehen" . . . . 
Boris begann aufs Neue feinen Backenbart zu zausen, indem er ins 

Blaue stierte, während Ratmirow fortfuhr: „Das sociale Leben ist von 

großer Wichtigkeit, da eS in der Entwickeluug des Volks, so zu sagen, sür 

das Geschick des Vaterlandes" . . . . 

„Valerien, il ^ a des dames iei," unterbrach Boris. „Ich hätte 
d^s von dir nicht erwartet. Oder willst du vielleicht in eines der 

Emaneipationscomites treten?" 

„Gott sei Dank, sie sind jetzt alle geschlossen," sagte der Sänger des 
Liedes von den beiden Gensd'armeli wohlgefällig, indem er aufs Neue zu 

trällern begann. 
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Ratmirow führte sein battistenes Taschentuch mit vieler Grazie der 
Nase zu und schwieg; der Herablassende wiederholte immer wieder „du 
Schalk, du Schalk," Boris aber wandte sich zn einer in geringer Ent-
fernung dastehenden Dame und fragte dieselbe, ohne den Ton seiner 
Stimme zu dämpfen oder den Ausdruck seines Gesichts zn verändern, 
wann sie seine Bewerbungen „krönen" werde, da er sie liebe und 
unsäglich leide. 

Unsern Helden duldet es nicht länger in dieser Gesellschaft, er nimmt 
Abschied, und nachdem er Ir ina noch einmal seinen Besuch versprochen, 
entfernt er sich eilig. Ter Eindruck, den das Wiedersehen mit der Geliebten 
seiner Jugend ihm machte, ist verwischt durch die peinlichen Empfindungen, 
welche in ihm dnrch die Umgebung derselben wachgerufen wurden. Worin 
unterscheiden sich die faden, frivolen Schwätzer dieser Gesellschaft vou denen, 
die er bei Gnbarew getroffen? Den Tabaksrauch und die schlechten 
Manieren abgerechnet, ist es dasselbe hohle, geistlose, aller soliden Grund-
lagen entbehrende Treiben, in welchem die Bindassow und Bambajew sich 
bewegen! Mit den Carricatnreu, die er kennen gelernt, will er nm keinen 
Preis weiter zn thun haben, er darf ja stündlich auf das Wiedersehen mit 
Tatjana rechnen, mit dieser will er an seinen Beruf zurückkehren nnd 
eine einfache, naturgemäße, auf deu Ernst des Lebens gerichtete Existenz 
begründen. 

Aber Tatjana kommt nicht, die Tante ist in Dresden erkrankt und 
Grigori ist gezwung"n, noch mehrere T^ge lang in Baden-Baden allein zu 
bleiben. Es ist keine Wahl gelassen, er muß mit dem einen oder dem 
andern Schlage seiner Landslente verkehren — tertium non clatur. Da 
ste alle miteinander von langer Weile geplagt sind nnd es Niemanden in 
den Sinn kommt, seine Zeit mit regelmäßiger Beschäftigung auszufüllen, 
ist unser Held immer neuen Attentaten auf seine Freiheit ausgesetzt. Dle 
schöne, liebenswürdige, interessante Frau, der er begegnet, scheint ernstlich 
darauf bedacht sich mit dem Freunde ihrer Jugend ausuisöhnen; sie kann 
so einfach und herzlich sein, sie scheint in der Oede ihrer erbärmlichen 
Umgebung zu verschmachten nnd streckt stehend nach ihm ihre Hände aus. 
Grigori, der fest entschlossen ist, seiner Braut anch nicht einen AugenHick 
die gelobte Trene in Worten nnd Gedanken zu brechen, obgleich er sich dem 
zauberhaften Einfluß der Sirene nur mübsam entzieht, bleibt derselben iden 
versprochenen Besuch schuldig. Aber sie begegnet ihm auf Schritt und 
Tritt, immer freundlich und hold und ihre wehmüthigen und doch so stolzen 
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Augen scheinen ihn vorwurfsvoll zu fragen, ob er denn ewig zürne. Zu 
Hause ist er ewigen Besuchen de, würdigen Repräsentanten des „jungen 
Geschlechts" ausgesetzt. I n vierstündigen Sitzungen plagt der tugendhafte 
Friedensrichter ihn mit Betrachtungen über den Ernst der Lage, über die 
Pflicht jedes Patrioten handelnd einzugreifen und das begonnene große 
Werk siegreich durchzuführen. Kaum bot die Thür sich hinter Pifchtfchalkin 
geschlossen, so erscheinen die Bindassow, Bambajew nnd Worotilow, die 
Heidelberger Studenten und der strebsame, aus 28 Tage beurlaubte Armee, 
offizier. Der eine leiht hundert Gulden von Litwinow, die er sofort und 
zwar in Grigori's Gegenwart verspielt, der Andere stellt Betrachtungen über 
die Znknnst Rußlands und die polnische Frage an, der dritte erzählt 
Pariser Lorettengeschichten und der vierte wärmt alte Anekdoten von dem 
Appetit russischer Geistlichen aus, die drei nnd dreißig Häringe an einem 
Bormittag verspeisen. Endlich erscheint Potngin; er ist im Anslrage 
Jrina's erschienen, die Grigori dringend zu sprechen verlangt. Litwinow 
kann dem ängstlich vermiedenen Besnch bei der schönen Frau nicht mehr 
aus dem Wege gehen uud trotz der warnenden inneren Stimme, die ihn 
an seine Pflicht mahnt, wird er in den Zauberkreis gezogen, der ihre hohe 
Erscheinung umgiebt. Schon der erste Besnch reißt mächtig an seinem 
Herzen, er wagt es nicht, Irina von seiner Verlobung zu sagen und errötdet, 
als diese durchsehen läßt, daß sie um sein Geheimniß wisse. Alle die festen 
Vorsätze, die er immer wieder faßt, zerschmelzen wie Wachs vor ihrer 
nächtigen Gegenwart. Als sie ihm aus einem einsamen Spaziergang ans 
der Lichtenthaler Allee begegnet, zitternd seine Hand ergreift und um 
Vergessen und Vergebe« des Unrechts bittet, das sie ihm angethan, ist es 
nm Grigori geschehen — willenlos muß er ihr folgeu, er gehört sich niä't 
mehr selbst an. So widerwärtig ihn auch der Ton berührt bat, der in 
der vornehmen Petersburger Welt ibres Gemahls herrscht, so erbittert er 
gegeu diese hochmütbige Art ist, die über Alles spottet, was ihm beilig ist, 
nnd die es nicht einmal mit den Interessen ernst nimmt welche ste selbst 
zu vertreten glaubt — Gn.zori kann es Irina nicht abschlagen, in ihrem 
Hause zu erscheinen und einer Soiree beizuwohnen, zn welcher sich alle in 
Baden auweseuden Russen von Bedeutung versammeln. „Sie müssen die 
Luft kennen lernen," hatte Ir ina in ihrem Einladungsbi'.Iet geschrieben, 
„welche ich athmen muß. Kommen Sie, Sie werden mich unendlich 
erfreuen und ich will dafür sorgen, daß Sie sich nicht langweilen." Die 
Schilderung der Abendgesellschaft, zu welcher Grigori sich wirklich einfindet, 
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ist ein Meisterstück geistreicher Beobachtung und halb launiger, halb ernst-
hafter Satire. Während die Damenwelt sich um einen albernen Franzosen 
Verdier und um eine alte Dame schaart, deren einziges Verdienst darin 
besteht, am Hof Katharinas II. Ehrenfräulein gewesen zu sei«, sitzen die 
Generale mit tiefsinnigem Ernst am Kartentisch und ein ärgerlich ausge-
stoßenes ,,es satsns as 6s ist die einzige Kundgebung, die von 
ihnen zuweilen in den Salon hinübertönt. Ein amerikanischer Schwindler, 
Spiritualist und Geisterbeschwörer, Mr. Fox, unterhält die Gesellschaft mit 
albernen magnetischen Kunststücken, die nicht einmal gelingen und von noch 
alberneren Bemerkungen der Fürstin I^iss nnd der Gräfin X. begleitet 
werden: selbst die Kellner in der Küche halten stch über die Lächerlichkeit 
der vornehmen Leute auf, zu deren Bedienung sie herbeigeholt sind. Irina 
bietet den ganzen Liebreiz ihrer Erscheinung, alle Macht ihres Geistes auf, 
um Grigori für den Ekel, den die faden Männer und Frauen ihm einge-
flößt , zu entschädigen. Halb wahnsinnig kommt er gegen Morgen nach 
Hause — er kann sich's nicht mehr verhehlen — er liebt I r ina, er liebt 
sie seit dem Augenblick des ersten Wiedersehens auf dem alten Schloß, 
er liebt sie trotz des Grauens, das ihm ihr Leben, ihre Umgebung einge-
flößt haben, trotz aller Zweifel daran, daß ihre Seele gesund geblieben. 
Vergebens sucht er sich all' der hohen sittlichen Vorzüge seiner Braut zu 
erinnern, vergebens zieht er ihr Bild hervor, — es find nicht Tatjanas, 
es find Jrina's Züge die ihn aus der wohlbekannten Photographie ansehen, 
die ihn immer und überall verfolgen. Am andern Morgen bat er einen 
festen Entschluß gefaßt; er will ein Mann sein, über die fieberhafte Glut 
fiegen, die seine Sinne umuebelt. Er will Ir ina noch einmal sehen, ihr 
Alles sagen, Abschied für immer nehmen und noch denselben Abend nach 
Heidelberg abreisen; ein Telegramm soll Tatjana benachrichtigen, daß er 
ihr nach Heidelberg entgegen geeilt sei. Er will zu Irina, er will Abschied 
nehmen, er sagt ihr Alles. Tiesbewegt, keiner Antwort mächtig, bittet ste 
ihn, nur noch ein Mal vor seiner Abreise wiederzukommen. 

Grigori entfernt sich, er bereitet seine Abreise vor, er telegraphirt 
nach Dresden; einige Stunden später kehrt er wieder, um deu versprochenen 
letzten Abschied zu nehmen. 

„Als Litwinow eintrat, sah er Irina auf demselben Stuhl, in derselben 
Stellung sitzen, in welche er sie drei Stunden früher verlassen, — es war 
kein Zweifel, sie hatte stch während dieser ganzen Zeit nicht gerührt. Als 
er eintrat, blickte ste aus, suhr zusammen und legte sich tiefer in den Sessel zurück. 
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„Sie haben mich erschreckt," flüsterte ste. Litwinow stand in stummem 
Erstaunen vor ihr. Der Ausdruck ihres Gesichts, die Glut ihrer Augen 
erschreckte ihn. Ir ina versuchte zu lächeln und glättete ihr Haar: „ES 
lft nichts," sagte Sie, „ich weiß nicht, ich glanbe, ich war eingeschlafen." 

„Verzeihen Sie, Irina Pawlowna," begann Litwinow, „ich bin unan-
gemeldet eingetreteu. Ich wollte dem Versprechen nachkommen, das Sie 
mir in Ihrer Güte abgenommen. Da ich heute abreise" . . . . . 

„Heute? — aber Sie sagten mir doch, daß Sie zuvor einen Brief 
schreiben wollten." 

„Ich habe telegraphirt." 
„Sie haben Eile sür nothwendig gehalten. — Wann reisen Sie? nm 

welche Stunde?" 
„Um sieben Uhr Abends." 
„Um sieben — und Sie stud gekommen, um Abschied zu nehmen." 
„Ja, Abschied zu nehmen, Irina Pawlowna." 
„Ich muß Ihnen danken Grigori Michailytsch," sagte Irina nach 

ein r Pause — „es ist Ihnen wahrscheinlich schwer geworden, zu kommen." 
„Sehr schwer, Irina Pawlowna." 
„Das Leben ist überhaupt schwer, — nicht wahr?" 
„Je nachdem, Ir ina Pawlowna." 
Sie schwieg, versank in Nachdenken uud sagte endlich: „Sie haben 

mir einen Beweis Ihrer Freundschaft durch Ih r Kommen geliefert — ich 
danke Ihnen — ich billige Ihre Absicht, Allem möglichst bald ein Ende 
zu tnacheu — denn ich weiß, daß jeder Aufschub — daß — daß ich, die 
Sie eine Kokette, eine Comödiautiu schalten — so war eS doch?" 
Sie stand plötzlich aus, setzte stch auf einen andern Stuhl und beugte stch 
mit ihrem Gesicht aus den Rand des Tisches . . . . „Weil ich Sie liebe," 
flüsterte es durch die verhüllende Hand. 

Litwinow fuhr zurück, als habe er einen Schlag gegen die Brust erhalten. 
Irina wandte stch ab nnd verbarg ihr Antlitz aus dem Tisch. 

„Ja, ich liebe Sie — ich liebe Sie — nnd Sie wissen es." 
„Ich ^ wissen" brachte Litwinow nach einer Pause mühsam heraus. 
„Nun, jetzt wissen Sie's, warum Sie abreisen müssen, — warum Sie 

«icht zaudern dürfen — warum ich nicht zaudern darf. Das ist gefährlich, 
das ist entsetzlich — leben Sie wohl!" 

Sie erhob stch vom Sessel und that mehrere Schritte in der Richtung 
nach der Thür, indem sie die Hand ausstreckte, wie um die Hand Litwiuvws 
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zu fassen. Er blieb wie versteinert stehen . . . . „Leben Sie wohl" und 
ohne zurückzublicken, war sie iu der Thür verschwuudeu. Lange blieb 
Litwinow, wie eingewurzelt stehen, ohne zu sich zu kommen. Eudlich faßte 
er sich, zögernd ging er an die Thür, er rief ihren Nameu, eiu Mal, 
zwei Mal , drei Mal — schon faßte er nach dem Griff der Thür — da 
erscholl von der Deppe her Ratmirow's laute Stimme. 

Litwinow drückte den Hut iu die Stirn und stieg die Treppe hinab; 
der General stand vor der Loge des Schweizers uud bemühte stch, diesem 
in gebrochenem Deutsch begreiflich zu mache», daß er für den ganzen 
folgenden Tag einen Wagen zu miethen wünsche. Als er Luwinow erblickte, 
zog er den Hut wieder uuuatürlich tief, iudem er ihm eiu offenbar ver-
söhnlich gemeintes „gehorsamer Diener" zurief. Litwinow verstand das 
nicht, kaum daß er den Gruß Ratmirow's erwiederte. Er eilte in seine 
Wohuung und blieb vor seinem gepackten uud bereits geschlossenen Koffer 
stehen. Sein Kopf drehte sich, sein Herz dröhnte wie eine in Schwingung 
gesetzte Saite. Was sollte weiter werden? Wie war das vorauszusehen 
gewesen? 

Und doch, er harte es vorausgesehen, so unwahrscheinlich es auch 
gewesen war. Es betäubte ihn wie ein Donnerschlag, und doch, er hatte 
es vorausgesehen, mochte er es stch selbst auch nicht zu gestehen wagen. 
I m Uebrigen wußte er kaum, was um ihn vorging, und in ihm wogte und 
gährte Alles, er verlor den Faden seiner eigenen Gedanken. Er erinnerte 
stch Moskaus und der Zeiten, da es ebenso stürmisch über ihn gekommen 
war. Der Achem ging ihm aus; eiu Schauer des Entzückens — eines 
Entzückens ohne Trost und Hoffnung kam über ihn und zerriß und erdrückte 
seine Brust. Um nichts in der Welt hätte er gewollt, daß die von Ir ina 
zn ihm gesprochenen Worte uugesprochen geblieben wären, aber an seinem 
Entschluß vermochten sie nichts zu ändern, der stand fest und unerschütterlich 
da, wie ein einmal ausgeworfener 'inker. Den Faden seiner Gedanken 
hatte Litwinow verloren, sein Wille war ihm geblieben, wenn er über stch 
selbst auch nnr wie über einen fremden, von ihm abhängigen Menschen 
gebot. Er ließ deu Kellner komme», er bezahlte seine Rechnung, er bestellte 
einen Platz sür den am Abend abgehenden Omnibus, er suchte stch ab-
sichtlich alle Wege, die rückwärts führten, abzuschneiden. „Mag ich dann 
dorl sterben," diese Worte, die Irina Tags zuvor gesprocheu, tönten ihm 
unablässig in das Ohr, und er wiederholte sie stch, indem er in seinem 
Zimmer aus und nieder ging; fielen diese Worte ihm dann wieder auss 
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Herz, brannten sie wie Feuer in seiner Seele, so schloß er die Angen, hörte 
er auf zu athmen. Aber wie der Wanderer, der in der Finsterniß ein 
fernes Licht erblickt und aus Furcht den Weg zu verlieren, von diesem kein 
Auge verwendet, richtete Grigori gewaltsam alle Kraft seiner Gedanken auf 

einen Punkt, auf ei» Ziel. Er wollte zu seiner Braut — an sie selbst 
mochte er nicht denken — er wollte in dem Zimmer des Heidelberger Gast-
hofs erscheine», das er ihr bezeichnet hatte; das war das Licht, nach 
welchem er mit unverwandter Anstrengung blickte, das vor seiner Seele 
stand. Was weiter werden sollte, daran dachte er nicht, daran wollte er 

nicht denken. Nnr eines stand bei ihm fest: er wollte nicht zurück. „Mag 
ich dort sterben", wiederholte er sick znm zehnten Male und blickte nach 
der Uhr. 

Es war ein Viertel auf sieben! Warten, »och immer warten! Er 
begai.n wiederum aus und nieter zu gehen. Die Sonne begann zu sinken, 
der Himmel verschwand im Schatten der Bäume, fahle Dämmerung schien 
durch die eugeu Fenster des dunkelnden Zimmers. Plötzlich schien es 
Litwinow, als würde die Tdln rasch und leise geöffnet. Er wandte sich 
um — an der Thür stand, in eine schwane Matttille gehüllt, eine weib-
liche Gestalt. 

„Jr iua" rief er und breitete die Arme aus. 

Sie erhob das Gesicht uud sank an seine Brust. 

Man mnß das Turgenjewsche Buch vielleicht im Zusammenhange 
gelesen haben, »m von der verzehrenden Glut angeweht zu werden, die 
aus diesen leidenschaftlichen Schilderungen spricht! Die Katastropbe lieqt 
hinter uns. Rathlos blickt Grigori in die Zukunft. Wir finden ihn zwei 
Stunden später noch immer vor seinem Koffer sitzen, einen Brief Tatjana's 
in der Hand, der ihre und der Taute Ankunft für den folgenden Morgen 
ankündigt. Grigori empfangt sie am Bahnhof, er geleitet sie ins Hotel 
nnd verläßt die Damen mit dem Verspreche», in einer Stunde wieder bei 

ihnen zu sei». Unterdeß gedenkt er auf eiuem Spaziergange sich zu 
sammeln Ir ina h.-t ihn durch eiu Billet davou benachrichtigt, daß sie 
ihn dringend zu sprechen wünsche nnd zwar am Nachmittag; sie will die 
Bande, mit deue» sie an ihren Gemahl geknüpft ist, zerreißen, mit dem 
Geliebten fliehe». Das bleiche verstörte Ansehen Grigori's nnd seine 

Zerstreutheit haben Tatjana unterdessen gesagt, was vorgegangen sei. Nach 
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dem Mittagessen will sie eine Erklärung von ihm fordern, er schützt ein 
dringendes Geschäft vor und eilt zu Irina. Er schildert ihr die Qualen, 
die er an der Seite seiner unschuldigen Verlobten erlitten; sie blickt ihn 
an, ohne ihn zu verstehen; es bleibt bei dem Vorsatz der Flucht. Potugin, 
der Tatjana unterdessen kennen gelernt und das Geheimniß Grigori's 
erralhen hatte, will ihn vor dem Abgrunde warnen, in den er den jungen 
Freund stürzen steht, — es ist vergeblich. Grigori's Geschick hat sich ent-
schieden Als er am andern Morgen bei Taljaua erscheint, tritt diese ihn» 
ernst nnd gefaßt entgegen: sie entbindet ihn, ohne eine weitere Erklärung 
zu fordern, seiner Verpflichtungen und bitter ihn, tief bewegt, um einen 
letzten Besuch sür den Abend, denn sie will sofort abreisen. Er geht noch 
einmal zu Irina. Er will eine Entscheidung, bevor Tatjana für immer 
verloren ist: sie soll ihm versprechen, sogleich, schon andern Tags mit ihm 
zu fliehen, oder er will sie nie wiedersehen. Irina erneuert ihr Versprechen 
und er kehrt zu Tatjana zurück, um deu letzten, herzzerreißenden Abschied 
zu nehmen. Tatjana bleibt still nnd fest, die Tante aber kann es nicht 
über sich gewinnen, mit dem jungen Mann, den auch sie in ihr Herz 
geschlossen, ein letztes bittendes Wort zu reden. Litwinow hört ihr halb 
wahnsinnig zu — da tritt Taljana aus dem Nebenzimmer ein und bittet 
ihn nm die Besorgung eines wichtigen Briefs. Als er von dem Post-
gebäude znrückfehrt, stud beide Franen abgereist. Er schreibt Irina dieselbe 
Nacht, er sieht sie am folgenden Tage, er trifft alle Vorbereitungen zur 
Flucht, er verkansl seine Uhr und zählt die Stunde» bis zur Ausführung 
seines Plans. Am nächsten Morgen liegt nachstehendes französisch abge-
faßte Schreiben aus seinem Tisch: 

„Mein Freund! Die ganze Nacht habe ich über Deinen Plan nach-
gedacht. Gegen Dich kann ich nicht unwahr sein. Du bist offenherzig 
gewesen, ich will es auch sein - ich kann nicht mit Dir fliehen — ich 
kann nicht. Ich.sühle meine ganze Schuld gegen Dich — nnd die zweite 
ist größer als die erste. Ich verachte mich selbst, ich spare mir keinen 
Vorwurf, ich kann mich aber nicht zu einer Andern machen. Vergeblich 
sage ich mir, daß ich Dein Lebensglück zerrissen habe, daß Du jetzt alles 
Recht hast, mich eine leichtsinnige Kokette zu nennen, daß ich selbst Alles 
verschuldet habe, daß ich selbst Dir die heiligsten Versprechungen gegeben 
habe. Ich hasse mich selbst, aber ich kann nicht anders. Ich will mich 
nicht rechtfertigen, ich will Dir nicht sagen, daß anch ich außer mir geratheu 
war — das Alles will ja nichts bedeuten — das aber muß ich Dir 
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wiederholen, immer neu wiederholen, daß ich Dir angehöre, blindlings 
angehöre, daß Du mit mir machen kannst, was Dn willst. Nur fliehen, 
Alles hinter mich werfen — es ist unmöglich! Ich selbst habe Dich an-
gefleht mich zu retten, ich glaubte mich frei machen, Alles verbrennen zu 
können — aber für mich ist keine Rettung mehr möglich, das Gift ist zu 
tief in mein Herz gedrnngen, ungestraft kann man diese Luft nicht durch 
Jahre einathmen. Ich habe lange geschwankt, ob ich Dir diesen Brief 
schreiben sollte oder nicht, ich schauderte vor dem Entschluß, den Du fassen 
würdest, aber ich hoffte doch auf Deine Liebe. Es wäre unverantwortlich 
gewesen, wenn ich Dir nicht die Wahrheit gesagt hätte — um so unver-
antwortlicher, als Du wahrscheinlich schon die ersten Schritte zur Aus-
führung Deines Plans gethan hast. Ach! er war so schön, aber er ist 
unausführbar. O mein Freund, schilt mich ein eitles, schwachmüthiges 
Weib, aber verwirf mich nicht, verwirf Deine Irina nicht. Diese Welt 
aufzugeben vermag ich nicht, aber ohne Dich vermag ich nicht in ihr zu 
leben. Wir kehren bald nach Petersburg zurück, komm auch dorthin; wir 
werden einen Beruf sür Dich finden, der es Dir möglich macht, Deine 
Studien zu verwerthen, aber iu meiuer Nähe mußt Du leben, Du mußt 
mich lieben, wie ich eben bin, mit meinen Schwächen nnd Lastern. Wisse, 
daß nie ein Herz sür Dich so voll, so ganz schlagen wird, als das Deiner 
Irina. Komm sogleich zu mir, ich werde keinen Augenblick Ruhe haben, 
ehe ich Dich gesebu. — Deine, Deine Irina." 

Verzweifelnd, wie damals in Moskau, bricht Litwinow zusammen: aber 
sein Entschluß ist gefaßt. Es graut ihm vor der Leere und Hohlheit, der 
Zerrissenheit und dem Wankelmuth des Herzens, sür welches das seine so 
warm geschlagen. Sein Leben zerstört nnd verwüstet um einer HLeibergrille 
willen. Tatjana'S reiche Liebe einem Weibe geopfert, das nur in flüchtiger 
Aufwallung lebt, die gleich der Welle wieder iu das vorige Nichts zurück-
sinkt. Mit bitterem Hohu weift er den entwürdigenden Vorschlag zurück, 
de« Jriua ihm zu machen wagt; die erbärmliche Welt des Scheins, die 
dieses Weib vergiftet, die jede gesunde Empfindung, jedes Pflichtgefühl, 
jeden Ernst in Ir ina getödtet, er will sie um keine» Preis wieder auch nur 
für einen Augenblick betreten. Heute ich und morgen ein Anderer! ruft 
er sich grimmig zu; selbst die Liebesbetheuerungen Jrina's ekeln ihn an, 
beleidigen seine Seele. Ein kurzes, kaltes Billet, das jede Antwort Jrina's 
ablehnt, löst alle Verbindungen mit der unglücklichen Frau; er kündigt 
seine Abreise sür den nächsten Morgen an und reist wirklich ab. Als er 
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bereits im Waggon sitzt und des Zeichens zur Abfahrt harrt, sieht er Irina 
in den Shawl ihrer Zose gehüllt ans der Plattform des Bahnhofs stehen. 
Sie nähert sich dem Znge, sie will miteinsteigen — da tönt die Signal-
pfeife, der Zug braust fort nnd Irina sinkt ohnmächtig nieder. 

Gleickgiltig, gebrochen nnd erstarrt setzt Litwinow seinen Weg fort. 
„Rauch ist Alles, Rauch und Dampf, nirgend Ernst und Festigkeit. Ein 
anderer Wind braucht stch nur zu erheben und Alles ist spurlos verweht," 
so tönt es in seinem Innern. Erst in Heidelberg erwacht er auS der 
dumpfen Betäubung, die sich seiner bemächtigt hat. Bambajew, Bindassow 
nnd die übrigen Geselle» begrüßen ihn mit lautem Geschrei aus dem Perron 
des Bahnhofs; er soll aussteigen und bei ihnen bleiben, Gnbarew sei auch 
wieder da und Pischtschalkin werde erwartet; eine ganze Phalanx von 
hundert begeisterten Trägern der Znkunsl Rußlands sei beisammen, um sich 
in das Studium der Naturwissenschaften zu* vertiefen, deS Lebens Lust und 
Pracht zu geuießen und die alte Welt in Trümmer zn schlagen. Wut 
venant, eraeke, lautet das Motto des Organs, das sie herausgebe». 
(Ein historisches Factum, bemerkt Turgenjew in einer Anmerkung.) Litwinow 
fleht dem lauten, wüsten Gebahren schweigend zu — selbst für die HeranS-
sorderungen nnd den Spott dieses Geschlechts ist er nnzngänglich. Der 
Zug setzt sich in Bewegung, bevor er nnr ein Wort gesprochen. „Ranch 
nnd Dampf" wiederholt er immer wieder. Da sind in Heidelberg jetzt 
an die hundert russischer Studenten, alle studiren Pbystk, Chemie und 
Physiologie, keiner mag von andern Dingen etwas hören oder sehen! 
Keine fünf Jahre werden vergehen uud nicht fünfzehn Russen sind in den-
selben Vorlesungen, bei denselben berühmten Professoren zu sehen (ein 
Factum! helht eS wiederum in der Anmerkung). Der Wind hat Hinge-
schlagen, es pfeift von einer andern Seite — Rauch, nichts weiter als 
Rauch! 

Der eigentliche Roman ist hier zu Ende. Die Summe, welche der 
Dichter zieht," sie beschränkt sich auf dasselbe traurige Facit. das wir bereits 
bezüglich des „juugen Geschlechts," der ansstiebendeu Demokratie kennen 
gelernt haben. Die alte, aristokratische Welt ist eben so hohl und nichtig, 
wie die, welche die jungen Titanen ansznbanen bestrebt sind; sie hat vor 
jener nnr den Vorzug fester, bestimmt ausgeprägter Formen voranS. 
Wnnderbar und excentrisch genug klingt das freilich. Wer aber in der 

neueren russischen Literatur Bescheid weiß, der wird stch auch hier sagen 
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müssen, daß er nichts Neues hört, daß der Stöfs, in welchem diese Literatur 
arbeitet, dieselbe „große Welt", welche Tnrgenjew schildert, in den 
Schriften Puschkins (Eugen Onegin), Lermontows (Ein Held unserer Tage), 
Solohubs (Der Bar, Die große Welt) u. A. schon dagewesen ist nnd daß 
die glänzende, leidenschaftliche Heroine des Salons, die sich inmitten eines 
Herz und Sinn ausdörrenden Gennß- und EitclkeitStaumels nach innerer 
Befriedigung sehnt nnd doch nicht die Kraft dieselbe zu ergreifen hat, — 

daß diese die typische Figur des russischen Romans ist, soweit derselbe sich 
nicht einer meist übertrieben realistischen Darstellung des niedern Volks-
lebens zugewandt hat. Die Anziehungskraft, welche diese Welt des glän-

zenden Scheines ans die Gemüther ausübt, scheint für die russischen Poeten 
eine besonders magische zu sein, als ob der Salon die wahre und einzige 
Stätte ästhetischer Formen wäre. Tnrgenjew zeigt in der vorliegenden 

Erzählung, daß weder von der Arstokratie, die wesentlich auf demselben 
Staudpunkt stehen geblieben, den sie in den Tagen Gnbojedows einnahm, 

noch' auch von der nationalen Demokratie, der das Verständniß dafür fehlt, 
wie eine Wiedergeburt deo Staats nur das Prodnct langer, mühsamer 

und solider Arbeit sein könne, — daß von keinem dieser beiden Factoren 

etwas Anderes als „Rauch und Dampf" zu erwarten sei. Wenn aber 
Litwinow, der zwischen ihnen, nach beiden Seiten hin abwehrend, dasteht, 
den Verführungen der in I r ina verkörperten aristokratischen Gesellschaft nicht 
Stand hält, so ist das sicher mehr als Zufall uud nicht ohne innern Gruud. 
Eine relative Überlegenheit der Aristokratie, welche im Besitz mindestens 

der Formen des Kulturlebens ist, läßt sich nämlich nicht lengnen: diese 

Ueberlegenheit ist das eigentliche Thema der neueren russischen Roman-
literatur, die bei allem Haß gegen die innerlich zerfressene, mit dem bloßen 
Flitter der westeuropäischen Eivilisation aufgeputzte vornehme Welt, dieser 

doch nichts Positives entgegensetzen vermag. Für eine gewisse Kulturstufe 
ist die Aristokratie, das Leben der höheren Gesellschaft freilich der natur-
gemäß gegebene Stoff des RomanS — das wissen wir bereits aus der 

Literaturgeschichte der Schiller- und Gölhezeit, die sich gleichfalls an diese 
Schichte anlehnte und zu einer poetischen Verklärung des eigentlichen 

Volkslebens nicht durchdringen konnte — es kommt aber daranf an, wie 

die aristokratische Welt beschaffen ist. Wir können nicht nmhin eine höchst 

zutreffende Bemerkung Julian Schmidts über den Gölheschen Roman 

heranzuziehen, eine Bemerkung, die stch mit gewissen Modisicationen auch 

aus das Verhältniß der russischen Aristokratie zu der Literatur ihres Volks 

Baltische Monatsschrift, V. Jahrg., Bd. XV! , He>t 2. 10 
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anwende» läßt. „Der Roman," so heißt es im zweiten Bande der 
Schmidtschen Literaturgeschichte, „strebte iu seiner Darstellung der deutschen 
Gesellschaft nach Allseitigkeit und doch fehlte das wichtigste Moment des 
deutschen Volkslebens, das Bürgerthum. Die Arbeit, die sich einem be-
stimmten Zweck hingiebt und diesem alle Kräfte opfert, erscheint als ein 
Widerspruch gegen das Ideal, weil sie ein Widerspruch gegen die Freiheit 
und Allseitigkeit des Bildungstriebes ist. N u r der Ade l , die Klasse 
der Genießenden, die ihre Fre ihe i t an keinen bestimmten 
Beru f ve rp fände t , hat Tbe i l an der Poesie des Lebens 
Der Verkümmerung des Volks mußte die Aristokratie als ein glänzendes 

Ideal erscheinen, in dem sich das Leben der Nation in seiner reichsten 
Fülle zusammendränge." Wenn Schmidt im weiteren Verlauf hinzufügt: 

diese „ideale Welt" habe schlechterdings keine „erbaulichen Aussichten" 
eröffnet, die höheren Interessen, welche den Adel anderer Nationen über 
die gemeinen Hänfen erheben, seien dem deutschen Adel unbekannt gewesen, 

weil sich alles Dichten und Trachten auf „spielende Beschäftigung" gerichtet 
habe, so paßt das beinahe wörtlich auf das uns vorliegende Verhältniß. 

I h r specisiscdes Gepräge aber erhält die aristokratische Welt, welche der 

russische Roman schildert, erst dnrch ihre Entfremdung vom nationalen Leben, 
durch die Anlehnung an französische Vorbilder und durch die völlige Ab-
wesenheit des Bürgerthums, das in der Heimat Wilhelm Meisters doch 
noch immer da war. Von der Verjüngung und Erneuerung durch die 

Nation abgeschnitten und einzig auf sich selbst angewiesen, konnte diese 

Gesellschaft nur stch erschöpfen und verkümmern, und die Ausbeute, 
welche sie der poetischen Darstellung bot, mußte um so ärmer sein, als 

die französischen Einflüsse ihren veränßerlichenden Einfluß schon früh ant 
Unkosten aller geistigen oder auch nur gemüthllchen Vertiefung auszuüben 
begonnen hatteu. Grade darum erscheine» die Dauer und die Intensität 

der Herrschaft dieser Gesellschaft über die russische Literatur unbegreiflich: 
daß die blasirte Weltdame vom Schlage Jrina's (die in Bezug aus ihren 
inneren Gehalt mit der Gräfin, den Natalien oder Charlotten Wilhelm 

Meisters auch nicht entfernt verglichen werden kann) durch ein Menschen-

alter wen» nicht das poetische Ideal, so doch der Mittelpunkt des Romans 
bleiben uud als feinste Blüte der Culturentwickelnng einer großen Nation 
gelten konnte, läßt sich allein erklären aus dem überlegenen Einfluß, den 
feste Formen auf eine im Werden begriffene Entwickelnng ausüben nnd aus 

der eigenthümlich slawische« Neigung zu Prunt und äußerer Repräsentation. 
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Der grelle Mißton, mit welchem der Turgenjewsche Roman schließt, 
indem er beide Richtungen der modernen russischen Gesellschaft in das 
vernichtende Urtheil „Rauch und Dampf, nichts weiter" begräbt, entbehrt 
übrigens nicht aller Versöhnung. Die beiden Schlußcapitel zeigen uns 
Litwinow in seine Heimat zurückgekehrt und in der Arbeit für die geistige 
Hebung seiner Bauern und die rationelle Umgestaltung des väterlichen 

Gutes begriffen. Wenn er sein Ziel auch nur sehr theilweise erreicht und 
vielfach zu dem alten Schlendrian der Empirie zurückgreisen muß, so 
erlahmt seine Kraft dennoch nicht und seine Thätigkeit bietet das Bild 
ehrenhaften, energischen Strebens: Grigori soll, wie wir bereits im Ein-

gang erwähnten, den kleineren Gutsbesitzer, den Provinzialadel repräsen-
tiren, von dem allein eine Neugestaltung des russischen Lebens in gesundem, 

konservativem Sinn zu erwarten ist. — Nach fünf Jahren einsamen, selbst-
entsagenden Wirkens, hört Litwinow endlich, daß Tatjana in uicht allzu 

großer Entfernung von ihm aus dem Lande lebt; er eilt zu ihr und der 
Bund der Herzen, den feindliches Geschick zerrissen hatte, wird neu geknüpft, 
um beiden, dem treuen, tüchtigen Mädchen und dem geläuterten Manne, 

ein dauerndes Glück zu begründen. 
Was aus den übrigen Theilnehmern der Handlung geworden, wird 

vom Dichter nur flüchtig aber in höchst charakteristischer Weise angedeutet: 
die unversöhnte Abneignng Turgenjews gegen das „junge Geschlecht" 

macht sich noch einmal in der vernichtenden Gewalt ihrer Satire geltend. 
Gubarew, der große Mann, der Bannerträger jener himmelstürmenden 

Heidelberger Russenschaal, lebt in gedankenlosem Müßiggang „aus Ablager" 

(um einen livländischen Idiotismus zu gebrauchen) bei seinem Bruder, 

dem bauernschindendeu Gutsbesitzer der alten Schule. Worotilow, der 

„Phönix", ist in den Militärdienst zurückgekehrt und hält den Offizieren 
seines Regiments Vorträge über „Buddhismus" oder „Dynamismus" 

(Genaueres hat der Dichter nicht ermitteln können). Pischtschalkin ist 

idealer Friedensrichter geblieben. Bindassow, der „Terrorist", ist in den 

Accisedienst getreten und in einer Kneipe erschlagen worden, und der arme 
Bambajew wird von Grigori in der traurigen Position eines Staticns-

schreiberS wiedergesunden. „Der Wind hat umgeschlagen" ist der leidige 

Trost, den der arme Teufel für sich und andere geltend macht; Enthusiast 

ist er übrigens geblieben: er schwärmt sür fette Gänse! 
Und I r ina? Von ihr hören wir nur, daß sie in der früheren Weise 

weiterlebt. Der Dichter führt nnS znm Scklnß nach Petersburg in einen 
10* 
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der vornehmsten Salons dieser Stadt. Hier hüllt stch der höchste äußere 
Luxus gleichsam in den Weihrauchdnst einer angestrebten Heiligkeit. Um 
den Theetisch flüstert es leise in salbungsvollen Redensarten von irgend 
einem neuen mystischen Buche, von den rechtgläubigen Missionären im 

Osten, von den Klöstern und den religiösen Brüderschaften iu Weißrußland. 

Unvermittelt springt das Gespräch auch aus I r ina über. „L l ls n'a pa8 
la koi" — „e'est une ame exaree' — „ste bat einen boshaften Geist": 
so lauten die Urtheile dieses auserwählten Kreises über Madame Ratmirow. 

Uebrigens, fügt der Dichter hinzn, zählt sie noch immer, trotz ihrer dreißig 
Jahre, die Mehrzahl der jungen Männer zn ihren Anbetern, und wenn 

sich nicht al le ohne Ausnahme in sie verlieben, so ist dem so wegen ihres 

„boshaften Geistes", denn ihr Talent, die schwachen Seiten eines Jeden 

herauszufinden und lächerlich zu machen wird gefürchtet nicht nur von den 

jungen Löwen der Gesellschaft, sondern auch von den höchsten Staats-
würdenträgern. I h r Gemahl macht große Karriere. 

L. 
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Die Wirksamkeit der neuen Landgemeindeordnung. 

A u s K u r l a n d . 

ist nun bereits ein halbes 'Jahr seit Einführung der neuen Land-

gemeindeordnung verflossen und somit dürfte eS an der Zeit sein, die Frage 

anzuwerfen, wie dieses neue Gesetz sich bewährt hat und ob die günstigen 

Erwartungen, die man an die Einführung desselben knüpfte, erfüllt 

worden sind. 

Es wird bei der Beantwortung dieser Fragen zunächst stch nicht leugnen 

lassen, daß stch vieles in der neuen Landgemeindeordnung gegenwärtig auf 

dem Boden des praktischen Lebens anders gestaltet hat, als man es stch 

früher von der Höhe der gesetzgeberischen Theorie aus vorgestellt hatte — 

ja man wird, wenn man den Dingen und der Entwickelung unserer länd-

lichen Verhältnisse nahe steht, nicht umhin können, jenem Manne im 

Allgemeinen beizustimmen, den wir die paradoxe aber doch treffende Ansicht 

ausspreche« hörten, die neue Landgemeindeordnung sei zunächst noch eine 

Landgemeindeunordnung. Wenn auch durch die Zeitungen aus den ver-

schiedensten Gebieten unserer Ostseeländer, nnd wir meinen der vollen 

Wahrheit gemäß, berichtet werden konnte, daß die neue Landgemeinde-

ordnung sactisch am 1. Jannar 1867 ins Leben getreten sei, so konnte 

das doch nur so verstanden sein, daß man alle äußerlichen Bedingungen 

und Anforderungen derselben erfüllt habe. Eine andere Frage aber ist es, 

wie weit man stch hier zu Lande wirklich in den Geist der neuen Ordnung 

gefunden und eingelebt hat, und da können wir nicht umhin zu meinen, 

daß sie noch lange nicht so zu sagen in Fleisch und Blnt der Landgemeinde 

übergegangen ist und daß die ländlichen Commnnalverhältnisse in der 

Gegenwart noch nicht als ein getreues Abbild des neuen Gesetzes angesehen 
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werden können. Zwar wird man mit einer gewissen Entschiedenheit be-
haupten können, daß der allgemeine Eindruck, den die Landgemeinde-

ordnung bis jetzt auf unser Landvolk gemacht hat, ein durchaus günstiger 
ist, indem es sehr bald herausgemerkt hat, welcher Schritt vorwärts in der 
Selbständigkeit der Gemeinde durch das neue Gesetz gemacht ist; indessen 
ist damit allein die Frage nicht gelöst, wie sich denn die neue Landgemeinde-
ordnung in ihrer praktischen Ausgestaltung ausnehme, und wenn wir auch 
durchaus nicht gewillt sind, derselben ein schlechtes Prognostiken zu stellen, 
im Gegentheil das Beste von ihr hoffen, so wird es trotzdem dabei bleiben 

müssen, daß sich im Augenblicke noch vielfache Mißstände bemerkbar machen. 
Diese aus dem Boden der praktischen Ausführung erwachsenen Mißstände 

sind unserer Meinung nach aber theils durch das Gesetz selbst, theils durch 
die Aufsichtsbehörde«, theils durch die Landgemeinde verursacht.und daher 

werden wir auch unsere nachstehende Erörterung von diesem dreifachen 

Gesichtspunkte auS unternehmen. 

I . 

Man hat nnd zwar mit Recht als einen Vorzug des neuen Gesetzes 

den kurzen und gedrängten Ausdruck desselben gerühmt. Diese seine starke 

Seite dürfte aber zugleich auch eine schwache Seite sein, indem manche 
Frage«, die sür die Landgemeindeordnung von Bedeutung und Wichtigkeit 
stud, nicht die ihnen gebührende volle Beachtung gefunden haben. Wir 

rechnen zu dieseu durch das Gesetz selbst «och nicht gelösten Fragen, die 
Gemeinderolle, den Gemeindeschrciber und das Verhältniß von GutS-

polizei und Gemeindeverwaltung, indem wir übrigens der Meinung sind, 
daß mit diesen drei Fragen noch lange nicht diejenigen Stücke des neuen 

Gesetzes namhaft gemacht sind, welche einer weiteren Ausführung und 
Ergänzung entgegensehen. 

Was nun zuerst die Gemeinder ol le betrifft, so hat z. B. die 
Rigasche Zeitnng in ihrem Feuilleton durch eiuen Artikel „von einem Land-

pastor" dargethan, daß die praktische Ausführung der Gemeiuderolle hin-
sichtlich der AlterSangaben in derselben auf bedeutende, vielleicht unüber-

windliche Schwierigkeiten stößt. ES ist aber nicht bloß die praktische 
Ausführung der Gemeinderolle, die uns fraglich erscheint, auch der praktische 

Gewinn derselben für die Landgemeinde dürste in mehr denn einer Be-

ziehung fraglich sein, wenigsteuS scheint derselbe nicht dem Aufwaude von 

Zeit und Kraft zu entsprechen, der zur Anfertigung dieser Nolle seitens deS 
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Schreibers und des Pastors erforderlich ist. I n der Landgemeindeordnung 
§ 20, Pkt. k, lesen wir zwar, daß die Gemeinderolle ein vollständiges 
und genaues Verzeichniß aller Gemeindeangehör'igen enthalten soll, welches 
bei den Wahlen uud bei der Erhebung der Gemeindebeiträge zu. Grunde 
zu legen ist und den Gemeiiidegliedern allezeit offen stehen soll. Und 
ebenso heißt es in der Vollz.-Jnstruktion § 8 , daß der Gemeindeälteste 
bei jeder künstigen Neuwahl der Gemeindebeamten die Gemeinderolle mit 

dem jeweiligen Bestände der Gemeindeglieder zu vergleichen und wo 

erforderlich dieselbe abzuändern hat. Tie Gemeinderolle soll somit nach 
beiden ZZ als Handhabe und Grundlage für alle Gemeiiidewahlen und 

Steuern dienen. Soll sie das aber sein, so dürfte eine fortlaufende Weiter-
führung derselben durchaus nothwendig sein, in der Art etwa, daß von jeder 
Gebnrt, jeder Berehelichung nnd jedem Todessall dem Gemeindeältesten 
znr sofortigen Eintragung in die Gemeinderolle Anzeige gemacht würde. 
Wie aber und auf welchem Wege der Gemeindeälteste erst bei jedem 
Wahltermin — dieser tritt theilweise schon nach einem Jahre ein, kann 
aber nach Umständen auch noch früher eintreten — die Gemeinderolle wo 
gehörig ergänzen soll, ist nicht gesagt. Soll etwa jedesmal eine neue 
Gemeinderolle angefertigt werden und der Schreiber und der Pastor 
jedesmal die Arbeit von neuem machen? Fast scheint es so, da wir in 
dem der VollzugS-Jnstrnktion beigegebenen Schema für die Gemeinderolle 

jede Hiuweifung aus eine fortlaufende Wetterführung uud Ergänzung der 
Gemeinderolle durchaus vermissen und unseres Wissens auch alle Gemeinde-
rollen derartig angefertigt sind, daß zu den im Lause der Zeit nothwendig 

gewordenen Ergänzungen schlechterdings kein Ranm zu siuden wäre. Soll 

endlich der praktische Nutzen der Gemeinderolle darin bestehen, dadurch 

eine Grundlage sür die Gemeindewahlen und Steuern zu schaffen, so würde 
ja am Ende die Verzeichnung der männlichen Seelen a l le in in 
der Gemeindero l le vol lkommen genügen und die Anfertigung der 

Rolle dadurch allein schon um die Hälfte erleichtert werden. Wozu also 
auch die weiblichen Seelen mitverzeichnen, da ja bei allen Gemeindewahlen 

und Steuern bis jetzt der Grundsatz gegolten hat, daß das Weib keine 
Seele ist? — Wir sind keine principiellen Gegner der Gemeinderolle, 

wünschen aber, daß dieselbe mit mehr Rücksicht auf die praktische Ausführ-
barkeit hätte augeorduet werden sollen. Wird der Verzeichnung der Alters-

angaben durch den Pastor mehr Zeit gegeben, die Gemeinderolle durch 

Streichung der weiblichen Gemeindeglieder um eiu Wesentliches verkürzt, 
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werden vielleicht auch noch besondere Anordnungen wegen der fortlaufenden 
Weiterführung der Gemeinderolle getroffen, so wird die Gemeinderolle nicht 
bloß wirklich durchführbar werden, sondern wird in demselben Maße auch 
der praktische Nutzen derselben mehr an den Tag treten, der für den 
Augenblick deu lettischen Gemeindebeamten, insbesondere dem Hanptredacteur 

der Gemeinderolle, ziemlich verborgen sein dürfte. 
Einen zweiten fraglichen Puukt in der neuen Landgemeindeordnung 

bilden die Bestimmungen über das Amt und die Person des Gemeinde-
schreiberS. Es wäre eine nähere Bezeichnung der Amtswirksamkeit des 
Gemeindeschreibers in den bezüglichen Gesetzesstellen sehr erwünscht gewesen, 
denn bei der mehr als großen Rolle, die die Gemeindeschreiber, besonders 

ans den Krongütern, bis jetzt gespielt haben und in Berücksichtigung dessen, 
daß diese Schreiber meistentheils die eigentlichen Führer der Gemeinde 
gewesen sind, wäre es nach unserer Meinung sebr zweckdienlich gewesen, wenn 
das nene Geletz mit ein Paar grundlegenden Zügen die AmtSthätigkeit 

des Gemeindeschreibers, sowie die Grenzen derselben geschildert hätte. So 
aber sagt der § 26 der Landgemeindeordnung weiter nichts über das Amt 
deS Schreibers, als daß er alle schriftlichen Geschäfte der Gemeinde zu 

besorgen hat und dnrch den Gemeindeansschuß „erwählbar und miethweise 

anstellbar" ist. Es scheint uns nun, daß seit Einführung der Land-
gemeindeordnung, insbesondere seitdem die Gemeinde selbst den Schreiber 
wählt und gagirt, das Ansehen uud die ganze Amtsstellung des Gemeinde-

schreibers in den Angen der Landgemeinde fast zu sehr gesunken ist, indem 
die Gemeinde den Schreiber eben nur als Anfertiger aller schriftlichen 
Geschäfte ansieht, der im Dienst und Solde der Gemeinde steht und gegen 

den der frühere gewiß ost übergroße Respect gegenwärtig nicht mehr zu 
beobachten ist. 

Ebenso fehlt in dem neuen Gesetz — und dieser Punkt scheint uns 
noch wichtiger — alle und jede H iudeutung aus die Q u a l i f i k a t i o n 

des Schreibers, indem das Gesetz es der Gemeinde vollkommen freistellt, 
jede beliebige Person, welchen Alters ste auch sei, welche Begabung und 

Bildung ste besitzen und welchen Ruf sie, genießen mag, falls sie nur zu 
schreiben versteht, als Gemeindeschreiber anzustellen. Die Folgen dieser 
Bestimmnngslosigkeit des Gesetzes haben sich nur zu bald gezeigt, indem 
es im Allgemeinen wohl gesagt werden kann, daß an die Stelle der alten 

und erfahrenen Gemeindeschreiber, junge und uuersabrene Leute, meistentheils 

dem Bauernstände selbst entsprossen uud von ziemlich lückenhafter Bildung, 
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gewählt sind. Dienten doch dieselben um die balbe Gage im Vergleich 
gegen das, was die alten Gemeindeschreiber forderten, uud waren gegen-
wärtig durch das ueue Gesetz doch audere Zeiten gekommen, da nicht mebr 
der Schreiber, sondern der Gemeindeälteste das He?t in den Händen hat. 
— Indem nun so durch das neue Gesetz weder Jugend uoch Unersahreu-
beit bei der Wahl zum Gemeiudeschreiberamt ausgeschlossen war, konnte 
eS nicht anders kommen, als daß dadurch an verschiedenen Orten oft recht 
verwickelte Mißstände erzeugt wurden. I m Eifer der Einführung der 
ueueu Landgemeindeordnung kameu eiue Menge juuger Leute, die oft nicht 

einmal das 21. Jahr hinter sich hatten in das Amt, d. h. wurde« gewählt, 
bestätigt und beeidigt, und uuu, wo sie bereits in Amt nnd Würden 

stehen, heißt es plötzlich, es sei eine Verordnung da, n ĉh welcher die 
Gemeiudeschreiber vor ihrer Bestätigung erst eine Prüfung bei der Auf-

sichtsbehörde hinsichtlich ihrer Amtstüchtigkeit zu bestehen haben und über-
haupt 25 Jahre alt sein müssen, um diesen Posten bekleiden zu könne». 
Und so geschiebt es denn, daß junge Gemeindeschreiber ebenso schnell, wie 
ste in ihr Amt kamen, wieder aus demselben entserut werde», trotz Wahl 
von Seiten der Gemeinde, trotz Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde 
uud trotz Beeidigung seitens des Pastors. Allerdings sind c>uch wir der 
Meinung, daß zum Amte des GemeiudeschreiherS nicht bloß eine gewisse 
Alters-, sondern auch GeisteSreise nothwendig ist nnd begrüßen jene Ver-
ordnung als eine höchst wohlthätige, können aber doch nicht umhin, unser 

Bedauern auszusprechen, daß diese nachträglichen Verordnungen «icht schon 
früher da waren, als es zum ersten Male galt, das Amt des Gemeinde-
schreibers zu besetzen, und können es auch der Gemeinde nicht besonders 

verargen, wenn ste bei dieser Gelegenheit manche Mißwahlen vorge-

nommen hat. 

Eine dritte Frage, die hier besprochen werden möge, betrifft das Ver-
hä l t n iß der Guts Polizei resp. des Gutsherr» zur Gemeindever-

wa l tung . Die Baltische Monatsschrift sagt mit Recht in ihrem Aussatz 

„Die ueue Landgemeindeordnung" (im Märzheft 1866), daß der Grund-

gedanke des neuen Gesetzes „die Emancipation der Landgemeinde" ist. 

Wir glauben dieses mit vollem Rechte auch auf das Verbältniß von GutS-

polizei und Gemeindeverwaltuug ausdehueu zu können und stimmeu auch 

dem bei, was dort gesagt wird, daß nämlich durch Einführung deS neuen 

Gesetzes „die vermittelnde Position der Gntsherrschast zwischen der 
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Gemeindeverwaltung und den Behörden aufgehört hat uud die letzteren zur 
Gemeinde in directe Beziehungen getreten sind". Gewiß ist dieses der 

Grundgedanke der neuen Landgemeiudeordnuug, wie denn auch im § 37 
Pkt. s des neuen Gesetzes steht, daß die „Gutspolizei in alle den selbst-
ständigen Wirkungskreis der Gemeindeinstitutioneu bildende Angelegenheiten" 

sich nicht zu mische« hat. Deuuoch aber finden wir in dem ueuen Gesetz 
einzelne Bestimmungen, die im Gegensatz zu diesem Grundsatz der Eman-
cipatiou der Landgemeinde stehen dürsten. So heißt es in der Land-
gemeindeordnung Z 12, daß der Gemeindeälteste alle Beschlüsse des Aus-

schusses innerhalb dreier Tage der Gutspolizei zur Kenntniß zu bringen hat, 
welcher auheimgestellt ist, wenn sie dieselben den bestehenden Gesetzen zuwider, 
oder dem Gemeiudewohl nachtheilig, oder de« Rechte« des Gutsherrn 

präjudicirlich findet, darüber der Aufsichtsbehörde Vorstellung zu machen." 
Nach diesem Z muß die GutSpolizei uicht bloß vou allen Beschlüssen der 
Gemeinde, anch solche», „die deu selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde-
angelegenheiten betreffen" uud iu die stch die Gutspolizei nach § 37 s 
nicht mischen soll, Nachricht erhalten, sondern kann dieselbe aus den drei 

oben angeführten Gründen sich auch veranlaßt fühleu im Interesse des 
Gesetzes, der Gemeinde uud der eignen Rechte sofort über alle Gemeinde-

beschlüsse klagbar zu werdeu. Dadurch dürste aber doch der oberste Grund-
gedanke der ueueu Landgcmeiudeorduung, die Emancipatio« und die Selbst-

ständigkeit der Gemeinde, sowie die Nichteinmischung der Gutspolizei in 

intiere Gemeiudeangelegeuheiten beeinträchtigt sein. Man mißverstehe uns 
nicht: wir glanben durchaus uicht, daß umere Laudgemeiuden bereits so 

weit gediehen sind, daß sie das Princip der Selbstverwaltung in jedem 

Falle würdig werde« ausführen können, indessen wird ihnen diese fort-
währende Eoutrole dnrch die Gutsverwaltuug in allen innern Angelegen-

heiten der Gemeinde, sei es auch auf dem Umwege durch eine Klage bei 

der Aufsichtsbehörde, nichts weniger als augenehm sein und gerade nicht 

dazu beitragen, das Mißtrauen, wo ein solches zwischen Landgemeinde und 

Gntsherrn besteht, zu beseitigen, wie denn in manchen Fällen jene sofortige 
Berichterstattung an die Gutspolizei uur zu bedeutlichen Verheimlichungen 

provocireu köuute. Hatte man den Much, die Selbständigkeit und Eman-
cipatio» der Landgemeinde im Princip zu beschließen, so hätte man im 
Vertrauen aus die gute Sache, diese fortwährende Controle durch die GutS-

verwaltung fortlassen sollen uud es unserer Meinnug nach erst auf deu 

Fall ankommen lassen, wo die Gemeinde Beschlüsse faßt, die dem Gesetz, 
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dem eigenen Wohl oder dem des Gutsherrn zuwider sind. Vielleicht hätte 
die Frage auch dadurch eine gefälligere Lösung erhalten können, daß die 
Gemeinde verpflichtet worden wäre, alle Beschlüsse des Gemeindeaueschusses, 
wie ja das von den wichtigern bereits gesetzlich ist, zur Kenntniß der 
Aufsichtsbehörde zu bringen, und diese alsdann darüber entscheide, ob die 

Beschlüsse ungesetzlich oder gegen das Wohl der Gemeinde und deS 
Grundherrn gerichtet sind. Jedenfalls glauben wir, daß die Landgemeinde 

sich weit eher eine solche Controle durch die Aufsichtsbehörde als dnrch 
die einzelne Person der Gutspolizei gefallen lassen würde. Wir wollen 

die große Schwierigkeit dieser Frage durchaus nicht verkennen, dürfen 

aber auch unsere Zweifel nicht verhehlen, ob die durch das neue Gesetz 
gegebene Lösung dieser Frage die richtige sei, indem uns in jener der GntS-
polizei gegebenen Controlirnng der Gemeindebeschlüsse ein je nach Umständen 

größerer oder geuugerer Angriff auf die im Princip zugegebene Eman-
cipation und Selbständigkeit der Gemeinde enthalten zu sein scheint. 

l l . 

Wir sehen es als einen praktischen und glücklichen Griff in das 
Leben an, daß man bei Einführung der neuen Landgemeindeordnung gerade 

die KreiSgerichte (in Livlaud und Estland die KnchspielSgerichte) zu Auf-
sichtsbehörden der neuen Ordnung gemacht bat. Es mußte nicht bloß für 

die Eiuiührnng deS neuen Ges tzeS, sondern auch zur später« Ausrecht-

erbaltung uud Beaufsichtigung desselben von der größten Wichtigkeit sein, 
wel nun der Führer uud Beratber sein und das Anfseheramt über die 

neue Ordnung der Dinge erhalten werde; da war es gewiß richtig, nicht 

erst eiue ueue Aufsichtsbehörde zu schaffe», sondern dieses Amt einer Behörde 
zu übergeben, die uuter allen andern Behörden unstreitig die meiste Ge-
legenheit hat, mit der Landgemeinde iu Berührung zu kommen uud die 

daher alle Verhältnisse derselbe« am genauesten kennen mußte. Müssen 
wir daher die Wahl der KreiSgerichte als Aufsichtsbehörde« sür das neue 

Landgesetz entschieden billigen, so können wir doch auch manche Schatten-

seiten dieser neuen Justitutiou uns nicht verhehlen. Zunächst ist hier zu 
bemerken, daß das KreiSgericht wahrlich nicht eine Behörde ist, die stch 

über Mangel an Tbätigkeit zn beklagen hat: man mnß die Streit- uud 

Proceßsucht uusereS Landvolkes aus eigeuer Auschauung kennen, um zu 
verstehen, mit welcher Unzahl von Klagesachen die KreiSgerichte beladen 

sind. Nun denke man sich zu jeuer Arbeitslast von unzählbareu Processen, 
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Avvellationen zc. die neue Bürde des Einfnhrnngs- und Aufseheramtes 

über die neue Landgemeindeordnung hinzu, und lege sich dann die Frage 
vor. ob das alles von einer und derselben Behörde geleistet werden kann. 
Wir müssen es den Kreisgerichten einräumen, daß ste im Allgemeinen fast 
das Unmögliche geleistet haben, bestreiten aber ihre weitere Ueberbürdung 
und sind der Meinung, daß ste sür dieses ihr neues Amt noch weit 
mebr leisten würden, wenn es überhaupt möglich wäre, zweien Herren zu 
dienen. Auch möchten wir hier die Frage auswerfen, warum man gerade 
hier Justiz und Administration so enge niilei»ander verbunden bat, während 
man andererseits doch darauf ausgeht, beide so viel als möglich zu trennen? 
Ware es daher nicht in der Ordnung trotz allen in baldiger Aussicht 

stehenden Znstizreformen, die Kreisgerichte im Hinblick auf das ihnen zu-
getheilte neue Arbeitsfeld um einige Glieder zu vermehren? Nach dem 

neuen Gesetz haben die Kreisgerichte die Pflicht, in jedem Jahre alle 
Gemeindeverwaltungen ;n inspiciren un^ zu revidiren. Soll nur dieser 

eine Punkt des Gesetzes gewissenhaft erfüllt werden — uud das dürfte in der 

ersten Zeit der Landgemeindeordnung von doppelter Notwendigkeit sein — 

so muß ein Glied des Krelsgerichtes schon einen guten Theil des Jahres 
unterwegs und außerhalb seiner Behörde sein. Wo bleiben nun aber noch 

die besonderen Fahrten, wo bleibt endlich das ganze Heer von Anfragen. 

Rathschlägen und Anklagen in Sachen der Gemeindeverwaltungen, die 

unausgesetzt au die Kreisgerichte gelaugeu? Wir glauben, daß eS in der 

That unmöglich ist, daß die Kreisgerichte in ihrer jetzigen Verfassung dieser 
neuen Aufgabe, die ibnen gestellt ist, genügen. 

III. 

Wir haben schon oben bemerkt, wie der Eindruck den die Land-
gemeindeordnung auf uusere bäuerlichen Mitbürger gemacht hat, im Allge-

meinen ein durchaus günstiger sein dürfte und wie die Landgemeinde 

schwerlich gesonnen wäre, den alten Zuschnitt gegen den neuen wiederum 

einzutauschen. Dieser allgemeine günstige Eindruck schließt aber im Ein-

zelnen nicht manche ungünstige Erscheinungen aus: Au d.r Spitze der 
ganzen Landgemeinde steht bekanntlich der Gemeindeälteste. Wie ist nun 

wohl, durchschnittlich genommen, die Wahl dieses für die Landgemeinde 

wichtigsten Postens ausgefallen? I n der Wahl des Gemeindeältesten muß 
sich so ;u sagen die politische Reife unseres Landvolks abspiegeln. Da 

können wir denn nicht umhin zu constatiren, daß unsere Landgemeinden 
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im Allgemeinen nicht gerade die beste Wahl getroffen haben, indem wi7 
meinen, daß in den meisten Fällen entschiedenere und durch ihre Bildung 
und Begabuug mehr dem gewichtigen Amte gewachsene Persönlichkeiten, die 
allerdings in der Gemeinde vorhanden waren, hätten gewählt werden 
können. Man zog es aber in der Regel vor, diese bessere Reserve bei Seite 

zu lassen und hielt stch lieber an die milderen, wemf auch weniger gebildeten 
und fähigen Personen. Bei der Wahl selbst fanden Wahlumtriebe bald 
iu größerem, bald iu kleinerem Maßstabe statt uud solche Umtriebe, die 
gewöhulich von den Optimatenfamilien der Gemeinde ausgehen, können 

wir für die Zukunft, weun die Landgemeinde erst mehr zur Würdigung 
der Gemeindeämter, namentlich des Amtes des Gemeindeättesten, gelangt 

sein wird, in noch größerem Maßstabe voraus ankündigen. Neben diesen 

Wablumtrieben zeigte stch aber auch vielfache politische Unreife bei den 
Wählern, indem die große Mehrzahl derselben immer noch der Meinung 
ist, daß mit dem Amte schon der Verstand kommen werde uud gewöhnlich 
der von dem ersten Wähler Genannte auch von den Folgenden gewählt 

wird, ohne daß man fich darüber irgendwie klar zu werden sucht, ob die 

bezeichnete Persönlichkeit auch wirklich zu dem Amte befähigt fein werde. 
Es wäre vielleicht sür die Zukunft sehr zweckdienlich, wenn, wie es bereits 

in manchen großen Gemeinden geschehen ist, die Wahl der ersten Gemeinde-
beamten immer unter Aussicht eines Gliedes der Aufsichtsbehörde geschähe 
und dieses dann jedesmal eine Ansprache an die Wähler richtete, in welcher auf die 

Bedeutung der Wahl aufmerksam gemacht wird. Daß unsere Landgemeinden 

noch lange nicht zur gehörigen Würdigung ihrer Gemeindeämter gelangt 

sind, geht auch aus dem Umstände hervor, wie dieselbe» ihre Gemeinde-

beamten gagiren. Die Tagespresse hat es bereits hinlänglich dargethan, 

daß die durchgängige Gage der Gemeindebeamten eine sehr geringe, fast 

erbärmliche ist. Selbst in größern Gemeinden, wo theilweise mehr Wohl-
habenheit zu finden ist und wo man mehr Erkenntniß von der Wichtigkeit 

z. B. des Gemeindeältesten-Amtes und seinen Beschwerden vermuthen mußte, 

hat man letzterem schwerlich mehr denn 50 Rbl. S . Jahresgage ausgesetzt, 
während seine Gehülfen, die Gemeiudevorsteher, sich höchstens mit einer Gage 
von 10 Rbl. S . begnügen mußten. Alle Vorschläge, die in dieser Be-

ziehung von den Kreisgerichten gemacht wurde«, waren vergeblich und 

schienen an den allgemeinen Gruudsatz abzuprallen: was billig ist, ist gut. 
Dasselbe gilt von den Gagen der Gemeindejchreiber, die im Allgemeinen 

auch nur mittelmäßig ausgefallen sind. 
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Aus alledem ist ersichtlich, wie unsere Landgemeinden uocht nicht eine 
gewisse politische Reise erlangt haben uud wie denselben noch eine Erziehung 
zum Selfgoverument noth thnt. Die neue Laudgemeindeordnung ist eben 

als erster Weckruf zur politischen Selbständigkeit an die Landgemeinde 
getreten. Trotz aller Unordnung und vielfachen Mißständen in der ersten 

Zeit der Einführung des neuen Gesetzes ist es eine erfreuliche Erscheinung 
gewesen, weuu z. B. der Gemeindeschreiber nnn nicht mehr durch den 
Gutsherrn oder irgend welche andere Autorität eingesetzt wurde, sondern 
die Gemeinde selbst genöthigt war, den Gemeindeschreiber zu suchen und 

zu wählen, und trotz aller Mißwahlen ist dieser Act der Selbstwahl immer 
doch als ein Fortschritt zur künftigen Selbständigkeit anzusehen. Auch in 

^ vielen anderen Beziehungen ist eine bis dahin völlig ungekannte Rührigkeit 
und Beweglichkeit durch die ueue Landgemeindeordnuug in die Gemeinde 

gekommen. Wo aber Bewegung ist, da ist Leben und auch Hoffnung aus 
eine bessere Gestaltung der Zukunft. —r. 

Die Red act ion glaubt dieser Mittheilung ihres dem Gemeindeleben 

nahestehenden, zudem 8ino ira et studio über das von ihm Wahrge-

nommene reserireudeu Mitarbeiters, nach Einziehung der erforderliches 

Auskünfte folgeude Bemerkungen hinzufügen zu müssen, um, so viel an ihr 

liegt, ein allseiliges Verständlich der Landgemeindeordnung, dieses wichtigsten 
organischen Gesetzes der Neuzeit sür die baltischen Provinzen vermitteln 

zu helfen. 
Was nun die auf Kosten der Vollständigkeit stch geltend machende 

Gedrängtheit und Kürze des neuen Gesetzes anbetrifft, so darf nicht außer 

Acht gelassen werden, daß mit diesem neuesten, gesetzgeberischen Act die 
Staatsregiernng allerdings formell einen von dem bisher üblichen Wege 

verschiedenen eingeschlagen hat. Denn wenn bisher an der russischen 

Gesetzgebung mit Recht getadelt wurde, daß sie sich zu sehr in ein 
casuistisches Detail vertiefend, dem allgemeinen von ihr intendirten Ge-

danken in ihrer Fassung nicht selten die nöthige Schärfe nnd Klarheit 

benahm, ohne dock durch ihre Detailbeftimmnngen den ganzen reichen Stoff 
des täglich wechselnden Lebens vollständig zu bemeistern nnd zu erschöpfen, 

so ist der in der letzten Zeit, für das Reich etwa seit Emanation der neuen 
Iustizordnnugen, von der Gesetzgebung eingeschlagene Weg ein anderer. 

I n den neuen organischen Gesetzen ist es nunmehr hauptsächlich daraus 
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abgesehen, die Grundsätze in möglichst scharfer Fassung zu vräcisiren, die 
wettere Ausführung derselben dagegen entweder besonderen Vollzugsver-
ordnungen oder der Intelligenz der sie handhabenden Behörden anheim-
zustellen. Für die baltischen Provinzen ist nun die Landgemeindeordnung 

das erste in diesem Sinne redigirte wichtigere Gesetz. Kennzeichnet aber 
die neue Redactionsmethode überhaupt schon an sich einen wesentlichen 
Fortschritt, so haben wir in den Ostseeprovinzen nns desselben noch ganz 

besonders, zu erfreuen. Denn der Klage, daß alle unter dem russischen 
Scepter vereinigten Völker von Kamtschatka bis Polangen, von einem Orte 

ans, iu dem man die verschiedenen faktischen Zustände und Bedürfnisse des 
Reiches unmöglich genau kennen kann, ihre Gefetze erhalten, dürfte durch 
die neu angenommene Methode der Gesetzgebung Vieles von ihrer Schärfe 
genommen sein. Wenn es auch ein unzweifelhaftes Anrecht des Staates 
ist, im Interesse seiner Einheit am Orte des Regierungssitzes diejenigen 

Grundgesetze festzustellen, die er überall durchgeführt wissen wil l , so kann 
und muß die Durchführung derselben — worunter nicht nur die Subsumtion 
der Thatsache« unter das Gesetz seitens der Vollziehungsorgane, sondern 
auch die auf Grundlage der festgestellten Grundpriucipien zu erfolgende 
Ausarbeitung der gesetzlichen Detailbestimmnngen zu verstehen ist — doch 
den einzelnen an der Spitze der cultur- und wesensverschiedenen Völker-

und Ländergruppen stehenden Autoritäten überlassen werden. So enthält 
denn die neue Landgemeindeordnung gleichsam nur den Rahmen des neuen 

Gesetzes, das erst durch die Eiviloberverwaltnng — gemäß dem § 43 
desselben — in mehr als einem Punkte seine Ausführung erwartet. Daß 
dabei die ganze Fülle der nothwendigen Detailbestimmnngen uicht mit einem 

Zauberschlag ins Leben treten konnte, sondern Schritt halten mußte mit 

dem sich geltend machenden Bedürsniß, erklärt denn anch die von dem 
Verfasser der Mittheilnng gerügte, weil erst nach Einführung der Gemeinde-

ordnnng erlassene Vorschrift hinsichtlich der Gemeindeschreiber. Indem da? 
Geietz die Gemeindeschreiber nnd Magazinanfseher als eine dritte Kategorie 

zwischen die eigentlichen im Z 4 namhaft gemachten obligatorischen Ge-
meindebeamten und die in der Anmerkung zu diesem Z erwähnten facnlta-

tiven, zur Aushülse des Gemeindealtesten bestimmten Personen stellte, wollte 

eS erst die praktische Erfahrung abwarten ehe es diese unbestimmt gelassene 

Kategorie gesetzgeberisch näher sixireu ließ. Wenn aber der Verfasser dem 
Inhalt der vorstehenden Verordnung das Lob ertheilt. zweckmäßig und 

erwünscht zu sein, so ist dieser Vorzug gerade bedingt durch das späte Erscheinen 
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derselben und die unterdeß gesammelten Ersahrungen. Was ferner die 
gegen 5ie Zweckmäßigkeit, ja überhaupt gegen die Brauchbarkeit der Ge-
meinderolle erhobenen Bedenken anbetrifft, so sind wir in der Lage, einen 
eigenen der Bedeutung und Tragweite der Gemeinderolle gewidmeten Artikel 

mitziuheilen, der näher aus diese Frage eingeht, als es uns der kurz 
zugemessene 5iaum einer Aumerkung gestattet. Der dritte Specialeinwand 
richtet sich gegen die, durch deu tz l2derL.G.-O.dem Geme'.ndeältesten im Wider-
spruch mit dem diesem neuen Gesetz zu Grunde liegenden und unter Anderem 
im § 37 s ausdrücklich ausgesprochenen Princip der Nichteinmischung der 
Gutspolizei in die inneren Gemeiudeangelegeuheiteu auserlegte Pflicht, die 

von dem GemeindcanSschuß gefaßten Beschlüsse innerhalb drei Tagen der 
GulöpoUzei zur Kenntniß zu bringen, welcher anheimgestellt wird, wenn 
sie dieselben den bestehenden Gesetzen zuwider, oder dem Gemeindewohl 
nachtheilig. oder den Rechten des Gutsherru präjudicirlich siudet, der 
Autoritätsbehörde darüber Borstellung zu machen. Wenn nun durch diese 

Bestimmuug eine Einmischung auch nicht indicirt, vielmehr der Gutspolizei 
gegenüber der Gemeinde nur eine der Stellung der modernen Staats-

anwaltschaft gegenüber den Gerichten ähnliche Bedeutung gegeben sein dürste, 

so stehen wir jedoch nicht an, auch diese Stelluug als eine Jnconsequenz 
gegen die proclamirte völlige Emancipation der Gemeinde zu erklären. 

Ob aber eine auf Kosten des Princips beibehaltene Aufsicht über die 

Legalität der Handlungen deö GemeindeauSschusses bei dem ziemlich 

rücksichts- nnd schrankenlosen Streben dieses nach „parlamentarischer Re-
gierung" — natürlich uur als UebergaugSzustaud — nicht doch gebeten 

sein mochte, wagen wir hier nicht zu eutscheideu. Jedenfalls stimmen wir 

deni Verfasser darin bei, daß die schonende Rücksichtnahme aus das 
Bestehende und das nicht allzu große Vertrauen zu dem neuen Institut 

des Gemeindeausschusses, von dem diese Bestimmung diciirt zu sein scheint, 

gegen die sonstigen häufig mit schonungsloser Rücksicht aus theoretischen 
Postulaten abgeleiteten Sätze, nicht wenig absticht. 

Was nun die gegen die Verbindung der Oberaufsicht über die Land-

gemeinde mit den sonstigen richterlichen Functionen in der Hand der Kreis-

gerichte geäußerten Bedenken betrifft, so mag bei der augenblicklichen Ge-

schäftsüberhänsung mit der jetzigen Zahl von KreiSgerichte« allerdings nicht 
auszukommen sei» uud erklärt die Anmerknng 2 znm § 32 der Land-

gemeindeordnung diesen Zustand nur als einen provisorischen, bis zur 
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Eröffnung der neuen Justizbehörden dauernden. Wenn der Herr Verfasser 
es aber als einen glücklichen Griff seitens der Gesetzgebung bezeichnet, daß 
ste die Einführung der Landgemeindeordnung nicht besonderen koe 
creirten Behörden, sondern den mit den Zuständen unserer Landbevölkerung 

vertrauten Justizbehörden in die Hand gab, dann aber doch um der 

„Trennung der Justiz von der Verwaltung" willen die AussichtSfunetionen 
über die Landgemeinde hinfort den Justizbehörden entnommen zu sehen 
wünscht, so können wir biemit um so weniger einverstanden sein, als uns 
die weitere Beaufsichtigung und Leitung der Landgemeinden in dem Sinn, 

daß mit dem Wachsen der Lust und Fähigkeit zur Selbstverwaltung 
unter den Gemeindegliedern auch die Aussichtsbehörden den Gemeinde-

beamten die Zügel freier schießen lassen müssen, eine mindestens ebenso 
schwierige Ausgabe scheint als die Einführung des ueuen Gesetzes. Wir 
wünschten daher, wie die Dinge nun einmal bei uns liegen, um nichts in 
der Welt, geschweige denn nm eines abstracten Princips willen, dessen 
Anwendbarkeit hier gerade seine Grenzen erreicht haben dürfte, dem 
künftigen, aus neuer Grundlage ins Leben tretenden Kirchspielsrichter in 

Liv- und Estland die Aussicht über die Landgemeinden genommen zu sehen. 

Denn einmal haben sich die jetzigen Kirchspielsrichter, von denen voraus-
sichtlich doch ein bedeutender Theil auch in die neue Organisation treten 
wird, nicht nur mit der schwierigen und schon jetzt umfangreichen Gemeinde-

gefetzgebuug vertraut gemacht, sondern auch innerhalb des letzten Jahres 
nicht unbedeutende Erfahrungen gesammelt; danu aber bietet ihre gesetzlich, 

wie verlautet, zu sixirende juridische Qnalisication, sowie ihre Richtereigen-

schaft die untrüglichste Garantie sür eine Handhabung der Gemeindegesetz-
gebung im Sinne strengster und verständnißvoller Gesetzmäßigkeit. 

Schließlich wird der bei den Wahlen vorgekommenen Umtriebe und 
Unregelmäßigkeiten Erwähnung gethan und als bestes Mittel diesem Uebel-

stande zu steuern, die Leitung der Wahlen durch ein Glied der Aufsichts-

behörde, wie sie factlsch in Kurland hier uud da vorgekommen ist, in 
Vorschlag gebracht. Wir glaubeu diesem Vorschlag gegenüber jedoch aus 

den § 18 der Vollzngs-Jnstruction verweisen zu müssen, der die Wahlen 
unter selbständiger Leitung der Gemeindeältesten anordnet und glauben 

dagegen die durch den § 14 der Vollzugs - Jnstrnction vorgesehene Fest-

setzuug der Wahlprocedur durch die AussichlSbehmden, worunter wohl eine 
specielle Normirung des bei den Wahlen einzuschlagenden Verfahrens ver-

standen sein dürste, um so erfolgreicher empfehlen zu dürfen, als von deu 

Baltische Monatsschrift, L. Jahrg., Bd. XVI» Heft 2. 11 
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Commisstouen für Bauersachen zu erwarten steht, daß sie sich der Mühe 
der Ausarbeitung einer solchen sür den Umfang der drei Provinzen obli-

gatorischen Norm unterziehen werden, auf dereu stricte Eiuhaltuug denn 
zu sehen wäre.. 

Indem wir schließlich aus den beiden übrigen Provinzen ähnlichen 
Berichten über die Wirksamkeit des neuen Gesetzes unter Hinweisung aus 
die daselbst zu Tage getretenen eigenthümlichen Erscheinungen glaube« ent-
gegen sehen zu dürfen, werden wir seiner Zeit über die Resultate der 
durch den H 43 der Landgemeindeordnung der Civiloberverwaltung auf-
erlegte« ausbauenden Thätigkeit der neuen Gemeinde-Organisation zu 

berichten habe«. 
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^ e b e r a l l dort, wo der Gemeindedezirk ein ausgedehnter, seine Bevölkerung 

eiue dünn gesäete, das Pfarrhaus und die Staatsbehörde mehr oder minder 
weit vom Ort delegen und das DurchschuittSniveau der Bildung ein relativ 

niedriges ist. wird die Gemeindematrikel am Platze sein und ihren Zweck 

nicht verfehlen. Dagegen wird sie sich als unzulässig dort erweisen, wo 
daS Gegentheil der angedeuteten Verhältnisse tatsächlich verliegt. Es ist 
daher ein Fehler, wenn, wie einige Gemeindeordunngen, z. B. die öster-
reichischen, gethan, die Gemeindematrikel auch in den Stadtgemeinden ein-

geführt wird und als richtig zu bezeichnen, daß andere Gemeindegesetz-

gebungen , z. B. die königlich sächsische in ihrer Bollzugsordnung, sie 
für die Landgemeinden allein anordnen. Die russische ReickSgesetzgebung 
schreibt ebenfalls die Führung des BürgerducheS 

in den Städten der inneren Provinzen vor; allein bei der gegen-

wärtigen Bearbeitung des Entwurfs eî ier Verfassung sür diese Städte hat 

sich, wie verlautet, daS eminent Unpraktische des Instituts klar herausgestellt 
und es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Staatsregierung eS für die 

Stadtgemeindeu grundsätzlich fallen lassen wird. Dies wird aber immerhin 

nicht deßhalb geschehen, weil etwa der Inhalt dieser Urkunde ein sür die 
Gcmeindeinteressen unwesentlicher oder entbehrlicher, sondern lediglich deßhalb, 
weil er in den Städten anderweitig schon vorhanden und leicht erreichbar, 

daher seine wiederholte Buchung durchaus überflüssig ist und weil dort, 
bei dem höheren Bildungsnivean überhaupt kaum ein Anlaß vorliegt, ^er 

Unbehülstichkeit in schriftlichen Geschäften beizuspringen, entschuldbaren 

Unterlassungen vorzubeugen, verschuldete Fahrlässigkeit und Indolenz zu 

rügen, mit einem Wort ein erziehendes Element zu schaffen. Der 

1 1 * 
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Geburtstag des Bürgers in der Stadt ist sofort ans dem am O r t vor-
handenen Kirchenbuche zu ermitteln; seine Eintragung m ein kaufmännisches 
oder Jnnnngsregister weist die locale Behörde unmittelbar nach; über beide 

Thatsachen wird er in der Rege! selbst einen Schein besitzen und pro-
duciren; seine Ausnahme in die Gemeinde ist in de- Or tsbehörde 

protocolllrt, ebenso eventuell seine Ausschließung oder die Beschränkung 
seiner politischen Rechte. Wie anders dagegen au! dem Lande! Ein nicht 
rechtzeitiger Nachweis des Lebensalters ans dem entfernten Kirchenbuche, 

oder der Grnndbesttzerqualität aus dem entfernten amtlichen Corro-
borationsregister kann eine wichtige und glückliche Wahl vereiteln, die ein 
unmittelbarer und rechtzeitiger der Gemeinde geboten haben würde; die 
Nichteintragnng eines Kindes in das Gemeindeangehörigenverzeichniß kann 

bei seiner Verwaisung jegliche Beistandspflicht seitens der Gemeindebehörde 

so lange ausschließen, bis die Angehörigkeit durch den Beweis der Ab-

stammung oder Aufnahme dargethan ist; die Theilnahme eines bei der 
Revision nicht zur Gemeinde verzeichneten Mitgliedes an den Wahlen/ 
den Leistungen und Steuern könnte nicht eher erzwungen werden, als bis 

die geschehene specielle Znschreibung aus dem entfernten Kirchspiels- oder 

Kreisgerichte uachgewiesen wäre. Diese und ähnliche Uebelstände müssen 
bei vorherrschender Rusticität ohne das Correctw der Gemeinderolle unver-

meidlich eintreten. 

Dürfte hierdurch im Allgemeinen Sinn und Bedeutung der durch die 

Landgemeindeordnnng vom 19. Februar 1866 (§ 20 k) und die Vollzugs-

Instruction zu derselben (§ 6—8) auch für die baltische« Provinzen 
beliebten Gemeinderolle gekennzeichnet sein, so soll in Nachfolgendem auf 
die einzelnen speciellen Vorwürfe, T>ie diesem Institut von verschiedener 

Seite gemacht worden sind, sowie auf die einzelnen Verbesserungsvorschläge 
zu derselben eingegangen werden. 

Daß bei den über die Gemeinderolle lautgewordenen Urtheilen, wie 

uns dünkt, derselben nicht die Wichtigkeit beigelegt wird, welche dieses 
Docnment nach den ausgesprochenen Intentionen der Landgemeindeordnung 

offenbar haben soll, glauben wir hier vor Allein bemerken zu müssen. 
Wenigstens haben wir das den Vorschlägen zu ihrer Verkürzung und 

Vereinfachung — wie ste uns schon mehrfach, sowohl in gelegentlichen 
Gesprächen als auch in Zeitungsartikeln, entgegengetreten sind — ent-

nommen. Daß durch Operationen solcher Art diese öffentliche Urkunde 



weniger umfangreich und umständlich werden muß, bestreiten wir nicht; ob 

sie aber darnach ihren Zwecken noch genügen, ja ob ste für die Ver-
waltungsorgane und die Gemeindeelemente noch irgend brauchbar und 
dienlich bleiben würde, dürste überaus fraglich sein. . Kann doch auch z.V. 

ein öffentliches Hypotbekenbnch in ähnlicher Weise wesentlich vereinfacht 
werden: man lasse nnr die Rubriken über die Bezeichnung des Jmmobils, 
Über Angabe der Schnldschrift, den Namen des Ausstellers, den Schuldbetrag, 
den Exgrossationsvermerk oder dieses Alles sort, und die Sache ist gethan. 
Würde aber dadurch nicht der Zweck der Urkunde selbst geradezu vereitelt 

werde»? Welche Sicherheit böte eiunn Rechtsgeschäft dessen Eintragung 
in dieselbe, weun sie mit Weglass»»g wichtiger Momente erfolgte? Welche 
Zuverlässigkeit kö»»te eine Auskunft in Anspruch nehmen, deren Qnelle 

fehlerhaft ist? Und befindet sich nicht die Gemeinde uud der Staat den 
zu Pflichten und Steuern auf der realen Grundlage des Gemeindebezirks 
verbundenen einzelnen Gliedern der ersteren gegenüber zum Theil in ganz 
analogem Verhältniß, wie der Hypothekengläubiger zu dem Hypotheken-
schuldner? Mancher Benrtheiler uuferer neuen Gemeindeordnung scheint 
freilich die Revisionsliste als das die Wahrung des Staatsinteresses nahezu 
ausreichend sicherstellende und die Gemeinderolle daher im Grunde über-

flüssig machende Docnmeut anzusehen. Allein, wir glauben mit Unrecht. 
Denn die Revisionsliste hat einen eng begrenzten, die Gemeinderolle einen 

sehr umfassenden Zweck, diesem entspricht der spärliche Inhalt der ersteren 

durchaus nicht, anch nicht in Beschränkung auf das Staatsiutereffe, noch 
weniger auf das der Gemeinde. Den» dieses wird dnrch ein in der Regel 
nach Ablauf von je 15 Jahren erneuertes Steuerregister in seinen ver-

schiedenen Richtungen schwerlich gewahrt, in Betreff des Staatsinteresses 
aber darf nicht übersehen werden, daß den Gemeinden eine Menge Per-

sonen angehören können und zum Theil thatsächlich angehören, die zur 

Seeleurevisiou gar nicht verzeichnet sind, und daß eine große Anzahl 
Steuern, denen der Charakter als Staatslasten nicht abzusprechen ist, mit 

der Revisiousliste nichts zu schaffe« haben, wie beispielsweise die Ein-
quartirungSlast, der Gefangenentransport u. dgl. Dazu kommt, daß das 

Kopfsteuersystem selbst — und mit ihm voraussichtlich die Revisionsliste — 

wie bekannt, auf den Aussterbe-Etat gesetzt ist. 

Wir bekennen überhaupt, daß wir . wenngleich die Verbesseruugs-

sähigkeit des Instituts der Gemeiudematrikel oder Gemeinderolle, wie eS 
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bei unS eingeführt ist, nicht geleugnet werden mag, doch den meisten gegen 
dieses vielbemängelte Institut bisher erhobenen Ausstellungen nicht beizu-
pflichten vermögen. Man bar gesagt", das Schema sei zu complicirt, es 
enthalte unnütze Rubriken, mache die richtige und vollständige Herstellung 
des Documentes schwierig, ja unmöglich, es entspreche nicht überall dem 
Gesetze, das selbst in dieser Beziehung unklar und lückenhaft sei und nicht 
einmal die den eintretenden Veränderungen in der Gemeinde entsprechende 
Fortführung der Rolle anordne. Das find nun allerdings lauter häßliche 
Dinge. Aber im Spiegel des Gesetzes und der tatsächlichen Verhältnisse 

zeigen sie doch ein ganz anderes.Gesicht. Mag man sich doch dessen 
erinnern, daß eines unserer bekanntesten baltischen Bauerngesetze, die livl. 
Bauerverorduung vom 9. Jul i 1849, bereits eine Registrirung der Gemeinde-
elemente nach Klassen anordnete. Vergleicht man nun ihre hieraus bezüg-

lichen Vorschriften mit denen unserer jetzigen Vollzugs - Instruction zur 
Landgemeindeordnung, so stellt sich wenigstens für Livland sofort ein sehr 

erhebliches Plus an Einfachheit und Kürze gerade zu Gunsten der letzteren 

heraus. Gab es doch in dieser Provinz gesetzlich uicht weuiger als zehn 
Klasseu in der Gemeinde und giebt es deren jetzt doch nur füuf mit der 
Möglichkeit weiterer Verminderung. Waren doch, dem entsprechend, zehn 

besondere Klassenverzeichnisse mit vielen gesetzlich vorgeschriebenen Ru-
briken zu führe«, während wir jetzt nur ein nach Klasseu geteiltes Register 
mit mäßiger Rubrikenzahl haben. Das eine alte livländische Lostreiber-
verzeichniß allein hatte nicht weniger als zwanzig Rubriken und ist gegen-
wärtig ganz fortgefallen. Man kann uns freilich entgegnen, daß dieser 

ganze schwerfällige Apparat gar niemals in Uebung gekommen ist, daß das 

livl. Gesetz vom 9. Jul i 1849 in dieser Beziehung ein todter Buchstabe 
blieb. Wir lassen diesen Umstand dabin gestellt, meinen aber, daß man, 
von Gesetze« redend, den Fortschritt einer Vereinfachung in der Gesetz-

gebung, wenn er so offen zn Tage liegt, wie hier, jedenfalls nicht ver-
kennen, vielmehr daraus Veranlassung nehmen sollte, an den neuen ungleich 

praktischeren Vorschriften wenigstens diesen relativen Charakter gelten zn 

lassen. Aber anch an stch ist das durch die Vollzugs-Instruction vorge-
schriebene Schema, wie wir glaubeu, nicht zu buntscheckig und leidet 
keineswegs an Rubrikeuluxus. Wir köunen nämlich, obue Widerspruch zu 

fürchten, an«ehmen, daß sosern eine Rnbrik zur Aufnahme solcher An-
gaben bestimmt ist, die ein Gemeinderechr oder eine Gemeindeverpflichtung 

gesetzlich begründen, dieselbe ein unzweifelhaftes Existenzrecht in der 
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Gemeinderolle in Anspruch nehmen darf uud ihr Mangel ein ;n rügender 

Fehler derselben sein würde. Diese öffentliche Urkunde soll ja , wie 
auch von Niemandem mißverstanden sein dürfte, die Grundlage 
für d i e A u s ü b u n g der Gemeinderechte und für die R e p a r a t i o n 
der Gemeindesteuern bi lden und al le Gemeindeangehörigen 

enthalten. Wohlan, was finden wir? Zunächst, daß die obligatorische 
Rubrikenzahl sich auf sieben beschränkt, welchen eine eventuelle für gelegent-
liche Bemerkungen beigefügt ist. Welche von diesen sieben Rubriken ist 
nun die entbehrliche und lästige? Ist es die erste Doppelrubrik über die 

Verzeichnung zur Revision? Kaum, da ja die Thatsache der Revisions-
anschreibuug die Gemeindeangehörigkeit mit allen denselben entspringenden 

Rechten und Pflichten zur Folge hat. Aber die zweite, betreffend den 
Eintritt durch Umschreibung, oder die dritte über den Eintritt durch 
Reception? Ebenso wenig, aus demselben gesetzlichen Grunde. Vielleicht 
die vierte über Namen und Zunamen der Gemeindeglieder? Ohne diese 
ist aber die Existenz der Gemeinderolle nicht einmal denkbar. Jedoch die 

fünfte, über den Tag der Geburt? Freilich ein bestrittener Punkt. Wozu, 
fragt man, diese Rubrik, da das Alter ja schon in der Revisionsliste an-

gegeben ist und auf den Geburtstag überall uichts ankommt? Die Arbeit 

der Feststellnng dieser zahllosen Geburtstage stehe ja in gar keinem Ver-

hältniß zu dem Nutze« derselben. Richtig ist, daß die Altersangabe sich 
in der Revisiottsliste findet, uud die Arbeit unter Umständen eine erhebliche 
sein kann. Allein die Revisionslisten sind, wie bekannt. in dieser Be-
ziehung lückenhaft und unzuverlälfig, sie enthalten über das Alter der nach 
der Revision Geborene« nichts und umfassen überdies keineswegs alle 
Gemeindeangehörigen, wie schon oben betont wurde. Wie sehr es aber 

bei Ausübung von Gemeinderechten und Pflichten gerade auf das Lebens-
alter ankommt, wie wünschenSwerth daher eine zuverlässige uud sofort 

nachweisbare Feststellung desselben ist, ergiebt ein Blick in das Gesetz. 
Das active Recht der Theilnahme an der Wahlversammlung ist von der 
Volljährigkeit abhängig (21 I . ) , das passive Wahlrecht knüpft sich gleichfalls 
an ein bestimmtes Lebensalter (25 I . ) , das Recht der Ablehnung von Ge-

meindeämtern nicht minder (60 I ). Scheint es doch aus der Hand zu liegen, 

daß mit der energischen einmaligen Durchführuug der Arbeit, bei den 
allerwichtigsten Fragen politischer Rechtsfähigkeit der Gemeindeglieder, 

spätere Einzelforschungen, Anskünfte nnd Nachfragen ganz entbehrlich 

gemacht werden! Hätte indessen die sechste Rubrik, die Confesston, beseitigt 
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werden können? Auch das glauben wir nicht. Denn ste ist unter Um-

ständen eine notwendige Qualifikation der Gemeinderichter (Anw. zn §28), 
dann aber das Hauptkriterium bei Verteilung der Kirchen- und Schul-
leistungen. Bleibt — die siebeute Rnbrik: Bezeichnung der Art des Grund-

besitzes oder — bei deu drei unansäßigen Klassen — des Gewerbes. Wir 
meinen nun, daß an der Notwendigkeit auch dieser Rubrik nicht sollte 

gezweifelt werden. Geht doch aus ihr die ganze Gemeindeverwaltung 
hervor; ist sie es doch die die Klassenvertheilung und die Vertretung der 
Unansäßigen regelt; sie gerade bat sür de» ganzen Gemeindeorganismns 

eine besonders wichtige Bedeutung. 

Soviel über die absolute Unentbehrlichst sämmtlicher Rubriken der 

Gemeinderolle. Daß aber, wer die Existenz dieser öffentlichen Urkunde 

wil l , auch die Bedingungen der Existenz derselben wollen müsse, ist an 

sich klar. 

Es bliebe nun etwa noch zu erörtern, ob zu diesen Bedingungen in 

der That anch die oft angefochtene, nach der formellen Gesetzesvorschrift 
unzweifelhaft obligatorische („a l le Angehörigen") Ausnahme der Frauen 

und Kinder in dieselbe zu zählen sei, und ob nicht elwa, wen» dafür materielle 

gewichtige Gründe sich nicht finden lassen, eine Abä»deru»g dieser Vor-
schrift anzustrebeu wäre. Unsererseits glanben wir u»s für die Aufrecht-
erhaltng der vorgeschriebenen, wie uus scheint, wohl begründeten Ordnung 

aussprechen zu müsse». Den Frauen giebt schon die livläudische Baneru-
Verordnnng unter Umständen ein selbständiges, durch Bevollmächtigte aus-

zuübendes Stimmrecht auf der Wahlversammlung, es wäre mithin ein 

entschiedener Rückschritt gewesen, sie durch Ausschließung aus der Ge-

meinderolle dieses Rechtes wieder zu beraube». Dazu kommt, daß die 

Gesetze über die Seele»revision sie auch iu die Revisioüslisten ausge-
nommen wissen wollen, obgleich sie gerade der Kopfstener »icht unterliegen, 
woraus folgt, daß hierzu uoch ein anderer zwingender Grund vorhanden 
gewesen nnd «»»mehr auch bei der Gemeinderolle wirksam sein mnß. 
Dieser Grund ist nun kein anderer als die Notwendigkeit der Feststellung 

des Heimatsrechtes uud' des Versorgungsanspruches. Unsere Heimatgesetz-
gebung ist nämlich noch überaus u»e»twickelt, wie daS bei dem das ganze 

Gemeindewesen beherrschenden bisherigen Kopfsteuer- und C o n f c r i p t i o n s -

system nicht anders fein konnte. Erst mit der Beseitigung oder 
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wesentlichen Modisication dieses Systems werden die Fesseln freier Er» 
werbsbewegung fallen und wird die Unentbebrlichkeit einer zweckent-

sprechenden Heimatgesetzgebung hervortreten. Diese ist bisher durck die 
Revisionsliste kümmerlich ersetzt worden; letztere aber umfaßt, wie mehr-
fach bemerkt, nicht alle Gemeindeangehörigen, es war daher nothwendig, 
daß eine andere öffentliche Urkunde von gleichem Werth ihr zu Hülfe 
komme, und das konnte nur die Gemeinderolle sein, nach welcher alle 

Gemeindeleistungeu, mithin auch die Armeuversvrguug (§ 16 der Regeln 

vom 11. Juni 1866) verteilt wurden und aus welcher der VersvrgS-
anspruch überall sofort nachweisbar ist. Ganz dasselbe gilt in Betreff der 

Kinder, sür deren Aufnahme auch noch der ZweckmäßigkeitSgrnud spricht, 
daß sowohl die Coutrole des Schulbesuches als auch des rechtzeitige« 

Eintritts der Theilnahme an den Gemeindelasten und Rechten durch 
leichte und jederzeitige Nachweisbarkeit der Gemeindemitgliedschast und 

des Lebensalters innerhalb der Gemeindeverwaltung selbst, sehr erleichtert 

werden muß. 

Sollen wir schließlich noch der oben berührten Ausstellung gedenken, 
nach welcher das Gesetz und das Schema es zweifelhaft lassen, ob die 
Gemeinderolle den vorfallende« Veränderungen entsprechend fortgeführt 
werden oder etwa bei jeder Neuwahl der Aeltesten anfS Neue angefertigt 

werden soll, welchen Bedenken auch wobl die Bemerkung hinzugefügt wird, 

daß in den bestehenden Gemeinderolle« überall kei« Raum zur Fortführung 

vorhauden sei, — so müssen wir gestehen, daß wir diese Zweifel kaum 
für ernsthaft gemeint halten können. Wie sollte wohl diese Urkunde über 

al le Gemeindeangehörigen Auskunft geben, wenn ste die neu hinzu-

kommenden gar nicht aufnimmt. Zu welchem andern Zwecke sollte sie den 
Gemeindegliedern immer offen stehen, als damit diese von der richtigen 

und vollständigen Eintragung sich überzeugen, ihre wechselnden Rechte 

jederzeit in Anspruch uehmeu und ihre« wechselnden Pflichten nachkommen 
können? Was kann wohl die der Gemeindeverwaltung und der Anfsichts-

behörde auferlegte Ergänzung der ^'emeinderollc für einen Sinn haben, 

als eben nur den der Fo r t f üh rung derselben«' Gewährt die Urkunde 

für die Fortführung keinen Raum, so beweist das doch wohl nur eine 

fehlerhafte, dem Gesetz und der Instruction nicht entsprechende Anlage 

derselben, die einerseits unschwer zu vermeiden gewesen wäre, andererseits 

aber ohne erhebliche Schwierigkeit sich wird verbessern lassen. Die Noth-
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wendigkeit der Fortführung und die hierauf gerichtete unzweifelhafte Absicht 
deS Gesetzes steht also, wie wir glauben, außer aller Frage. Ob aber diese 
Fortführung der Gemeindeverwaltung und der Aufsichtsbehörde nicht 
dadurch wesentlich erleichtert werden müßte, daß den betreffenden Be-
hörden zur Pflicht gemacht würde, gewisse der Eintragung unterliegende 
Nachrichten, wie beispielsweise über die Geburten, die Veräuderuugeu im 

Grundbesitz oder Gewerbe, den Verlust des Stimmrechts oder der passiven 
Wahlberechtigung unaufgeforder t dem Gemeindeältesten mitzutheilen, 

— ist ein Punkt, der, wie wir glanben, allerdings näherer Prüfnng 
werth wäre. 
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icht wenige unsere» Landsleute haben einst in Bonn und dann in 
Heidelberg auf den akademischen Bänken der kiuperw-OarnIma den lebens-
vollen, immer anziehenden Vorträgen des Nestors der deutschen Criminal, 

rechtswissenschast, des „alten M i t t e r maier" zugehört. Ihnen allen, mögen 
ste nun in der Heimat das heilige Feuer des Rechtes zu hüte« berufen 
sein oder, den Jugendtraum des Rechtsstudiums hinter sich habend, dem 

väterlichen Acker jetzt möglichst reichen Gewinn abzwingen oder auch in 
dem weiten Reiche, dem wir angehören, ihre Stalte ausgeschlagen haben, 
um dort aus der „Moskwa" und der „Moskauer Zeitung" neuesten Datums 
ersehen zn müssen, wie ihre baltischen Landsleute, weil sie Heimat nnd alt, 
hergebrachte Sitte lieb haben, von der russischen Presse iu stetem Belage-
rungszustand erhalten werden: sie alle werden bei der Nachricht von dem 
Tode Mittermaiers wenigstens für einen Augenblick in die Zeit ihrer 

Jugeud zurückversetzt werden. Wem namentlich von den Jüngern uuter 

uns, die nach Aushebung der unter der vorigen Regieruug üblichen Grenz-
sperre hinanseilten, um Kopf uud Herz an dem frischen Brunnen deutscher 

Wissenschaft zu stärke«, sollte nicht der große Hörsaal im zweiten Stock des 

schmucklosen und doch so reiche Schätze bergenden Heidelberger UniversttätS« 
gebäudes erinnerlich sein, in den um die Mittagsstunde die zahlreiche 

Zuhörerschaft MittermaierS strömte, um sich von ihm den Zustand des 
Criminalrechts und Criminalprocesses in den verschiedenen Ländern Europas 

uud Amerikas schildern zu lassen? Wem ist nicht «och im Gedächtniß, 
wie er in den letzten Jahren in schwarzem Rock n«d weißer Binde, bei 

rauher Witterung allein von einem Plaid geschützt, gebückt unt^r der Last 

von mehr als 70 Jahren ins Auditorium trat, dauu langsamen Schrittes 
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zum Katheder schritt, um hier sei« von schneeweißem Haar umlocktes Haupt 

hoch anfznrichten, und bald scherzend bald ernst die Erfahrungen eines der 

Wissenschaft allein gewidmeten Lebens einer jüngeren Generation mitzu« 

theileu? Niemand der diese« originellen, schönen Kopf gesehen, wird ihn 

vergessen können, selbst dann nicht, wenn die aus seinem Munde gehörten 

Sätze durch Eindrücke des späteren Lebens vielleicht längst verwischt find. 

Worin aber bestand die Bedeutung des Mannes, an dessen Lippen 

zwei Generationen ans aller Herre« Länder geHange« haben? Warum 

saßen grade in dem Mittermaierschen Colleg Deutsche und Dänen, Russen 

und Türken, Engländer und Wallachen, Amerikaner und Franzosen friedlich 

neben einander und tauchten, daheim durch Interessen und Vornrtheile 

von einander geschieden, hier ihre Federn in ein Tintenfaß? Wie war 

das geistige Bi ld des Mannes beschaffen, dessen Zuhörerschaft die Realistrung 

jenes von den Philosophen geträumten Weltreiches ahnen ließ? Versuchen 

wir dasselbe mit einigen flüchtigen Zügen z« skizziren. 

Mittermaier, von Geburt ein Süddeutscher von regem beweglichen 

Wesen, hatte nichts von dem schwerfälligen, dogmatischen Ernst norddeutscher 

Gelehrter, verschmähte er doch bei guter L^une selbst nicht vom Katheder 

herab an die 19221 des italienischen Bufso zu erinnern. Bon unersättlicher 

Wißbegierde und seltener Arbeitskraft hat er den größten Theil seines 

Lebens in der Arbeitsstube zugebracht, obne dadurch Sinn und Verständniß 

für das bunte, farbenreiche Leben ;u verlieren. Von Natur nicht philo« 

fophifch und dogmatisch angelegt, war ihm am Wohlsten, wenn er in seiner 

Studirstube den ganzen Reichthum eigener nnd fremder Lebenserfahrung 

wissenschaftlich verwerten konnte. Daher das rastlose Streben die Zustände 

auch der entferntesten Länder nnd Völker kennen zu lernen, daher der 

Wandertrieb, der ihn in den Ferien ergriff, nm selbst zu sehen, zu hören, 

zu beobachten, wo Andere sich mit Mittheilungen begnügen. Erklärt sich 

nun aus dieser Vorliege für das Leben und seine mannigfaltigen Er-

scheinungen auch das reiche positive Wissen des Verstorbenen das in gleicher 

Weise die Rechtsverhältnisse der engeren Heimat wie die des Kaplandes 

^und der westindischen Inseln umfaßte, so liegt auch grade hier seine 

schwache Seite. Denn wenn pilosophische Köpfe nur zu leicht in den 

Fehler verfallen den immerhin nur relativen Kreis ihres Wissens sür 

absolut zu halten uud aus demselben für alle Zeiteu und Länder giltige 

Formen und Sätze zu abstrahireu, so gelang es hiugegeu Mittermaier in 

seiner Versenkung in die Einzelheiten des Stoffes und in der steten Unruhe 
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nach Erweiterung seiuer Kenntniß des Bestehenden uur selten sich zu all« 
gemeinen» den vorhandenen Stoff ordnenden Gedanken zu erheben. Kaum 
glaubte er zu einem solchen Resultat gelangt zn sein, so überzeugte ihn doch 
wieder diese Erfahrung oder jener Rechtsfall, daß der eben abgeleitete 
Satz unrichtig, unvollständig, einseitig sei. Diese Rastlosigkeit gab aber 
seineu Studieu uameutlich in den Augen seiner jüngeren Schüler, die nach 
übersichtlichen, klaren Resultaten verlangten, etwas Unharmonisches, Unbe-

friedigendes; sie aber besähigte ihn eben auch den Weg der vergleichenden 

Gesetzgebung einzuschlagen, dem unstreitig die Zukuust gehört. 

Mit diesem reichen, deu Erscheinungen des Lebens nachgebenden Wissen, 

das er nur nicht immer zusammeuzusasseu und auf einheitliche Gesichtspunkte 
zurückzuführen wußte, verband Mittermaier einen wahrhaft humanen, viel-

leichl sogar nicht immer von Gesühlsschwäche freien Charakter. Zog sein 
reiches Wissen, das auch dem der deutschen Erde Fremdesten etwas von 

seiner Heimat zu erzählen wußte uud ihn deßhalb anheimelte, wie schon 
oben angedeutet, die verschiedensten Nationalitäten an, so vermochte sein 
der Freiheit stets treu gebliebener humaner Siuu besonders die Jugend 

— und aus dieser besteht ja vorzugsweise die akademische Zuhörerschaft — 
besonders zu fesseln. I n den Erinnerungen der großen Revolution von 

1789 aufgewachsen, erlebte er im ersten MauneSaller die Freiheitskriege, 
nahm dann an den im Süden Deutschlands lebhalt geführten parlamen-

tarischen Kämpfen der dreißiger Jahre, sowie an den Einheits- und Frei-
heitSdestrebungen deS JahreS 1848 regen, lhätigen Antheil und verleugnete 

selbst im hohen Greisenalter den in der Jugend gefaßten Glauben, daß die 

Freiheit der Völker ein erreichbares und deßhalb mit alle« Mitteln zu 

erstrebendes Gut sei, uicht. Durchaus kein so starrer, unbeugsamer 
Charakter, wie elwa ein Waldeck nnd Jacobi, für die die äußere Welt 

mit ihren Machtverhältnissen nur die Bedeutungen eines durch eifriges, 

festes Wollen nach idealen Motiven zu modelnden Stoffs hat, sondern 
im Gegentheil seiner Anlage nack geneigt sich von den realen Mächten ins 
Schlepptau uehmen zu lassen, nahm Mittermaier dennoch eine im Ganzen 

confeqnente, politische Parteistellung ein, die sich aus seinem weichen Herzen 
und seinem sür ideale Bestrebungen stets zugänglichen edlen Sinn erklären 

läßt. Weil er gut und edel war, mnßte er seinen Zeitgenossen eine 

befriedigendere politische Stellung, als sie sie besaßen, wünschen, und weil 

er sie wünschte, glaubte er an sie. Und dieser Glaube fragte nicht viel 

«ach Mitteln und Wege«, nach dem Möglichen nnd Erreichbaren, — in 
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seiner Schrankenlostgkeit und Unbegrenztheit hatte er etwas kindlich Rühren« 

des. Dieselbe Stellung na.hm er auch in seiner Specialwissenschast ein, die 

er nicht selten zu Gunsten des einzelnen Angeklagten, wie den Staat zu 

Gunsten der Freiheit des Einzelnen, in Frage stellte. Wir hörten ihn, 

den Kriminalisten, daher einmal den größten Verteidiger des Verbrechens 

nennen, uud wenn dieser Ausspruch auch paradox klingen mag, so birgt er 

doch einen guten Theil Wahrheit in sich. I n dem seiner Lehrtätigkeit 

vorangegangenen praktischen Wirkungskreise hatte er als häufiger Anwalt 

der Angeklagten stch jenes liebevolle Vertiefen in die Umstände des einzel-

nen Falles und die ganze Persönlichkeit des Angeklagten angewöhnt, von 

der er sich in seiner späteren einen mehr objectiven Standpunkt verlangenden 

Lehrthätigkeit nie ganz srei zu machen mußte. Wie häufig aber auch 

Mittermaier sich durch diese Einseitigkeit den Vorwurf, ja den Spott 

strengerer Kriminalisten zugezogen haben mag, sein derselben Quelle ent-

stammendes Streben nach Humauistrung deS Strasrechts und der Stras-

rechtSpflege waren mehr von Nntzen als jene Fehler von Schaden. Sein 

ein Menschenleben hindurch geführter Kampf gegen die Folter- und Todes-

strafe, sowie sür eine menschlichere Gefängnißhast sichern ihm das bleibende 

Gedächtniß der Geschichte. I n richtiger Würdigung seiner Bedeutung sür 

das Gesängnißwefen hat das Zuchthaus zu St . Galleu sich mit seiner 

Büste geschmückt. 

I n den „preußischen Jahrbüchern", Mai und I n l i d. I . , steht eine 

Arbeit von Professor Ado lph Wagner in Dorpat, die ein vorzügliches 

Interesse auch der jetzigen — wenigstens zeitweiligen — Landsleute des 

berühmte« Nationalökonomen in Anspruch zu nehmen geeignet ist. Unter 

der Überschrift „Die Entwickelung der europäischen StaatSierritorien und 

das Nationalitätsprincip" wird hier das geschichtliche Wechselverhäliniß der 

beiden Begriffe „Nationalität" und „Staat" einer Erörterung unterzogen, 

die besonders durch die Beibringung eines reichlicheren statistischen Materials, 

als sonst bei dieser Frage geschehen sein mag, werthvoll ist. Wir können 

eS uns nicht versagen, die unsere Provinzen speciell detreffenden Seiten und 

noch eine andere Stelle dieser Abhandlung hier auszuschreiben, sei es anch 

nur um die Übereinstimmung gewisser Schlußfolgerungen deS Verfassers 

mit unserer eigenen Denkweise darzulegen und das in der Baltischen Monats-

schrift bei verschiedenen Anlässen schon Gesagte in erneuerter und vielleicht 
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nenden Stellen lautet: 

„Betrachten wir die russischen Länder der baltischen Gruppe in Rück-
sicht auf das NationalitätSprincip noch im Einzelnen etwas näher, so ziehen 
die sogenannten drei deutschen Oftseeprovinzen Rußlands die Aufmerksamkeit 
besonders aus sich. Die Bevölkerungsverhältnisse sind ähnlich, aber noch 
verwickelter als in Finnland: die Russen numerisch schwach und vornehm-
lich unr in den Städten unter der Arbeiterklasse vertreten, die Deutschen 
der eingeborenen Bevölkerung gegenüber ebenfalls schwach, aber immerhin 

doch viel zahlreicher als die Russen und dabei noch in höherem Maße als 
die Schweden in Finnland die hauptsächlichen Träger uud Verbreiter der 
Cultur und wie die Schweden mit der eingeborenen Bevölkerung durch 

das aus der Entwickelnugsstuse der letzteren nvch so mächtige Band der 
gleichen lutherischen Cousession verbunden. Diese eingeborene Bevölkerung 

aber zerfällt selbst in zwei verschiedene, gar nicht verwandte und sich gegen-
seitig eher abstoßende Völker, die zu den Finnen gehörenden Esten und 
die Letten, ein wenig unterschiedener Zweig der größeren lithauischen Sprach-

samilie. Jene bewohnen ganz Estland und den nordöstlichen Theil von 

Livland, ungefähr die Hälfte dieser Provinz, die Sprachscheide wird etwa 
dnrch eine Linie gebildet, welche von der Grenze der Gouvernements Pikow, 

WltebSk und Livland über Walk an das Meer läuft. Etwas stärker 

gemischt sind die Wohnsitze der Esten und Letten nur in der Nähe der 
Küste im lettischen District nach Riga zu. Nur eine kleine Anzahl Esten 
wohnt außerhalb Est- und Livlands in den augreuzenden Tbeilen der Gou-
vernements Petersburg, Pskow und Witebsk. Die Letten dagegen dehnen 

sich auf einen größeren Theil von Wilebsk. das alte sogenannte polnische 

Livland aus, reichen nach Kowno hinein und stehen mit den eigenlllchen 
Lithauern in breiter räumlicher Verbindung. Unter der Gesammtbevölkerung 

der drei Ostseeprovinzen von 1,812.000 (um 1864) auf 1680 Q.-Meilen 

(ohue LiolaudS Autbeil am Peipussee) schätzt man jetzt — die Anuahmen 

weichen nicht nnbedentend ab — 850,000 Letten, 700,000 Esten, 

175.000 Deutsche, 25,000 meist deutsch sprechende Juden (fast alle in 
Kurland). 40.000 Russen, 10,000 Polen, 6000 schwedische Ankömmlinge. 

Letztere stud meistens Bauern uud Schiffer auf den Juseln uud an den 
Küsten Estlands, jene sollen in der Estouisiciruug begriffen feiu. Zu den 

Esten sind 2000 Liven, die Reste der Urbevölkerung an der Nordfpltze 

Kurlands, gerechnet. Ueber Deutsche und Russen giebt es höhere und 
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niedrigere Annahmen (sür jene von 120—200,000. für diese von 25—65,000). 
Die Deutschen bilden den Grundstock der städtischen Bevölkerung, die Klasse 
der adligen Gutsbesitzer, Studirte«, Verwalter, höhereu Handwerker und 
Arbeiterkategorien auf dem Lande. Die zahlreich iu den Städten lebeudeu 

Stadtletten und -Esten gehöre« meistens zum Arbeiterstande, deu Dienst-
boten u. s. w. Ausnahmslos fast besteht ihr Streben darin, durch das 
Aussteigen in die höheren Schichten der kleinen Handwerker u. s. w. das 
Deutschtbllm anzunehmen, dessen ste sich durchweg gern rühmen. Diese 
Leute sprechen daher neben ihrer Muttersprache häufig auch etwas Deutsch. 
Aehnliches gilt von einem Theil der Russen, vou welchen die meiste« in 
Riga lebcn und viele nur zur flottirendeu Bevölkerung gehöre«. Die 
russischen Arbeiter hängen oftmals den Secten der griechischen Kirche av 
und haben gerade als Sectirer diese protestantischen Provinzen ausgesucht, 
obgleich fie ueuerdiugs auch im irmeren Rußland wenigstens geduldet 
werden. Nach alle dem kauu man die derttsch verstehende Bevölkerung 
der Ostseeprovmzen wohl aus 275—300,000 anschlagen, welche fast Alles 
in sich schließt, was in Stadt und Land das materielle und geistige Capital 
vertritt. Die meisten Deutsche» uud die große Ueberzahl der Letten »n'd 
Esten sind lutherisch, gegen 86 pCt. der Bevölkerung, au 3 pCt. katholisch, 
10—11 pCt. griechisch einschließlich der Secte», die Angaben können übrigens 
ebenfalls nur als annähernd richtig angesehen werden. Die meiste« 

Griechisch-Orthodoxen wohnen in Livland. Nur hier hat in den vierziger 
Jahre« — — — — - - eine stärkere Konversion von lettischer uud 

estnischer Landbevölkerung zur russischen Staatskirch« stattgefunden. 

— — — — — — Sonst wurde nur durch die früher streng 
gehandhabten Gesetze über Mischehen, nach welche» alle Kiuder griechisch 
werde« mußten, die russische Kirche unter der deutschen, lettischen nnd 
estnische« Bevölker»»g etwas verbreitet, was jetzt vollständig aufgehört bat. 
Der eigenthümliche Charakter nationaler und consessioneller Mischung tritt 
somit in den Ostseeproviuzen so frappant, wie in wenigen anderen Theilen 

Europas, selbst die Osthälste der österreichische» Monarchie inbegriffen, 
hervor uud giebt dem politischen uud socialen Leben ein höchst merkwürdiges 
Gepräge." 

„Wie ist bei solchem Sprachgemenge etwas Anderes als eine Herrschast 
möglich, welche sür die eiue oder die andere der betheilten Nationen 
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Fremdherrschaft ist? Die Herrschaft der culturbringenden Deutschen, der 
Schweden, wie neuerdings der Russen findet in diesen Verhältnissen die 
innere sittliche und politische Rechtfertigung. Aus die Dauer bat unter 

diesen Fremdherrschaften auch hier diejenige gesiegt, zu deren natürlichem 

Machtgebiet nach der geographischen Lage und den Verkehrsverhältnissen 
die Länder der kleinen eingeborenen Völker gehörten: deutsche, polnische 

und schwedische Herrschaft ist dnrch russische ersetzt worden, sobald der 
russische Staat innere Confolidation genug zum Bebuse der äußeren Aus-
dehnung gewonnen hatte. Das „Cnlturpriucip" und der gute Titel, 

Christeuthum und Civilisation ins Land gebracht und entwickelt zu haben, 

bätte von den früheren die deutsche Herrschaft in diesen Ostseeländern am 
Meisten gerechtfertigt. Aber verdientermaßen haben die Deutschen bei der 

Elendigkeit der Reichsverfassung und dem Mangel eines Nationalstaats 

diese wichtigen Lande schon im sechzehnten Jahrhundert sogar an ein Volk 
wie die Polen verloren. Die politische Oberherrschaft in diesen weit ab-
gelegenen Ländern wäre danach vollends gegen einen mächtigen Staat wie 

Rußland auch ohne die Zwischenstufe polnischen und schwedischen Regiments 
auf die Dauer sicherlich nicht zu behaupten gewesen. 

„Die Deutschen in den Ostseeprovinzen stellen heute eine Colonie dar, 

die wie ähnliche Colonien in anderen Welttheilen auf politische Selbst-

ständigkeit keinen Anspruch mehr machen kann. Diese Deutschen bilden 

vielmehr eine loyale Bevölkerung des großen Reichs, zu welchem sie durch 
Lage und Verkehr, durch die geschichtliche Entwickelung und die Verträge 
gehören. Diese deutsche Colonie hält mit bewundernswerther Zähigkeit 

und festem Vertrauen auf die Heiligkeit der Verträge und der wiederholten 

Zusagen jedes neuen russischen Kaisers an ihrer heimischen Sprache und 

Sitte, ihrem Glauben und Recht, ihrer deutscheu Cnltur und Bllduug fest. 

Sie bat diefe hoheu Güter i» mancher Beziehung reiner und kräftiger als 

große Theile selbst von Deutsch-Oesterreich und mitunter doch noch unter 
ganz anderen Schwierigkeiten als letzteres bewahrt. Ihrem Mutterlande 
gegenüber wird diese Colonie dadurch zu einer rühmlichen Ausuahme so 

vieler anderer deutschen Pflanzungen, in fremden Welttheilen nicht nur, 

sondern z. B. auch in Ungarn und Russisch-Polen, die oft so rasch ihre 
Nationalität abstreifen. Der norddeutsche Urspruug der Deutschen in den 

Ostseeprovinzen wie der Sachsen in Siebenbürgen verleugnet sich auch hier 

in seiner größeren politisch-nationalen Kraft vor den süddeutschen Colonien 
nicht. Diese Tüchtigkeit würde den fernen Ostseecolonien viel mehr Interesse 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg.. Bd. XVI, Heft 2. 12 
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in Deutschland gewinnen müssen, als sie daselbst bisher unter der Herrschaft 

des abstract liberalen und politischen DoctrinariSmns fanden. I n politischer 

Verbindung stehen ja und standen überhaupt die in anderen Ländern an-

gelegten Colonien der Deutschen niemals mit Deutschland und doch wurden 

ste stets bis aus die jüngsten brasilischen, Donna Francisca und Blumenau, 

herab mit Theilnahme vom Mutterlaude aus begleitet. Man sollte bei dem 

Aburtheileu über Adelsherrschast uud Zunftgeist, mancherlei alte Rechtsein-

richtungen und Sitten doch nicht immer bloß nach der einen abstrakten 

Schablone verfahren und die angegriffenen Zustände zuvor lieber etwas 

näher vom Standpunkte der baltischen Länder selbst aus ansehen. Das 

deutsche corporative Element und die ständische Gliederung werden dann in 

Ländern wie den Ostseeprovinzen manche Vorzüge aufweisen, die sie in 

Deutschland nicht mehr besitzen, weil die übrigen socialen und politischen 

Bedingungen ganz andere sind. Und die ost geschmähten Zustände der 

eingeborenen Landbevölkerung, man vergleiche ste heute unparteiisch mit den 

ländlichen Verhältnissen im eigentlichen Rußland, in Polen, Galizien, man 

erwäge die größeren klimatischen Schwierigkeiten, und es wird wenigstens 

keine deutscheu Schriftsteller und Zeitungen mehr geben, welche nach 

Bautzener Verlagsartikeln aus die deutsche Adelsberrschast schimpfen. Mit 

den heutigen und mit den früheren russischen Agrarzuständen brauchen die 

baltischen wahrlich den Vergleich nach keiner Seite zn scheuen, was Groß-

und Kleingrundbesitz, adlige Grundherren, Bauern und Arbeiter anlangt. 

Diese Tüchtigkeit der baltischen Deutschen nöthigt aber auch dem Russen 

selbst, Moskauer Chauviuisteu inbegriffen, Achtung ab. Der billig denkende 

Russe erkennt, welchen ehrenwerthen und werthvollen Bestandtheil der großen 

Reichsbevölkerung diese Deutschen bilden: loyale und im Interesse dieses 

Reichs seit Generationen wahrlich energisch mitarbeitende Unterthanen, welche 

nur den Anspruch aus Schouung ihrer nationalen Eigentümlichkeiten 

erheben, durch deren Zerstöruug auch hier blos das nihilistische Princip 

siegen würde." — 

Das zweite Excerpt, das wir noch mittheilen wollen, ist das 

folgende: 

„Die beständig im Fortschreiten begriffene deutsche Kolonisation und 

Germanisirnng gerade in der Provinz Posen hat e'ne allgemeinere Be-

deutung über die Thatsache als solche hinaus. Sie kam, in Wahrheit als 

Muster gelten, wie unter gesitteten Völkern auch in unserer Zeit der 

Proceß der Verdrängung der einen durch die andere Nationalität vor sich 
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gehen darf, ohne von irgend einer Seite sittlich und politisch angegriffen 
werden zu können. Freilich ist auch dieser Proceß nur eine Form des 
Darwinschen Kampfes um das Dasein. Das untüchtigere Element geht 
unter, das überlegene behauptet allein daS Feld. Polnische Patrioten 

mögen das beklagen, sie können es, wenn sie unparteiisch sind, nicht ver-

urtheilen. Das Gesetz der organischen Existenzen, das Gesetz der Welt-
geschichte vollzieht sich in Posen, Schlesien, Weftpreußen, aber es vollzieht 
sich in der denkbar mildesten Form. Der Kampf um das Dasein wird 

mit den Waffen der Civillfation, aus dem Boden ruhiger Rechts- und 

Wirthfchaftsentwickelnng, ohne äußere Gewalttätigkeit und ohne künstliche 
Unterbindung der Lebenskraft des unterliegenden durch das siegreiche 
deutsche Element ausgesochten. Der polnische Bauer und Gutsherr kommt 

herunter aus Maugel der wirtschaftlichen und sittlichen Tüchtigkeit, der 
deutsche expropriirt ihn friedlich, und baut sein Haus an Stelle der 
polnischen Hütte. Der deutsche Käufer überbietet den polnischen Concur-
renlen beim Ankauf, weil er bei größerer Intelligenz, Betriebsamkeit und 
Genügsamkeit einen höheren Preis anlegen kann, denn er weiß trotzdem 
die Rente seines Kapitals herauszusagen. Die Geschichte wird diese 

östlichen Kolonisationen der Norddeutschen als wahre Siege der Civillfation 

verzeichnen. Da ist nichts von absichtlichem Verkommenlassen des nationalen 
Volksschulwesens wie im Elsaß und Lothringen. Da giebt es keine 

Zwangsenteignungen der Gutsbesitzer, für deren Güter sich trotzdem keine 
Käufer finden, keine Sprachedicte u. dgl. m. Friedlich und geordnet, 

streng rechtmäßig und ohne jegliche Unbilligkeit dringt das deutsche Element 

vor. Wenn die Russen in dieser Weise den Rest der Po len in 
den westlichen Gouvernements verdrängen, in dieser Weise in 

L i t taueu, in den Ostseeprovinzen, in F i n n l a n d Fuß fassen 
würden, woran sie keine formel le Schwier igkeit h inder t , so 

w i rd die Russ i f i c i rung hier so wenig als die German is i rung 
in Posen "von irgend einer Sei te angefochten werden können 

Sie wird dann aber auch ein Segen sein, wie jene Germanisirung eS ist. 

Die Stellung der Russen in den westlichen Gouvernements hat mit der 

früheren der Deutschen in Posen und Westpreußen manche Aehnltchkeit. 

Die besonders ln Grodno, Podolien, Volhynien, Minsk, Wilna noch in 

den Städten und als Gutsherren auf dem Lande wohnenden Polen werden, 

wenn sie sich der berechtigten Herrschaft des Staats der russischen Nationalität 

nicht fügen wollen, durch solche wirtschaftliche Überlegenheit am Sichersten 
12* 
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überwältigt. Die gewaltsame Vernichtung oder die erzwungene Expro-

priation werden immer zweischneidige Mittel bleiben. Die Entziehung der 

Existenzbedingungen durch die wirkliche Überlegenheit vollzieht sich iu den 

Formen der gewöhnlichen Rechts- und Wirthschastsvorgäuge, und wird auf 

dieser Erde vor sich gehen, so lange es Menschen giebt. Es ist eine 

durchaus falsche Sentimentalität und eine völlige Verkennung der wahren 

Bedeutung des Nationalitätsprincips, wenn radicale Demokraten das über-

sehen und selbst in Deutschland Stimmen, wie z. B., irren wir im Augen-

blick nicht, diejenige Venedey's, sich vernehmen lassen, welche das Vor-

wärtsschreiten des Deutschthums im Osten des preußischen Staats miß-

billigen. Freilich, die Erscheinung läuft auf dasselbe hinaus, wie die Ver-

drängung der Indianer durch die Jankees und die europäischen Kolonisten, 

wie die niedrigerer Racen durch höhere überhaupt. Aber niemals hat 

diese Verdrängung an sich verurtheilt werden können, immer war es nur 

die gewaltthätige oder hinterlistige Form, welche Tadel verdient. Der 

Vorgang selbst ist nur ein einzelner Fall jenes Darwinschen Gesetzes, dessen 

Walten auch innerhalb civilisirter Völker mit Unrecht verkannt wird. Nur 

sür die Form, in welcher dieser Vorgang in die Erscheinung tritt, können 

die Sieger verantwortlich gemacht werden, sür den naturnothwendigen Sieg 

selbst niemals." — 

Wir haben nichts hinzuzufügen, als daß namentlich der mit „Wenn" 

anhebende (gesperrte gedruckte) Satz einen Coincidenzpnnkt der Ansichten 

Wagner's und der unsrigen darstellt. Noch im vorigen Hefte, in dem Artikel 

„Zur Situation" haben wir wieder einmal dieses große Wenn betont. 

Wir verschließen uns nicht der Einsicht, daß die eigenthümlicheu Formen 

ostseeprovinzialen Rechts- und Verwaltungslebens einer allmählichen Aus-

gleichung mit denen des Reichs unterliegen müssen, noch auch der, daß 

einst selbst die deutsche Sprache ihre langgeübte Herrschaft über dieses 

Küstengebiet an die russische abzutreten haben wird: aber wir verlangen, 

daß in beiden Richtungen vorgegangen werde nur zum BeHufe der Cultur-

förderung, nicht der Eulturzerstörung, und dann gewiß nicht im Wider-

streit, sondern im Einklänge mit dem Willen der davon betroffenen Be-

völkerung. Eine Bedingung, von der mau denken sollte, daß auch der 

nationalst gesinnte Russe auf sie hin mit uns zu pacisciren geneigt sein wird! 

Denn hat er nicht eine so hohe Idee von der weltgeschichtlichen Mission 

seines Stammes, daß er demselben auch die durch Cultur überwindende 

Kraft gegenüber dem „Handvoll" (l'vperb) baltischer Deutschen zutrauen 
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sollte? Aber nein! Es giebt eben Leute, die das Ergebniß jeder, 

wenn auch an sich wahrscheinlichen oder unausbleiblichen Entwickelung mit 

Gewalt anticipiren wollen; Leute, deuen es nicht darauf ankommen würde, 

den Stamm von weltgeschichtlicher Mission mit einem Streifen Wüste zu 

umgeben, gleichwie nach Tacitus die wilden germanischen Horden eine solche 

um sich zu schaffen liebten. Wie soll man anders von ihnen denken, als 

daß ihr Glaube au die weltgeschichtliche Mission im Grunde doch schwach, 

die Gewalt aber ihr eigentlicher Glaubensartikel ist! 

Der Versuch, in den Ostseeprovinzen die Besitz- und Rechtsverhältnisse 

des flachen Landes nnd seiner Bewohner (das Gesammtgebiet der soge-

nannten Agrargesetzgebung) ans gleiche allgemeine Principien zurückzuführen 

und einheitlich zu codisiciren, ist schon früh und wiederholt unternommen 

worden. So oft er aber auch unternommen ward, bisher blieb et ohne 

Erfolg; ja es ist eigenthümlich, daß jedesmal das entgegengesetzte Resultat, 

nämlich eine wenn auch mehr der Form als dem wesentlichen Inhalt nach 

bunte Sondergesetzgebung wirklich erreicht worden ist. 

So bat der erste Versuch dieser Art, die Ausdehnung der livländischen 

agrarischen Grundsätze von 1804 und 1809 auf die anderen Provinzen 

zu bewirken, nachdem er den Gedanken der Emancipation des baltischen 

Bauernstandes hervorgerufen, die drei Sonderverordnungen der Jahre 

1816, 1817 und 1819 zur Folge gehabt. Diese Gesetze, in den Einzel-

heiten, obwohl unwesentlich, verschieden, beruhten aber ihrerseits auf einer 

völlig übereinstimmenden Hanptgrundlage, nämlich dem principiellen Auf-

geben jener Grundsätze und der Aufstellung des Princips der freien Ver-

einbarung über die bäuerlichen Leistungen für das denutzte gutsherrliche 

Land. Die Erkenntniß der Gleichheit dieser Grundlage in allen jenen 

Sonderverordnungen führte zu dem zweiten Versuch der Verschmelzung 

unserer Bauerngesetze, der sogenannten „Gleichstellung" im Jahre 1832. 

Allein auch dieser gerieth bald ins Stecken, und nachdem eine Reihe von 

Berathungen, Vorschlagen und Verhandlungen unter Hinzutritt der be-

kannten mißlichen Folgen der Emancipationsprincipien der Jahre 1816 bis 

1819 das theilweife Wiederausgeben derselben als unvermeidlich heraus-

gestellt hatten, scheiterte der Versuch der Gleichstellung ganz und ist ohne 

Folgen^ geblieben, ja er hat, bis auf eine dunkle und unbestimmte Erinne-

rung an die alte „Gleichstellung-Cominifsion" in einigen gleichfalls 
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inzwischen altgewordenen Landeskindern, kaum eine Spur zurückgelassen. 

Thatsächlich stud nun aber wiederum, trotz der weseutlichen Gleichheit auch 
der neue«, im Jahre 1849 festgestellten und von Livland aus über alle 
andern Provinzen verbreiteten agrarischen Grundlagen, vier Sondergesetze 
zu Stande gekommen, welche gegenwärtig in Geltung sind, nämlich das l 

Banerngesetzbuch Estlands vom 5. Jnl i 1856, die livlandische Bauern- ^ 
Verordnung vom 13. November 1860, das km ländische Agrargesetz vom l 

6. September 1863 und das Oeselsche Agrargesetz vom 19. Febrnar 1865, > 
mit allen ihren Nachträgen. > 

ES würde stch nnn der Mühe lohnen, näher zu untersuchen, welche 
Gründe eigentlich das Scheitern jener Versuche znr Ausgleichung der 

baltischen Agrargesetze, namentlich des letzten dieser Versuche, herbeigeführt 
habe«? Sodann, ob diese Grüude noch gegenwärtig stichhaltig sind? 

Und endlich, wenn nicht, ob etwa eiu neuer Versuch in derselben Richtung 
für iudicirt zu erachten ist? Eine Untersuchung übrigens, die lieber direct 

den Factoreu der Gesetzgebung als den Organen der Tagespresse empfohlen 
sein möge. 

Von Herrn Professor Lorenz S t e i n in Wien ist der Redaction 
ein Schreiben zugegangen, dessen Mittheilung dieselbe nicht nur wegen 

der darin enthaltenen tatsächlichen Berichtigung sich angelegen sein läßt. 
Es lautet: 

„Sie haben in der letzten Nr. Ihrer geehrten Zeitschrift meiner und 

meines letzten Werkes in einer Weise Erwähnung gethan, die mir Ver-

anlassung giebt Ihnen einerseits aus das Wärmste zu dankeu für die Art 

und Weise, wie Sie meinen Bestrebnngen Ihre Aufmerksamkeit widmen, 

andrerseits aber einen Jrrthnm zu berichtigen, dem ich schon mehrfach 
begegnet bin und dessen Beseitigung mir keineswegs gleichgültig sein kann. 

„Was den allgemeinen Charakter meiner Arbeiten betrifft, so haben 

Sie ihn, wie ich glaube, im Wesentlichen richtig bezeichnet. Es ist wahr, 
ich möchte neben den zum großen Theil trivialen und alltäglichen Be-
obachtungen und Notizen, die man als Nationalökonomie im Besonder,, 

und Staatswissenschaft im Allgemeinen bezeichnet, die organische Auffassung 

und die wahre Wissenschaft zur Geltung bringen und der Staatswifsen-

fchaft die feste Gestalt und die höhere Gewalt geben, welche auf allgemein 

angenommenen Begriffen und allgemeinen Gesetze» beruht. Ich habe ferner 
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Versucht, die Wissenschaft der Gesellschaft in ihrer praktischen Bedeutung 

sttr die öffentliche Rechtsbildung zur Geltung zu bringen, da wir ohne eiue 

^esellschastslehre niemals eine Rechtsgeschichte, also auch keine Geschichte 

des öffentlichen Rechts, am wenigsten des Verwaltungsrechts, haben 

werden. Ob und wie weit mir etwas gelingt, was seiner Natur nach 

weder leicht verständlich noch leicht benutzbar ist, weiß ich nicht. Aber es 

ist unendlich wohlthuend und anregend, aus einem so schweren, jeden 

leichten Er'olg wenig beachtenden Wege von einem zugleich fachmännischen und 

wohlwollendem Urtheil freundlich begrüßt zu werden, wenn man einmal zn 

seinem Wahlspruch den Satz gemacht hat „Unsere Lieben mögen's erben". 

Verstatten Sie mir deßhalb, Ihnen meinen aufrichtige« Dank auszu-

sprechen. 

„Was aber meine Reklamation betrifft, so muß ick sehr bestimmt der 

Angabe widersprechen, daß ich Katholik geworden bin. Ich habe schon 

mehrfach gegen diese Behauptung auftreten müssen und begreife nicht 

woher sie stammen mag, um so weniger als ich schon seit vielen Jahren 

die Ehre habe, ein Mitglied der Gemeindevertretung der hiesigen evange-

lischen Gemeinde zu sein. Sie würden mir einen großen Dienst erweisen, 

wenn Sie die Güte hätten demgemäß jene Angabe in Ihrer geehrten 

Zeitschrist berichtigen zn wollen. 

„Indem ich Sie bitte von diesem Briese jeden Gebrauch machen zc, 

Vr. Lorenz S t e i n , Professor. 

W i e n , den 2. September 1867. 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 3l- August 1837. 

Redacteur G. Berkho lz . 
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DaS Chequesystem und das Clearinghouse in London. Ein Beitrag zur Kenntniß des 

englischen Bankwesens. Von vr . Richard H i ldebrand. Jena, Druck und Verlag von 
Friedrich Mauke. 1367. 43 S. 

ffL^T-us alledem scheint mir zu folgen, daß der Kontinent für das 

englische System nur in sehr beschränktem Maße reis ist und daß Bank-
noten noch aus längere Zeit hinaus unser wesentlichstes Zahlmittel zu bilden 

am geeignetsten sind." So lauten die Schlußworte der oben angezeigten 

Broschüre, aus die wir die Leser dieser Zeitschrift hiemit aufmerksam 
mache» möchten. 

Wir Bewohner Rußlands leben nun gewissermaßen p»r exeellenos 
aus dem Kontinent, wir sind die'continentalsten der continentalen Europäer; 

logisch zu schließen, müßte« wir also sür das englische Depositen- und 

Chequesystem die Unreifsten sein. Und in der That: sehlgeschlossen ist 
dabei um so wettiger, als wir bis jetzt in den „Banknoten" weder ein 

„wesentliches", noch viel weniger ein „wesentlichstes" Zahlmittel besitzen; 
denn wir kennen in uuserem Verkehr noch gar keine Banknoten d. h. kein 
e in lösbares P r i v a t p a p i e r g e l d ohne Zwangscours , während wir 

mit unein lösbarem S taa tspap ie rge ld mit Zwangscours so reich 

gesegnet sind, daß wir uus seiner gar nicht mehr erwehren können und 

von dieser ersten, so gefährlichen und gebrechlichen Stufe zur Credit-

wirthschast uns wiederhinabsehnen auf den festen Boden des Metall-

geldes. Und wenn W. Newmarch Recht hat. woran wir nicht zweifeln, 

daß „das Gold als die Scheidemünze der Note, die Note als die Scheidt-

münze des Cheque, der Cheque als die Scheidemünze des Wechsels, dieser 

als die Scheidemünze der kaufmännischen Buchschulden" zu betrachten 

sei: so haben wir noch eine wahre Jakobsleiter von wirtschaftlichen 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI . Hejt 3. 13 , 
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Entwicklungsstufen vor uns, bevor wir jenes Ideal der Creditwirthschaft 
erreichen, welches A. Wagner in die folgende Formel gefaßt hat: „ein 
Max imum vou Umsätzen, vermittelt durch deu Credit uud die auf ihm 
beruhenden Umlaufsmittel, auf der Basis eines M i n i m u m s von 
Me ta l l ge ld . " Hätten wir doch nach Wiederherstellung unserer Valuta 

erst die Goldwährung einzuführen. 

Es bleibt uns also noch so viele Zeit übrig, uns Dinge wie das 

„Chequesystem" und das „Clear i t t ghonse" näher zu besehen, daß es 

als verfrüht und überflüssig erscheinen könnte, schon jetzt auf sie aufmerksam 
machen zu wollen; und doch wäre nichts unbegründeter als eine solche 

Anficht. Einmal ist eiu Gewinn für die Wissenschaft nie früh genug zu 
machen, uud ein Gewinn sür die Wissenschaft bedeutet früher oder später 

einen Gewinn fürs Leben, anch in wirtschaftlichen Dingen. Da«n aber 

kann in einem Lande, wo fast das ganze Bankwesen noch Staatsmovppol 

ist, wo der Bildung von unabhängigen Creditiustituteu tausend Hindernisse 
in den Weg gelegt werden, wo der Credit bald nur dem Namen nach 

bekannt sein wird, wo.Projecte über Projecte sich häufen und Versuche 

über Versuche mißglücken, erst die verlorene Metallgeldbasis wieder-

zuerobern: in einem solchen Lande kann nicht oft genug aus das 

leuchteude Vorbild wirtschaftlich höher entwickelter Länder nnd die Wuuder 

hingewiesen werden, welche die Freiheit im Verkehrs- und Güterleben und 

ein ausgebildeter und festbegründeter öffentlicher Credit wirken. Oder sollte 

es so ganz uunütz, sollte es nicht einigermaßen geeignet sein unseren 

durchlauchtigsten russische« Stolz zu bekehren, wenn uns der „Economist" 
vorhält, daß „das ganze enorme Londoner Bank- und Handelsgeschäft, in 

welchem schließlich ein sehr erheblicher Theil der Zahlungen des ganzen 
englischen Geschäfts, ja des Welthandels überhaupt znr Abwickelung kommt, 

mit dem kleinen Metallvorrath von 5—8 Mi l l . Pfd. St. geführt werde 
und daß dieser kleine Vorrath die Baarreserve für etwa die 

hundertfache Summe schwebender Noten-, Depositen- nnd Wechsel-

verpflichtungen sei," — während man für den russischen Verkehr 800 Mil l . R. 
Umlaufsmitttel, darnnter 500 Mi l l . in Metall sür nothwendig hä l t / ) 

obgleich derselbe lange nicht den durch das Londoner Geschäft repräfentirten 

*) G o l d mann, DaS russische Papiergeld. Ein finanzgeschichtlicher Umriß mit be-
sonderer Rücksicht auf die gegenwärtige Finanznoth Rußlands. Riga, Verlag von N. Kym-
mels Buchhandlung. 1866. 
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Umsatz erreicht! Wohl giebt es eine Menge äußerer und innerer Momente, 
welche bei vorurtheilsfreier Beurtheilung dieser Verhältnisse iu Betracht 
gezogen werde» wollen: für den Handel, besonders den Seehandel wenig 
geeignete Lage des Landes, ungünstige klimatische Verhältnisse, wenige und 
schlechte Vorkehrungen, äußerst dünne Bevölkerung, Jahrhunderte lange 

Leibeigenschaft von 80 pCt. der Staatsangehörigen, vernachlässigte Volks-
bilduug, uufertige sociale und politische Zustäude. Aber nur erklären läßt 

stch hiemit der niedrige Stand der russische« Volkswirthschaft, uicht bessern; 
und doch ist Letzteres die Hauptsache, das Anzustrebende. Diesem Ziel 
kann es aber nur förderlich sein, wenn man das Bessere, wo es auch 

herkommen mag, ohne Neid und mit dem Willen zur Nacheiserung be-
trachten lernt. 

I n dieser Hinsicht nun scheint es gerade, als ob nicht bloß die Russen, 
sondern die Völker des Coutiuents überhaupt, also auch die vorgeschrittenste» 

unter ihnen, im wirtschaftlichen Leben wie in der Wissenschaft von dem-
selben noch geraume Zeit auf die Bewohner der britischen Inseln als ans 

ihre Lehrmeister hinzuschauen hätten. Diesen Eindruck zuuächst macht aus 
den coutinentalen Leser der Inhalt des vorliegenden Werkchens. Es ist 

des Verfassers ausgesprochene Absicht, die Aufmerksamkeit der deutscheu 

Fachmänner, von der bis jetzt fast ausschließlichen Betrachtung der Noten-
emission der englischen Banken hinweg, etwas mehr, als es bis jetzt ge-

schehen, anf das System der Depositen in Kontokorrent und der ChequeS 

hinzulenken. „Es fehlt," sagt er, „durchaus an einer Arbeit, die das 
Eontocorrent- und Chequesystem, wie es iu England besteht, nach seiner 

technischen Constrnction und eigeuthümlicheu wirthschaftlicheu Bedeutung, 

im Vergleich zur Notenausgabe analysirte und charakterisirte." Diese 

Lücke iu der Wissenschaft auszufüllen, sei das Ziel der von ihm gelieferten 

Abhandlung. 
Bevor wir näher auf sie eingehen, müssen wir einen Hauptvorzug an 

ihr erwähnen, der, obgleich nur formeller Natur, um so mehr der An-

erkennung werth ist, je seltener er, leider, immer nvch wissenschaftlichen 

Werken in deutscher Sprache uachzurühmeu ist. Der Verfasser hat es ver-

stauden, seine Ideen in einer leichten, fließenden, auch dem Laien verständ-

lichen Sprache überzeugend vorzutragen. Er hat sich, soweit es auging, 

fern gehalten von der gelehrten Zunftsprache, ohne der Wissenschaftlichkeit 

seines Products Eintrag zu thun, ohne weitschweifig uud trivial zu werden. 

Dieser Vorzug ist begleitet und getragen von gründlicher SachkenntnLß in 
13* 
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einer Sphäre, in der sich die Mehrzahl der deutschen Ökonomisten, mit 
Adolph Wagners rühmlicher Ausnahme, noch sehr wenig heimisch suhlt; 
wir meinen das kaufmännische Geschäft im Allgemeinen, das moderne 
englische Bankgeschäft insbesondere. Der Verfasser hätte uns daher, in der 
Einleitung, nicht erst besonders zu versichern gebraucht, daß seiue Abhand-
lung aus „unmittelbaren coucreteu Anschauungen und praktischen Kennt-
nissen hervorgegangen", die er sich während eines längeren Aufenthalts in 
London von dem englischen Bankgetriebe, den Cheques und dem Clearing-
house zu verschaffe« Gelegenheit gehabt habe. Wir dürsten nur seine 
Nota 19 und seine Abschnitte III. und IV. durchlesen, um überzeugt zu 
weiten, daß er, einerseits, tiefer in das englische Bankwesen geblickt als 
die meisten der continentalen Nationalökonomeu und daß er, andererseits, 

an der Quelle geschöpft, sein Wissen aus erster Hand bezogen habe. 
Dagegen ist er im Reintheoretiscj'en nicht über Wagner hinausgegangen 

und hat meistens weder dessen Scharfe und Tiefe der Auffassung, noch seine 
Präcision iu der Darstellung erreicht. Auch da, wo er mit Jenem in 
Widerspruch geräth, z. B. in der Frage, ob Credit Capital schaffe, scheint 
uuS Wagner das Richtige getroffen zu haben, indem er mit I . St. Mi l l 
dieselbe verneint. Der Verfasser sagt zwar: der Credit „schafft Kasse"; 
„Kasse ist nichts Anders als eine Form von Capital, disponibles, flüssiges 
Capital; erxo u. s. w." Aber der ueu eingeführte terminug teeknieus 

uud dessen Definition kehren sich leicht gegen den Schöpfer. Er kann 
offenbar auch so verstanden werden: der Credit „schafft Kasse" oder 
„d isponib les Capital" d. h. macht Capital sür mick disponibel, flüssig, 
überträgt es also uur von einem Andern auf mich, was eben Wagners 

und Mills Ansicht ist. Einen anderen Beweis ist der Verfasser schuldig 
geblieben; der gegebene ist aber, wie gezeigt, nicht zureichend. 

Auch mit der Anordnung des Stoffes können wir uns nicht ganz 
einverstanden erklären. Die Abhandlung zerfällt nämlich in: E in le i tung, 
1. Abschnitt: Depositen in Contocor ren t , 2. Abschnitt: Cheques, 
3. Abschnitt: Das Clearinghouse, 4. Abschnitt: DaS Bankgeschäft 
nnd Schluß. Uns scheint nun, als ob die vier Abschnitte oder Capitel 
viel zu selbständig sich einander anreihten, viel zu wenig organisch in ein-
ander griffen. Ja es kam uns fast vor, als könnte man sie, einzeln wie 
sie dastehen, in das nächste beste nationalökonomische Handwörterbuch als 
Artikel einreihen. Der Verfasser selbst spricht wiederhol! von einem „System 
der Depositen in Contocorrent und der Cheques". Unserer Ansicht nach 
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mußte das ganze System dem der Notenemission entgegengestellt und nicht 
„Depositen in Contocorrent" in einem und „Cheques" in einem andern 
Abschnitt getrennt behandelt werden. Aus einer solchen Sonderung des 
naturgemäß Einheitlichen, Zusammengehörigen, gegenüber einem andern 

Ganzen, mußte mit Notwendigkeit der Uebelstand resultiren, daß wir nach 
dem ersten Abschnitte uicht wissen, ob die Depositen mit der Notenemission 
oder mit den Noten schlechtweg verglichen sind; denn bald wird der eine, 
bald der andere Ausdruck gebraucht. Der zweite Abschnitt behandelt „die 

Cheques" nnd zwar wieder durch Begleichung mit der „Note". Weiterhin 

in dem Abschnitt: „Das Bankgeschast" erkalten wir schließlich noch 
einmal eine Gegenüberstellung vou „Depositen in Coutocorlent" und „Noten-

emission". Daß bei dieser Bersahruugsweise Wiederholungen fast unver-

meidlich sind, läßt sich denken. Indessen mag, was uns sür eine 
Schattenseite in dem verdienstvollen Werkchen gilt, von manchen anderen 
Lesern als Borzug betrachtet werden, besonders von solchen, denen der 

Gegenstand noch ganz neu ist. Auch ist ja dieser kleiue Umstand insofern 
nicht wesentlich, als die Darstellung der Theorie, des Allgemeinen nicht 
das vom Verfasser Beabsichtigte war. Er wollte einen „Beitrag zur 
Kenntniß des englischen Bankwesens" liefern, sofern dasselbe durch 

das Chequesystem bestimmt wird und im Clearinghouse in London den 

Schlnßstein seiner eigentbnmlichen Organisation erhält; und diese Aufgabe 

ist in geluugener Weise von ihm gelöst. Wir können deßhalb nur auf-

richtig wünsch?», daß das Schriftchen Leser besonders auch in den Kreisen 

finde, die vorzugsweise berufen sind, ihnen und der Gesellschaft zum Nutzen, 
die Verwirklichung des vorgehaltenen Ideals anzubahnen: bei den erleuch-

teteren Vertretern unserer Geschäftswelt! 
Bei dem nun zu unternehmenden raschen Gang durch die Broschüre 

beabsichtigen wir weder einen ergiebigen Auszug zu liefern, noch uus auf 
die Kritik einzelner Stellen zu beschränken. Was wir bezwecken, ist, eine 

Uebersicht über den Inhalt zu gebeu und denselben dnrch einige Sätze von 

besonders praktischer Bedeutung, wohl auch durch statistische Daten aus dem 

Texte selbst zu illnstriren. 
Die E i n l e i t u n g hebt hervor, daß die Banknotenemission längst nicht 

mehr den hohen Grad von Bedeutung verdiene, der ihr von den Männern 

der Wissenschaft auf dem Continent beigelegt zu werden pflege. Von 

1845—65 sei im ganzen Vereinigten Königreich die Noten-Circnlation nicht 

nur nicht gewachsen, fondern habe sogar etwas abgenommen. Sie betrage, 
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wie vor 20 Jahren, nicht mehr als 33 Mil l . Pfd. S t . Dagegen sei der 

Export von 59 Mi l l . Pfd. St . im Jahre 1844 auf 219 Mi l l . Pfd. St . 
im Jahre 1865 gestiegen, von dem enormen Ausschwung gar nicht zu 
sprechen, welchen Volksmenge, Handel, Speculation und Wohlstand während 
der letzten Jahrzehnte genommen haben. Es sei eine ganz andere Form 

des Bankcredits zur Herrschast gekommen: das „System der Deposi ten 
in Contocor rent und der Cheques". An die Stelle der Banknote 

sei der Cheque getreten; die Zettelbank sei von der Depositenbank verdrängt 

worden. 
Die Abschnitte I. und II. behandeln, wie schon oben erwähnt, 

„die Depositen in Contocorrent" und „die Cheques" getrennt und stellen 

deren Wesen und wirtschaftliche Bedeutung gegenüber der Notenemission 

fest. Der Verfasser selbst saßt den Inhalt dieser beiden Capitel unter IV. 

folgendermaßen zusammen: 
„Das System der Depositen in Contocorrent und der Cheqnes dient 

dem Publicum, wie die Note, als eine Methode, Kasse zu halten und Kasse 

zu übertragen. Aber während bei der Note die Kassenhaltung und Zahlung 
eine Sache der handgreiflichen Aufbewahrung und Circulation von aus-

gestückeltem Papiergeld sür das Publicum ist, macht das System der 
Depositen in Contocorrent und der Cheques die Kassenhaltung zu einer 

Sache der Buchhaltung sür die Bank, die Bank zum Kassirer des Publicums, 

die Zahlung zu einer Sache der Feder, theils sür das Publicum, theils 
für die Banken. Das System der Depositen in Contocorrent und der 

Cheques eignet sich aus diese Weise nicht nur für runde, sondern auch beliebig 

zusammengesetzte oder gebrochene Summen und erleichtert und vereinfacht 

die Kassenhaltung und Zahlung in weit höherem Maße, als es die Note 

thut, macht auch die Kassenhaltung und Zahlung weniger riskant. Es 

leistet jedoch nur bei größeren Kassenbeständen und Zahlungen mehr als 

die Note, sür kleinere Summen ist ste zu umständlich. Auch setzt dasselbe, 
abgesehen von manchem Anderen, die Gewohnheit, regelmäßig Kasse zu 
halten, voraus, serner auch die Bereitwilligkeit auf Seiten des Kunden, 

der Bank Einsicht zu gewähren in seine pecnniären Verhältnisse. Das 
System der Depositen in Contocorrent und der Cheques paßt nur sür die 

wohlhabenderen Klassen der Gesellschaft oder sür eine höhere national-

ökonomische Kulturstufe. Indem es die Haltung und Übertragung von 

Kasse erleichtert, ist es auch dazu angethan, auf eine Vergrößerung der 

flüssigen Kapitalien hinzuwirken. Er ist weiter aus Bankcredit und Privat-
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oder Handelscredit zusammengesetzt und wird von einer Welt ziemlich gleich 

großer Banken, welche durch daß Clearinghouse (Abschnitt III.) und die 
Bank von England mit einander in Verbindung stehen, gehandhabt. Es 
basirt auf dem Vertrauen des Publicums zu den Banken, dem gegenseitigen 
Vertrauen unter den Gliedern des Publicums, dem Vertrauen der Banken 

zu dem Publicum und schließlich dem Vertraue» der Banken zu einander." 

Von mehr praktischem Interesse mag noch das Folgende sein. Zu 
welcher Höhe die von den Depositen repräsentirte Summe gegenüber jener 

der Noten in den letzten 20 Jahre» angewachsen ist, beweisen die resp. 
Ausweise der vier ältesten und größten Jointstockbanken Londons, nach 

welchen deren Depositen a l le in am Schlüsse des Jahres 1844 7 Mi l l . 

Pfd. St . nnd am Schlüsse des Jahres 1864 70 Mi l l . Psd. St . betrugen 
(S. 10). Das System der Depositen in Contocorrent setzt eine voll-
ständige Trennung von Bank und Börse voraus (S. 12), welche ei»e sehr 

hohe E»twickelung des Bankweseus und der Wirthschast überhaupt kenn-
zeichnet« Diese Trennung ist in England im vollsten Maße durchgeführt. 

„Es besteht hier eine scharfe Arbeitsteilung zwischen dem Banker einerseits 
und dem Mann der Börse (Wechsel-, Effectenhändler) andererseits". Darin 

liegt, nach des Verfassers Ansicht, das ganze Geheimniß der Solidität des 
englischen Bankwesens. Die vorjährige englische Krisis mit dem Fall des 

Hauses Overend, Gurney ä? Co. ist auf eine Abweichung von diesem 

englischen Grundsatz der Trennung, oder, was dasselbe, aus eine Nach-

ahmung der kont inentalen P r a x i s zurückzuführen. Unsere continen-
talen Banquiers sind zugleich Börsenmänner. Da die Depositen in Conto-
corrent eine regelmäßige Kassenhaltung voraussetzen, so ist es bei der ent-

wickelten englischen Creditwirthschast der Gegenwart Praxis geworden, 

lansende Kasse in ansehnlichem Betrage zu halten, weniger in Form von 
Münze, als in der von Banknoten und Depositen. Der Grund hievon 

liegt in den Vortheilen, welche die Fähigkeit, jederzeit per eomMnt kaufen 

zu können, gewährt. Fast alle Käufe in der C i t y werden dem-

gemäß per oomptan t abgeschlossen. Davon sind wir freilich in 

Rußland noch weit entfernt, wo Creditkäuse, öfters aus 6—10 Monate, 

die Regel bilden. Mi t Depositen in Contocorrent hat unseres Wissens, 

bis jetzt nur die S t . Petersburger Privat-Commerzbank einen etwas be-

deutenderen Ansang gemacht. Jedenfalls ist dies aber ein sehr unter-

geordneter Zweig ihrer Thätigkeit und beherrscht lange ncht, wie in Eng-

land, das ganze Geschäft. Welch' ganz andere, bedeutendere Rolle spielt 
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da der Cheque in London nnd England überhaupt! S . 18 heißt es: 

„Bei der ausgedehnten Verbreitung des Contocorrentsystems . . . . . . ist der 
Cheque hier ein sehr allgemeines Zahlungsmittel. Alle einigermaßen erheb-
lichen Zahlungen per eompwnt werden durch Cheques vermittelt. I n der 

City geschieht, kann man sagen, Alles per Cheque, selbst Zahlungen bis 

zu 1 Pfd. St. herab. Das Chequebuch ist hier die Wehr und Waffe, 
welche die Kaufleute aus ihren Comptoiren führen. Ebenso ist es durchweg 
Praxis, Accepte u. l. w. bei der Bank zu domiciliren." Unter 19 Mil l . 

Pfd. St. , welche seitens Londoner Kunden im Jahre 1865 in das Bank, 
Haus Robarts, Lubbock <8- Co. eingezahlt wurden, waren ^ p ^ . 

Münze, 2'/z pCt. Noten uud gegen 97 pCt. Cheques und Wechsel. 
Metallgeld und Noten zusammen bildeten also nur ca. '/zg des Gefammt-

betrags! 
Der Abschnitt III. enthält eine ebenso klare als ausführliche Beschrei-

bung der Organisation des Clearinghouses in London, sammt den bei Ab-

rechnungen gebrauchten Formularen von Giromandaten („t,ran8kertjeket8") 

seitens des Cleartnghouses an die Bank von England, von der correspon-

dirender Bescheinigung der letzteren und endlich von Bnchuugen und sonstigen 

Eintragungen während des AusgleichungSgesckäfts selbst. Es wird wohl 

kaum in der deutscheu Literatur ein zweites Mal die Gelegenheit gegeben 

sein, sich diese merkwürdige Einrichtung so anschaulich und übersichtlich vorge-
führt zu sehen, wie hier. Wir wollen die Darstellnng auch nicht in den allge-

meinsten Umrissen wiederzugeben suchen, wir begnügen uns daraus hinzu-

weisen, als auf die hauptsächlichste Fundgrube des Neuen im ganzen 
Werkchen, als auf die Krone desselben, als auf denjenigen Theil, in 

welchem der Verfasser seiner Aufgabe am gerechtesten geworden ist. Wir 

können indessen nicht umhiu, einige Worte A. Wagners über diesen Gegen-

stand noch hier folgen zu lassen. Er sagt: „Das Clearinghouse ist stets 
das Complement des Credit- und Banksystems. Seine funktionelle Be-

deutung liegt darin, daß mit seiner Hülfe die wirtschaftlichen Mängel des 

Vielbanksystems, welche gerade aus der Decentralisation des Bankgeschäftes 

hervorgehen, wieder bis zu einem hoben Grade beseitigt werden. Das 

Vielbanksvstem mit dem Clearinghouse hat daher ähnliche Vortheile, wie 

das Monopolbankfvstem, während es als freie Schöpfuug des wirtschaft-

lichen Verkehrs noch den Vorzug verdient." Und au einem andern Orte: 

„So gipfelt denn in der That das moderne Credit, und Banksystem im 

Clearinghouse. Das Metallgeld verliert für den̂  Geschäftsverkehr seine 
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Bedeutung als (körperlich benutztes) Tauschmittel fast gänzlich: ein riesiges, 
gleich dem Räderwerk der künstlichsten Maschinerie eng in einander greifendes 

System von Bankeinrichtungen, Creditumlaufsmittelu und Clearinghouses 
ersetzt die Münze. Namentl ich b i ldet das Clearinghouse die Ver-
vo l l s tänd igung des Depos i ten - , Con tocor ren t - und Bank-

wesens. Leider geht aus deu aus S . 31 gegebenen statistischen Notizen 
nicht klar hervor, in welchem Verhältniß in der neuesten Zeit baares Geld, 

in Münze und Noten, zur Ausgleichung der durch das Londoner Clearing-

house gehenden Summen zu diesen steht. Am 17. October 1865 sollen 

50 Mi l l . Pfd. St. durch einen Saldo vou l ' /z Mi l l . Pfd. St . ve r -
mittelst Umschreibung bei der Bank von Eng land ausgeglichen 

worden sein. Nach Wagner reichten im New-Aorker Clearinghouse in den 

Iahren 1853—1858 zur Ausgleichung 5„ pCt., beziehungsweise 2,gz pCt. 
in baarem Gelde hin. Daselbst betrug der Umsatz im Jahre 1864 nicht 
weniger als 25,562.348,219 Dollars, demnach fast so viel als vom 

1. October 1853 bis 31. August 1858, also in 4 Jahren und 11 Monaten 

zusammen, mit 30,676 Mil l . Dollars. 
Der vierte Abschnitt bespricht die moderne englische Banktechnik, wie 

sie sich unter dem Einfluß des Systems der Depositen in Contocorrent und 
der Cheques gestaltet hat. Zuerst wird nachgewiesen, wie die Banken ans 

Gründen, welche im System selbst wurzeln, nicht die ganze Summe der 
Depositen, die bei ihnen stehen, noch selbst der Cheques, die in jedem 

Moment auf sie gezogen werden können, vorräthig zu haben brauchen, 
um gleichwohl auf Verlangen sofort Zahlung leisten zu können. Die 

Creditstatistik. welche sie iu ihren Büchern gegenüber ihren Gläubigern, 

d. h. ihren Kunden, haben, und die Erfahrung belehren ste hinreichend, 

auf welcher Höhe sie ihren Kassenstand zu erhalten haben. Die 6 bedeu-
tendsten Londoner Jointstockbanken hatten am Schlüsse des Jahres 1864 

durchschnittlich lO'/ü PCt. ihrer Depositen in Kasse vorräthig. M i t dem 
Ueberschuß können sie neue Depositen aus Credit d. h. gegen lauseude 

Wechsel (Discontirung) und als Darlehen gegen Sicherheit (Lombardirung) 

oder auch gegen persönliche Bürgschaft creiren. Hierdurch schaffen sie ihrer-

seits zinstragendes Capital und machen somit Gewinn. So erhalten sie 

wieder die Möglichkeit, ihren Kunden, wenn auch zunächst nur unbedeutende, 

Zinsen zu gewähren, das Publicnm am Bank^ewinn theilnehmen zu lassen. 

Die meisten Jointstockbanken befolgen in neuerer Zeit die Praxis, die 

monatlichen Minimumbilanzen mit 2 pCt. zu verzinsen, wenn das Guthaben 
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des Kunden im Laufe des Halbjahrs nie unter 500 Pfd. St., mit 1 pCt., 
wenn es nie unter 200 Pfd. St . herabsinkt. Aber selbst den nothwendigen 

Kassenbestand halten die verschiedenen Banken nur zum Theil in Noten 
oder Münzen vorräthig, ein Theil desselben wird „st eall" d. h. jederzeit 
kündbar, zinstragend bei Diskonthäusern oder aus Contocorrent bei der 

Bank von England angelegt. Der Baarvorrath der letzteren aber, welcher 

sich seit der Peelschen Acte von 1844 im Allgemeinen nicht vermehrt hat, 

deckt in letzter Instanz den ganzen Bankkredit des Landes! 
Zum Schluß wirst der Verfasser noch die praktische Frage auf, ob 

und in wie weit das besprochene System auch für den Continent passe. 

Er kommt zu dem Resultat, mit welchem wir unsere Besprechung eingeleitet 
haben, damit der wirthschaftlichen Culturstuse der kontinentalen Völker 

gerade kein schmeichelhaftes Zeugniß ausstellend. Von drei Gesichtspunkten 

die Sache betrachtend, findet der Verfasser den ganzen Continent für das 

englische System „nur in sehr beschränktem Maße reis" und „noch auf 
längere Zeit hinaus" die Banknoten als das sür ihn geeignetste Zahlmittel: 

erstens, weil die Kassenbestände und Zahlungen auf dem Continent im 
Allgemeinen an Größe weit hinter den englischen zurückbleiben; zweitens, 

weil die Sitte des regelmäßigen Kassehaltens, die Vorbedingung für das 

System der Depositen in Contocorrent, bei uns noch viel weniger verbreitet 

ist als in England und unser Geschästsleben noch größtentheils mit Credit, 

anstatt mit Kasse wirtschaftet; und drittens, weil es aus unseren continen-

taten Plätzen noch sehr an Instituten fehlt, welche geeignet sind, das 
Contocorrent« und Chequesystem mit Erfolg zu übernehmen und zu be-

treiben. Mit den beiden ersten Gründen können wir uns vollständig ein-

verstanden erklären; denn sie bezeichnen eben die Merkmale einer niedriger« 

Stufe der Volkswirthschaft, als die ist, aus welcher die Engländer derzeit 

stehen. Haben wir erst diese überschritten, wozu allerdings noch eine schöne 

Zeit erforderlich sein mag, besonders in Rußland, so wird es ebenso wenig 

an Instituten aus den continentalen VekehrScentren als an Persönlichkeiten 

uuter unseren Banqniers fehlen, welche geeignet sind, das Contocorrent und 

Cheqnegeschäft mit Erfolg zu übernehmen und zu betreiben." Dann werden 

auch unsere continentalen Banquiers nicht mehr zugleich Börlenmänner sein, 

und das Publicum wird sich in Folge davon nicht mehr scheuen, ihnen 
einen Einblick in seine Verhältnisse und Operationen zu gewähren. Die 

Credit-Mobiliers, die heutzutage weder zum Kassirer des Publicums, noch 

zur Notenausgabe taugen, weil sie das Vertraue» des Publicums nicht 
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besitzen noch verdienen, werden jene Zeit gar nicht mehr oder in total 
veränderter Gestalt erleben. Und so hätten wir dem Verfasser seinen dritten 

„Gesichtspunkt", als überflüssig, gerne erlassen. 
Unsers Wissens bestehen bis jetzt überhaupt nur in London und 

New-Aork eigentliche Clearinghouses. Bevor man nun in Beziehung aus 
unseren Gegenstand über den Continent den Stab bricht, möchten wir zu 
bedenken geben, daß nicht ein dritter Platz aus der Erde existirt, der in 
so eminentem Sinne Welthandelsstadt wäre, wie jene beiden Seestädte. 

Bei den riesenhaften und raschen Umsätzen solcher Plätze mußte das Un-
bequeme einer Metallgeld-, später selbst der Notencircnlation am frühesten 
und am drückendsten empfunden werden. Gewiß war auch hier die Noth, 
in gewissem Sinne die beste Lehrmeisterin und führte von Verbesserung zu 
Verbesserung. Natürlich mußten alle Verbesserungen, wie sie aus dem 
Bedürfnisse des Verkehrs hervorgingen, von dem ganzen Zustand der 
Volkswirthschast getragen werden, um vou Dauer und Werth zu sein. 
Aus dem Continent aber fehlt es an Plätzen, welche sür den Verkehr ihrer 
resp. Länder dieselbe Stelle einnehmen, wie London sür England, geschweige 
denn sür den Weltverkehr. Hamburg hat zu wenig Verbindung mit dem 
Hinterland, und Paris ist keine Seestadt. Und wenn sür Rußland einmal 
die Zeit der Creditwirthschast kommt, wird das Clearinghouse nicht in Peters-
burg, souderu in Moskau stehen. Depositenbanken und Clearinghouses 

aus das europäische Festland importiren, kann man nicht. Wenn sie Be-
dürsniß. geworden find, werden sie entstehen und zwar überall da zuerst, 
wo stch dieses Bedürsniß am stärksten geltend macht, wo die wirtschaftlichen 

Zustände hiezu am reifsten sind: in Deutschland und Frankreich also früher 

als in Rußland! 

W. G. Rößler . 
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Gedanken über Literatur und Lectüre. 

m Februar des laufenden Jahres veröffentlichte ich in der Rigaschen 
Zeitung einen Aussatz über Mädchenerziehung, welchen ein dadurch hervor-

gerufener Gegenartikel als directen Angriff auf besondere Lehranstalten und 

leitende Persönlichkeiten dentete und bekämpfte. Scharfer Polemik sowohl 

durch Gemüthsart als durch Alter und Geschlecht abgeneigt, begnügte ich 
mich damals damit, den gereizten Ton meines Gegners (eine in sehr 

höflicher Form abgefaßte Vertheidigung des üblichen Unterrichts in der 

französischen Literaturgeschichte ist mir erst später bekannt geworden) nicht 
weiter zu beachten nnd in ausrichtiger Anerkennung seines pädagogischen 

Wirkens nur die einfache Erklärung abzugeben, daß ich weder die öffent-
lichen Schulanstalten unseres Ortes, noch die an denselben wirkenden 

Lehrer hätte angreifen wollen. Es schien mir bis dahin ganz selbstver-
ständlich, daß meine Ausstellungen nur da treffen könnten, wo die be-

sprochenen Uebelstände, an denen nicht der Einzelne, sondern vielleicht eine 

ganze Generation die Hauptschuld trägt, wirklich stattfänden, und ich glaubte 

auf die Zustimmung aller Derjenigen rechnen zu können, welche sie zu ver-
meiden gewohnt wären. Wie häufig oder selten aber die bezeichneten 

Mißgriffe an irgend einem der Orte, wo die Rigascke Zeitung gelesen 

wird, vorkämen, mußte ich der eignen Prüfung der Leser überlassen. 

Die von meinem Gegner angeführten Thatfachen und Zahlen beweisen, 

daß die Minderzahl der Schülerinnen öffentlicher Lehranstalten sich zu dem 

sogenannten großen Examen meldet. Das Gegentheil ist niemals behauptet 

worden, wohl aber, daß die meisten Töchter des Mittelstandes mit der 

Absicht in die Schule.geschickt werden, es zu diesem Abschluß zu bringen. 

Viele werden durch Kränklichkeit daran verhindert, Andere durch Mangel 



^,et,amen uver ^uerarur und Lectüre. 193 

an Fleiß oder Fähigkeiten, Einzelne durch besondere Lebensschicksale und 
Familienverhältnisse. Dieses Anlegen des Unterrichts auf das Examen 
stellt demselben das Fertigmachen als Ziel, und das war es, was in jenem 

Aussatze vorzugsweise bekämpft wurde: das Zusammendrängen dessen in die 

Schule, was der späteren Weiterbildung überlassen werden sollte. 
Da nun mein Gegner das Examen der jungen Mädchen selbst als 

ein Uebel anerkennt, indem er von den Bemühungen für die Abschaffung 

desselben rühmend spricht, konnte ich seine Mittheilungen als erfreulich 

bezeichnen. Ich befand mich demnach in dem glücklichen Falle in der 
Hauptsache mit seinen Ansichten übereinstimmen zu können, ohne einen 

einzigen der von mir ausgesprochenen Sätze zurücknehmen zu müssen. Mein 
Aussatz hatte eben dasjenige gar nicht angegriffen, was in der Erwiderung 
mit so viel Feuer vertheidigt wurde. 

Das „Unglück", mit meinen Bemerkungen über die verschiedenen Unter-

richtszweige nichts Neues gesagt zu haben, trage ich leicht, da ich viele mir 
sehr überlegene Leidensgefährten unter denen zähle, die sich die Ausgabe 

gestellt haben, längst anerkannte Grundsätze dem Publicum immer wieder 
in Erinnerung zu bringen und znr Befolgung derselben anzuregen. Anßerdem 

wird man vielleicht zugestehen, daß gar Vieles, was dem Professor, dem 
Oberlehrer, überhaupt dem Gelehrten nicht mehr neu ist, doch manchem 
Leser der Rigaschen Zeitung noch nicht zum Gemeinplatz geworden sei, nnd 
hier und da einer jungen Leheerin, ja selbst einem unerfahrenen Lehrer, 
besonders aber manchem Elternpaar eine nicht unwillkommene An-
regung geben könne. Mehr als ein gutes Wort ist mir in dieser Beziehung 

aus der Ferne zugesandt worden und hat mich ermuthigt, jenem jedenfalls 

wohlgemeinten Aufsatze hier einen zweiten folgen zu lassen, welcher Einiges 
weiter ausführen soll, was sein Borgänger nur flüchtig berührte. 

Die ängstliche Vorsicht aber, welche beständig eine mögliche Miß-
deutung vor Augen hat, ist nun einmal meine Sache so wenig als die 

meines geehrten Gegners, und ich bitte- deßhalb meine Leser sich dieses 
kleineu Vorworts zu erinnern, wenn ste in dem Folgenden irgend etwas 

finden sollten, was abermals Einer oder der Andere persönlich zu nehmen 

geneigt wäre. 

Es ist eine merkwürdige Wandelung in dem Geistesleben der Menschheit 

vorgegangen, seitdem die Wirkung der unmittelbaren Rede mehr und mehr 
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zurücktritt vor der Hes gedruckten Wortes. Eine Folge der Erfindung der 

Buchdruckerkunst ist insbesondere die ins Unendliche wachsende Ausdehnung 

der Bildungskreise. Als sich in der Vorzeit um einzelne Lehrer der Mensch-

heit die Schaar ihrer Schüler und Zuhörer sammelte, mochte die Zabl 

derselben noch so bedeutend sein, sie kam dem kleinsten Leserkreise einer 

irgend beachteten Schrift unserer Tage nicht gleich. Und wenn der Ruf 

eines Lehrers der Weisheit auch über die Grenzen seines Vaterlandes 

hinausging, so blieben seine Lehren dock zunächst nur das Eigenthum einer 

kleinen Gemeinschaft, nnd die weitere Verbreitung hing davon ab, ob sich 

bei Einzelnen der Zuhörer Neigung und Fähigkeit fand, die Worte des 

Meisters noch weiteren Kreisen zu überliefern. Neben dem lebendigen Wort 

erschien die Schrift damals als leidiger Nothbehelf, und das beste Wirken 

der größten Geister verklang mit ihrer Stimme. Die Neuzeit läßt uns 

das umgekehrte Verhältuiß beobachten. Das Wissen und Denken der 

Bedeutendsten jeder Generation wird in ihren Schriften niedergelegt. 

Hier erscheint es in bestimmten, unverwischten Zügen, als Frucht gesammelten 

Nachdenkens, besonnener Selbstprüfnng, abgeklärt von dem bewältigenden 

Einflüsse augenblicklicher Stimmungen und Leidenschaften. So lernen die 

Leser den Autor kennen, und lassen seine Worte auf sich wirken. Was der 

Mann in seinem Leben gesprochen, erscheint ihnen, wenn ste es hier und 

da aufgezeichnet finden, erst recht bedeutend in Beziehung auf seine Schriften, 

als Erläuterung, als mehr oder weniger willkommener Zusatz zu den schon 

gefaßten Vorstellungen von seiner Persönlichkeit. Der gedruckte Goethe 

ist der uuS bekannte, befreundete, der von uns geliebte und bewunderte. 

Was wir aus den zahlreichen Biographien von dem lebenden Goethe 

erfahren, was uns von seinen gelegentlich gesprochenen Worten überliefert 

wird, nehmen wir entweder mit Vergnügen als Bestätigung unserer Meinung 

von ihm aus, oder wir suchen es uns umzudeuten, damit wir in unserer 

einmal angenommenen Auffassung seiner Persönlichkeit nicht gestört werden. 

Der gedruckte Humboldt ist uus der das Reich der Natur beherrschende 

große Geist. Der lebende Humboldt, wenigstens in seinen später» 

Iahren, wurde als ein redseliger Mann geschildert, dem man gerne zuhörte, 

weil er eine Berühmtheit war, der aber den imponirenden Eindruck seiner 

Schriften durch seine persönliche Erscheinnng in keiner Weise verstärkte. 

Wenn die lebendige Rede anch in unseren Tagen noch eine bedeutende 

Wirkung hat, so begnügt sich der Redner doch lange nicht mehr mit dieser 

Wirkung aus einen geschlossenen Kreis. War es eine politische Rede, so 
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bemächtigt stch der Stenograph des eben ausgesprochenen Wortes und die 

Tagesblatter tragen es über Laud und Meer. War es ein wissenschaft-

licher Vortrag, so stand er meist vorher schon geschrieben im Hest und 

wurde nachher abgedruckt, um das Wort nicht zu rasch verklingen zu lassen. 

Was nur irgend vou Bedeutung gesprochen wird, es muß sogleich zur 

Schrift werden und seinen weitern Wirkungskreis suchen. 

Das Hören tritt mehr uud mehr zurück vor dem Lesen, so viel man 

auch neuerdings dafür thnt, es wieder in den Vordergrund zu stellen. Es 

ist einmal so viel leichter und bequemer die Gedanken des Autors auszu-

nehmen, wenn ste sicher und unbeweglich vor uns stehen, wenn wir mit 

Rnhe prüfend erwägen können, statt dem flüchtigen Worte mit angestrengter 

Aufmerksamkeit zu folgen, um nichts zu überhören, nichts falsch zu ver-

stehen ; es ist dem Autor selbst so viel daran gelegen, das richtige Auffassen 

seiner Gedanken zu erleichtern, den Eindruck seiner Worte zu befestigen, 

daß er sich des gegebenen Mittels freut deutlicher und überzeugender werden 

zu können als durch die schnell verhallende Rede. Und in der That, 

wenn wir uns erinnern, wie oft schon das geschriebene Wort mißdeutet 

ward, müssen wir noch viel begreiflicher finden, daß das gesprochene zu 

Mißverständnissen Anlaß giebt. Als das Natürlichste nnd Zweckmäßigste 

erschienen gewiß die gegenseitige Ergänzung von Wort und Schrift. Der 

gebildete Mensch der Gegenwart aber muß stch in seinem Geistesleben viel 

mehr für ein Product des Gelesenen erkennen als des Gesprochenen; er 

muß zugeben, daß sein geistiges Fortschreiten nach Maßgabe seines vor-

rückenden Alters sich an Bücher viel mehr anknüpft als an Personen, ja 

daß es, selbst in der Jugend, meist nur durch die Schriften vermittelt 

wurde, denen er feine erste Bildung verdankt. Unter unseren Zeitgenossen 

sind es von denen, mit welchen wir in persönliche Berührung kommen, 

doch immer nnr Einzelne, welche bedeutenden Einfluß aus uns gewinnen. 

Aus der Bücherwelt dagegen drängt sich die Masse an uns heran mit der 

vollen Kraft und Fähigkeit auf uus zu wirken mit der Macht der Wahrheit 

und mit der Verlockung des Jrrthums, mit allem Licht und allem Schatten 

der durch Jahrtausende sich aufhäufenden Denkmale menschlicher Geistes-

entwickelung. 

Wie haben wir uns diesem Andränge gegenüber zn stellen? fragen 

wir beinahe ängstlich. Wie haben wir uns und Andere, wie vor Allem 

die Jugend zu schützen vor dem verderblichen Elemente in dieser Masse? 

Wie haben wir den Segen zu erfassen, den diese Fülle geistiger Krast über 
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uns ausströmen kann und soll? Entziehen kann sich in unserem Zeitalter 

nun einmal Niemand dem Andringen der Bücherwelt. Und wollten wir 

selbst Nichts mehr lesen, so können wir doch nicht hindern, daß um uns 

her das gedruckte Wort beständig seine Wirkung übe, so ist unsere Mitwelt 

doch immer geleitet von irgend einer Richtung des in Schriften thätigen 

Geisteslebens, so wird uns ausgezwungen, was wir nicht freiwillig erfassen 

wollen. 
Erfahrung lehrt urtheilen, Erinnerung lehrt die Gegenwart verstehen 

und die Zukunft ahnen; das Gedächtniß für eigene Erlebnisse hilft uns 

die inneren und äußeren Zustände Anderer in rechtem Lichte betrachten. 

Suchen wir daher uns zunächst die Wirkung derjenigen Schriften zu ver-

gegenwärtigen, welche aus die ersten Ausäuge unserer geistigen Entwickelung 

Einfluß hatten. 
Man behauptet, Niemand habe eine Erinnerung an den ersten 

empfangenen Lefeuuterricht, während man doch von Borgängen aus noch 

früherem Lebensalter zu erzählen wisse. Wir glauben das aus eigener 

Erfahrung bestätigen zu können; eS wäre nur die Frage auszuwerfen, ob 

der Grund dieser Erscheinung nicht in den bedeutungslosen Lesestückchen 

liege, an denen wir das Buchstabieren lernen, und ob das Landvolk, 

welches aus Mangel an andern Hülssmitteln das Lesen an der Schöpfungs-

geschichte in der Bibel lernte, ehe es zahlreichere Volksschulen gab, dieselbe 

Ersahruug gemacht habe. Daß die später an die Reihe kommenden Ge-

schichtchen von artigen und unartigen Kindern keinen tieferen Eindruck 

machen, ist begreiflich. Wir brauchen uns übrigens um dieses Verschwinden 

der ersten Leseübungen aus unserem Gedächtnisse nicht gerade Sorge zu 

machen, da ein mehr oder weniger mechanisches Einüben doch unvermeid-

lich bleibt. 

Wenn wir auf unsere frühesten Lefeerinnerungen zurückgehen, so finden 

wir meist, daß sie an längeren Erzählungen haften, an einer Reihe von 

Geschichlen, die mit Festhaltung bestimmter Persönlichkeiten eine Abänderung 

oder Erwellerung zulassen. Wir finden hier dieselbe Erscheinung wieder, 

die uus die Kindheit der Völker in ihren Sagen zeigt. Das Kind und 

das Volk haben diejenigen Stoffe am liebsten, bei welchen der Erzähler 

zndichten kann, und die Fabel- und Märchenwelt hat viele solcher allgemein 

bekannten Figuren, von denen sich bis ins Unendliche erzählen läßt. I n 

früheren Zeiten wurde keiu Unterschied zwischen den Stoffen gemacht, 

welche sür die Kindheit der Völker, und jenen, die für die Kindheit des 



^nd Lectüre. 497 

einzelnen Menschen sich eignen sollten. Die besondere Kinderliteratur sür 
die gebildeten Stände ist eine Erscheinung der Neuzeit; den älteren Fabel-
und Mährchenstossen aber bleibt jene frühere Anschauung leicht anzumerken. 
Das gleiche Wohlgefallen au dem Wunderbaren wnrde durch gleiche Mittel 

befriedigt. 
Die protestantische Jngend hatte einen unberechenbaren Vortheil darin 

voraus, daß sie beim Lesen der biblischen Geschichten ihren Sinn sür das 
Wunderbare mit dem natürlichen Verlangen nach Wahrhaftigkeit vereinigen 

konnte und daß sie diese Erzählungen in der einfach kräftigen Bibelsprache 
empfing. Die biblische Geschichte kann deßhalb noch heute zum Lieblings-

buche der Kinder gemacht werden, wenn sie nicht zu sehr als Schulbuch 
behandelt wird. 

Nachdem Ronssean darauf aufmerksam gemacht hatte, daß viele jener 

beliebten Fabel- nnd Mährchenstoffe in ihrem erziehenden Einflnfse keines-
wegs mit den gnten Lehren übereinstimmten, welche das Kind von feinen 
lebenden Erziehern empfängt; als er beispielsweise die Fabel von dem 

Raben mit dem Käse im Schnabel für eine unmoralische Erzählung erklärt 

hatte, besann man sich darauf, daß dieser Vorwurf noch viele andere bisher 
für nnverfänglich gehaltene Stoffe traf, nnd die wiedergeborene Erziebnngs-< 
lehre rief die Anfänge der Kinderliteratnr hervor, zunächst eine Reibe von 
Schriften, welche Tugend und Vaster in das ihnen geduldende Licht zn 

stellen fnchten. 
Die Macht des Beispiels wnrde zu Hülfe gerufen, und man stellte 

jetzt dem lesenden Kinderpnblicum jugendliche Tugendyelden und Heldinnen 

vor, welche nicht nnr vortrefflich handelten, sondern anch sebr vernünftige 

Rede» führten. Weil sie aber durch ihre Verständigkeit meist vor Leiden 

und wechselnden Schicksalen, welche vorzugsweise irrende Menschen zu 

treffen Pflegen, geschützt waren, blieben ihre Persönlichkeiten etwas farblos. 
Dennoch lebten sich die kindlichen Leser mir denselben ein nnd freuten sich 

der zablreichen Bände, in welchen diese Bekanntschaft fortgesetzt werden konnte. 

Die ältesten unserer Leser werden sich der Gestalten ans Weiße's 

Kinderfreund noch erinnern nnd der langen Unterhaltungen des Herrn 

Magister Philoteknos, wie des neckischen Herrn Spirit mit dem weisen 

Lottchen, dem snperklngen Karl nnd ihren Geschwistern. Die ersten Jahr-

zehnte dieses Jahrhunderts fanden diese Bücher zwar schon stark zerlesen 

aber doch noch in recht großem Ansehen, obgleich Eampe's Schriften nnd 

die berühmte Jngend-Zeitung sie schon zu verdrängen begonnen hatten. 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 3. 14 
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Es erschien den kindlichen Leiern dieser spätern Generation nur natürlich, 
daß solche gedruckte Kinder sich ganz anders geberdeten als die lebendigen 
und daß das kluge Lottchen aus den schon etwas vergilbten Bildern des 

Kinderfreundes eine große Haube und Hobe Absätze an den Schuhen trug. 

I m Gegensatze zu unserer Zeit, in welcher man in Neuschätzung der 
sogenanuteu Kindlichkeit, die Kinder beinahe in Acht nimmt vor früher 
Vernnuftemwickelung, wirkte damals Alles absichtlich darauf hin, sie mög-

lichst frühe die Anschauuugen der Erwachsenen theilen zu lassen. Was 
man „altklug" zu nennen pflegt, wurde damals viel weniger gefürchtet als 
heute, weil man, mit einigem Rechte, behauptete, daß ans altkluge« Kindern 

kluge Leute würden. Noch unbekannt war dagegen die Gattung der witzigen 
Kinder, eine Erscheinung, aus welcher die Alles belackende, Alles kriti-

sirende Richtung der Jugend unserer Tage hervorgeht, eine Richtung, 
welche zu dem frühzeitigen Ernste jener Generation in geradem Wider-

spruche steht. 
Dem Kinde, ja selbst noch der reiferen Jugend bleibt die Bücherwelt 

lauge eiue von dem Leben ganz getrennte. Zumal für den jungen Leser 

unserer russisch-deutschen Ostseeprovinzen lebe» die Bücberkinder alle iu der 
Fremde, in Deutschland oder Frankreich, in ganz anderer Umgebung, in 

andern Berbältnissen; sie müssen ihm daher mehr oder weniger als fremd-

artige Wesen erscheinen. Die eigenthümliche Thatsache, daß wir nvch fast 

gar keine einheimischen Jugendschriflen, Lehrbücher ausgenommen, besitzen, 
ist vielleicht uicht gerade sehr zu beklagen. Das Kind verlaugt noch kein 

treues Bild der Wirklichkeit ans der eigenen nächsten Umgebung; es will vor-
zugsweise das Fremde, das Sonderbare, wo möglich das Wunderbare. 

Die Phantasie gefällt sich noch darin alle einzelneu Erscheinungen der 
Wirklichkeit aufs Aeußerste gesteigert darzustellen, alle Merkmale der Gegen-

stände ins Ungeheuerliche zn übertreiben; das Große wird zum Riesen-

haften , das Kleine zum Zwerghaften, der Kluge zum Zauberer, der Un-

kluge zum Blödsinnigen. DaS Kind läßt stch gern von sprechenden Thieren, 
von wunderlichen Verwandlungen und dergleichen erzählen, nicht um Alles 

als wahr und wirklich aufzunehmen, sondern um seines Unterscheidungs-

vermögens, welches den Abstand von der Wirklichkeit erkennt, recht sroh 
zn werden. 

Der Reiz des Fremdartigen, Wunderbaren, welcher dnrch die Herr-
schaft der nüchternen Verständigkeit in der Erziehung mit der Mährchen-

uud Fabelwelt verbannt schien, kehrte in veränderter Gestalt mit Campe's 
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Robinson und seinen vielgelesenen Reisebeschreibuugeu zurück. Die weite 
Ferne mit ihren Naturwundern, ihren wilden Völkern, ihren schwarzen und 

kupserrothen Prinzen und Prinzessinneu, die wechselnden Schicksale der 
Reisenden, drohende Gefahren und wunderbare Rettungen ersetzten sür die 
jugendliche Phantasie die Wunder der Mährchenwelt und beruhigten doch 
zugleich das Gewissen der damaligen Erzieher. Die Wirkung der Campe-
schen Jngendschristen danerte ungefähr ein halbes Jahrhundert, jedenfalls 
viel länger als die seiuer theoretischen Erziehungsgrundsätze, und es ist in 

mancher Hinsicht zu bedauern, daß die jetzt heranwachsende Generation sie 
nur ausnahmsweise noch liest. 

Mit Vergnügen werden ältere Leser sich auch noch der „Jugend-
Zeitung" eriuneru, die wegen ihrer für damalige Zeit eleganten uud kost-

baren Ausstattung freilich keiuen so großen Leserkreis haben konnte als 

Campe's Schriften. Wohl durch Bertuchs Bilderbuch augeregt, brachte 

sie neben fesselnden Erzählungen zahlreiche Naturschilderungen und hübsche 
Kupfer dazu«. Diese ehrwürdigen Vorfahren der weitverbreiteten Familie 

der Pfennigmagazine und neuern Zeitschriften für die Jugend sind in 
einzelnen Bibliotheken vergraben, der jetzt lebenden Kinderwelt aber fast 
unbekannt. 

Charakteristisch war für die damalige Zeit, daß die Jugend gern bei 
einem dicken Buche verweilte, sich der Länge einer Erzählung freute, statt 

sich durch dieselbe abschrecken zu laffeu, und daß sie dieselben Bücher gern 
nach einiger Zeit aufs Neue las. Diese Erscheinung wird immer seltner; 
die Mehrzahl der jugendlichen Leser verlangt nach beständigem Wechsel. 
Das gebotene Vielerlei aber, wie es nur zu oft den Unterricht zersplittert, 

bringt auch um die Ausdauer beim Lesen, die zu große Auswahl um die 

Wirkung der Beschäftigung mit einzelnen Lieblingsbüchern. Es wäre schwer 
in der Flut der neuen Jugendschristen die Werke zu nennen, welche von 
allen Kinden der gebildeten Stände gelesen werden, wie die oben genannten 

Bücher, deßhalb auch schwer auf den erziehenden Einfluß einzelner Jugend-

schriftsteller neuerer Zeit hinzuweisen. Die Wirkung der Masse aber zeigt 

sich gerade in jenem Verlangen nach immer neuen Büchern, welches nur 

flüchtige Unterhaltung sucht und keinen dauernden Eindruck zuläßt. 
Gleichzeitig mit dem Lesebedürfniß außerhalb der Schule beginnt die 

Wirkung der Lehrbücher in der Schule. Sie ist vou wenig geringerer 

Bedentnng als die Persönlichkeit des Lehrers, wenn sich auch mit einigem 

Rechte behaupten läßt, daß kein Lesebuch so schlecht sei, daß eiu guter 
1 4 ' 
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Lehrer es nicht nutzbar machen könne, und keiues fo gut, daß schlechter 
Unterricht es nicht unfruchtbar erscheinen lasse. Der unerfahrene Lehrer 
legt am meisteu Gewicht auf dieses oder jenes bestimmte Hülfsbnch, weil 
er sich gerne an Vertrautes anlehnt. Erfahrung macht zwar uuabhäugiger 

aber doch uiä't gleichgültig in der Wahl. 
Wenn man die Vorreden zu neu erschienenen Lehrbüchern liest, sollte 

man meinen, ein Jedes helfe einem dringenden Bedürfnisse ab, ein Jedes 
werde fortan uueutbebrlich sei» und das Lernen augenblicklich erleichtern 
und fruchtbarer machen. Die wunderlichsten Schulmeistergrillen treten in 
Form von Lehrbüchern auf und sucheu sich geltend zu mache«, und die 
entgegengesetztesten Wege werden zur Erreichung desselben Zieles einge-

schlagen. Freilich bat die Erfahrung gelehrt, daß sich auch auf weiten 
Umwegen eine tüchtige Bildung erreichen läßt und daß der scheinbar 

geradeste Weg oft in die I r re führt. Das gegenseitige Verurtheilen der 

Lehrmeister kann daher sehr unberechtigt sein. Experimente in diesem 

Fache aber haben nnr zu oft schon ganze Schulgenerationen mit schweren 

Plagen heimgesucht, und häufiger Wechsel des Lehrganges, dem der Schüler 
insbesondere beim Privatunterrichte ausgesetzt ist, bringt, wie wir alle 

wissen, seine unvermeidlichen Nachtbeile. 

Die Wahl der Lehrbücher, welche bei öffentlichen Anstalten so wenig 

dem einzelnen Lehrer überlassen wird als die Anordnungen der Stunden-

zahl, Ferien u. dgl., läßt uns mit einiger Sicherheit auf die in einem 

Lehrbezirke geltenden Grundsätze schließen und giebt uns einen Maßstab 
dafür, was man iu einen Lebrcursus hiueiugebracht haben will. Wir 

begegueu da dem häufigen Widerstreit zwischen den Forderungen der 
Wissenschaft an sich, die möglichst viel geben wi l l , nnd de» Forderungen 
der Pädagogik, die eine weife Beschränkung vorschreibt. 

Nachdem man eine Zeit lang allen wissenschaftlichen Stöfs für Töchter-
schulen möglichst verwässerte oder verflüchtigte um der'zarteu Weiblichkeit 
willen, hat man, seit Einführung des Examens sür Lehrerinnen, den Unter-
richt mehr und mehr dem Gymnasialuuterricht genähert und bei der Be-

nutzung gemeinschaftlicher Lehrbücher nicht immer bedacht, daß der Töchter-
schule die Voraussetzung der alten Sprachen und der strengeren Mathematik 

abgeht und daß die Schulzeit der Mädchen höchstens bis zum 18. Jahre 
dauert. 

Als Beweis für diese zu weit getriebene Ausgleichuug des Unterschiedes 

zwischen dem Unterrichte der weiblichen uud dem der mäuulicheu Jugend 



Gedanken über Literatur uud Lectüre. 201 

diene der Umstand, daß ein einheimisches Lehrbuch, welches ans dem Titel-

blatte die Bestimmung sür Töchterschulen trägt (Pfingstens deutsche Sprach-
lehre) iu deu höhereu Klasseu einzelner Gymuasieu gebraucht wird, und wie 
nuS scheint, mit vollem Rechte, während bei dessen Benutzung sür Mädchen, 
zumal sür mittelmäßig begabte, welche überall in den Schulen die Mehrzahl 

ausmachen, sehr Bieles als überflüssig auszuscheiden wäre. Wir finden in 

dem Buche die Auszählung von 28 verschiedenen BerSfüßeu, die Bezeich-
nung aller Wort- uud Redsfignren mit lateinischen nnd griechischen Namen, 
denen sreilich die Uebersetznug beigefügt ist, u. dgl. m. Wir wagen unsere 
nicht ezaminirten Leserinnen zu fragen, ob ihnen die folgenden Ausdrücke: 

Epizenxis, Anaphora, Epiphora, Symploke, Polysyndeton, Onomatopöie, 

Paronomasie, Synekdoche, sehr geläufig sind und ob sie, ohne eiu spötti-
sches Lächeln der Mannerwelt zu fürchten, dieselben außerhalb der Schule 
über die Lippen bringen würden. Der Unterricht, wie er in der That 

ertheilt wird, be ucht möglicherweise nnr das Zweckmäßige aus dem Lehr-

buche, der Bersasser aber hielt jedenfalls das Gegebene nicht sür über-

flüssig. 
Wir könnten noch manches andere Lehrbuch anführen, welches bei 

einiger Kenntniß der alten Sprachen und der mathematischen Wissenschaften 
keine Schwierigkeit bietet aber, sür Töchterschuleu angewandt, mechanisches 
Auswendiglernen und Einüben mehr fördert als wahres Berständniß. 

Der große Bortheil, deu die Kuabenschulen dadurch haben, daß dem 
Schüler mit den alteu Sprache« auch der Bolksgeist, die Cultur, Ge-

schichte und Poesie der Alten überliefert wird, geht sür Mädchen meist 
verloren uud wird bei dem Studium der neueren Sprachen in keiner 

Welse ersetzt. Wo nach Ollendors, Ahn n. A. die Sprache in ganz be-
deutungslosen Sätzen eingeübt wird, gehen Jahre dahin, ohne daß von 
einem geistigen Gewinn durch den Inhalt des Lehrbuchs die Rede fein 
köunte. Es scheint übrigens, daß man von Alters her in der Wahl be-

sonders der französischen Bücher, die man der deutsche« Jugend vorzulegen 

pflegte, nicht glücklich gewesen ist. Diejenigen unserer Leser, welche noch 
mit Campe vertraut waren, werden anch in der Schule deu Numa Pom-

pilius und später den Telemach übersetzt habe» uud sich vielleicht noch in 
der Erinnerung verwundern über viele der geschilderten Scenen und über 

die Fülle der gegebenen unendlich weitläufigen RaisonnementS. 

Es ist auffallend, daß historische Stoffe nicht noch viel mehr, als es 

geschieht, zu Hülssbüchern sür deu Sprachunterricht bearbeitet werden, daß 
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man sich überhaup t so häufig die gebotene Gelegenhei t entgehen l äß t mit 
den lebenden S p r a c h e n auch lebendigen I n h a l t zu überliesern. Hiel t man 
sich f rüher zu sehr au die fü r die alte« S p r a c h e n a l s zweckmäßig geltende 
Lehrweise, welche die P r ä p a r a t i o u aus die Uebersetzuug und grammatische 
S t u d i e n zur Hauptsache machte, so ist man jetzt, besonders beim P r i v a t -
unterrichte, vielleicht zu sehr darauf bedacht vor Allem mit dem sogenannten 
Konversa t ions ton ve r t r au t zu machen, der freilich a l s charakteristisches Merk-
mal d a s Hingleiten über die Oberf läche der D i n g e h a t . 

S o wenig sich im Leben d a s Lehren von dem Erziehen vollständig 
trennen l ä ß t , so wenig ist d a s in der Bücherwelt der F a l l ; wir können 
daher bei der W a h l der Lehrbücher uicht sorgfältig genug diesen doppelten 
E i n f l u ß in E r w ä g u n g ziehen. I s t die Persönlichkeit des Lehrers eine her-
v o r r a g e n d e , so tr i t t freilich die Bedeu tuug des Lehrbuchs in den Hinter-
g r u n d ; ste macht sich dagegen in entschiedenster Weise ge l t end , wo Un-
erfahrenhei t , Unsicherheit oder mit te lmäßige B e f ä h i g u n g e!u Beherrschen des 
S t o f f e s Verbindern. 

W e n n der E inf luß der Schulbücher dennoch mehr oder weniger von 
der lehrenden Persönlichkeit a b h ä n g t , so ist die Wirknug der außerha lb der 
S c h u l e gelesenen Bücher noch viel wichtiger, eine W i r k u n g , welche iu der 
Kindhei t beginnt und bis zum späten Alter f o r t d a u e r t , so daß wir im 
eigentlichen S i n n e sagen können, d a ß uusere Erz iehung bis zu unserem 
Lebensende fortgesetzt wird. W i r müssen u n s gestehen, daß wir kein 
einziges B u c h , d a s u n s einigermaßen a n z o g , a u s der H a n d l egen , ohne 
daß es eine, wenn auch augenblicklich nicht immer bewußte Veränderung 
iu unserer S t i m m n n g oder S inneswe i se hervorgebracht hät te . Bücher 
wissenschaftlichen I n h a l t s bringen u n s zunächst einen Z u w a c h s au Kennt-
nissen, mit diesen aber auch eiue E r w e i t e r u n g der E r k e n n t n i ß , von 
welcher uusere ganze Persönlichkeit bestimmt wi rd . Erzeugnisse der Poesie, 
mora l i s i rende , vor Allem religiöse Schr i f t en dagegen sind bestimmt un-
mit te lbar auf d a s Seelenleben zu wirkeu, ste treten mit dem Anspruch anf 
Beeinflussung des G e f ü h l s und des W i l l e n s an u n s heran und erreichen 
diesen Zweck nach M a ß g a b e ihrer B e d e u t u u g . 

D i e Bekanntschaft mit Lehrbüchern wird dnrch den Lehrer vermit te l t , 
der sich gewissermaßen zwischen den S c h ü l e r und d a s Buch stellt, um so 
viel von dem I n h a l t mitzntheilen, a l s er fü r zuträglich h ä l t , oder die vor-
haudenen Lücke« auszufül len , unklare S t e l l e n zu beleuchten, I r r t ü m l i c h e s 
zurechtzustellen. D a s bloß gelesene Buch dagegen wirkt unges tör t und 
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u u m i t t ^ b a r , und diese Wirkung ist es, die in vielen Fäl len leichthin über -
sehen, ängstlich überschätzt oder wohlmeinend gestört wi rd . 

D i e nuerwachsene J n g e n d , die weibliche insbesondere , bei welcher , 
trotz zeitweiliger Ueberladung mit Unter r ich t , eine lebhaste Leselust immer 
noch recht häufig i s t , wird meist sorgfältig in der Befr iedigung derselben 
überwacht, und man hat vollkommen Recht Alles fern zu halten, w a s der 
Sittl ichkeit G e f a h r bringen oder anch nu r den Geschmack verderben könnte. 
Z n große Aengstlichkeit in der A u s w a h l aber br ingt die J u g e n d nicht 
nur um manche Lesefreude, sondern auch um manche schätzbare Lesefrucht. 

„ D a r f ich das Buch lesen?" ist eine F r a g e , die unzählige M ü t t e r 
und Erzieherinnen schon in große Verlegenheit und N o t h gebracht hat und 
doch in der T h a t möglichst vermieden werden sollte. W i e d a s große P u -
blicum nach Nichts so sehr ver langt a l s nach verbotenen Schr i f t en , so denkt 
sich auch die J u g e n d , die versagten Bücher müßten die anziehendsten sein. 
S i e h t nun das heranwachsende Mädchen die Angehörigen mit diesen 
Büchern lebhaft beschäftigt, wird d a s eben gelesene Werk gesprächsweise 
interessant, spannend, ja , wie es oft geschieht, entzückend genann t , so wächst 
d a s Ver langen danach bis auss Aeußerste. S a g t m a n , die J u g e n d ver-
stehe es noch nicht , so meint sie, der Versuch könne wenigstens nichts 
schaden, sie werde die Lectüre nicht fortsetzen, die ihr unverständlich sei. 
S e h r bald wird es ihr klar , daß es meist P o e s i e n , vor Allem R o m a n e 
sind, die man versagt . D i e Versuchung sich einen Einblick in eines oder 
d a s andere der für gefährlich gehaltenen Bücher , die trotzdem in den Z im-
mern nmher liegen, zu verschaffen, wird zu groß und d a s junge Mädchen 
entdeckt, daß es vorzugsweise Schi lderungen von Liebesverhältnissen waren , 
die man sür unverständlich a u s g a b oder fü r schädlich hielt. 

N u n ist es aber völlig unmöglich Kinder, die nicht im Kloster erzogen 
w e r d e n , sondern im Fami l ien- ja Gesellschaftskreise aufwachsen, vor allen 
Gesprächen über dergleichen Verhältnisse zu hü ten , sowie d a s Bemerken 
von Annähe rung und wachsender Zune igung zwischen Persoueu verschiedeneu 
Geschlechts, endlich anch den Umgang mit B r a u t l e u t e n zu verhindern . 
J e d e erfahrene Erzieher in wird erlebt h a b e n , daß junge M ä d c h e n , die 
ängstlich vor jedem R o m a n e gehütet w u r d e n , mit desto gespannterer Auf-
merksamkeit aus jedes Gespräch über mögliche Hei ra ten , über d a s sogenannte 
Hofmachen, über den B e i f a l l , welchen diese oder jene junge D a m e bei 
M ä n n e r n gefunden oder nicht g e f u n d e n , horchten nnd sich mit ihren G e -
spiel innen, wenn auch verstohlen, darüber unterhiel ten. J a , eine Mut t ea 
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oder Erzieherin, die d a s Ver t r auen ihrer Zöglinge besitzt, wird wunderliche 
Erö f fnungen über dergleichen D i n g e empfangen und die Unmöglichkeit der 
Konsequenz in dieser Beziehung erkennen. H ä l t man aber ideal is irende 
Schi lderungen von Liebesverhältnissen für absolut schädlich, so hat 
man desto mehr den E in f luß der alltäglichen Wirklichkeit zu fürchten, 
und es ist nur zu oft erlebt w o r d e n , daß junge M ä d c h e n , denen jeder 
R o m a n versagt w u r d e , desto geneigter waren in aller S t i l l e R o m a n e zu 
spielen. 

Wei t entfernt indessen d a s Romanlesen besonders zn empfehlen, halten 
wir es a l s ausschließliche» Bücherumgang sogar für verderblich, aber nicht 
bloß sür die J u g e n d , sondern für jedes Lebensal ter . D a s Phantasieleben 
wird durch dasselbe auf Kosleu der leiblichen und geistigen Gesundheit ge-
n ä h r t , die Geis tesb i ldung ver f lach t , der Geschmack verweichlicht oder ver-
bildet und d a s thät ige Leben verkümmert . D a S sicherste M i t t e l die J u g e n d 
vor demselben zu schützen ist die Vor l iebe der ganzen Fami l ie sür andere 
Bücher . Kommen R o m a n e selten i n s H a u s , so bringen ste anch selten 
G e f a h r . T i e besten unter denselben a b e r , Sch i lderungen a u s dem wirk-
lichen Leben, welche die Eharakterentwickelung einer edlen N a t u r unter 
wechselnden Schicksalen darstel len, können bildend und veredelnd anch aus 
ganz juuge G e m ü t h e r wirken und , je mehr sie d a s G e p r ä g e der Wahrhe i t 
und Natürlichkeit t ragen , desto mehr auch die Macht des Beispiels ausüben . 
W a r n u n g e n durch Dars te l lung der Übeln Folgen des Bösen baben bekanntlich 
viel weniger Wi rkung auf junge Leser a l s die anschauliche Sch i lde rung einer 
edlen Persönlichkeit. M ö g e n deren Eigenschaften nun auch, durch die 
Poesie gesteigert , über d a s M a ß des Gewöhnlichen h i n a u s g e h e n , die 
J u g e n d kann sich ihre I d e a l e nicht doch genug stellen, scharfsinnige M e n -
schenkenntniß ist ibre S a c h e nicht und soll es auch nichk sein. 

W e n n jugendliche Schrif tstel ler ihre Helden und Heldinnen mit edlen 
Eigenschaften und ihre Bösewichter mit Lastern ü b e r l a d e n , so br ingt das 
dem jungen Leser keinen S c h a d e n . N n r die F r ivo l i t ä t im R o m a n wie in 
andern poetischen Erzengnissen ist absolut schädlich, die Dars te l lung von 
S i t t enve rde rbn iß im blendenden G l ä n z e des R e i c h t h u m s , hohen S t a n d e s 
oder hoher B i ldnng und Künstlerschast. D a S verachtete Laster lockt n iemals 
zur Nachahmung , aber d a s lachende, jubelnde , glänzende und bewunder te , 
d a s geistreiche vor Allem wird w a h r h a f t gefährlich. D a mag d a s Buch in 
seiner Art ein Meisterstück se in , es bleibt sür den unreifen Menschen ver-
derblich, sei er Mädchen oder J ü n g l i n g . 
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W i r müssen ohnebin, trotz scheinbaren Widerspruchs , zugestehen, daß 
es unter den Schr i f t en poetischen I n h a l t s nicht immer die anerkanntesten 
Meisterwerke unserer Li tera tur sind, welche die größte erziehende K r a f t 
a u s ü b e n . Poetische Schöpfungen von untergeordnetem künstlerischen Weiche, 
aber getragen von jugendlicher Bege i s t e rung , wecken in der noch nicht zu 
zersetzender Kritik herangezogener J u g e n d auch ahnliche Begeis te rung, er-
wärmen sie für d a s S t r e b e n nach hohen und edlen Zielen und leukeu sie 
ab von den faden Zerstreuungen des gemeinen Lebens. 

W a s unserem Schi l ler die erste Liebe der J u g e n d gewinnt , d a s sind 
nicht die Eigenschaften, die der reife Benrthei ler am höchsten an ihm schätzt, 
sondern es ist eben jene Fül le von idealen Ges t a l t en , deren M a n g e l an 
Lebenswahrheit der 's trenge Kritiker häufig zn tadeln gefunden ha t . D i e 
bescheidene S t e l l u n g , welche T h . Körner in der Literaturgeschichte e innimmt, 
bringt ihn nicht um die hohe Guns t und die treue Anhänglichkeit der 
jugendlichen Lesewelt, welche in ihm gewissermaßen einen jüngeren B r n d e r 
Schi l le r s zu lieben g laub t . 

Ein Beispiel der entgegengesetzten Wirkung finden wir in den Werken 
He ine ' s , dessen hervorragende poetische B e g a b u n g auch von seinen Gegnern 
nicht geleugnet werden kann. D e r offne K r i e g , welchen er aller jugend-
lichen Begeisterung e rk lä r t , allen den idealen G ü t e r n des Lebens , deren 
bis zur Überschätzung gehende W ü r d i g u n g zum Gedeihen des heranreisenden 
Menschen so unentbehrlich ist, dieser unbarmherzige Krieg, mit den Waffen 
des glänzendsten Witzes g e f ü h r t , wirkt mit zerstörender Macht noch heute 
fort uud f o r t , insbesondere in der J ü n g l i n g s w e l t . D a s lachende, schim-
mernde, geistreiche Laster übt seinen mächtigen Reiz in der Rolle des unge-
bundenen Gen ie s nnd verspottet allen sittlich ernsten Widers tand a ls 
pedantische, moralisirende P h i l i s t e r n . D a s erwärmende F e u e r , das der 
Geistesfuuke zünden sollte, ist zur fressenden F lamme geworden, die zuerst 
den eigenen Herd zerstörte und darauf ganze Genera t ionen innerlich ver-
nichtete. 

Noch viele andere Erzeugnisse unserer Li tera tnr dienen zur Bestä t igung 
des S a t z e s , daß der ästhetische W e r t h eines Buches uicht unbedingt zu-
sammenfäl l t mit dessen segensreicher Wi rkung aus die Charakerb i ldnng der 
Leser. W i r d doch auch Niemand b e h a u p t e n , daß der durch Geistesgaben 
und deren wissenschaftliche und künstlerische Ausb i ldung ausgezeichnetste 
Mensch nm dieser Eigenschaften willen schon der wünschenswertheste Umgang 
sür die J u g e n d sei. G i l t es nun mit Recht sür unbill ig die höchsten 
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Forderung?« jeder, auch der verschiedensten Art an den Erzieher zu stellen, 
so sollten wir anch von S c h r i f t e n , die auf die J u g e n d günstig zu wirken 
bestimmt sind, «icht v e r l a n g e n , daß ste zugleich der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Kritik vollkommen genügen. G ö n n e man doch übe rhaup t der 
J u g e n d l änge re Zeit sich der Wirkung der Poesie h inzugeben, sich fort-
reißen und entzücken zu lassen, ohne gleich fragen zu müssen, ob sie den 
Dichter auch sicher bewundern dürfe . M u ß denn gleich bei der ersten 
Bekanntschalt mit unfern poetischen S c h ä t z e n , in der S c h u l e schon, genau 
zerlegt, beurtheil t , vergliche« w e r d e u ? I s t es ra thsam jedes Gedicht , jedes 
D r a m a so lange durchzusprechen, zu e rk lä ren , bis der poetische Gesammt-
eindruck vollkommen zerstört, die kaum aufgl immende Begeisterung gänzlich 
ausgelöscht i s t? 

W i r haben S c h u l a u s g a b e n der deutschen Classiker mit Anmerkungen, 
die, wenn sie vou der J n g e n d uicht meist übersehen oder überschlagen und 
von den Lehrern wirklich benutzt würden, ganz dazu ange than wären allen 
nnbefangenen G e n u ß der Dichtung zu h indern . D a s Erk lä rungsbedür fn iß 
ist bei e inzelnen, z. B . in der von Göschen veranstalteten vielgebrauchten 
Ausgabe , so weit gegangen ein halb blödsinniges Schü l e rpub l i cum voraus-
zusetzen, d a s doch, meinen w i r , die Classiker ü b e r h a u p t nicht lesen sollte. 
W i r führen a l s B e w e i s da für folgende Anmerkungen a n . 

E s heißt in den Noten zu M i n n a von B a r n h e l m , einem Stücke, das 
so nüchtern verständlich a l s nur irgend eines is t : „ G r o ß e n D a n k — eine 
im Höflichkeitsstyle des vorigen J a h r h u n d e r t s beliebte D a n k s a g u n g " . — „ I h r 
alter Wachmeister — I h r gewesener". — „ S e i n bißchen Armuth — sein 
geringes H a b nnd G n t " . — „ J e m a n d nach dem M a u l e reden — reden 
wie er es versteht" . — „Oekonomie — hier so viel a l s S p a r s a m k e i t " . — 
Noch wunderlicher erscheine» die Anmerkungeu zur J p h i g e n i a , gleich im 
ersten M o n o l o g , wo es he iß t : „ W i e in der G ö t t i n stilles Hei l ig thum — 
„ W i e , ebenso wie" . — „ D a s nächste Glück — die am nächsten liegende 
Lebens f reude" . — „Und gegen meine S e n f z e r — gegen, a l s E r w i d e r u n g " . 

„ I h m schwärmen a b w ä r t s immer die Gedanken — a b w ä r t s , se i twär ts" . 
Doch genug der P r o b e « ! I s t es uicht a l s sollte der Leser, wo er irgend 
in G e f a h r geriethe w a r m zu werden und voll The i lnahme sür die H a n d l u n g 
v o r w ä r t s zu eilen, am Schöpfe ergriffen und zurückgehalten werden. 

E s ist an dieser S c h u l a u s g a b e der Classiker ein großes Verdienst anzu-
erkennen, d a s ist der geringe P r e i s ; doch bleibt zu b e d a u e r n , d a ß nicht 
durch Weglassung der Anmerkungeu die Druckkosten noch ver r inger t w u r d e n . 
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S o l l einmal beim Lesen Alles gleich zergliedert werden, so dürf te auch der 
mittelmäßigste Lehrer wohl bieteu können, w a s diese Noten geben , der 
ganz unerfahrene aber vielleicht die gegebene Vorschrift befolgen und seire 
a rmen Schü l e r um ihr bestes Theil an den Meisterwerken unserer Li teratur 
br ingen. 

W e n n die J u g e n d sähig ist, stch für das Schöne und G r o ß e iu den 
Werken unserer Dichter zu begeistern, so ist für sie schon die Hauptsache ge-
w o n n e n ; die Kritik kommt mit den J a h r e n und mit der fortschreitenden 
B i l d u n g von selbst, und der reifere Mensch erst f ragt mit Recht nach dem 
Wie und W a r u m in allen D i n g e n . 

D i e sogenannten Li tera tnrs tnnden, wo sie Anderes sind a ls E r l ä u t e -
r u n g der wichtigsten ästhetischen Beg r i f f e , Erk lä rung der verschiedenen 
Dich tungsa r t en und E i n f ü h r u n g in die Bekanntschaft mit den besten 
poetischen Werken , bringen die fertigen Urtheile der Lehrbücher oder Lehrer 
in die Köpfe der S c h ü l e r , insbesondere der Schü le r innen , die diesen Unter-
richt vorzugsweise und f rüher empfangen a l s die männliche J u g e n d . 

F ü r den Lehrer ist die möglichst vollständige Kenn tn iß der poetischen 
Li tera tur uud deren richtige W ü r d i g u n g , wie d a s Vertrautsein mit ihrer 
Entstehnngsgeschichte gewiß unentbehrlich, nicht aber sür den S c h ü l e r , an 
dem die Dichtungen zunächst ihre unmit te lbar erziehende Kraf t üben sollen. 
D i e Wirksamkeit des lebende» Erziehers würde gewiß nicht dadurch unter-
stützt, d a ß man etwa bei seiner E i n f ü h r u n g ins Amt den Zöglingen seine 
Lebens- und Bildungsgeschichte v o r t r ü g e , sie mit seinen guten und Übeln 
Eigenschaften genau bekannt machte und eine Beur the i lung seiner Geistes-
gabe» und seines Charakters daran knüpfte. D i e P e r s o n e n , welche den 
Lehrer w ä h l e n , haben das a l lerdings zn wissen, nicht aber die S c h ü l e r , 
welche trotzdem nach den S c h u l j a h r e « meist eine ziemlich richtige Anschauung 
vo» seiner Persönlichkeit haben und seine Wirksamkeit recht gut zu beurtheileu 
wissen. G e n a n so ist es mit der S t e l l u n g des jugendlichen Lesers zu seinen 
Büchern . D i e erziehende Kraf t derselben wird geschwächt dnrch beständiges 
Dazwischentreten des Lehrers , dnrch for twährende E r l än t e rungen , durch Lob 
oder T a d e l , die d a s Lesen unablässig begleiten. 

D i e H a u p t a u f g a b e besteht d a r i n , den jungen Leser in gute Bücher-
gesellschaft e inzuführen. H a t er Geschmack an derselben gefunden, so kann 
man ih« getrost den Umgang in seiner Weise »»tze» lassen. D e r G e -
schmack veränder t sich mit jedem J a h r e und läuter t sich in dem M a ß e , 
a l s dem Geiste gesunde N a h r u n g zugeführt wird . V o n bedeutendem 
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Einflüsse wird sich anch in dieser Beziehung die in der Fami l i e herrschende 
Richtung erweiscu, die sich iu Gesprächen und Urtheileu den jüngeren 
Gliedern mit thei l t . W o d a s ganze H a u s viel G u t e s liest, da wenden auch 
die unerwachsenen Famil iengl ieder unwillkürlich eine« höheren Maßs tab 
gewinnen uud vorzugsweise nach den Büchern ver langen, welche sie mit leb-
haftem Interesse besprechen hören. 

W o von eigentlicher Ueberwachung des Lesens die R e d e is t , handelt 
es sich indessen meist doch n u r um die jungen Mädchen . Hier aber ist die 
Que l l e for twährender S o r g e , weil sich in d a s Verbie ten keine Cousequenz 
bringen l ä ß t , wenn man zugleich den Forderungen an moderne Bi ldung 
gerecht werden will. 

W i e schon oben gesagt , sind es vorzugsweise die Schi lderungen von 
Liebesverbältnissen, die man fern zu hal ten sucht. N u n giebt es aber be-
kanutlich nur äußerst wenige größere D i c h t u n g e n , in welchen ein solches 
V e r h ä l t n i ß fehlt oder doch bloß von Ferne angedeutet ist. Die 
Schu le ver langt die Kenntniß der bedeutendsten Dichtungen sür den Unter-
richt in der Literaturgeschichte; sie f rag t vor A l l e m , welche S t e l l u n g das 
D r a m a oder E p o s , u . s. w. a l s Kuustwerk e i n n i m m t : uud die häusliche 
Erziehung g laubt gerade viele der schönsten nicht lesen lassen zu dürfen. 
S o ist es gekommen, daß gerade diejenigen D r a m e n der J u g e n d am 
frühesten gegeben w e r d e n , welche den reifsten Leser voraussetzen. Kaum 
erlaubt man Wi lhe lm Tel l oder die J u n g f r a u vou O r l e a n s f rühe r zu lesen 
a l s N a t h a u , J p h i g e n i a , Tasso . Stücke in welchen zwar keine erklärten 
Liebespaare vorkommen, die aber da fü r bei ihrem M a n g e l au Hand lung , 
ein Vers täudniß für Seeleuznstände vorausse tzen , welches der J n g e n d zu 
fehlen pflegt. I m N a t b a n steht außerdem der Kern des S t ü c k e s , die 
religiöse Anschauung, die Versöhnung der verschiedenen Religionsbekenntnisse 
durch d a s gleiche Sittengesetz und eine beinahe bis zur Zurücksetznng des 
Ehr i s t en thnms gehende Unparteilichkeit des Dich te r s , in geradem Gegensatze 
zu der im Rel igionsunterr ichte heute gegebenen Richtnng. 

D a s Gesagte soll hier nur beweisen, daß ein conseqnentes Vermeiden 
aller sür schädlich gehaltenen Elemente unserer Li teratur unmöglich ist, 
daß eiu vollkommenes Vers tänduiß von der J u g e n d nicht zu erwarten 
ist, daß also, weil man nickt Al les verbieten kann , vielleicht rathsam w ä r e 
M e h r zn er lauben. E s ließe stch dabei immer noch durch Vorlesen mauche 
Kl ippe vermeiden, die gar zu sehr gefürchtet w i r d . 
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D i e Leseverbote gehen indessen weniger a u s der Furcht vor sitten-
gesäbrlichem I n h a l t e der versagten Bücher hervor a l s a u s dem Wunsche, 
die J u g e n d möglichst lauge vor der Bekanntschaft mit gewissen Natür l ick-
keiteu und den d a r a u s hervorgebenden Verbästnissen zu schützen. W i e weit das 
ü b e r h a u p t möglich i s t , wollen wir hier unerör ter t lassen; jedenfal ls wird 
der Zweck fast immer ve r feh l t , wie erfahrene M ü t t e r und Erzieherinnen 
bestätigen w e r d e n , wenn sie sich nicht selbst tauschen. Auch hängt die 
Reinhei t der Ges innung zum Glück uicht mit der relativen Unwissenheit iu 
dergleichen D i n g e n zusammen. E s bat noch keine ErziehungSkunst die 
richtige Mi t t e in dieser schwierigen Frage finden uud für Andere feststellen 
können ; darum bleibt es ein für alle M a l dem Tac t der leitenden P e r -
sönlichkeiten überlassen, wie weit sie die Sache dem Zufa l l anheimgebe« 
wollen. 

I n Dichtungswerken," denen es gelingt die J u g e n d zu begeistern, hat 
man einzelne Ausdrücke und Beziehungen gewiß nicht ängstlich zu fürchten. 
S i e werden übersehen und ü b e r h ö r t , weil die H a n d l u n g alle Aufmerksam-
keit auf sich zieht. J e weniger mau sich bei einzelnen Anstößigkeiten, die 
a l s zufälliges Beiwerk in viele Dichtungen hineingekommen sind, au fbä l t , 
desto weniger schädlich werden ste. Sch l imm sind uur Sch i lde rungen , 
welche den S i n n des Lesers absichtlich auf D i n g e leukcn, welche man der 
J u g e n d möglichst fern halten möchte, sowie Witzeleien und S c h e r z e , die 
zum Verwei len bei dergleichen Borstel lnugeu auffordern . D i e in solchen 
Fällen hänfig angewandten A n o h ü l f s m i t t e l , d a s Ausstreichen einzelner 
W o r t e und Zeilen, d a s Ueberkleben, das merkliche Ueberschlagen beim V o r -
lese«, pflegen das Gegenthe i l der beabsichtigten Wirkung herbeizuführen 
und zu weiterem Forschen anzuregen. E in consequentes Ver fahren ist, wie 
schon gesagt , ohnehin nicht möglich, am wenigsten in unseren T a g e n , da 
m a n , im Gegensatze zu jenem Alles verhüllenden Zar tgefühle iu Bezug auf 
weltliche Bücher , iu der B e h a n d l n n g biblischer Texte zu einer Nacktheit der 
Dars te l lungsweise zurückgekehrt ist, welche selbst das nicht verzärtelte O h r 
verletzen kann. D i e ganze Bibel in den H ä n d e n der J u g e n d macht ja 
schon jede Vorsicht der erwähnten Art überf lüssig; j a , wir könnten An--
dachtSbücher und Pred ig t sammlungen n e n n e n , welche beim Vorlesen im 
Familienkreise auch äl teren P e r s o n e n , die sonst weit entfernt von aller 
P r ü d e r i e sind, ein peinliches Zusammenzucken verursachen. I u ihrer Hin-
gebung an eiue theologische Ansicht, welche alles Za r tge füh l in dieser Be -
ziehung weltliche Weichlichkeit und rationalistische Verb i ldung n e n n t , über-
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windet auch manche angstliche Mut t e r ihr Bedeu ten uud bebt somit die 
Wirkung alter sonst geübten Vorsicht vollständig aus. 

D a s viele Besprechen dessen, w a s die Töchter lesen dür fen , w a s nicht, 
in ihrer G e g e n w a r t , ist schon bedenklich. W e n n ste unter vielen guten 
Bücher» niit einiger Freiheit wählen können und in den Händen ihrer An-
gehörigen die ihnen versagten selten sehen , wird auch ihr Ver l angen nach 
verbotener W a a r e gar nicht wach werden. D i e E r f a h r u n g hat oft gezeigt, 
daß , wenn aus die F rage eines M ä d c h e u s , ob es dieses oder jenes Buch 
lesen d ü r f e , ein unbefangenes J a erfolgte oder die A n t w o r t : „Versnch's, 
ick g l aube , es wird dir wohl noch nicht gefal len" , d a s Ver langen sofort 
gestillt und nicht weiter davon die Rede w a r . 

W i r möchten demnach, um des E r fo lges willen, die J u g e n d zwar nicht 
von einsichtsvoller Leitung ihrer Lesefreuden, wohl aber von zu ängstlicher 
Einschränkung derselben befreien, dami t ste immer empfänglicher werde für 
die Fülle des Bi ldungss tof fes , der ihr a u s der Bücherwel t zuströmt. Noch 
größeren W e r t h aber legen wir begreiflicher Weise aus deu Einf luß des 
Lesens in reiferen J a h r e n , wo zu der Empfänglichkeit d a s Urtheil treten 
soll, um sich an dem gegebenen S t o f f e selbständig anszubi lden . 

E s wird in unserer Zeit freilich „entsetzlich viel" gelesen. D i e Lese-
vereine wachsen wie P i l ze a u s der E r d e ; d a s sogenannte „Zusammenlesen" 
ist in den S t ä d t e n zur wahren M a n i e geworden nnd d a s allgemeine an-
erkeunenSwerthe S t r e b e n nach B i l d u u g l äß t nicht nur zu deu classtschen 
Dichtungswerken aller N a t i o n e n , sondern auch zu ernsten wissenschaftlichen 
Werken greifen. I n Famil ienkreisen, aus dem Lande wie in der S t a d t , 
und namentlich wo man sonst geschäftlos lebt, find mehrere S t u n d e n am Tage 
dem Vorlesen gewidmet , und d a s Alles ist gnt und erfreulich. D i e Frage 
ist n u r : ob d a s gemeinschaftliche Lesen immer so viel Frncht br ingt , als die 
daraus verwandte Zeit zu verspreche« scheint. 

W o der Vor lesende , insbesondere bei Dich tungen , schon dnrch seinen 
V o r t r a g die Wirkung der W o r t e zu erhöhen w e i ß , ist der G e w i n n leicht 
e r k e n n b a r ; d a s Vorlesen a l s Knnft leistnng aber ist selten, und wir finden 
es meist nu r a l s verständliche Ueberlieserung des Wor t s i nnes . Auch als 
solche hat es unbestrittenen W e r t h , wo entweder d a s Selbstlesen a u s irgend 
einem G r n n d e schwierig ist oder d a s einzelne Buch Vielen zugleich zu-
gänglich gemacht werden soll, oder endlich, wo der Vorlesende in überlegener 

- Kenntn iß des Gegens tandes oder durch hervorragende allgemeine B i l d u u g 
im S t a n d e ist den Z u h ö r e r n d a s Gelesene durch mündliche Bemerkungeu 
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und Zusätze noch fruchtbarer zu macheu. E in bloßes Vorlesen ganz ohne 
Besprechung des Gegenstandes kann iu seiner Wirkung keinen Vorzug 
vor dem Selbstlesen h a b e » ; ebenso wenig ein Besprechen durch Personen , 
die von einander nichts lernen können oder mögen. 

Am erfreulichsten wirkt daß Borlesen, wo d a s Buch durch unbefangene 
F r a g e n oder E inwendungen der Z u h ö r e r , die n i ä ' t s zur S c h a u tragen, 
sondern sich wirklich belehren lassen wollen, uud durch Antwor ten der mit 
dem Stosse Ver t rau te ren lebendig gemacht wird . Finden sich in einem 
Kreise M e h r e r e , die durch B i l d u n g hervor ragen , desto besser für die 
Uebrigen. S i e werdeu sich gegenseitig ergänzen und selbst in dem Falle, 
daß ste einander widersprechen, den übrigen Personen der Gesellschaft d a s 
Vers tändniß naher br ingen. D i e W a h r h e i t gewinnt immer, wo verschiedene 
Meinungen einander entgegentreten. Durch die vou allen S e i t e n vorge-
brachten G r ü n d e werden die Zuhörer »lehr und mehr angereg t , gewöhn-
lich auch veran laß t sich über den Gegenstand zu Hause noch zu unterrichten, 
uud d a s gemeinschaftliche Lesen t rägt auf diese Weise reichliche Früchte. 

D a s stumme Lesen aber , der Umgang des Einsamen mit seinem Buche, 
ist es vor A l l e m , w a s sich a l s die beständig fortgesetzte E r z i e h u n g , nach 
Umständen freilich auch Verziehnng des Menschen erweist — a l s die lang-
sam aber sicher wirkende Kra f t , die den vollständigen S t i l l s t and ans einer 
S t u f e geistigen Lebens nicht z u l ä ß t , wenn eiu solcher überhaup t möglich 
sein soll te; deun waß wir etwa so neüuen wol l t en , ist schou Rückschritt, 
weil d a s Lebensal ter vorausei l t und erhöhte Fordeningeu aufstellt. J u g e n d -
liche Urtheilsweife wird zu ihrer Zeit mit Nachsicht angeseheu; in späteren 
I a h r e n beibehalten, begegnet sie größerer S t r e n g e . 

S o l l nun d a s eigne Lesen wahrhast fruchtbringend werden, so darf es 
uicht a l s bloße Uute rha l tung betrachtet oder gar zum Zeitvertreib erniedrigt 
werden. Ueber die W a h l der Bücher geht die Verschiedenheit der Ansichten 
natürl icher Weise ins Unendliche und folgt dem mehr oder weniger 
berechtigten persönlichen Bedürfnisse. F ü r die weibliche Lesewelt habe ich 
an anderem O r t e * ) einige leitende Grundsätze aufzustellen versucht; hier 
bleibt mir nnr E in iges zn sagen über die Art und Weise zu lesen. 

O b langsam oder schnell, ob un te rbrochen , ob for t laufend gelesen 
werdeu so l l , ist eine müßige F r a g e ; ihre B e a n t w o r t u n g hängt ganz von 
der betreffenden Persönlichkeit ab . Mancher bedächtige Leser wird weniger von 

*) „Kleine Schriften für das HauS". 
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dem Gelesenen a l s E igen thum behalten a l s a n d e r e , die d a s Buch zu 
durchfliegen scheinen, und eben so oft wird der umgekehrte F a l l eiutreteu, 
S o l l d a s Lesen aber zum Lernen werden, so sind die Hülssmi t te l nicht zu 
verschmähen, die dem Gedächtnisse wie der Auffassung nachhelfen können. 
E s werdeu die verschiedenartigsten iu A u s ü b u n g gebracht. 

D i e Gewobnhei t mit dem Bleist if t in der H a n d zu lesen, durch An-
streichen einzelne Gedanken hervorzuheben, kommt mehr einer späteren 
Wiede rho lung oder eiuem andern Leser zu G u t e , a l s daß ste augenblick-
lichen Vor the i l bringe. E s wird die Aufmerksamkeit dabei meist nur auf 
Vereinzeltes gelenkt. Am entschiedensten möchten wir d a s Aufzeichnen der 
leitenden Grundgedanken des Buches empfehlen , die Verkürzung des I n -
ha l t s zu einer zwar zusammeuhängenden aber in möglichst knapper Form 
gegebenen Dars te l lung des Gedankengerüstes , welches zu einem größeren 
Werke a u s g e b a u t wurde. Um diese Arbei t gelingen zu lassen ist freilich 
eiu vollkommenes Bers tändu iß des Werkes schon notbwendig . Dieses Ver -
ständniß wird aber anch schon unglaublich gefördert durch d a s ' b l o ß e Be-
streben jene Grundgedanken herauszuf inden . E i n m a l i g e s Durchlesen kann 
dazu unmöglich geuügen, da Vie les im Anfange des Buches nur angedeutet 
wi rd , w a s erst später a u s g e f ü h r t mehr he ran t r i t t , Anderes gegen d a s Ende 
unverständlich erscheint, wenn dem Leser uicht d i e ' g a n z e Anlage im Ge-
dächtuiß geblieben ist. Be i Werken, welche die Arbeit zu lohne« geeignet ' 
stud, wird man den größten G e w i u n haben, wenn man sie unmit te lbar nach 
dem ersten Durchlesen noch einmal mit der Feder in der H a n d , wenn anch 
uicht Zeile sür Zeile durchgeht. F ü r die G e g e n w a r t wird die Wirkung 
des Gelesenen dadurch vert ieft und befestigt uud für die Zukunft dem G e , 
dächtuiffe ein Faden gegeben, an welchem es mit Leichtigkeit die einzelnen 
Gedanken uud Thatfachen wieder aufreihe« kann. Vie le Schriftsteller 
erleichtern diese Arbeit o h n e h i n , indem sie s:?bst im Lause ihrer D a r , 
stellnngen solche Ueberstchten geben , die mau nach B e d ü r f n i ß noch enqer 
zusammenfasse« kau«. 

M a n hört von anderer S e i t e d a s Ver fahren dringend empfehlen, über 
jedes bedeutendere Buch, d a s man gelesen, ein Urthei l aufzuschreiben. Ab-
gesehen d a v o n , daß ein solches Urtheil möglicher Weise sehr uureis , unge-
recht , nnmot ivi r t sein k a n n , br ingt es dem Leser fü r spätere Zei t wenig 
G e w i n n , weil es nur feststellt, wie demselben d a s Buch in einer gewissen 
Lebenszeit erschien. W e n n wir über dasselbe Bnch alle fünf J a h r e eine 
Kritik zu schreibe« hä t ten , winden diese Aussätze unter einander desto weniger 
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Aehulichkeit h a b e n , je lebhafter unser geistiger Fortschritt unterdessen ge-
wesen wäre . Wi l l man solche niedergeschriebene Urtheile aufbewahren , um 
e inmal über die eigene frühere Anschauung zu lächeln , so wird man den 
Zweck oft erreichen; eine Förderung der eigenen B i l d u n g kann man sich 
kaum davon versprechen. S o l l durchaus immer nnd schon iu der J u g e n d 
kritisirt werden, so ist noch d a s Vergleichen des eigenen Ur the i l s mit dem 
anderer Personen am meisten zu empfeh len ; lieber aber fördere man d a s 
frühe Aburthei len überhaupt nicht , sondern lasse allen Lesern und insbe-
sondere der J u g e n d freien S p i e l r a u m sür Wohlgefal len und B e w u n d e r u n g , 
mag diese auch häufig bis zur Überschätzung gehen. V o n der jugendlichen 
Lesewelt müßte man zu allen Zeiten sagen können: 

S i e ehret noch den S c h w u u g , erfreut sich noch am S c h e i n ! 
W e r fertig i s t , dem ist Nichts recht zu machen, 
E i n Werdender wird immer dankbar sein. 

Als Werdende aber sollten wir n n s Alle bis an unser Lebensende betrachten 
und u n s nicht gegen die B e h a u p t u n g au f l ehnen , daß wir for twährend er-
zogen werden. Geschieht es nicht mehr durch besonders dazu bestellte P e r -
sonen oder Ans ta l t en , so doch unmerklich durch unsere Verhäl tn isse , unsere 
U m g e b u u g , dnrch Vorgesetzte uud Untergebene, durch F reuud und Fe ind , 
am meisten aber durch die Sch r i f t en , die wir lesen. 

W e n n von dem Einflüsse die Rede i s t , welchen die Bücherwelt aus 
u u s ü b t , dürfen wir der in stetem Wachsen begriffenen Wirksamkeit der 
T a g e s l i t e r a t u r uicht vergessen. B e i aller Berech t igung , welche derselben 
zugestanden werden m n ß , hat man in unserer Zei t doch beinahe ihr ge-
fährl iches Übergewich t zu fürchten. G ieb t es doch schon nicht wenige 
Leser , welche ihre ganze Ge i s tesnahrung ausschließlich a u s dieser Q u e l l e 
schöpfen und ganz allmählich dahin gekommen sind, mit einem gewissen 
G r a u e n auf ein eingebnndenes dickes Bnch zu sehen. Solche Leser sind 
den Mächten der G e g e n w a r t wehr los pre isgegeben, und um so mehr von 
denselben beherrscht, a l s ihnen die G r u n d l a g e einer gediegenen B i l d u n g 
abzugehen pflegt . N iemand aber kann sich dem Einflüsse der Tages l i t e r a tu r 
heute vollständig entziehen; und wollte m a n , wie Wi lhe lm von Humbo ld t 
in seinen letzten Lebens jahren , keine Ze i tnng mehr lesen, so kann man doch 
die O h r e n nicht verschließen gegen die allseitige Besprechung der Z e i t n u g s -
nachrichten und Ze i tungs ra i sonnemen t s . 

Baltische Monatsschrift. 8. Jahrg., Bd. XVI. Heft 3. 15 
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D i e einzelnen Zeitschriften vertreten bekanntlich in der politischen 
W e l t , wie auf allen anderen Gebieten menschlicher Geisteslhät igkeit , bestimmte 
Meinungs r i ch tnngen . W i r find gewohnt daS die F a r b e einer Zeitschrift 
zu nennen. Diese F a r b e nnn fä rb t ganz allmählich auch die L e s e r / o h n e 
daß ste stch dieser Wirkung immer recht bewußt würden . An größeren 
O r t e n , wo viele verschiedene Meinungsr ich tnngen dnrch viele gleich zu-
gängliche Zeitschriften vertreten w e r d e n . können wir a l le rd ings annehmen, 
daß die meisten Abonnenten sich das jen ige B l a t t wählen w e r d e n , mit 
welchem ste in den Hauptsachen übereinzustimmen g l a n b e n , obgleich es 
gewiß zweckdienlicher wäre sich gerade mit der Ansicht des G e g n e r s öfter 
bekannt zu machen, a l s es gewöhnlich geschieht. W o aber die Auswahl 
geringer ist uud ein einzelnes B l a t t durch seine geistige Bedeu tung einen 
größeren Leserkreis nm sich sammel t , wird sich dieser E i n f l u ß in immer 
wachsendem M a ß e erkennen lassen. Zuletzt schwört der Leser aus seine 
Ze i tung , und betrachtet sie a l s eiu Orake l , dem nicht widersprochen werden 
dar f . D a h e r der oft so leidenschaftlich geführte S t r e i t nicht bloß der Re-
daktionen, sondern auch der Leser der verschiedene« Zeitschriften. 

D a von dem Einflüsse aus die Ü b e r z e u g u n g e n der Menschen die 
Wi rkung auf ihren Charak te r nicht zu trenne« ist, da die Willensrichtung 
derselben so unmi t te lbar von dem G r a d e ihrer Einsicht a b h ä n g t , müssen 
die von den leitende« Zeitschriften gegebenen I d e e n schließlich auch das 
T h u n und Lassen der Leser bestimmen helfen. I n diesem S i n n e können heute 
unsere Zei tungen mehr noch a l s unsere Bücher Erzieher des großen P u -
blicums genannt we rden , und unser G e f ü h l der Achtung für die einzelnen 
Redact ionen wächst in dem M a ß e , a l s sie sich dieser W ü r d e und dieser 
Verantwortl ichkeit bewußt sind. M i t welcher gewalt ige« Ü b e r m a c h t tritt 
auch hier die S c h r i f t neben d a s lebendige W o r t ! W a ? anch die hervor-
ragendsten M ä n n e r unserer Zei t bei den wichtigsten Veranlassungen aus -
sprechen m ö g e n , es erhäl t die rechte Bedeu tung für die W e l t , die rechte 
Wirkung auf die öffentliche M e i n u n g erst durch die schriftliche Verb re i tung , 
durch die Ar t und W e i s e , wie es von den O r g a n e n der Presse aufgefaßt 
nnd deu weitereu und weitesten Kreisen überl iefert wird . E i n e umfassende 
Geschichte der Journa l i s t ik nnd ihres Einflusses müßte von dem außer -
ordentlichsten Interesse für die G e g e n w a r t sein. I s t doch im neunzehnten 
J a h r h u n d e r t d a s politische Leben civilistrter Na t ionen nirgend mehr zu 
t reunen von dem literarischen und B e i d e s , vereinzelt be t rachte t , gar nicht 
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mehr verstandlich. D a h e r das Bedür^niß der meisten bedeutenden S t a a t s -
m ä n n e r unserer Z e i t , ihre Grundsätze und deren A u s ü b u n g in ihrer amt-
lichen Wirksamkeit zur S iche rung ibrer S t e l l u n g in der Geschichte der 
Nachwel t zu über l ie fe rn ; daher die Aufhebung der t rennenden Schranken , 
welche in früheren J a h r h u n d e r t e n den Gelehr ten so fern hielten von aller 
politischen Thä t igke i t ; daher selbst d a s Bestreben der Dichtung die politische 
S e i t e des Menschenlebens mit in ihr Reich zu ziehen. Ka i se r , Könige, 
P r i n z e n und Prinzessinnen ringen nach literarischen Kronen und Gelehr te 
lenken S t a a t e n mit starker H a n d . D e r Geschichtsschreiber begnügt sich 
nicht mehr mit dem Forschen und dem Aufzeichnen; mehr a l s E ine r w a r 
schon berufen Geschichte machen zu helfen. J a , selbst der Dichter gil t 
uicht mehr sür einen bloßen T r ä u m e r in der wirklichen W e l t , sondern er 
n immt seine S t e l l e ein neben den Ver t re te rn seines Volkes und Hilst mit 
arbeiten an d e m , w a s er verherrlichen soll. 

D i e Vereinzelung irgend einer menschlichen Thätigkeit wird immer 
unmöglicher. Trotz der wachsenden G e l t u n g des J u d i v i d u u m s ist dessen 
E in re ihung in größere Gemeinschaften mehr a l s j e m a l s zur unerläßlichen 
B e d i n g u n g des eignen, wie des öffentlichen W o h l e s geworden. Und wenn 
es für den Einzelnen nicht mehr Lebensbedingung ist in eine dieser 
größeren Gemeinschaften hineingeboren zu sein, wenn d a s Se lbs tbes t immnngs-
recht den freien Vere in überal l an die S t e l l e der Corpora t ion zu stelle» 
sucht, so trit t a u s der großen Mannigfal t igkei t der neuen Verhältnisse die 
Forde rung immer gebieterischer an J e d e n h e r a n , den ganzen Menschen in 
sich auszubi lden , jede S e i t e seines Wesens zur vollen Entwickelung kommen 
zu lassen und an dem eignen Se lbs t zu arbeiten mit allen Hü l s smi t t e ln , 
die u n s a u s der G e g e n w a r t wie a u s der Vergangenhei t zu Gebore stehen. 
N u r geistige Unfähigkeit oder T räghe i t sucht sich abzuschließen mit dem 
bereits Gewonnenen und gefällt sich in dieser Beschränkung, welche sie 
R u h e nenn t . M i t Unrecht heißt der körperlich Erwachsene erzogen; mit 
Unrecht spricht man von vollendeter A u s b i l d u n g , von vollständiger 
Charakterentwickelung meist in einem A l t e r , wo die eigene M i t a r b e i t an 
der Erz iehung des lieben I c h erst zu beginnen pflegt . 

W e r a u s der Sckn le nicht die Ü b e r z e u g u n g mitgebracht b a t , daß 
die in derselben gewonnenen Kenntinsfe nur ein kleiner Anfang zur B i l -
duug sind und daß der Haup tgewinn erlangr wurde , wenn man d a s Lernen 

1 5 * 
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e r l e rn te ; wer die Universi tät verlassen hat mit der Absicht nach dem letzten 
Examen a l s fertiger Mensch R u h e zu haben und «eben den unerläßlichen 
Geschäften des Amtes alle andere GeisieSthätigkeit nu r noch a l s Unte rha l tung 
be t rachte t ; wer a l s Erzieher seiner eignen Kinder oder fremder sich für 
eine schon bedeutende G r ö ß e häl t und nicht fo r twährend sich selbst weiter 
erzieht und dnrch die überlegene Geister aller Zei ten erziehen l ä ß t : der 
vergleiche seine eigene Existenz nu r mit dem vegetabilischen Leben in der 
N a t u r ! W o d a s Wachsen a u s h ö r t , beginnt unfehlbar d a s Absterben. 

J o h a n n a C o n r a d i. 
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Offenes Seud schreiben 
an d i e k u r l ü n d i s c h c n H e r r e n S y n o d a l e » 

von S . Pucher, Rabbiner zu Mitau. 

der D o r p a t e r Zeitschrift fü r Theologie und Kirche, J a h r g a n g 1 8 6 7 , 
Hef t I, ist ein Bericht über die kurländische P rov inz ia l fynode in M i t a u 
vom 5 . b i s zum 7 . October 1 8 6 6 der Oeffentlichkeit übergeben. Dieser 
Aufsatz macht d a s P u b l i c u m mit dem S t r e b e n , den Meinungen uud den 
Urtbeilen der Herren S y n o d a l e n bekanut und gestattet ihm somit s e i n e 
M e i n u n g , s e i n Ur the i l über die S y n o d e und die aus ihr verhandel ten 
Fragen frei auszusprechen. Auch ich er laube mir daher , meine hochzuver-
ehrenden Her ren , S i e wenigstens um einige Erklärungen über d a s , w a s meine 
Gemeinde , meine Glaubensgenossen betriff t , zu erfucheu. 

An der Sp i t z e der S y n o d a l v e r h a n d l u n g e n stand, dem Bericht zufolge, 
die J u d e n m i s s i o n s s a c h e — ein Gegens tand , fü r den d a s In teresse der 
lutherischen Geistlichen dieser Prov inzen in der letzten Zeit sehr rege zu 
seiu scheint, der aber anch mir und meinen Glaubensgenossen sehr warm 
am Herzen liegt. Nicht etwa a u s Furcht vor dem Er fo lg der Mifs ions-
bestrebungen — die Erfolglosigkeit derselben im Verhä l t n iß zu den immensen 
Kraf tans t rengnngen, Geldovsern und andern von der Mission aufgewandten 
M i t t e l n ist von manchen Missionären selbst ausgesprochen*) — sondern 

*) Die „Englische Korrespondenz" vom tv. Mai berichtet über die am 9. desselben 
Monats in London tagenden Vereine zur Förderung der Kirche, der berichterstattende 

Secretär habe zugestanden, daß ungeachtet befriedigender Berichte der Missionäre die Be-
kehrungen der Juden zum christlichen Bekenntnisse hinter den Erwartungen der Gesellschaft 
zurückgeblieben seien. — I n dem von den Missionären bei der Pariser Ausstellung ver 
theilten Blättchen gesteht die Mission ein, daß sie bei allen ihren Kraftanstrengungen wenig 

ausrichte, daß die Zahl der Bekehrten eine geringe und die Rückfälle zum Judenthum nichts 

Seltenes seien. 
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weil gewisse directe oder indirecte Konsequenzen der Judenmiss ion bei der 
bloßen E r w ä h n u n g dieses W o r t e s in jedem jüdische« Herzen schmerzliche 
Er innerungen und ahnungsschwere Bangigkeit wachrufen müssen. D i e 
Sel igmachere i zieht stch wie ein blutgetränkter rother Faden durch viele 
J a h r h u n d e r t e der jüdischen Geschichte, und hat sie auch ihre F o r m ver-
änder t , reißt die Kirche auch ihre O p f e r uicht mehr mit so roher Faus t m 
ihren S c h o ß wie die des M i t t e l a l t e r s , so bleiben ihre F ingermale doch 
nicht minder tief im zarten jüdischen Herzen eingegraben. Proselyten-
macherei erinnert den J u d e n nun eiumal unwillkürlich an den dumpfen 
Modergeruch der Juqu i s t t ionske rke r , an den Brandgeruch der Autodafe , 
an eingeäscherte S y n a g o g e n , an ausgep lünder t e und darnach verbannte 
Geme inden , an Hunder t t ausende von Volksgenossen, d i e , wenn ste ihrem 
G l a u b e n treubleiben wollten, ein Land , d a s sie seit J a h r h u n d e r t e » besaßen, 
S t ä d t e , die sie b l ü h e n d , ei»en B o d e n , den sie fruchtbar gemacht , Wein-
g ä r t e n , die ste gepflanzt und e rzogen , prachtvolle H ä u s e r , die sie errichtet 
hatten — ihr seit vielen Genera t ionen vor. V a t e r aus Kind vererbtes Eigen-
thum verlassen uud mit dem Wauders t abe iu der H a n d , namenlosem Elend 
preisgegeben, ein neues Va te r l and suche« mußteu . W o eine mächtige, ein-
flußreiche Genossenschast — uud wer kanu der lutherische« Geistlichkeit in 
K u r l a u d E i n f l u ß absprechen? — die Jndenmiss ton zum Zie l eines großen 
Thei les ihrer Thätigkeit macht, da sieht der J u d e , mit seinem in Folge 
vieler geschichtlicher Ersahrungen fchars ausgebi ldetem National inst inkt , wenn 
auch nicht feine» G l a u b e u — dieser ist a u s allen Kämpfen und Anfein-
dungen , a u s Epochen der Ver fo lgung und des M ä r t y r e r t h u m s , a u s allen 
Feuerproben der Geschichte noch immer siegreich und ruhmgekrönt hervor-
gegangen — aber doch seine sociale S t e l l u u g gefährdet . Und d a s ist es, 
w a s auch meine Aufmerksamkeit mit einer unheimlichen Bangigkei t auf die 
Rubr ik „Judenmifs tonssache" in dem oben e rwähnten Berichte gezogen hat . 

D e r Berichterstat ter , Her r P a s t o r G r ü n e r a u s D ü n a b u r g , berichtet 
von sich selbst, daß er sich über d a s V e r h ä l t n i ß der Judenmiss ion zur 
J u d e n e m a n c i p a t i o n aus der S y n o d e dah in ausgesprochen h a b e : „es sei 
„von S e i t e u der Kirche der J u d e u e m a n c i p a t i o n , a l s einer rein weltlichen 
„Angelegenhei t des S t a a t e s , nicht entgegenzutrete«, ebenso wenig aber von 
„ ihr eine Fö rde rung a l s ein H inde ru iß für die Bekehrung I s r a e l s zu er-
w a r t e n " . S o die Ansicht des H e r r n P a s t o r s G r ü n e r , die auch, wie es 
scheint, von der ganzen S y n o d e abop t i r t worden ist und die vielleicht die 
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jüdische Bevölkerung K u r l a n d s über die von ihr gefürchteten Konsequenzen 
der Mifstousbestrebnngen beruhige« könnte. Diese Ansicht, in. h . H . , ist 
aber uicht die r ichtige: in der Wirklichkeit exiftirt zwischen Judenbekehrung 
und J n d e n e m a n e i p a t i o n ein enger R a p p o r t , der geradezu a l s eine umgekehrte 
P r o p o r t i o n zu bezeichnen ist. W i e es wahr uud allgemein bekannt ist, 
daß die I n d e n den Gradmesser der echten Civi l i fat iou und der wahren 
H u m a u i t ä t eines L a n d e s b i lden , d. h. wie genau in demselben G r a d e a l s 
Gewissensf re ihe i t , Meuschenrecht, Anerkennung des H u m a n i t ä t s p r i u c i p s 
in einem S t a a t e überhanp t herrschend geworden stud, auch deu J u d e n ihre 
Ansprüche aus Gleichberechtigung nicht vorenthal ten w e r d e n , und wie u m -
gekehrt , For tschr i t t , Liberal i tä t und Gewissensfreiheit bloß nichtssagende 
Phrasen geblieben sind, wo die J u d e n noch unter dem Drucke der V o r -
urtheile eine gesonderte , untergeordnete Volksschicht b i l d e n , so ist es auch 
unleugbare Thatsache, daß die Judenbekehrung d a s Ba rome te r der J u d e u « 
emaucipation b i lde t : je größer der Druck von außeu , je gefüllter die Lust 
von den Nebeln des ReligiouShasses und F a n a t i s m u s , desto höher 
steigt die Z a h l der Bekehrten — wenn auch der G l a u b e im Allgemeiueu 
gerade in solchen Epochen an Jn t ens tv i t ä t gewinnt — und je geringer der 
Druck vou außen , je freier und reiner die politische Atmosphäre von Vor« 
urtheile« zu Guusteu privilegirter Consessiouen und N a t i o u a l i t ä t e u , desto 
niedriger die Z a h l der vom J u d e n t h u m Abfal lenden. 

Nicht daß die jüdische Geschichte a rm an Mär tyrerepisoden wäre , d a s 
M ä r t y r e r t h u m ist vielmehr d a s allerwesentliche M o m e n t , d a s eigentlich 
charakteristische der jüdischen Geschichte; so oft das Mi t t e l a l t e r den J u d e n 
in einer H a n d d a s Kreuz oder den K o r a n in der auderu Hand d a s Henker-
beil vorhiel t , waren es fast immer ganze Gemeinden , die keinen Augeublick 
gezaudert haben ihr Bekenntniß mit ihrem B l u t e zu bestegelu. E s giebt fast 
keine« bewohnten Winkel der E r d e in den drei al ten Welthei len, der uicht 
mit jüdischem M ä r t y r e r b l u t e getränkt worden wäre . D i e Chronisten des 
ersten KrenzzugeS wissen von etwa 1 2 . 0 0 0 J u d e n zu e rzähleu , die in den 
Rheinstädten den Tod selbst der Sche in taufe vorgezogen haben. J a , der 
größte Theil der jüdischen Gemeinden in W o r m s , M a i n z uud K ö l n , wie 
ein J a h r h u n d e r t spater die ganze Gemeinde von B r a y in Frankreich (au 
der S e i n e uördlich vou S e u S ) und J o r k in Eng land find den heilig-
thueuden Blutmenfchen zuvorgekommen, uud die begeisternden S a g e n von 
außerordentlichen Heldeuthaten aus dem Gebie te des G l a u b e n s , von Se lbs t -
aufopferung, von Mär tyre rn , die stch um ihre Glaubenstreue der „Glu t 
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der Kalköfen" pre isgaben — S a g e n , die der jüdischen Na t i on an ihrer 
Wiege erzählt wurden - sehen wir hier in historischen S c e n e n verkörpert . 
M ä n n e r schlachten mit Freuden ihre geliebten F r a u e n , ihre hoffnungsvol len 
S ö h n e und Töch te r , M ü t t e r mit rasender Glaubens inn igke i t ihre S ä u g -
l inge ; diese ersteigen T h ü r m e uud stürzen sich h i n a b , J e n e werfen sich, mit 
S t e i n e n beladen, in die schäumenden Wel len , Viele flüchten in die S y n a g o g e , 
um mit ihr in F l ammen aufzugehen, und immer stieg a n s den F lu ten der 
S t r ö m e , a u s den qualmenden Rauchsäulen, im letzten Röcheln dieser wahr-
hast heiligen Se lbs tmörde r gleich einer einzigen H y m n e d a s israelitische 
Bekenntniß zum Himmel e m p o r : Höre I s r a e l der Ewige unser G o t t ist 
einzig und einig. Allein viele nahmen auch die Sche in tau fe a n , in der 
sie bis zur möglichen Rückkehr zum G l a u b e u der V ä t e r verbl ieben, gleich-
wie im 1 2 . J a h r h u n d e r t alle J u d e n N o r d a f r i k a s und S p a n i e n s , unter 
dem Joche der Almohaden seufzend, die MaSke des I s l a m t rugen. D e r 
fanatische S u l t a u Abda lmumen hatte den J u d e n und Christen in seinem 
Reiche nu r zwischen A u s w a n d e r u n g , I s l a m oder Tod die W a h l gelassen 
und die angesehensten J u d e n jener Z e i t , selbst die Fami l ie M a i m n n i ' s , 
hüllten sich in diese M a s k e : es war ihnen tziebei insofern leichter ihr 
Gewissen zu beschwichtigen, a l s die mohamedanischen Behörden keineswegs 
eine directe Ve r l engnuug des J u d e n t h u m s , sondern ein bloßes Lippen-
bekenntniß, daß M o h a m e d ein P r o p h e t gewesen, a l s Lebensbedingung auf-
stellten. 

W e n n so die R e l i g i o n , der G e n i n s der jüdischen Geschichte, iu ent-
scheidenden Augenblicken stets ihre schützende Kra f t bewährte u n d , so oft 
ihr G e f a h r d roh te , einen neuen S t r o m von T o d e s m u t h und Geisteskraft 
in alle Adern des jüdischen N a t i o n a l k ö r p e r s sandte, so haben doch weuiqstens 
die P e r i o d e n langsamen und anhal tenden Druckes an dem eisenfesten 
G lauben I s r a e l s Rost angesetzt uud eine« Zersetzuugsproceß iu manchen 
Volksschichten angebahnt . A l s Beleg führe ich n u r die fpauifche J n q u i -
sitionSperivde nnd die reiche Prose ly tenern te der Kirche zu Ende des 
vorigen und zu Aufaug des gegenwärt igen J a h r h u n d e r t s in den deutschen 
Ländern an . Auch in unserem V a t e r l a n d e hat d a s Wörtchen „«xomtz 

d a s in vielen in dem d r i t t e n , vierten uud füuf teu Deceuninm 
dieses J a h r h u n d e r t s emanir ten Gesetzesbestimmungen figurirte uud das 
Herz aller J u d e n zu jener Zei t schmerzhaft bewegte, viel P r o p a g a n d a 
für die Kirche gemacht : J ü n g l i n g e , die sich vom M i l i t ä r d i e n s t freimachen, 
gewisse Verbrecher , die stch der verdienten S t r a f e entziehen wo l l t en , 
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Leichtfertige, die ihren G lauben für 3 0 Rube l verschacherten, S o l d a t e n , 
die die Lust anwandel te ein Avancement zu ermöglichen, Lente, denen d a s 
enge den J u d e « zur Niederlassung augewiesene und von ibnen überfül l te 
Geb ie t keinen Nah rungszwe ig darbot und die der W e h r u s ihrer uoth-
leidenden Famil ie nach andern G o u v e r n e m e n t s t r i e b , J ü n g l i n g e , die sich 
a u s der dumpfen Chederlust ge re t t e t , ihren Geist in den S t r o m der 
Wissenschaft getaucht bat ten und nun d a s ungestillte Ver l angen verspürten 
sich einen würd igen Wirkungskre is zn schaffen oder ihre Geistesfrüchte 
weiteren Kreisen zugänglich zn machen, — sie alle eilten in die Arme der 
Kirche. S e i t der Regierung unseres gegenwärtigem Kaisers aber werden 
die Kirchenbücher nur sehr wenig J u d e n t a u s e n zu registrireu gehabt habeu. 

S i n d also Judenbekehrung und Judenemanc ipa t iou so fest in einander 
verschlungen, so werden S i e , h. H . , den Schrecken begre i fen , der 
jeden J u d e u von der Mission a n s anweht . I n L ä n d e r n , wie E n g l a n d , 
wo die Toleranz ü> dein ausgebildeten H n m a n i t ä t S - nnd Rechtsgesühl aller 
Volksschichten so t efe Wurzeln gesä)lagen h a t , da kann die Misston jährlich 
über 5 0 , 0 0 0 Rn5e ! fü r die Jndenmifs ton o p f e r n , Bibelexemplare und 
Tractätcheu velth?il?n u n d ' sür blanke und baare M ü n z e auch manches 
I n d i v i d u u m anwarben — diese BekehrnngSgeschaite streifen dort an dem 
mächtig erwachsenen S t a m m der Toleranz ebenso nngesährlich vorbei , 
wie die vom V a u m e des J n b e n t h n m s abfallenden einzelnen B l ä t t e r diesem 
keinen Nachtheil br ingen. G a n z a n d e r s gestalten sich aber die Verhältnisse 
hier zu Lande , wo d a s Licht nicht von nnten hinauss t rahl t , sondern von 
den höchsten Regierungskreisen herab erst die dicht angehäuf ten Nebelschichten 
der Vorur the i l e zu durchbrechen uud zu zerstreuen sncht. D i e I d e e n der 
Judenbekehrung hier im Volke verbrei ten, beißt die Bevölkerung gegen die 
I n d e n sanatistren. H ie r zu Lande, wo die Toleranz kaum einige Volks-
schichten oberflächlich be rühr t , kann der leiseste Hauch der Bekehrungsgelüste 
einen Wellenschlag he rvo r ru fen , der allen S c h l a m m der Vorur the i l e , des 
Rel igionshasses und der Ver fo lgung wieder heraufbeschwören würde. D a s , 
m. b. H. , stud die Eonseqnenzen , in die bei den politischen nnd socialen 
Verhä l tn i s sen , wie sie bei n n s noch bestehen, eine mit Eifer betriebene 
Indenmiss ton leicht ans lanfen kann. I s t dem aber so nnd müssen S i e 
diese meine Befürch tungen begründet finden, so erlanbe ich mir I h n e n 
immer uud immer wieder , die Geschichte aller im (kroßen betriebenen Be-
kehrungsversnche in s Gedächtniß zn rnsen und S i e zu s r ageu : schrecken 
S i e nicht vor ihren uuvermeidlichen grauenhasten Folgen zurück, die aus 
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so vielen B lä t t e rn der Geschichte mit dem B l u t e von Mil l ionen geschrieben 
stehen? Haben S i e , wenn S i e stch zu Misstonszwecken ve r sammeln , nie 
d a s S t ö h n e n , die S e u f z e r jener M ä r t y r e r aller Rel ig ionen v e r n o m m e n ? 
Haben S i e da nie bedacht, daß die Religion im O r g a n i s m u s unserer socialen 
Zustände die zarteste, am reizbarsten constrnirte P a r t i e , gleichsam d a s 
Nervenleben ist und daß daher jeder Eingriff von außen eine E r t r a n k u n g 
herbeiführen kann, welche sich d a n n mit einer fieberhaften zersetzenden K r a f t 
dem ganzen Körper mi t the i l t? S o l l t e wirklich d a s so w e n i g glaubende 
J u d e n t h u m allein den ganzen W e r t h deS G l a u b e n s zu würdigen wissen, 
indem es den G l a u b e n Anderer unangefochten läß t und nu r Tha ten der 
Gerechtigkeit, H u m a n i t ä t und Sitt l ichkeit v e r l a n g t ? S o l l t e im J u d e n t h u m 
allein diese höhere Auffassung des G l a u b e n s so tief Wurze l gefaßt haben, 
weil es wie N iemand auf Erden um ihn gelitten h a t ? O d e r hört denn 
mit dem In teresse sür eine Kirche d a s In te resse sür die Menschheit aus? 
B le ib t denn in einem H e r z e n , d a s der Eifer sür die Kirche e r fü l l t , gar 
kein R a u m sür d a s Mi t le id mit der Menschheit übe rhaup t ü b r i g ? und 
haben S i e so weit nach einem Beispiel zu suchen, wo auch I h r e Kirche 
irgendwie die Folgen des Bekehrungse i fers schwer empfunden hat oder 
empf inde t ? D r i n g t nicht der Wehrus der I h r e r Kirche Entf remdeten in 
I h r Herz und beschwört er S i e nicht bei dem, w a s I h n e n heilig ist, bei 
I h r e m G l a u b e n , d a s nicht Anderen zu t hun , w a s S i e nicht wollen, daß 
m a n I h n e n t h n e ? Und sind bei so natürlichen Konsequenzen noch große 
Dedukt ionen dazu erforderl ich, um den Fingerzeig G o t t e s wahrzunehmen, 
der die Fäden der Geschicke a l l e r Na t ionen und Konfessionen in seiner 
H a n d h ä l t , d a r a u s d a s Kunstgewebe der Weltgeschichte b i l d e n d , an dem 
wir so viel zu lernen und zu beherzigen h a b e n ? 

Anch die Ansprache des P a p s t e s an dem d ies jähr igen Ret tungs tage 
S r . Heiligkeit im S t . Agneskloster an den jungen M o r t a r a ist wohl dazu 
geeignet jedem Geistlichen, besonders aber jedem BekehrnngSsüchtigeu einen 
Fingerzeig zu geben. A l s nämlich die Zögl inge j e n e s . S e m i n a r s , in dem 
M o r t a r a znm geistlichen S t a n d e herangebildet wi rd , den P a p s t zu diesem Tage 
g r a t n l i r t e n , redete S e . Heiligkeit den jungen Prose ly ten folgendermaßen 
a n : „ M e i n thenrer S o h n ! du bist mir sehr werth , denn ich habe dich um 
einen hohen P r e i s sür J e s u s Khr i s tus e r w o r b e u , dem Lösegeld wa r gar 
g r o ß , deinetwegen erhob stch ein gewalt iger S t u r m gegen mich und den 
apostolischen S t n h l . Regierungen und Völker, P o t e n t a t e n und J o u r n a l i s t e n 
— denn auch diese zählen unter die Mächtigen unserer Zeit — erklär ten 
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mir den Kr ieg . Könige stellten sich an die Spi tze des Heeresbannes und 
ließen mich durch ihre Minis ter mit diplomatischen No ten bestürmen. Alles 
daS se inetwegen mein S o h n . I c h will die Könige mit Stillschweigen über-
gehen und bloß jener Ver leumdungen und Kränkungen gedenken, die E i n -
zelne uud P r i v a t e bloß deßhalb gegen mich v e r ü b t , weil G o t t der Her r 
d ich, mein S p h n , mit der G n a d e des G l a u b e n s erleuchtet und dich a n s 
dem Todesschatten hervorgezogen, in welchem stch die Dein igen noch sortan 
befinden. G a n z besonders bediente man sich der Anklage zum V e r w ä n d e 
der Feindseligkeit , d a ß gegen deine E l t e rn eine große Ungerechtigkeit ver-
übt worden sei, indem man dich im Chris tenthum neugeboren werden und 
dich an den Lehren theilnehmen ließ, die du a u s G o t t e s G n a d e empfangen . 
Mich aber bemitleidet N i e m a n d , den V a t e r der G l ä u b i g e n , dem d a s 
S c h i s m a Tausende und Tausende seiner Kinder r a u b t 
— — - — — — — — — Völker und Regierungen 
schweigen in dem Augeublicke, wo ich laut meine Klagen erhebe über d a s 
Unglück dieses T h e i l s der Heerde C h r i s t i , wo bei helllichtem Tage die 
D i e b e verwüstend w a l t e n ; N iemand r ü h r t sich, um dem bedrängten V a t e r 
und seinen Kindern zu Hülse zu kommen!"*) 

I c h bitte S i e sehr, m. h. H . , der M e i n u n g keinen R a u m in I h r e n 
Herzen zn gewähren , a l s vernehme ich oder ein andrer J u d e diesen N o t h -
schrei des P a p s t e s mit irgend einem G e f ü h l e der G e n u g t h n n n g oder gar 
der Rache. E s wäre dies ebenso i r re l ig iös , a l s es eine Verstocktheit ist 
kalt und unbelehr t an solchen Ereignissen vorüberzugehen. Aber J e d e r , 
der gewohnt ist, die W e g e zu beobachten, die G o t t sür große I d e e n in der 
Geschichte b a h n t , die S t i m m e zu belauschen, mit der er durch gewaltige 
geschichtliche Ereignisse „scheinbar leise"**) zu u n s redet, muß in den zwar 
ohne Erkennjn iß des na tür l i chen , h ö h e r n , innern Zusammenhanges der 
Ereignisse ausgesprochenen Wor t en des P a p s t e s die klaren uud unzwei-
deutigen W o r t e G o t t e s vernehmen, daß nämlich, so lange Glaubens f re ihe i t 
im ausgedehntesten S i n n e nicht zum Gemeingu t der Menschheit geworden, 
so lauge uicht alle Volksschichten von dem P r o p h e t e u w o r t e durchdrungen 
sind, d a ß G o t t von allen Menschen nur Gerechtigkeit, Liebe und w a h r h a f t 
sittlichen Lebenswandel ver langt***) , solange es noch nicht zum innern 

*) Vergl. über diese Ansprache den kurzen, aber trefflichen Leitartikel der Nr. 21 der 
Allg. Ztg. d. Judenthums. 

**) 1. Könige 19, 11 u. 12. 

* " ) Micha b, 8. 
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Bekenntniß der Lehrenden und Lernenden , der Machthabenden und nach 
Macht S t i e b e n d e n geworden i s t , daß alle G o t t e s v e r e h r u n g e n , in welcher 
F o r m ste auch erscheinen m ö g e n , wenn sie nur nicht die P r i n c i p i e n der 
Gerechtigkeit, Liebe und Sittlichkeit verhöhnen, nicht bloß gleichberechtigte, 
sonderu vielleicht auch gleich vollkommene Commen ta r e des göttlichen Wi l lens 
sind, — daß bis dahin jeder Bekehrungsversuch ein At tenta t aus die heiligsten 
G ü t e r deS Menschen, auf Recht und Freibei t , bleibt .*) — 

S o viel über Mission und Judenmiss ion im Allgemeinen. Wenden 
wir u n s nun spcciell zu der J n d e n m i s s t o n , wie sie hier zu Lande in der 
P r a x i s ausgeübt wird . B o n vielen S e i t e n wurde es bald mit S t a u n e n , 
bald mit Argwohn ausgenommen, a l s ich im vor ig jähr igen Septemberhef te 
der Baltischen Monatsschr i f t behaup te t e , daß der J u d e im getauften 
Missionär deu ab t rünnigen D o p p e l b e t r ü g e r , den heuchlerischen Käufling 
verachten müsse, weil es im J u d e n t h u m Axiom sei, daß noch nie ein J u d e 
a u s Ueberzeugung seinem G l a u b e u nut reu geworden ist. E s wurde scheinbar 
mit Recht ge f r ag t : heißt d a s nicht ein har therziges Urtheil über feinen 
Nächsten f ä l l en? ode r : wer darf sich zum Richter über d a s Herz, über die 
innere Ueberzeuguug eines Menschen auswer fen? Abgesehen aber davon, 
daß ich hier nicht m e i n e M e i n u n g über den Charakter der missionirenden 
Prose ly teu aus sp rach , sondern bloß von der thatsächlich unter den I n d e n 
existirenden M e i n u n g berichtete — denn wenn sie einmal a l s Axiom an« 
nehmen, daß es uicht die Ueberzeugung ist, die deu J u d e n seinen Glauben 
zu verlassen bewegt, die B e w e g g r ü n d e demnach äußerlicher N a t u r sind, so 
muß der Prose ly t in ihren Augen a l s B e t r ü g e r und Käuf l ing und folge-
richtig auch a l s am wenigsten befähigt erscheinen, Leute von einer Wahrhei t 

*) Sehr treffend ist die midrasch-talmudische Legende in dieser Beziehung, die erzählt, 
daß zur Zeit als alle jüdischen Gelehrten sich soviel mit der Feststellung der äußern Be-
stimmung des Gesetzes befaßten und das Gesetz über „rein" und „unrein" alle Geister be-
schäftigte, ein Talmudlehrer einem sehr unwissenden Juden begegnete, der in heiliger Begeiste-
rung seine Gottesverehrung dadurch äußerte, daß er über einen Graben hüpfend stets das 
Wort „unrein" wiederholte. Der Talmudlehrer, dem dieses Wort für den Ausdruck einer 
Gottesverehrung ungeziemend schien, wollte ihm insinuiren das Wort „rein" zu gebrauchen̂  
der arme, schwachköpfige Mann aber gerieth darüber in Verwirrung und vergaß über dem 
N?uen auch das Alte. Und dem Lehrer wird im Traum der göttliche Vorwurf kund. 
„Ich hatte in diesem Manne einen wahrhaft Frommen, durch deine Correctionslust ist er 
mir verloren gegangen." Welche einfache aber tiefeindringende Lehre, das Glaubensbekennt-
nis die Gottesverehrung Anderer nicht nach dem eigenen Maßstabe formen und modeln zu 
sollen! 
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zu übe rzeugen , von der ste ihn selbst nicht sür überzeugt h a l t e n , ja mi 
der er nach ihrer M e i n u n g frevelhaf tes S p i e l treibt — abgesehen also 
auch davon , muß doch die E r f a h r u n g jeden unparteiischen Beobachter diese 
bei den J u d e n so allgemein geltende Ansicht a l s richtig au fd rängen . — 
Betrachten wir einmal die ganze S c h a a r der Proselyten in nnseiem B a t e r -
lande. E inen sehr geringen Bruchthei l giebt es unter i h n e n , die ihren 
leichtsinnigen Sch r i t t mit einer heuchlerischen M a s k e bedecken wol len , alle 
Uebrigen tragen ihren U n g l a u b e n , besonders ihren f rüher« G l a u b e n s -
genossen gegenübe r , ganz offen znr S c h a u . S i n d es die S t n d i r t e u , die 
schon während ih res S t u d i u m s in die Arme der Kirche geriethe« , um ein 
S t i p e n d i u m von der K r o n e , einen reichen, ste versorgenden Tansvater 
n . s. w . zu e rha l t en , oder die erst nach absolvirtem Examen über t r a t en , 
um nicht ihre ganze Vergangenhe i t n e g i r e n , den Schatz ihres erworbenen 
Wissens nicht wieder in dem „ B e p a r a u f d e m R ü c k e n " und in der 
Hande l s l ade einpacken zu müssen; oder ist es die zahlreichere Masse der 
Kauf l eu t e , H ä n d l e r , H a n d w e r k e r , Rekrutenpfl ichten, S t r ä f l i n g e u . f. w. , 
d a s ganze capi tn l i rende , hinübergelaufene Heer der Feigl inge, denen es am 
jüdischen Heldenmnthe f eh l t e , die Be lage rnngöno th bis zu unseren fried-
licheren Zeiten a u s z u h a l t e n : immer, werdeu die J u d e n bei jedem Gespräch 
mit solchen Leuten zwei stereotype Redensa r t en vernehmen, die nur nach 
dem Charakter der Abgefallenen von einander var i i ren. Entweder nämlich 
heißt e s : wir find jetzt ebenso wenig Chris ten, a ls wir früher I n d e n w a r e n ; 
die Rel ig ion ist bloß d a s G e w a n d , d a s wir nach Wet te r und B e d ü r f n i ß 
ändern können , w i r bleiben immer dieselben; oder es he iß t : schwer wa r 
der K a m p s , den wir mit unserem eigenem Herzen durchzumachen ha t ten , 
bis in die tiefste S e e l e fühlten wir den Schmerz , «och empfinde« wir ihn 
jetzt in seinem ganzen U m f a n g e , den Schmerz der T r e n n u n g von unserer 
N a t i o n , von unserer F a m i l i e ; noch jetzt weckt die E r i n n e r u n g d a r a n , wie 
wir unsere Nächsten, unsere Glaubensgenossen , a u s unserem Herzen reißen-
mußten einen gewalt igen Wehrus in unserem I n n e r n ; allein die Noll) , die 
Aussichtslosigkeit zwangen u n s diesen S c h r i t t zu machen. D i e Charakter -
vollsten un te r ihnen fügen noch entweder mit W o r t e n oder mit Tha ten 
h i n z u : jetzt wird u n s noch reicher die Gelegenheit geboten, unsere Liebe 
zu deu Unsrigen an den T a g zu legen. Ni rgend ist aber hier ei« Funke 
d e s G l a u b e n s zu erblicken, nie verrathen sie durch eine Ae«ßeru«g oder 
H a « d l u n g , d a ß die neuen Re l ig ions fo rmen , deueu ste nur äußerlich huldigen, 
auch irgend welchen umgestal tenden E in f luß auf ihre innere G l a n b e u s w e l t , 
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auf ihr Gemüths leben ausüb ten . G l a u b e n und Ueberzeugung schmücken 
bloß die F a h n e derjenigen Prose ld ten , die a l s S ö l d l i n g e der Mission sich 
anwerben ließen, und diese Aufschrift m u ß um so verdachtiger sein, je höher 
die Besoldung ist und je glänzendere Aussichten den Miss ionären bei ihren 
S i e g e n vorgespiegelt werdeu. Und zu naiv wäre es in der T h a t , an die 
J u d e n , denen mau doch den Specula t ionsge is t iu der H a n d e l s w e l t uicht 
abspr icht , die Anforderung zu stellen, daß sie diese S c h e i n e , die ste bei 
keinen andern Proselyten a l s bei den extra d a f ü r bezahlten Missionären 
cnrsiren fehen, sür baare M ü n z e nehmen sol len! 

J e d e Begeis terung für eine I d e e , wenn sie mit gebührender W ü r d e 
zum Ausdruck kommt, muß imponi ren und es wird kein J u d e einem evan-
gelischen Geistlichen seine höchste Achtung versagen, wenn er mit dem Siegel 
der wahren Ueberzeugung seinen G l a u b e n öffentlich nnd übera l l verkündet. 
E i n solcher Eiser muß dem g l ä u b i g e n , wie dem weniger gläubigen aber 
gebildeten J u d e n wenn auch nicht die Ueberzeugung v o n , so doch tiefe 
Achtung v o r der Lehre und vor dem T r ä g e r derselben einflößen. S o l l 
aber auch der P rose ly t Adler die geeignete Person sein dem J u d e n Achtung 
vor dem Chr is ten thum einzuf lößen? I c h hal te es nicht für angemessen, die 
mi r in dieser Beziehung von der jüdischen Bevölkerung B a u s k e ' s zuge-
kommenen Urtheile hier zn veröffentlichen, aber unbemerkt kann ich es nicht 
lassen, daß dieser P r o s e l y t i s m u s in BanSke vor Allem dazu f ü h r t , die 
strenge Zucht und die musterhafte Sitt l ichkeit im jüdischen Familienleben, 
welche bei den dort igen J u d e n noch mit patriarchalischem Anstrich fortbe-
stehen, zu un te rg rabe« , indem Knaben und Mädchen , die stch entweder dem 
dor t zum Thei l noch drückenden J o c h e der sogenannten Or thodox ie oder 
der strengen Zucht der E l l e r n entziehen w o l l e n , in Adlers Hause Zuflucht 
finden, wie schon halbofficielle Klagen bekunden. I c h g laube , m. h. H . , eine 
höhere Pf l icht a l s die Bekehrung selbst sollte es I h n e n sein, die Me inungen 
der jüdischen Bevölkerung von B a u s k e über den M a n n und sein Th'un zu 
belauschen, um darnach zu ermessen, ob nicht in diesem Fa l l e der Verlust 
der Kirche an Achtung den etwa ihr bevorstehenden G e w i n n an einigen 
käuflichen See len in bedeutendem M a ß e übersteigen muß . 

I c h sage „käuflichen S e e l e n " uud diejenige« unter I h n e n , m . h . H . , 
die sich mit der Mission befassen, dürfen diesen Ausdruck uicht zu har t 
finden; denn die E r f a h r u n g wird S i e belehrt haben, daß all" die jüdischen 
Knaben und M ä d c h e n , mit denen S i e in B e r ü h r u n g k a m e n , nicht durch 
den D u r s t nach der christlichen Lehre , sondern vom H u n g e r nach leiblicher 



An die kurländischen Synodalen. 2 2 7 

N a h r u n g zu I h n e n getrieben wurden und daß es mit jenem D u r s t ein 
E n d e n a h m , sobald nur der dringendsten Leibesuothdurst geHolsen w a r . 
Diesem satanischen Komödieuspiel der jüdischen Knaben wird freilich durch 
die T a u f e und d a s jede Rückkehr unmöglich machende Staatsgesetz ein Ziel 
gesetzt, allein solange jener Act noch nicht vollzogen ist , da hat eben der 
S a t a n freie H a n d und zerreißt oft d a s schon fertige Gewebe . W i e künst-
lich nnd fest z. B . schien d a s B a n d geflochten, d a s vor einigen M o n a t e n 
einen jüdischen Knaben a u s Littanen an die Kirche knüpf te : fünf M o n a t e 
hat ein hiesiger Geistliche geistige nnd leibliche N a h r u n g ihm gespendet 
und ihn mit Wohl tha ten ü b e r h ä u f t . W i e bornir t der Knabe auch w a r , 
wie p l u m p auch nu r er Ueberzeugung zu heuchelu verstand — m a n fand 
Bürgschaft in den W o h l t h a t e n uud Lohn in der Hof fnung auf die T a u f e . 
S c h o n begann d a s kleine Wundermährchen , d a s bei jeder J u d e n t a u s e , nur 
immer in verschiedener F o r m , zu finden ist, sich zu verwirklichen; d ie smal 
sollte es der imposante Eindruck beim E in t r i t t e iu d a s J u n e r e einer Kirche 
gewesen se in , a u s dem eine h ö h e r e , nie geahnte Macht dem Knaben ent-
gegentrat . Allein all dieser Zauber verschwand, beim ersten kleinen Ge -
spräche, d a s ich und seine S t i e f m u t t e r mit ihm pflogen. D a s ganze 
Wundermährchen verwandelte sich in d a s tr iviale G e s t ä n d n i ß , daß die 
N o t h , dieser Hebel aller großen E r f i n d u n g e n , ihu in die Küche wohl-
thät iger Geistlichen getriebeu h a b e , die schon halb ausgesprochene und so 
gerne gehegte Ueberzeuguug aber -in die F u r c h t , daß ihm die geschenkten 
Kleider wieder abgenommen würden .* ) 

M i t festeren, wenn auch nicht geistigen B a n d e n häl t gegenwärt ig ein 
E d e l m a n n auf dem Lande einen jüdischen Knaben an die Kirche gebuudeu. 
Dieser H e r r macht von der ihm zu Gebo te steheuden Macht Gebrauch uud 
hä l t den Knaben , dem die N a t u r jegliche B e g a b u n g versagt zu haben scheint, 
an dessen Ges i t tung und Gelehrigkeit der Wohlchä ter selbst zweifelt, mit 
bewundernngswürd ige r Zähigkeit fest, um ibu allmählich in die Arme der 
Kirche zu ziehen. J a , wie man eiuem liebgewonneueu Gegeustaude oft 
a l les Andere zum O p f e r b r i n g t , so bat dieser H e r r , um sich vou seiner 
Lieblingsidee nicht zu t r e n n e n , b is jetzt d a s berei ts vor vier M o n a t e n 
abgegebene Versprechen „diese Angelegenheit mit mir zu a r r a u g i r e n " nicht 
eingelöst. 

*) Ich bitte den betreffenden Herrn Pastor sehr, es nicht als eine Indiskretion aus. 
zunehmen, wenn ich es als meine Pflicht betrachte, diesen speciellen Fall als Beispiel aller 

übrigen- den Herren, die sich mit der Mission befassen, anzuführen. 
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Diese schwach skizzirten B i lde r , die allen J u d e n dieser P r o v i n z mit noch 
greller» Fa rben vorschweben, scheine« doch wenig dazu geeignet d a s G o t t e s -
reich auf E rden au fzubauen . W e n » ein S t a a t der unheilvollen I d e e 
huldigt Misston zu t r e ibe« , wenn e r , statt alle seine Angehörigen a l s die 
verschiedeuen Früchte e i n e s G a r t e n s , alle Genosse« verschiedener Religionen 
a l s die verschiedenen B lumen zu e i n e m S t r a u ß e zu be t rachten , Alles 
gewaltsam umpsropse« uud umfärbe« wil l , so wird er zwar auch in seinem 
eigenen Gebiete Schaden davon habeu, aber die Cousequenz liegt wenigstens 
d a r i « , daß er durch die ihm zu Gebote stehenden Mit te l — S t r a f e und 
Lohn — vo« seinen B ü r g e r n H a n d l u n g e n erzwingen kann. M a g aber 
der S t a a t in gewissen Fäl len mit der Ü b e r e i n s t i m m u n g im T h u n ohne 
Ü b e r e i n s t i m m u n g in der Ges tnnuug sich begnügen — ganz andere Forde-
rungen sind deu T r ä g e r u einer geistlichen Macht gestellt. D i e Religion 
strebt zwar nicht allein die Ges innungen , soudern anch die Hand lungen der 
Menschen zu ve rede ln , — die Ges innungen aber sind gleichsam der innere 
S a f t , der in der H a n d l u n g zur Frucht reist, dieser S a f t ist in dem engen 
heiligen R a u m des Geistes eingeschlossen und jede weltliche Einmischung, 
jede körperliche B e r ü h r u n g ist f r eve lha f t , dieser Boden ist ein heiliger und 
die gewöhnliche» Schr i t t e des Lebens müssen von ihm fern bleiben. 
(2. B . M . 35 . ) J e d e weltliche Verlockung, jedes p ro fane In te resse , das 
dieses V e r h ä l t n i ß b e r ü h r t , ist eiue E n t w e i h u n g des H e i l i g t h u m s , jede 
S t r a f e , jede weltliche B e l o h n u n g ist ein S a c r i l e g an der Re l ig io« . Die 
echte Rel ig io« zuckt kein Racheschwert, speudet keiue zeitlichen G ü t e r , maßt 
stch auch kein irdisches G u t oder Recht an . Alle religiösen Handlungen 
müssen a u s freiem Geiste kommen. Lippenbekeuntniß ohue wahre Ueber-
zeuguug ist ein dür re r S t r o h h a l m , der von dem Hauche G o t t e s aus dem 
Gebiete des Geistes fortgetragen wird.*) Und d a s ist es j a , w a s alle P r o -
phe ten , w a s der S t i f t e r I h r e r Rel ig ion gelehrt haben. 

E i n talmudischer S p r u c h l a u t e t : ein Vergehen zieht d a s andre nach 
sich. I s t d a s Missionsstreben hier uud iu der Weise , wie es sich be-
t ä t i g t , nach unserer Auffassung ein Vergehen gegen den Geist der Rel ig ion , 
so ist der Ausspruch der vo« der S y u o d e zur B e r a t h u u g über die Ver-
weuduug des Prose ly te« Adler niedergesetzten Eommisston - ein Aus-
spruch, dem uach dem vorliegenden Berichte von der ganze« S y n o d a l v e r -
sammluug «icht entgegengetreten wurde — ein Vergehen gegen die W a h r h e i t . 

*) Vergl. Mendelssohn Jerusalem. Mendelssohn's Werke, Bd. I I I , S. 265 ff. 395. 
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D i e Wor te des Berichtes l a u t e n : „ D i e Commisstou schlug nuu vor , Adler 
f ü r s Erste nicht in M i t a u , wo die jüdische Bevölkerung schon m e h r i n 
r a t i o n a l i s t i s c h e A u s k l ä r e r e i g e r a t h e n u n d d e n j ü d i s c h e n G l a u -
b e n v e r l a s s e n , sondern versuchsweise in einer kleinen S t a d t K u r l a n d s , 
namentlich B a u s k e zu placiren, wo d a s orthodoxe J u d e n t h u m noch seinen 
S i t z habe und sich a n s Lit tanen fo r twährend rekrnt i re ." E in har ter A u s -
spruch , m. h. H . . gegen eine Gemeinde von 5 0 0 0 S e e l e n , gegen eine 
jüdische G e m e i n d e , die noch imm«r in sich selbst, iu ibren G l a n b e n Trost 
sür manche K r ä n k u n g , sür manche erlittene Zurücksetzung in der Gesellschaft 
findet nnd Hvf fnnng auf die noch weit entfernte von den P r o p h e t e n ver-
kündete Zukunf t , in der die Gerechtigkeit allein aus dem Throne sitzen und 
der N a m e des Einzigewigen in einei re inen , allen verständlichen S p r a c h e 
ohne alle Mysterien anerkannt werden wird (Zephan ja 3 , 9 ) . J a , har t 
ist dieser Ausspruch, aber ohne E r b i t t e r u n g will ich ihn analystren. 

D i e Mission kann also iu M i t a u ihre Wirkung nicht en t fa l ten , weil 
die jüdische Bevölkerung hier s chon m e h r in r a t i o n a l i s t i s c h e A u s -
k l ä r e r e i g e r a t h c n ist u n d d e n j ü d i s c h e n G l a u b e n v e r l a s s e n h a t ! 
E s wird damit einerseits der Missionsbestrebung ein t e s t i m o n i u m p s u -
p s r w l i s ausgestellt gegenüber der rationalistischen Anfk lä re re i , die denn 
wohl auch unter der christlichen Bevölkerung M i l a n s , und zwar zu uoch 
größerem Nachtheile des G l a u b e n s als unter den I n d e n , unigehen m a g ; 
andrersei ts aber wird ihr hier eine Macht zuge t rau t , a l s sei es ihr um 
so leichter, es mit dem orthodoxen J u d e n t h u m aufzunehmen. D i e Geschichte 
aber lehrt gerade d a s G e g e u l h e i l : während der R a t i o n a l i s m u s , der zu 
E n d e des vorigen uud in deu ersten Decenuieu des gegenwärtigen J a h r -
hunder t s t r i n m p h i r t e , gegenwärtig immer mebr a u s der Kirche oerdrängt 
wird nnd die Ze i t voraussichtlich uicht mebr feru ist, wo er gleich so vielen 
andern theologischen oder philosophischen Sys teme» uur noch in deu be-
treffeuden Geschichtsbüchern zu snchen sein wird , steht die große Masse des 
orthodoxen J u d e n t h u m s , die wenigen in Folge von Z w a n g oder Verlockung 
Abgefallenen abgerechnet , , noch immer der Kirche gegenüber a l s eine von 
allen S e i t e n angegriffene aber unüberwindliche Festung. Fürchtete ich 
»icht iu eine zu weit führende und jedenfalls den engen R a h m e n dieses 
Schre ibens übe schreitende Polemik zu ge ra then . so würde ich gern die 
Macht m n s t e r n , welche S i e mit Er fo lg gegen das orthodoxe J u d e u t h n m 
ins Feld sübreu zu können g l a u b e n , wobei ich wohl voranSsetzen dür i te , 
d a ß S i e selbst weder die vo» deu Misstonäre» v e r t e i l t e n nnd von leinem 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 3- 16 
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J u d e n gelesenen T r a c t ä t l e i n , noch die a u s dem Zusammenbange gerissenen 
und anatomisch p räpa r i r t en Bibelstellen a l s brauchbare Wafseu gelten lassen; 
doch ich eile lieber einen andern möglichen S i u n jenes Ausspruchs I h r e r 
Commisstou in die Betrachtung zu ziehen. 

S i e haben stch, m. h. H . , zur Aufgabe gestellt, die irrenden Schafe 
K u r l a n d s der großen christlichen Heerde zuzuführeu. M i t E r s t aunen aber 
vernehmen wir a u s dem M u n d e von Theologen I h r e r Richtuug, daß die 
M i t a u e r J u d e n , weil sie der rationalistischen Ausklärerei huldige«, weuiger 
vom rechten Wege abgeir r t seien uud es mit I h n e n f ü r s Erste noch Zeit 
h a b e , während an de» echt orthodoxen J u d e n , an dem eigentlichen 
alten B n n d e s v o l k e , die Arbeit rasch beginnen müsse. I c h bitte S i e , 
m. h. H . , um A u f k l ä r u n g ! S i n d I h n e n die rationalistisch Aufge-
klär ten , die den jüdischen G l a u b e u verlassen uud deu christlichen nicht 
angenommen haben , bessere, nützlichere, gottgefälligere Menschen a l s die 
strenggläubigen J u d e n ? O d e r steht der jüdische 'Ra t iona l i s t dem Christen-
thum näher a l s der jüdische O r t h o d o x e ? I c h kann mir zwar keine 
klare Vorstel lung vou dem machen, welches B i l d ste sich von jüdischen 
Rat ional is ten entworfen h a b e u , aber jede»fal ls haudel t es sich doch hier 
um solche, die den jüdischen G l a u b e u übe rhaup t oder weuigstens 
schon m e h r verlassen haben : w a r u m wollen S i e nuu uicht zuerst 
diese Umher i r renden , im Dunkel T a p p e n d e n , jeden feste» B o d e n unter ihren 
F ü ß e u verloren Habende» mit väterlicher S o r g f a l t in den Schooß der 
Rel ig ion a u f n e h m e n ? W a r u m wollen S i e nicht die Leuchte des G laubens 
denen entgegentragen, die am helle» Tage den B l i n d e n gleichen? W a r u m 
nicht den sichern, feste» S t a b der Kirche denen reichen, die da straucheln 
und fa l len? Und w a r u m wollen S i e gerade den orthodoxen J u d e n ihre» 
Glauben nehmen, gerade diese in der E r f ü l l u n g ihrer Religionspflichten 
wankend machen? S i n d etwa sie der Gesellschaft, dem S t a a t e schädlicher 
a l s die a n d e r n ? D i e orthodoxen J u d e n in Bauske uud ü b e r a l l , wo sie 
sind, haben keine andern Bücher a l s die des T a l m u d s , der Religionscodices 
und der Andacht gesehen und gelesen; ste glaubeu uud bekeuueu de» 
einigeluzigen G o t t , d a s höchste Wese», de» vollkommenste» Geist , vo» dem jede 
Abbi ldung, jede Borste l lung eine S ü n d e , eiue E n t w e i h u n g is t*) ; sie glauben, 

' ) I n der uns vorliegenden Handschrift ist, von dieser Stelle an. die ganze nach-
folgende Darstellung der orthodor-jüdischen Glaubenslehre mit zahlreichen Verweisungen auf 
die Bücher Mosis, die Propheten, Talmude, Midrajchim u. s. w. versehen; in unserem 
Abdruck glaubten wir, nach eingeholter Erlaubniß des Verfassers, alle diese Citate um so 
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daß G o t t nach seinem Willen d a s All ins Dasein g e r u f e n , daß er der 
H e r r Zebao th ist , der alle Kräf te des Alls in seine« H ä n d e n h ä l t , a u s 
ihnen die Wel ten spinnt u«d webt, u«d müssen es daher a l s eine heilige 
Pfl icht be t rachten , dieser O f f e n b a r u n g G o t t e s in der Schöpfung nachzu-
s p ü r e n , den wunderbaren V a u des Wel ta l l s zu studiren, den geheimen 
Zusammeuhang in der große« Kette der Une«dlichkeit zu belauschen, um 
dadurch zur wahren Liebe G o t t e s und znr Ehrfurcht vor ihm zu ge langen*) ; 
ste glanben, daß dieselbe göttliche K r a f t , die allen Geschöpfen ihre äußere 
Gestal t und ihr Wesen verliehen h a t , «och jetzt alle Gebi lde der N a t u r , 
die Ansammlung und Auflösung der D ü n s t e , die zündenden Bl i t ze , den 
rollenden D o n n e r , wie alle anderen Processe in der Wolkendecke unmi t t e l -
bar ( ! D . Red . ) schaffe, die zahllosen M y r i a d e n von Geschöpfen, die täglich 
und stündlich entstehen und vergehe«, allein ins Leben r u f e , verpflege, 
ernähre und erhal te und wieder der Vernichtung p r e i s g e b e , und dieser 
G l a u b e legt ihnen die Pf l icht a«5, bei jedem meteorologischen Processe, bei 
jeder majestätischen Nature rsche inung , be: allen außergewöhnliche« Lebens-
ereignissen, wie vor und nach jedem Ge«usse ein kurzes Gebet zu verrichten, 
in dem sie G o t t a l s den Schaffenden und W a l t e n d e n , den Regierer und 
Erha l t e r bekennen uud a n b e t e n ; sie glauben an eine allmähliche Entwickelung 
in der S c h ö p f u n g und daß G o t t den Menschen «ach seiuem Ebenbi lde 
geschaffen h a b e , nnd dieser G l a u b e prägte ihnen einerseits D e m n t h ein, 
da jedes andere noch so geringe Wesen ein ä l t e r e r R i n g i« der großen 

mehr uns ersparen zu dürfen, als wir schon öfters erklärt haben, der theologischen Seite 
der Judenfrage, d. h. einer Discussion der Dogmen des Judenthums keinen Raum geben 
zu können. Die für uns wesentliche Bedeutung des hier mitgetheilten „Sendschreibens" 
liegt nicht in dem, was von dem Herrn Verfasser abermals zur Charakteristik resp. Ver-
herrlichung der jüdischen Glaubenslehre beigebracht wird, sondern in den übrigen Partien 
desselben, — eine Bedeutung, über die wir uns in der Schlußanmerkung zu diesem Auf-

satze näher aussprechen werden. D. Red. 
*) Deutlicher und in einer direkteren Verbindung mit der Glaubenslehre werden die 

Naturwissenschaften von den neuern jüdischen Theologen benutzt, vergl. z. B. die israelitische 
Religionslehre von vr. L. Philippson, I . Abth., S. 95—124. Auch Alexander v. Hum-

boldt hat in seinem Kosmoö, Bd. I I , S. 6 ff., mit wahrhaft künstlerischer Hand die von 
den alten hebräischen Dichtern in heiliger Begeisterung besungene Naturanschauung und Aus-
fassung zu charakterisiren verstanden. Auch er erkennt überall in den erhabenen, schwung-
vollen Bildern, in denen die heilige Schrift von dem Ganzen deS Weltalls redet, den Reflex 
des Monotheismus. Der 104. Psalm, diese von allen Dichtern mit Recht bewunderte 

Schöpsungshymne, wird von allen Juden so oft recitirt, daß fast jeder Jude ihn aus dem 

Gedächtniß hersagen kann, 

16* 
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Ke t te der S c h ö p f u n g i s t , während er andrersei ts die Q u e l l e is t , a u s der 
dem orthodoxen J u d e n die Lehre von den höchsten Pfl ichten des Menschen 
gegen den Menschen fließt. Dieser G l a u b e läß t den J u d e n nu r e i n e 
Menschenfamilie kennen, deren Gl ieder wohl verschiedene G e s t a l t e n , Nei -
gungen und Ta len te h a b e n , die stch aber in G o t t wieder einen nnd sich 
a l s Kinder eines V a t e r s wissen sollen und daher dieselben Pf l ich ten , wie 
gegen ihre Glaubensgenossen auch gegen die Heiden zu erfüllen haben. 
Verlassen die Heiden aber nicht die G r u n d p r i n z i p i e n der Si t t l ichkei t , ohne 
welche keine menschliche Gesellschaft bestehen k a n n , erfüllen ste die sieben 
noachidischen Gebo te , indem sie einen Weltschöpfer auch ohne Vermi t t l ung 
der O f f e n b a r u n g anerkennen, vor Go t t e s l ä s t e rung sich hüten, die Famil ien-
keuschheit, d a s Lebeu ihrer Nebenmenschen und deren E igen thum beilig 
ha l te« , ' ü r die A u s ü b u n g des Rechts S o r g e tragen und in den Genüssen 
sich jeder thierischen Rohhei t e n t h a l t e n , so wird ihnen selbst die Seligkeit 
mcht abgesprochen Alles aber , w a s sich auf die Gebote der Gerechtigkeit, 
Redlichkeit , Ehr l ichke i t , W a h r h a f t i g k e i t , T r e u e , w e r k t ä t i g e n Liebe und 
Barmherzigkei t bezieht, das muß der J u d e gegen jede« Menschen beobachten: 
er soll die Armen anch der sittenlosesten götzendienerischen Heiden gemein-
schaftlich und unterschiedslos mit den jüdischen versorgen , ihre Kranken 
verpflegen, ihre Todten beerdigen, Wncher selbst «icht in Geschäftsangelegen-
heiten mit Heiden t re iben, T rene nnd Redlichkeit gegen Heiden wie gegen 
J u d e n a n s ü b e n . Dieser G l a u b e stellt de« J u d e n ein hohes Z i e l : heilig 
sollt ihr sein, denn heilig bin ich der Ewige , ener G o t t . Um dieses Ziel 
zu erreichen, muß der J u d e G o t t l i eben , d. h. durch sein ganzes Leben 
a l s religiöser Mensch, a l s Muste r der S a n f t m n t h , des Woh lwo l l ens , der 
Redlichkeit , der Zuvorkommenheit und Sit t l ichkeit das t ehen , wodurch er 
Liebe zu G o t t und zu seiner Lehre einflößt, um dies Ziel zu erreichen muß 
der J u d e die Wege G o t t e s w a n d e l n , die da sind Barmherzigkei t , unbe-
schränkte Liebe gegen J e d e r m a n n , W a h r h e i t , T r e u e ; um dieses Ziel zu 
erreichen hat der J u d e alle jene speciell in der B i b e l , den T a l m u d e n , 
M i d r a s c h i m , Rel igionscodices angeführ ten positiven und negativen Vor-
schriften der Liebe, der strengsten Gerechtigkeit i» H a n d e l und W a n d e l , in 
M a ß und Gewicht zu beobachten, Trene und W a h r h e i t im Denken und 
Reden zn üben — Vorschriften, welche einerseiiS in dem Gebo te g i p f e l n : 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, welches der Ta lmud leh re r Hillel — vor 
Chr i s tus — a l s die S u m m e aller Gebo te ausgesprochen h a t , andrersei ts 
in der excentrischen Lehre der Mischna : wer seinen Nebenmenschen öffentlich 



S y n o d a l e n . 2 3 3 

beschämt, der wird seiner Sel igkei t verlust ig*); einerseits in dem A u s -
spruch: die W a h r h e i t ist das S i ege l G o t t e s , jede Unwahrhei t also eine 
Fälschung des göttlichen S i e g e l s , andrerseits in dem Grundsatze, daß auch 
daS kleinste H iu t e rgehn , ein lügenhafter V o r w a u d einem unstchern Borge r 
gegenüber einem „Meinungsd iebs tah l " — dieser Ausdruck ist in der S p r a c h e des 
T a l m u d s mit „Hintergehen" identisch, einem B e r g e h e n , d a s im Verbo te 
„ d u sollst nicht stehlen" mit einbegriffen ist — gleichmachten ist. D e n n 
jedes Unrecht, d a s wir b e g e h e t , jede Kränkung, die wir Andern zufügen, 
jede G e w a l t t h a t , die wir a u s ü b e n , jeder H a ß , den wir n ä h r e n , entfernt 
u n s von unserm Urbi lde, von G o t t , und t rüb t die Heiligkeit unserer innern 
W e l t . D i e orthodoxen J u d e n g l auben , daß A l l e s , w a s G o t t ins Dase in 
gerufen h a t , vollkommen i s t , daß alles Geschaffene nicht durch den Zufa l l 
he rvo rge ru fen , nicht p l an los entstanden ist und uicht ziellos das teh t , daß 
die Menschheit durch alle W i n d u n g e n und Entwickelungsphasen der 
Geschichte unmit te lbar unter der Einwirkung G o t t e s , der alle Tba ten 
beobachtet, zum Ziele der Vervol lkommnung geleitet w i r d , daß eine Zeit 
herankommen wird , wo G o t ! allein die Wel t regieren und sein N a m e a l s 
einzig-einig anerkannt werden w i r d , d. h. wo alle Menschen seine Wege 
w a n d e l n , das Recht den S t r e i t zwischen Na t ionen und I n d i v i d u e n ent-
scheiden, ein ewiger ungestörter Friede und B r u d e r b u n d die ganze Mensch-
heit verbinden wird und Gerechtigkeit , Treue und Wahrhe i t die einzigen 
Waf fen in der W e l t sein werden.**) D i e orthodoxen J u d e n beten daher , 
daß die Zeil herannahe , wo alle Wesen sich zn e i n e m B u n d e vereinigen, 
um Got teS Wil len zu vollziehen, daß die Erkenntniß G o t t e s aus den 
Thronen der Wel t sitze, daß das menschliche Herz geläuter t werde und die 
Frevler sich alle zu G o t t bekehre». S i e g l a u b e n , daß nicht nu r d a s 

*) Mischna, Bd. 4, Tract. Aboth, Cap. 3, § 15. Dieser excentrische Spruch ist auch 
ins Christenthum übergegangen: wer aber zu seinem Bruder sagt, du bist ein Narr, der ist 

des höllischen Feuers schuldig (Math. 5, 22). Immerhin scheint mir in ihm mehr Wahrheit 
zu liegen als in dem Grundsatze der Kirche, daß ein Mensch der alle Gebote der Tugend, 

Gerechtigkeit, Liebe beobachtet, schon darum der Seligkeil verlustig werden sollte, weil er 

nicht von christlichen Eltern geboren ist und ein gottessürchtiger, tugendhafter Mensch nach 

Art seiner Vorfahren sein will. 
**) Der Unterschied in der Auffassung der messianischen Zeit zwischen den sogenannten 

Orthodoxen und den neuern Theologen ist nicht wesentlich. Vgl. z. B. die Religionsphilosophie 
der Juden von vr. Samuel Hirsch, Leipzig 1842, § 76—80 und vr. Philipson, israelitische 

Religionslehre, S . 125 ff, Tyeii II, S. 73 ff. Der Unterschied liegt fast nur in der reiferen 

und durch die Wissenschast gesteigerten Auffassung der künstlerischen Darstellung der Propheten, 
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V e r h ä l t n i ß der Gesammthe i t , sondern auch des I n d i v i d u u m s zu G o t t ein 
unmi t t e lba res und zwar d a s Ve rhä l t n iß von Kindern zu ihrem V a t e r ist, 
ste glauben, daß G o t t — oder wie wir ihn in dieser Eigenschaft nennen , 
die Vorsehung — nicht allein die Gesammthe i t p l a n m ä ß i g entwickelt, 
sondern auch, um dieses zu erzieleu und die an 'stch divergirenden Wege 
der I n d i v i d u e n zu e i n e m harmonischen Einklänge und in e i n zwar 
mannigfach gestaltetes aber innerlich zusammenhängendes G a n z e zu br ingen, 
alle Maschen in dem Thatengewebe der Menschen in H ä n d e n häl t und 
muster t ; und da sie nun ferner g l a n b e n , daß der Mensch seinem Urbilde 
gleicht, daher auch mit freiem Wil len begabt ist und in sich die Möglichkeit 
t r ä g t , die ursprünglich von G o t t ihm rein gegebene S e e l e zu beflecken, 
aber auch die K r a f t , sie rein zu e r h a l t e n , so folgt h ie raus sür sie der 
G l a u b e an Verge l tung und an die göttliche G n a d e , die bald nnmit te lbar 
durch des Menschen steten Begle i te r , d a s Gewissen, bald durch die S t i m m e 
der hereinbrechenden Geschicke laut und eindringlich zn dem S ü n d e r redet 
und ihn zur Umkehr m a h n t . O e f f n e t ^der Mensch dieser S t i m m e O h r 
und H e r z , ru f t er alle seine besseren Kräf te in sich wach, so wird durch 
die ihm innewohnende göttliche K r a f t jeder Schr i t t v o r w ä r t s , jede S t u f e 
a u f w ä r t s , leichter, b is er den Gipfe lpunkt der Vollkommenheit erreicht. 

S i n d d a s ungefähr die Haup twurze ln , mit denen der kräftige B a u m 
des orthodoxen J n d e n t h u m s in G o t t gegründet i s t ; ha t dieser B a u m , durch 
eine im Laufe vou vielen J a h r h u n d e r t e n dickgewordenen R i n d e von S y m -
bolen und Ceremonien geschützt, auch in zahlreiche herrliche Vorschriften 
der M i l d e , Wohlthät igkei t , Versöhnlichkeit, Liebe, Gerechtigkeit und W a h r -
heit sich verzweigt , und sind von ihm einige kräftige Reiser anch andern 
P f l a n z e n aufgepf ropf t worden, die ebenfalls wohl thuende, wenn auch nicht 
gleiche Früchte getragen habe.n: warum streben S i e , m. h. H . , dennoch 
grade diesen B a u m zu fällen oder zu entwurzeln. I s t dieser G l a u b e , sind 
diese Lebren der Gesellschaft schädlich? H a t nicht der S t i f t e r I h r e r Religion 
selbst gesagt , daß er nicht gekommen sei, diese Gesetze au fzu lösen , sondern 
zu erfülle« „und wer eins von diesen kleinsten Geboten auflöst" u . s. w . ? 

Ferner aber , m. h. H . , haben S i e wirklich die Ueberzengnng, daß ein 
J u d e , wenn er der rationalistischen Richtung sich e rgeben , den G l a u b e n 
schon verlassen h a b e ? S i e würden gewalt ig i r r e n , glaubten S i e dieses! 
Dieser J r r t h u m kann n u r aus einem verworrenen Begriff von R a t i o n a l i s m u s 
im J u d e n t h u m beruhen. I m J n d e u t h n m hat nie eine S p a l t u u g zwischen 
R a t i o n a l i s m u s und A n t i r a t i o n a l i s m n s stattgefunden. D i e V e r n u n f t , die 
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im J u d e n t h u m e seit seinem Entstehen ihre Herrschaft übte und ihre Mach t -
äuße rung b is aus die entferntesten Gebiete der haarspal tenden talmudischen 
Syl lo .ns t ik zur G e l t u n g brachte, war nie angefeindet. D i e größten 
M ä n n e r des T a l m u d s , die B e g r ü n d e r des talmndischen Wissens haben stch 
mit der Phi losophie befaßt und die Metaphysik, die sie in den Dienst der 
Rel ig ion stellten, sehr hoch und a l s heilig verehr t . J a selbst a l s einer 
unter ihnen durch die spekulativen S t u d i e n zum Abfall von der religiösen 
Gläubigkei t und von der Beobachtung der Sa tzungen verleitet wurde , 
pflogen die Uebrigen mit ihm ununterbrochen Freundschaf t , sanft ihn zur 
Rückkehr mahnend . E in ige Lehrer ließen der r a t io so freien S p i e l r a u m , 
daß sie die Hypothese, a l s hätte der Schöpser d a s All a u s einem Urstoffe 
geformt , a u s dem Gebiete des G l a u b e n s nicht verbannten . M a i m o n i d e s , 
der fast zuerst Dogmen im J u d e n t h u m e ausstellte, n immt die V e r n n f t a l s 
Prüfs te in aller Glaubenssatzungen in seinen Codex der Religionsgesetze 
aus, die allen orthodoxen J u d e n a l s N o r m gelten. G a b i r o l (im 11 . J a h r -
hundert) , dessen religiöse Dich tungen fast in allen jüdischen Gebetbüchern 
zu finden sind und die von alle» orthodoxen J u d e » mit heiliger Begeisterung 
citirt werden, behaupte t , daß echter G l a u b e Ueberzeugung ist, gewirkt durch 
die V e r n u n f t ; wird diese aufgegeben , so schwindet der G l a u b e d a h i n , ist 
er ein leerer H a u c h ; der G l a u b e wird erst dann vollkommen, wenn die 
V e r n u n f t sich ausbi lde t . Mende lssohn , in dessen Denkprocesse der jüdische 
G l a u b e stch zur Na tu r r e l i g iou gestaltete, erklärt alle jüdischen Ceremonia l -
gesetze sür „eine Geist und Herz erleuchtende und erhebende Schr i f t , welche 
bedeutungsvol l i s t , gediegenen tiefen S i n n hat und mit der speculativen 
Erkenntniß der Rel igion in genauester V e r b i n d u n g steht". We i l eben die 
V e r n u n f t im J u d e u t b n m e nie zn einem besondern Glaubenssystem sich ver-
här te te , sondern zu alleu Zeiteu flüssig blieb, hat sich d a s orthodoxe J u d e n -
thum nie gegen die Macht der Vernnns t ges t räub t , sondern sich mit ihr 
völlig befreundet . *) D i e M i t a u e r J u d e n könnten also der rationalistischen 
Aufklärerei huldigen ' , ohue den jüdischen G lauben verlassen zu haben.**) 

*) Vgl. Leitartikel der Allg. Z. d. I , , Nr, 19, 1867. 

*") Zu der vorstehenden Ausführung über die verschiedene Stellung, welche die V e r . 

nun f t in der jüdischen und christlichen Religion einnehme, können wir nicht umhin einige 

Bedenken zu verlautbaren. Wir wissen zwar nicht, ob etwa auch unter den Größe der 
jüdischen Theologie irgend eine zu finden sei, die etwas dem ereäo qum adsuräuw est 

Entsprechendes geliefert hat: wir wissen jedoch, daß subtile Syllogistik und Lobpreisungen 

der Vernunft als H ü l f ö m i t t e l des Glaubens auch in der christlichen Theologie lange vor 
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D a s Schl immste dabei aber i s t , m. h. H . , der U m s t a n d , daß d a s 
über die Mitausche jüdische Bevölkerung zuerst in einer V e r s a m m l u n g von 
Geistlichen, dann auch in der Oefse»tlichkeit ausgesprochene verdammende Ur-
theil ganz a u s der Lust gegriffen ist und nicht einmal den Schein der W a h r -
scheinlichkeit sür sich hat . I c h muß gestehen, daß ich mit S t a u n e n ein 
Urthei l über eine Gemeinde ve ruahm, iu der ich mehr a l s acht J a h r e mit 
unermüdlicher Thätigkeit wirke. Bei all meinem Eiser durch W o r t und 
T h a t den G l a u b e n s b o d e n n r b a r zu machen, die S a a t der reinen jüdischen 
Rel ig ion zu streuen und d a s S t r o h vom Korne zu sondern ( J e r e m . 2 3 , 28) , 
habe ich, einige kable S t e l l en des Jnd i f s e r e l t t i smus abgerechnet, den man 
in andere Consessioneu gewiß weniger a l s in irgend einer jüdischen Gemeinde 
vermißt , mehr über Ueberwucheruug a l s über D ü r r e und über „Berlassen 
des jüdischen G l a u b e n s " zu klagcu. Wei t größere Anstrengung kostet es 
mir d a s , oft zum Schaden des wahren G l a u b e n S l e b e n s gereichende zähe 
Festhalten an allem Hergebrachten zu überwinden und d a s üppige Un-
kraut der im Laufe der Zci t sich eingeschlichen habenden Ceremonien nnd 
Bräuche fortzuschaffen a l s die S a a t der Rel igiosi tä t überhaup t erst aus-
zustreuen. Räthselhast ist es , wie man zu einer selchen M e i n u u g über die 
jüdische Bevölkerung M i t a u s gekommen sein m a g , wie eine Versammlung 
vou Geistlichen den S t a b über eine ganze Gemeinde brechen konnte, ohne 
daß der geringste G r u n d dazu vorl iegt . Und je mehr ich nach einem 
Sche in g r ü b l e , der zu einem so irrigen Schlüsse verleiten konnte , desto 
mehr sehe ich ihn von der W a h r h e i t en t f e rn t : denn wenn ein evangelischer 
Geistlicher ein solches Urtheil über eine jüdische Gemeinde fa l l t , so müssen 
ihm wahrscheinlich solche G l a u b e n s m o m e n t e oder H a n d l u n g e n vorgeschwebt 
haben , die eine Analogie in seiner Kirche, in seiner Gemeinde haben, um 
an beide denselben M a ß s t a b legen zu können ; vergleichen wir aber einige 
analoge Momente in den christlichen und den jüdischen Geme inden M i t a n s , 
wie etwa die Hei l igha l tuug der Feste und den Besnch der Go t t e shäuse r , 

der Periode des eigentlich sogenannten Rationalismus dagewesen sind. Und was diesen 

letzteren betrifft, so ist sein Wesen dem Verfasser offenbar nicht recht bekannt, wie schon 
daraus hervorgeht, daß er seinen Gegensatz „Antirationalismus" (statt Supranaturalismus) 

nennt. Auch der so eben von dem Verfasser citirten Nr. 19 der Allg.Ztg. des Judenthums 
gestehen wir nicht zu, daß sie bei deu Begriffen Rationalismus, Materialismus, Pantheis-
mus genügenden Bescheid wisse. — Doch hier nur soviel zu unserer Verwahrnng übex 

dieses Thema, weil es im Texte wieder einmal berührt wurde: zu dem eigentlichen Zwecke 
des .Sendschreibens" steht es unseres Erachtens nur in loser Beziehung. D. Red. 
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so d ü r f t e sich doch nur eher ein ungünstiges Resul ta t fü r die ersteren Her-
ansstel len. N u n , ich will I h n e n ein knrzes aber t renes Gemä lde davon 
in meiner Gemeinde entwerfen. M i t dem S o n n e n u n t e r g ä n g e am Frei tag , 
sowie anch am Vorabend jedes Festtages ü b e r h a u p t , hört in der ganzen 
jüdischen Gemeinde jede Geschäststhätigkeit auf , und rnht , bis das F i r m a m e n t 
am folgenden Abend mit S t e r n e n besäet ist ; alle Kauf läden von den 
E n g r o s h a n d l u n g e n b is zu den kleinsten Speise- und Ge t ränkbnden sind 
geschlossen; auch der ärmste Handwerker hal vor S o n n e n u n t e r g a n g d a s 
Handwerkzeug a u s den Händen gelegt; d a s S a b b a t h l i c h t , an welches sich 
so viele symbolische Bedeutungen und sreuudlich-tröstende ReminiScenzen 
knüpfen, wird von jeder jüdischen H a u s f r a u mit einem andächtigen Gebet 
eingeweiht. I c h will hier nicht den Reiz nnd die Feierlichkeit schildern, 
den der S a b b a t h über d a s jüdische H a u s verbreitet — denn dasselbe kann 
auch der S o n n t a g in einem religiösen christlichen Hause schaffe» — aber 
wohl muß ich hervorheben, daß uack der eigeuthümlichen, geschichtlich e»t-
wickelte« Lebeuserscheiuung der I n d e n , die Vergnüguugeu am S a b b a t h , 
selbst bei der M i t a u s c h e n jüdischen Bevölkerung noch immer rein religiöser 
und geistlicher N a t u r sind. E i n großer Thei l der Gemeinde M i t a u s eilt 
an jedem S a b b a t h , nachdem der V o r m i t t a g in der S y n a g o g e zugebracht 
w o r d e n , auch Nachmi t tags nach den Lehrhänser» ( b e t k - k a m i ä r a s e k ) , um 
dort d a s von einem Schristgelehrten gewöhnlich vorgetragene W o r t aus 
der heilige» S c h r i f t , de» Ta lmudeu u . f. w. zu vernehmen. Nie aber wird 
man einen Mitauschen J u d e » am S o n n a b e n d und an den Festtagen bei 
einer brausenden Lust , beim T a n ^ e , beim S p i e l e und lärmenden G e l a g e 
t re f fen , noch weniger an den S a b b a t h - »nd Feier tagen einem betrunkenen 
J u d e n begegnen. Dasselbe V e r h ä l t n i ß finden S i e anch beim Besuche der 
Go t t e shäuse r . S c h o n an den sechs Werktagen sind die hiesigen S y n a g o g e n 
und Be thäuser von einer nicht geringen Zah l J u d e n besucht — den geringsten 
Thei l der jüdischen G e m e i n d e vermissen wir am S a b b a t h in der S y n a g o g e — 
die Meisten der Zurückbleibenden verrichten den Got tesdienst in P r i v a t -
häusern gemeinschaftlich — an den Festtagen aber sind die Got teshäuser 
fast von allen J u d e n besucht, ja es giebt Festtage, an denen man verbürgen 
k a n n , daß keine d r e i G l i ede r der ganzen jüdischen Gemeinde in den 
G o t t e s h ä u s e r n fehlen. D i e ganze jüdische Gemeinde steht an diesen Tagen 
ba ld 6 — 8 S t u n d e n , bald von S o n n e n a u s g a n g bis zu völlig eingetretener 
D u n k e l h e i t , ohne daß Spe i se und Trank ihre Lippen b e r ü h r t , in den 
G o t t e s h ä u s e r n , jeder sein Leben im Lause des verflossenen J a h r e s durch-
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musternd , jede böse T h a t mit zerknischtem Herzeu bereuend , sich an den 
Geboten uud dem W o r t e G o t t e s geistig kräftigend, um mit gutem Wil len 
und sittlichem Ernste ausgerüstet muth- und hoffnungsvol l von Neuem den 
Kamps mit den Verlockungen des Lebens zu beginnen. O b alle Gemeinde-
glieder dieses alles genau mit dem H e r z e n , dem Geiste t h u n , ist freilich 
eine F r a g e , die der Keuuer aller Herzen allein beantworten k a n n ; allein 
d a s ist die Bes t immung des T a g e s und wenigstens versammelt man sich 
dazu vollzählig in den G o t t e s h ä u s e r n . W o werden S i e n u n , m . h. H . , 
nnter diesen Allen diejenigen herausf inden , die den jüdischen G l a u b e n ver-
lassen h a b e n ? Meinerse i t s er laube ich mir nicht über die Rel ig ios i tä t und 
G l a u b e n s t r e u e der christlichen Gemeinden M i t a n s ein Urthei l zn fä l len; 
ich habe genug mit m e i n e r Gemeinde zn thun und würde mich glücklich 
füh len , wenn ich mir sagen könnte, daß ich allen Pfl ichten gegen ste nach-
gekommen b i n ! Aber wohl glaube ich die Her ren P a s t o r e , welche die 
Mitauschen J u d e n zuerst a l s außer dem G l a u b e u I h r e r V ä t e r stehend 
bezeichneten, f ragen zu dürfen , ob etwa die Vergleichuug mit ihre« eigenen 
Gemeinden in de« oben geltend gemachten Beziehungen S i e zu diesem 
Urthei le berechtige. W i r d auch dort kein H a n d e l am S o n n t a g , auch nicht 
vor dem Kirchengang, ge t r ieben? S i n d auch dor t alle Ge t ränkbuden am 
S o n n t a g e geschlossen und findet sich kein einziger Handwerker , Geselle oder 
L e h r l i n g , der am S o n n t a g e eine Arbei t beende oder un te rnehme? S i n d 
dort die S o n n t a g s f r e u d e n geistlicherer N a t u r a l s die der Mitauschen J u d e n 
am S o n n a b e n d ? Können S i e , m. h. H . , auch von I h r e m Kirchenbesuche 
sagen, daß es gewisse Tage im J a h r e giebt, an denen die Kirche von allen 
ihren Zugehör igen besucht ist? 

Doch es sind vielleicht die speciell jüdischen Vorschr i f ten , S i t t e n , 
B r ä u c h e , von denen S i e die hiesigen I n d e n losgelöst g l a u b e n ! O , 
dann möchte ich wohl die F r a g e an S i e richten, ob S i e unter den 6 0 0 0 
jüdischen M i t a u e r n viele Häuser auszähle» können, in denen die Speise-
gesetze nicht mit pr imi t iver S t r e n g e beobachtet werden? O b S i e viele 
M i t a u e r J u d e n kennen, die am S a b b a t h ' n n d den Feier tagen Geschäf ts - oder 
Vergnügungsre isen macheu? O d e r sind es große Umwälzungen im C u l t u s , 
die S i e zu dieser irr igen M e i n u n g berecht igen? Auch hier aber 
finde ich, so gerne ich sie suche, fast keine e inz ige ; im Gegenthe i l ist allen 
verständigen hiesigen jüdischen Gemeindegl iedern bekannt , mit welchen 
Schwierigkeiten ich zu kämpfe« habe, welche Vorsicht ich gebrauchen m u ß , 
wenn lch auch den kleinsten Schr i t t v o r w ä r t s in der Cul tusverbesserung 
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machen wil l . Ueberall wo ich auf Gebräuche stoße, die sogar nicht im 
B o d e « des reinen jüdischen G l a u b e n s wurzeln, die aber dennoch a l s solche 
eine lange Zei t g a l t e n , da begegne ich gewaltigen Hindernissen, selbst in 
denjenigen Schichten, wo flüchtige Beobachter R a t i o n a l i s m u s suchen würden , 
und n u r durch M u t h , A u s d a u e r und Se lbs tve r l eugnung kann ich aus einige 
Er fo lge rechnen.*) 

D a s , m. h. H . , sind Tha t sachen , die weder mit dem Hauche des 
ausgesprochenen W o r t e s noch mit einem Federstriche a n s dem Reiche der 
Wirklichkeit verwiesen werden können. I c h glaube mich also berechtigt zu 
wünschen, zu bitten und zu hof fen , daß S i e , m . h. H . , im Interesse der 
Liebe, die a u s der Q u e l l e der Urof fenbarung u n s Allen zus t römt , im 
Interesse der W a h r h e i t , nach der wir Alle streben, im In teresse der 
Menschheit, zu deren e i n e r Famil ie wir alle gehören, — das thun mögen, 
was die öffentliche M e i n u n g gewiß zu thun auch nicht unterlassen w i r d : 
d a s ü b e r m e i n e G e m e i n d e a u s g e s p r o c h e n e h a r t e U r t h e i l z u r ü c k -
n e h m e n , d e n W o r t e n a b e r d i e ich ü b e r M i s s i o n g e s p r o c h e n E i n -
g a n g i n I h r e H e r z e n v e r s c h a f f e n zu w o l l e n . 

Wol l ten S i e im N a m e n der Liebe I h r e n Beis tand , I h r e The i lnahme 
der Verbesserung der s o c i a l e n S t e l l u n g der J u d e n zuwenden — wo-
durch allein sie zu bessern, nützlicher» B ü r g e r n herangezogen werden können — 
dann werden wir S i e , und wird G o t t d a s Werk I h r e r H ä n d e segnen. 
D i e S o r g e fü r d a s S e e l e n h e i l der I n d e n aber überlassen S i e billig 
deren e i g e n e n Geistlichen. 

A n m . d . R e d . D a s vorstehende „Sendschre iben" , welches der V e r -
fasser auch direct der vor kurzem in Gold ingen versammelt gewesenen 
kurländischen Provinzia lsynode dieses J a h r e s zugeschickt h a t , wird nicht 
ermangeln können die ernste Beachtung nicht nnr unserer evangelischen 
Landesgeistlichkeit, sondern auch aller übrigen Leser der Baltischen M o n a t s -
schrift auf sich zu z iehen; ist es doch, wie u n s dünkt, eine ganz nene E in -
sicht in die möglichen Folgen einer dem Interesse des weiteren P u b l i c u m s 
bisher ferner liegenden Angelegenhei t , die u n s hier eröffnet wi rd . E s 

*) Es ist hier nicht der Ort den Nachweis zu liefern, daß Aenderungen im Cultus 
nach den Bedürfnissen der Zeit und des Ort-'s eine gewöhnliche Erscheinung im Judenthume 

find und daher, selbst wenn die gewöhnlichsten und erforderlichen Verbesserungen im Cultus 

realisirt wären, noch immer kein Grund vorhanden wäre uns des Rationalismus und Un-

glaubens zu zeihen. 
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bandelt sich nämlich seit einiger Zei t um eine organistrte Jndenmiss ion im 
Lande mit ständigen M i s s i o n ä r e n . regelmäßigen S u b v e n t i o n e n u . s. w., 
und d a s „Sendschre iben" läßt ersehen, welche Aufregung dieses Unter-
nehmen unter den I n d e n K u r l a n d s hervorgerufen hat oder noch hervor-
rufen könnte. D a s aber würde u n s in unseren ohnehin schon so gegensah-
vollen Verhältnissen gerade noch fehlen, daß auch die sociale T r e n n u n g 
zwischen J u d e n und Christen zu einer politischen Feindschaft a u s a r t e t e ! 
M a n kann nicht ande r s sagen, a l s daß unsere jüdischen Landesgenossen in 
den wenigen F ä l l e n , wo sie sich politisch bethätigen konnten, vollkommen 
loyal und namentlich ohne die bei gewissen Anderen beliebte Ueberspnngung 
der nächsten Ins tanzen verfahren sind (man denke z. B . an die S t e l l u n g , 
welche die Rigaschen J u d e n in der S tad tve r fassnngss rage e innahmen) ; 
gewiß aber ist es höchst wünschenswer th , daß dem niemals a n d e r s werde 
und daher Alles vermieden werde, w a s diesen bisher verachteten aber keines-
wegs bedentnngslosen Bevölkernngthei l in eine entschiedene Opposi t ion 
drängen könnte. Z w a r nun wird es nimmer von den einzelnen Pas to ren oder 
gar den S y n o d e n unseres Landes zu verlangen sein, daß sie um einer 
politischen Rücksicht willen einen kirchlichen Zweck aufgeben — muß es 
ja doch gerade a l s ihre S t ä r k e und ihr R u h m anerkannt werdeu, daß sie 
von jeher in wahrha f t protestantischem Geiste ausschließlich und ohne 
Hintergedanken ihrer g e i s t l i c h e n Ausgabe zu genügen suchten — aber 
wenigstens mögen ste ohne V e r d r u ß sich da ran er innern lassen, daß doch 
wohl auch im Interesse der Kirche selbst die Judenmiss ion n u r mit der 
größten Vorsicht und S c h o n u n g und nu r mit der strengsten Kritik der 
dabei verwendeten Werkzeuge betriebe« werden da r f . Und wenn auch (wie 
wir a l lerdings a p r io r i glauben annehmen zu dürfen) in dieser Hinsicht 
nichts versehen sein sollte, so mögen die S y n o d e n u n s immerhin noch 
erlauben die folgende E r w ä g u n g ihnen a n s Herz zu legen. D a s S t a a t s , 
gesetz gestattet nur den Uebertr i t t vom J u d e n t h u m zum C h u s t e n t h u m , nicht 
umgekehr t ; nun aber läßt sich unseres Erach tens unschwer nachweisen, daß 
jede sei eS durch gewisse Korpora t ionen und Gesellschaftsgruppen oder gar 
durch den S t a a t selbst in öffentlicher Weise betriebene religiöse P r o p a g a n d a 
nur da sittlich zulässig ist, wo Rück- und Ueber t r i t t in gleicher Weise frei-
stehen; ei-Av sind unsere S y n o d e n wenigstens solange nicht berechtigt die 
Judenmiss ion im Lande zu o r g a n i s i r e n , a l s sie nicht zugleich auch für die 
Herstellung der vollkommenen Bekenntnißs ie ihei t , zu Gnns ten des Juden» 
t h u m s wie der verschiedenen christlichen R e l i g i o n s p a r t e i e n , in unserem 
S t a a t e wie in allen übrigen — beten. 
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Die kirchliche Anionskrisis in Preußen 
und deren Bedeutung für die Kirchenversastungssragt. 

„Den Tag werde ich segnen, an welchem 
ich die Kirchengewalt wieder in die rechten 

Hände werde zurückgeben können". Worte 
Friedrich Wilhelms IV. an den Berliner 
Magistrat 1845, 2V. October. 

s werden am 1 9 . Oc tober d. I . (n. S t . ) gerade fünfzig J a h r e , d a ß 
die kirchliche Union in P r e u ß e n eingeführt i s t , indem an diesem Tage 
sämmtliche Geistliche B e r l i n s lutherischen und reformirten Bekenntnisses unter 
der F ü h r u n g Schleiermachers gemeinsam im D o m zn Ber l in das beilige 
Abendmahl nach dem neuen unirten R i t n s empfingen. König Friedrich 
Wilhe lm III. hat te schon am 27. S e p t e m b e r desselben J a h r e S (1817) durch 
„ C a b i n e t s o r d r e " an die betreffenden geistlichen Behörden und im Hinblick 
auf die bevorstehende dre ihunder t j ähr ige Er inne rungs fe ie r der Refo rmat ion 
durch Luther a n g e o r d n e t , daß die beiden evangelischen Consesstonskirchen, 
die lutherische und die reformir te , fortcin sich zu e i n e r „evangelischen Kirche" 
verschmelze« sol l ten, welche Kirche sich „ans die Hauptsachen im Cbristen-
thum, worin beide Consesstonen eins seien" gründen solle. Diese „ U n i o n " 
sollte nnu , wenn auch nicht aufgedrungen und anbefohlen — wie a l lerdings 
in der C a b i n e t s o r d r e bemerkt w a r — so doch allmählich von S e i t e n der 
kirchlichen Behörden angestrebt w e r d e n ; der König selbst a b e r , a l s der 
eigentliche B e g r ü n d e r und Er f inder der U n i o n , ging mit gutem Beispiel 
vo ran , indem er sich der ersten „ n n i r t e n " Gemeinde in P r e u ß e n , der „Hof-
und Garn i sonsgeme inde" zu B e r l i n , anschloß. 
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Dieses Werk des frommen Kön igs feiert nun eben sein fünfz ig jähr iges 
Jube l fes t — aber es ist wenig Aussicht v o r h a n d e n , daß es wirklich ei« 
Fest werde, indem d a s vo« Friedrich Wi lhe lm III. beabsichtige Friedettswcrk 

» der Unio« vo« der ersten Zeit seiner B e g r ü n d u n g an „kein B a n d der 
Gemeinschaf t , sondern ein Zeichen der Z e r t r e n u u n g " geworden ist und die 
kirchlichen W i r r e n und K ä m p f e , die die Union in ihrem Gefolge gehabt 
h a t , gerade in diesem ihrem neu« und vierzigsten Lebensjahre dermaßen 
stch vergrößer t h a b e « , daß es nicht a l s unmöglich erscheint, ihr fünfzig-
jähr iger G e b u r t s t a g könne zugleich ihr T o d e s t a g werden. W o h e r nun diese 
Kris ts , und weßhalb ist die Union innerha lb dieser fünfzig J a h r e nicht das 
geworden, w a s sie sein soll te, ei« B a « d des Fr iedens und der Verschmel-
zung der beiden evangelische« Co«fefsio«skirche« zu e i « e r eva«gelischen 
Kirche? 

D i e Unio« war vo« vor«e herei« ein Eingriff in die historisch-rechtliche 
G r u n d l a g e beider evangelische« Kirchen und ihrer Se lbs tbes t immung. Wenn 
es auch mehr a l s wünscheuswerth ist, daß die beiden reformatorifchen Eon-
fefstonSkirchen sich soviel , a l s nu r irgend möglich, nähern und sich a ls 
Schwesterkirchen ansehen sollen, so ist eine solche gegenseitige Annäherung 
und Gemeinschaft doch nicht mit dem Ausgeben der S o n d e r e i g e n t h ü m l i c h M 
und der durch die Geschichte gegebenen Entwickelu«g einer jeden Eon-
fessio«skirche zu verwechseln. D a s aber ist der große Fehler der Union 
gewesen u«d ist es bis auf diesen T a g , daß von dem Augenblicke des 
königlichen Erlasses vom 2 7 . S e p t e m b e r 1 8 1 7 an jene „parteiischen 
N a m e n " der beiden evangelischen Kirchen anshören und es fo r tan nur e i n e 
evangelische Kirche geben sollte. Heißt es doch mit eigenthümlicher 
Zweideutigkeit gleich in jener Unionsurkunde von 1 8 1 7 , „daß die reformirte 
Kirche al lerdings nicht zur lutherischen und diese auch nicht zur reformirten 
übergehen , daß aber trotzdem b e i d e e i n e n e u b e l e b t e e v a n g e l i s c h -
christliche K i r c h e i m G e i s t e i h r e s h e i l i g e u S t i f t e r s b i l d e n sollen" 
— und wurde doch zu dem E n d e auch bald eine Agende ausgearbei te t , 
die „auch i« «icht unir ten Kirchen" e ingeführt werden sollte. Ebenso ver-
fügte die Cab ine t so rd re vom 3 0 . Apr i l 1 8 3 4 , daß es nicht zu gestatten 
sei, „wenn die Feinde der Union stch a l s eine besondere Religionsgesellschast 
const i tu i ren" , trotzdem daß in derselben V e r f ü g u n g gesagt w a r , daß die 
Union kein Aufgeben der bisher igen evangelischen Glaubeusbekeuutuisse 
bezwecke. W a s hals es d a h e r , daß es schon 1 8 1 7 h i eß , die Union solle 
niemand aufgedrungen w e r d e n ? W a s hals es auch, daß im Lause der 
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fünfz ig jähr igen Entwickelungsgefchichte der Union verschiedene, oft nicht 
unbedeutende Zugeständnisse den einzelnen Konfessionen gemacht werden 
müßten — immer doch war es bald offene, bald stille Tendenz der Union , 
die beiden reformatorifchen Kirchen nicht bloß mit einander zu verschmelzen, 
sondern auch an S t e l l e beider die kirchliche Neuschöpfung der Union , die 
„evangelische" Kirche, zn setzen. Diese evangelische Kirche sollte in einem 
einigen Kirckenregiment nnd C u l t u s bei uneinigem Glanbensbekenntn iß 
und einem gewissen M a ß e von confefsioneller Sondereigenthümlichkei t be-
stehen. D a ß aber war und ist der innere Widerspruch der U n i o n . daß 
die äußere Erscheinung der Kirche im Kirchenregiment und C u l t u s nicht 
die entsprechende Fo rm des innern kirchlichen W e s e n s , des geschichtlich 
überkommenen Glaubensbekenntnisses und der konfessionellen Besonderhei t 
unter solchen Bed ingungen sein kann. S a g t doch selbst der reformirte 
E b r a r d in seine Kirchengeschichte (IV, 283) bei Besprechung der separirten 
Lutheraner , die sich eben von der preußischen Landes-Unionskirche abgetrennt 
h a b e n : „vergeblich versicherte eine Cab ine t so rdre ( 2 8 . F e b r u a r 1 8 3 4 ) , daß 
die lutherische Kirche durch die Union ganz und gar nicht ausgehoben sei 
und der Be i t r i t t zur Union übe rhaup t von niemandem verlangt werde, 
sondern nur die gehorsame Annahme der Agende ; die separirten Lntheraner 
konnten d a s Unfaßbare nicht fassen, daß in einer nnir ten Kirche das die 
reformir te Lehre verdammende Bekennluiß ungeschmälert nvch gelte und daß 
eine mit den Resormir ten gemeinsam gebrauchte Abendmahls l i tnrg ie eine 
lutherische sei, w a s doch nach königlicher Logik alles unzweifelhaft stattfand." 

Aber nicht bloß die eigenthümliche D o p p e l n a t u r der Union ist es , die 
u n s bedenklich macht , anch die ganze Art der Entstehung dieser neuen 
evangelischen Kirche hat sür u n s manche Schattensei ten. Nicht a n s der 
Gemeinde he raus oder auf einer die Kirche reprasentirenden allgemeinen 
S y n o d e ist die Unio« en t s t anden , sondern im Cabinet eines wenn auch 
f r o m m e n , so doch weltlichen Mach thabe r s . M i t Recht sagt daher ein 
unparteiischer M a n n der U n i o n , F a b r i , ( D i e politische Lage und die 
Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland) : „ I s t der W e g der 
C a b i n e t s o r d r e s der legitime W e g des Fortschri t ts in der Gemeinde J e s u ? 
W o ist der Geburtsschein der U n i o n ? W o ihre Legit imation a u s dem 
H e i l i g t h u m ? J e d e s D i n g urständet in seiner Zengnng nnd die Kräf te 
dieser p räsormiren und beherrschen seine Entwickelung. Hä t t e die Union 
in ihren Ursprüngen jene zeugenden Lebenskräste, wäre sie mehr T h a t 
G o t t e s an S e i n e r Geme inde , a l s a n s vorbedachtem guten R a t h der Menschen 
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en tsprungen, sie würde siegreich alle Widers tände überwunden uud die 
kirchliche Geschichte der letzten fünfzig J a b r e zu einer wesentlich anderen 
gemacht haben. S i e hat das nicht vermocht." - - D i e Union ist abe r 
nicht bloß an dem zähen Widerspruch der confessionellen Theologen oder 
übe rhaup t an dem „Consessionshader" gescheitert, sondern ebenso auch d a r a n , 
daß sie eben nicht eine T h a t der Kirche und Gemeinde w a r , sondern 
zunächst a u s staatskirchlicher Macht und Weishe i t hervorgegangen ist und , 
wie wir meiuen, euch nur aus dieser G r u n d l a g e allein ihr Ansehen bis auf 
den heutigen T a g hat behaupten können. 

S o v i e l zur allgemeinen O r i e n t i r n n g über d a s Wesen der preußischen 
S t a a t s - und Unionskirche. D i e Union ist nun aber im gegenwärtigen 
Augenblick in eine neue Krisis getreten, die durch die jüngsten politischen 
Kämpfe und Errungenschaften herbeigeführt ist. D a s J a h r 1 8 6 6 hat mit 
einem Schlage gegen 4 Mi l l ionen S e e l e n meistens lutherischen, aber 
auch resormirten und unir ten Glaubensbekenntnisses in die staatliche 
Gemeinschaft von P r e u ß e n eintreten lassen und es entsteht nun die Frage, 
wie es mit diesen nenannect i r ten P rov inzen in kirchlicher Beziehung zu 
halten sei. Hanover und Schleswig-Holste in repräsentiren zwei ansehnliche 
Kirchengebiete, die nicht bloß ein lutherisches G laubeusbekenn tn iß , sondern 
demgemäß auch ein lutherisches Kirchenregiment bis jetzt gehabt haben und, 
wie bereits ausgesprochen ist, auch für die Zukunf t beanspruchen. S i e 
werden sich daher auch nicht in die preußische S t a a t s k i r c h e , die Unions-
kirche, eingliedern lassen nnd andrersei ts dürste die Zei t vorüber seilt, wo 
man durch königliche C a b i u e t s o r d r e s „neue K i r c h e « " stiften und den 
Gl iedern verschiedener Glaubensgemeinschaf ten ein uud dieselbe Agende 
uud ein Kirchenregiment octroyiren kann. D e r König von P r e u ß e n hat 
daher gewiß recht ge than , wenn er durch V e r f ü g u n g vom 8 . D e c b r . 1866 
die neuannect i r ten P rov inzen in kirchlicher Beziehung direct unter den 
Cul tusminis te r gestellt hat und nicht nn te r den „evangelischen Oberkirchen-
r a t h " , der die höchste kirchliche Behörde fü r die preußische S taa t sk i rche ist 
und von sich a u s direct mit dem Könige conserirt . E s dürste diese An-
o rdnung aber uur eine provisorische Lösung der Krisis sei«, iu welche die 
preußische La«deskirche durch die Annexion der ueueu Kirchenprovinzen 
gerathen ist, denn für die D a u e r kann diese Ausnahmeste l lung den lutherischen 
nenen Prov inzen nicht gut gewähr t werden. D e r evangelische Oberkirchen-
ra th ist von König Friedrich Wi lhe lm IV. am 6 . M ä r z 1 8 5 2 mit der 
ausdrücklichen Tendenz eingesetzt, „die Rechte uud die aus G r u n d derselben 
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vorhandenen Einr ichtungen der verschiedenen Coniessionen zu schützen und 
zu pflegen und ebenso die evangelische Landeskirche in ihrer Gesammthei t 
zu verwalten nnd zu ver t re ten." Wie könnte nun der Oberkirchenrath für 
die D a u e r die Existenz solcher bedeutenden kirchlichen Besonderheiten außer-
h a l b seines Reg imen t s dulden. E s ist auch nicht gut anzunehmen, daß man 
den Lutheranern in Hanove r und S c h l e s w i g - H o l s t e i n dieselbe vom S t a a t e 
unabhängige S t e l l u n g geben w i r d , die man 1 8 4 5 den „separirten Luthe-
ra t tern" durch d a s B r e s l a u e r Kircheucollegium gab und zn geben sich genöthigt 
sah ; würden stch doch diese schleichen Lutherauer a l sba ld mit deu hauöver-
schen und schleswig-holsteiuscheu verbinden und am Ende einen lutherischen 
Oberkircheuratb gegenüber dem evangelischen in Ber l in Hilden. Auch wäre 
der Widerspruch in der T h a t zu g r o ß , daß iu den alten P rov inzen die 
lutherische Kirche gewissermaßen gezwungen ist in der Union zu bleibeu, 
wäbreud man den neueu P r o v i n z e « in dieser Hinsicht freie Haud giebt. 

Also — wohin wir u u s weudeu , neue V e r w i r r u n g e n , und dennoch 
werden auch diese zum Heile der Kirche ausschlagen, indem ste endlich die 
große F rage zur Entscheidung zu bringen helfen, wie die V e r f a s s u n g der 
Kirche sich gestalten soll. D i e gegeuwärtigen kirchlichen Zerwürfnisse in 
P r e u ß e n müssen unserer M e i n u n g «ach zu einem neuen irgendwie modificirten 
Kirchenregiment sühreu , sei es n u n , daß d a s alte Kirchenregiment , a l s 
evangelischer Ober t i r chenra lh unter dem S u m m e p i s k o p a t des Königs iu 
ver jüngter Gestal t a u s der Kris is hervorgeht , sei es — und dahin scheinen 
die Zeichen der Zei t mehr zu deuten — daß die lutherische Kirche iu 
P r e u ß e « — und mit ihr auch die reformirte — auf G r u u d ihrer kirch-
lichen Sondereigenthümlichkei t uud in Unabhängigkeit vom S t a a t und der 
sogenannten S taa t sk i rche sich iu «euer «nd anpassender Verfassung con-
stitnirt D a s scheint u n s die große Bedeutung der gegeuwärtigen Un ions -
krisis in P r e u ß e n sür die Kirchenverfassung zu sein. Jetzt wird es sich 
zeigen müssen, ob die beiden reformirten Schwesterkirchen, insbesondere die 
lutherische, noch so viel inneres S a l z haben, daß sie stch zu kirchlicher 
Selbs tbes t immung nnd Selbständigkei t fortentwickeln können. W i r glauben 
und hoffen es und versuchen in den nachfolgenden B l ä t t e r n die Ansätze 
einer solchen kirchlichen Selbstentwickelung nachzuweisen. 

Zunächst haben wir hier zu bemerke», wie die Kircheuversassungsfrage 
iu der T h a t gegenwärt ig alle G e m ü t h e r beschäftigt u«d alle andern Fragen 
der kirchlichen G e g e n w a r t iu den Hin te rg rund gedrängt hat . D i e s zeigt 
sich namentlich auch an der Fül le von Artikeln in den theologischen 

Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg., Bd. XVI, Heft 3. 1 7 
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Zeitschriften und von Broschüren , welche alle von der Kirchenverfassungs-
frage, in Anknüpfung an die neugeschaffene politische S i t u a t i o n in P r e u ß e n , 
handeln . Nachdem zunächst die Hengstenbergsche Kirchenzeitung schon zu 
Ende des vorigen J a h r e s in einer Reihe von Artikeln zu Guns ten eines 
selbständigen, von der Union unabhängigen Kirchenregiments sür die 
lutherische Kirche im alten und neuen P r e u ß e n il re gewichtige S t i m m e erhoben 
und dabei geradezu ausgesprochen ha t t e , daß „eiu unterscheiduugsloses 
Kirchenregiment über unterschiedene kirchliche Existenzen ein schweres Un-
recht" sei, wurde sie d a f ü r in dem O r g a n des Ber l ine r Oberkirchenrathes , 
der „Neuen evangelischen Kirchenzeitnng", von Professor M e h n e r auf das 
Heftigste angegriffen und mußte sich gefallen lassen dahin zurechtgewiesen zu 
werden , daß „ e s nach lutherischer Lehre u « w e s e n t l i c h sel, ob die 
lntherischen Gemeinden innerha lb der evangelischen Landeskirche unter 
e i n e m Regiment versaßt seien oder nicht". Hieraus wurde a u f s neue Oel 
i n s Feuer gegossen und zwar von einer S e i t e , von welcher es niemand 
erwarte t hät te . D e r a l s theologischer Schrif tstel ler rühmlichst bekannte 
Missionsinspector F a b r i in B r e m e n , selbst der Union angehörig und 
innerlich über dem confessionellen Gegensatz stehend, sprach sich in zwei 
Broschüren „ D i e politische Lage und die Zukunf t der evangelischen Kirche 
in Deu t sch land" — und „ D i e Uu ions - und Ver fa f suugss rage" — g e g e n ' 
d a s bisherige Uuionskirchenregiment a u s . „ D i e Union a l s kirchen-
regimentliches P r i n c i p — sagt Fab r i — ist auszugebeu, weil sie unhal tbar 
geworden ist, die Union ist zur K o n f ö d e r a t i o n umzugestal ten." E s sollen 
die lutherische, reformirte und , wenn es eine solche giebt, u n k t e Kirche eine 
jede sür sich bestehen, aber unter e inander alle drei durch d a s B a n d der 
Konfödera t ion verbunden sein. 

Diese S t i m m e a u s dem eigeueu Lager der Uuiou erregte überall das 
größte Aufsehen und selten hat wohl ein so kleines Schri f ts tück, wie daS 
erste der beiden genannten , eine solche W i r k u n g geübt . E ine große Menge 
von En tgegnungen folgte -von allen S e i t e n und die M ä n n e r der Union 
riefen dem Verfasser z u : „ G o t t bewahre u u s vor unseren F r e u n d e n " . Auch 
der evangelische Oberkirchenrath sah sich geuö th ig t , wenn anch nicht in 
directer Anknüpfung an die Fabri 'scheu Broschüren , zu den erregten G e -
müthern zu sprechen und erließ am 1 8 . F e b r u a r d. I . jenes merkwürdige 
Schriftstück „Denkschrift des evangelischen Oberk i rche iua ths betreffend die 
gegenwärt ige Lage der evangelischen Landeskirche P r e u ß e n s " unterschrieben 
von den elf Gl iedern des Oberki rchenraths M a t h i s , N e a n d e r , S n e h t l a g e , 
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Nitzsch, Zwesten, H o f f m a n n , Wichern , Th ie l en , D o r n e r , S t a h n , Hermes. 
D i e Denkschrift geht zunächst davon a n s , daß die politischen Veränderungen 
des verflossenen J a h r e s von großer Rückwirkung auf die evangelische Kirche 
P r e u ß e n s und Deutschlands gewesen sei uud daß es nun gegenüber den 
mancherlei kirchlichen Kundgebungen der Gegenwar t allen treueu Gliedern 
der Laudeskirche P r e u ß e n s gezieme „klare S t e l l u n g zu nehmen und zu 
behaupten" . W o r i n besteht null diese? E s sind hauptsächlich zwei Ge-
fahren und F e i n d e , vor deuen der Oberkirchenrath warn t . Ers tens die 
Bestrebungen des sogenannten P ro tes t an tenvere ins , welcher den evange-
lischen Landeskirchen nnd den coufesstouellen Unterschieden „die deutsche 
Nationalkirche der Zukunf t " entgegenstellt. M i t Recht sagt einer der H a u p t -
führer der „deutschen Nationalkirche" v r . Schenkel (D ie gegenwärtige Lage 
der protestantischen Kirche in P r e u ^ n und Deutschland) gegen diese Ar-
gumentat ionen des Oberklrchenraths , daß denselben der volle Nachdruck der 
P r i l i c i p i e n , die Macht der Energie uud der Erns t der Konsequenz fehle. 
Für die Union in P r e n ß e n gebe es gegenwärtig keine andere Hül fe und 
Re t tung , a l s daß die Kirchenvereinigung mit vollem Ernste nach dem 
S i n n e der S t i f t u n g s u r k u n d e vom 2 7 . Sep tember 1 8 1 7 wirklich aus - und 
durchgeführt werde. D a s könne aber nur auf dem Wege des Protes tanten-
vereins geschehen, denn dieser bezwecke nicht bloß Einheit der Kirche im 
Kirchenregiment mit Anfgcbimg der sogenannten itio in p a r t e s oder der 
konfessionellen Sonderkirchensenate, sondern auch auf Grund lage des G e -
meindeprincips eine einheitliche Gesta l tung der Kircheuverfassung. S o 
äußer t sich Schenkel und man versteht in der T h a t nicht , weßhalb die 
Denkschrift gegen denselben und den Protestantenverein zu Felde zieht. 
W i r müssen Schenkel vollständig beipflichten, wenn er nach dieser S e i t e 
bin nur im Protestantenverein und dessen Zielen die alleinigen Konsequenzen 
der preußischen Unionsbestrebnngen sieht. — D e r zweite Feind der Union 
aber, gegen den hauptsächlich die Denkschrift gerichtet ist , ist ihr diejenige 
Richtung innerhalb der evangelischen Landeskirche, welche die Besonderheit , 
ja S o n d e r u n g der evangelischen Konfessionen der Union und der Einheit 
der preußischen Landeskirche entgegenstellt. Diese Richtung wird denn im 
Ver lans der Denkschrisl „ R o m a n l s m n s " genannt , so daß zu dieser katholi-
strendeu Richtung nicht bloß solche Lutherauer gehören sollen, welche viel-
leicht wirklich mit R o m l iebäugeln , sondern auch alle d i e , welche darauf 
ausgehe«, ihrer Kirche nicht bloß da s überkommene Glanbensbekenntniß 
zu wahren, sondern demgemäß anch aus eine lutherische Kirchenleitung und 

1 7 * 
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Kirchenorganisation Anspruch machen. D e r evangelische Oberki rchenra th 
B e r l i n , der schon ;n Weihnachten 1 8 6 6 , wie e r w ä h n t , „die nene 

evangelische Kirche" mit der neuen Weishe i t bereicherte, daß es nach luthe-
rischer Lehre unwesentlich sei, ob die lutherischen Gemeinden innerha lb der 
evangelischen Landeskirche unter einem Regiment verfaßt seien oder nicht, 
bestätigt dieses nicht b l o ß , sondern warn t jetzt soaar die Gemeinden „vor 
der Ver le i tung in Abfall von dem Boden der Re fo rma to ren seitens solcher, 
welche unter Mißbrauch des lutherischen N a m e n s aus dem G r u n d e jener 
Tendenzen den B a u einer neuen ihrem S i n n e zusageuderen Kirche unter-
nehmen wollen." 

Diese Denkschrift des Oberkirchenratbs hat innerhalb der lutherischen 
Kirchenangeböiigen, wie man sich denken kauu, vielfach böses B l u t erregt ; 
namentlich aber wurden jene Beschuldigungen von „romauisirenden Tendenzen", 
die ohne Wei te res in Bausch uud Bogeu der lutherischen Kirche augeheftet 
werdeu, mit En t rüs tung zurückgewiesen. Gebt denn d a s S t r e b e n uach einer 
selbständige« lutherischen Kirchenverfassuug a u s „romanisirenden I d e e n " 
h e r v o r ? Und wenn dieses S t r e b e n schon „ R o m a n i s m u s " seiu soll , in 
welchem römischen S a u e r t e i g e mögen nicht diejenigen lutherische« Landes, 
kircheu stecke«, wo man nie e twas von Union gewnßt und wo trotzdem stets 
eine besondere lntherische Kirche mit dem entsprechende« lutherischen Kirchen-
regiment bestanden h a t ! 

W i r sehen, die kirchliche Krisis in P r e u ß e n wächst mit jedem Augen« 
blicke; w a s ste u n s aber l e h r t , is t , daß die Kirchenversassnngsfrage keine 
gleichgültige Nebensache ist uud daß es sich gegenwärt ig rächt, wenn man 
eine zu lauge Zeit diese F r a g e zu deu Adiaphor iS gezählt bat . D e r 
siebente Artikel der Augsburger.Cousession sagt a l lerdings , daß zur wahren 
Einigkeit der christlichen Kirchen es genug ist, weun d a s Evange l ium ein-
trächtiglich nach reinem Vers tände gepredigt uud die S a c r a m e n t e uach dem 
göttlichen W o r t e gereicht werden. Gleichförmige E e r e m o n i e n , von den 
Menschen eingesetzt, seien uicht noth zur Einigkeit der Ki rchen; a n s diesen 
Sä tzen unserer Augsburge r Eoufessiou läß t sich aber dock nicht ohne 
Wei te res mit dem Oberkirchenrath folgern, daß die ganze Kirchenverfassung 
in das Gebiet der unwesentlichen „ E e r e m o n i e n " gehört , geschweige denn 
die nnn einmal sactisch vorhandenen Differenzen in der Abendmahls lehre 
beider Kirchen. „ E s ist zu einleuchtend, sagt die Heugsteubergsche Kirchen-
zeitung l J u n i 1867) , daß einer wirklichen Kirche auch ihr besouderes 
Reg iment gebühr t . I c h glaube auch , weil es so selbstverstäudlich i s t , so 
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ha t es der Artikel 7 der Augsburger Confession ga r nickt besonders a u s -
gesprochen. Braucht ma» denn zn sagen , daß man Wein nicht ande r s 
haben kann a l s in' einem G e s ä ß ? " D i e Geschichte nnserer Kirche beweist 
n n s am besten, daß die Kirchenverfassung kein unwesentliches M o m e n t ist, 
und z . B . von unseren Reformatoren wissen wir , daß sie zunächst mit allen 
Kräf ten daraus ausg ingen , die bischöfliche Verfassung der katholischen Kirche 
in geläuterter Gesta l t anch für die neue evangelische beizubehal ten, und 
daß sie nur ungern später d a s Kirchenregiment ans die Landesherren über-
gehen ließen. 

Aber es ist noch ein Zwei tes , w a s wir a u s der gegenwärtigen kirch-
lichen Krists iu P r e u ß e n zu entnehmen baben. D i e Unionsgeschichte von 
1 8 1 7 — 1 8 6 7 stellt u n s ein getreues Bi ld von dem t raur igen Mißve rha l t n iß 
zwischen S t a a t und Kirche d a r . d a s von jener ersten königlichen Cab ine t s -
ordre vom 2 7 . S e p t e m b e r 1 8 1 7 bis znm jüngsten E r l a ß des Oberkirchen-
r a th s vom 18 . F e b l n a r 1 8 6 7 geherrscht hat . W i r meinen damit d a s , 
was F a b r i in der ersten seiner angezogenen Broschüren so bezeichnet: „hente 
erst zeigts sich in vollem Lichte, wie v t rhängnißvol l es war , daß die Kirche 
der deutschen Refo rmat ion in v o l l e A b h ä n g i g k e i t vo^n S t a a t e ge-
rathen ist und seine M a g d und Diener in geworden ist." ( S . 5 ) D i e 
Union ist eben in Folge jenes Mißverhäl tnisses zwischen S t a a t nnd Kirche 
im königlichen Cab ine t ents tanden, sie hat sich bis auf diesen T a g nur 
dadnrch halten können, daß „dem S t a a t e eine Unionstendenz e inwohnt" 
und daß die Union überhaupt „ein Stück der überkommenen Erbweishei t 
des hohenzollernschen Kön igshause s " ist — so daß wir nicht zn viel zu 
sagen me inen , wenn wir b e h a u p t e n , daß mit der veränderten Gesta l t , die 
daö B e r b ä l t n i ß zwischen S t a a t nnd Kirche in P r e u ß e n über kurz oder 
lang erleiden wird nnd m u ß , auch d a s Biudemit iel der S t a a t s g e w a l t , 
welches bis jetzt die preußische Landes- nnd S taa t sk i rche zusammengehalten 
h a t , zerfallen wird und dann leicht daS E n d e der „evangelischen Kirche" 
herbeiführen kann. 

D i e Zeiten des Kirchenstaats und der S taa t sk i rche dürsten mit 
raschen Schr i t t en ihrem E n d e entgegengehen nnd die Losnng, die von 
I t a l i e n her auch zu u n s hernbergeschallt ist „freie Kirche im freien S t a a t " 
hat nicht bloß auf dem Gebiete des S t a a t s , sondern auch auf dem der 
Kirche seinen berechtigten Wiederhol! gefunden. D i e „Einver le ibung der 
Kirche in den S t a a t " , wie S t a h l sich treffend ansdrückt , hat ihr E n d e 
erreicht und die Kirche ver langt vom S t a a t die ihr gebührende Se lbs t -
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ständigkeit zurück. Dieses Ver langen ist übr igens kein neues , sondern bereits 
im Augenblicke der Refo rmat ion und der B e g r ü n d u n g der lutherischen 
Kirche a l s erstes und grundlegendes M o m e n t fü r die Kirchenverfasfnng 
e rkann t , leider aber im Lause und D r a n g e der geschichtlichen Verhältnisse 
vielfach verdunkelt, ja fast in den S t a u b getrete»' worden, bis die Gegen-
war t und besonders die momentane K r i u s in P r e u ß e n die alten reforma-
torischen Wahrhe i t en wiederum a n s Licht gefördert hat . D i e T r e n n u n g 
der weltlichen und geistlichen G e w a l t ist bereits im 2 8 . A r t . der Augs-
burger Confession klar und deutlich gelehrt . „ D i e Unsen, , beißt es daselbst, 
sind zum Trost der Gewissen gezwungen , den Unterschied der geistlichen 
und weltlichen G e w a l t , S c h w e r t s und Reg imen t s anzuzeigen und soll man 
die zwei R e g i m e n t e , d a s geistliche und weltliche nicht in einander mengen 
nnd wer fen ." W e n n nun trotzdem schon in der Zeit der Reformat ion 
dieser Grundsatz insofern a l ter i r t w u r d e , a l s d a s Kirchenregiment , da es 
mit der Herstellung eines vom Evange l ium geläuterten E p i s k o p a t s nicht 
gehen wollte, an die weltliche Macht der Fürsten kam, so blieben die Re-
formatoren wenigstens lhrem Grundsatz der Sche idung zwischen geistlicher 
und weltlicher Macht insofern ganz g e t r e u , a l s die Fürsten d a s Kircheu-
regiment bloß a l s „Nothbischöfe" erhielten, wie Luther d a s ausdrücklich in 
seiner S c h r i f t „Exempel einen rechten Bischof zu weihen" 1 5 4 2 nennt . 
M a n machte aber bald a u s der Not!) eine Tugend und so kam eS zu 
jener Lehre vom „ S u m m e p i s k o p a t " des Landes fü r s t en , nach welcher dem 
Landesherr» a l s erstem Gl iede der Kirche d a s Klrchenregiment zukommt; 
der Landesherr soll aber dieses Regiment nnr nach seiner äußerlichen Ans-
füh rung a u s ü b e n , während er innerlich an d a s Urthell des Lehrstandes 
gebunden ist. D a ß aber die Laudesherren a l s I n h a b e r der Kirchengewalt 
diese Schranken nicht immer einhielten ist leicht verständlich, wie denn schon 
Melanchthon 1 5 3 0 seinem Freunde C a m e r a r i u s schrieb: „ich sehe klar, 
welche Kirche wir baben werden, wenn die bischöfliche Verfassung wird be-
seitigt worden sein. I c h sehe k l a r , daß n a c h h e r e i n e v i e l u n e r t r ä g -
l i c h e r e T y r a n n e i k o m m e n w i r d , a l s sie je bestanden h a t . " (Vg l . 
H a u p t , der Ep iskopa t der deutschen Refo rma t ion I. S . 4 0 . ) Und in der 
T h a t kam man so zu sagen a u s dem Regen unter die Transe . A u s den 
Armen der römischen Hierarchie wvllte man loskommen und kam uuter die 
Herrschast des S t aa t sk i r chen thums , wo die Kirche eine M a g d und D i e n e r i n 
des S t a a t s wnrde . Anch Luther hat d a s prophetisch vorhergesehen, denn 
er schrieb 1 5 4 3 an G r e s e r : „wenn es dahin kommen w i r d , daß die Höfe 
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die Kirche nach ihrem Gutdünken regieren wol l ten , dann wird der jetzige 
Zustaud noch schlimmer werdeu a l s f rüher . S a t a n perssk 5awn 6886. 
8ud p a p a m i s e u i t s e e l e s i a m poli t iae, s u d n v s t r o t e m p o r e vul t m i s e e r e 
pol i t iam e e e l e s i a s (vgl. S t a h l , Kirchenverfasfnng S . 1 9 2 ) . Und dieser 
Zustand der Vermischung von geistlicher und weltlicher G e w a l t ist der bis 
auf diese« Augenblick herrschende und S t a h l sagt in seiner „Kircheu-
verfassung" ( S . 2 1 7 ) gewiß nicht zu v i e l , wenn er den jetzigen Znstand 
der Einver le ibung der Kirche in den S t a a t mit folgenden Wor ten schildert: 
„m, I n n e r n ist die Selbständigkei t der Kirche, nach außen die Einhei t der 
Kirche gefährdet . Durch jene Verschräukung von Kirche und S t a a t ha t 
erstere in ihr selbst ga r keine G e w a l t der Regie rung uud keine Repräsen ta t ion , 
sondern erhält beide erst durch den S t a a t . S i e bedarf des S t a a t s und 
der weltlichen Oorigkei t nicht bloß dazu, daß ihre Anordnungen anerkannt 
nnd vollstreckt w e r d e u , sondern schon d a z u , um uur übe rhaup t Anord-
nungen zn machen. S i e k a n n s e l b s t n i c h t m e h r h a n d e l n , sich 
b e w e g e n , j a n i c h t d e n k e n , u r t h e i l e « u u d i h r k i r c h l i c h e s U r t h e i l 
m a u i s e s t i r e n a u ß e r d u r c h e i u O r g a u d a s u i c h t d a s i h r e , s o n -
d e r n d a s d e s S t a a t e s ist. S i e kann daher in rechtlicher Fo rm nicht 
einmal a l s Kirche gegen landesherrl iche Anordnungen widersprechen uud 
remonstriren. D e n n das Konsistorium kau« wohl wie ei«e fürstliche Behörde 
Vorstel lung machen oder höchstens feine Mi twi rkung versagen; aber es kann 
nicht a l s volle nnd oberste Repräsenta t ion der Kirche d a s Urthei l derselben 
dem Fürsten entgegen öffentlich manifestiren und auch d a , wo öffentlicher 
Widerspruch statt ha t , wie z. B . der Widerspruch de.' S y n o d e n , da erscheint 
er liur a l s Widerspruch eines uutergeordneten O r g a n s der Kirche gegen 
die höchste Kirchengewalt selbst, nicht a l s Widerspruch der Kirche gegen die 
S t a a t s g e w a l t . E s ist dies im wörtlichen S i n n e eine Einver le ibung der 
Kirche in den S t a a t , nach welcher sie, w a s die ganze Beherrschung und 
Lenkung betr iff t , ihr Dase in in sich einzubüßen immer mehr in G e f a h r steht." 

W e n n wir u n s dieses M i ß v e r h ä l t n i ß zwischen S t a a t nnd Kirche, ins-
besondere deu D r u c k , den d a s S t a a t s k i r c h e n t h u m alle Zeit aus alle 
Regungen und Zeichen kirchlicher Selbständigkei t ausgeübt h a t , vergegen-
wär t igen , so ist es wahrlich ei« erfreuliches Zeicheu vou der i«uer« Lebens-
kraft der Kirche, daß dieselbe trotz ihrer bedrückten und erniedrigenden 
S t e l l u n g , die gerade uicht zur „Kuechtsgestalt der Kirche" gehöre« dürste, 
nicht bloß ihr Dase i« gefr is tet , sonder« auch im gegeuwärtigen Augenblick 
soweit i« ihrer innere« Selbständigkei t gediehen ist, daß der Ruf „ S e l b s t -
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ständigkeit der Kirche gegenüber dem S t a a t e " immer lauter a n s der Kirche 
selbst erschal>r. Als ein doppelt wichtiges Zeichen der Zeit aber müssen 
wir es ansehen, wenn selbst ein F reund der preußischen Un ion , wie Fabri 
es trotz seines Gegensatzes gegen dieselbe immer noch bleibt, die bestimmte 
Forderung stellt „ j e d e B e r s a s s u n g s r e s o r m . d i e d i e F r e i h e i t u n d 
S e l b s t ä n d i g k e i t d e r e v a n g e l i s c h e n K i r c h e g e g e n ü b e r d e n S c a a t 
n i c k t h e r b e i f ü h r t , ist v e r w e r f l i c h " ( F a b r i , politische Lage ze. S . 2 8 ) . 

W e n n nun aber nickt bloß von S e i t e n der tiefer blickenden Unions« 
m ä n n e r , die doch mehr oder weniger Anhcu'ger des S taa t sk i rchen thums 
sind, sondern ebenso auch seiteus der lntheriscken Kirche die Fo rde rung gestellt 
werden m u ß , daß die Kirche uicht dem S t a a t e subordinirt werden kann, 
sondern daß S t a a t uud Kircke zwei einander coordiuirte O r g a n i s m e n 
bi lden*) , so ist diese kirchliche P a r o l e nicht dahin zu m i ß d e u t e n , a l s ob 
die Kircke ihrerseits einen förmlichen „ B r u c k " mit dem S t a a t e herbeiführen 
wolle. E s handelt stch dabei nicht um absolute T r e n n u n g , sondern um 
Selbständigkei t uud Freihei t der Kirche sowohl a l s deS S t a a t s , um 
Zurückführung beider Gebiete aus die ihuen zustehenden Grenzen ihrer 
Thätigkeit und ihres ganzen Lebens. Und wir sind der M e i n u n g , daß 
gerade durck eiue solcke Berhä l tn ißbes t immung ein B a n d zwischen S t a a t 
uud Kirche hergestellt werden kann , d a s von besserem uud daueruderem 
Einvernehmen sein dürf te , a l s die M i ß e h e . welche bis jetzt zwischen S t a a t 
und Kirche geherrscht hat . D a der S t a a t eine organische Lebensordnung 
uud auf Reckt uud Sit t l ichkeit begründet i s t , so muß er mit der Kirche 
stch vielfach b e r ü h r e » , ja müssen beide sich gegenseitig „assis t i ren"; denn 
die Kircke, a l s die Gemeinschaft der J ü n g e r C h r i s t i , will ja anch nichts 
weiter a l s , auf G r u n d ihres G l a u b e n s an C h r i s t u m , eiu Leben sittlicher 
E r n e u e r u n g führeu. J r r e u wir uicht, so liegt dar iu die I d e e des so viel-
fach angegriffenen nnd mißverstandenen „christlichen S t a a t e s " . W i r g lauben, 
daß der S t a a t ohne Rel igion uicht bestehen kann noch je bestanden hat . 
I s t die Kirche im B e r h ä l t n i ß zum S t a a t e auch gerade uicht „die iunere 
S e i t e " desselben (Ro the ) , so liegt doch in dieser Bezeichnung d a s wahre 

*) Eine in Leipzig im Anschluß an das diesjährige Missionsfest tagende Pastoral-

conserenz hat unter andern auch diese Thesen behandelt: „Die bisher auf dem landesherr-
lichen Summepiskopat ruhende Verfassung der Kirche entspricht nicht entfernt weder dem 

göttlichen Wort noch dem Bekenntnis; unserer Küche. Diese Verfassung ist eiu interimistischer 
Nothbau gewesen. Kirche und Staat müssen in ihrer regimentlichen Führung und innerer 
Lebensentfaltung völlig unabhängig neben einander gestellt sein." 
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^ M o m e n t , daß die religiöse resp. kirchliche Unterlage dem ganzen staatlichen 
Leben erst die rechte Weihe nnd d a s Fundamen t giebt, woher wir es denn 
auch uicht begreifen können, wie ein M a n n wie Professor B l n n t s c h l i in 
Heide lberg , der noch dazu der gegenwärtige P r ä s i d e n t des Pro tes tan ten-
Vereins ist, folgende These aufstellen kann laltasiatische Got t e s - und Wel t -
ideen): „ D i e Freihei t des S t a a t s von religiöser Best immung nnd selbst von 
religiösem E in f luß ist eiue Grundbes t immung seiner W o h l f a h r t " . E ine kleine 
sehr interessante Broschüre von S c h i e d e k o p p , „ D i e evangelische Lehr-
sreiheit", sagt hinsichtlich unsrer F r a g e sehr richtig: „ D i e D u r c h f ü h r u n g 
einer absoluten Rel igioussreihei t muß nothwendig eine völlige Auflösung 
der sittlich-religiösen G r u n d l a g e des europäischen BolkS- nnd S t a a t s l e b e n s 
znr F o l g e - h a b e n , weil dasselbe seit mehr a l s ander tha lb Jah r t ausenden in 
allen europäischen S t a a t e n nickt bloß auf die christliche Religion gegründet, 
sondern auch iu allen tiefern Lebenselementen durch tausend Fäden aus 's 
innigste mit derselben verwebt ist. D a r a u s folgt, daß stch d a s europäische 
Bolkslebeu zu der christlichen Re l ig ion , niemals iu eiu rei» indifferentes 
V e r h ä l t n i ß setzen kann, wie denn überhaupt eiu S t a a t mit absoluter 
Religioussreiheit oder w a s im weseutlicheu dasselbe ist , ein religionsloser 
S t a a t nnr in den abstrakten I d e e n moderner S taa tSph i losophen aber » 
keineswegs in der historischen Wirklichkeit existirt." W i r wollen dabei nnr 
an die allgemeine kirchliche und staatliche Zeitrechnung nach der G e b u r t 
Ch r i s t i , au die auch vom S t a a t angeordnete S o n n t a g s f e i e r sowie an 
andere Kirchenfeste (z B . den allgemeinen B n ß , oder Bet tag in P r e u ß e n 
vor Beg inn des Krieges 1 8 6 6 nnd ein ähnliches kirchliches Fest in N o r d -
amerika bei Beendigung des nordamerikanischen Bürgerkr ieges 1865) denke», 
die doch vom S t a a t e a»geord»et wurde». We»u S t a a t und Kirche nichts 
mit einander zn thun haben , w a r u m begauu , a l s jüngst die Conferenze» 
in Loudon über die Lnxembnrger F rage znm AnStrage kamen, daS bezüg-
liche Aktenstück: „ I m N a m e n der uugetheilten und allerheiligsten D r e i -
einigkeit?" W a r d a s leere RedefloSkel oder wohl gar S p o t t ? * ) Und 

*) Das Erstere mag bei den solche Aktenstücke anfertigenden Diplomaten allerdings oft 

der Fall gewesen sein. Wir erinnern uns irgendwo folgende Anekdote gelesen zu haben. 

Bei dem Friedensschlüsse von Campoformio erstaunte oer österreichische Unterhändler über 
den unerhörten Eingang der französischen Redaction des Friedensinstruments: nom 
äe l'unc et mätvisible r^pudli^ue 5ran<;ai8e". Es sei sonst Alles gut, äußerte er, „mais 
eette pkiase woraus sein Gegenmann ihm ins Wort siel: „Vous ave? raison, ee 

ll'est qu'uns pkrass, toutk-tait oomms votrs samte et mäivisjble triaittz." D. Red. 
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a l s jüngst einige freireligiöse Gemeinde» i» B a d e n d a s Gesuch an die 
Regierung richtete», sie von der gellenden Sckwursormel zu en tb inden , da 
sie a» keinen persöttliche» G o t t mehr glauben könnte» , wa rum wies die 
großherzoglicde Reg ie rung sie einfach a b , wenn der S t a a t frei sei» soll 
von aller Religion und selbst allem reUgiöien E i n f l u ß ? D e r I d e e eines 
christlichen S t a a t e s ist es nicht angemessen, vermittelst eines StaatSgesetzeS 
den G e n u ß deS heilige« Abendmahls vorzuschreiben oder den Besuch von 
GotteSdieusteu iu der S t a a t s - und Landeskirche von andern Eonsessions-
angehörigen zn ver langen ; wohl aber soll anch der S t a a t von der Ueber-
zeugung getragen w e r d e n , daß alle wahre Sit t l ichkeit und d a s Gedeihen 
des ganze» staatlichen Gemeinwesens nur auf dem Bode» der Rel ig ion sich 
entfal ten ka»». 

Unsere kirchliche P a r o l e führ t somit keineswegs zur Entchristiauistrung 
des S t a a t s , sondern will im Gegentbei! beiden O r g a n i s m e n zur Selbs t -
ständigkeit zu verHelsen suchen, ohne dabei die gege»seitige B e r ü h r u n g und 
Assistenz, die sich beide zu leisten haben , zu übersehen. Ebenso wenig ist 
aber auch damit der S t a a t entchristianisirt , daß wir d a s Ausgeben des 
S u m m e p i s k o p a t s und der Herrschaft des S t a a t s über die Kirche fordern, 
wie denn selbst ein S t a h l , der von Vielen immer noch a l s ein Schreck-
bild kirchlichen uud staatliche« Konserva t i smus angesehen wi rd , sagt, daß 
die reine D u r c h f ü h r u n g des Verhäl tnisses von staatlicher und kirchlicher 
G e w a l t dem christlichen S t a a t e nicht den geringsten E i n t r a g t h n e , „denn 
dazu ist doch nicht erforderlich, daß die Kirche in ihr selbst keine Gl iederung 
und kein Amt der Regie rung hat , sondern daß d a s der Landesher r erhäl t 
- - und nichts Anders ist dieser S u m m e p i s k o p a t , a l s daß der Landesherr 
L u m m u s e p i s e o p u s is t , d . h . genau dasselbe, daß der Kaiser P a p s t ist." 
Uud selbst ein erleuchteter T r ä g e r dieses S u m m e p i s k o p a t s Friedrich 
Wi lhe lm IV. nr tbei l t also über dasselbe: „ a l s P r o v i s o r i u m haben die 
Refo rma to ren es ausdrücklich augeseheu, aber eben da rnm ist es schlecht 
und unweise, sobald es a l s dauernder Zus taud , a l s wirkliche Organ i sa t i on 
der Kirche augesehen w i r d " (Zezschwitz, die wesentlichen Versassungsziele 
der Refo rma t ion , S . 63) . 

D r ä n g t nun so die kirchliche Kris is in der Versafsungssrage zur 
Selbständigkei t der Kirche dem S t a a t e gegenübe r , so entsteht die F r a g e , 
wor in diese Verfassung zn bestehen nnd in welchen O r g a n e n sie zu gipfeln 
h a t . W o sind denn nun die „reckten H ä n d e - , denen die bisherigen 
s m n m i op i seop i d a s Kirchenregiment übergeben so l l en? 
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M a n hat in neuerer Zei t im Zusammenhange mit der „konstitutionellen 
A d e e " in der S t a a t s p o l i t i k versucht, diese I d e e auch auf die Kirche, zu 
über t ragen und spricht bereits von „kirchlichem Consti tut ioiui l iSmus und 
P a r l a m e n t a r i s m u s " . S o hat insbesondere die freisinnigste Richtung in 
der evangelischen Kirche , der P ro t e s t an t enve re in , d a s „Gemeiudepr inc ip" 
a l s alleinige Lösung der Kirchenverfassungssrage ausgestellt. „ I s t die 
? t a a t S k i r c h e u n h a l t b a r , sagt S c h e n k e l (D ie gegenwärtige Lage der 
protestantische Kirche S . 6 2 ) , die G e i s t l i c h k e i t s k i r c h e begriffswidrig, 
d a n n ist vernünf t iger Weise nur noch die G e m e i n d e k i r c h e möglich." 
Und von diesem Gemeindepr inc ip a u s ist jeder „selbständige" unbescholtene 
M a n n der Kirchengemeinde, welcher 2 5 J a h r e alt ist, stimmberechtigt und 
ist die Wahlberecht igung iu kirchlichen Angelegenheiten, wie Schenkel a n s -
drücklich bemerkt „durch keine weitere Bed ingungen" begrenzt. F ü r diese 
neue „Gemeindekirche", auch „protestantische Nat ioualkirche" genannt , sind 
D o g m a t i s m u s nnd 'Consess ional i smuS längst überwundene S t a n d p u n k t e und 
die Ver t re te r desselben die „Geist l ichen" sind nicht mehr a l s „ M ä n n e r 
des V e r t r a u e n s " sür diese neue Kirche anzusehen. D e r jüngst verstorbene 
Professor R i c h a r d R o t h e , gleichfalls einer der intelligentesten Füh re r 
dieses P ro te s t an tenve re ins , sagt d a r ü b e r : „ D i e Geistlichkeit muß jetzt ihre 
specisisch-theologische B i l d u n g abstreifen und ihre enge und kümmerliche 
ki rchl ich-chr is t l iche Weltanschauung zn der freien und reichen w e l t l i c h -
christlichen erweitern und verklären, welche sich dem Christen auf demjenigen 
S t a n d p u n k t ö f fue t , auf den die moderne Geschichte n n s geführt h a t " 
(Hengstenberg, Kirchenzeitung, M ä r z 1 8 6 3 ) . 

D i e „protestantische Nat ionalkirche- der Zukunft geht somit davon 
a u s , daß eine tie>'e Kluf t zwischen der dnrch die moderne B i l d u n g bereits 
„verk lä r ten" Gemeinde und dem kirchliche» Amte und dessen T r ä g e r n , wie 
wir beides bis jetzt z» fassen gewohnt gewesen sind, befestigt ist nnd daß 
deßhalb d a s Amt des Kirchregiments nicht mehr den in der allgemeinen 
Entwickelung zurückgebliebeueu „Geistl ichen" überlassen werden dürfe , 
sondern die G e m e i n d e h a u s sich selbst nnd „vermöge der angeborenen 
P r i e s t e r w ü r d e " sich regieren müsse. W i r wollen d a s berechtigte M o m e n t 
i n ^ d e r Erscheinung dieser neuen „Gemeindekirche" nicht verkennen nnd 
glauben a l le rd ings auch, daß die Gemeinde mehr in d a s kirchliche Leben 
uud in d a s Kirchenregiment hereinzuziehen ist, a l s es bis jetzt im Allge« 
meinen der Fall w a r , können aber dnrch dieses „Gemeindepr inc ip" nnmöglich 

die ganze F rage für gelöst hal ten . H a t man doch und mit Recht schon auf 
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politischem Gebiet es zum wenigsten für gewagt gehalten, sich bloß auf die 
große Menge aller S t a a t s g l i e d e r zu berufen und zu stützen, wie vielmehr 
sollte es nicht gewagt seiu, die ganze äußere Erscheinung und Regie rung 
der Kirche an daS Urthei l und S t immrecht aller „selbständigen" Kirchen-
glieder zu binde». E s wird sich hier wie dort doch zunächst um Reife 
und GesinnungStüchtigkeit bandeln, diese aber sind doch wahrlich nicht ein 
Gemeingnt aller „ S e l b s t ä n d i g e n " . W i r könnten daher das Gemeinde-
princip nur »»ter der Voraussetzung einer kirchlichgestnnten Gemeinde 
gelte« lassen, während dieses P r i n c i p , so allgemein hingestellt, nur zu 
völliger Auflösung und zum Ausgehen der Kirche in deu S t a a t führe» 
würde, wie denn auch z . V . für R o t h e die Kirche wirklich nur die „innere 
Se i l e des S t a a t s " ist nnd daher allendlich sich völlig mit dem S t a a t e 
zu assimilireu hat . 

D i e Frage nach der Kirchenversassung ««d den besten H ä u d e u , deneu 
d a s Regiment der Kirche zu übergebe» sei . wird sich übr igens gar nicht 
ans dem Wege theoretischer S p e c u l a t i o n lösen lassen; vielmehr ist es die 
Geschichte der kirchlichen Versassuugseutwickelung, die allem u n s darüber 
Licht schassen kann. W i r werden insbesondere auf die Zeit der Reformat ion 
zurückgebe» und u n s die F r a g e vorlege» müssen, ob denn die Kirche der 
Reformat ion gar keine gr»»dlegenden Bes t immungen über die Verfassung 
der Kirche aufgestellt hat . E s wird gegenwärt ig vou den verschiedensten 
Se l t en zugestaudeu, daß es falsch ist zu m e i n e n , a l s ob die Reformat ion 
im D r a n g e der kirchlichen E r n e u e r u n g die Kirchenversassungssrage als e twas 
Gleichgült iges angesehen und sich damit nur wenig oder beiläufig beschäftigt 
h a b e , weil es ja für die lutherische Kirche ü b e r h a u p t gleichgültig sei, 
welche Verfassung ste hät te , weuu »ur d a s Evange l ium uud die S a c r a m e u t e 
d<i wären . D i e Geschichte der Refo rmat ion lehrt v i e l m e h r , daß die 
Kircheuversassuug unseren Reformatoren sehr am Herzen gelegen ha t . Luther, 
M e l a u c h t h o u , insbesondere der O r g a n i s a t o r der Kirchenversassung i« der 
Reformat ionsze i t Bugen Hagen und ebenso uusere symbolischen Schr i f ten 
legen dagegen de« entschiedensten P ro t e s t ein. W i r haben schou oben bemerkt, 
wie die Reformatoren uicht bloß sehr wohl zwischen geistlicher und weltlicher 
G e w a l t zu unterscheide« wnßte» , sonder» wie denselben a l s Versass«ngS-
vorbild d a s v o n k a t h o l i s c h e n M i ß b r ä » ch e n g e l a n t e r t e E p i S k o p a t 
vorschwebte. De r 2 8 . Ar t . der Augsbnrge r Confesston, sowie die Apologie 
lehren daS in der klarste» und unzweideutigsten Weise, und ebenso haben 
stch Luther und Melanchtbon — wie auch bereits bemerkt — iu mauuigsachster 
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Weise darüber ausgelassen, daß „die Bischöfe das Kirchenregiment führen 
sollen", und endlich bat der v r . P o m e r a n n s (Bugenhagen) in der für diese 
F r a g e höchst wichtigen r e f o r m a t i o ^ V i t t e n b e r x e n s i s von 1 5 4 5 u n s eine 
Urkunde hinterlassen, in welcher ausführl ich die I d e e und der ganze P l a n 
einer evangelisch-bischöflichen Verfassung sür die lutherische Kirche enthalten 
ist (vgl. H a u p t , der Ep i skopa t . I. S . 5 1 ff). 

W e n n nuu aber schließlich nicht der evangelische Ep i skopa t , souderu 
der „Nothep i skopa t des L a n d e s h e r r n " in der lutherischen Kirche zur G e l t u n g 
gekommen ist , so will d a s nichts gegen d a s ursprüngliche P r i n c i p der 
Reformat io» in der Kirchenverfassungsfrage sagen. Nicht a n s P r i n c i p , 
sondern im D r a n g e vielfacher gefchickulicher Notbstände — aber anch nicht 
obne tiefe Besorgniß für diese neue O r d n u n g der D i u g e wurden die 
Schlüssel der Kircheugewalt den Fürsten übergeben. N u u a b e r , da die 
Geschichte u u s dahin geführt h a t , daß es sich gegenwärtig um erneuerte 
Selbständigkei t der Kirche handelt und das alte Verhä l tn iß zwischen S t a a t 
uud Kirche über kurz oder laug aufhöre« muß, w a s hindert uns d a r a n , 
die ursprünglichen Pr incip ien der Reformat ion in der Kirchenversassung — 
eine im evangelischen S i n n e geläuterten bischöfliche Verfassung — wiederum 
au fzunehmen? E t w a die Furcht vor dem Titel „bischöfliche Ver fassung" , 
die Furcht vor „romauisirenden T e n d e n z e n " ? W i r sagen mit Marheineke 
„ a u s d e m G r u u d e gegen die I d e e und das Amt des wahren Bischofs sich 
einnehmen zu lassen, wäre doch ü b e r a l l e M a ß e n kindisch, uud in der 
T h a t nichts Anderes , a l s wenn man a u s der Geschichte B o n a p a r t e s gegen 
die kaiserliche W ü r d e überhaup t schreiben woll te" . Auch können wir hier 
wiederum ein W o r t vou König Friedrich Wilhe lm IV. a n f ü h r e n , der also 
schrieb: „ich lege gar keiueu Wer th auf die bischöfliche Bezeichnung der 
Kirchenvorsteber, sobald man ehrlich g laub t , wir seieu uoch zu kiudisch oder 
noch zu sehr Recouvalesceuteu , um die starke Spe i s e des rechten N a m e n s 
in unsere M ä g e n zu dulden . Al lerdings , f ragt man mich nm meine eigene 
Ansicht, so an twor te ich dreist: „Kiude r schämt euch! Zeigt der W e l t , daß 
d a s Evange l ium gesunde M ä u u e r a u s euch gemacht hat uud geberdet euch 
nicht wie Unmündige oder Genesende" (Fabr i , Politische Lage. S . 6 0 ff). 
S o sprach eiu s u m m u s e p i s e o p u s vou der I d e e eines evaugelischeu E p i s -
kopa t s ! Uuser „protestautischeS" O h r hat sich aber so au die staatskirch-
lichen Zus tände gewöhnt uud ist andrersei ts derar t ig schon von dem modernen 
Asterpro tes tan t i smus afstcir t , daß wir d a s unparteiische Urtheil verloren 
haben und überall dort gleich „romanis t rende Tendenzen" und „pfäsfische 
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Bes t rebungen" wit tern, wo am E n d e weiter nichts zu G e l t u n g kommen soll 
a l s die al te Regel und W a h r h e i t a d u s u s n o n WIM u s u m . 

W a s heißt d a s nuu a b e r : ein evangelischer Ep i skopa l soll angestrebt 
werden? Zunächst soll damit nichts weiter gesagt werden a l s bloß dieses, 
daß daS Kirchenregimeut nicht in weltlichen Mach thabe r« oder privilegirten 
S t ä n d e n oder bureaukratischen Behörden 5« wnrzeln bat , sondern in kirch-
lichen Persönlichkeiten, die der ganzen Kirche dasselbe sind, w a s der Pas to r 
seiner Gemeinde ist. „ N u r wer öffentlich l e h r t , sagt S t a h l Kirchen-
versassung S . 2 2 8 , bat die öffentliche Lehre (an erster S t e l l e uud in 
gestaltender Thätigkeit) festzusetzen, nu r , wer S a c r « m e n t e ve rwa l t e t , hat 
S a c r a m e n t e zu ve rwe ige rn . u u r wer die Seelsorge ü b t , kann kirchliche 
Anordnungen für die der See lsorge Anver t rau ten geben" . Und in gewissem 
S i n n e hat die lutherische Kirche eigentlich immer solche „Biscköse" gehabt, 
wir mei«en die lutherischen „ S u p e r i n t e n d e n t e n nnd Genera l snper in tenden ten" . 
I n diesen, specistsch lutherische« J « s t i t u t steckt der Ker« des evaugelischen 
E p i s k o p a t s , denn diese Supe r in t enden ten und Geueralsuper iuteudeuteu sind 
die eigentlichen „Aufsehet" über die Gemeinden uud P a s t o r e n ; sie haben 
ü b e r h a u p t zunächst die Fürsorge und V e r w a l t u n g über d a s ganze kirchliche 
Leben und Wesen und ste sind, oder sollten vielmehr sein die naturgemäßen 
Präs iden ten der Konsistorien und Generalconsi f tor ien . M a n lasse dabei 
doch endlich die Furcht vor dem römischen S a u e r t e i g e : die lutherische Kirche 
ist iu W a h r h e i t , trotz Schenke l , in gewissem S i n n e eine „Geistlichkeits-
kirche". indem sie vou Ansang an und allezeit dem „Lehrstande" eine höbere 
Bedeu tung gegeben h a t , a l s da z. B . in der reformir ten Kirche der Fal l 
ist. Nach lutherischer Aufsassuug ist der P a s t o r eben nicht bloß der 
„ S p r e c h e r " der Gemeinde nnd hat die lutherische Kirche auch keine bloßen 
„ P r e d i g e r " , wenn man da run te r nur Redue r versteht, souderu es hat der 
P a s t o r auch d a s „ H i r t e n a m t " , womit selbstverständlich d a s „geistliche Re-
g iment" über seine Heerde ihm a n v e r t r a u t ist. J e n e r Pseudobegrifs vom 
geistliche« A m t , nach welchem dasselbe bloß ein Amt des P r e d i g e n s und 
der S a c r a m e n t s v e r w a l t n n g und nicht zugleich auch ein Amt des geistlichen 
R e g i m e n t s ist, ist durchaus uulutherisch (vgl. z. B . Dieckhofs, Luthers Lehre 
von der geistlichen G e w a l t . S . 1 4 7 ) . 

W e n n nun aber die lutherische Kirche iu gewissem S i n n e anch eine 
„Geistlichkeitskirche" genannt werden ka««, so ist dami t doch zweierlei ausge-
schlossen : 1) D i e römische Lehre von der Hierarchie und der Uutrüqlichkeit 
des geistlichen Hi r t enamtes . Luther schrieb 1 5 3 0 am 2 0 . J u l i an Melanchthon 
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und wir haben diese Wor t e a l s lutherisch-kirchliche Anschauung anzusehen: 
„ T i e Bischöse dürfen nicht über den G lauben der Kirche herrschen noch 
denselben gegen den Willen der Kirche beschweren oder bedrücken. S i e 
sind uu r D i e n e r und H a u s h a l t e r , nicht aber Herren der Kirche." Und 
w a s die U n t r ü g l i c h s t der „Bischöfe" betr iff t , so sagen unsere Bekeuutniß--
schriften ausdrücklich, daß die Gemeinden deu Bischöfen oder Pas to ren nicht 
gehorchen sol len, wenn sie dem Evange l ium entgegen l eh ren , setzen oder 
au f r i ch ten ; die Bischöfe hätten keine tyrannische oder königliche G e w a l t 
über die G e m e i n d e , sondern ibre geistliche G e w a l t nur uach dem Befebl 
und den Geboten G o t t e s auszurichten. 2) aber ist mit dieser B e t o n u n g 
des geistliche« Amtes in der lutherischen Kirche durchaus nicht alle uud 
jede Bethe i l igung der G e m e i n d e an dem Kirchenregimeut ausgeschlossen. 
D a s s u m m u m ^ u ä i e i u m der Kirche ist nicht die M e i n u n g des Bischofs 
oder der Bischöfe, sondern des allgemeinen Conci l inms unserer G e u e r a l -
synode, i« welcher die Gemeinde mit S i tz und S t i m m e vertreten ist. I n 
de« Colisistvrien sitzen gleichfalls neben den Theo logen , wie es nach al t -
lutherischer Lehre beißt, „etliche gotteSfürchtige J u r i s t e n " und endlich stehen 
neben jedem P a s t o r „Laienälteste" (Presbyte r ) , welche a l s B e i r a t h und 
Hülse sür d a s Regiment des P a s t o r s von der Gemeinde gewählt werden. 
Hierbei ist ebenso zu bemerkeu, daß der lntberischen Kirche jeder „ G e g e n -
satz" zwischen Amt uud Gemeiudc durchaus fremd ist, denn d a s Pas to ren -
u«d Bischofsamt steht gar nicht über der G e m e i n d e , sonder« iu der 
Geme.ude und ist immer an dieselben göttlichen O r d n u n g e n gebunden, an 
welche die ganze Gemeinde gebunden ist. D e ß h a l b ist auch der Gedauke 
eiuer Ver t r e tung der Gemeinde gegenüber dem Amte ein durchaus fremder 
und n u r a l s eiue Ü b e r t r a g u n g staatllch-coustitntioneller I d e e n auf kirchliche 
Verhältnisse anzusehen. 

Unter diesen Bed ingungen sprechen wir n n s fü r eine evangelisch-
bischöfliche Kirchenversassuug a u s , uud d a s ist es auch, w-^s berei ts uicht 
bloß vou einzelnen M ä n n e r n der U n i o n , sondern auch vou einem großen 
Theil der lutherischen Kirche in der G e g e n w a r t anerkannt und erstrebt wi rd . 
F a b r i hat in seinen beiden Broschüren iu Anknüpfung an die augenblick-
liche Uuionskri f ls in P r e u ß e « de« E« twur f eiuer neue« Kirchenversassuug 
auf bischöflicher G r u n d l a g e gegebeu und ebenso bat die schon oben bemerkte 
Pastoralcoufereuz iu Leipzig iu ihren Thesen sich in ^er Kirchenversassungs-
angelegenheit dahin ausgesprochen, daß der N e u b a u der Kirchenverfassung 
zu geschehe« habe : 1) auf G r u n d der apostolischen uud prophetischen Schr i f t en 
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nnd der kirchlichen Bekenntnisse; 2) durch evangelische unter dem Bekenntniß 
stehende Bischöfe, die a l s persönliche Repräsentanten des Kirchenrcgiments, 
a l s die Hanvtgl ieder in der Se lbs t e rbauung der Kirche zu betrachten sind; 
3) durch die E r g ä n z u n g deS bischöflichen Reg iment s nach nuten durch Co»-
sistorien, P f a r r ä m t e r und P r e s b y t e r i e n nnd nach oben durch N a t i o n a l - und 
ökumenische Concil ien. 

W i r haben im Ob igen versucht, eine kurze Dars te l lung der kirchlichen 
Berfassungskrisis iu Deutschlaud zu geben und d a r a u s nachgewiesen, welche 
allgemeine Beden tnng dieselbe ha t . Uebera l l , wo die Kirchenverfassungs-
frage aufgeworfen und anf deren Lösung hingearbeitet werden w i r d , wird 
man auf die Entwickelung dieser F rage in P r e u ß e n for tan Rücksicht nehmen 
müssen. Nicht bloß die Un ions f rage ist e s , die u n s hier iuteressirt, 
sondern ebenso die für jede Reform in der Kirchenversassung nothwendigen 
B o r f r a g e n : über den W e r t h der Kirchenversassung, über d a s Verhä l tn iß 
von S t a a t und Kirche, über S t a a t s k i r c h e n t h u m uud Kirchenstaatsthnm zc. 
J e unha l tba re r d a s geschichtliche „ P r o v i s o r i u m " des S n m m e p i s k o p a t s der 
Landesherren in un'eren Tagen geworden ist nnd je mehr alle Zeichen der 
Zeit anf eine Revision des Verhäl tnisses zwischen S t a a t und Kirche hin-
weisen nnd nicht bloß Selbständigkei t des S t a a t e s sondern auch der Kirche 
ver langt wird , desto mehr wird es an der Zeit sein, sich in die kirchlichen 
Kämpfe um diese F r a g e schon jetzt zn ver t ie fen , um seiner Zeit da raus 
Nutzen ziehen zu können. Und dazn wollen diese Zeilen eine Anregung 
gegeben h a b e « , die am besten mit den W o r t e » schließen, mit denen 
sie bego»nen h a b e n , mit dem Wuusche , daß stch nun bald die r e c h t e n 
H ä n d e für die Kirchengewalt finden möchten. 

W . M ü l l e r , P a s t o r zu S a u k e n . 
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C o r r e s p o n d t n ) . 

Aus dem südlichen Livland.. 

ie neue Landgemeindeordnung ist e i n g e f ü h r t , die Emanc ipa t ion der 
Bauergemeiude von dem Einf luß der G u t s v e r w a l t u n g e n , wenigstens rechtlich, 
vollzogen. O b die neue O r d n u n g segensreich auf unsere ländlichen V e r -
bältnisse eiuwirkeu w i r d , ob nicht — es wird diese F r a g e auch «och jetzt 
je uach dem Par t e i s t audpunk t verschieden beantwor te t . Bei aller Ve r -
schiedenheit der Ausichteu aber w i r d , glaube ich, der eine Sa t z allgemein 
a u e r k a u u t , daß eiu feindliches Gegenüberstehen des G u t s h e r r » uud der 
Vauerschaste» d a s größte Uuglück für das Land wäre uud eiu Zusammen-
wirken beider zu gemeinnützigen öffentlichen Zwecke», wobei die größere 
B i l d u n g des G u t s h e r r n günstig auf die Bauerschasteu einwirke» würde , 
nur von den besten Folgen begleitet sein könnte. E s handelt stch n u r 
darum d a s Feld für diese gemeinsame Wirksamkeit zn finden nnd I n s t i t u -
tionen zu schaffen, die beide Tbeile im Dienste e i n e s Zweckes verbündet . 
Z w a r ist -ans so manchen G ü t e r n d a s B e r h ä l t n i ß zwischen H e r r und 
B a u e r ein so fest begründe tes , daß anch nach E i n f ü h r u n g der Land-
gemeindeordnung der G u t s h e r r eine eutscheidende S t i m m e in den Gemeinde« 
an,Gelegenheiten behalten hat, in jeder einigermaßen wichtigen S a c h e befragt 
wird und d a ß , w a s er a l s seine Ansicht ausspr ich t , w a s rechtlich nu r der 
gute R a t h eines nubetheiligten D r i t t e n ist, sactisch wie ein bindender Befeh l 
ausgeuommen und ausge füh r t wird. Allein dies ist denn doch lange nicht 
überal l der Fa l l und muß in demselben M a ß e schwinden, wie d a s neue 
Gesetz tiefer in d a s Lebe» des Volks hineinwächst und seinen Zweck, die 
Emauc ipa t ion der B a u e r g e m e i n d e » , erreicht. M i r scheint aber , es biete 
sich an zwei Punk ten die Gelegenheit zur Wiedervereinigung des G e -
t reuu teu , bei zwei I n s t i t u t i o n e n , die nu r erweitert , uicht ueu geschaffen, dem 
G u t s h e r r n uud der Bauerschaft eiu Feld gemeinsamen Wirkens auweisen. 

Baltische Monatsschrift. 8. Jahrg.. Bd. XVI. Heft 3. 18 
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Und wie die Landgemeindeordnung nicht u n a b h ä n g i g von den sactischen 
Verhältnissen entstanden ist , wie sie Nichts geschaffen h a t , w a s sich nicht 
schon im Leben regte nnd gestaltete — wo wurde jemals der ganze recht-
lich der G n t s v e r w a l t n n g zukommende E i n f l u ß ans die Gemeindeangelegen-
heiten sactisch a u s g e ü b t ? — so könnte man auch in dieser S a c h e , an d a s 
Vestebende a n k n ü p f e n d , den Zweck erreichen, wenn man znr allgemeinen 
Regel erheben wollte, w a s , a u s dem praktischen B e d ü r f n i ß g e b o r e n , durch 
ausdrückliche E in igung der Vetheil igten an einzelnen O r t e n bereits einge-
führ t worden ist. E s sind aber gerade zwei der wichtigsten und am tiefsten 
ins Leben des Volks eingreifenden I n s t i t u t i o n e n , die den Vere in ignngs -
pnnkt 5ür G u t s h e r r und V a n e r abgeben könn ten : K i r c h e nnd S c h u l e . 

Wie bekannt , entscheidet auf dem Lande über die änßern Angelegen-
heiten der Kirche in erster I n s t a n z der sogenannte Kirchspielsconvent. Si tz 
und S t i m m e auf demselben haben nur die Besitzer vou R i t t e r g ü t e r n , 
während die Ver t re te r der B a u e r g e m e i n d e n , die Ki rchenvormünder , nur 
eine, wie man sich auszudrücken beliebt, berathende S t i m m e haben. M i t 
dieser berathenden S t i m m e hat es seine eigentbümliche B e w a n d t n i ß , denn 
die P r a x i s ist bis auf wenige anerkennenswerthe Ausnahmen diese: die 
stimmfähigen Gl ieder des Konvents , resp. ibre Ver t r e t e r , nehmen Einsicht 
in die Vor l agen nnd fassen über dieselben ihre Beschlüsse; dann erst wer-
den die Kirchenvormünder in d a s S i tzungsz immer b e r u f e n , wo ihnen der 
präsidirende Kirchenvorsteher e rö f fne t , w a s der Konvent beschlossen habe, 
wogegen ste dann freilich, wenn man sie anhören will , ihre Einwendungen 
erheben können. Am krassesten tr i t t d ies B e r h ä l t n i ß bei der P r e d i g e r w a h l 
hervor , wo die Vertreter der Gemeinden nur dann d a s Recht haben gegen 
den wenn auch nn r von eiuer kleinen M a j o r i t ä t der Gutsbesi tzer erwählten 
P red ige r zn protest i ren, wenn sie G r ü n d e a n f ü h r e n , die gesetzlich den 
Kandidaten unfähig znm P r e d i g e r a m t machen. E s kann vorkommen und 
es kommt vor , daß einige, wenige Pe r sonen einer ganzen großen Gemeinde 
einen P r e d i g e r ausdrängen — denn daß einer bestimmten Geme inde die 
Persönlichkeit des Kand ida t en eine unangenehme ist. daß sie zu ihm keiu Ver -
t rauen h a t , ist natürlich kein G r u n d , der den Kand ida t en nnfäh ig znm 
P r e d i g e r a m t macht. Doch lassen wir diesen schlimmsten, immerhin seltenen 
Fal l bei S e i t e ; die G ü t e r haben die W i d m e n g e g r ü n d e t , sie sind es die 
direct oder indirect die P f a r r e n vorzugsweise e r h a l t e n , auch sonst in der 
W e l t giebt es P a t r o n a t e nnd nicht Alles läßt sich anf einmal ände rn . 
Z u r Erreichung des mir vorschwebenden Z i e l s ver lange ich gar keine O p s e r , 
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kein Ausgeben irgend eines reellen I n t e r e s s e s ; ich verlange n u r , daß man 
auf den Kirchenconventen den Gemeindever t re tern d a s w i r k l i c h gebe, w a s 
man ihnen nominell bereits zugestanden hat — eine beratbende S t i m m e . 
S e i t d e m der in großem Maßs tab betriebene Bauer landverkauf unsere länd-
lichen Verhältnisse so durchgreifend verändert hat , seitdem es nur noch eine 
F rage der Ze i t ist, wann mau den mitbestenerten Bauergrundbesi tzern eine 
S t i m m e bei der Bewi l l igung der S t e u e r n e inräumen wird , ist es thöricht 
auf dem am wenigsten die Interessen der Gutsbesitzer tangirendem Gebie t 
eine zwecklose Oppos t t iou zu machen, während man ohne O p f e r ein großes 
Z i e l , die freundschaftliche S t e l l u n g zwischen Großgrundbesitzer und B a u e r , 
fördern kann. W e n n ich eben von Interessen sprach, so meinte ich an 
dieser S t e l l e selbstverständlich nur die mate r ie l l en ; die Kirche soll und muß 
gewiß dein Gutsbesitzer uicht am wenigsten vou Interesse seiu — aber dies 
In teresse des Gutsbesitzers an der Kirche ist kein anderes a l s d a s des 
B a u e r n . D i e S t ^ l u n g der Kirche, ihr Ansehn, ihre W ü r d e muß dem 
H e r r n ebenso sehr am Herzen liegen wie dem B a u e r n , und es dürfte fraglich 
f e i « , bei wem dies sactisch mehr der Fal l ist. M a u hat also hier ein 
gemeinsames Ziel — w a r u m sollte man es nicht gemeinsam verfolgen, 
znmal , wie gesagt, eine Colliston der materiellen Interessen nicht stattfindet? 
Dieselben drehen sich aus den Kircheuconventen lediglich um die B a u t e n 
uud R e p a r a t u r e n sür P a s t o r a t uud Parochialschule, zu deuen die Höfe d a s 
M a t e r i a l liefern und deu Lohn sür die Handwerker zah l en , während die 
Gemeinden die Arbeiter zu stelle« habe». Demnach habe« letztere ebenso 
viel G r u n d unnütze B a u t e n nnd N e p a r a t u r e u zu vermeiden wie die 
G u t s h e r r e n , würden also nie geneigt sein diesen größere Lasten auszulegen, 
a l s erforderlich is t , während es jetzt leicht vo rkommt , daß ein a u s sehr 
reichen Herreu bestehender Couven t , überflüssige Luxusbauten aussübr t und 
deu Gemeinden dadurch ebenso drückende a l s unbill ige Lasten auferlegt . 
W e n n es demuach bei der Unmöglichkeit, daß die Gutsbesitzer durch die 
wirkliche The i lnahme der Bauerschaften an den Konventen in ihren materiellen 
Iu teresseu irgeud geschädigt werde» könnten , und bei dem gleichen Zie l , 
d a s beide sonst in den kirchlichen Angelegenheiten zu verfolgen haben nnd 
ve r fo lgen , keinen G r u n d geben dürf te den Bauerschaften selbst eine ent-
scheidende S t i m m e auf de« Kirchenco«ve«ten zu ve rwe ige rn , so muß ich 
um so mehr hosseu meinen Vorschlag, ih«e« eine nnr berathende S t i m m e 
zu gebeu, vo« de« re>p. Kirchspiele« angenommen zn sehen, da jedes der-
selben ohne den ganzen A p p a r a t neuer Gesetze und ohne an die Zus t immung 

18* 
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der andern gebunden zu sein, ihn bei sich a u s f ü h r e n kann. D e r einzige E i n -
w a n d , der al lenfal ls erhoben werden könnte , w ä r e , daß den Kirchenvor-
niündern die anf dem Eonvent gebrauchte deutsche S p r a c h e uuverf tändlich 
sein werde , allein man mache nnr den Versuch — wenn nicht a l l e , so 
werden doch mehrere unter ihnen des Deutschen genügend mächtig sein 
um den Ve rhand lungen zu folgen, sie werden deren I n h a l t ihren College» 
mit thei len, und da es ihnen natürlich gestattet sein muß in ihrer S p r a c h e 
zn an twor ten , so wird diese Schwierigkeit ebenso leicht beseitigt seilt wie in 
allen andern Fäl len des öffentlichen Zusammenwirkens der deutschen und 
der lettisch-estnischen VevölkerungSschichten unseres Landes . 

D e n zweiten Wirkungskre is für ein wohl that igeS gemeinsamem S t r e b e n 
bietet unsere Volksschule. I n Angelegenheiten derselben entscheidet nach 
dem Gesetz, wer zu ihrer G r ü n d u n g be i t rug , also in der Regel G u t s h e r r 
und Vanergemeinde . D i e Gesetzgebung hal in dieser S a c h e weiter keine 
Anordnungen ge t ro f fen ; der Antheil eines jeden an deJi VestimmungSrecht 
ü b t t die Schule , übe rhaup t alles D e t a i l , ist uicht besonders normir t wor-
den und bietet somit vollste Gelegenhei t zn allgemein befriedigender Regelung 
ans G r u n d sreier V e r e i n b a r u n g , eiucc F re ihe i t , die auch a l s uothwendig 
erscheint, um j eue , auf verschiedenartiger D e u t u n g der Gesetze bastrenden, 
scandalösen Confliete zwischen den einzelne» G ü t e r n nnd den Kirchspiels-
schnlverwaltungeu zu ve rme iden , wie ste le ider , die Kämpfe der deutschen 
Kaiser mit den Kirchensürsten R o m s bis zum Uebermaß des Lächerlichen 
p a r o d i r e n d , in letzter Zeit mehrfach vorgekommen sind. Und noch leichter 
als die eben behandelte F rage wegen der KirchspielSconvente löst sich diese, 
denn hier handelt es sich nnr um die praktische A n s f ü h r u n g eines bestehenden 
Gesetzes, und ich will daher nur über eine derar t ige Rege lung der Schu l -
verhältnisse reseriren, wie sie bereits durchgeführt ist und meiner Ansicht 
nach allen Ansprüchen genügt . W i e dies in der Regel der Fa l l is t , war 
die betreffende Schn le vom G u t s h e r r n u n d seiner Gemeinde gegründet 
worden. Auf A u t r a g des G u t s h e r r n beschloß der Gemeindeausschuß sich 
der A u s ü b u n g seines Rechts auf die S c h n l v e r w a l t n n g zn begeben und 
dieselbe aus einen besonders dazu erwähl ten V e r t r a u e n s m a n n und den 
Gemeindeältesten zu über t ragen . I » einer Conferenz mit dem G u t s h e r r n 
wnrde daranf der Grundsatz anerkannt , daß zn den wahren P a t r o n e » nnd 
E rha l t e rn der Schule auch der loei , a l s S p e n d e r g e i s t i g e ! Arbe i t , 
gehöre nnd zum Gesetz e rhoben , daß über alle Schulaugclegeuhei te« des 
G n t s p e r m a j o r a v o w in einem Sch»Kol legium entschieden werden solle, 
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in welchem dem G u t s h e r r n , dem P r e d i g e r und den beiden Ver t re tern der 
Bauerschaf t je eine S t i m m e zukäme; bei St immengleichhei t sollte der G u t s -
herr den Stichentscheld haben und irgend welche Beschwerde gegen die 
Anordnungen des Kol legiums auf G r u n d l a g e gegenseitigen Bersprechens 
der Confer i renden durchaus unzulässig sein, natürlich nur in den Grenzen , 
in denen ein solches Besprechen gesetzlich bindend ist. Uni einen H a u p t -
grund der oben erwähnten Stre i t igkei ten mit den resp. Schnlverwal tungen 
der Kirchspiele zu ve rme iden , wurde endlich ausgemacht , die Schulmeister 
nur uuter der ausdrücklichen Bed ingung zu engagiren, daß ihnen ihre S t e l l e 
ohne Wei te res in einem sechSmonatlichen Termin gekündigt werden könne, 
wenn d a s Schulcol legium in seine Person oder seine Talente a l s Lehrer 
nnd Erzieher kein B e r t r a u e n mehr setze oder dasselbe in der Lage sei einen 
seiner Ansicht nach tüchtigeren Lehrer sür die Schule zn gewinnen — eine 
M a ß r e g e l , die dadurch hinreichend motivir t sein d ü r f t e , daß der B a u e r 
seiue Kinder füglich uur in die Gebietsschnle des eignen G u t s zu schicken 
vermag und dieselben, daher , wenn der Lehrer der Gebietsschule de» E l t e rn 
nicht mehr zusagt, ohne S c h u l e bleiben. M>ir scheinen durch diese Beschlüsse 
die Angelegenheiten der Gebietsschnlen aus das Beste geregelt, der B a u e r -
gemeinde wie dem einsichtigen G u t s h e r r n , dem die Bolksschnle von höchster 
Beden tung ist, jede Möglichkeit zu ihrer Verbesserung und Vervol lkommnung 
gegeben und die für ihr Bestehen so ü b e r a u s schädlichen Stre i t igkei ten ver-
mieden, wenigstens deren est j ahre lang dauernde Bei legung durch die drei 
bestehenden I n s t a n z e n abgekürzt , da ein einfacher Beschlnß des Schn l -
collegiums iu der Regel genügt , während doch durch die bestehenden Auf-
sichtsbehörden alle verderbliche» Auswüchse und Ver i r rungen nach wie vor 
verhindert werden können. D a S G u t e sür die Schule durchzuführen ist 
durch die vorgeschlagen Einr ichtung erleichtert , d a s Schädl iche zn thun 
wie bisher unmöglich gemacht, eine intime S t e l l u n g des G u t s h e r r n zur B a n e r -
schaft durch gemeinsames segensreiches Ra then und Thaten angebahnt . 

D i e s sind die beiden Wirkungskreise, auf denen Herr nnd B a u e r 'znr 
Erreichung gemeinsamer Ziele sich die H a n d reichen können, um d a s alte 
B a n d , d a s sie verb indet , neu zu befestigen. Mögen diese Andeutungen hier 
und dort zur A u s f ü h r u n g der besprochenen Vorschläge, die sich in der P r a x i s 
bereits bewähr t haben , f ü h r e n , damit die neue Landgemeindeordnnng ihre 
wohlthät igen Wirkungen haben kann, ohne mehr a l s erforderlich die alten 
Verhältnisse zu zerstören. L . 



266 

N o t i 

ie zahlreichen Artikel unserer Tageöpresse, welche dem Andenken O t t o 
M ü l l e r s gewidmet w a r e n , haben nicht ermangelt des einzigen im Buch-
handel erschienenen P r o d u c t s seiner Feder zu e r w ä h n e u ; es lohnt sich aber 
wohl anch ein besonderes W o r t zur E r i n n e r u n g an den eigentlichen 
I n h a l t desselben zu sagen. W a s also enthält j enes g rüne schon 1 8 4 1 
bei O t t o W i g a n d in Leipzig herausgegebene B ü c h l e i n ? — Eine D a r -
stellung der livländischen Landesprivi legien und ihrer Konf i rma t ionen , wie 
schon der Ti te l besagt. — P r i v i l e g i e n ! hören wir manchen unserer Leser 
kopfschüttelnd a n s r u f e u , — w a s sollen unserer allein nach Rechtsgleichheit 
verlangenden Zeit P r i v i l e g i e n . Und freilich bedürfen diese auch in der 
G e g e n w a r t noch unschätzbaren Rechtsgrundlagen unseres öffentlichen Lebens 
einer gewissen S i c h t u n g nnd D e u t u n g . Welchen W e r t h hätten für uns 
noch jene Bes t immungen , die von dem ungehinderten Abzug der schwedi-
schen Garn i sonen oder der zur Zei t der Kap i tu l a t ionen in den livländischen 
Behörden angestellten Beamten h a n d e l n ? oder jene Rechte des Ade ls , die 
sich nur a u s einem sclavenähnlichen Zustande der Landbevölkerung erklären 
lassen, wie etwa d a s Recht des E d e l m a n n s seine ent laufenen B a u e r n , wo 
und wie er immer sie finde, zu ergreifen oder doch ihre Ausl ie ferung zu 
ve r l angen? oder endlich jene Par t i cu la r rech te , durch die die beiden deutschen 
S t ä n d e sich mit einer chinesischen M a u e r gegen einander und nach außen 
u m g a b e n ? Kinder ihrer Z e i t , sind d i e s e P r iv i l eg i en , gleichsam nur d a s 
Accidentelle an unserer e k a r w nnd mit ihrer Zeit verschwunden. 
D a s W e s e n t l i c h e unserer Pr iv i leg ien dagegen besteht in den Rechts-
garant len sür unseren G l a u b e u , unsere S p r a c h e , nnsere Jus t i z uud unsere 
allein durch einheimische Beamten zn besetzende B e h ö r d e n . E s ist dies 
nichts Anderes a l s die rechtliche Anerkennung und Gewähr l e i s tung e ines 
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Zus taudes , der d a s Resul tat eines langen geschichtlichen Processes und die 
G r u n d b e d i n g u n g unserer weiteren Existenz darstellt. E s ist die unser 
öffentliches Leben umfassende und stützende O r d n u n g , die sich nicht 
ohne H e m m u n g und S c h ä d i g u n g dieses Lebens selbst verändern kann. S i e 
plötzlich aufheben, bieße eiuen lebensgefährlichen S c h n i t t ins Fleisch dieser 
P rov inzen thuu . D a ß aber dieses öfsentliche Recht unserer P rov inzen d a s 
seiner Zeit durch ein Pac t i r en der S t a a t s r e g i e r n n g mit den zur Zei t der 
Kap i tu l a t i on allein organistrten S t a n d e n festgestellt und dann unun te r -
brochen bis auf den heutige« T a g anerkannt worden is t , heute ein Recht 
a l l e r Bewohner dieser P rov inzen ist, steht, so häufig es auch von unseren 
Gegnern bestritten sein m a g , dennoch außer Frage . D e n n wie z. B . d a s 
heute bei u n s geltende landrechtliche Pr iva i recht an fangs nur ein Ritterrecht 
w a r , dann allmählich auf die dem Rit ters tande am uächsteu steheuden und 
ihnen verwandten Kreise ansgedebnt wurde und schließlich a l s S u b s t d i ä r -
recht auch für den Bauers tand Gel tung gefunden hat , so sind auch die der 
Ritterschaft und deu S t ä d t e n gewährleistete« „ p r i v i l e ^ i a " , nachdem sie mit 
der Zeit diejenigen Bes t immungen , die dem humaneren Charakter unserer 
Epoche wiederstrebteu, abgestreift h a b e n , »unmebr a l s dem gauzen Lande, 
das heißt auch denjenigen Bevölkerungsgruppeu zugehörig anzusehen, die 
außerhalb der mit W a h r u n g dieser Landesrechte betrauten Korpora t ionen 
stehen, soweit ihnen die dürch jene Rechtsgarant ien geschützten Juteressen 
gemeinsam stud. Und iu diesem S i n n e allein hat auch Mül le r die P r i -
vilegien au fge faß t ; ln die'em S i n n e ist idm, in dessen ganzer N a t u r es lag 
sich nicht ohne Rechtssteuer auf die schaukelnde Welle der Pol i t ik zu begeben, 
seiue Schr i f t gleichsam das P r o g r a m m gewesen, d a s er stch bei dem Ab-
gänge von der Universi tät für seine künstige öfsentliche Thätigkeit en twarf . 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 7. October 186?. 

Redacteur G. Berkholz. 
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Die Todesstrafe 
in der europäischen Gesetzgebung und Wissenschaft.') 

Jede Wissenschaft und jeder Glaube hat seine 
Märtyrer, Männer, die sich der Verläumdung, 
ja dem Tode ausgesetzt sahen, weil sie mehr 
wußten als ihre Zeitgenossen und weil die 
Gesellschaft noch nicht hinlänglich fortgeschritten 
war, um die Wahrheiten aufzunehmen, welche 
sie mittheilten. Im gewöhnlichen Lauf der Dinge 
vergehen ein paar Generationen und dann tritt 
eine Zeit ein, wo die nämlichen Wahrheiten als 
Gemeinplätze angesehen werden, und noch etwas 
später kommt eine Zeit, wo sie für nothwendig 
erklärt werden und wo sich selbst der dümmste 
Verstand wundert, wie sie nur jemals haben 
Widerspruch finden können. Th. Buckle. 

ine Arbeit über die Todesstrafe pflegt m a n heutzutage mit einem 
gewissen Vorur the i l e zu betrachten. M a n setzt nämlich v o r a u s , m a n weide 
in ihr eben nichts Anderes finden, a l s eine Wiede rho lung dessen, w a s 
man schon sonst gelesen und gehört ha t , eine Bes tä t igung oder eine unerquick-
liche Wider legung seiner eigenen Ansicht. Dieses Voru r the i l ist in der 
T h a t nicht u n b e g r ü n d e t ; denn von den zahllosen Schr i f t en über diesen 
Gegenstand ergehen stch fast alle in philosophischen Dednct ionen oder gefühl-
vollen E rg i eßungen , die mi tunter sehr interessant, zuweilen aber auch sehr 
seicht sind und im großen Ganzen doch immer auf dasselbe h inaus l au fen . 
D i e F r a g e , ob die Todess t rafe abzuschaffen oder beizubehalten sei, ist schon 
so vielfach und so eingehend beleuchtet worden, daß vom abstract philosophischen 
Gesichtspunkte a n s e twas Neues über sie sich schwerlich mehr sagen läß t 
und die Verschiedenheit unter den einzelnen hierher gehörigen Schr i f t en 

*) Wir haben leider den Herrn Verf. ersuchen müssen, auS dieser Abhandlung die 
ursprünglich einen größern Umfang hatte, dasjenige zu streichen, was nur von specifischem 
Interesse sür den Fachjuristen war. 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI. Heft 4. 1 9 
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wesentlich nur dar in besteht, daß die eine dieses, die andere jenes A r g u m e n t 
sür besonders schlageud und gewichtig erklärt uud darauf dann ihre Erö r t e -
rungen basirt. D e r Verfasser des vorliegenden Aufsatzes beabsichtigt nun nicht, 
die Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe philosophisch zu b e g r ü n d e n , uicht a l s 
ob er dies sür ü b e r h a u p t müßig und zwecklos erachtete , sondern weil 
er die Ansicht the i l t , daß vom S t a n d v u n k t e d e r W i s s e n s c h a f t die 
Acten in dieser Sache schon für geschlossen und sprnchreif anzusehen sind 
und insofern die Abschaffung der gedachten S t r a f e „keiue Rechts- , sondern 
eine C u l t u r f r a g e " ist, die also gegenwärt ig auch eine B e h a n d l u n g in geschicht-
licher und statistischer Beziehung verdient . E r hat sich daher die Aufgabe 
gestellt, zunächst auf historischem Wege die Entwickelung der auf die Todes , 
strafe bezüglichen Ansichten, wie diese in der L i t e r a t u r , vornehmlich aber 
in den Gesetzen sich verkörpern , zu verfolgen, da r an anknüpfend eine 
statistische Uebersicht über den gegenwärtigen S t a n d derselben in den 
europäischen S t a a t e n zu geben und schließlich a u s der Vergangenhe i t und 
G e g e n w a r t der Todess t ra fe einen S c h l u ß auf ihre Zukunf t zu ziehe«. 

D i e B e b a « d l u « g des Gegenstandes nach dieser Richtung hat man bis 
in die neueste Zeit gänzlich vernachlässigt, indem die große M e n g e der ihm 
gewidmeten S c h u f t e n die Best immungen des positiven Rechts über die 
Todess t rafe völlig mit Stillschweige» überging. I h r e E rk l ä rung findet diese 
Erscheinung freilich in den Verhältnissen der Z e i t . in welcher der S t r e i t 
über die Rechtmäßigkeit dieses S t r a f m i t t e l s sich en t spann; denn die damalige 
Geistesrichtnng war dem S t u d i u m des historischen Rechts entschieden abhold 
und mußte es auch sein. G i n g doch ihr Bestreben d a h i n , die dem 
geschichtlichen Boden entsprossenen, bestehenden Gesetzesnormen der Ver-
nichtung P r e i s zu geben und an ihre S t e l l e d a s Na tu r rech t , d a s nur in 
den Geboten der V e r n u n f t seine Q u e l l e hat , zu setzen; welche Er fo lge kälte 
sie sich da von einer A u s b e u t u n g des vorhandene« Rechtsstosses versprechen 
sollen? Aber auch a l s die historische S c h u l e das S t u d i u m der Rechts-
schöpfungen der Vorzei t wieder zu E b r e u gebracht hat te und man jetzt 
umgekehrt dem „historischen Rechte" häufig zuviel V e r e h r u u g und Berück-
sichtigung angedeihen ließ, fand die Gesetzgebung über die Todess t ra fe lange 
Zei t N i e m a n d , der sich ihrer Erforschung und Dars t e l lung uuterzogeu hä t t e ; 
man begnügte sich dami t , zu ihrer Ver the id ignug aus ihr g raues Alter uud 
ihr Bestehe» bei alleu Völkern hinzudeuten. M i t t e r m a i e r , der jüngstver-
storbeue S e n i o r der Heidelberger J n r i s t e u f a c u l t ä t , war e s , der zuerst 
diesem Gegenstände seine Aufmerksamkeit zuwendete uud durch seine reichen 
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Sprachkenntnisse , sowie seine V e r b i n d u n g mit den angesehensten Ju r i s t en 
deutscher wie außerdeutscher Länder dazu befähigt , nicht n u r die d ie 'Todes« 
strafe betreffenden legislat iven Arbeiten fast aller europäischen und selbst 
mehrerer amerikanischen S t a a t e n , sondern auch die H a n d h a b u n g der in K r a f t 
getretenen Gesetze in der P r a x i s und ihre Wirkungen auf den S t a n d der 
Verbrechen verfolgte. D i e Resul tate seiner S t u d i e n , die er in verschiedenen 
criminalistischen uud anderen Zeitschriften, kurz zusammengestellt aber in 
einer 1 8 6 2 erschienenen S c h r i f t über die Todesstrafe veröffentlicht h a t , sind 
dann theils die G r u n d l a g e , theils die Anregung für einige andere Arbeiten 
geworden, unter denen namentlich eine von Tr ief t (im 8 . B a n d e des S t a a t s -
lexikon von Rotteck u . Welcker, 3 . Aufl.) hervorzuheben ist, uud bilden eine 
Hauptque l le auch des gegenwärt igen Aussatzes. 

M a n könnte nun etwa meinen , eine solche historisch-statistische D a r , 
stellnng sei ja uu r von geringem Wer th ' e , da von ihr eine Entscheidung 
der S t r e i t f r a g e , ob die Todesst rafe abgeschafft oder beibehalten werden solle, 
nicht zu erwarten stehe; aber dem ist keineswegs so, denn wenn auch durch 
sie die Lösung der F rage nicht direct herbeigeführt w i r d , so ist sie doch 
fü r dieselbe nicht bloß ein einflußreiches, sondern sogar ein unentbehrliches 
M o m e n t . S o lange man nämlich nur mit Dedukt ionen a p r io r i kämpfte, 
ließ sich ein Endresu l t a t gar uicht erreichen, weil von beiden S e i t e n B e -
hauptungen aufgestellt und bcstritteu wurden, ohne daß ein B e w e i s erbracht 
worden wäre und übe rhaup t erbracht werden konnte. D i e s war vie lmehr 
nur daun möglich, wenn man die Frage a u s dem Gebiete vager Reflexionen 
auf d a s der Thatfacheu versetzte und nntersnchte, ob die so hartnäckig ver-
t e i d i g t e n B e h a u p t u u g e u denn auch durck die E r f a h r u n g bestätigt würden . 
Als man aber diese P r ü f u n g an der Hand der S ta t i s t ik v o r n a h m , da 
stellten sich viele Ansichten , die f rüher mit apodiktischer Sicherhei t a u s -
gesprochen worden waren , a l s gänzlich hal t- und bodenlos he raus und man 
hatte wieder einmal Ge legenhe i t , sich zu überzeugen, daß philosophische 
E r ö r t e r u n g e n , so geistreich und so plausibel sie anch scheinen mögen, allein 
nie entscheidend sein können, sondern stets der Unterstützung durch die 
E m p i r i e bedürfen, ohne welche ste nichts weiter sind a l s Phantas iegebi lde . 
Und gerade dar in besteht das größte Verd iens t , d a s Mi t t e rma ie r sich um 
diese F r a g e erworben b a t , daß er durch Herbeischaffung eines reichen 
statistischen M a t e r i a l s eiue den ta tsächl ichen Verhältnissen entsprechende 
W ü r d i g u n g und B e a n t w o r t u n g derselben möglich machte. Fe rne r wird 
m a n aber zu der F rage übe rhaup t einen ganz anderen S t a u d p u n k t einnehmen 
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sobald man an dem von der historischen Schu le zur G e l t u n g gebrachten 
nnd bei einem unbefangenen S t n d i u m der Geschichte stch nothwendig ergeben-
den Satze festhält, daß d a s Recht eines Volkes nicht an? absoluten, unab-
änderlichen P r inc ip i en b e r u h t , sondern wie die S p r a c h e , die S i t t e , die 
Religion a u s dem Volksgeiste auf organischem Wege sich h e r a u s b i l d e t ; 
ein S a t z dessen Richtigkeit bei dem Strasrechte besonders deutlich und scharf 
hervortr i t t , indem dieses augenscheinlich ein unmi t te lbarer A u s f l u ß , ja man 
kann sagen ein getreues Sp iege lb i ld des jeweiligen En l tn rzus tandes eines 
Volkes i s t , d a s also auch mit diesem nothwendig und nnanSbleibllch seine 
Gestal t änder t . W e n n man bedenkt, wie in vergangenen Zei ta l tern D i n g e 
gelehrt und geglaubt w u r d e n , die heute eiu Kind absurd findet; wie mau 
Einr ichtungen für nothwendig und hellsam biel t , von deren Schädlichkeit 
oder mindestens Zwecklosigkeit wir u n s längst überzeugt h a b e n ; wie man 
S t r a f m i t t e l mit Ueberzeugung angewendet ha t , die wir a l s barbarisch ver-
abscheuen; wie Haud luugeu mit dem Leben gebüßt w n r d e n , die heute 
straflos sind oder doch nur einer ganz geringen S t r a f e un te r l i egen ; — 
wenn man dieses Alles e r w ä g t , so gelangt man leicht zn der Folgerung, 
daß die kommeudeu Genera t ionen über uusere heutige« Anschauungen ganz 
ebenso urtheileu und nnsere S t r a f e n nicht minder barbarisch finden werden 
a l s wir die unserer V o r f a h r e n , und dann wird man auch uicht umhin 
können, weniger starr an dem bestehenden Strasrechte festzuhalten und sich 
Reformbestrebnngen geneigter zu zeigen, a l s es sonst zu geschehen pflegt. 
— A u s diesen G r ü n d e n ist daher für die Abur the i lung der F r a g e , ob die 
Todesstrafe a n s den Strafgesetzen der Jetztzeit gestrichen werden solle, die 
Kenn tn iß der Geschichte deS S t r a s r ech t s übe rhaup t und der Geschichte dieses 
S t r a f m i t t e l s insbesoudere von keineswegs zu unterschätzender Bedeu tung , 
die Kenntn iß der betreffenden S ta t i s t ik aber geradezu uvthweudig . 

I. G e s c h i c h t e d e r T o d e s s t r a f e b i s z u m E u d e d e s 
1 8 . J a h r h u n d e r t s . 

Unter den öffentlichen S t r a f e n des ältesten römischen Rechtes n immt 
die Todesstrafe zwar schon den ersten P la tz e i n , ist aber doch aus wenige 
Verbrechen beschrankt; zu diesen zählt sonderbarer Weise auch d a s Ver -
fertigen eines Schmähgedichtes , w a s mit T o d t p r ü g e l n bestraft wurde. Als 
andere Arten der LebenSstrafe treffen wir d a s H ä n g e n , E n t h a u p t e n , Her -
abstürzen von eiuem Fe l sen , Erdrosseln im Kerker , Lebendigverbrennen, 
S ä c k e n , d a s später nu r uoch wegen E l t e r n m o r d e s , und d a s Lebendig-
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begraben, d a s ausschließlich nur bei Vef ta l innen angewendet wurde . Z u r Ze i t 
der Republ ik wurde die Anwendung der Todesstrafe noch sel tener , indem 
derjenige, der sein Leben verwirkt halte, dem Tode dadurch entgehen konnte, 
daß er sich freiwillig ins Exil begab, bis später die Porcischen Gesetze, die 
um die M i t t e des 6 . J a h r h u n d e r t s d. S t . erlassen w u r d e u , sür die 
römischen B ü r g e r sowohl die Todesstrafe a l s die körperliche Züchtigung 
ganz aufhoben , wiewohl hiervon einzelne Ausnahmen gemacht wurdeu , wie 
z. B . bei der Cati l inarischen Verschwörung. Als aber d a s alte S t a a t s -
gebäude zusammeugebrocheu ward und anf seinen T r ü m m e r n der D e s -
p o t i s m u s der Cäsaren seinen T h r o n erbaut h a t t e , da glaubte m a u , um 
diesen zu schützen, wieder zu blutigen Hinrichtungen seine Zuflucht nehmen 
zu müssen. D i e A u s n a h m e n , die man f rüher von der Vorschrift der 
P o r e j a s hat te eintreten lassen, wurde« jetzt zur Regel erhoben und nicht 
bloß solche Verbrechen , die schon nach dem älteren Recht mit dem Tode 
bestraft wurden , sondern auch solche, die f rüher nnr einer Ehren - oder Fre i -
heitsstrafe un te r lagen , mit Ver lus t des Lebens bedroht . Diese harten S t r a f e n 
wurden jedoch auf die Vornehmen und Reichen (korieZtiorks) in viel 
geringerem M a ß e angewendet , a l s auf Leute niederen S t a n d e s (kumi l i o r e s ) 
und die grausamsten Hinr ichtungsar ten waren ausschließlich uur sür die 
letzteren gebräuchlich. S o namentlich die Kreuzigung und das Kämpfen 
mit den wilden Th ie ren , außer welchen in dieser Zeit noch d a s E n t h a u p t e n , 
S ä c k e n , V e r b r e n n e n , Lebendigbegraben a l s Hinr ich tungsar ten vorkommen, 
wogegen d a s Herabstürzen von einem Felsen nnd d a s E r w ü r g e n im G e -
sängniß jetzt außer Gebrauch gesetzt waren . Ausnahmsweise wurde dem 
z u m ' T o d e bestimmten a n s besonderer G n a d e von dem Herrscher gestattet, 
sich seine TodeSar t selbst zu wählen nnd die Wil lkür der D e s p o t e u gefiel 
sich häufig auch da r in , ihre E r f i n d u n g s g a b e an dem Ersinnen neuer S t r a f -
arten zu e rproben . S o ließ z. B . Aure l ian einen ehebrecherischen S o l d a t e n 
mit jedem F u ß an die Sp i t ze zweier gegen einander gebogener B ä u m e 
binden uud diese dann auseinanderschnellen, so daß der Körpe r in zwei 
Hä l f t en zerrissen w u r d e ; noch Abscheulicheres erzählt S u e t o n von dem 
Kaiser T i b e r i u s . 

D i e Z a h l der Verbrechen , welche den Verlust des Lebens nach sich 
zogen , wurde auch durch die E r h e b u n g des Chr i s t en thums zur S t a a t s -
rel igion uicht verminder t , ja durch den E in f luß der jetzt E i n g a n g findenden 
Anschauungen des mosaischen Rechtes zum Thei l noch v e r m e h r t ; a l le rd ings 
aber wurden d a s B r a n d m a r k e n im Gesicht , die Kreuzigung uud die 
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Verur the i lung zum Schwer t der (Stadia leren von Konstant in und die ver-
stümmelnde« S t r a f e n , bis a«s d a s Abhauen eiuer H a n d , vo« J u s t i n i a n 
verboten. 

D i e pr imi t iveu Rechtszustände der G e r m a n e n , die unS fast nu r a u s -
gelegentlichen Andeutungen "römischer Schrif ts te l ler , uamentlick des Tac i tu s , 
bekanut sind, zeige« u « s ueben der Blutrache ein schon ziemlich entwickeltes 
Compost t ionensystem; doch berichtet T a c i t u s , daß auch öfsentliche S t r a f e n 
gebräuchlich gcweseu seien: „ p r o c k t o r e s et t r a n s l u A a s » r d o r i b u g s u g p e n -
ä u n t ; . i ^ n a v o 8 et i m d e l l e s et c o r p o r e i n t a m e s e o e n o a e palucle , in^eeta 
i n s u p e r e r s t e , m e r ^ u n t " . Volls tändig durchgeführt ist das Compostt ionen-
system iu den deutscheu Volksrechten, nach denen öffentliche, an Leib und 
Leben gehende S t r a f e n ursprünglich nu r gegen U n f r e i e , dann auch gegen 
solche, die die Ge ldbuße nicht zu beschassen vermochte«, >owie überhaup t 
Leute niederen S t a n d e s ve rhäng t wurden, gege« andere Personen aber bloß 
wegen gewisser, nach der germanischen Anffassuug besonders verächtlicher 
Verbrechen, wie I n f i d c l i t ä t , Meuche lmord , M o r d b r a n d d. h . heimliche 
B r a n d l e g u n g . D i e b s t a h l , En twe ihung der H e i l i g t h ü m e r , Zaubere i :c. 
Na tür l i ch sind die Vorschriften da rüde r , welche Verbrechen mi t dem Tode 
zu bestrafen seien, in den verschiedenen Rechten verschiede« und es scheint 
namentlich bei den Sachsen die Todess t rafe häufiger gewesen zu sein, a ls 
bei den übr igen S t ä m m e n . A l s regelmäßige Art der Hinr ich tung galt 
d a s E n t h a u p t e n , daneben d a s H ä n g e n und R ä d e r « u«d a« deren Stel le 
sür Weiber d a s Er t ränken und Lebendigbegraben, dann d a s S t e in igen und 
Lebendigverbrennen. 

D i e Ansicht, daß im Allgemeinen durch d a s Verbrechen nur der Be-
schädigte selbst tangi r t werde, und mit ihr d a s Composttionensystem erhielt 
sich, bis im Lause des 1 5 . und 16 . J a h r h u n d e r t s , eine neue Epoche der 
Geschichte des deutschen S t r a f r ech te s e rö f fnend , die fremden Rechte ein-
d r a n g e n , die selbständige E n t f a l t u n g des deutscheu Rechtsstoffes hemmten 
und die na t iona len Rechtsinsti tnte thei ls ve rd räng ten , thei ls umgestalteten. 
I n s b e s o n d e r e ist die Reception des kanonischen Rechtes sür die E«twickel«ng 
des deutschen S t r a f r e c h t e s einflußreich g e w o r d e n , indem dieses d a s der 
germanischen Anschauung fremde P r i n c i p zur G e l t u n g brachte , daß durch 
die Ueber t re tuug der Strafgesetze uicht n u r der Beschädigte, sondern auch 
d a s göttliche Gebot verletzt werde und daß deßhalb der S t a a t die V e r -
folgung von Verbrechen nicht den P r iva tpe r sonen überlassen könne, sondern 
krast des göttlichen A u f t r a g e s selbst sür ihre Entdeckung und Bes t ra fung 
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sorgen müsse. D i e D u r c h f ü h r u n g dieses P r i u c i p e s hatte zur F o l g e , daß 
uuu eine große S t r e n g e iu der Strafgesetzgebung wie iu der S l r a f r ech l s -
pflege eintrat . D o r t , indem man namentlich solche ^.Verbrechen, die gegen 
d a s mosaische Gesetz verstießen, a l s besonders strafwürdig ausah und jetzt 
an die S t e l l e der alten Geldbußen beiuahe allgemein öffentliche S t r a f e n 
setzte, die dem Zeitgeiste entsprechend sehr har t uud grausam ausf ie len. 
Hie r , weil^man das gerichtliche Einschreiten nicht mehr von der Anbr ingung 
einer Klage abhangig machte , sondern den Gerichten wie den Geistliche« 
anbefahl , von Amtswege« de« Verbrechen nachzuspüren, und die Gemeinde« 
verpfl ichtete, i« ihrer M i t t e begangene zu deuuuciren. D i e H ä r t e der 
durch d a s kanonische Recht beeinflußten Strafgesetzgebuug mauisestirte sich 
insbesondere auch in der Vermehrung der todeswürdige« Verbreche«: dahin 
gehören jetzt anch G o t t e s l ä s t e r u n g , Ketzerei, Abtre ibung der Leibesfrucht, 
Unfruchtbarmachung, Aussetzen vou Kindern und hülssbedürft igen Pe r sonen , 
V i g a m i e , E h e b r u c h , J n c e s t , S o d o m i e , Nothzucht , Meuschenraub, falsches 
Zeuguiß , Müuzfä lschung, R a u b , Diebs tahl (außer wen« er an geringfügige« 
Gegenständen zur Tageszei t begangen wird), hier und da selbst gewerbs-
mäßige Unzucht , Beschädigung von Grenzzeichen, Abschälen der B ä u m e , 
Verunre in igung von B r u n n e n u . s. f. 

M a u sieht, der Verfasser tr i t t der Anficht , daß die Einwirkung der 
Kirche uud des kauouischeu Rechts eine M i l d e r u n g der Strafgesetze ver-
an laß t , namentlich die Todess t rafe beschränkt h a b e , entgegen. D a s V e r -
dienst muß freilich der Kirche zugestanden werden, daß hauptsächlich ihrem 
Einflnsse die Beseit igung der iu dem römische« Recht uud deu I6F68 d a r -
b a r o r u m hinsichtlich der Bes t ra fung gemachten Unterscheidung zwischen 
Hochgestellten und Ger ingen und die H a n d h a b u n g der Gerechtigkeitspflege 
ohne Ansehung der Pe r sou zu verdanken ist. Ebenso läßt sich nicht in 
Abrede stellen, daß in den Que l l e» des kanonischen Rechts stch Aussprüche 
finden, welche die Besserung des Verbrechers a l s den Zweck der S t r a f e 
bezeichnen, die Todesst rafe und die Vers tümmelungen mißbilligen und deß-
ha lb den Geist l iche«, solche zu verhänge« , ve rb ie te« ; auch uicht, daß d a s 
Asylrecht der Kirche manchen Verbrecher von der Todesstrafe befreit ha t . 
Allein dagegen ist Folgeudes iu Betracht zu zieheu. I n den kanonischen 
Que l l en wird auch ausgesprochen, daß die S ü h n e des Verbrechens uoth-
wendiger sei a l s die Besserung des Verbrechers*) und überdies dachte 

*) Lan. 63 äe poeniteniia, Aon suküeit mores in melius commuwre st a praeteMk 
reesciere, nisi etiam 6e lüs Huae taeta sunt satisÜÄt Dso. 
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d a s kanonische Recht in Folge der ihm eigenthümlichen Vermengung des 
religiösen und rechtlichen S t a n d p u n k t e s doch nu r an die eon t r i t io e o r ä i 8 
und satiZtaetio v p e r u i n des kirchlichen D o g m a s , ha t te aber durchaus nicht 
die Besserung des Verbrechers im S i u u e des heutigen S t r a f r e c h t e s im 
Auge. Ferner wird einerseits fü r den M o r d , den Menschenraub und die 
Bestial i tät in den kanonischen Q u e l l e n mi t Rücksicht auf d a s mosaische 
Recht ausdrücklich der Tod gedroht*) uud anderersei ts bestand die Ab-
neigung der Kirche gegen die Todesstrafe doch nu r in der Theor ie , hatte 
aber durchaus keine praktischen F o l g e n , indem die geistlichen Gerichte bei 
solchen Verbrechen, die mit dem Tode zu bestrasen waren , einfach entweder 
die Abur thei lung oder auch bloß die Vollziehung der erkannten S t r a f e , der 
weltlichen Obrigkei t übertrugen**). Z n den uuter geistlicher Herrschaft 
steheuden Terr i tor ien aber blieb wohl d a s Verbo t der Todesstrafe völlig 
unbeachtet, weil hier die Gerichte gewöhnlich geistliche und weltliche zugleich 
waren . D a s kirchliche Asylrecht serner wurde scheu in den Kapi tu la r ien 
und den I eF6s b a r d a r o r u m sehr beschränkt und jedenfal ls ist die Zah l 
de r j en igen , die durch die Flucht zum Al t a re vom Tode gerettet wurden, 
verschwindend klein gegenüber den Tausenden von Ketzern und Hexen, die 
vornehmlich auf Betre iben der Geistlichkeit in v s i x l o r i a m ver-
b r a n n t und zu Tode gemarter t wurden . Endlich hat a u s den schon oben 
genannten Ursachen d a s kanonische Recht indirect die Anwendung der 
Todesst rafe beträchtlich gesteigert, wie sich dies zur Evidenz d a r a u s ergiebt, 
daß etwa 1 0 0 J a h r e uach dem Eindr ingen desselben die Zah l der todes-
würdigen Verbrechen aus mehr a l s d a s D o p p e l t e wächst. 

W a s die iu deu Rechtsquellen des M i t t e l a l t e r s vorkommenden Arten 
der Todess t ra fe a n b e l a n g t , so gal t a l s die mildeste und ehrenvollste das 
E n t h a u p t e n ; schimpflicher wa r d a s H ä n g e n , die gewöhnliche S t r a f e des 
D i e b s t a h l s , und noch schimpflicher d a s R ä d e r n , d a s namentlich bei dem 

*) e. 1 X. de komie. V, 12. 8i yuis per inäustriam oeeiäerit proximum suum ei 
per insiäias, ak alwri meo evelles eum, ut moriatur. e, I. X. 6e lurt. V, 18. Lui 
luratur twminem, et venäiäerit eum, eonviews uoxae morte moriatur. c. 4. ^ XV, 
yu. 1. Nulier, yuae seeesserit aä omne pecus ei vult ascenäi ab eo interlieietis mulierem 
et peeus: morte moriantur, rei sunt. 

Siehe schon e. 4. X. 6e raptor. V, 17. 8i vero ita fuerit super koe gravis 
8arra,eenorum exeessus, quoä mortem vel äeti'uneationem membrorum ciebeant 
sustinere, vinäietam ipsllm exereenäam reserves re^i- ie potest-iti. Vgl. Phillips 
Kirchenrecht, 2. Abth., 1862, § 201, S. 597. Schulte Kirchenrecht, II, 1856, S. 386. 
Richter Kircheurecht, § 213 u. 221. 
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Meuche lmorde , dem Diebstahle an befriedeten Sachen und dem V e r r a t h e 
stattfand. E i n e Verschiedenheit hinsichtlich der Schwere dieser S t r a f e n 
zeigte sich auch in der B e h a n d l u n g des Leichnams des Hingerichteten: der 
G e h ä n g t e wurde „dem Erdreich entzogen und den Vöge ln in der Lust 
p re i sgegeben" , der Körper des G e r ä d e r t e n wurde auf d a s R a d geflochten 
und blieb dort ausgestellt , während man den Geköpften gewöhnlich begrub. 
S t a t t des H ä n g e n s und R ä d e r n s traf deßhalb Frauenz immer „um der 
weiblichen E h r e wil len" die S t r a f e des E r t r ä n k e n s nnd Lebendig-
b e g r a b e n s , welches letztere häufig mit dem P f ä h l e n verbunden und a u s -
nahmswe i se , namentlich wegeu Nothzucht auch gegen M ä n n e r verhängt 
wurde . Z a u b e r e r , H e x e n , Ketzer, Gif tmischer , B r a n d s t i f t e r , auch M ü n z -
fälscher erli t ten den Feuer tod . D a n e b e n finden sich noch d a s Viertheilen 
und S i e d e n e r w ä h n t , sowie Ausgebur ten einer ganz besonders raffinir ten 
G r a u s a m k e i t , wie d a s A u s d ä r m e n * ) , mit einem P f l u g e durch d a s Herz 
f ah ren , die Z u n g e a u s dem gespaltenen Genick herausre ißen u . s. w . ; diese 
letzteren sind jedoch nur in den seltensten F ä l l e n , manche vielleicht auch 
gar uicht, zur A u s f ü h r u n g gekommen und waren im G r u n d e bloße „Schreck-
bi lder , die ein unglücklicher Bauernwitz ausgehecket ha t te" . 

D i e H ä r t e der Strafgesetze dieser Pe r iode w a r , wie schon angedeutet , 
die mit te lbare Folge des E i n d r i n g e n s der fremden Rechte und t r i t t u n s 
in der peinlichen Ha l sge r i ch t so rdnung Kaiser K a r l s V. von 1 5 3 2 , bei 
deren Absassuug jene schon stark benutzt worden w a r e n , in ganz besonders 
augenfäll iger Weise en tgegen ; wir finden hier eine wahre Musterkar te der 
abscheulichsten in den einzelnen Gebieten gangbaren Hinr ich tungsar ten zu-
sammengestellt : E n t h a u p t e n , H ä n g e n , R ä d e r n , Vier thei len , Lebendigbegraben, 
P f ä h l e n , V e r b r e n n e n , E r t r ä n k e n , dazu d a s Zwicken des Hinzurichtenden 
mit glühenden Z a n g e n u . f. w. M a n darf jedoch die C a r o l i n a deßwegen 
nicht zu h a r t beurtheilen, den» sie war eben ein Kind ihrer Zei t und muß 
im Vergleich sowohl zu manchen S t a t u t e « einzelner deutscher Ter r i to r i en , 
a l s auch zu den in außerdeutschen L ä n d e n , z. B . S c h w e d e n , Frankreich 
uud E n g l a n d d a m a l s geltenden Strafgesetzen im G a n z e n noch milde ge-
n a n n t werden. 

*) Grimm WeiSthümer I. S. 565. Und wo der begriffen wirt, der ein stehenbaum 
schelett, dem were gnade nutzer denn recht, und wan man dem solle recht thun, solle man 
ne by seinem nabel sein bauch uffschneiden, und ein darm daraus thun, denselben nageln 
an den stame und mit der Person herumber gehen, so lange er ein darm in seinem leibe hat. 
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Dieses Zeitalter widmete der Todesstrafe so zu sagen einen C u l t u s . 
M a n sab in S c h e i t e r h a u f e n , Schaf fe t und Fol terkammer die sicherste» 
Stützen der S t a a t s w o h l f a h r t und glanbte dem Himmel einen Gefa l len zu 
erweisen, wenn man möglichst viele Missethäter dem Henker überlieferte. 
Galgen errichtete man auf den G r e n z e n , Ga lgen vor den Thoren der 
S t ä d t e und manche Baue rgeme inde , die sich selbst dieses gemeiuuützige 
I n s t i t u t angeschafft b a t t e , schrieb eifersüchtig d a r a u s : „Diese r G a l g e n ist 
sür uns nnd unsere K inde r " . I n manchen Gegenden pflanzte man die 
G a l g e n sonderbarer Weise gern auf H ü g e l , von denen „ein schöner Lug 
inS Land" ist; so denken wohl die M e i s t e n , die von den freundlichen 
Anlagen deS Rosenhügels bei Chu r a n s sich an der reizenden Aussicht 
anf die fchneegekrönten Gipfe l des C a l a n d a ergötzen, nicht d a r a n , daß man 
dort einst die armen S ü n d e r „an den liechten G a l g e n henken l i eß , mit 
einem neuen Str ick zwischen Himmel und Erdenre i ch , so hoch, daß das 
H a u p t ungefähr den G a l g e n rühre und unter ihm Laub und G r a s wachsen 
m ö g e n " . 

D i e P . G . O . bildete die G r u n d l a g e sür das S t r a f r e c h t des 17. und 
18 . J a h r h u n d e r t s , indem auch die bemerkenswerthesteu der uach ihr 
erschienenen Par t iculargefetzgebungen sich an sie anschließen, und deßhalb 
behauptete anch d a s in ihr festgestellte S t ra fensys tem während dieser Zeit 
seine G e l t u n g , wenn auch mit verschiedenen durch die Part iculargesetzgebung 
und namentlich durch die P r a x i s allmählich herbeigeführten Veränderungen . 
J e n e hielt es nämlich für no thwend ig , sür einzelne Verbrechen eine be-
stimmtere, resp. eine schärfere S t r a f e auszuspreche«; diese dagegen suchte 
durch a l le rd ings willkürliche, aber von der Menschlichkeit d t t t i r te Gesetzes-
interpreta t ionen nnd dnrch d a s Aushü l f smi t t e l der außerordentlichen S t r a f e n , 
die im Laufe der Zei t immer mehr i« die A«gen springende unmenschliche 
H ä r t e der S t r a f b e s t i m m n n g c n zn umgehe«. D i e P r a x i s allein vermochte 
jedoch dem Uebel nicht hinreichend z« steuenl und^zwar schou deßhalb nicht, 
weil es ja ganz vou der individuelle« Alisicht des einzelneu Gerichtes 
abhing , in wieweit es M i l d e obwalten lasse« oder sich strict an de« W o r t -
laut deS Gesetzes halten wol l t e ; es bedurfte energischerer Augriffe u«d wirk-
samerer M i t t e l , um diesen Augiassta l l mittelalterlicher B a r b a r e i zu reinigen. 
Aber auch diese blieben nicht lange a u s . 

I m 18 . J a h r h u n d e r t t r a t , wie in dem geistige« Lebe« übe rhaup t , 
so a«ch in der Wisse«schast deS Cr imina l rechts ein Umschwung eiu. D e r 
staatlichen R e v o l n ü o n , welche von Frankreich ansgehend die politischen 
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Zustände iu ganz E u r o p a erschütterte, ging eiue geistige aus dem Gebiete der 
Li tera tur und Wisseuschast vo raus , die auch d a s S t r a f r eck t nickt uilaiigefockten 
ließ. Ha t t e mau f rüher mit tiefster Ueberzeugung gebäumt, gemartert , 
gerädert uud v e r b r a n n t , a l s od stch d a s ganz von selbst verstände uud ohne 
deßwegen auck u u r die geringste« S c r u p e l bei sich aufkommen zu lassen, 
so richtete die sich jetzt B a h n brechende, vou dem Geiste des Zweifels uud 
der H u m a n i t ä t beseelte Phi losophie die Waffen eiuer schonungslosen V e r -
standeökritik, einer glänzenden Dicl iou uud eiuer beißenden S a t i r e auch 
gegen die bestehenden Strafgesetze. T e r Beredsamkeil ihrer Ver t re ter , 
uuler denen T h o m a s i u s , M o n t e s q u i e u , V o l t a i r e , B e n t h a m , Fi laugier i , 
S o n n e n s e l s he rvo r r agen , M ä n n e r , welche sich durck die vielsacken Anfein-
dungen und Verdäch t igungen , denen sie sich ausgesetzt saheu , nicht irre 
machen l i eßen , ist es namentlich zuzuschreiben, daß in der zweiten Hä l f t e 
des 1 8 . J a h r h u n d e r t s die Hexenprocesfe, die Ketzerverfolguugeu, die T o r l n r , 
die martervollen Todesst rafen und andere Huiterlassenschasteu des Mit te l -
a l t e r s größtenthei ls verschwanden. In sbesonde re wurde d a s Er t r änken , 
P f ä h l e n und Lebendigbegraben durch die Part iculargcfetzgebnng oder die 
P r a x i s ganz außer Anwendung gesetzt, d a s Verbrenne» regelmäßig nur au 
dem Leichnam execntirt und ebenso d a s R ä d e r n gewöhnlich in der Fo rm 
vorgenommen, daß der erste S t o ß schon .tödlich, die übrigen aber und d a s 
Flechten auf d a s R a d nur auf Abschreckung der Menge berechnete S c h a u -
spiele w a r e n . Bewirkte die durck den E in f luß der Aufklärung veränderte 
Auffassung deS Wesens vieler Verbrechen schon eine namhaf te B e s c h r ä n -
k u n g der Todess t r a fe , so blieb die neue Geistesrichtung hierbei doch nicht 
stehen: ste begann die Rechtmäßigkeit der Todess t rafe ü b e r h a u p t zu 
bestreiten. 

Al lerdings hatten schon f rüher vom religiösen S t a n d p u n k t e a u s einige 
Kirchenväter uud am E n d e des 16 . J a h r h u n d e r t s Cous taut in S o c i n u S und 
unter seinen Anhänge rn Os torod und Weigel — gegen welche namentlich 
Karpzow iu die Schraukeu t r a t — ihre S t i m m e gegen die Todesstrafe 
erhoben und anderersei ts waren im 17 . J a h r h u n d e r t eiuige Abhandlungen 
veröffentlicht worden , welche die Todess t rafe ver the id ig teu*) ; aber dies waren 
ganz vereinzelte Erscheinungen, die wenig beachtet wurden uud daher weiter 

*) Okristii Orat. utrum melius sit sontes et capitis revs eapitali supplieio aküeere, 
an aä perpetua opera publica äamnare 1612. >«Väetiter Oiss. äe ^ure vitae et neeis. 
1665. 2ent^rav viss. äe ^ure vitae et neci8 1676. 
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keine Bedeu tung hat ten. Wichtig und folgenreich wurde der S t r e i t über 
die Znlässigkeit der Todess t rafe ers t , a l s — wahrscheinlich in Folge des 
1 7 6 1 in Frankreich an J e a n C a l a s verübten Jus t i zmordes — 1 7 6 4 
Beccar ia ' s Buch l)ei äsl i t t i e ö e l l s p e n e (Ueber Verbrechen und S t r a f e n ) 
bekannt und bald in fast alle Sp rachen des gebildeten E u r o p a s über t ragen 
wurde. I n demselben J a h r e war auch eine Sch r i f t von dem Professor 
S o n n e n s e l s in Wien erschienen, worin er gegen die Todess t rafe polemisirte*) 
und diese beide« epochemachende« Abhand lungen hatten ein ganzes Heer 
philosophischer D e c l a m a t i o n e n , thei ls f ü r , thei ls wider die Todess t rafe im 
Gefolge , die jedoch sür unsere Zeit wenig Interesse habe«, weil ste großen-
theilS von der d a m a l s verbreiteten Doc t r i n des Gesellschaftsvertrages ihre 
Deduct ionen herlei ten, ihre sonstigen Argumente aber sehr unbedeutend sind 
und regelmäßig darauf h i n a u s l a u f e n , daß eine ewige , durch Pe iu iguugen 
verschärfte Gefangenschaft mehr abschrecken müsse a l s der T o d , während 
umgekehrt die Ver theidiger der Todess t rafe ihr die größte abschreckende 
K r a f t vindiciren. 

Diese Schriftsteller übten aber einen E i n f l u ß nicht bloß aus die 
Li teratur a u s ; nachdem der zündende Funke einmal gefallen w a r , griff die 
neue Geistesr ichtung rasch um sich und zählte ihre Anhänge r bald auch 
unter de« gekrönten H ä u p t e r n . S o konnte es nicht a u s b l e i b e n , daß die 
philosophischen I d e e n der Theor ie auch befruchtend aus die Gesetzgebung 
einwirkten und materielle Verbesserungen des S t r a f r ech t e s erzeugten. D a h i n 
gehören unter Anderen auch die mit dem Ende des 1 8 . J a h r h u n d e r t s 
erfolgte Aushebung der T o r t n r und der qnal i f ic i r ten T o d e s s t r a f e n ; jedoch 
schaffte man nur die innerlichen S c h ü r f u n g e n fast allgemein a b , während 
die äußeren sich häuf ig bis in die dreißiger J a h r e unseres J a h r h u n d e r t s 
erhielten, ja selbst heute nicht ganz verschwunden sind.**) I n einzelnen 

*) Dieser war jedoch, um sich gegen ein Reskript der Kaiserin Maria Theresia zu ver-
theidigen, genöthigt, öffentlich zu erklären: „er habe an lvOO Stellen behauptet, daß wo 
die Vertheidigung der öffentlichen Sicherheit den Tod eines MissethäterS unentbehrlich macht, 
alsdann die Gerechtigkeit das Schwert gegen ihn zücken kann". 

*") Das Bayr. Strafgesetzbuch von 1813 verordnete, daß der zum Tode Verurtheilte 
in einen grauen Kittel gekleidet und mit einer sein Verbrechen bezeichnenden Tafel auf Brust 
und Rücken zum Richtplatze geführt und in gewöhnlichen Fällen in diesem Aufzuge eine 
halbe Stunde lang vor der Hinrichtung am Pranger aufgestellt werden solle; dies wurde 
1849 aufgehoben. Der pLnal von 1810 bestimmte, daß dem wegen pAriieiäe oder 
ei«eS Attentates auf den Monarchen zum Tode Verurtheitten vor der Hinnchtuug die rechte 
Hand abgehauen werden solle, was jedoch 1832 dahin abgeändert wurde, daß er mit einem 
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S t a a t e n gelangte endlich auch die gänzliche V e r b a n n u n g der Todesstrafe 
zur D u r c h f ü h r u n g und zwar zuerst, wen« auch n u r sür die gemeinen Ver -
brechen, in R u ß l a n d . 

Hie r hatte nämlich schon vor dem Erscheinen der bezüglichen Schr i f ten 
von Beccaria und S o n n e n f e l s die Kaiserin Elisabeth durch den U t a s vom 
17. M a i 1 7 4 4 den Gerichten vorgeschrieben, bei allen S t r a f s a c h e n , in 
denen ein Todesur thc i l erfolgt w a r , Actenauszüge an den S e n a t einzu-
senden, welcher darüber der Kaiserin Bericht erstatten sollte, und deren 
Befehl abzuwar ten . D i e Bestä t igung der Unhei le unterblieb in der Regel . 
D a nun aber die Masse der in den Gefängnissen detinirlen Verbrecher 
dergestalt z u n a h m , daß es endlich an R a u m fehl te , sie unte izubr ingen, so 
wurde durch die Ukase vom Z I . J n l i 1 7 5 1 und 3 0 . S e p t e m b e r l 7 5 4 verordnet , 
die Gerichte sollten, ohne den Befehl der Kaiserin im einzelneu Fal le abzu-
w a r t e n , die zum Tode Verur thei l ten , nachdem sie der Züchtigung mit der 
Knute und der B r a n d m a r k n n g unterworfen nnd ihnen die Nasenlöcher 
aufgeschlitzt worden (kkiptzZaLi. mii> K 0 3 ^ n ) , in Fesseln geschmiedet nach 
Roggerwik (dem heutigen Baltischport in Estland) und anderen O r t e n , gemäß 
dem Ukase vom 3 . F e b r u a r 1 7 6 9 aber in die Nertschinskischen Bergwerke 
zur Z w a n g s a r b e i t verschicken. I m Pr inc ipe war dadurch jedoch die Todes-
strafe nicht ausgehoben, denn Hinrichtungen von S t aa t sve rb reche rn fanden 
nach wie vor statt. D i e s blieb im Wesentlichen die Lage der D i n g e auch 
während der Regie rung der Kaiserin K a t h a r i n a — welche in der berühmten 
Ins t ruc t ion für die Gese t zgebung - Commisston vom 3 0 . J u l i 1 7 6 7 (Ar t . 
2 1 0 — 1 2 ) sich mit einer der Schr i f t von Beccar ia sich anschließenden 
M o t i v i r u n g ausdrücklich gegen die Todesstrafe erklärte — und der folgenden 
Herrscher. Z w a r wurde 1 7 7 1 durch die Ukase vom 1 1 . und 1 2 . October 
für Verbrechen gegen die wegen der herrschenden Pes t getroffenen außer-
ordentlichen M a ß r e g e l n die Todesstrafe a l s „ N x a ü l l i i K Atzxa." festgesetzt; 
andererseits aber wurde 1 7 9 9 durch einen Allerhöchsten namentlichen U t a s 
vom 2 0 . Apr i l die Aushebung der Todesstrafe auch auf diejenigen Provinzen 

schwarzen Schleier über dem Gesicht zur Hinrichtung zu führen sei. Eine der bayrischen 
ähnliche Bestimmung enthielt auch das Strafgesetzbuch für Oldenburg von 18! 4. Nach 
einigen Strafgesetzbüchern der Schweiz und einigen deutschen Entwürfen auS der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts, sollte die Hand des Enthaupteten abgehauen und an einen 
Pfahl genagelt werden. Dagegen erklärte schon das österreichische Strafgesetzbuch von 1803 
§ 43: Bei Verbrechen, worauf das Gesetz den Tod verhängt, findet keine Verschärfung der 

Strafe statt. 
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ausgedehnt , welche eines besonderen privilegirten Rechtzustandes sich e r f reu ten . 
I n Livland sind übr igens die Ukase vom 3 1 . J u l i 1 7 5 1 uud 3 0 . S e p t e m b e r 
1 7 5 4 sogleich in Wirksamkeit getreten, wie sich dies a u s deu in der N o t e * ) 
abgedruckten Urkunden ergiebt , jedoch mit einigen Modis ica t ionen. Gleich 
hier mag übr igens demerkt werden , daß durch den Allerhöchsten Beseht 
vom 2 5 . December 1 8 1 7 (publicir t von der l iv land . G o u v . - R e g i e r u u g am 
2 1 . J a n u a r 1 8 1 8 ) d a s Aufreißen der Nasenlöcher uutersagt w u r d e , das 
Strafgesetzbuch von 1 8 4 5 an die S t e l l e der Knute die P l e t t e setzte und 
der M a s vom 1 7 . Apcil 1 8 6 3 auch diese uud die B r a u d m a r k u u g aushob. 

Da rnach gab T o s c a n a d a s bis dahin unerhör te Beispiel der förm-
lichen und völligen Abschaffung der Todess t rafe durch d a s 1 7 8 6 uuter dem 
Großherzog Leopold publicirte Strafgesetzbuch. Diese Errungenschaf t des 
Fortschrittes hatte freilich keinen langen Bes tand . S c h o n 1 7 9 0 gelang es 

*) 1. Statthaltereischreiben wegen Abführung derer zum Tode verurtheitten Delin. 
quenten. „Demnach auf Eines hochedl. dirigirenden Reichs Senats höchsten Ukase, E. Edl. 
K. Gen. Gouv, anhero gelangen lassen, die würcklich und eiviliter zum Tode oder ins exilium 
eonäenanirte äelinquenten so mann- als weiblichen Geschlechts, nach gewißen Orten unge-
säumet zu transportiren; die Veranstaltung auch bereits bei der hiesigen Oeconomie dergestalt 
vorgekehret worden, daß mit transportirunF gedachter äelinquenten instehenden Montag 
verfahren werden soll; So wolle E. E. Rath salß sich einige von denenselben auf obige 
Weise eonäemnirten Delinquenten iü deßen Gefängnüßen befinden, ohne Anstand davon 
hieher notiee ertheilen, damit sie mit den übrigen zugleich fortgebracht werden können. 
Womit verbl. Es. Edl. und Wohledlen Raths Dienstwilliger Diener 

Fab. A. Stackelberg." 
Dorpat, den 4. Junii 1752. 

2. Reskript des Generalgouverneurs an den Rigaschen Rath ä. ä. 22. July 1755. 
,Da zufolge E. dirigirenden Senats unterm 30. September a. xr. emanirten Ukase und 
E. Edl. Kais. Reich S-Justiz-Collegii lieff- und ehstländischer Sachen daraus gegründeten m 
eoxia hierbeigehenden Verfügung vom 9. Juny a,. e. die zum Tode eonäerunirten, oder 
als eiviliter mortui erkannten Delinquenten mit der Knute gestraffet und nachdem sie mit 
den Buchstaben 0. k. an Stirn und Backen gezeichnet worden, nach Roderwick (sie) ver-
sandt werden sollen, als wird Ew. Wohledlen Rath davon zu dem Ende Nachricht gegeben, 
damit mit denen unter dessen .lurisäietion befindlichen Delinquenten nach Vorschrift der 
hohen Ukase verfahren, zuvörderst aber denselben, d̂aß ihnen aus Jhro Kaiserliche Majeste 
Huld und Gnade die verdiente Todesstrafe erlassen worden, bekannt gemacht, sodann selbige 
statt der Knute, weil solche-allhier nicht stattfindet, mit scharfen Staubbesen öffentlich beleget 
und die Delinquenten männlichen Geschlechts überdem mit denen obbenannten Buchstaben 
an Stirn und Backen gezeichnet, sodann aber, soviel deren männ- und weiblichen Geschlechts 
vorhanden mit denen dazu verordneten Commanden und zwar erstere nach Roderwick und 
letztere nach Sibirien abgesandt werden mögen." 
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der reactiouairen P a r t e i , sür A u f r u h r und Hochver ra th , 1 7 9 5 auch für 
einzelne gemeine Verbrechen die Todesstrafe wieder e inzuführen ; aber ste 
wurde seit der Zeit in ihrer Anwendung äußerst beschränkt, indem in den 
meisten F ä l l e n , wo eiu Todesur the i l ergangen w a r , Begnad igung Pla tz 
griff . — Fast gleichen Schr i t t ging die Gesetzgebung in O e s t e r r e i c h . I n 
diesem Lande hatte der Kaiser Joseph II., vorzüglich auf Verwenden 
des Professors S o n n e n s e l s , 1 7 8 1 die Todesstrafe durch ein geheimes 
Rescript an die Gerichte, wonach alle erkannten Todesnr the i l e dem Kaiser 
zur Bestät igung unter legt werden sollten, sactisch beseitigt, indem er die 
Urtheile bei sich behielt. N u r 1 7 8 6 ließ er bei einem M o r d e der Gerechtig-
keit ihren Lank uud genehmigte die Vollziehung eines Todesn r the i l s durch 
d a s R a d nach vorgängigem Zwicken mit glühenden Zangen auf G r u u d der 
Theres taua . I m folgenden J a h r e aber verkündete der A r t . 2 0 des neuen 
Strafgesetzbuchs: „ D i e Todesstrafe soll außer den Verbrechen, bei welchen 
nach dem Gesetze mit S t and rech t verfahren werden muß, nicht stattfinden". 
Au ihre S t e l l e t ra t die S t r a f e des Aufchmiedeus. Diese besteht nach § 2 5 
d a r i n : der Verbrecher wird in s c h w e r e m G e s ä n g n i ß e gehalten und der-
maßen enge augekettet , daß ihm nur zur unentbehrlichsten Bewegung des 
Körpe r s R a u m gelassen wird . D e r zur Anschmiednng verurthei l te V e r -
brecher wird zum öffentlichen Beispiele alle J a h r e mit Streichen gezüchtigt." 
W a s unter s c h w e r e m G e s ä n g n i ß zu verstehen sei, darüber belehrt u n s 
§ 2 7 : „ D e r Verbrecher ist mit einem um die M i t t e des K ö r p e r s gezogene»! 
eisernen Ringe T a g und Nacht an dem ihm angewiesenen O r t e zu befestigen, 
auch könne« i h m , nachdem die ihm auferlegte Arbeit es z u l ä ß t , oder die 
Gefahr der Eutweichuug es fordert , schwere Eisen angelegt werdeu. D e m 
Verurthei l ten ist keine andere Liegerstatt , a l s aus B r e t t e r n , keine andere 
N a h r n n g a l s Wasser und B r o d zuzulassen uud alle Znsammenkuuft oder 
Unterredung nicht nur mit F remden , sondern auch mit seinen Angehörigen 
und Bekannten zu untersagen" . — Leopold II., der seinem B r u d e r mit der 
Aushebung der Todesstrafe i« Toscana voransgegangen war , entfernte dnrch 
verschiedene Novellen die hervorragendsten Här ten der Josephin'.sAen Gesetz-
g e b u n g , nameiillich auch die S t r a f e des Anschmiedens , und setzte so d a s 
Werk seines V o r g ä n g e r s in würdiger Weise for i . Als aber der seine«! 
V a t e r höchst unähnliche Franz II. den T h r o n bestieg, da gewann die 
Reaction wieder vollständig die O b e r h a n d „über die plattanfklärenschen 
Bestrebungen der Freigeister" und so fiel nebst vielen anderen Re fo rmen , 
die Joseph II. i ns Werk gesetzt h a t t e , auch diese uud wurde die T o d e s -
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strafe 1 7 9 5 sür den H o c h v e r r a t wieder e ingeführt , in dem Strafgesetzbuch? 
von 1 8 0 3 aber — freilich gerechtfertigt durch ein besonderes Hofdecret — 
auch sür mehrere gemeine Verbrechen gedroht . 

D i e B e m ü h u n g e n , die Todesstrafe a u s der Reihe der S t r a f m i t t e l 
auszuschließen, welche im 18 . J a h r h u n d e r t auf tauchten, erscheinen nicht a l s 
der Ansf lnß allgemein vorgeschrittener C n l t u r z n f t ä u d e , sondern a l s das 
Uuternehmeu einzelner hervorragender Geister, die ihrem Zei ta l ter voraus -
geeilt waren uud ihre I d e e n deßhalb nur dann zu verwirklichen vermochten, 
wenn ste mit souverainer Machtvollkommenheit bekleidet w a r e n ; eben daher 
mußte aber auch d a s W e r k , dem die sichere B a s i s der Volksüberzeuguug 
fehl te , wieder zusammenstürzen, sobald der Machtspruch des M e i s t e r s , der 
es ins Dasein geruseu, seine G e w a l t nicht mehr ausüb te . Zugleich bewahr-
heitete sich hier der Ausspruch G o e t h e ' s , daß die größten Menschen immer 
mit ihrem J a h r h u n d e r t durch eine Schwachhei t zusammeuhängen : fast Alle, 
welche die Todess t ra fe a u s dem Gesetzbuch gestrichen wissen wollten, ersetzten 
ste durch S t r a f e n , die au Grausamkei t jeuer nichts nachgaben oder sie gar 
noch über t ra fen , selbst Becca r i a* ) . D i e Menschheit war eben sür diesen 

Er sagt: ..Nicht daS furchtbare, aber vorübergehende Schauspiel einer Hinrichtung, 
sondern das lebenslang vorschwebende Beispiel eines seiner Freiheit beraubten Menschen, der 
zum Lastthier erniedrigt, in seiner Arbeit der beleidigten Gesellschaft Ersatz leistet, nur dieses 
schreckt wirksam von Verbrechen ab" . . . . „Weder Fanatismus noch Eitelkeit halten Stand 
unter Block und Ketten, unterin Stock, unterm Joch, im eisernen Käfig und der Verzweifelnde 
steht da nicht am Ende seiner Leiden, sie fangen vielmehr erst recht an." . . Wendet 
man mir ein, ewige Sclaverei sei ebenso schmerzlich als der Tod. so antworte ich, daß wenn 
man alle unglücklichen Momente der Sclaverei zusammennimmt, sie sogar noch grausamer 
ist; daß aber diese Momente sich über das ganze Leben vertheilen, während jenes alles in 
ihm enthaltene Leiden in einen Augenblicke concentrirt." — Noch drastischer schildert den 
Zeitgeist des vorigen Jahrhunderts die emphatische Auslassuug von Philipon (Rede über die 
Notwendigkeit, die Lebensstrafe abzuschaffen. Basel 1786. S. 138>—42): „An die Thüre 
der Tempel deS Gottes aller Gerechtigkeit würde ich an Feiertagen die Opfer der öffentlichen 
Rache hinstellen. Mit von den schändenden Kennzeichen, von der Hand des Scharfrichters 
aufgedrückt, in Furchen gezogenem Gesichte, mit belastenden Ketten, an mit eisernen Zacken 
verzierte (!) Pfähle gebunden, der sengenden Hitze des Sommers, wie dem Eis und Schnee 
des Winters bloßgesetzt, würden sie zu gleicher Zeit den Unwillen der Menschen und den 
Zorn der Thiere (!) erwecken; als Scheusale und als wildes Vieh (!) würden sie gezeigt 
mit Flüchen, die der immer gegenwärtige Gedanke ihrer Schandthaten auf die Lippen der 
Vorübergehenden hervorlocken würde (!) beladen; mit einem Worte, den Kelch der Schande 
und des Schmerzes tropfenweis und vor aller Welt Augen ausleerend, würden sie die Liebe 
zur Ordnung weit nachdrücklicher predigen als das Schauspiel unserer Galgen und Räder. 
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Fortschritt noch nicht reif. Noch mußten 1 0 0 J a h r e vergehen, b is der 
d a m a l s von den Meisten sür eine thörichte Schwärmere i gehaltene Gedanke 
des italienischen M a r q u i s für a u s f ü h r b a r erkannt nnd zum The i l wirklich 
real i f l r t wnrde. W i e die europäischen S t a a t e n im Lause der Zei t diesen 
S t a n d p u n k t gewannen, werden wir in dem Folgenden zu betrachten haben. 

II. D e r E n t w i c k e l u n g s g a n g d e r A n s i c h t e n ü b e r d i e 
T o d e s s t r a f e u n d i n s b e s o n d e r e d e r a u s s ie b e z ü g l i c h e n G e s e t z -

g e b u n g i n u n s e r e m J a h r h u n d e r t . 

Wenden wir u n s zunächst z u : 
1) F r a n k r e i c h , dem Lande , von wo die freisinnige Geistesrichtung 

wie die politischen Bewegungen der Neuzeit ihren Ausgang genommen 
h a b e n , so sehen w i r , daß auch hier schon im 1 8 . J a h r h u n d e r t die Gesetz-
gebung die Beseitigung der Todesst rafe in Angriff n a h m , ohne sie jedoch 
durchzuführen. 1 7 9 1 ' stellte die Commifsion zur P r ü f u n g eines neuen 
Strafgesetzbuchs in ihrem Berichte an die a L s e m d l e s n a t i o n a l e den An t rag , 
die Todess t ra fe , außer fü r Verbrechen gegen den S t a a t , au fzuheben ; sie 
fand aber bei den Verhandlungen lebhaften Widerspruch und die V e r -
sammlung entschied sich schließlich mit großer M a j o r i t ä t f ü r die Be i -
behal tung. Hie r begegnen wir nnn wieder einer jener schneidenden I r o n i e n , 
an denen die Geschichte so reich i s t : Robesp ie r re , dessen F a n a t i s m u s später 
Tausende von unschuldigen O p f e r n dem Blutgerüste überlieferte, hielt eine 
feurige Rede für die Abschaffung der Todess t r a f e ! Z u m zweiten M a l e wurde 
die Frage 1 7 9 3 im Nat iona lconven t durch Condorcet zur V e r h a n d l u n g 
gebracht , an fangs mit scheinbar günstigerem E r f o l g e , indem der Convent 
stch der Abschaffung geneigter zeigte a l s die a s s e m b l s s n a t i o n a l e ; d a s 
Endresul ta t aber war um wenig besser a l s d a s des J a h r e s 1 7 9 1 . D a s 
Gesetz vom 4 . d r u m a i r e a n IV. erklärte z w a r : 6 a t e r 6 u ^ o u r 6 s la 
pub l i ea l ion cZs 1a pa ix F ö n e r a w , la p e i n s d e m o r t 8«ra a b o l i s 6 a n 8 
la r e p u d l i y u s k ranpa i se" , aber der Fr iede ließ lange auf stch war ten und 
a l s er 1 8 0 1 endlich zu S t a n d e kam, erging auch ein Decre t vom 
2 9 . December , des I n h a l t e s „ y u s la p e i n s m o r t e o n t i n u e r a i t cl 'etre 

Die anderen Tage würde die Sonne nur über sie aufsteigen, um sie in mühsamen Tage-
werken eine neue Art von Ungemächlichkeit fühlen zu lassen. Die öffentlichen Arbeiten, die 
Mühlen, die Brunnen, die Pumpen, die Salzwerke, die Steingruben würden für ste ebenso 
viele Arten) der Todesstrafen sein." Der gute Mann übersieht in seinem Feuereifer völlig, 
daß er eigentlich den Teufel durch Beelzebub austreiben will. 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 4. 20 
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a p p l i q u e ^ t l ans les ea s ä e t e r m i n e s p a r l e s lois . ^ u s q u ' a ee c^u'il s n eü t 
e t e a u t r e m e n t o r ^ o n n e " . — D a s in Aussicht ge«ommene derogatorische 
Gesetz ist uie erschienen. D i e eiserne Gewal therrschaf t N a p o l e o n s bedurf te 
zu ihrer S tü tze energischer S t ra fgese tze , die es ihr möglich machten, sich 
der widerstrebenden Elemente im I n n e r n des S t a a t e s zu en t led igen , in 
demselben oder in noch höherem M a ß e a l s der Va jonne t t e , um den von 
Außen drohenden Feind oder Nebenbuhler unschädlich zu machen. I n 
diesem Geiste abgefaßt uud confequeuter Weise von dem P r i n c i p e der 
Abschreckung und S i c h e r u n g ausgehend — d a s namentlich bei den er imes 
e o n t r e la s ü r e t e i n t e r i e u r e o u e x t e r i e u r e 6 e l ' e t a t in der auffallendsten 
Weise zu Tage trit t — drohte dann der ec»6e pena l von 1 8 1 0 den Tod 
f ü r nicht weniger a l s 2 7 Verbrechen und selbst die qualif icir te Todesstrafe 
wa r ihm uicht fremd (f. S . 2 8 2 Note) . Aber auch der S t u r z Napoleons 
und die Res tau ra t iou der B o u r b o u e u t rugen zur M i n d e r u n g der drakonischen 
H ä r t e der Strafgesetze wenig b e i , geschweige denn die literärischen Er-
scheinungen, uuter welche« uameutlich eiue Sch r i f t vou Lucas (Du s ? 8 t e m e 
p ö n a l e t 6 e la p e i n e 6 e morl. . 1 8 2 1 ) sich auszeichnete; erst die J u l i -
revolution uud die Thronbesteigung Louis Ph i l ippus , der persönlich der 
Todess t rafe abgeneigt w a r , brachte eine durchgreifende Umgestal tung der 
Criminalgesetzgebuug hervor . I n der am 2 8 . Apr i l 1 8 3 2 pnblicirten 
revidirten Ausgabe des eocle p e n a l ist a l l e rd ings die Todess t rafe beibe, 
ha l ten*) weil die Kammern eine vollständige S t r e i c h u n g derselben für ver* 
f r ü h t und gefährlich uud n n r eine a l lmähl ige Abschaffung sür im Interesse 
des öffentlichen W o h l e s liegend erk lär ten , aber doch die Z a h l der von ibr 
betroffenen Perbrechen herabgesetzt, d a s Abhaueu der rechten Hand des 
wegen gewisser Verbrechen zum Tode Vevurtbei l teu aufgehoben und ein 
äußerst folgenreiches M i t t e l zur faktischen Besei t igung der Här ten des 
Gesetzes durch die E i n f ü h r u n g des S v s t e m s der e i r e o n s t a n e e s aUönuant68 
geboten. D e r Afstfenprästdent wurde nämlich gesetzlich verpfl ichte: , die 
Geschworenen darauf aufmerksam zu machen, daß sie d a s Daseiu mildernder 
Umstände aussprechen können, und dieser Ausspruch hat daun zur Folge, 
d a ß die gesetzliche S t r a f e herabgesetzt, also — w a s u u s zuuächst interesstrt — 

*) 1830 schon war die Todesstrafe aufgehoben worden; es war dies aber kein aus 
der Ueberzeugung von ihrer Unstatthaftigkeit hervorgegangener Act d«>r Gesetzgebung, son-
dern ein politischer Kunstgriff, der den Zweck hatte, die zum Tode verurtheitten Minister 
Karls X. zu retten; daher ließ man auch das bezügliche Gesetz sofort wieder fallen, nach-
dem dieser Zweck erreicht worden war. 
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statt des T o d e s — eine Freiheitsstrafe erkannt werden m u ß . D i e Ge-
schworenen machten von dem ihnen verliehenen Rechte einen sehr ausge-
dehnten Gebrauch, besonders wo es sich um mit dem Tode bedrohte Verbrechen 
hande l t e , so daß die gesetzliche S t r a f e hier nur in der Minde rzah l der 
Fäl le e in t ra t . — S o blieb es bis zur Feb rua r r evo lu t i on , welche einen 
Fortschritt in der Strasgesetzgebung iusosern begründete, a l s ein Gesetz vom 
2 1 . Februa r 1 8 4 8 die Aufhebung der Todesstrafe für polltische Verbrechen 
aussprach — Anträge auf gänzliche Abschaffung waren gestellt , aber ver-
worfen worden und diese Best immung in die Consti tut ion vom selben 
J a h r e übergiug. D i e provisorische Regierung erhob hier zum Gesetz, w a s 
seit dem Erscheinen einer Sch r i f t von Guizo t (De la p e i n e 6 e m o r t en 
m a t t e r e po l i t t yue . 1 8 2 2 ) al lmählig Ueberzeuguug der gesammten gebildeten 
Na t i on geworden w a r . 

Nachdem die Republik zn G r a b e getragen und mit der E r h e b u n g 
LouiS N a p o l e o n s zum Kaiser der Franzosen die nene Aera des Fr iedens 
und der G l o i r e sür Frankreich berangebrochen war , fühlte man die N o t -
wendigkeit, die Person des Kaisers gegen etwaige Attentate durch B e d r o h u n g 
derselben mi t dem Tode zu schütze»; deßhalb wurde durch d a s Gesetz vom 
1 0 . J u n i 1 8 5 3 bestimmt, daß der Grundsatz, den der Ar t . 5 der Verfassung 
vou 1 8 4 8 auSgesprocheu ha t t e : „ l a p e i n e ä e m o r t es t ako l i e en m a t t e r e 
po l i t i que" aus Angriffe gegen die Person des Kaisers oder der Gl ieder der 
kaiserlichen Fami l i e keine Anwendung stnden solle, indem bei ihnen die 
r a t io letzis wegfalle. S e i t der Wiederherstellung des Ka i f e r t hums ver-
gingen 10 J a h r e , ohne daß eine, wenngleich von der gauzeu N a t i o n sür 
nothwendig erachtete Reform der veralteten Slrafgesetzgebuug erfolgt wäre . 
I m J a h r e 1 8 6 3 erschien endlich eine Nove l l e , wodurch 6 5 Artikel des 
e o ä e pöna l modificirt w u r d e n ; wieder ein Flickwerk statt einer totalen 
Umarbe i tung . I n Bezug aus die Todesstrafe änderte sie übr igens an dem 
bestehenden Rechte, nach welchem noch 1 0 Verbrechen derselben un te r lagen , 
n ich ts , so daß eine Mi lde rung iu dieser Beziehung auch fernerhin einzig 
von dem Sys t em der mildernden Umstände zu erwarten war . Uud die 
Geschworenen sind in der T h a t sehr geneigt, TodeSnrthei le durch d a s ihnen 
zustehende Mi lderungsrecht zu vere i te lu , den« dies geschah von 1 8 3 4 — 5 4 
im Durchschnitt bei 8 3 p C t . und 1 8 6 3 gar bei 9 6 p C t . sämmtlicher wegen 
todeswürdiger Verbrechen Vernr thei l teu und der Just izmiuis ter erklärte in 
seinem Berichte au den Kaiser, sie nähmen bei gewissen Verbrechen systematisch 
daS Vorhandensein der e i r e o n s t a n e e s a t t e n u a n t e s an, wie bei dem M o r d e 

20* 
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und namentlch bei dem Kiudesmorde. J a a l s d a s Verdict eiues S c h w u r -
gerichtes im J a h r e 1 8 6 4 wieder eiueu schwer gravir teu Verbrecher uuter 
Auuahme mildernder Umstände verurthei l t hatte und deßhalb iu öffentlichen 
B l ä t t e r n über dieses Versahren vielfacher T a d e l laut wurde , veröffentlichte 
einer der Geschworenen einen Protes t und sagte dar in mit dü r ren W o r t e n : 
„ H o t r e v e r ö l e t n ' a ä o n e e t e q u ' u n e p r o t e c t i o n e o n t r e p e i n e cle 
m o r t e t r i e n a u t r e e.Irose". D e r a r t i g e P ro te j l a t i vnen sind jedoch in Frank-
reich gefähr l ich , denn a l s f rüher einmal eiu Geschworener e rk lä r t e , er sei 
eiu Gegner der T o d e s s t r a f e , wurde er vou dem Gerichte mit der S t r a f e 
eines ausbleibenden Geschworenen belegt. D i e öffentliche M e i n u n g ist also 
in Frankreich wesentlich eine der Todesst rafe feindliche; sie scheut sich aber, 
sich zn ä u ß e r n , weil die Reg ie rung zwar , wo es sich um Annexionen handelt, 
dem Pr inc ipe des su tk ra^e u n i v e r s e l d a s W o r t rede t , aber weit davon 
entfernt is t , der Volksst imme auch in inneren Angelegenheiten G e h ö r zu 
schenken und man die uuaugenehme E r f a h r u n g gemacht h a t , daß z. B . 
1 8 5 1 ein Schri f ts te l ler , der die Todesstrafe bekämpft hat te , verurthei l t und 
bestraft wurde . S o erklärt es sich, daß man in dem leichten Gewände 
des R o m a n s oder deS Schausp ie l s gegen die Todess t rafe eifert*), während 
die Ansichten der J u r i s t e n uoch sehr ause inaudergeheu uud iu der Journal is t ik 
dieser Gegenstand fast gar nicht erörtert wi rd . Uebr igens hat d a s Volk 
seiner Ansicht in den letzten J a h r e n auch einen würdigeren Ausdruck ver» 
liehen, iudem zahlreiche Pe t i t ioueu um Aufhebung der Todesstrafe bei der 
Volksver t re tung eingereicht wurden . D a s Verha l t en dieser bildet jedoch 
zn den Kundgebungen der öffentlichen M e i n u n g einen grellen Kontrast. 
A l s im J a h r e 1 8 6 4 wieder mehrere solche P e t i t i o u e u dem S e n a t e vorlagen, 
lieferte die mit der Durchsicht derselben beauf t rag te Eommission einen 
Bericht , der uichts weiter a l s hohle P h r a s e » enthielt , und beantragte Ueber-
gaug zur T a g e s o r d n u n g , w a s der S e n a t bereitwilligst a n n a h m . E in nickt 
viel besseres Schicksal hatte ein A n t r a g , den J u l e s Fav re und Geuossen in 
der S i t zung des 0 o r p 8 lessislatik vom 7 . Apr i l 1 8 6 5 gelegeutlich der 
Adreßdebatte auf Aufhebung der Todess t ra fe stellte uud durch eiueu geist, 
reichen V o r t r a g begründe te ; die Discufs iou w a r eine sehr mat te und bei 
der Abst immung wurde er mit 2 0 3 gegeu 2 6 S t i m m e n verworfeu . — D i e 

*) Es existirt z. B. eine Tendenzschrist von Victor Hugo „I.e äernier ĵour ä'un 
eonäanmL- und 1865 wurde in Paris die Aufführung eines Stückes auf dem Theater 
Beaumarchais polizeilich untersagt, weil dessen Inhalt ein fortlaufendes Plaidoyer gegen die 
Todesstrafe bildete. 



289 

Napoleonische Gesetzgebung wurde bekanntlich in alle« Ländern eingeführt , 
die der große Eroberer seinem S c e p t e r un t e rwa r f . S o finden wir den 
e o ä e p ö n a l mit seinen vielen M ä n g e l n und mit zahlreichen Hinrichtungen 
im Gefolge auch in 

2) B e l g i e n . W ä h r e u d der Zei t der frauzösifcheu Herrschaft ( 1 7 9 6 
bis 1814) wurden hier 6 6 0 Todesur the i l e gefällt uud von diesen 5 3 1 
d. h. 8 0 p C t . vollstreckt, so daß auf jedes J a h r 2 8 Hinrichtungen fal len. 
Nicht viel milder war man in der holländischen P e r i o d e , wo von 1 8 1 5 
bis 1 8 2 9 unter 1 4 4 Todesur the i len 7 1 vollzogen wurden, d. h. 4 9 p C t . 
(jährlich 4,7 unter 9,g). Nachdem aber Belgien 1 8 3 0 ein selbständiges 
Königreich geworden w a r , wurden iu den neu constituirteu Kammern mehr-
fach Anträge auf Abschaffung der Todess t rafe gestellt und die Reg ie ruug 
ließ 1 8 3 0 — 3 4 kein Todesur the i l vollziehen, bis die Agitationen der kleri-
kalen P a r t e i d a s Minis ter ium bewogen, 1 8 3 5 wieder zwei Executionen 
anzuordnen . Unter beständigen Kämpfen der P a r t e i e n sür und wider die 
Todesst rafe blieb die Regierung auch in der Folgezeit ihrem P r i n c i p e , 
von der Todess t rafe nur eine» sehr sparsame« Gebrauch zu macheu, t r e u ; 
vou den 7 2 1 während der J a h r e 1 8 3 1 — 6 0 gefällten Todesur the i l en 
wurden nur 5 2 , d. i. 7 p C t . , vollzogen (jährlich 1,7 unter 2 4 ) . B e i den 
laugdauerudeu Bera thungen über den von der Reg ie rung im J a h r e 1 8 5 0 ver-
öffentlichten S t ra fgese tzen twur f , kam auch die F r a g e , ob die Todess t rafe 
beizubehalten sei mehrfach zur S p r a c h e , wurde jedoch stets bejahend ent-
schieden. D i e Ant räge auf Abschaffung der Todess t ra fe gingen vorzüglich 
von Mi tg l iedern der a s soe i a t i on p o u r I ' adoü t ion d e la p e i n e 6 e rno r t 
auS, die durch Verbre i tnug von Abhand lungen , durch öffentliche V e r h a n d -
lungen uud durch Verwendungen für die B e g n a d i g u n g der zum Tod,e V e r -
urtheitten ihren Zweck zu erreichen strebt. Diese beschloß im J a h r e 1 8 6 5 , 
eine Adresse an den König uud den S e n a t zu richten und dar in auss ueue 
auf Aushebung der Todess t rafe zu dr ingen. B e i den zu Ansang des 
J a h r e s 1 8 6 6 stattgesundenen Verhandlungen über den erwähnten E n t w u r f , 
wurde auch von dem S e n a t o r F o r g u e u r , dem Präs iden ten jener Gesell-
schaft, unter Bezuguahme auf die eingegangene Pe t i t ion eine Deba t t e über 
die F rage a n g e r e g t , wobei der Just izmiuister B a r a erklär te : „ q u ' i l n ' ^ a 
p a s a e t u k l l e m e n t 6 e c janFer a r a ^ e r la p e i n e <1e m o r t ä e n o t r e e o ä s 
p e n a l " und zugleich nachwies, daß die Abschaffung dieser S t r a f e keine V e r -
mehrung der Verbrechen znr Folge habe. Nichts destoweniger entschied 
sich der S e n a t mit 3 3 gegen 1 5 S t i m m e n sür ihre Be ibeha l tung . D e r 
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Eutwur f gelangte dann im J a n u a r d. I . an d a s R e p r ä s e u t a n t e u h a u s und 
wurde von diesem einer ueueu P r ü f u n g unterzogen. D i e s wurde von 
den D e p u t i r t e n Thonifsen und Gui l le ry beuutzt , um zu dem die Todes-
strafe betreffenden Artikel ein auch von mehreren andere« D e p u t i r t e « unter« 
stütztes Amendement zu stellen, welches ibre V e r w e r f u n g bezweckte. I n 
Folge dessen eutspanu sich, wiewohl der Just izminister eine solche für 
zwecklos e rk lä r t e , eine mehr tägige heftige D e b a t t e , wo von beiden Se i t en 
die allgemein bekannten G r ü n d e uud Gegengründe vorgebracht uud schließ» 
lich am 1 8 . J a n u a r d a s Amendement mit 5 5 gegen 4 3 S t i m m e n abge-
lehnt wurde . D i e seit 3 0 J a h r e n in Belgien bestehende aufsalleude Ge-
tbeiltheit der Ansichten über diesen Gegenstand zeigte sich jetzt auch unter 
deu Vo ten der M i u i s t e r , indem 3 , da run te r der Just izminis ier V a r a , für 
die Besei t iguug der Todess t rafe , 2 dagegen stimmten. — D a s Resultat der 
Abst immung hat ziemlich allgemein überrascht , zumal da die belgische 
Li tera tur über die Todesst rafe iu der neuesten Zei t regelmäßig ihrer Be-
kämpfung gewidmet und auch die Volksansicht ihr große«thei ls abgeneigt ist. 

3) Auch in den N i e d e r l a n d e n gilt der unter der französischen 
Herrschast eingeführte eocle p ö n a l «och heute , mit nur wenigen durch die 
Landesgesetzgebung herbeigeführten Modi f ika t ionen , indem von mehreren seit 
1 8 2 7 angefert igten En twür fen zu eiuem neuen Strafgesetzbuch wegen Un-
einigkeit der gesetzgeberischen Factoreu keiuer in Wirksamkeit getreten ist. 
W ä h r e n d man aber f rüher die Todess t ra fe hier für unentbehrlich hielt, hat 
sich neuerdings der S t c m d der Ansichten über diesen P u n k t sehr geändert, 
denn es treten zahlreiche Schrif tstel ler gegeu diese S t r a s e aus und das 
Volk hat dadurch, daß e s . d a s Ver fah ren der R e g i e r u n g , die seit 1861 
kein Todesur the i l hat vollziehen lassen, b i l l ig t , stillschweigend seine Ab-
neigung gegen sie zu erkennen gegeben. I m November 1 8 6 4 sprach jedoch 
in den Genera ls taa ten ein Mi tg l ied seine Unzufriedenheit mit der Hand-
lungsweise des Min i s t e r s a n s und forderte, man solle eutweder die Todes-
strafe a u s dem Gesetzbuche streichen, oder sie, wenu ste einmal bestehe, anch 
vollziehe«, wogegen eiu anderer R e d n e r zwar auch ihre Aushebung ans dem 
Wege der Gesetzgebung be fü rwor t e t e , zugleich aber be ton te , daß er dem 
Just izminister wegeu der geübte« B e g n a d i g u n g keiuen Vorwur f macheu 
wolle. I n Folge einer ueue« I n t e r p e l l a t i o n von S e i t e n des B a r o n 
Sch immelpenu ink , der ebenfalls auf d a s Unzureichende der bloß faktischen 
Beseit iguug einer S t r a s e h inwies , ha t dann die S t a a t s r e g i e r n n g 1 8 6 5 dem 
S t a a t s r a t h e einen Gesetzesentwurf wegeu der Aufhebung der Todess t rafe 
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übergeben und dieser in seinem Gutachten mit dem V o r h a b e n der Reg ie rung 
stch eiuverstandeu erklärt . 

4) I t a l i e n . W i r haben obeu gesehen, wie ein italieuischer Schr i f t -
steller es w a r , der zuerst mit Er fo lg die Todess t rafe bekämpfte uud wie 
a b e r m a l s ein italienischer S t a a t zuerst diese S t r a f e a u s seiueu Gesetzen 
vert i lgte. E s scheint, daß die I d e e n Beccar ias und die Gesetze Leopolds 
— aus desseu S t a t u e eiu Küustler schrieb: ? r i m u s e x o m n i m e m o r i a 
ä o e u i t , m e l i u s a n i m o r u m e u l t u q u a m t e r r o r e M ä i e i o r u m c i v i t a t i s in 
okkeio e o n t m e r i — in dem toscanischeu Volke feste Wurze l gefaßt h a b e u ; 
denn es ha t seit dem Anfange dieses J a h r h u n d e r t s einen ununterbrochenen 
Kamps gegen d ieTodess t rase geführt , so daß diese äußerst selten angewendet 
worden* ) uud thatsächlich schon seit 1 8 3 0 abgeschafft ist, während die 
Gesetzgebung in beständigem Schwanken sie 1 8 4 7 aufgehoben, 1 8 5 2 wieder 
e ingeführ t uud erst 1 8 6 0 definitiv beseitigt hat . E s geschah dies durch 
eiu königliches Decre t aus ausdrückliche B i t t e der Bevölkerung beim An-
schlüsse T o s c a n a s an S a r d i n i e n . 

I n den übrigen S t a a t e n I t a l i e n s hat die Todesstrafe ununterbrochen 
fortbestanden und ist auch in auSgedehutem M a ß e angewendet worden . 
I u Neape l wurden von 1 8 3 1 — 5 0 zwar von 6 4 1 Todesur the i len nur 5 5 
d. h. 7,8 p E t . vol lzogen, dagegen zeigte man in S a r d i n i e n eine große 
S t r e n g e , indem von den 4 5 6 im Laufe der J a h r e 1 8 1 5 — 3 9 zum T o d e 
Verur the i l teu 3 6 4 , d. h . 8 0 p E t . , hingerichtet wurde« , und dasselbe gilt von 
M o d e u a , P a r m a und dem Kirchenstaate, über die jedoch genauere statistische 
Angaben dem Verfasser uicht bekannt sind. D a s sardinische Strafgesetzbuch von 
t 8 3 9 drohte die Todesstrafe in 4 1 Fä l len , weßhalb von 1 8 4 0 — 5 5 «icht wettiger 
a l s 2 0 0 , und in den fünf J a h r e n 1 8 5 5 — 6 0 gar 1 0 4 TodeSurthei le ergingen. 
Diese außervrdeutliche H ä r t e der St rafgesetzgebung wurde erst in dem 1 8 5 9 
publicir teu Strafgesetzbuche aus Bet re ibe« der Deput i r teukammer gemildert , 
indem es die Z a h l der mit dem Tode bedrohten Verbrechen aus 1 3 herab-
setzte und d a s S y s t e m der mildernden Umstände a u f n a h m . D a s folgende 
J a h r brachte ueue D e b a t t e « der Kammern über die Abschafsuug der Todes -
strafe; doch wurde die F r a g e uicht er ledigt , sondern b i s zur B e r a t h u n g 
eines gemeinsamen Strafgesetzbuches sür d a s Köuigreich I t a l i e n ver tagt . 
I m November 1 8 6 4 legte nun d a s Min is te r ium den K a m m e r n einen 

*) Es wurden von den 1816—24 gefällten 26 Todesurtheilen bloß 8 und von den 

1824—31 gefällten 9 bloß 2 vollstreckt, eine für jene Zeit außerordentlich geringe Zahl. 
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Entwurf zu einer das gesammte Königreich umsasfeuden Strasgesetzgebuug 
vor, in welchem die Todesstrafe durch lebenslängliche aus einer Insel zu 
verbüßende Zellenhast mit harter Arbeit ersetzt war. Die mit der Prüfung 
dieses Entwurfes betraute Commisstou der zweiten Kammer sprach sich dahin 
aus, daß die Todesstrafe für das ganze Königreich ausgehoben werden 
solle, vorbehaltlich der Bestimmungen über die durch die Militair- und Marine-
gesetze bedrohten Verbrechen und den bewaffneten, durch Banden verübten 
Straßenraub. Motivirt wurde diese Resolution uuter Auderem auch dadurch, 
daß man eine einheitliche Strasgesetzgebuug wolle, die Todesstrafe aber in 
Toscaua durch Decret des Königs aufgehoben sei uud, ohne die in viel, 
fachen Petitionen ausgesprochene Volksüberzeuguug zu verletzen, nicht wie-
der eingeführt werden könne. Die Anträge der Kommission riefen eine 
lebhaste Debatte der Deputirteukammer chervor, iu welcher nameutlich der 
Ministerpräsident Lamarmora und der Justizminister Vacca gegen die Aus-
hebnng*), die berühmte« Iuristeu Mauciui, Pifauelli und Panattoni sür 
dieselbe spräche« uud merkwürdiger Weise beide Parteien sich zur Unter-
stützung ihrer Behauptungen aus die Statistik beriefen. Die Commissions-
auträge wurden schließlich mit 150 gegen 91 Stimmen angenommen. 
Völlig abweicheud war die Behandlung dieses wichtigen Gegenstandes im 
Senate. Hier hatte schon der Berichterstatter der Kommission im Namen 
der letzteren beantragt, dem Beschlüsse der Deputirteukammer nichl zuzu-
stimmen, sondern nur die Zahl der mit dem Tode zu bestraseudeu Ver-
breche» zu vermiuderu; gegen die von der Kommission vorgebrachten 
Gründe traten nur weuige Reduer aus uud das Resultat der Abstimmuug 
war, daß die Beibehaltung der Todesstrafe mit 87 gegen 16 Stimmen 
beschlossen wurde. Die sehr umfangreiche italienische Literatur über die 
Todesstrafe hat überwiegend die Teudenz, deren Rechtswidrigkeit zu zeige«; 
auch erfchieu vou 1861—65 in Mailand ein Aiornale pdr lalzoli^ione 
äella psna cli motte, daS von Eller herausgegebeu wurde. 

5) Portugal . Ueber die Gesetzgebuug Portugals iu der jüugsteu 
Zeit theilt Mittermaier Folgeudes mit: „ I n Bezug aus Portugal haben 

*) Eö muß auffallen, daß das Ministerium gegen Bestimmungen eines Gesetzentwurfs 
agitirte, den es selbst eingebracht hatte. Dies erklärt sich jedoch so, daß der Entwurf noch 
unter den Auspicien des Ministeriums Minghetti, in dem Pisanelli das Portefeuille der Justiz 
inne hatte, ausgearbeitet und veröffentlicht worden war. Am 23. September ^864 erhielt 
dieses Ministerium seine Entlassung und in dem am 30. September von Lamarmora ge-
bildeten übernahm Vacca das Justizfach, welcher den Entwurf, an dem er keinen Theil hatte, 
den Kammern vorlegte. 
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wir schon früher erwähnt, daß die Ansicht der Regierung wie der Kammern 
immer mehr sür die Aufhebung der Todesstrafe sich aussprechen. Nach 
zuverlässigen Mittheiluugen wird der in der nächsten Sitzung den Kammern 
vorzulegende Entwurf des Strafgesetzbuchs die Aufhebung der Todesstrafe 
der Art in Antrag bringen, daß als Strafen die Einsperrung und die 
Deportation ausgeführt werden. Der erste Grad derselben ist lebens-
längliche oder aus unbestimmte Zeit erkannte Freiheitsstrafe. Die Stimmung 
in Portugal ist so, daß auf die Annahme des Vorschlages sicher gerechnet 
werden kann."*) Es steht also in diesem Lande die gesetzliche Aushebung 
der Todesstrafe nahe bevor, während sie thatsächlich schon 1846, wo die 
letzte Hinrichtung stattfand, erfolgt ist. — Ueber Spanien fehlen genaue 
Angaben, jedoch steht fest, daß die Todesstrafe dorr noch nicht aufgehoben 
ist uud zu Zeiteu in wirklich barbarischer Weise, z. B. für Preßvergeheu, 
augeweudet wird. 

6) Rumänieu. Hier ist durch das Strafgesetzbuch vom 22. Octbr. 
1864 die Todesstrafe ausgehoben und durch lebenslängliche Zwangsarbeit 
ersetzt worden. 

-7) I n der Republik San Mar ino ist sie gleichfalls uud zwar 
schon 1848 aufgehobeu worden und daher in das 1859 verkündete Straf-
gesetzbuch nicht mehr aufgenommen. 

8) Die Schweiz hat durch die Verfassung von 1848 die Todesstrafe 
sür politische Verbrechen innerhalb der gesammten Eidgenosseuschast auf-
gehoben. Für andere Delicte besteht sie noch in den meisten Cantons iu 
geringerem oder weiterem Umfange uud ist ganz ausgeschlossen uur in Frei-
burg seit 1849 uud iu Neuschatel seit 1854; iu dem erstgeuannteu Eantou 
wurde zwar 1863 uuter dem Eiudrucke eiuer empörenden Mordthat eine 
Petition eingereicht, welche ihre Wiedereinführung wünschte, aber mit Recht 
zurückgewiesen. Der große Rath vou Veru hat »och im Jahre 1865 die 
Beibehaltung der Todesstrafe mit 128 gegen 47 Stimmen beschlossen; da-
gegen ist ste in dem Entwürfe eines Strafgesetzbuches sür deu Cautou 
Zürich von 1866 sortgelassen worden. 

9) England. Die Härte der englischen Strafgesetze, welche zum 
Theil aus der Zeit der Revolution oder gar »och aus dem Mittelalter 
stammten, war in der ersten Hälfte dieses Jahrhundert fast sprüchwörtlich. 
Rouully sagte in einer Rede, die er 1810 zur Moliviruug eiuer vou ihm 

") Deutsche Strasrechtszeitung, 1865, Heft 2, S. 82. 
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gestellten Motion im Unterhause hielt: „Es giebt vermuthlich kein anderes 
Land in der Welt, wo so viele und so verschiedene menschliche Handlungen 
mit dem Verlust des Lebens bestraft werden sollen, als England". So 
stand z. V. nach Statuten auö dem 16. und 17. Jahrhundert, deren 
Aufhebung Romilly iu seiner Mvtiou beantragte, aus Diebstahl aus eiuem 
Laden, wenn das Gestohlene 5, nnd aus Diebstahl aus einem Wohnhanse, 
wenn der Gegenstand 40 Schillinge werth war, der Tod durch deu ?trick. 
Diese drakonischen Gesetze wnrden aber -— wie dies das gewöhnliche 
Schicksal von Gesetzen ist, die hinter der sittlichen Entwickelung des Volkes 
zurückstehen — keineswegs in Wirklichkeit strict beobachtet. Vielmehr 
unterließen die durch ein Verzechen Verletzten häufig aus Mitleid mit 
dem Delinquenten, dem ihre Denunciation das Leben kosten konnte, die 
Anklage, oder richteten sie auf ein geringeres Verbrechen, als begangen 
war, und andererseits gingen die Zeugen und die Gefchworeuen eine Art 
von Komplott ein, vermittelst des f. g. frommen Meineides die Ver-
urtheilung des Angeklagten zn verhindern, oder wenigstens eine auf ein 
leichteres Vergehen lauteude herbeizuführen. Wenn aber dennoch eine 
Vernrtheiluug zum Tode erfolgte, so wurde diese doch nur in verhgltniß-
mäßig wenigen Fällen wirklich vollzogen, wie dies aus der weiter unten 
zum Abdruck kommenden statistischen Tabelle ersichtlich ist. Die noth-
wendige Folge war die, daß jene unmenschlichen Strasbestimmnngen gerade 
das Gegentheil von dem bewirkten, was sie bezweckten: statt durch ihre 
Strenge von Verbrechen abzuhalten, erzeugten sie Straflosigkeit derselben, 
so daß die Repression vollständig paralysirt und die größte Rechtsunsicherheit 
hervorgerufen wurde. Das Volk litt dabei so sehr, daß von alleu Seiten 
an das Parlament Petitionen einliefen, die grausamen Strafen, namentlich 
bei den Eigenthumsverbrechen aufzuheben und so einerseits die Gewißheit 
der Bestrafung und durch diese die öffentliche Sicherheit herzustellen, wie 
andererseits die Zeugen und Geschworenen aus dem fatalen Dilemma, 
entweder ihren Eid brechen oder wider ihre sittliche Ueberzeugung handeln 
und ntheilen zu müssen, zu befreien. Hiedurch wurde dann das Parlament 
bewogen, seine ihm eigenthümliche Zähigkeit, mit der es an dem hergebrachten 
Rechte hängt*) insoweit zu verleugne«, daß es, wenn auch sehr allmählig, 

*) Es mag hier nur daran erinnert werden, daß die Bil l zur Legalifirung der Ehe 

mit der Schwester der verstorbenen Frau am 2. Mai 1866 mit 174 gegen 155 Stimmen 
von dem Unterhause abermals verwvrfen wurde, und zwar schon zum 12. Male! 
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die veralteten Statuten abschaffte nnd seit dem Jahre 1830 die Zahl der 
mit dem Tode bedrohten Verbrechen in stetiger Progression herabsetzte, so 
daß von 160 derartigen Verbrechen hente nur noch 2, nämlich Mord und 
Hochverrath, übrig geblieben sind; doch scheint es. daß die Todesstrafe 
anch dieses letzte Terrain den jetzt in jeder Parlamentssession energischer 
auftretenden Angriffen gegenüber nicht lange wird behaupten können. 
Während, wenn früher der Antrag auf ihre Aufhebung eingebracht wurde, 
nur eine unbedeutende Minorität sich zustimmend erklärte, ging nach den 
Verhandlungen des Unterhauses am 3. Mai 1864 der Beschluß dahin: 
die Regierung zu ersuchen, eine Kommission niederzusetzen, welche die be-
stehenden Gesetze über die Todesstrafe, ihre Wirksamkeit nnd die Art ihrer 
Vollziehung prüfen und über das Resultat ihrer Nachforschungen, insbesondere 
darüber, ob eine weitere Umgestaltung der besteheudeu Gesetze wünsckens-
werth sei, einen Rapport veröffentlichen möge. Diesem Beschlüsse wurde 
vou der Regierung Folge geleistet; wie aber das Gutachten der Kommission 
ausgefallen ist, hat der Verfasser leider nicht in Erfahrung bringen können. 
I m Jahre 4866 wurde im Oberbause eine Bill eingebracht, welche den 
Zweck hatte: j ) die Todesstrafe aus den Mord unter den erschwerendsten 
Umständen zu beschränken uud 2) die Oeffentlichkeit der Hinrichtung abzu-
schaffen. Die Verhandlungen über sie fanden am 31. Mai 1866 statt. 
Bezüglich des ersten Punktes entspann sich eine Debatte, indem Ruffel 
und der Lordkanzler die Annahme von leichteren und schwereren Graden 
deS Mordes vertheidigten, Grey ihre Verwerfung forderte. Bei der Ab-
stimmung ergab sich Stimmengleichheit (38 gegen 38) und somit war nach 
dem Usus des Oberhauses diese Bestimmung des Gesetzescntwuns verworfen. 
Dagegen ging die zweite Bestimmung der Bill in Betreff der zu beschränken-
den Oeffentlichkeit der Hinrichtung in der Sitzung vom 15. Juni durch 
die Committee, iudem 75 gegen 25 Stimmen sich sür dieselbe erklärten. 

10) Nord-Amer ika. Das Strafrecht Nord-Amerikas basirt au! 
den englischen Statuten und dem common law; daher finden wir ursprüng-
lich hier dieselbe Häufigkeit der Todesstrafe, wie iu England; indessen trat 
eine Beschränkung derselben in den Vereinigten Staaten früher ein als dort. 
Vorzüglich gaben die Quäker in Pennsylvanien den Anstoß zn einer Reform 
der Criminallegislation: ihren Bemühungen verdanken wir das die Grund-
lage des heutigen Gesäuguißwesens bildende Pönitentiarsystem und sie waren 
es auch, die schon im l8. Jahrhundert die Beschränkung der Todesstrafe 
aus deu Mord forderten, ein Standpunkt, zu dem die europäische Wissenschaft 
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erst gegen die Mitte dieses Jahrhunderts gelangte. Ihre Bemühungen 
blieben nicht erfolglos, denn 1786 wurde ihrem Andringen versuchsweise 
aus drei Jahre, dann wieder ans drei Jahre nachgegeben und 1794 die 
Beschränkung der Todesstrafe aus den Mord definitiv durch die gesetz-
gebende Versammlung Peunsylvaniens festgestellt. Seit dem zweiten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts beginnen die Angriffe gegen die Todesstrafe 
sowohl von Seiten der Schriftsteller als namentlich von der der Parlaments-
glieder häufiger zu werden. Wir sehen 1822 und 1827 einen Stras-
gesetzentwurs sür Louisiana von Livingstone einbringen, in dem die Todes-
strafe nicht vorkommt, sondern statt ihrer lebenslängliche Einsperrung in 
einer finsteren Kammer gedroht wird. Den Anforderungen der Humanität 
war dadurch allerdings uichts eingeräumt, weil diese Strase grausamer 
erscheint als der Tod. I m Lanse der dreißiger Jahre wurde auch in 
New-Jork, Massachusetts und Rhode-Island die Abschaffung der Todes-
strafe beantragt, aber nicht ausgeführt. — I n Nord-Amerika begegnen^wir 
zu dieser Zeit zwei neuen aus die Todesstrafe bezügliche« Einrichtungen, 
welche, von Penufylvanien ausgegangen, dort heute noch bestehen und all-
inählig auch auf europäischen Boden verpflanzt worden sind, nämlich der 
s. g. Jntramnranhinrichtuug und der Unterscheidung mehrerer Abstufungen 
des Mordes, von welchen nnr die schwereren mit dem Tode bestraft werden. 
Erstere wurde zuerst im Jahre 1834 in Pennsylvanien, dann noch im 
selben Jahre in New-Jersey, 1835 in New-Aork und später in mehreren 
anderen der Vereinigten Staaten eingeführt; letztere stellte man 1829 in 
Pennsylvanien, 1838 in New-Jerjey ans und die Gefetzgebnng der meisten 
nordamerikaniichen, so wie einzelner europäischen Staaten haben sie adoptirt, 
oder sind im Begriffe es zu thuu. Einen Beleg dafür, daß der Gegner 
der Todesstrafe in den Vereinigten Staaten nicht wenige sind, bietet die 
häufig gemachte Erfahrung, daß die Geschworenen es zn keinem Verdict 
kommen lassen, wenn sie wissen, daß die Folge desselben ein Todesurtheil 
sein wird, weßhalb in mehreren Staaten, wenn eine Anklage wegen eines 
mit dem Tode bedrohten Verbrechens vorliegt, die Geschworenen nach dem 
Gesetze zn befragen sind, ob die Todesstrafe nicht gegen ihre Ueberzeugung 
sei und im BejahnngSsalle ihre FnncNone» nicht ausüben dürfen. Der 
Druck der öffentlichen Meinnng auf die Gesetzgebung hat denn anch bewirkt, 
daß im Lause der letzten Jahrzehnte die Todesstrafe in sehr vielen Staaten 
nur für den Mord ersten Grades beibehalten, in Michigan (1846), in Rhode-
Island (1852) und in Wisconsin ganz abgeschafft worden ist. 
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Noch ist eine sonderbare, aber kaum empsehlenswerthe Vorschrift einiger 
amerikanischen Gesetze zn erwähnen. I n Maine seit 1837, in Massachu-
setts von 1852—58 nnd in New-Iork seit 1860 lautet nämlich die Ver-
urteilung wegen eines mit dem Tode zu bestrasenden Verbrechens stets 
alternativ aus Tod oder auf lebenslängliche Zwangsarbeit, woraus der Ver-
brecher ein Jahr lang in Gewahrsam gehalten und nach Ablauf desselben 
nur dann hingerichtet wird, wenn der Governor nach vorgängiger 
Prüfung des Falles die Executiou anordnet. I n Maine ist übrigens durch 
diese Gesetzesbestimmung die Todesstrafe eigentlich aufgehoben, denn im 
Lause von 30 Jahren ist nnr ein einziger von allen zum Tode Verurtheilteu, 
der währeud jener einjährigen Gefangenschaft den Gefängnißwärter ermordet 
hatte, hingerichtet worden. 

11) Schweden und Norwegen. Die Zahl der in den älteren 
schwedischen Gesetzen mit dem Tode bedrohten Verbrechen ist sehr groß und 
nur allmählig durch einzelne Gesetze verringert worden. I m 1.1834 hatte der 
von der Regierung den Ständen vorgelegte Entwurf eines Strafgesetzbuchs 
die Todesstrafe zu beseitigen vorgeschlagen, zugleich jedoch ste eventuell 
aufgenommen, nämlich für de» Fall, daß die Stände diesem Vorschlage 
nicht zustimmen sollten. Dieser Fall trat wirklich ein, ungeachtet dessen, 
daß auch die ständische Gesetzgebungscommission sich in einem höchst gehalt-
vollen Berichte gegeu die^Todesstrase erklärte, in dem es unter Anderem 
heißt: „D ie Todesstrafe ist not hwen d ig, weil man an ihreNoth-
wendigkeit glaubt. Es ist somit der Glaube a l le in , welcher 
hier selig machen soll." Unter der Regierung des Königs Oscar, der 
schon als Kronprinz sich gegen die Todesstrafe erklärt hatte*), waren die 
Begnadigungen übrigens änßerst häufig; von den 431 während der Jahre 
1850—54 zum Tode Verurtheitten wurden nnr 34, oder 8.2 pCt., uud 
1856 von 85 nur 2 hingerichtet. I n dem 1861 publicirten Gesetze über 
die Bestrafung von Mord, Todtschlag, Körperverletzung nnd anderen ver-
wandten Verbrechen ist dem Richter gestattet bei dem Morde, der Ver-
giftung uud der durch einen Dritten wider den Willen der Mnttcr begangenen 
Abtreibung der Leibesfrucht, wodurch die Mutter getödtet wnrde, statt der 
Todes- lebenslängliche Freiheitsstrafe zn verhängen, falls mildernde Um-
stände vorliegen, eine Bestimmung, die ans das Andringen des Professors 

*) I n semer Schrift über Strafe und Strafanstalten, Uebersetzt von Treskow. 

Leipzig 1841. S. 7—15. 
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Olivecrona zu Upsala ausgenommen wurde. Die gänzliche Abschaffuug 
der Todesstrafe kam auf dem Reichstage vou 1863 abermals zur Verhand-
lung und wurde von dem Bauernstände mit 40 gegen 37 Stimmen be-
schlossen, während die Curien des Adels, des Bürgerstandes und der Geist-
lichkeit stch im entgegengesetzten Sinne erklärten. Sehr interessant sind die 
über diesen Gegenstand 'von dem Bauernstände geführten Debatten und 
eine !)>ede, die der Professor Olivecrona, einer der bedeutendsten Juristen 
Schwedens, in der Adelscnrie gegen die Todesstrafe hielt. Endlich nahm 
auch im April d. I . die z > eite Kammer des nenconstitnirten Reichstages 
einen 'Antrag aus Abschaffung der Todesstrafe mit 103 gegen 53 Stimmen 
an, während die erste Kammer ihn zwar ablehnte, aber mit einer Majorität 
von nur einer stimme (39 gegen 38), so daß also auch in Schweden die 
dem Schafsote feindliche Partei bald den Sieg davon tragen wird. — 
Das norwegische Strafgesetzbuch vom 20. August 1842 enthält die Drohung 
der TodessUase außer für mehrere Fälle des Todtschlages bei 15 anderen 
Verbrechen. Jedoch wird von ihr nur seilen wirklich Gebrauch gemacht, 
denn von den 10 in den Jahren 1856—60 zum Tode Vernrlheillen 
wurden bloß 3 hingerichtet, so daß nicht einmal eine Hinrichtung aus das 
Jahr kommt. 

12) Rußland. Unter der Regiernng des Kaisers Alexander I. blieb 
die Todesstrafe im Allgemeinen ausgehoben; für einzelne Verbrechen der 
Milltairs aber wurde sie durch daS Mlluairstiasgesetzbnch vom 27. Januar 
1812 und für die ichwersten Qnar.mtaine-Verbrechen durch das Qnarantaine-
Reglement vom 21. Angnst 1818 wieder eingeführt nnd darnach sür diese 
Fälle und die Staatsverbrechen auch in den 15. Band des Swod der 
Relchsgesetze aufgenommen. Die Kommission, weicher von dem Kaiser 
Nikvlai die Abfassung eines neuen Strafcodex übertragen war, wollte, ab-
gesehen vvn den schon bisher Mit dem Tode bestraslen Verbrechen, auch aus 
dc.n Elternmord die Todesstrafe setzen; allein dieser Vorschlag wurde von 
dem Reichsrathe venvorfe» nnker Berufung anf das Allerhöchste Manifest 
des Kallers vom 21. April 1826, worin es heißt: „Wir konnten nicht 
von der von Uns selbst m Unserem Gewissen vorgezeichneten Pflicht ab-
weichen, keinerlei wenn auch den Gesetzesbestimmungen entsprechendes 
Todesnrrheil zu bestätigen, wenn nicht das Verbrechen von solcher Wichtig-
keit sein wird, daß es die Zerstörung der gesellschaftlichen Existenz, der 
Ruhe des Staates, der Sicherheit des Thrones und der Heiligkeit der 
Majestät bezweckt". Tie Ansicht des ReichSrathetz erhielt die Allerhöchste 
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Bestätigung und es wurde die Todesstrafe daher in dem Strafgesehbuche 
von 1845 nur sür diejenigen Fälle beibehalten, wo sie schon nach dem 
früheren Rechte eintreten mußte. Darnach sind — abgesehen von den 
nach dem Militairstrasgesetzbnch zn beurtheilenden Verbrechen der Milirair-
Personen mit dem Tode dedroht: 1) Verbrechen gegen die Rechte der 
Allerhöchsten Gewalt nnd die geheiligte Person des Kaisers; 2) Verbrechen 
gegen Leben. Gesundheit, Freiheit oder Ehre des Thronfolgers, der Kaiserin 
und der Glieder des kaiserlichen Hauses; 3) hochverräterischer Aufruhr; 
4) diplomatischer und militairischer Landesverrath; 5) die schwersten 
Qnarantaineverbrechen; 6) verschiedene Verbrechen nach Maßgabe des 
Militairstrafgefetzbuchs, wenn durch Allerhöchsten Befehl bestimmt ist, daß 
sie zeitweilig nach den Feldkriegsgefetze» beurtheilt werden sollen, oder weun 
sie an Orten begangen werden, über die der Kriegsznstand verhängt ist. 

13) Deutschland. Schon oben wurde erwähnt, daß der Versnch 
Josephs-II., die Todesstrafe aus der Strafgesetzgebung Oesterreichs ;n ent-
fernen, scheiterte. Es war der erste nnd letzte, de? bis zum Jahre 1848 
überhaupt in Deutschland zur praktischen Ansführuug gelangte. Das bayrische 
Strafgesetzbuch von l 8 l 3 machte von dieser Strase noch einen verschwen-
derischen Gebrauch und der Einfluß der in ihm verkörperten Ansichten 
Fenerbachs, der für das erste Vierth.il des 19. Jahrhunderts eine ähnliche 
Bedeutnng hatte, wie Carpzow sür das 17., war die Ursache, weßbalb die 
meiste-! der vor 1850 erschienene» deutschen Strafgesetzbücher nnd Straf-
gesetzentwürfe in ihren Bestimmung n über die Todesstrafe nur wenig von 
denen des bayrischen Gesetzbuches abweichen. Die Fcnerbachsche Straf« 
rechtstheorie mußte nothwendig zn einer Härte der Strafbestimmnngen 
führen, weil sie davon anSging, der sinnliche Reiz nr Begehung eines 
Verbrechens müsse dadurch unterdrückt werden, daß man ihm die A ssicht 
auf ein nach seiner Befriedigung zn erduldendes Uebel entgegenstelle nnd 
weil mau von der Drohung eine um so größere Wirkung sich versprechen 
mußte, je empfindlicher das angedrohte Uebel war. Weil man weiter die 
Todesstrafe als eiue sür Arm und Reich, Jnng nnd Alt, Vornehm und 
Gering gleich schreckliche nnd deßhalb gleich wirksame Strase ansah, so lag 
es nahe, bei den schweren Verbrechen häufig die Todesdrohnng anzuwenden, 
um dadurch desto si I erer opn ihrer Verübung abzuhalteu. Diese Theorie, 
die ihre Widerlegung in sich selbst trägt und dnrch die Ergebnisse der 
Statistik um allen Credit gebracht worden ist, wurde um das Jahr 1830 
von der Hegelschen Rechtsphilosophie abgelöst, deren Auffassung von dem 
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Wesen der Strase sich folgendermaßen charakterifiren läßt. Das Verbrechen ist 
eine in sich nichtige Negation des Rechts. Diese mnß negirt und dadurch 
die Positivität des Rechtes wiederhergestellt werden, was durch die Strafe 
geschieht. Letztere stellt sich also als die vernunftnothwendige Negation der 
Negation des Rechts dar, sie darf daher auch nicht weiter ausgedehnt 
werden, als dieser ihr Zweck es erheischt: der Maßstab für sie ist das 
auszuhebende Unrecht selbst, mit anderen Worten die Strase ist Vergeltung 
des Gleichen mit Gleichem. Dabei soll es jedoch nicht aus eine äußerliche, 
specisische Gleichheit ankommen, sondern bloß aus eine Gleichheit dem Werthe 
und der Wirkung nach, außer bei dem Morde „worauf nothwendig die 
Todesstrafe steht. Denn da das Leben der ganze Umfang des Daseins ist, 
so kann die Strase nicht in einem Werthe, den es dafür nicht giebt, son-
dern wiederum nur iu Entziehung des Lebens bestehen." Wenngleich diese 
Theorie der Feuerbachschen gegenüber als ein Fortschritt begrüßt werden 
muß, insofern sie als Norm für die Strafbestimmnngen nicht willkürlich 
die Größe der dnrch sie zu erzielenden Abschreckung, sondern das Verbrechen 
selbst hinstellt, so war ihre Leistungsfähigkeit sür eine Milderung der Straf-
gesetze doch nur gering. Von dem abstracten Principe ausgehend, daß das 
Unrecht negirt werden müsse, tilgte sie das Verbrechen, ohne sich um 
den Verbrecher zu kümmern, ohne daran zu denken, daß auch er immer 
noch ein lebendiges Wesen, ein Mensch sei, nicht bloß ein Object sür 
philosophische Constrnctionen, und daß also die Strafe nie soweit gehen 
dürfe, den Menschen mit dem Verbrecher zu vernichten. Es war dies im 
Grunde nichts Anderes als die mittelalterliche Anschauung, daß man aus 
den Verbrecher weiter keine Rücksicht zu nehmen brauche, als daß ihn die 
Strafe sicher treffe, — verborgen in philosophischen Formeln und beschönigt 
durch das Sophisma, der Verbrecher werde in der Strase noch geehrt und 
als Vernünftiger behandelt, weil er nach seinem selbstgestellten Gesetze 
gerichtet werde. Und ebenso erscheint die Begründung der Todesstrafe sür 
den Mord dnrch ein absolutes Postulat der Vernunft bei näherer Betrachtung 
nnr als eine Moderuisirnng der Idee der Talion, die jedoch bis aus den 
heurigen Tag noch zahlreiche Anhänger findet und einer principiellen Be-
streitung der Rechtmäßigkeit der Todesstrafe entgegensteht. War nun schon 
die philosophische Richtung der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts der Auf-
hebung der Todesstrafe feindlich, so hatte aus die Stellung der Juristen zu 
dieser Frage eiueu noch größeren Einfluß die — dnrch das Auftreten der 
historischen Schule noch gesteigerte — Zähigkeit, mir der man an dem 
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historischen Rechte festhielt, die Ehrfurcht vor den durch das graue Alter 
geheiligten Rechtsinstituten. ' Deßhalb waren unter den wissenschaftlichen 
Arbeiten über die Todesstrafe nur wenige von Juristen versaßt, und hatten, 
wenn sie es waren, regelmäßig ihre Vertheidigung zum Zweck*) Seit 
den dreißiger Jahren wurde der Streit über die Todesstrafe zwar in der 
Wissenschaft lebhafter geführt, gedieh aber zu keinen praktischen Resultaten. 

Da kam das Jahr 1848 heran. Unbekümmert um philosophische 
Systeme und graues Alter schwemmten die Fluten der socialen Bewegung 
die Trümmer mittelalterlicher Institutionen hinweg, unter ihnen auch die 
Todesstrafe. Die Grundrechte des deutschen Volkes erklärten: „Die 
Todesstrafe**), ausgenommen wo das Kriegsrecht sie vorschreibt, oder das 
Seerecht im Falle von Meutereien sie zuläßt, sowie die Strafe des Prangers, 
der Brandmarkung und der körperlichen Züchtigung sind abgeschafft" und 
in Folge dessen wnrde die Todesstrafe gesetzlich aufgehoben in Würtemberg, 
Baden, Hessen-Darmstadt, Nassau, Oldenburg, den thüringischen Staaten, 
Anhalt-Bernbnrg und Bremen. I n Sachsen wurde sie nur zeitweilig durch 
eine andere Strafe ersetzt und in den übrigen Staaten, namentlich in 
Oesterreich, Preußen, Bayern und Hannover, wo die Grundrechte überhaupt 
nicht publicirt wordeu waren, blieb sie bestehen. So rasch aber die Todes-
strafe durch die revolutionäre Bewegung beseitigt worden war, so rasch 
kehrte sie mit der reactiouairen wieder zurück und von allen denjenigen 
Staaten, welche ihre Aushebung vollzogen hatten, haben nur Nassau, 
Oldenburg, Anhalt-Dessau und -Köthen und Bremen an derselben fest-
gehalten. Jedoch hat der bremische Entwurf eines Strafgesetzbuches 

*) Eine Schrift, die fast alle auch heute noch gegen die Todesstrafe angeführten Ar-

gumente enthält, ist: Die Unrechtmäßigkeit der Todesstrafe vertheidigt zur Erlangung der 

Doctorwürde von Emele. 1817-

* ' ) I n der Sitzung der Nationalversammlung stimmten bei der ersten Lesung 288 

gegen 146, bei der zweiten 256 gegen 176 für die Abschaffung. An Bekrittelungen und 

Verdächtigungen dieses Beschlusses hat es übrigens nicht gefehlt. Stahl (Die deutsche 

Reichsverfassung. Berlin 1849. S . 63 ff.) sagte: „Es macht einen eigenen Eindruck, daß 

die Abschaffung der Todesstrafe, statt (wenn sie einmal gewollt wird) ein Gesetz oder viel-

mehr eine Weglassung im Strafgesetzbuche zu sein, hier als Grundrecht ausgesprochen wird. 

S»l l es ein Grundrecht deS Deutschen sein, daß wenn er gemordet wird, seinen Mörder 

nicht die Hinrichtung trifft, oder soll es ein Grundrecht des Deutschen sein, daß wenn er 

mordet ihn nicht die Hinrichtung trifft? Ist daß deutsche Volk ein Assassinenvolk?" Vgl. 

Hepp im Gerichtssaal. 1849. I. S . 341 -50 . Becker, Theorie des deutschen StrasrechtS. 

1859. I. S . 26. 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. X V I , Hest 4. 2 1 
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von 1861 für den Mord die Todesstrafe wiederaufgenommen und anch in 
Nassau ist wegen der Einverleibung desselben in deu preußischen Staats-
verband ihre Aufbebung in Frage gestellt. Als nämlich in der Sitzung 
des preußischen Abgeordnetenhauses vom 4. Decbr. 1866 der Abgeordnete 
John änßerte, daß die Todesstrafe in Preußen abgeschafft werden müsse, 
weil zu den incorporirten Ländern ânch Nassau gehöre und es undenkbar 
wäre, sie dort wieder einzuführen, oder aber sie in allen anderen Theilen 
der Monarchie fortbestehen zu lassen und in Nassan nicht, erklärte daraus 
der Minister des Inneren Graf zn Enlenbnrg, es sei sehr wahrscheinlich, 
daß das preußische Strafgesetzbuch, welches ja tiefe Strafe für mehrere 
Verbrechen droht, in dem ganzen Umfange des preußischen Staates werde 
eingeführt werden. 

Der Standpunkt, den die deutsche Wissenschaft beute hinsichtlich der 
Todesstrafe einnimmt, ist noch kein fester, da wir nock gegenwärtig unter 
den Juristen, Philosophen und Theologen Vertheidiger wie Gegner derselben 
finden; doch nimmt die Zahl der ersteren constant ab, die der letzteren zu. 
Hauptsächlich ist letzteres der stets zunehmenden Verbreitung der Besseruugs-
theorie zuzuschreiben, die in der nächsten Znknnst wohl allgemeine Geltung 
erlaugeu, vielleicht auch eine vollständige Veränderung in unserem Straf-
rechtsfysteme zu Wege bringen wird. Ihre Vertreter haben dargethan, 
wie wenig ersprießlich es ist, wenn man die concreten Verhältnisse des 
Lebens nach dem Schematismus dürrer Formeln regeln will*), nnd einen 
wie geringen Werth die s. g. Gerechtigkeitstheorien für eine Fortbildung 
der Gesetze im Sinne der Humanität haben; sie Halen das große, dem 
Geiste nnserer Zeit allein entsprechende Princip ausgesprochen, daß die 
Strase, wenn sie rechtlich nnd sittlich einen S inn haben soll, 
den Verbrecher im Menschen, nicht den Menschen mit dem Ver-
brecher vernichten mnß, aus dem sich die Unzulässtgkeit der Todes-
strafe von selbst ergiebt. Deßhalb sind anch die Vertheidiger derselben 
heute darin einig, daß sie nnr für die mit Ueberzeugung vollzogene absichtliche 
Tödtnng eintreten solle, indem sie annehmen, wer sich zu eiuem Morde 
erschließen könne, der sei so sittlich verkommen, so sehr allen besseren 
Gefüblen entfremdet, daß anf eine Bessernng bei ihm schlechterdings nicht 

") Krause (Abriß des Naturrechts. S. 186. Anmerkung) sagt über die Hegelsche Be-
gründung der Strafe: „Die Meinung, daß mau dem Rechtsverletzer, weuu man was er 

Auderen angethan, ihm wieder anthue, noch eine Ehre erzeige, ist gruudirrig und ein mensch-

heitöwidriger Hohn! Weder dem Verbrecher noch dem Strafer wird damit eine Ehre angethan." 
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zu rechnen sei, eine Annahme, die dinch die Erfahrung keineswegs unter-
stützt wird,, indem diese vielmehr lehrt, daß sich von keinem Menschen vor-
aussetzen lasse, er sei unverbesserlich. — Hervorzuheben ist noch, daß die 
drei größten deutschen Criminalrechtslehrer als Gegner der Todesstrafe 
dastehen: Köstlin von jeher, Mtttermaier iu seinem reiferen Alter und 
Feuerbach wenigstens in seinen letzten Lebensjai ren, wiewobl er früher die 
Todesstrafe durchaus vertheidigt batte. — daß dagegen gegenwärtig gerade 
die praktischen Kriminalisten am häufigsten an derselben festhalten wollen, 
was seinen Grund wohl darin hat, daß sie, gewohnt das Gesetz strict an-
zuwenden , allmäblig die Bestimmungen des Gesetzes unwillkürlich auch zu 
ihrer eigenen Ansicht machen. Klar trat diese Abneigung der zünftigen 
Kriminalisten, die Todesstrafe ganz aufzuheben, hervor, als von dem vierten 
deutscheu Iuristentage im Jahre 1863 die Frage über die Abschaffung der 
Todesstrafe aus die Tagesordnung gebracht worden war. Die dritte Ab-
theilnng. die sich mit dem Strafrecht und dem Strafproceß beschäftigt und 
aus Kriminalisten von Fach gebildet wird, hatte, die Aufhebung verwerfend, 
folgende Anträge, freilich nur mit einer Majorität von einer Stimme 
(41 gegen 40) angenommen: 

„Der deutsche Juristentag spricht als seiue Ueberzeugung aus: 
1) Die allmählige völlige Abschaffung der Todesstrafe ist eine gebie-

terische Forderuug der fortschreitenden Civilifation, und es seien 
daher die bestehenden Strafeusysteme nmzugestalten. 

2) Die Todesstrafe sei aber anch jetzt schon, nämlich in dem alsbald 
zu erlassenden gemeinsamen deutschen Strafgesetzbuche — außer in 
deu Fällen deS Kriegs- und Stand- uud bei Meutereien des 
Seerechts — auf zwei Verbrechen zu beschränken, 

a. anf den mit überlegtem Vorsatze ausgeführten Mord eines 
Menschen uud 

b. aus hochverrätherifche Angriffe gegen die körperliche Sicherheit 
der Person des Staatsoberhauptes. 

3) Die Todesstrafe sei selbst in diesen Fällen im Gesetze nicht absolut 
zu drohen, sonder» dem crkeunendeu Gerichtshöfe fei freizulassen, 
statt derselben auf lebeuswienge oder selbst zeitliche Freiheitsstrafe 
zu erkennen." 

Die Plenarversammlung des Juristeutages trat aber dem Beschlüsse 
der dritten Abtheilnng nicht bei, sondern entschied sich sür den Antrag des 
vr. Mühlfeldt: 

21* 
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„Die Todesstrafe soll in ein künftiges deutsches Strafgesetzbuch 
nicht mehr ausgenommen werden, wobei die Ausnahmen des 
Kriegsrechts für Fälle des Krieges und des Seerechts sür den 
Fall der Meuterei zu verbleiben haben". 

Wenn sich nun die Mehrzahl der Juristen uud der bei weitem 
größere Theil der gebildeten Klassen in Deutschland gegenwärtig gegen die 
Todesstrafe erklären und diese Anschauung auch iumitteu der Volksver-
tretungen täglich mehr Vertreter findet, so haben dagegen die Regierungen 
der einzelnen deutschen Staaten bisher fast überall an der Ueberzengnng 
von ihrer Notwendigkeit festgehalten und deßhalb den Fortschritt der 
Gesetzgebung im Sinne der öffentlichen Meinuug verhindert. Aufgehoben 
ist die Todesstrafe erst in zwei Kleinstaaten — Anhalt und Oldenburg — 
und in der gegenwärtigen preußischen Provinz Nassau; nur sür Mord und 
Angriffe aus die Person des Staatsoberhauptes wird sie verhäugt in 
Braunschweig und Würtemberg; in den übrigen Staaten findet sie eine 
ausgedehntere Anwendung, so namentlich in Sachsen und Bayern bei 7, 
in Hannover, Preußen, Hessen-Darmstadt, Baden bei mehr als 10 Ver-
brechen, die hier einzeln auszuzählen der Raum nicht gestattet. Anträge, 
sie aufzuheben, sind übrigens auch in den meisten von diesen Staaten, 
sowohl jedesmal wenn ein neues Strafgesetzbuch beratheu wurde, als auch 
sonst gestellt und debattirt, jedoch früher regelmäßig von der Majorität der 
gesetzgeberischen Factoren verworfen worden und — wenn man von den Ereig-
nissen der 48-er Jahre absiebt — nie von praktischem Erfolge begleitet gewesen, 
eine Erscheinung, die in den oben berührten Verhältnissen zum Theil ihre 
Erklärung findet. — Ueber die in letzter Zeit hinsichtlich dieses Gegen-
standes in den Kammern der Einzelstaaten stattgehabten Verhaudlnugen 
genüge kurz folgendes zu bemerken. Am treusten ist man seiner ursprüng-
lichen Ausicht von der Todesstrafe in Sachsen geblieben: wie die Stände 
1837 bei der Berathung des Strafgesetzbuchs eiue Petition um Aushebung 
der Todesstrafe durch den Beschluß erledigte«: die Todesstrafe beizubehalteu, 
zugleich aber die Regierung zu bitteu, „daß sie den Gegenstand im Ange 
behalten und, wenn die neue Gesetzgebuug eiue Verminderung der Ver-
brechen hervorbringen sollte, auf der Bahn fortschreiten möge, damit dereinst 
die erwünschte Abschaffung der Todesstrafe erfolgen könne", so begnügte 
sich am 16. Februar dieses Jahres, 1867, die zweite Kammer damit, 
aus eine bei ihr eingelaufene Petition desselben Inhalts wiederum zu be-
schließe«: „die Petition der Regierung zur Erwägung zu überweisen". 
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Der Landtag von Sachsen-Weimar dagegen hat schon 1862 stch kür die 
Beseitigung der Todesstrafe ausgesprochen und im Februar 1865 mit 23 
gegen 5 Stimmen nochmals dieselbe Erklärung abgegeben. Ebenso wurde 
von der würlembergischen zweiten Kammer auf einen dessallstgen Antrag 
des Abgeordneten Becher im Februar 1865 mit einer Majorität von ^ der 
Stimmen (56 gegen 27), wiewohl gegen das Votum des Justizministers, 
beschlossen, die Regierung zu bitten, einen Gesetzentwurs zur Abschaffung 
der Todesstrafe einzubringen. I n Baden wurde 1863 gelegentlich der 
Beratbungen über die nene Strafproceßordnnng die Frage über die Ab-
schaffung der Todesstrafe angeregt und während die Regierung sich dahin 
äußerte, daß es nicht angemessen scheine, die einzelne Bestimmung über die 
Todesstrafe aus dem Strafgesetzbuche Herauszugreisen und zur Erledigung 
zu bringen, man vielmehr diese bis zu einer Revision der gesammten 
Strafgesetzgebung verschieben müsse, sprach die Kommission der zweiten 
Kammer aus, daß die sofortige Aufhebung der Todesstrafe wünfchenswerth 
sei, welchem Gutachten die Kammer beitrat. Deßgleichen wurde von der 
zweiten bayischen Kammer der Antrag des Freiherrn v. Stauffenberg, „es 
sei an Se. Majestät den König die ehrfurchtsvollste Bitte um Vorlage 
eines Gesetzentwurfs ans Aufbebung der Todesstrafe an den gegenwärtig 
versammelten Landtag zu richten" am 22. März d. I . mit 87 gegen 44 
Stimmen angenommen, ungeachtet dessen, daß der Justizminister v. Bomhardt 
denselben bekämpft hatte. 

Endlich ist noch des Berichtes zu gedenkeu, den der mit der Über-
arbeitung des Entwurfes eines Strafgefetzbuches sür Hamburg betraute 
Ausschuß der dortige« Bürgerschaft im Jahre 1865 veröffentlicht hat. Für 
uns sind in demselben zwei Bestimmu«gen von Interesse: einmal hat der 
Ansschnß die Todesstrafe verworfen, weil sie mit dem sittlichen Bewußtsein 
des Volks nicht im Einklang stehe nnd nur eine Vernichtung enthalte, 
während ihr jedes charakteristische Merkmal einer Strafe abgehe; zweitens 
bat er die lebenslängliche Zuchthausstrafe, welche dem Entwürfe fremd 
war, an Stelle der Todesstrafe sür deu Mord wieder aufgeuommen, aber 
sie nicht allgemein sür dieses Verbrechen gedroht, sondern zwei Grade des-
selben nnterschieden nnd sür die leichtere« die Strase nur relativ bestimmt. 
Der Art. 123 des Entwurfes lautete nämlich: „Wer mit überlegtem Vor-
satze oder in Folge eines mit Ueberlegnng gefaßten Entschlusses einen 
Menschen tödtet, soll mit Zuchthaus von 15—25 Jahren, und wenn der 
Mord verübt wurde, um zu rauben, um Lohu, durch Gist oder Brand, 
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mit Peinigung des Entleibten, von Mehreren, welche stch zu dem Verbrechen 
vereinigten, an einer Schwangeren, deren Zustand der Thäter kannte, an 
Angehörigen des Thäters, oder an einem Beamten während der Ausübung 
seines Amtes, mit dem Tode bestrast werden". Der Ausschuß aber glaubte 
der Todes- die lebenslängliche Zuchthausstrafe substitniren zu müssen. I n 
dieser amendirten Fassung ist der Artikel, der eine Fortbildung des von dem 
Morde handelnden Paragraphen in dem braunschweigischen Strasgesetzbnche 
enthält, im Vergleich zu den übrigen deutschen Strafgesetzbüchern als ein 
bedeuteuder und gewiß nachahmenswerther Fortschritt anzusehen, wenn man 
auch bedauern muß, daß für den qualificirteu Mord eine absolute 
Strafdrohung beliebt wurde, weil diese — wie das auch der deutsche 
Juristentag ausgesprochen bat — grundsätzlich zu verwerfen sind und 
keiu genügender Grund vorliegt, bei dem Morde von diesem Principe 
abzugehen. — 

(Schluß im nächsten Hefte.) 
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olitik und Drama haben bisweilen Berührungspunkte gesunde«. Historische 
Schauspiele nnd Tragödieen wurden geschrieben um aus den politischen Sinn 
der Völker zu wirken. Aber noch öfter ist eine gewisse pnblicistische Tendenz 
im Lustspiel zur Geltung gekommen. Auf Volkstheatern wurden Tages-
fragen im Vandeville, wenn anch in bloßen Anspielungen berührt, die, 
vom Zaun gebrochen und oft ohne allen Zusammenhang mit dem Stücke, 
ihre zündende Wirkung ans das Publicum nie verfehlen. I n Witzblättern 
erscheinen ausführliche Darlegungen der politischen Situativ« oft in carri-
kirender Gesprächsform. Bald giebt eine zeitgenössische Persönlichkeit, bald 
ein die Gegenwart ausregendes Princip die Grundlage sür die Wirkung 
eines Lustspiels, eiuer Posse ab. Nicht so sehr das ästhetische Verdienst 
der Stücke Beaumarchais' sicherte ihuen einen so nngeheueru Erfolg, als viel-
mehr der Umstand, daß sein „Figaro" ebenso voll war von revolutionären 
Spitzen wie die politische Atmosphäre der Zeit Ludwigs XVI. Manche 
sehr mittelmäßige Produktion, die heutzutage in Paris, Berlin n. dgl. 
Aufsehen erregt, macht volle Häuser bloß durch ihre publicistische Teudcuz. 
Mau weiß, daß der größte Luftspieldichter aller Zeiten, Aristophanes, die 
Gegenwart im Spiegel seiner Stücke sehen ließ, indem er die Schwächen 
seiner Mitbürger hanlgreistich aus die Bühne brachte, Persönlichkeiten wie 
Kleon und Sokrates in seinen Stücken auftreten ließ uud seine Erzeugnisse 
so mit politischen Anspielungen anfüllte, daß nach vielen Iahrhunderlen 
ganz besonders dieser Umstand das durchgängige Verständniß seiner Lust-

spiele erschwert. 
Der Zuschauer m der Politik mag leichter dazu kommen, dieselbe znm 

Gegeustanle dramatischer Dichtung zu machen, als der Handelude. I m 
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Drange der Ereignisse, bei dem schwer lastenden Gefühl der Verantwort-
lichkeit ist man weniger Aufgelegt Lustspiele zu schreiben. Die Gefahren, 
welche Friedrich den Großen und Preußen, während des siebenjährigen 
Krieges bedrohten, regten den Heldenkönig zu lyrischen Gedichten an, in 
denen daS ganze Pathos der Situation sich spiegelt, aber nicht zn Lust-
spielen. Napoleon I. soll ein Lustspiel „I.e souper 6s Lssueaire" geschrieben 
haben, in welchem TageSsragen den Hauptgegenstand abgeben, aber dies 
geschah zu der Zeit als er noch nicht selbst aus der großen Weltbühne stand 
und agirte. 

Dennoch giebt es eiue Persönlichkeit, die zu gleicher Zeit im aller-
größten Maßstabe politisch thätig war und im Drange der Gefahren und 
Kriegsstürme aus dem Gebiete der Posse, allerdings publicistifch-teudenziös, 
schriftstellerisch wirkte. Wir meinen Katharina II. 

Die literärische Thätigkeit Katharina's war ungemein vielseitig. Neben 
einem sehr ausgedehnten Briefwechsel mit Gelehrten in verschiedenen Ländern, 
z. B. mit Zimmermann, Diderot, Voltaire n. A., fand sie Muße zur Ab-
fassung umfangreicherer Werke. Sie schrieb Novellen und Mährchen, faßte 
ihre eigene Geschichte vor ihrer Thronbesteigung in den bekannten vor 
einigen Jahren herausgegebenen Memoiren zusammen und zeigte sich in 
ihrer berühmten „Instruction pour äresser leg lois" als gelehrige 
Schülerin der Montesquieu, Veccaria und Filangieri. Sie machte ver-
schiedene Fragen der russischen Geschichte zum Gegenstände specielleu 
Studiums und verfaßte selbst Lehrbücher sür den Unterricht ihrer Enkel. 
Ih r Juteresse sür die Arbeiten der Akademie der Wissenschaften, sür das 
Gedeihen der periodischen Presse sind bekannt. 

Einen eigenthümlichen Literaturzweig bilden die dramatischen Dichtungen 
Katharinas, welche, in dem Theater der Ermitage vor bewundernden Höf-
lingen und schmeichelnden Diplomaten aufgeführt, zu ihrer Zeit große 
Wirkung erzielten, jetzt aber nnr als literärische Antiquitäten oder Kuriosi-
täten von Interesse sind, wenn man sie vom ästhetischen Standpunkte be-
urtheilen will; dagegen verdienen sie in hohem Grade Aufmerksamkeit in 
kulturhistorischer Beziehung, insofern sie als Erzeugnisse der Pnblicistik mit 
den wichtigsten Begebenheiten der damaligen Zeit innig verflochten erscheinen. 
Daß man an diesem Hose in großer nnd glänzender Versammlung so mnlh-
willig scherzen konnte iu ernster, gefahrvoller Zeit, über gewichtige Dinge 
— dies ist charakteristisch sür die Persönlichkeiten und für die Verhältnisse. 



Eine romiicye s^per aus oem Jahre 1788. 309 

Wir machen in dem Folgenden aus eine der Opern Katharinas auf-
merksam, in welcher der Angriff Gustafs III. aus das russische Finnland 
zum Gegenstand des Spottes gemacht wurde. Die Verhältnisse, unter 
denen der burleske Operntext zum „Gore-Bogatyr" entstand, stelle« eine 
der anziehendsten Krisen in Rußlands auswärtiger Politik dar. Die baltische 
Frage war wieder einmal in ihrem ganzen Ernste auf der Tagesordnung. 
Nach mehr als vierzigjährigem Frieden war der Krieg zwischen Schweden 
und Rußland im Frühjahr des Jahres 1788 ausgebrochen. Die Plan-
losigkeit und Uebereiltheit, mit welcher sich Gustaf III. in diesen Krieg 
stürzte, die feindselige Haltung des Adels, dessen rebellische Gesinnung 
namentlich im Heere, daS in Finnland kämpfen sollte, zahlreiche Vertreter 
fand, — solcher Art waren die Bundesgenossen Rußlands, welches im 
Süden in den türkischen Krieg verwickelt, im Norden von Truppen ent-
blößt war uud nur mit großer Anstrengung diese Gefahren überstand, die 
Zwietracht im schwedischen Lager geschickt ausbeutete uud den Winter 
1788 bis 1789 benutzte, um stch aus die Fortsetzung des Krieges vorzu-
bereiten. 

Rasch und auffallend wechseln die persönlichen Beziehungen zwischen 
Gustaf III. und Katharina II. Vor und nach dem Kriege erschöpfen sie 
sich in Aufmerksamkeiteu uud Schmeicheleien gegen einander. Während der 
Kriegsjahre ist die persönliche Gereiztheit grenzenlos nnd macht sich iu den 
leidenschaftlichsten Aenßerungeu beiderseits Luft. Es waren zwei Naturen, 
die einander gleichzeitig anzogen und abstießen. Beide wäre« souveräu iu 
ihreu Neiguugeu und Entwürfe», voll subjektiver Willkür nnd den Werth 
der eigenen Persönlichkeit mit vollstem Gewicht in die Wagschale der 
Politik legend. Beide aufgelegt zu literärifcher Spielerei, zu wissenschaftlich-
dilettantischem Treiben. Beide begabt, vielseitig gebildet, unter dem Einfluß 
der gleichzeitigen GeisteSströmungeu im Westen Enropas, kenntnißreich uud 
voll Esprit, sehr gerne iu allerlei Pointen und Bonmots im Hofkreise 
oder im Briefwechsel mit bedeutenden Gelehrten, Dichtern, Diplomaten 
glänzend. Sie mochten zn Zeiten der Freundschaft viel Freude au ein-
ander haben, aber um so schwerer wog die Feindschaft zur Zeit des Krieges. 

Es mag um dieses Gegensatzes willen von Interesse sein in den per-
sönlichen Verkehr der Kaiserin mit dem Könige einen flüchtigen Blick zu 
werfen. Wir schöpfen hiebet ans einige« Briefen, die zwischen Beiden 
gewechselt wurden, und ans dem Tagebuche eines Höflings Katharinas, 

dessen Anszeichnnngen gerade um die Zeit des schwedisch-russischen Krieges 
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viel Aufmerksamkeit verdienen und bisher wenig bekannt geworden sind. 
Wir meinen die Memoiren des Staatssecretairs Alexander Wassiljewitsch 
Chrapowitzki, deren Bedeutung als Geschichtsquelle wir an einem anderen 
Orte hervorzuheben beabsichtigen. Diese tagebuchartigen, aphoristischen 
Notizen, welche einen Zeitraum von 10 Jahren umfassen, wurden 1862 
von der Gesellschaft für russische Geschichte und Alterthümer vollständig 
herausgegeben und füllen gegen 300 starke Octavfeiten. Besonders die' 
gelegentliche» von augenblicklicher Stimmung eingegebenen Aeußerungen 
der Kaiserin hat Chrapowitzki, der täglich bei Hose war uud das Vertrauen 
Katharinas geuoß, mit großer Sorgsalt notirt. 

Der Verdruß über den Staatsstreich Gustass III. im Jahre 1772 
hinderte Katharina II. nicht mit dem Könige einen Briefwechsel zu unter-
halten. Es fanden Zusammenkünfte zwischen beiden statt, allerdings zum 
Theil, um auftauchende Gerüchte vou einem zwischen Rußland uud Schweden 
drohenden Kriege zu verscheuchen. Die Gefahr, welche eiue Zeit lang 
Schweden vou Preußens Seite zu drohen schien, läßt eiu Bünduiß mit 
Rußland als natürlich erscheinen. I n einem Briese an die Kaiserin klagt 
Gustaf darüber, daß Friedrich der Große die unruhige Aufmerksamkeit 
Europas fessele. Er schreibt an Katharina : „Es ist Ihrer würdig Europas 
Friedeusstikterin zu werdeu, und ich werde mich glücklich schätzen als Ihr 
Bewunderer, Freuud uud Verwandter mit Ihnen zu eiuem für die Mensch-
heit so wohlthätigen Zweck beizutragen". Bald darnach indefseu schrieb 
Gras Kreutz, der schwedische Gesandte iu Paris, an Gustaf am 6. Septbr. 
1777: „Vergenncs berichtet mir, die russische Kaiserin habe uach Eurer 
Majestät Abreise Aeußerungeu gethau, welche nicht für die Aufrichtigkeit 
der Freundschaft sprechen, die sie Ew. Majestät bezeigt hat; u. A. daß sie 
nicht an die Dauer der vou Ew. Majestät ihr bezeugten Freuudschast 
glaube". Noch im Herbst 1777 sandle Gustaf seinen Hosstallmeister Muiük 
mit Pserden uud Wageu, welche zum Geschenk sür die Kaiserin und den 
Großsürsteu Paul bestimmt waren, nach St. Petersburg*). Aber immer 
wieder schien die Freundschaft sich abzukühlen. Uebrigens wurden noch im 
Jahre 1782 Briese gewechselt, die iu sehr verbindlichem Toue gehalten 
waren. Dem Könige von Schweden war ein zweiter Sohn geboren, uud 
er forderte Katharina aus, Pathenstelle bei demselben zu venrelen. Mau 

Des Königs Gustav III. nachgelassene Papiere, herausg. v. Geijer. A. d. Schwed. 
Hamburg 1843. II. S. 92. 
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verabredete eine nochmalige Zusammenkunft, aber dieselbe kam nicht zu 
Stande. Mittlerweile studirte Katharina II. schwedische Geschichte und bat 
Gustaf ihr Geschichtswerke zu empfehlen. Er schickte ihr ein von ihm selbst 
zusammengestelltes Jnhaltsverzeichniß zu deu Büchern, die er ihr empfahl 
und erntete ihrerseits hohes Lob sür solcher. Fleiß. „Ich zweifle", schreibt 
sie ihm, „daß Jhre^Geschichtsforscher von Fach die Geschichte Schwedens 
besser kennen sollten als Sie. Ich blicke aus Sie seit dieser Zeit nicht 
mehr wie aus einen König — Könige, um alle hohe Personen, wissen 
Alles, ohne etwas gelernt zu haben — sondern wie auf einen Geschichts-
kundigen, wie aus eines der würdigsten Mitglieder meiner Akademie der 

Wissenschaften." *) 
Aber mittlerweile verlautete mancherlei von Rüstungen Gustafs. Es 

ist einige Unruhe in den folgenden Zeilen Katharinas, welche sie an den 
in Venedig weilenden König schreibt: „Man schwatzt, daß Ew. Majestät 
im Geheimen Zubereitungen machen sich Norwegens zu bemächtigen. Ich 
glanbe kein Wort davon und ebenso wenig mehr an das Gerücht, welches 
mich mit einem Einfall in Finnland bedroht, wo Ew. Majestät, wie man 
behauptet, meine schwachen Besatzungen niederzusäbeln und gerade auf St. 
Petersburg loszugehen beabsichtige«, vcrmnthlich um dort zu soupireu. 
Da ich kein Gewicht aus das lege was mau in Couversationen ausspricht, 
in welchen, um die Rede zn verschönern, stch öfter die Sprünge der Ein-
bildungskraft verrathen als Wahrheit uud Möglichkeit, so sage ich Jedem, 
der es hören will, ganz einlach, daß weder aus dem Einen noch dem Andern 
etwas werden werde."**) 

Es dauerte nicht lange, so blieb kein Zweifel mehr, daß Gustaf 
Finnland angreifen werde. Und doch kam der Ansbrnch des Krieges über-
raschend. Rußland war'nicht vorbereitet. Aus Chrapowitzü's Tagebuche 
wissen wir, wie trübe es am Horizonte des russisches Hofes bis zum August 
des Jahres 1788 aussah. Dieser Hoimaun, dessen Hauptaufgabe darin 
zu bestehen schien, den Barometer der Stimmungen Katharinas zu 
beobachten, meldet uns sehr gewissenhaft, wenn diese oder jene Nachricht 
jenen peinlichen Eindruck machte oder irgendwie die Laune der Kaiserin 
bestimmte. Er bemerkte, wie die unzureichende Ausrüstung der Kaiseriu 
Besorgniß einflößte, wie sie tiefe Mißstimmung darüber empfand, daß ihre 

Lo^OLi.eL'i,, Uu>A6M6 HoIbllin. S. 134. 

**) Herrmann, Gustaf III. und die politischen Parteien Schwedens im 18. Jahrh. 

RaumerS Taschenbuch. 1857, S. 386. 
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Beamten uud Offiziere den Befehl zur sofortigen Mobilmachung nicht 
schnell genug ausführten. Sehr oft findet sich in den Notizen dieser Zeit 
die Bemerkung: „Ü6 (nicht heiter). Die Kaiserin hatte ihre 
gewöhnliche Munterkeit verloren. Sie klagte wohl, daß ihre Gesundheit, 
namentlich ihre Verdauung bei der Gemüthsbeweguug leide. Sie habe 
mancherlei erlebt und oft iu schwieriger Lage Festigkeit gezeigt, äußerte sie 
einmal, aber nuu sei es unmöglich ohne Sorge zu sein. „Man muß 
gesteheu", sagte sie ein anderes Mal , „Peter der Große hat die Haupt-
stadt sehr nahe (dem Feiude oder an der Grenze) gebaut." Als der Groß-
fürst Paul zur Armee nach Finnland abreiste, weinte die Kaiserin*). 

Diese Unruhe und Besorgniß machte sich in leidenschaftlichen Aus-
drücken über Gustaf III. Lust. Sie grollte ihm persöulich wegen der Ruß-
land drohende« Gefahr und schonte ihn nicht, wenn sie seiner im Gespräch 
erwähnte. Am 27. Mai (russ. Stils), als bereits die ausgedehnte« schwe-
dischen Flottenrüstungen i« St. Petersburg bekanut geworden waren, 
schreibt sie au Potemklu: „Der Großfürst Paul gedeukt de« 20. Juni zu 
Ihrer Armee abzureisen, falls die schwedischen Angelegenheiten ihn nickt 
hier zurückhalten; fängt der blödsinnige (no^Mi lb iü) schwedische 
König aber Krieg mit nns an, so bleibt der Großsürst hier."**) „Wir 
werden nicht angreifen", sagte ste zu Chrapowitzki, „uud weun er aufängt, 
so macht er stch lächerlich." Aber gerade dieses kounte man erwarten. 
Jeden Tag konnten die Feindseligkeiten beginnen, welche die Kaiserin so 
gerne vermieden gesehen hätte. vous yue ee iou m'atwqusra?" 
fragte sie am 4. (15.) Ju»i Ehrapowitzki, und andern Tages sagte sie: 
„Fast scheint es als sei nichts zu befürchten; wir werde» die Schweden 
nicht angreifen, und wenn sie anfangen, so kann man ihnen eine Lection 
geben." Man befürchtete eiueu Angriff auf Kronstadt; es ward Befehl 
gegeben, die Vertheidig»ngsanstalteu dort in bessern Stand zu setzeu. „Man 
muß ihm auch Narrheiten zutraueu uud aus solche gefaßt sei«, damit er 
a« alle« Punkten mit dem Kopse aureuue." ***) Augeublicksweise trat eiue 
kriegerische Stimmuug ein, weuu z. B. Katharina am 21. Juui (2. Juli) 
bemerkte: „Mau muß die Rolle des FabinS Cnnctator spielen uud die 

*) Xpg.liOLiiî kÄi'o. n»ln. Oöll̂ eei'kÄ Ileropis n 
?oeeiüenllxi,. 1862. I I . Bd. cm verschiedenen Stellen. 

**) Lc>A0ijk>eLi>, IlÄAknie S. 186. 

* * " ) „ l l p t i u i ^ i o O Ü A M I - I L A I ' ! , I I UÄ L L Ä K O A I , M S ß l l L i , 

eeötz ^062,." 



,slni wMlstye aus vem Jahre 1788. 313 

Hände jucken einem den Schweden zu schlagen". Mit souveräner Verachtung 
blickte sie, die Vertreterin einer Großmacht, auf Schweden als einen im 
Vergleich zu Rußland unbedeutenden Staat. Als. Gustaf in einem Briese 
einen etwas hohen Ton angenommen hatte und von Schweden und Ruß-
land zugleich redend das Wort „empirss" gebraucht hatte, citirte Katbarina, 
als ste es erfuhr, ein russisches Sprüchwort: „Wo das Roß mit seinen 
Husen einhersprengt, da will auch der Krebs hin mit seiner Scheere."*) 

Der Krieg war nicht abzuwenden. Das Kriegsmanifest mußte uuter-
schrieben werdeu. Der Großfürst Paul reiste nach Finnland ab. Die 
Feindseligkeiten waren ausgebrochen. Aber man fühlte sich alsbald unbe-
haglich in St. Petersburg. Am 30. Juni (12 Juli), so erzählt Chra-
powitzki, sah Katharina eine große Menschenmenge an der Kathedrale stehen 
und äußerte dabei, daß wenn die Schweden nach St. Petersburg kommen 
sollten, daS Volk sie leicht mit Pflastersteinen todtwersen werde. 

Die Gereiztheit steigerte sich als Gustaf iu St. Petersburg sein 
Ultimatum überreichen ließ. Dies geschah nicht mehr durch den schwedischen 
Gesandten, Baron v. Nolcken, der russifcherseits den Befehl erhalten hatte 
St. Petersburg zu verlassen, sondern durch deu Gesandschastsfecretair 
Herrn v. Schlaff. Die Forderungen Gustafs waren allerdings maßlos: 
er verlangte die Bestrafung Rasumowski's, der als Gesandter Rußlands 
sich in Schwedens innere Angelegenheiten gemischt habe, die Rückgabe 
Finnlands und eines Theiles von Karelien an Schweden, die Rückgabe 
der Krim an die Pforte u. f. w. Die Antwort ans'diese Note war die 
sofortige Ausweisung des Gesandschastsfecretairs. Katharina nannte diese 
Note eiufach „verrückt" und triumphirte, ste habe eine sehr gute Antwort 
darauf ertheilt, indem sie Schlaff „sortgejagt" habe. Gnstaf hatte in 
dieser Note hervorgehoben, wie zur Zeit des Pugatschewscheu Ausstandes 
Rußland genöthigt gewesen sei die Grenzen von Truppen zu entblößen, 
uud wie Schwede« diese Gelegenheit gegeu das russische Reich eiueu furcht-
bare« Streich zu führe« großmüthig nnbenutzt gelassen habe, während die 
russische Politik es seit je«er Zeit für ihre Hauptanfgabe gehalten habe, 
den schwedischen Tbron zn erschüttern.**) Diese Erwähnung -Pugatschews 
veranlaßte Katharina zu der bittern Bemerkung: „ l l eiw sori eonfrers 

") K0nk>ei, icoiii-iiueiii, n paiki, ei, 
*') ^Zuila, Historie äes 6vsiiement8 memorakles rê no de X?U8tave III. 

?aris t807. II. paA, 106. 
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puFiitseköw". Dsei Monate später, nämlich Ende September, äußerte 
sie sehr unwillig: „Er rechnet es stch zn hohem Lobe an, daß er sich nicht 
mit Pugatschew verbündet habe, dem Anführer einer Räuberbande, welche 
Städte verbrannte, Dörfer plünderte, Edelleute mordete und mit Gewalt 
die Bauern zu Mithelfern solcher Unthaten preßte. 

Die Scblacl't bei Hochland am 6. (17.) Juli aalt russtscherseits für 
eiuen Sieg über die Schweden, während die letzteren ebenfalls eiue Sieges-
feier iu Stockholm veranstalteten. Katbarina lachte: „Mag er Probien 
wie er will, in den Angeu Unparteiischer wild es doch nnr lächerlich 
erscheinen."*) An Potemkm schrieb Katharina u. A. am 3. (14.) Ju l i : 
„Er (Gustaf) bat nie Klage geführt und jetzt weiß ich gar nicht warum 
er sich so sehr erboßt hat (xa3JFii.iiea) . . . bier ist man im Volke sehr 
wüthend über deu schwedischen König; kein Schimpfwort giebt es, das 
nicht von Hohen nnd Niedrige» auf ihn angewendet würde, die Soldaten 
geben voll Hitze in den Krieg und sagen, sie winden den Treubrüchigen 
am Schnurrbarte hierherbringen; andere meinen der Krieg werde in drei 
Wochen zu Ende sein. . . . Es ist wabr, es sind schwere Zeiten 
fügt sie hinzu, indem sie, gleichsam sich und Potemkin znm Tröste, die 
Hoffnung aussvricht, daß Manches sich bald ändern könne.**) 

Und in der That änderte stch Alles sehr bald. Man weiß, wie die 
im schwedischen Lager aufgebrochenen Unruhen deu Köuig zwangen mit 
seinen Truppeu das russisch-filmische Gebiet zu verlassen, die Belagerung 
Zrederikshamn's auszugeben, selbst nach Stockholm zurückzukehren. Man kann 
sich vorstellen, wie die Nachricht vou der Rebellion der Ossiciere, welcher sehr 
energische Unterhandlungen russischer Emissäre mit den Mitgliedern des s. g. 
Anjaladnndes folgten, die Stimmung in St. Petersburg heben mußte. 
Man war wie von einen« Alpdrücken befreit. Die frühere Munterkeit kehrte 
bei der Kaiserin znrück. Am 1. (12.) August notirt Chrapowitzki den 
Barometerstand der kaiserlichen Stimmung mit dem Worte „LeeeLi-i" 
(heiter) und bemerkt dazu, wie vorteilhaft sich der 1. August von dem 
1. Juli unterscheide, au welchem letztere» Tage der schwedische Gesand-
schastSsecretair jene prahlerische Note überreicht hatte. Mau hoffte auf das 
Bündniß mit den schwedischen Offizieren, anf das Vorgehen der Dänen, 
die eben jetzt sich auschickten an der Westküste Schwedens eine Diversion 

' ) Xp»li0ki i iMü an verschiedenen Stellen. 
**) I. e. S. 187. 
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zu machen. Man hatte wenigstens für den Augenblick die Triumphe in 
der Hand. 

Je größer die Deinnthiguug war, welche Gustaf durch den Anjalabnnd 
erfuhr, desto sicherer fühlte man stch in St. Petersburg. Mau scherzte gern 
darüber, wie seine Drohungen zu Nichte geworden seien und nannte ihn 
einen „emule du kero8 de la Naneks". Man konnte gleichzeitig Rache 
au dem schwedischen König nehmen nnd für die Erwerbung von ganz 
Finnland zn wirfeu anfange» Das Behagen dieser Situation spricht sich 
darin aus, daß die Kaisen» jetzt Neignng und Mnße halte über Gnstas M. 
Verse zn machen. 

Es gehörte zu den Hauptpflichten Chrapowitzki's alle dichterischen 
Versuche und literarischen Arbeiten Katharinas umzuschreiben. Bisweilen 
brachte er ganze Nächte mit diesem Geschäfte zu nnd versäumte dann nie 
in seinem Tagebuche zu vermerken, wenn die Überreichung einer solchen 
Reinschrift bei der Morgentoilette der Kaiserin ihm ein Lob oder einige 
huldreiche Worte des Dankes eingetragen hatte. Mit gewissenhafter Voll-
ständigkeit berichtet er von der literarischen Thätigkeit Katharinas, welche 
in dieser Zeit, nämlich im August 1788, nach überstaudener Gefahr einen 
neuen Aufschwung nimmt nnd fast ausschließlich Gustaf III. zum Gegenstande 
hat. Am 27. Juli*) theilt er mit, daß er französische Verse der Kaiserin 
über den schwedischen König habe umschreiben müssen. Am 28. Juli, 
unmittelbar nachdem die Nachricht von dem Rückzüge der Schweden in 
St. Petersburg eingetroffen war, begann Katharina an einer Oßer 
„Koßlaw" zn arbeiten, in welcher die Rüstungen '̂nstass lächerlich gemacht 
werden sollten. „Ich weiß nvch nicht, wie ich daS Stück enden werde, 
aber gestern habe ich daran geschrieben, um mich zu zerstreuen," sagte sie. 
Auch am 16. Anglist ist wieder von französischen Spottversen über Gnstas 
die Rede. Am 21. Angnst schrieb Katharina an cineul „pi-uvei-de", das 
den Titel „NoNon et, Oi8pin" führte. Sie las Ehrapowitzki vor, soweit 
ste geschrieben hatte und er bemerkte in seinem Tagebuche, es sei „viel 
Salz iu Bezug ans den schwedische» Krieg darin". Bei Ueberreichnng 
der Reinschrift am 28. August machte er der Verfasserin das Eompliment: 
„Oi8pm 6ans le recit, äu eombgt, navgl ment, ^IuL UFiealzIement 
que le prinee Cliaile»." Offenbar hatten die angeblichen Sieaesbülletins 

' ) Bei Citciten Chiapowitzki's stets der russische Styl. 
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des Herzogs von Südermannland nach der Schlacht bei Hochland den 
Stoff zu dieser Satire gegeben. 

Katharina hatte von einem Mährchen „Fuflyga-Bogatyr" gehört und 
trug am 11. September Chrapowitzki auf, ihr dasselbe zu verschaffen: sie 
beabsichtige derselben „I'kiswire äu temps" beizumischen und eine Oper 
daraus zu machen. I m October mußte ihr Chrapowitzki noch einige andere 
Bücher u. A. Tragödien von Lomonossow bringen, um an der Oper 
„Fnflyga" zu arbeiten. Die Kaiserin sagte zu ihrem Secretair selbst-
zufrieden, die Oper werde gut werden. Ter Kammerdiener der Kaiserin 
erzählte dem Staatssecretair, daß Katharina beim Haarkämmen in ihrer 
Handschrist gelesen und dabei viel gelacht hätte. Am 22. November notirte 
Chrapowitzki, der Ansang der Oper sei bereits bei Hose vorgelesen worden, 
aber der Kaiserin mißfiel der Name „Fnflyga"; sie wünschte einen andern 
Namen und meinte der Graf A. M. Dimitrijew - Mamonow werde einen 
solchen ersinnen. Chrapowitzki sollte den Text zu einigen Arien dichten, 
wozu er sich gern bereit erklärte wenn man ihm nur den Inhalt der zu 
dichtenden Verse in Prosa aufschreiben wollte. Schon am andern Tage 
brachte er den Text zu einer Arie in glatten Versen, erntete das Lob der 
Kaiserin ein und küßte ihr die Hand. Ein Paar Tage später ward schon 
davon gesprochen das Stück in den Druck zu geben und das Mährchen 
von „Gore Bogatyr Kossometowitsch" im Drucke der Oper vorauszuschicken. 
Sogleich machte sich der geschäftige Secretair daran dieses Märchen um-
zuschreiben. Ansang December wurden die Berathungen wegen einzelner 
Arien fortgesetzt. Ganze Tage, bisweilen auch Nächte mußte Chrapowitzki 
diesen Arbeiten widmen, indem er mit Umschreiben und Versisication der 
Kaiserin zur Hand war. Sie mochte zur Eile mahnen. Chrapowitzki 
meldet, daß er z. B. am 7. December stch nicht die Zeit nehmen konnte 
bei Tische zu speisen, daß er Morgens im Palais sich aushaltend, eine 
Arie sür deu vierten Act gedichtet habe. Endlich am 8. December über-
reichte er der Kaiserin die Reinschrift des Ganzen in fünf Auszügen. Sie 
rühmt die von Chrapowitzki verfertigten Vaudevilles und sagte: „Es ist 
eiue Burleske; man muß das Stück sehr lebhast und ungebunden spielen." 
Andern Tages ward Chrapowitzki beauftragt sür die musikalische Komposition 
nnd die Jnscenirung Sorge zu tragen. Es sollte baldmöglichst gegeben 
werden und mit deu Vorbereitungen aus die Aufführung vergingen die 
nächsten Wochen. 
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Von einem andern Zeitgenossen*), der offenbar gut unterrichtet ist, 
wissen wir einige Details über die Ausstattung, welche diesem Stücke zu 
Theil wurde. Die Musik war von eiuem bereits durch die Oper „Losa 
rara" bekannten Komponisten, Martini, einem Spanier. Die Erfinder 
des Vallets, der Decorationen, die Sänger und Tänzer erhielten 20,000 
Rubel. Man wollte sogar einen Künstler aus Paris kommen lassen, um 
die Noten in Knpser zu stechen, aber diese Ausgabe, welche 4000 Rubel 
betragen hätte, unterblieb, weil, wie es heißt, Potemkm von einer solchen 
Pnblicität abrieth. Nur wenige Exemplare des in der Buchdruckerei des 
Cadettencorps gedruckten Stückes wurdeu verlheilt. Am 28. December 
wnrde bereits der erste Act probirt. Katharina hatte sich uach der Stunde 
erkundigt, zu welcher die Probe anberaumt war, indessen war sie nicht 
zugegen, sondern nur der Graf A. M. Dimitrijew-Mamonow, welcher 
namentlich die musikalische Komposition lobte. Kathariua erkuudigte sich 
iu dieser Zeit, wie die Proben geluugeu, und war unwillig, wenn etwa 
durch das Krankwerden eines Sängers ein Ausschub erforderlich wurde. 
Am 20. Jauuar 1789 war die Kaisen« selbst bei einer Probe zugegeu. 
Chrapowitzki nahm einige Bücher, die er ihr brachte, zum Vorwaude zur 
Kaisen« zu gehen, um ihre Ansicht über die Aufführung zu erfahren.. Er 
hoffte, sie würde selbst davon zu reden anfangen, aber weil ste dies nicht 
that, fragte er sie, wie ihr daS Stück gefiele. Sie lobte dik Chöre, meinte 
aber daß die Arien zu italienisch gehalten seien. Katharina ordnete an, 
daß Exemplare des Textes den Großfürsten gegeben würden Auch wurdeu 
sie eingeladen einer Probe beizuwohnen. Am 24. Januar fand Abends 
die Generalprobe in vollem Costüm statt; sie dauerte anderthalb Stunden 
und stellte die Kaiserin zufrieden. Ein Paar Tage später unterhielt sie 
sich über die Oper mit A. A. Naryschkin. Die Aufführung wurde auf den 
29. Januar anberaumt. 

Das Theater in der Ermitage wurde oft von ausläudischen Gesandten 
besucht. Als uach dem Abschluß des Friedens von Werelä, im August 
1790, also kaum anderthalb Jahre uachdem „Gore-Bogatyr" zum ersten 
Male gegeben worden war, der Feldmarschall Graf Stedingk als schwedischer 
Gesandter nach Rußland kam, da ward auch ihm die Ehre zu Theil zu 
den Vorstellungen im Theater der Ermitage eingeladen zu werden. Aus 
eben dieser Bühue nuu wurde eine Carricatur des Königs von Schweden 

*) Die Aufsätze über Potemkin in Archenholz' Minerva. 1799. Bd. I. S. 74 u. 75. 

Baltische Monatsschrift, 3. Jahrg., Bd. XVI , Heft 4. 2 2 
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dargestellt, und auch bei diesen Aufführungen waren Gesandte europäischer 
Großmächte zugegen. Als am 29. Januar die Oper zum ersten Male 
ausgeführt wurde, erfchrack Chrapowitzki uuter den Zuschauer» die diplo-
matische» Vertreter Oesterreichs und Frankreichs, die Grasen Cobenzl und 
Segur, zu erblicken. Andern Tages erwähnte er gegen Katharina dieses 
peinlichen Eindrucks. Sie erwiderte: „Das hat nichts zu sagen; Gras 
A. M. Dimitrijew-Mamonow hat ste eingeladen; Cobenzl machte allerei 
Anspielungen, aber ich that als merkte ich dergleichen nicht, und als 
Segur um seine Ansicht besragt worden war, meinte er: qui se sent 
morveux, 86 moueke et Hue e'est bien äelieat de repunäre par des 
plaisanteries ä des manifestes et deelarstions impertinentes. Segur 
und Saint-Priest sitzen mit unserm Andreas-Orden decorirt im königlichen 
Rathe uud halten stets unsre Kante." 

Die Kaiserin war übrigens mit der Aufführung sehr zufrieden und 
schenkte ihrem Secretair eine von ihr selbst ausgewählte Tabaksdose. Am 
andern Tage fand sogleich die zweite Vorstellung der Oper statt, welcher 
die Großfürsten beiwohnten. Viele Nummern wurden zweimal verlangt 
und sogar nach Schluß des Stückes noch einmal wiederholt. Der Groß-
fürst Paul wai: auch sehr zusriedeu und bat um eine wiederholte Aufführung. 
Am 4. Februar traf der Fürst Potemkin in St. Petersburg ein und 
sogleich andern Tages mußte er einer Aufführung des „Gore-Bogatyr" 
beiwohnen. Als er gefragt wurde, wie er das Stück finde, sagte er: er 
lasse sich nicht daranf ein dasselbe kritisch zu beurtheilen, allein er tadle 
die Absicht Katharinas bei Verfertigung der Oper*). Auch scheint er 
besonders von Aufführungen im großen Schauspielbause abgerathen zu 
haben. Der ästhetische Genuß und die publicistische Spitze sollten nur 
einem ausgewählten Kreise zugänglich bleiben. Es schien gerathener den 
Feind durch Publicität und Skandalsucht nicht allzusehr zu reizen. Gleich 
den 6. Februar theilte die Kaiserin Chrapowitzki mit, daß das Stück im 
großen Theater nicht gespielt werden würde. Es machte ihr Vergnügen, 
daß die Großfürsten alle Melodien der Oper sangen. Auch in den 
folgenden Monaten fanden wiederholt Aufführungen des Stückes statt, so 
z. B. am 17. April 1789 im Theater der Ermitage, am 12. Juli desselben 
Jahres in Zarskoje-Sselo, am 12. September wiederum im Theater der 
Ermitage und zwar besonders für den Prinzen von Nasfau - Siegen, der 

*) S. Minerva. 1799. I. S. 75. 
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eben damals von dem Feldzuge zur See heimgekehrt war, nachdem er am 
13. (24.) August die Schweden zur See bei SwenSkesund geschlagen hatte. 
Eine größere Verbreitung fand das Stück nicht. Katharina sagte einmal 
zn Chrapowitzki, es sei wohl möglich den „Gore-Bogatyr" in Moskau zu 
geben, in Petersburg aber sei dieses wegen der ausländischen Gesandten 
nicht thunlich (ne FOLRO) oder unziemlich. 

Indessen mag es von Interesse sein das Stück selbst näher ins Auge 
zu fassen. Der Inhalt ist kurz folgender: 

Erster Aufzug. Der Vorhang geht aus, man sieht aus dem Hose der 
Loktmeta, der Mutter des Helden, eine Schaar junger Mädchen tanzend 
und springend. Gore-Vogatyr liegt im Vordergrunde aus dem Rajen und 
ergötzt sich damit Hölzer zu werfen und aus der Vorrathskammer seiner 
Mutter vermittelst einer an einem langen Stocke befestigten Stecknadel 
Rosinen hervorzuholen. Seine Gefährten höhnen ihn, er verstehe kein 
rechtes Spiel, und wenn er mit Hölzern werfe, so treffe er nicht; schon 
sein Vater hat den Spottnamen „Schiestreffer" (Noo0iu6i"i.) geführt; 
fünfzehn Jahre schon zähle er nnd sei doch immer noch so läppisch mit 
seinen Spielereien. I n stumpfer Indolenz schweigt Gore-Bogatyr eine 
Zeit lang und sagt dann: er habe mancherlei von Rittern erzählen hören, 
welche Heldenthaten vollbracht hätten, auch er werde Heldenthaten voll-
bringen. Er schildert nun sehr deredt, wie gewaltig er als Ritter aus-
treten, welchen Ruhm er erwerben wolle. Er will auf Reisen gehen. Die 
Mutter jammert und will ihn nicht ziehen lassen, während der Sohn den 
ganzen Ocean von Uker zu User mit allen bewohnten und uubewohnten 
Inseln zu erobern verspricht. Hieraus folge« zwei Chöre der Damen, 
welche die Mutter bestürmen, sie möge den Sohn ziehen lassen. Die 
Mutter giebt nach und der junge Held dankt den Hofsräuleln sür ihre 
Vermittelung: er werde ihnen, verspricht er, allerlei schöne Dinge mit-
bringen nnd. deu Ruhm aller bisherigen Ritter verdunkelnd, am Ufer des 
Oceans ein herrliches Fest veranstalten, zu welchem alle Damen eingeladen 
seien und wobei er sie mit köstlichem Naschwerk bewirthen werde. Nach 
dieser kolossalen Rodomontade singen die Damen im Chor von ibrer 
Trauer beim Abschied von dem heldenmüthigen Prinzen, der in den Stall 
gebt, um sich ein Schlachtroß auszusuchen. Ein Scblnßchor der Damen, 
worin sie dem Prinzen glückliche Reise wünschen, endet den ersten Act. 

Zweiter Auszug. Loktmeta trägt zwei Knappen, Kriwomosg (in wört-

licher Übersetzung „schiefes Hirn") nnd Torop aus, deu Gore-Bogatyr aus 
22* 
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seinem abenteuerlichen Zuge zu begleiten und aus sein Betragen Acht zu 
geben. I m Gespräch beider Knappen fängt der eine bitterlich an zu weinen, 
fürchtet stch vor den Abenteuern und beklagt sein Loos den Helden begleiten 
zu müssen; der andere meint, es wäre ein Leichtes ihm die kühnen, ritter-
lichen Entwürfe zu verleiden; die eigentliche Ritterzeit sei nun doch einmal 
vorüber uud zumal Gore-Bogatyr nehme sich gar nicht aus wie ein Ritter. 
Beide kommen überein seinen Uebermnth abzukühlen und ihn bald wieder 
nach Hause zu bringen, damit er dort ein stilles und ruhiges Lebe« sühre. 

Mittlerweile sucht unser Held ein Streitroß im Stalle aus, aber keines 
will ihm zusagen; alle Pferde scheinen 4hm zu wild. Nach langem Wählen 
entschließt er stch den elendesten Klepper zu nehmen. Hieraus gehen alle 
drei in eine Rumpelkammer um dort Wasseu zu holen. Gore-Bogatyr 
versucht einen Helm auszusetzen, findet ihn aber zu groß; ein Schwert ist 
ihm zu schwer und zu lang; er beabsichtigt es kürzer zu machen. Da 
bereden ihn die Knappen einen Panzer von Pappe mit Eisenpapier beklebt 
anzulegen und statt des Helms ein buntes Baumwollmützcheu mit Kranich-
sedern auszusetzen. — Als endlich der Schatzmeister aufgefordert wird den 
Abziehenden Geld zu geben, meint er, dies sei nicht nöthig, da sie ja sehr 
bald von den eroberten Ländern Einnahmen beziehen würden. 

I m dr i t ten Aufzuge sehen wir die drei Helden über ein Feld 
reiten. Das Mützchen des Prinzen ist vom Winde fortgeweht worden 
und in den Schmutz gefallen. Die kriegerische Stimmung ist daher sehr 
gesunken. Unser Held läßt es sich gern gefallen, daß der eine Knappe 
behutsam vorausreitet, während der andere ihm den Rücken deckt. Plötzlich 
sehen sie in einiger Entfernung eine Wolke und erschrecken — vor dem 
Staube, den ihre eigenen Pferde verursachen. Daraus folgt das erste — 
und letzte Heldenstück. Der Prinz ist hungrig und da er eine Bauerhütte 
bemerkt, fordert er seine Begleiter auf diese Hütte zu stürmen. Ein Greis 
weist sie barsch hinweg und als alle drei mit entblößten Schwertern Gewalt 
brauchen wollen, vertreibt er sie alle mit einer Kesselzange, indem er den 
sehr eilig sich aus dem Staube Machenden die Lehre giebt, daß die Un-
sterblichkeit nicht so leichten Kaufs erworben werde und daß solche läppische 
Ritter einfach Prügel verdienen.*) 

*) Der Greis fingt: „LeseAsxr i« s s 

I'exoeLi, si. ns 
3a ALLI-rS CFÄLLl NS stÄWI"!. 



Eine komische Oper aus dem Jahre 1788. 321 

Daheim aber sehnen sich die Mutter des Helden und seine Braut 
nach ihm. Die Mutter trägt einem andern Trabanten, Gromkobai (Groß-
sprecher), auf, nach dem jungen Abenteurer auszuspähen und ihn nach 
Hause zu bringen. 

I m vierten Aufzuge sehen wir den Helden in einem Walde 
schlafend, seine beiden Knappen neben ihm, und diese sind denn sehr erfreut 
den Gromkobai herankommen zu sehen. Alle drei machen aus, dem Gore-
Bogatyr durch Vorspiegelung von allerlei Gefahren angstzumachen. Sie 
sangen damit an den Klang von Jagdhörnern nachzuahmen. Gore-Bogatyr 
erwacht, ist außer sich vor Angst, indem er besorgt, eine Bärenjagd sei in 
der Nähe. Er weiß sich nicht anders zu helfen, als daß er aus einen 
hohen Baum klettert. Seine Knappen erzählen ihm von unten aus schauer-
liche Dinge von dem Volke der Knochensresser (kocroi'Fo'i'i.i), welches in 
der Nähe haust. Hieraus wird dann sogleich ausgemacht schleuuigst heim-
zukehren, zu Hause aber von allerlei angeblich vollbrachten Heldenthaten 
zu erzählen, die. Waffen des jungen Helden aber im Prunkgemach auf-
zuhängen. Gromkobai spricht die Befürchtung aus, daß die Mäuse sowohl 
die Rüstung als den Helm Gore-Bogatyrs fressen würden. Alle vier sind 
entzückt über den Ruhmesglanz, in welchem sie erscheinen werden und 
sprechen iu einem lebhasteu Quartett die Zuversicht aus, daß Niemand an 
der Wahrheit ihrer prahlerischen Erzählungen zweifeln werde. 

I m fünften Auszuge kündigt Gromkobai dem versammelten Hofstaat 
die Rückkehr des Prinzen au. Es folgt ein enthusiastischer Empsangschor 
worauf denn der rückkehrende Gore-Bogatyr in einer großen Arie von seinen 
Heldenstücken, von glänzenden Siegen und überstaudeuen Gefahren erzählt. 
Alle Völker hat er niedergeworfen und die Inseln alle erobert. Seine 
Knappen ruft er zu Zeugen aus, daß Alles wahr sei. Die Mutter 
versichert, daß sie an alle Wunderthaten glaube, und stellt dem 
Sieger die Braut vor; wegen der Mitgist sei Alles in Richtigkeit. 
Die Verlobung findet sogleich statt.*) Ein Schlußchor macht einige 

*) Gore-Bogatyr und seine Braut, Gremila, fingen: 

»I'oxöKorarbixi. vi, I'xeAL^oü 
LxaRi, eoerassri. »e uoerbî ioü, 
l'as'b möW?» eo6ow 
Ks»?, 6i>l xsllZsMLa er» svAOw." 
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ironische Bemerkungen im Sinne des Sprüchworts: „Viel Geschrei und 
wenig Wolle".*) 

Soweit der Jnbalt des Stücks über desseu mehr oder weniger 
treffende Anspielnngeu aus Gustaf III. wir einige Bemerkungen beifügen 
wollen. Man kann nicht leugnen, daß manche Schwäche des Königs geschickt 
benutzt ist, um ihn lächerlich zu macheu, aber von vornherein muß man 
zugeben, daß der Hauptvorwurf, der ihm hier gemacht wird, indem man 
ihn als einen Feigling schildert, durchaus aus der Lust gegriffen ist. Die 
Gelegenheiten, wo Gustaf III. während dieses Krieges echte Bravour gezeigt 
hat, sind sehr zahlreich, und besonders wenn man an seine Haltung im 
Momente der allergrößten Gefahr, d. h. im Wiburger Meerbusen im Juli 
1790 denkt, muß man das Streben den Schwedenkönig als eine Memme 
darzustellen durchaus unmotivirt finden. Allerdings fallen diese Momente 
der Auszeichnung durch persönlichen Muth in die Zeit nach der Abfassung 
der Oper „Gore-Botalyr", allerdings ließ es der Feldzug des Jahres 
1788 bis znm Rückzüge von Fredrikshamu für Gustaf III. an Gelegenheit 
fehlen sich hervorzulhun, aber mit der ganzen Anlage seines Charakters, 
mit seiner politischen Thätigkeit anch bis zu jenem Zeitpunkte stimmt der 
Zug der kindischen Furcht, der eine so hervorragende Stelle in dem Stücke 
einnimmt, keineswegs überein. 

Mancher andere Zug im Charakter der Titelrolle dürfte besser motivirt 
erscheinen. Wie Gore-Bogatyr von deu töpischen, sagenhaften Helden-
thaten der alten Ritterzeit sich begeistern läßt, so war auch Gustaf in dieser 
Beziehung zum guten Theile ein Romantiker. Es erinnerte an jene 
Spielereien des Helden in der Oper, wenn wir von dem Könige lesen, 
daß er gern Zeichnungen zu Theatercostümeu, zu Orden uud Ordens-
decorationeu entwarf**), wenn er während des Krieges in Finnland in 
stattlichem Seidenwamms einherstolzirte, mit der Flagge eines eroberten 
Schiffes Komödie spielte, einen Ritterschlag unter freiem Himmel ertheilte, 

*) Der Schlußchor lautet: 
„llovFoss^a e6blIaei. 
(ÜArmqg, noMÄÄaei, 
Lvlioxx»^Fa., nvIerldFÄ 
II uope saMsrÄrb xorldÄS,, 
Ko mops »e SÄWrIg 

^ W M ? vMFKFg, A0L0I! , I tv." 

Gustafs hinterlafsene Papiere. I. S. 124. 
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in Schuhen mit rothen Bändern und überhaupt mit buutem Flitter angethan 
erschien u. dgl. m. *) Gustafs Eitelkeit ließ ihn allerdings zu vergrößernden 
Siegesbülletins seine Zuflucht auch dann nehmen, wenn der erworbene 
Ruhm sehr zweifelhafter Art war. Je höher daS Spiel war, das er in 
seinen Beziehungen zu der Aristokratie Schwedens spielte, desto mehr mußte 
er wünschen, durch pomvhaste Siegesnachrichten auf die Massen in Schweden 
zu wirken. Daher die Schönfärberei in seinen Berichten über die Kriegs-
ereiguisse, welche übrigens fast überall bei solcher Lage ganz gewöhnlich ist, 
daher die feierlichen Umzüge mit den russischen Fahnen in den Straßen 
von Stockholm, daher seine etwas gewagten rhetorischen Declamationen 
auf dem Reichstage im Anfange des Jahres 1789. Jeder Krieg bietet 
vielfache Gelegenheit ähnliche Stoffe im Sinne und Geist des „Gore-
Bogatvr" damals oder des „Kladderadatsch" heute komisch darzustellen. 
Es ist eine etwas wohlfeile Art witzig zu sein. 

Ein echt komisches Motiv lag in dem Gegensatze zwischen dem was 
Gustaf thun wollte, als er den Krieg begann, und den Resultaten des 
Feldzuges von 1788. Es war allerdings ein hoher Grad von Vermessen-
heit von Seiten des schwedischen Königs an die Möglichkeit einer Rück-
eroberung Finnlands zu glaubeu. Nicht bloß der lästigen Einmischung 
Rußlands in die innern Angelegenheiten Schwedens, welche in einer Be-
stimmung des Nystedter Friedens jederzeit eine Art Rechtfertigung finden 
mochte, wollte Gustaf durch die Erfolge des Krieges ein Ziel setzen, 
sondern auch ganz Fiuulaud wiedererobern. Man erzählte sich, er habe 
seinen Namen in den Felsen der Statue Peters des Großen einzugraben 
versprochen. Der Uebermuth Gore-Bogatyr's, der die Hofdamen zn einem 
Feste am Strande des Oceaus einlud, ist eine geschichtliche Thatsache: 
Gustaf III. bat die Hofdamen in Stockholm nach Peterhof zu Gaste, wo 
er nach errungenem Siege ein Fest geben wollte, und ebenso versprach er 
einen feierlichen Gottesdienst in der Festungskirche zu St. Petersburg ver-
anstalten zu wollen**). So etwas mußte natürlich ein leerer Traum bleiben. 
Schweden hatte einst jene« „Ocean mit allen Inseln" besessen, aber die 
Zeiten waren auf immer vorüber. Als Gustaf Adolf Rußland auf lauge 
vom Meere abschnitt uud darüber frohlockte, da war Rußland erschöpft 
von den Stürmen der Zeit des Interregnums, während die Monarchie in 

*) S. u. A. Arndt's schwedische Geschichten. 
**) Lo^oLbSLi, a. a. O. S. 187. 
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Schweden in glücklichster Machtentfaltung dastand. Seitdem war Schweden 
in innerem Hader stets gesunken und der polnischen Adelsrepublik ähnlich 
geworden, während Rußland durch straffe Centralisation nach innen und 
durch kluge Benutzung aller Schwächen der Nachbarn nach außen die ganze 
Zeit hindurch in gewaltigem Wachsthum begriffe« geweseu war. So große 
Entwürfe und solche Großsprecherei mußten komisch erscheiueu, da der 
Umfang dieser Unternehmungen nicht den bescheidenen Mitteln des König-
reiches entsprach. Tiotz aller Anstrengungen und großer Opfer fehlte es 
während des Feldzuges an allem Möglichen. Der Hochmnth, welcher in 
dem obenerwähnten Ultimatum seinen Ansdrnck findet, nnd der Mangel an 
Kriegsvorräthen, der manches gut ersonnene Vorhaben in der schwedischen 
Kriegführung scheitern ließ, mochte wohl zn dem Spotte Katharinas Anlaß 
geben, daß die Ritterrüstung, welche „Gore-Bogatyr" anlegen wollte, ihm 
nicht paßte, und daß der Schatzmeister in der Oper die Meinung äußert, 
Geld sei zum Kriegführen nicht nöthig. 

Die Art, wie der Feldzug fchwedischerseits eröffnet wurde, wird durch 
den Angriff Gore-Bogatyr's aus die Bauernhütte perstflirt. Die Schweden 
unternahmen im Juni Streiszüge ins russische Finnland; es mochte vor-
kommen, daß Bauernhäuser dabei verbrannt wurden. Aber die bekannte 
Erzählung von schwedischen Soldaten, welche in russische Uniformen gesteckt, 
einige Bauernhäuser im schwedischen Finnland angezündet hätten, um den 
Schein des Anfanges der Feindseligkeiten aus Nußland zu werfen, scheint 
nicht gleich bekannt gewesen zu sein. Erst Mitte November ist im Gespräch 
der Kaiserin mit Chrapowitzki von diesem Umstände die Rede. Ein so 
glückliches Motiv blieb in der Oper unbenutzt. 

Dagegen ist der Zwiespalt im schwedischen Lager, der endlich zu dem 
sogenannten Anjalabunde führte, von der Kaiserin bei Abfassung des „Gore-
Bogatyr" ausgebeutet worden. Die Knapven des Prinzen ziehen ungern 
in den Krieg, sie legen Alles darauf au die Unternehmung schleunigst zu 
beenden, sie lähmen den Unternehmungsgeist ihres Herrn. So mußte 
Gustaf, der sich seinen Zielen bereits sehr nahe glaubte, Finnland plötzlich 
im August 1788 verlassen und nach Stockholm zurückkehre«. Jener staats-
rechtliche Conflicr, jener Kamps in der innern Politik Schwedens hätte 
so gut ein Motiv zn einer Tragödie abgeben kön«en, aber daß der 
triumpbirende Feind über den Hader des Königs mit den Rebellen zu spotten 
ausgelegt war, erscheint als gar «icht unnatürlich. 
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Es geschah auch nach dem Zwischenfall der Entstehung des Anjala-
bundes, also in der Zeit während deren die Oper geschrieben uud deren 
erste Aufführung vorbereitet wurde, nichts, um den Zorn uud Unwillen 
Katharinas über Gustaf III. zu mildern. Die politische Verwickelung 
wurde im Gegentheil stets bedenklicher. War Rußland auch von der 
unmittelbaren, wirklich gefahrvollen Nahe des Königs befreit, so war doch 
die Lage im Uebrigen nicht besser, sondern dadurch ernster geworden, daß 
Preußen einv mehr als zweideutige Haltung beobachtete. Jene Reihe von 
starken Ausdrücke» über Gustaf III., welche wir oben berührten, setzt sich 
unter solchen Verhältnissen auch »och später fort und liefert uns Material 
für die Beurtheilung der Stimmung Katharinas. Es war dem Könige 
mit seinem Angriff aus Finnland zu sehr Erust gewesen, als daß er so bald 
in eine andere Bahn hätte einlenken mögen. Noch zwei schwere Kriegs-
jahre standen bevor. Während man stch mit dem Possenspiel in der 
Ermitage unterhielt, sah man die türkischen Angelegenheiten lungc Zeit 
um keinen Zoll breit weiterrücken und der Westen Europas schieu durchaus 
nicht freundschaftlicher gesinnt werden zu wollen. Wir theilen zum Schlüsse 
noch einige hierhergehörende Angaben mit, um die Darstellung der Situation 
zu vervollständigen, in welcher eine so eigentümliche poetische Produktion 
wie der „Gore-Bogatyr" entstand und — Gefallen erregte. 

Man weiß, wie Gustaf sehr rasch sich von dem Schlage erholte, den 
die Verschwörung von Aujala gegen ihn und seine Politik geführt hatte. 
Sein energisches Austreten gegen die Dänen, welche Schweden von der 
Westseite bedrohten, seine geschickte Benutzung der ständische» Gegensätze in 
Schweden selbst, machten ihn bald in sehr weiten Kreisen populärer, als 
er sonst gewesen war. Bald sollte er in dem Reichstage am Anfang des 
Jahres 1789 einen Triumph über jene Elemente seiern, welche ihn durch 
das Bündniß vo» Anjala um den Erfolg des stnnischeu Feldzuges hatten 
bringen wollen. 

Gustaf machte den Versuch Dänemark von dem russischen Bündniß 
loszumachen. Als Katharina davon erfuhr, nannte ste, nachdem sie die 
betreffende Depesche aus Kopenhagen gelesen hatte, im Gespräch mit 
Chrapowitzki, den schwedischen König eine „Bestie". Sie entschuldigte sich 
bei ihrem Secretair, daß sie einen so starken Ausdruck brauche, aber 
Gustaf verdiene eine solche Bezeichnung (am 31. August 1788). Gustaf III. 
hatte das russische Kricgsmanif.st gelesen, in welchem von seiner Treubrüchlgkett 
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die Rede war*) und hatte es mit den Worten zerrisseu: „5e ne suis pas 
son sHei". Die Kaiserin hörte es uud machte die Bemerkuug: „Auch 
ohne mein Unterthan zu sein, muß er doch die Verträge halte«". Es 
war Wasser aus die Mühle Katbarinas, wen« Joseph II. in einem Briefe 
a« sie Gustaf einen Narren nannte, der Andere für noch dummer halte, 
als er selbst sei.**) Es machte ihr Vergnügen, wenn sie durch einen 
Reisenden erfuhr, daß Gustaf und Karl von Südermannland solche Schuurr-
bärte trügen, „daß sie aussehen wie Kater". 

Als die Details über deu Anjalabund in St. Petersburg bekannt 
wurden, äußerte die Kaiserin: „Was für Verräther; wenn der König nicht 
so wäre, wie er ist, so könnte man Mitleid mit ihm haben. Aber was soll 
man thun? Dem Feiud muß man auch die Mütze abnehme», wenn man 
kann." Chrapowitzki bemerkte: „Wie der Pfarrer so die Gemeinde" und 
Gras A. M. Dimitrijew-Mamonow fügte hiuzn: „Der Pfarrer ist ein 
Narr und seine Untergebenen sind Schelme".**') Als Preußens Haltung 
immer drohender wurde, sagte Katharina (am 21. September): „Wenn 
die beiden Narren (Gustaf III. uud Friedrich Wilhelm II.) sich uicht»beruhigen, 
so werden wir uus schlagen." 

Und in der That wurde es immer trüber an dem politischen Horizont. 
Bisweilen lackte wohl nock die Kaiserin, wenn sie z. B. erzählen hörte, 
daß Gustaf III. weinend zum französischen Gesandten gesagt habe, er werfe 
sich Frankreich in die Arme; sie nannte das: „Eine echte Komödie", 
dennoch fürchtete sie, es möge stch ein starker Bundesgenosse sür Gustaf 
finden. Die Briefe Katharinas an Joseph II. zeigen in dieser Beziehung, 
wie gereizt die Stimmung der Kaiserin war. „Nie werde ich", sagte sie 
am 21. October, „dem Könige von Schweden und dem Könige von 
Preußeu vergeben. Dem ersteren hat Elisabeth die eroberten Länder wieder-
gegeben, dem letzteren — ich".-j-) Noch ein Paar Mal bot sich für 
Katharina die Gelegenheit dar über Gustaf zu triumphiren, meist aber war 
die gute Laune durch die bedenkliche Lage getrübt. Als der Prinz von 
Nassau-Siege« am 13. (24.) August einen Sieg über die Schweden 

*) Ilo^soe L!o6xg,sie 3a«o»c>vi.. Bd. XXII. Nr. 16,679. 
" ) XpaiioLiiMiö. I. c. S. 102. 

***) „kakOLi, iiolli, rasoLi. ll llpuxoAi," . . . „Uvlli, Kixüiri,, 
s) Katharina meint, daß die russische Regierung die großen Resultate des finnischen 

Krieges und des siebenjährigen Krieges zum Nachtheil Schwedens und Preußens hätte aus-
beuten können. 
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erfochten hatte, witzelte die Kaiserin: „I,e roi s'est, enkuit eomme 
un elüen yu'on etiassö äs Is euisins, les or6ille8 pen6anws et Ig queus 
enlrs 16« ^amb68." Am 22. März 1790 sagte sie zu Chrapowitzki augen-
scheinlich mit einiger Zufriedenheit, daß in Schweden ein Aufstand bevor-
stehe, woraus Chrapowitzki etwas spitz bemerkte: ein so thätiger König müsse 
iu Athem erhalten werden; Katharina sagte: „So ein Wildfang".*) 

Eiue eigentbümliche Mischung von Scherz nnd Ernst. Während die 
Kaiserin sür Livland zitterte und ihre Besorguiß deßhalb in einem Briefe 
an Potemkin mittheilt, vergleicht sie Gustaf III. mit einer Katze, welche 
Dunst bekommen hat.**) Ausaug Juli 1790 hatte man die Schweden zur 
See geschlagen; einige Tage später siegten sie über die Russen. Die 
Aufregungen hatten Katharina erschöpft. „Beide Pfoten müsse man aus 
dem Schmutz ziehen", schrieb sie an Potemkin, d. h. deu türkischen und 
schwedischen Krieg beenden, und als endlich der Frieden vou Werelä 
unterzeichnet war, schrieb sie: „Mit Gottes Hülfe haben wir die eine 
Pfote aus dem Schmutze herausgezogen. Gelingt eS uns erst die andere 
auch herauszuziehen, denn können wir Halleluja siugeu." Potemkin, der 
den schwedischen Krieg einen Allweiberkrieg genannt haben soll und der 
m dieser Zeit wiederholt zum Nachgeben mahnte, schreibt zurück, er schlafe 
ruhig, seit er die Nachricht vom Frieden erhalten habe. Katharina spricht 
in einem Briefe vom 29. August ihre Freude darüber aus, und fügt hinzu, 
sie habe an sich auch eine merkwürdige Erscheiuuug beobachtet: „Meine 
Kleider", schreibt sie, „wurden während der letzten drei Jahre viel zu 
weit, aber in dieseu letzten drei Wochen werden sie mir zu enge, so sehr 
habe ich zugenommen und bin viel heiterer geworden."***) 

Auch in den Beziehungen zu Gustaf III. trat ein rascher Wechsel ein. 
Es war der Kaiserin durchaus nicht mehr darum zu thun Demonstrationen 
gegen den König zn ersinnen. Der Kamps gegen die französische Revolution 
verewigte die beiden Gegner noch für die kurze Lebenszeit Gustafs. Der 
Gesandte Schwedens, Stedingk, ward in St. Petersburg sehr rücksichtsvoll 
ausgeuommeu. Er erfreute sich außerordentlicher Gunst bei Hofe, erhielt 
daS Bild der Kaiserin zum Geschenk und wohnte den Vorstellungen in 
der Ermitage bei, von deren Repertoire der „Gore-Bogatyr" verschwuudeu 

*) — ein schwer übersetzbares Wort. 
* ') a. a. O. S. 2V t. 

"*") Ebendas. S. 202. 
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war. Aber Stedingk hatte doch Wind von dieser Oper erhalten. Am 
I i . (22.) September 1790 schreibt er aus St. Petersburg an den König: 
„Katharina hat ein Stück über Ew. Majestät geschrieben, welches man 
bei Hose gespielt hat."*) Daß etwas Genaueres über diesen Punkt 
dem Könige mitgetheilt worden sei, ist uns nicht bekannt. Es wäre ihm 
nicht leicht gewesen der Kaiserin solche Witzeleien zu vergeben. Er selbst 
bat sie, den schwedischen Krieg zu vergessen „eomme un oraxe pas8e".**) 

Rußland aber vergaß nicht, daß unter die Ausgaben, welche es sich 
gestellt hatte, die völlige Eroberung Fiuulauds war. Der Frieden von 
Werelä war nur mehr ein Wassenstillstand. Wenige Jahre nur — und 
ein neuer Krieg, der letzte, brach aus. 

A. Brückner. 

*) Ueinvire8 po8tkumes. ?aris 1844. I. psss. 280. 
**) XpallOLLiMÄ a. a. O. III. S. 229. 
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Ueuere Arbeiten aus dem Gebiete baltischer 
Geschichte. 

ie Ostseeprovinzen haben das Glück für die Ansänge ihrer Geschichte 
einen zeitgenössischen Berichterstatter zu besitzen, der mit verhältnißmäßig 
großer Ausführlichkeit die Glaubenskämpfe der deutschen Einwanderer und 
Bekehrer gegen die Eingeborenen und die Gründung deutscher Staats-
körper aus diesem Boden, überhaupt alle wichtigeren Ereignisse bis zum 
Anfange des Jahres 1227 ausgezeichnet hat. Wie namentlich neuerdiugs 
H. Hildebraud*) nachgewiesen hat, war derselbe eines Stamms mit den 
Eroberern und höchst wahrscheinlich jener Missionär Heinrich, von dessen 
Wirken in Lettland uud an andern Orten die Chronik selbst gelegentlich 
berichtet. Indessen kommt nicht soviel auf seine Persönlichkeit an als aus 
den Grad der Glaubwürdigkeit, der seinen Angaben beizulegen ist, und da 
verdient doch der Umstand große Beachtung, daß Heinrich, wie Hildebrand 
an der Hand der uns erhaltenen Urkunden gezeigt hat, in wesentlichen 
Punkten, namentlich in Bezug aus die politischen Auseinandersetzungen der 
deutschen Machthaber uuter einander, theils nicht gut unterrichtet, theils 
befangen gewesen ist, in jedem Falle aber den wirklichen Hergang durch 
seinen Bericht verdunkelt und entstellt hat. Es ist sehr zu fürchten, daß 
vor einer ebenso eingehenden Kritik auch der im Allgemeinen nicht bezweifelte 
Ruhm Heinrichs als eines genauen Chronologen sich nicht stichhaltig er-
weisen dürste. 

*) Die Chronik Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie 
und Geschichte von vr, Hermann H i l deb rand . Berlin 1865. E. S. Mittler u. Sohn. 

173 S. 8°. — Mit 3 Seiten „Nachträge" als Dorpater Magister-Dissertation. 1867. 
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Allerdings wird die Kritik ihr Schlußurtheil nicht eher sprechen dürfen, 
als bis der gräulich verwahrloste und durch Interpolationen aller Art 
gründlich verderbte Text gereinigt und in seinen ursprünglichen Lesarten 
hergestellt worden ist. Aus die Gefahr hin von Seiten der zahlreichen 
Verehrer Hauseu's, der die letzte Ausgabe der Chronik in deu Leripwrss 
rsrum I^ivoniearum besorgt hat, mir deu Vorwurf persönlicher Ueber-
hebuug zuzuziehen, muß ich die Behauptung ausspreche«, daß derselbe zu 
seiner nicht ganz leichten Ausgabe doch nicht die nöthige Kenntniß oder 
Fähigkeit mitgebracht habe. Es ist wenigstens ein eigeuthümliches Ver-
häugniß, daß er die besseren d. h. nicht interpolirten Handschriften nicht 
benutzt oder übersehen uud gerade die interpolirten Handschriften feiner 
Ausgabe zu Grunde gelegt hat. Der Pflicht eine solche Scheidung vor-
zunehmen, durfte er sich um so weniger entschlagen, da in Reval und Riga 
Handschriften der besseren Klasse vorhanden waren. Die in den Seriptorss 
vorliegende Ausgabe kauu iu keiner Weise befriedigen, aber bei den eigen-
thümlichen Verhältnissen unseres Büchermarktes werden wir höchst wahr-
scheinlich noch lange warten können, bis ein Verleger den muthigen Ent-
schluß saßt, eine neue Ausgabe zu veraulassen, die den unumgänglichen 
Anforderungen besser eutspricht. Zwar ist Aussicht vorhanden, daß die 
große Sammlung der Geschichtsquelle« De«tschla«ds, die von H. Pertz 
herausgegebenen Nonumenta (Zermaniae kistoriea eine neue Ausgabe 
unjers Chronisten bringen wird, — wie es heißt, sollen sür eine solche 
den Mitarbeitern der N. 6. K. bisher ganz unbekannte Hülssmittel und 
Materialien vorgelegen haben — ; doch wird auch hier sicher noch eine 
geraume Zeit verstreichen, ehe Allen, die an der baltischen Geschichts-
sorschuug stch betheiligeu, ihr sehnlichster Wunsch erfüllt wird. 

Inzwischen ist man aber auch hier zu Laude nicht müssig geweseu. 
Bekanntlich wurde es durch die Bemühuugeu des Herrn Baron von Toll 
Herrn vr. Schirren ermöglicht, die älteste Handschrist, welche sich in der 
Gräflich-Zamoysktschen Bibliothek zu Warschau befindet, einzusehen uud 
zu vergleichen.*) Durch die sorgsame Zusammenstellung der Varianten 
schwand der letzte Zweifel über den Werth und Uuwerth des Vulgartextes 

*) Der Loäex ?amvseianu3 enthaltend Kapitel I—XXIII, 8 der Online« I^ivonias. 
Beschrieben und in seinen Varianten dargestellt von C. Schir ren. Mit 2 lith. Schrift-

tafeln. Dorpat, Karow. 1865. VI und 69 S. gr. 4°. — Eine vollständige Abschrift deS 
ZamoySkischen Code; befitzt Herr Baron v. Toll aus KuckerS. 



ütischer Geschichte. 331 

und über das Verhältniß der übrigen Handschristen zu der Warschauer 
uud uuter eiuauder, uud den dadurch gewonnenen Anhalt sür die Kritik 
des Textes konnte Herr Eduard Pabst noch verwertheu, bevor er an die 
Publicatiou der von ihm seit vielen Jahren vorbereitete» und wieder uud 
wieder geseilten Übersetzung der livländischen Chronik ging.*) Des 
Horatius Gebot „nonum prsmswr in annum" ist bei dieser mühsame« 
Arbeit reichlich erfüllt worden. 

Übersetzungen mittelalterlicher Chroniken haben sonst ein besonders 
»«glückliches Schicksal: Niemand liest sie, we5er der Gelehrte, weil er in 
der Regel zur Ursprache greisen wird, noch der Ungelehrte, weil er meist 
dem Gegenstande und der durch die Beschaffenheit des Originals bedingten, 
selten künstlerischen Darstellung keinen rechten Geschmack abgewinnen kann. 
Wir wünschen nun nicht, daß die Übersetzung der Chronik Heinrichs 
von Lettland demselben unbilligen und harten Schicksal verfalle, und 
machen deßhalb besonders aus ste aufmerksam, weil wir glauben, daß 
Herr Pabst beiden Arten der Leser Manches zu bieten vermag, was ste 
sesfeln dürste. 

Es wird, um EiuS uud das Andere hervorzuheben, diese Übersetzung 
vorläufig die wer weiß wie lange noch fehlende kritische Textausgabe ersetzen 
können, da Pabst nicht bloß die Lesarten der Warschauer, souderu auch die 
der übrigen derselben Klasse augehörigeu Handschriften mit großer Gewissen-
haftigkeit benutzt uud meistentheils angemerkt hat, — wegen der Unvoll-
ständigkeit der Warschauer Handschrist eine durchaus nicht überflüssige Mühe. 
Auch das verdient Beachtung, daß hier zum ersten Male alle die zahl-
reichen biblischen Stellen, Ausdrücke und Wendnnge«, welche der Chronik 
ihre eigenthümliche Färbung geben, als solche, als der Bibel und nicht 
dem Chronisten selbst angehörig nachgewiesen sind. Die Gefahr, welcher 
der in der Vulgata uicht genug Bewanderte bei der größten Aufmerksamkeit 
uur zu leicht verfällt, daß er uämlich eine scheinbar äußerst bezeichnende 
Stelle sür das Eigenthum des Autors hält, währeud sie aus der Bibel 
stammt und in der mittelalterliche« Redeweise nur als Floskel verweudet 
worden ist — diese Gefahr dürste nuu bei unserm Autor glücklich beseitigt 

**) Heinrichs von Lettland livländische Chronik, ein getreuer Bericht wie daS Christen-

thum und die deutsche Herrschast sich im Lande der Liven, Letten und Esten Bahn gebrochen. 
Nach Handschriften mit vielfacher Berichtigung deS üblichen Textes aus dem Lateinischen 

übersetzt und erläutert von EduardPabst . Mit Unterstützung der estländischen literarischen 

Gesellschaft in Reval herausgegeben, Reval 1867. XIV und 367 S. 8°. 
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sein. Auch die alte Topographie uuserer Provinzen, die im Ganzen noch 
ziemlich im Argen liegt, hat gelegentlich Aufklärung und Verbesserung 
gesunden. Kurz anch der eigentliche Gelehrte wird sich durch diese Ueber, 
fetzung wesenrlich gefördert sehen. Aber wegen der Rücksicht, welche auf 
die Bedürfnisse dieser Klasse von Lesern genommen ist, wird ein anderer 
Theil des Publicums sich abgestoßen fühlen, alle diejenigen, welche heilige 
Scheu vor jedem Buche empfinden, das unter dem Texte noch Anmerkungen 
bietet, mögen solche anch »loch so knapp gehalten sun, wie es hier that-
sächlich der Fall ist. Solchen Leuten ist nun freilich nicht zu helfen, da 
ste den selbstverständlichen Rath, die Anmerkungen zu iguorireu und sich 
allein au den Tezt zu halten, selten zu befolgen geneigt sein werden, es 
müßte denn der Text einen besonders piquanten Reiz auszuüben im Stande 

seiu. Irren wir nicht, so hat P. etwas der Art wirklich beabsichtigt, 
indem er seine Übersetzung iu einem Tone gehalten hat, welcher an die 
naive Sprache der Chroniken des 16. Jahrhunderts anklingt. Ob diese 
Manier Jedem behagen wird, ist eine aubere Frage und wir zweifeln 
überhaupt, ob sie hier am Platze ist. Wir verlangen bei einer Über-
setzung die Übertragung in die heutige Sprechweise, sür welche Wort-

stellung uud Satzgefüge des 16. Jahrhundert nun einmal doch manches 
Unbequeme und Fremde hat; sonst wird am Ende eine Übersetzung der 

Übersetzung nöthig. Damit soll nicht gesagt sein, daß P. seiner Manier 
bis zu so hohem Grade nachgegeben; er hat auch in dieser Beziehung 
Maß zu halten gewußt und es ist nicht zu lengnen, daß er der gewählten 

alterthümlichen Sprache vollkommen Herr ist, daß er sich in ihr ohne 
besonderen Zwang bewegt uud daß die Darstellung dnrch ste eine gewisse 
markige Kraft bekommen hat, die' am rechten Orte angewandt ihren Ein-
druck nicht verfehlt. Wer mit Liebe in das Alterthum unserer Provinzen 

sich versenken möchte, ohne der gelehrten Sprache des Mittelalters voll-

kommen mächtig zu sein, wird in jedem Falle Herrn P. dafür Dank 
schulden, daß er deu Weg zu der älteste» Quelle der Laudesgeschichte 

mehr, als bisher geschehen war, auch für Laien zu ebenen bemüht ge-
wesen ist. 

Häufig genug wird der Wuusch laut, daß irgend Jemand die bisher 
gewonneneu Resultate der Wissenschaft und das in neuerer Zeit, besonders 

sür einzelne Abschnitte, massenhaft zu Tage geförderte Material zu einem 
wissenschaftlich wohlbegründeten und künstlerisch componirteu Gesammtbilde 

der Geschichte der Ostseeprovinzeu verarbeiten möge. Wir unsererseits wollen 
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nicht hier die Frage erörtern, ob ein solches Gesammtbild, das wie Jeder-
mann gern zugeben wird, ein Bedürsmß sür Scknle, Haus und Leben ist, 
schon jetzt in befriedigender Weife hergestellt werden kann, um nicht etwa 
im Voraus ein durch Nickis begründetes Vornrtheil gegen einen eben 
angekündigten Versuch- dieser Art hervorzurufen. *) Mag dieser nuu Anklang 
finden oder nicht — wir wünschen von Herzen das erste — darüber darf 
man sich nicht verderblichen Täuschungrn hingeben, daß höchst wichtige 
Vorarbeiten, tüchtige Monographien uns fehlen, daß über bedeutsame 
Partien noch immer nicht Licht genug verbreitet ist, daß längere 
Abschnitte noch so gut wie ganz im Dunkeln liegen und daß dieses Dunkel 
erst durch neu herbeizuschaffendes Material aufgestellt werden kann. Für 
die älteste Zeit ist allerdiugs sehr viel durch Bunge's Urkuudeubuch ge-
leistet worden, zu welchem der Herausgeber, wie einem bezüglichen Ausrufe 
desselben zu entnehmen ist, jetzt einen, sehr nothwendigen Nachtrag zu geben 
beabsichtigt. Wie viele neue Urkunden sind seit dem Erscheinen des ersten 
Vandes, theils in den Mittheilungen der Alterthumsgesellschaft zu Riga, 

"theils in andern Zeitschriften und Sammluugeu des I n - uud Auslandes 
wieder aufgespeichert worden! Wie wenig entspricht überhaupt dieser erste 
Vaud den Anforderungen der heutigen Wissenschaft, welche bei einem 
Urkundenbnch, d. h bei der wichtigsten Grundlage aller Forschung, nicht 
streng genug sein können! Es sälU uns natürlich nicht im Traume eiu, 
die hoben Verdienste des Herausgebers um das Studium des Rechts uud 

der Geschichte der Ostseeprovinzen anzutasten; ist uns aber eine Bitte 
erlaubt, welche aus der Verehrung für ihn eutspringt, so ist es die, daß 
derselbe nicht bloß einen Nachtrag, sondern eine Neubearbeitung des ganzen 
ersten Bandes zu gebe« sich entschließe«, bei der Wetterführung des 
Urkundenbnchs aber mehr als bisher daraus Bedacht uehmen möge, dieses 
wirklich zu dem zu macheu, was der Titel: L iv- , Est- uud Kur -
läudisches Urkundenbuch verheißt. So daukenswerth die Mittheiluugeu 
aus Revalscheu Archive« ohue Zweifel sind, gerade ihr Reichthum errcgt 
die größte Begierde «ach einer Ergänzung aus audereu Archiven. 

Wir sehen dabei vorläufig vou deu ausländischen Archiven ganz ab, 
die einer speciellen Durchforschung für baltische Zwecke noch harren, mit 
alleiniger Ausnahme der dänischen uud schwedische« Archive, auS deuen 

*) Geschichte Liv-, Est- und Kurlands von Car l Cröger. St. Petersburg. Schmitz-

dorff (C. Röttger). — Bd. I soll die Jahre 1159—1346 umfassen 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI. Heft 4. 2 3 
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Herr Schirreu verschiedene Mittheiluugeu gemacht hat, theils zur Orientirung 
über dasjenige, was überhaupt in jenen Archiven für baltische Historie zu 
finden ist*), theils zur Aufklärung besonderer Abschnitte, zur Geschichte des 
13. Jahrhunderts**) und zur Geschichte des Uutergaugs livläudischer 
Selbständigkeit.***) Da die Fortsetzung der erst erwähnten Pnblication, 
wie wir hören, schon seit einiger Zeit gedruckt ist, scheint die Bitte gerecht-
fettigt, sie nicht allzulange der öffentlichen Benutzung vorenthalten zu wollen. 

Auch die Herausgabe der Quellen für die Geschichte des Untergangs 
livländischer Selbständigkeit ist nach Bollendung des fünften Bandes, 
übrigens aus Gründen, die auf die Rechnuug der estläudischeu literärische» 
Gesellschaft komme«, augenblicklich ins Stocken gerathen. Inzwischen wird 
das dort Dargebotene höchst erfreulich durch die Mittheiluugeu ergänzt, 
welche Herr Friedrich« Bienemauu über dieselben verhäugnißvollen Jahre 

aus inländische» Archiven, besonders aus dem Rigaschen und Revalschen 
Rathsarchive, aber wesentlich nach denselben Principien gegeben hat. Von 
diesem ist im Jahre 1867 der zweite Band erschiene» ;-j-) vier bis süns 
Bände sollen noch folgen. Wir können wohl sagen, daß uns durch diesen 
doppelte» Urkuudeuschatz, zu welchem Inland uud Ausland gleich stark 
beisteuern, die Möglichkeit gewährt worden ist, die Ereignisse, welche zum 
Verlust der Selbständigkeit führten, vor unfern Augen gleichsam aufs Neue 

vor sich gehen zu lassen. Die geheimsten Triebfedern, die feinsten Fäden, 
in denen sich das Unheil abspinnt, liegen i» den Aussagen der handelnden 
Personen selbst und in den Berichten tief eingeweihter Beobachter jetzt klar 
und deutlich zu Tage: bis iu die kleiusteu Einzelheiten wird Alles von 
verschiedenen Seilen her beleuchtet und dadnrch sicher gestellt. Hoffen wir, 

") Verzeichniß livländischer Geschichtsquellen in schwedischen Archiven und Bibliotheken. 

Von C. Sch i r ren Bd. I. Heft 1. Gedruckt auf Kosten der gelehrten estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat. Dorpat 1861. VI und 128 S. gr. 4°. 

**) Fünfundzwanzig Urkunden zur Geschichte Livlands im 13. Jahrhundert. AuS 
dem königlichen geheimen Archiv zu Kopenhagen, herausg. von C Schir ren. Dorpat 
Karow. 18^6. IV uno 25 S. 4°. 

***) Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Neue Folge, herausgegeben 
von C. Schir ren. Bd. l—V. A. n. d. T. : Quellen zur Geschichte des Untergangs liv-
ländischer Selbständigkeit. Aus dem königlich schwedischen Reichsarchive zu Stockholm Mit 

Unterstützung der estland, literarischen Gesellschaft zu Reval Reval, Kluge. 186 l—65. 8°. 
f ) Briefe und Urkunden zur Geschichte Biolands in den Jahren 1553—1562. AuS 

inländischen Archiven herausgegeben von Fr iedr . B ienemann. Bd. II: 1557—1553. 
Riga, Kymmel. 1867. XXI und 295 S. 3°. 
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daß Herrn Schirrens Publikationen ans schwedischen Archiven bald wieder 
weiterschreiten und daß Herr Pienemann dnrch die der böchsten Anerkennung 
werthe Liberalität des Rigaschen Rathes, welche allein das Erscheinen seines 
Werks möglich gemacht hat, in den Stand gesetzt werde, es in derselben, 
erschöpfenden Weise bis an das Ende durchzuführen. Es dürfte dauu nach 
Abschluß dieser beiden Publikationen kaum irgend ein anderes Land sich 
rühmen können, über einen bestimmten Abschnitt seiner Geschichte gleich 
vortrefflich unterrichtet zn sein. 

Die Zeit nach dem Jahre 1561 wird leider uoch immer viel zu wenig 
in Angriff genommen: da ist fast noch Alles vom ersten Grunde an auf-
zubauen. Freilich Darstellungen, wie wir jüngst B. eine über einen so 
ergiebigen Stoff als den Kalenderstreit in Riga erhalten haben, nützen 
sehr wenig: es gilt ja nicht das Altbekannte, von Gadebufch, Bergmann 
n. A. in ihrer Weise trefflich Gearbeitete, in neuem Gewände wieder auf-
zutischen, sondern eS gilt die reichen Schatze, welche in Riga und andern 
Orten der Benutzung harren, mit emsiger Hand zu heben nnd wissenschaftlich 
so zu verarbeite«, daß jeder Gebildete mitgeuießeu uud seine Freude daran 
haben kann. Es giebt keiue dankbarere Ausgabe, als vor eiuem theil-
nehmenden Publicum von der Geschichte des eigenen Landes zu Handel«; 
um so strenger muß darauf gehalten werdeu, daß dem Publicum uur reife 
Produkte wissenschaftlicher Stndien geboten werden und nicht Pfuscherarbeit. 

E. Winkelmann. 

23* 
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it Genugthuuug hat man in einem der letzten Hefte der Baltischen 
Monatsschrift die Lehensskizze eines Mannes gelesen, der unter deu bedeuten-
den Namen knr-, est-, livländischen Klauqes in der europäischen Geschichte 
seinen Platz eiuzunehmen berechtigt ist. Um den Berdieusteu Rosens trotz 
des Schattens,, in den sie durch den größereu Ruhm vieler seiuer Zeit-
genossen gestellt sind, gerecht zu werde», bedurfte es, wie der Herr Ver-
fasser nachdrücklich betout, neben dem besondern Interesse des Landsmanns, 
namenrlich auch der tiefsten und detaillirtesten Kenntniß der betreffenden 
Zeitgeschichte. Ohne es nun in dieser letzteren Beziehung mit dem Herrn 
vr . v. Holst aufnehmen zu wollen, namentlich aber indem wir einige unter 
der Hand liegende und doch im vorliegende« Falle erhebliche Hülfsmittel 
von ihm vernachlässigt finden, erlauben wir uns zu dem vou ihm gezeich-
neten Bilde einige kleine Striche hinzuzufügen. 

Herr vr. v. Holst weiß, daß Rosen 1627 gebore« ist; darnach aber 
findet er ih« „schon sogleich" aus frauzöstschem Bode«, ohne vou dem Ort 
seiner Geburt, noch von seinen Eltern, noch von seinen frühesten Erlebnissen 
Knude zu habe«. Und auch die darauf folgenden Angaben über Rosens dienst-
liche Laufbahu sind so lückenhaft, daß wir uus zuuächst zu einer Ergänznng 
derselben aufgefordert fühlen, die wir vorzugsweise eiuem der 68 Foliobände 
des ehrwürdigen uud noch immer uützlicheu Zedlerscheu Uuiversal-Lexicous 
(1732—54) entnehmen.") 

*) Bd. XXXII. Sp. 879. — Als Quelle dieses Artikels im Zedier wird citirt. An-
selme, lüstoire ß-snäalo^ique äe la maison Kranes Ävec celle äes Francs oktieiers 

tle la eouronne, ein Buch, das zuerst 1674 erschien und mehrere Ausgaben erlebte, uns 
aber leider ebenso wenig zu Gebote steht als: k'ieW, lüstolre äes trouxes LtranKeres au 
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Eonrad v. Rosen, später Graf von Bollweiler und Ettweiler, war 
der jüngste Sohn Fabians Rosen von Klein-Roop und Raiskum und der 
Sophie v. Meugden. Cr begann seine militärische Lausbahn als Eadet 
in der Garde der Königin Christine vou Schwede«. Wegen eines Zwei-
kampfs zum Tode verurtheilt, trat er im Jahre 1651, also 24 Jahre alt, 
m französische Kriegsdienste, in deueu der auch bei Or. v. Holst erwähnte 
Reinhold v. Rosen (aus dem Hause Groß-Roop) es bereits (seit 1648) 
bis zum General-Lieutenant gebracht hatte. I m Jahre 1669 wurde 
Conrad v. Rosen Colone! zu Pferde; 1674 zeichuete er sich unter Conde 
tu der Schlacht bei Senef aus und wurde Brigadier; 1677 wurde er 
mureeka! cle eamp; 1678 diente er uuler dem Marschall von Crequi in 
Deutschlaud, 1682 in Piemont, 1688 als Obercommaudirender in Lan-
gnedoc. 1688 zum Geueral-Lieutenant erhoben, geht er im folgenden 
Jahre mit Jakob II. nach Irland und erhält von diesem den Titel eines 
Marschalls von Irland. Nach seiner Rückkehr wurde er mestrs de eamp 
Föneral der leichten Reiterei, war uuter dem Dauphin in Deutschland, 
conimaudirte unter Luzembourg bei Neerwinden (1693) den rechten Flügel 
nnd wurde in demselben Jahre Obercommaudeur des Ordens des heiligen 
Lndwig. 1703 ward er Marschall und verkaufte in Folge dessen die Stelle 
eines mestre de eamp sür 222,500 L. 1705 (uicht 1704) wurde er 
Ritter des heiligen Geistordens. — I m Jabre 1660 hatte er sich mit 
Marie Sophie v. Rosen, ältester Tochter des oben erwähnten Reinhold 
v. Rosen, vermählt, wodurch, wie es scheint, das Schloß Ettweiler im 
Elsaß von seinem Schwiegervater auf ihu überging. Er lebte zuletzt auf 
feiuem ebenfalls elfäßifchen Schloß Bollweiler. Sein Sohn Reinhold Karl 
ist der dritte General-Lieutenant aus der Familie Roseu in der französischen 
Armee gewesen. 

Der irländischen Expedition Rosens hat Herr vr . v. Holst mit keiner 
Sylbe erwähnt, obgleich sie gewiß zu deu „Factoreu" zu rechnen ist, ans 
denen „ein charakteristisches, ein ganz bestimmtes, ein ganz concretes Bild" 

serviee äe ?ranoe, ?kui8 1855, welchem Werke A. v. Richter in seiner Geschichte der Ostsee-

provinzen, Th. II, Bd. 2, S. 129, einige Nachrichten über unfern Rosen entlehnt hat. Was 

über ihn in GauhenS Adels-Lexicon, Bd. 2 Sp. 985 steht, ist aus dem Zedier abgeschrieben, 
und was Hupels Nord, Misc. St. 15, 16, 17 S. 166 von ihm wissen, ist wiederum aus 

Gauhen geflossen. Alle diese Bücher — auch Richter und Hupel — find von dem Herrn 

Dr. v. Holst unberücksichtigt geblieben. 
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des Helden sich zusammenzusetzen hatte. Wir gehen daher etwas genauer 
aus dieselbe ein. 

Jakob II. hatte Ludwig XIV. um Unterstützung bei eiuem Einsall in 
Irland angegangen, wo die große katholische Partei der National-Jrländer 
dem vertriebenen Könige noch ergebe» war. Ludwig verweigerte eine 
Armee, sagte aber anderweite Unterstützung zu. Er hatte Lanzuu*) ver-
sprochen, ihn zum Ches eines etwaigen Hülsscvrps, das -nach Irland gehen 
würde, zu machen; aber Louvois, der Lauzuu haßte, wußte es sür dieses 
Mal zu hintertreiben, und Rosen erhielt deu Oberbefehl über die kleine 

Hülssmacht mit der Jakob am 5. März 1689 den Hafen von Brest verließ. 
Die Größe dieser Macht wird verschieden angegeben. Buruet spricht von 
5000 Mann Truppen und wenigen Hülssgelderu; Macphersou **) giebt 

1200 Mauu Jrländer iu frauzösischem Solde uud 100 französische Offiziere 
an; Macaulay*'*) erwähnt der Jrländer in französischem Solde gar »ich! 
und führt als Ausrüstung dieser Expedition au: Waffe« uud Munition 
sür eine in Irland anszuhebende Armee, gegen 400 Offiziere dieselbe 
zu organisiren uud ca. 112,000 Pfd. St. in Gold. Unter Rosen standen 
der General »Lieutenant Maumont «ud der Bngadier Pusiguau. Als ^ 
Botschafter begleitete Jakob der Gras von Avaux, welcheu Macaulay den 
befähigtsten damaligen französischen Diplomaten nen»t. I n den Händen 
Rosetts und Avaux' lag die Leitung der ganzen Unternehmung. — Am 
12. Mär; landete Jakob zu Riufale und begab sich von dort über Cork 
nach Dublin. Die Armee, welche stch ihm zu Gebote stellte und die Rosen 
zu befehligeu hatte, war uicht geeignet großes Vertrauen zu erwecken. 
Es war katholischer Pöbel aus ganz Irland, ohne Discipliu, mit Piken 
und Kuüttel» bewaffnet, ohne Verpflegung uud daher plüuderud und raubend, 

wo etwas zu finde» war. Aber Jakobs Lage war im Ganze« doch günstig. 

Die drei südlichen Provinzen waren für ihn, ««r in Ulster nnd beso«ders 
Loudonderry widerstände« die Piotestanten »och uud es war alle Aussicht 
vorhaude», daß der gegen sie vorrückende Richard Hamilto» de» Widerstand 
bald brecheu würde; endlich: die Armee, welche Tyrcouuel dem Könige 

zuführte, war schlecht, aber die Eugläuder hatten gar keine Armee in Irlaud. 

I n dem Feldzuge, der »un eröffnet wurde, spielt Roseu eine ziemlich 
traurige Rolle. Jakob wurde vou seiueu Zeitgenosse« sür eiueu Manu von 

*) öurlikt, llistor^ ol tüs ovn Ums. Vol. IV, 32. 
" ) Uaepkerson, tke lüstor^ ok Lreat LrUam. I. S. 600 ff. 

'**) Macaulay, Geschichte Englands (Bülau's Übersetzung). III. S> 16l). 
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einigen militärischen Talente» gehalten, und aus den Rath Melforts stellte 
er sich an die Spitze seiner Truppen im Norden. Aber während Melfort, 
Tyrconnel, Avaux aus die strategischen Entschlüsse Jakobs eiueu uur zu 
große« und einander widersprechenden Einfluß übten, hören wir im Krietzs-
rathe die Stimme des vor Allen dazu berechtigte« Rosen fast gar nicht. 
Jakob fand seine Armee unter Hamilton in der Nähe Londonderrys. 
Rosen und Maumont werde« Hamilton vorgesetzt, und Rosen meinte, der 
bloße Anblick der irischen Armee würde de» Fall Londonderrys herbei« 
führen. Aber so schlecht die Stadt befestigt war uud obgleich der 
Gouverneur Luudy eine» verräterische» Versuch machte sie zu übergeben, 
die helde»müthige» Bürger Londonderrys und ihr selbstgewählter Gou-
verneur Walker sind in der irischen Geschichte unsterblich geworden. Durch 
den uuerwarleteu Widerstand in seinen Hoffnungen getäuscht, begab sich 
Jakob und mit ihm Rose« zurück nach Dublin. Bald darauf fiel Maumont 
und Hamilton leitete nun die Belageruug. Da auch er nichts auszurichten 
vermochte, wurde Rosen wieder an die Spitze gestellt. Am 19. Jnni 
laugte er im Hauptquartier an und versuchte durch Unterminiren die Wälle 
zu sprenge». Aber die Minen wurden entdeckt, sein Vorhaben vereitelt. 
Macaulay*) erzählt Folgendes: „Nun stieg seine (Rosens) Wuth aus eine 
wunderbare Höhe. Er, ein alter Soldat, eiu Marschall von Frankreich 
in Hoffnung, in der Schule der größten Generäle gebildet, viele Jahre 
hindurch an kunstmäßigen Krieg gewöhnt, sollte von einem zusammen-
gelaufenen Haufen von Landgentlemen, Pächtern, Krämern beschämt werden, 
die nur durch eiueu Wall beschützt waren, deu jeder gute Ingenieur sofort 
sür unhaltbR erklärt haben würde! Er wüthete, er lästerte in einer selbst-
gemachteu, aus allen vom baltische» bis zum atlantischen Meere gesprochenen 
Mundarten zusammeugesetzteu Sprache. Er wollte die Stadt bis zum Boden 
schleife«; er wollte kein lebendiges Wesen schonen; nein, nicht die jungen 
Mädchen, nicht die Säuglinge an der Brust u. s. w." Er ließ 
eine Bombe mit eiuem Schreiben in die Stadt werfe», in dem er 
drohte, „alle Protestanten, die zwischen Charlemont nnd dem Meere 
in ihrem Heimwesen geblieben wären, alte Leute, Weiber, Kinder, 
viele darunter in Blut und Z»»eigu»g den Vertheidigeln Londonderrys 
nahestehend, in eine» Ha»fen zu sammelu uud unter den Wällen der 
Stadt zu Tode zu hungern. Am 2. Juli wurde diese Drohung ausgeführt. 

*) Macaulay, Geschichte Englands. II. S. 220 ff. 
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Hunderte*) von unschuldigen Protestanten, unter ihnen viele von Jakob 
mit Schutzbriefeu versehen, wurden mit Lanzenspitzen vor das Thor der 
Stadt getrieben. Als Antwort wurde vou den Vertheidigeru ein Galgen 
aus der Mauer errichtet und Roseu aufgefordert, sogleich einen Beichtvater 

zu schicken, welcher die in der Stadt gefangenen Katholiken zum Tode vor-
bereiten könnte. Diese, uuter ihueu welche von hohem Rang, schrieben 

au Rosen, erhielten jedoch keine Antwort. Hieraus wandten ste stch an 
Hamilton. Zwanzig Personen seien in Gefahr, wie Verbrecher zu sterben, 
und doch könnten sie die Garnison nicht beschuldigen, da ste von derselben 
mit aller ordentliche« Rücksicht behandelt worden seien.**) Hamiltou ant-
wortete, er bemitleide das unglückliche Volk, und kündigte den bedrohten 

Gefangenen au, ste würden durch ebeufo viele Taufende gleich ihnen Un-

schuldiger gerächt werden. Indessen machte er Rosen Vorstellungen. 
Vierundzwanzig Stunden lang blieb Rosen unerbittlich, »«erweicht selbst 
durch die Bitte« und Thräuen irischer Offiziere, die das Geschrei der 
gepeinigten Weiber und Kinder nicht zu ertragen vermochten. Viele der 

Unglücklichen kamen nm und erst am 4. Jul i entschloß sich Rosen, die 
Ueberlebenden abziehen zu lassen. Der Galgen aus der Mauer ward 

hierauf beseitigt. „Als die Nachricht von diesen Ereignissen nach Dublin 
kam," sagt Macaulay, „erschrak Jakob, obwohl keineswegs zu Mitleid 
geneigt über eiue Abscheulichkeit, von der die Bürgerkriege Englands kein 

Beispiel geliefert halten, uud erfuhr mit Mißfallen, daß unter seiuer 
Autorität erlheilte und durch seiue Ehre verbürgte Schutzhriese öffentlich 
für nichtig erklärt worden waren. Er beklagte sich bei dem französischen 
Botschafter und sagte mit einer Wärme, welche der Anlaß vollkommen recht-
fertigte, daß Rosen ein barbarischer Moskowiter wäre. Melsort konnte sich 

uicht enthalte« hinzuzusügeu, daß, weun Rosen ein Eugläuder geweseu wäre, 
er gehenkt worden sein würde." Der einzige, der eben so hart war als 

Rosen und den Unwillen des Königs nicht zu begreife» vermochte, war 
Avaux. — Jttdeß wurde Roseu zurückberufen und Hamilton erhielt wleder 
den Oberbefehl, bis Londonderry nach 4mouatlicher Belageruug eutfetzt wurde. 

Diese That scheint uus hiuzureicheu, um den „edlen" Charakter Roseus 
iu Zweifel zn ziehen. We»» vr . v. Holst, Maca»lay oder irgend ein anderes 

*) Nach Anderen mehrere Tausend. Uemoires 6s la äerniere kev, ä'^nxleterre; par 

Ii. L. Ä ta 17<)2, II. S. 513. — S. auch ebendas S. 5^5, wo die Pro-

klamation Rosens an die Stadt ausführlich angeführt ist. 
'*) Ebendas. S. 519. 
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Geschichtswerk, welches den Krieg in Irland nnd die von Ludwig XIV. 
dahin gesandte Expedition behandelt, gelesen hätte, so wäre er sicherlich mit 
seiuer Hochachtung für den Helden seines Aussatzes sparsamer gewesen als 
selbst der mit dem Maßstab der „ethischen Anschauungen" seiuer Zeit messende 
Jakob. — Aber dieser „wilde Livländer", wie er von Macaulay genannt 
wird, wurde bald zahm als ihm nicht mehr eiu bejahrter Geistlicher und 
Kirchspielsrector Walker, sondern der alte Herzog Schömberg entgegenstand. 
Auch Schömbergs Truppe« wäre« nicht viel mehr als jene Landgeutlemen 
und Krämer von Londonderry, es waren Landleute, die keine Muskete zu 
laden, kein Pferd zu lenke« verstanden uud dabei nichts zu essen hatten. 
Ihnen gegenüber hatte Jakob 20,000 Mann, doppelt so viel als Schöm-
berg, freilich in nicht viel besserer Lage und Ordnung. Rosen hatte zu 
diesen Truppen kein Vertrauen und wagte den greifen Helden nicht anzu-
greifen. Er rieth Jakob, sich zurückzuziehen uud aus Verstärkungen aus 
Frankreich zu warte«. Einem Schömberg gegenüber war er langsam, vor-
sichtig, sast scheint es, ohne Zutrauen zu sich selbst. Es gelang ihm uicht, 
seine Meinung zur Geltung zu bringen, und es wäre znr Schlacht 
gekommen, wenn nicht Schömberg derselbe« ausgewichen wäre. Hier 
„schwindelte ihm der Kopf", nur aus dem Kampsplatze selbst war er rasch 
entschlösse«. 

I m Frühjahr 1690 endlich schickte Ludwig Hülse, und zwar aus 
Bitten Jakobs unter Lauzuus Führuug. Rosen und Avanx wnrden ab-
berufen und segelten mit der Flotte, die Lauzuu gebracht hatte, nach 
Frankreich zurück. Macaulay hält diese« Wechsel für eine« bedeutende« 
Fehler Ludwigs, da Lauzuu ebenso ungeeignet für seinen Posten gewesen 
sei, als Avanx uud Rosen für die ihrigen geeignet, denn diese wären im Stande 
gewesen, den Kamps in die Länge zu ziehen, was iu Fraukreichs Interesse 
lag, während Lauzuu uach weuigeu Mouateu an der Boyue geschlagen 
wurde. „Wie nnstttlich nnd hartherzig Rosen uud Avaux auch waren, 
Rosen war eiu geschickler Befehlshader und Avaux ein geschickter Staats-
manu" Macaulay, III. S. 561). 

So glauben wir denn das von Herrn vr. v. Holst dem Charakter 
uuseres Helden gespendete Lob um ei« uicht Geringes ermäßige» zu müsse«. 
l>s ist verständlich, wenn St. Simon, ein Freund des Marschalls und ein 
Kind jener Zeil, ihn eiueu tort konnete komme nennt uud zugleich als 
lvrt brutal ä I'armed et partout ailleurs yu' ä takle bezeichnet. Die 
Begebenheit, in Folge welcher Roseu, wie vr. v. Holst eiuer haudschristlicheu 
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Quelle entnehmen zu dürfen meint, um sein Leben spielen mußte, hätte ihn 
schon um so mehr bedenklich machen sollen, als eine so harte Strase zu 
einer Zeit, da die strengen Gesetze Louvois' gegen das Marodiren noch 
nicht erlassen waren, für die Größe des Vergehens spricht. Hält doch selbst 
St. Simon diese Begebenheit sür nicht ganz verträglich mit Rosens gutem 
Adel. Auch eine von Richter nach Fiesse mitgetheilte Anekdote zeugt für 
eine außerordentliche Härte in Rosens Charakter, wiewohl es möglich ist, 
daß er durch die Umstände gezwungen war so zu handeln, wie erzählt 
wird. Als nämlich sein Regiment die Garnison Metz Verlasien sollte, 
hätten sich die Offiziere dessen geweigert, bis der rückständige Sold aus-
gezahlt werde. Sosort läßt Rofen das Regiment ausreiten, wiederholt 
vor der Fronte dem Hauptmann der ersten Compagnie den Befehl, und 

als dieser den Gehorsam verweigert, zieht Rosen das Pistol uud erschießt 
ihn auf der Stelle. Die übrigen Hauptleute gehorchen und das Regiment 

zieht ab. 
Rosen war allerdings ein'tapferer Haudegen, aber seine sonstigen 

militärischen Fähigkeiten scheinen die eines guten Reitergenerals nicht über-
stiegen zu haben und seine von St . Simon wiederholt hervorgehobene 
List scheint nicht weiter als bis an die Grenze der Hosintrigne und der 
Schmiegsamkeit gegenüber fürstlichen Eigenthümlichkeiten oder Launen 
gereicht zu haben. Er verstand es, sich mit den Ministern und Generälen 
auf guten Fuß zu setzen, sie bei seiner Tasel gut zu unterhalten und ange-
sehene Leute durch erwiesene Dienste zu verbinden, wie er denn z. D. 
den Herzog von St . Simon (dem wir das Meiste zu Rosens Charakter-
schilderung verdanken) Jahre laug sein Haus in Slraßburg bewohnen ließ. 
Er war eiu willfähriger, bequemer Untergebener, nicht gar zu fcrupnlös 

iu Rücksicht seiner militärische Ehre,*) freigebig und gutmüthig gegen seine 
Freunde. Er war roh und ungebildet, wie ein solches Kriegerleben des 
17. Jahrhunderts es nicht anders erwarten läßt; aber er war mehr als 
roh, er konnte auch gefühllos grausam sein. 

Marschall Rosen bleibt eine bemerkenswertbe Erscheinung unseres 

Landes; aber das laudsmannschastliche Interesse darf uns nicht verführen, 

ein, wenn auch noch so concretes, doch historisch nnwahres Bild von ihm 

zu malen. Ernst von der Brüggen. 

Siehe zwei Beispiele davon bei St. Simon: Alenwires, I, 138, in der bei 
L. Hachette, Paris 1865, erschienenen Ausgabe. 
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C o r r e s p o n d e n ) . 

A u s E s t l a n d . 

ie wünschen Mittbeilungen über die Wirksamkeit der Landgemeinde-
ordnung in Estland; doch dürfte der Zweifel am Platz sein, ob es dazu 
nicht noch zu frühe ist. Denn um über die Wirksamkeit einer neuen 
Ordnung der Dinge reseriren zu können, genügt noch nicht, daß sie äußerlich 
eingeführt ist nnd die entsprechenden Organe ins Leben gerufen worden 
sind, diese Organe müssen auch sunctionirt, sich in den wichtigsten Zweigen 
der neuen Amtstbätigkeit gerirt haben. Das könnte bis jetzt aber in 
gewissem Sinn nur vom Gemeindegericht gesagr werden; die eigentlich 
ständischen Organe der Gemeinde, der Vorstand und der Ausschuß, stnd 
zwar auch in Thätigkeit, doch liegt noch kein Abschluß über ihre administrative 
Thätigkeit vor, noch fehlt es an Berichten über die Verwaltung der Magazine 
und Gebietsladen, und erst wenn diese zum Schluß des Jahres werden 
eingelaufen sein, wird sich ein Urtheil fällen lassen, wie die Selbstverwaltung 
gelungen ist und ob die mannigfach sich äußernden Befürchtungen über rasche 
Verwirthschaftung des Gemeindevermögens theilweife Berechtigung hatten 
oder nur zu den bei jeder Aenderung bisheriger Gewohnheiten unvermeid-
lichen Lucubrationen gehören. Bis jetzt hat mau stch meist nur mit Ein-
drücken abzufinden, wie sie durch die persönliche Haltung der Beteiligten, 
insbesondere die größere oder geringere Sicherheit, mit welcher sie die 
neuen Functionen anfassen, hervorgerufen werden. 

Es läßt sich uicht leugnen, daß diese Eindrücke vielfach recht günstige 
waren. Die äußere Haltung bei de» Wahlen ließ meist nichts zu wünschen 
übrig, obwohl von einem Verständniß für die Bedeutung des neuen Gesetzes 
oder gar von gehobener Stimmung oder nur Befriedigung nicht viel zu 
spüren war. Die ueuen Gewalten traten geräuschlos ins Leben, und auf 
deu Gütern wo schon früher die Gutsherren die Gemeindepolizei gelehrt 
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hatten, hinter dem rochen Tisch und dem Gerichtswege! förmliche Sitzungen 
zn halten, nnd wo der Schulmeister den Protokollführer zu machen pflegte, 
änderte stch auch wenig weder in den Ansprüchen an den Säckel der 
Gemeindeglieder noch in dem äußern Apparat der Gemeindeverwaltung. 
Das wichtigste unmittelbar greifbare Ereigniß blieb dort, daß neben dem 
Gemeindeältesten im Gemeinderichter ein zweiter Stern erster Größe 
aufloderte. 

Mehr Bewegung machte sich dort geltend, wo Gemeinden mit einander 
verschmolzen wurden, eine Bewegung die sich aber als unruhige Rath-
losigkeit charakterisirte, wenn wie häufig geschah, die eben erst eifrig ange» 
strebte und publicirte Vereinigung alsbald Reue hervorrief uud nach kurzer 
Frist wieder Trennung des eben Zusammengelegten verkündet wnrde. Be-
sonders wirkte das gemeinschaftliche LooseSzieben bei der Rekrutirung in 
diesem Sinn auflösend oder doch Schwierigkeiten bereitend. Ein Kirchspiel 
(Simonis in Wierland) war bestimmt in Beziehung auf Vereinigung von 
Gemeinden eine hervorragende Rolle zu spielen. Der energische Trieb der 
Gemeinden von zehn zum Theil recht großeu Gütern stch zn einer alle 
umfassenden Gemeinde zusammenzuthun, hatte offenbar noch andere Motive 
zum Grunde als die der administrativen Zweckmäßigkeit; denn obgleich der 
gemeinsame Gemeindealteste vier Gehülsen bekam, stnd doch manche recht 
namhafte Güter ohne eine Polizeiautorität in ihren eigenen Grenzen 
geblieben. Bei dem agitatorischen Hintergrunde, den dieser Vereinigungs-
drang hatte, war es gewiß sehr richtig, ihn gewähren zu lassen, um ihn 
in die Schule der praktischen Erfahrungen zu schicken. So hat sich denn 
bereits eine größere im Centrum belegene Gemeinde wieder abgetrennt und 
sollen deu Gemeinden mit vollen Magazinen die neuen Brüder mit leeren 
Magazinen recht unbequem mit ihren Zumuthungen sein. 

Nur in einer Gemeinde ist die neue Landgemeindeordnung zur Zeit 
nicht eingeführt worden, in der vorherrschend aus Schweden bestehenden 
der Insel Worms. Mit derselben starren Zähigkeit, welche diese Virtuosen 
des passiven Widerstandes allen Neuerungen entgegensetzen, wünschen sie 
sich anch dieser neuen Wohlthat zn erwehren. 

Wenn oben der äußern Haltung ̂ ei den Wahlen lobend gedacht ward, 
>o paßt uicht gleich uneingeschränktes Lob den Wahlresnltaten. Aus allen 
Gegenden des Landes hört man bald die vernünftigen Wahlen loben, bald 
die unvernünftigen bedauern. Es ist vielleicht vergönnt zu hoffen, daß die 
letzten die Minderzahl bilden. Ein Korrespondent der Revalschen Zeitung 
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aus Jerwen fand, in diesem bunten Durcheiuander den Beweis, daß Einfluß 
der Gutsbesitzer mittelst unparteiischer Handhabung alles Weltlichen nnd 
Einfluß der Seelsorger in den Grenzen des Kirchlichen von der größten 
Wichtigkeit ist und sein wird. Da und nnr da. wo bei den Nationalen 
ein Vertrauen in beiderlei Richtung festen Fuß gefaßt, habe die neue 
Gemeindeordnung rasches Verstäudniß gefunden. praktisch guten Fortgang 
gehabt uyd sei keine zu frühe Mündigkeitserkläruug gewesen. Das hat 
ohue Zweifel iufofern feine Richtigkeit, als ein vernünftiges Vertrauen, 
genährt durch die Gewohnheit immer nur dem Rechtssinn und praktischen 
Verstand zu begegnen, sowie durch lebendige Eindrücke von der sittlichen 
Hoheit und Kraft des Ehristenthums und durch persönliche Werthfchätzung 
seiuer Verkündiger, wohl die geeignetste Geistesverfassung ist, stch zur 
Selbständigkeit vorzubereiten und in das Verstäudniß des Lebens hinein-
zuwachsen.. Doch liegt in diesen guten Beziehungen der Gemeinde zu 
den Gutsherren und Predigern an sich noch keine Garantie dafür, daß 
der erste Wablact gelingen muß; denn der schlichte und rechte Sinn ist 
nicht immer mit politischer Einsicht verbunden, und von persönlichem 
Einfluß eines Gutsbesitzers oder Predigers wird wohl nirgends bei den 
Wahlen haben die Rede sein können. Andrerseits muß nicht übersehen 
werden, daß schon vor Einführung der Landgemeindeordnung das Maß 
der Selbstverwaltung der Gemeinden sactisch ein sehr verschiedenes war. 
Es NM häufig schon früher üblich, daß Gebietsladen uud Magazin« fast 
ganz in der Verwaltung der Gemeindebeamten waren und man hatte dabei 
gute aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. 

Daß die Mündigkeitserklärung noch weit davon entfernt ist, alle 
Gemeinden wirklich mündig gemacht zu haben, ist freilich eine kaum zu 
bestreitende Thatsache. Es ist nicht genug, obgleich schon recht viel, wenn 
die Gemeindebeamten einen männlichen Geschäftssinn und die nöthige Red-
lichkeit besitzen, eS bedarf auch noch der Routine und eines gewissen 
Kanzelleigeschicks, um die aufgetrogenen Geschäfte zu bewältigen, und dieses 
wird, wohl erst mit der Zeit erworben, der gute Rath und die Hülfe des 
Gutsherrn nych längere Zeit in Anspruch genommen werden müssen. Wie 
es scheint Habels z. B. dieses Jahr die Gutsherren nach wie vor die Um-
schreibnngslisten, angefertigt, obwohl dieses jetzt Verpflichtung deS Gemeinde-

ältesten ist̂  
Am. übereinstimmendsten scheinen 'alle Wttheilungen darüber, daß die 

neueu Gellieiydegerichte eiueu guten« Eindruck machen. Das gilt besonders 
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der Haltung, der Sicherheit nnd dem mehr oder weniger gesunden Sinn 
mit welchem Recht gesprochen wird, weniger der Energie, mit welcher der 
Rechtsspruch ausgeführt oder liquiden Ansprüchen zu ihrem Recht verhelfen 
wird. Von der Leibesstrase wird höchst selten Gebrauch gemacht; doch 
l)ört man hie und da von einem „vernünftigen" Gemeinderichter, welcher 
noch viel vom heilsamen Schrecken hält und solide ^alcnlirt, daß durch 
gleich Anfangs eingeflößten gründlichen Respect nachher viele Unannebm-
lichkeiten vermieden werden können. Die Protokollführung wird wohl noch 
längere Zeit zn schassen machen, was freilich um so weniger auffallen kann, 
als eine häufige Erfahrung beweist, daß selbst tüchtig gebildete Leute kein 
ordentliches Protokoll zu Stande bringen. Um so mehr verdient Anerkennung, 
daß mau zuweilen aus sehr gute gemeinderichterliche Protokolle stößt. Im 
Allgemeinen dürste das Mißverhältniß von Leistung und nöthiger Forderung 
besonders iu Iustizsachen nm so mehr hervortreten, je straffer bei der be-
vorstehenden Umgestaltung der ländlichen Justiz die buchstäbliche Erfüllung 
deS Gesetzes von den vorgesetzten Behörden gleich Anfangs verlangt werden 
sollte. An Nnlliläten und Fvrmwidrigkeitcn wird es nicht mangeln; man 
muß iu Betreff der uötbigen Formalien stch auf eine längere und mühsame 
Schulzeit gefaßt machen. — Bon den Ausschüssen uud ihrer Thätigkeit ist 
noch wenig zu hören gewesen. 

Fassen wir zusammen, was bisher geschehen ist, so kann man eben 
nur sagen, daß zunächst die EadreS sormirt worden find, in denen sich die 
weitere Entwickelung unseres BolkS zu eiuer selbständigen sich selbst ver-
waltenden Gemeinde zu vollziehen haben wird. Möge nur Zeit gegeben 
werden zum wirklichen Einleben, ehe ein weiterer Ausbau begonnen wird, 
wie er ja vielsack denkbar ist, namentlich wenn die bisherige Grundidee 
— die auS der solidarischeu Verhaftung für StaatSleistuugeu hervorgehende 
Personalgemeiude — mehr und mehr verlassen werden sollte. Möge 
namentlich die geistige Atmosphäre, in welcher dieses Wachsthum des jungen 
Gemelndeorganismns vor sich gehen soll, rein erhalten werden von allem, 
was geeignet ist den Rechtssinn des Volks zu verwirren und seine Hoff-
nungen auf Anderes zu stellen als die tüchtige Arbeit an sich selbst und 
seinem Vermögen. Die neue Gemeindeordnung ist ein gesunder und frucht-
barer Gedanke und eine rechtzeitige heilsame Maßregel gewesen. Um so 
mehr bleibt es zu bedauern, daß der reine Geschmack an dem wirklich 
Befruchtenden derselben durch allerlei büreaukratisches Beiwerk verleidet wird. 
Neunen wir hier nur die Füns-Klassentheiluug uud die Gemeinderolle. 
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I n der Apologie der Gemeinderolle, welche Ihr Augustheft brachte, 
wird begütigend hervorgehoben, daß es früher in Livland gesetzlich nickt 
weniger als zehn Klassen gab, über welche sämmtlick rnbrikenreiche Klassen-
verzeichnisse geführt werden mußten, worunter das LoStreiberverzeichniß 
allein zwanzig Rubriken enthielt. Das ist zwar piquant genug, aber doch 
ein schwacher Trost sür uns Estlander, die wir früher nur zwei Klassen in 
uuserem Gesetzbuch kannten uud zwar ohne alle Rubriken, ein um so 
schwächerer, als wir Estländer überhaupt nock weniger reine Freude am 
Systematistren uud Tabelliren haben dürften als unsre lieben Nachbarn. 
Man sollte übrigens meinen, daß nicht sowohl die ehemaligen zehn Klassen 
Livlands, sondern das innere Bedürsniß der Maßstab sür die Klassen« 
theilung sei« sollte. Legt man auch an die terminologische Bedeutuug der 
„Klasse" hier nicht den Maßstab wie bei den beschreibenden Naturwissen-
schaften, so dürste doch das Wort immer nur da in Anwendung kommen, 
wo scharse Abgrenznngen in den Rechtsverhältnisse» der „Klassificirten" 
bezeichnet werden sollen. Selbst Verschiedenheiten der Recbtsbefngnisse, 
wie ste durch momentane andersartige Situation gegeben sind, rechtfertigen 
eigentlich die Vezeichnnng Klasse noch nicht, so daß selbst die einsacke 
Klassentheilung der estländischen Vanerverordnung in Pächter und Dienst-
boten eine ganz überflüssige war. Wo der Ausdruck wirklich begründet 
gewesen wäre, da fehlt er gerade, d. h. zur Uutelscheiduug der Gemeinde-
glieder, die dem Bauerstande angehören, von denen, welche mit Beibehaltung 
ihrer bisherigen persönlichen Standesrechte in den Landgemeindeverband 
aufgenommen sind. Vergleiche man »zur die bäuerlichen Verhältnisse mit 
andern Lebenskreisen, um zu prüfen, ob zu viel gesagt ist. Von viel tiefer 
einschneidender Bedeutung ist die jedesmalige rechtliche Verbindung von 
Person und Rittergut in de» Ritterschaften in Beziehung auf Betheilung 
am Recktsleben der Corporation als in der Banergemetnde die Qualifikation 
als Pächter oder Eigentbümer von Gesindestellen, — und doch würde es 
Niemandem einfallen, besondere permanente Verzeichnisse zu führen über 
die besitzlichen Mitglieder der Ritterschaften nnd besondere über die unbe-
fiklicken, noch viel weniger würde man sie als verschiedene Klassen trennen. 
Zwar wollen wir nns daran gewöhnen, den Rechlsnutersckiet>, welcher den 
Einen gestattet, sich mit Virilstiminen an der Gemelndeversalnmlnng zu 
belhätigen nnd den Andern nur durch gewählte Repräsentanten, als hin-
reichendes Motiv sür die Klassentheilung gelten zu lassen; ader anch dann 
käme man nur auf zwei Klassen: aus die Pächter und Eigenthümer einerseits 
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und die, welche es nicht find, andrerseits. Was motivirt nun die weitere 
Unterscheidung von Pächtern und Eigentümern als verschiedene Klassen? 
der verschiedene Utulu8 P088i6en6i dem doch gar kein Unterschied in der 
Rechtsstellung entspricht? oder wollte man einen Rangunterschied schaffen? 
Was die Unterscheidung der Hofsknechte von den Gesindeskneckten? Wir 
haben hier eine Klassificirung von Menschen auf Grundlage der sociale« 
Verschiedenheit anderer Menschen, von denen sie Lohn und Brod haben! 
Verschiedenheit der Interessen« waltet nicht ob, nicht einmal im Vergleich 
mit den selbständigen unansässigen Mitgliedern. Zudem sind die Grenzen 
schwierig festzusetzen und ewig fluctuirend. Hält der Hofsknecht eine 
Kindermagd, so ist diese doch nicht Mitglied der Hofknechtsklasse; soll sie 
unter den Gesindesknechten notirt werden? oder der Gemeindearme unter 
den selbständigen Mitgliedern? Der Lostreiber, der beim Hofe tagelöhnert, 
gehört zwei Klassen an, der Vuschwächter, der sür sei« Land noch Pacht 
zahlt, deßgleichen, und solche Schwierigkeiten giebt es eine Menge. Das 
Analogon in der Ritterschaft würde sein, wenn man die bestrichen Mit-
glieder in folgende Klassen theilen wollte: a) die Eigentümer, b) die 
Pfandbesitzer alten Rechts, e) die Psandbesitzer ueueu Rechts, 6) die adligen 
Arreudatoren, — und die nicht besitzlichen in solche: a) welche sich mit 
Landwirtschaft beschäftigen, d) welche von ihren Zinsen leben, e) die im 
Staatsdienst stehen, 6) die Militairs u. s. w. Jedermann würde sagen, 
daß man mit solchen Klassenabtheilnngen, die nicht organistren sondern nur 
spalten, das Gebiet deö Curiosums betrete. Weßhalb sollen denn bäuer-
liche Verhältnisse so ganz anders beurteilt werden, grade wo es gilt sie 
zu emancipiren und sie ans die Höhe anderer Lebenskreise zu stellen? Die 
zehn livländischen Klassen dürften früher, ehe das Princip der freien 
Arbeit verkündet war, und als jeder, der nicht Pächter oder Dienstbote 
war, gemaßregelt werden konnte uud jedeu Dienst annehmen mußte der 
ihm angewiesen wurde, mehr am Platz gewesen sein als jetzt die süns der 
Landgemeindeordnung. Man hat vielleicht an Zukuuftsentwickelnngen gedacht ' ' 
und deu eiust hervortretenden besonder« Interessen freie Bahn zur gesonderten 
Vertretung mache« wollen. Aber einmal dürste es wohl ein richtiges Axiom 
sei«, bei der Gesetzgebung stch vorzugsweise an die gegenwärtigen Bedürfnisse 
zu halten, und sodann wäre mit einem allgemein gehaltenen Paragraphen, 
welcher uach dem Vorgänge mehrerer ausläudischer Gemeindeordnungen, 
uuter Zustimmuug der Aufsichtsbehörde das Zusammenthun besonderer 
Gruppeu zu engere« Vereinen sür zulässig erklärt hatte, der nöthige Spielraum 
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beschafft worden, z. B. für Gewerbevereii'e. landwirthschastliche Vereine, 
Ent- nnd BewässernngSgesellfchaften, Lefevereiue und wie sie alle heißen 
mögen, die natürlich ihre Mitglieder ans allen jetzigen Klassen hätten 
beziehen können. Selbst wo die wirtschaftlichen Interessen differiren, was 
hier in Betreff der drei letzten Klassen niS't der Fall ist, scheint doch ohne 
weiteres gesonderte politische Vertretung noch nicht hinreichend motivirt. 

ES dürfte hervorzuheben sein, daß der Text der Landgemeindeordnung, 
obzwar iu der Aumertnug 2 zu Z 8 die fünf Klassen sud a, d, e, cl, e 
aufgeführt werdeu als solche, welche das Recht gesonderter Versammlungen 
haben, weder im § 6 uoch im zweiten Absatz des § 9 die Voraussetzung 
wach rief, daß diese drei Klassen je ihre aparten Delegirteu wählen sollten. 
Diese Unterschiede vollziehen sich erst in der VollzugS-Znstrnction und der 
im betreffenden Schema gegebenen Ausgestaltung der Gemeinderolle. 

Wir stehen nicht au zu erkläre«, daß unserer Ansicht uach die Gemeinde, 
rolle uuter deu obwaltenden Umständen keinem wirkichen Bedürsniß ent-
spricht. Ueber eins kann ja kein Zweifel sein, daß eiue jede Gemeinde 
eiu öffentliches Docnment besitzen muß, iu welchem alle znr Zeit der 
Abfassung ihr Angehörigen ausgezeichnet sind. Dazn liegt die No t -
wendigkeit in dem Bedürsniß des Nachweises über die ständische Zugehörig-
keit im Allgemeine«, sowie üher die Zugehörigkeit zur Gemeinde, sei es 
nm der Ausübung des NeclUs o^er der Pflichten willen, wegen Heimats-
recht nnd Versorguugsauspruch oder Steuerpflicht, Rekrutenleistnug, 
Versorguugspflicht u. s. w. Eiue solche Urkunde mnß mit solcher Zuver-
lässigkeit angefertigt werdeu, daß sie eine pndlies zu gewähre« vermag; 
sie m«ß hcmdlich eingerichtet und z«m Nachschlage« hequem sein. Das 
besitzen wir an der allerdings sehr verbessernngSfähigen Revisionsliste. 
ES heißt zwar, sie sei anf den Aussterbeetat gefetzt. DaS mag sein, aher 
jetzt existirt ste noch. Man mag die Urkunde, die sie dereinst ablösen wird, 
Gemeinderolle neuuen, man mag ihr im Wesentlichen die Rubriken der 
gegeuwärtigeu Gemeinderolle geben — was namentlich in Betreff der 
Geburtstage, weuu sie auf Kircheubuchuotizeu beruheu, eiue höchst erwünschte 
Verbesserung wäre — aber darüber kann man sich doch kanm täuschen, 
daß die jetzige Gemeinderolle noch lange nicht reif ist, die Revisiousliste 
zu ersetzen. Dazn fehlt es ihr an Zuverlässigkeit uud Haudlichkeit. 

Abgesehen von den schon oben angedeuteten Eompetenzconflicten 
zwischen den verschiedenen Klassen, beruhen die Angaben des Alters nnd 
der Geburtstage doch meist auf deu Angabeu der Gemeindebeamten, die 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 4. 24 
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sich vorher nach denselben bei den einzelnen Familien erkundigt haben. 
Wie unsicher diese Angaben sind, davon konnte man sich nur zu bald bei 
Anfertigung der Gemeinderolle überzeugen. Zn den Altersangaben kamen 
Differenzen bis 10 Jabre vor, die ans der Revifionsliste zurechtgestellt 
werden mußten; die Geburtstage sind meist nur phautastrt; die Esten 
legen überhaupt wenig Werth daraus ihre Geburtstage zu behalten, und 
zudem ist ihre Art das Datum zu berechnen mehr nock die im Mittelalter 
geläufige, nämlich nach so und so viel Tagen vor oder nach einem Kirchenfest 
oder einem landwirthschastlich hervorragenden Kalendertage. Es war sehr 
bezeichnend für deu Wertb der Gebnrtstagsangaben, daß ein Gemeinde-
beamter, der ein keineswegs einfältiger Mensch ist, als er bei Anfertigung 
der Gemeinderolle vom Gutsherrn aufgefordert wurde, feiueu Geburtstag 

zu nennen, in Verlegenheit gerieth uud beharrlich auf die Notizen des 
Schreibers verwies, der diese Notiz im Augenblick nicht finden konnte. 
Er selbst wnßte das Datum nicht, und natürlich anch sonst niemand, man 
war aber über einen bestimmten Tag übereingekommen, und deu hatte 
er wieder vergessen. Man wird vielleicht fragen. warum diese Angaben 
nicht dem Kirchenbuch entnommen wurden? Als Antwort sei hier der 

Ausspruch eines unserer tüchtigsten Prediger angeführt, daß die Extra-
hirung fämmtlicher Geburtsangaben für die 8—9000 Seelen seines Kirch-
spiels ihn eine ununterbrochene mehrmonatliche anstrengende Arbeit koste» 

würde. Dagegen ließe sich freilich anführen, daß in manchen (vielleicht 
kleineren) Kirchspielen, wo die Prediger die Kirchenbücher nach Gütern 
gesondert führen, es möglich geworden ist, die Kirchenbuchangaben zu be, 
schaffen; doch müßten dazu eben die meisten Kirchenbücher erst umgeändert 
werden. Auch ist eiue solche Arbeit, selbst wenn man in Anschlag bringt, 
daß sie das erste Mal am größten ist, als jährliche Ergänzung immerhin 
lästig genug. 

Die Gemeiuderolle entbehrt aber auch der Haudlickkeit. Zunächst 

könnte sie von der Revisionsliste adopt.ren, dem weiblichen Geschlecht die 
Seite rechts anzuweisen; ferner aber feblt es ihr durch die verschiedene» 

Klassen an aller Ueberstcht. Eine gute Gemeinderolle oder Revisionsliste 
müßte in alphabetischer Reihenfolge der Familien alle Angehörigen je eines 
Standes vorführen nnd zwar ohne Klassenabtheiluugeu, diese könuten ja 
allenfalls in eine der Rubriken ve wiesen werden. So bekäme jedes 

Gemeindeglied seine feste Stelle nnd wäre leicht aufzufinden. Ein solches 

Documeut müßte mit Unterstützung zuverlässigerer Arbeitskräste, als die 
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Gemeindebeamten und Schreiber zur Zeit noch bieten, in längeren Perioden 
wieder neu angefertigt werden; die jährlichen Ab- und Zuschreibungen über 
welche der Nachweis ohnehin vorhanden ist, wären einzig und allein im 
Anhang beizufügen. Es würde ein 15—17jähriger Zeitraum genügen, 
da bei dem entsprechenden Alter gewöhnlich die Beteiligung an der 

Steuerlast beginnt, wenn nicht die Schulverhältnisse eine kürzere Frist 
wünschenswerth machten, etwa eine 10 jährige, weil der Schulbesuch mit 
10 Jahren gewöhnlich seinen Anfang nimmt. 

Das Räthsel, wie die Gemeinderolle fortgeführt werden soll, ohne 
jedesmal neu angefertigt zu werden, ist trotz allen Berathungen darüber 
noch nicht gelöst. Es ist Thatsache der Erfahrung, daß in Estland viele 
im October mühsam angefertigte Gemeinderollen schon Mitte November 
zu den Wahlen unbrauchbar waren, weil an vielen Orten die Dienstwechsel 
zu Martini stattfinden, und eine Menge Individuen in den Klassen der 
Hofs- und Gesindesknechte, sowie der selbständigen nnansäßigen Mitglieder 
hier abzustreichen, dort zuzuschreiben gewesen wären. Welches öffentliche 
Dokument verträgt aber eine solche Kladdenbehandlung? 

Uud eui bouo? I n der bereits citirten Apologie der Gemeinderolle 
geht der Gedanke überall durch, als würden sämmtliche Functionen des 
Gemeindelebeus erst durch die Gemeinderolle ermöglicht: Wählen, Ver-
sorgen, Steuern zahlen und vertheilen :c., als müßte ohne dieselbe überall 
Incorrectheit uud leidiger Ausenthalt entstehen. Wir erlauben uns ent-
gegengesetzter Ansicht zu sein. Alle diese Functionen werden vor sich gehen 
auf Grund des Gesetzes, wie sie auch bisher ohne die unzuverlässige 
Gemeinderolle aus Grund des Gesetzes, wo nöthig unter Benutzung der 
Revisionsliste und etwaiger Ergänzungen aus dem Kirchenbuch von statten 
gingen. Nicht die Notirung in der Gemeinderolle, sondern die Thatsachen, 
welche notirt werden sollen, begründen die entsprechenden Rechte und 

Pflichten, sie können nicht notirt werden, wenn sie »icht schon anderweitig 
erweislich sind, ste bedürfen daher der Notirung auch uicht, um wirksam 
zu sein. Es scheint in der That, als wenn die Vorstellung von den 

Dingen des praktischen Lebens, so zu sagen die Fühlung an den Dingen, 
je nach den LebenSgewohnheiten gauz verschieden sei. Wer viel in Kan-
zelleien und Behörden gearbeitet hat, entwickelt ein wachsendes Acten-
bedürsniß; das quo<j non esl. in aeti8, non «8t in munäo wird immer 

mehr Ausdruck seiner Anschannngsweise. Dem praktischen Menschen dagegen 
scheint es höchst verwunderlich, daß die Dinge erst dann für existent gelten 

24* 
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sollen, wenn ste hübsch ordentlich »ach irgend einer systematischen Ordnung 

irgendwo aufgeschrieben und rotnlirt sind. Bei ihm beruht die Hand-

habung der praktischen Dinge vorzugsweise auf unmittelbarem Wissen und 

auf Notorietät. Da man es hier aber grade mit solchen Praktikern zu 

thun hat, denen das Schriftliche, wo eS nicht unumgänglich nöthig ist, 

mehr Verwirrendes als Klärendes hat, so dürfte der Wnnfch wohl motivirt 

sein, wenn ihnen sür ihre einfachen Allen bekannten Verhältnisse nicht mehr 

zngemuthet würde, als in viel höher entwickelten Verhältnissen genügt. 

Zu deu Landtagen unsrer Ritterschaft vflegen jedesmal die Kreislisten von 

den Kreisdeputirten angefertigt nnd vor der Anwendung öffentlich verlesen 

zu werden, so daß jeder seine Reklamationen anbringen kann; ohne „Rolle" 

stützen sich die Kreisdeputirten auf ihre Orts- und Perfonenkenntniß. 

Nach diesen Listen wird zu den Abstimmungen abgerufen. Wie verwirrend 

würde es sei», wenn auf denselben auch die Gemahlinnen, die Fräulein 

Töchter und alle die lieben Söhne der Stimmberechtigten mit verzeichnet 

wären, wie es in der That in der Gemeinderolle der Fall ist. Schon 

bisher pflegte man zu jedem neuen Termine der Abgabenvertheilung Ver-

zeichnisse der betheiligten Bauergemeindeglieder anzufertigen und allen 

Reklamationen Gelegenheit zu geben sich zu äußern. Dasselbe wird bei 

den Wahlen geschehen müssen, wie ja auch die Rekrutenloosuugspraxis die 

Ausrussliste kennt. So ist es natürlich und einfach, und da die Ver-

hältnisse eines jeden irgend einer Gruppe von Genossen immer bekannt 

sind, auch ausreichend. Dazu bedarf es aber keineswegs des Ballasts 

obligatorischer fortlaufender Notirungen über jeden Wechsel im Hofs- oder 

Pächterdienst u. dgl. Irrthümer in Betreff längere Zeit auswärts Lebender 

können auf dem bekannten praktischen Wege ebenso leicht und besser zurecht 

gestellt werden als durch Gemeinderollen, die vermnthlich selbst eine ergiebige 

Quelle von Irrthümern sein werden. 

Am wenigsten scheint uns in der Apologie der Vergleich mit dem 

Hypotheken- und Corroborationswesen ein glücklicher zu sein. Hier cul-

minirt der Formalismus des Rechts und zwar mit Notwendigkeit, weil 

mit dem Act des Zuschreibens selbst verschiedene Rechte neu entstehen oder 

ihre Beweiskraft erhalten, während die Gemeinderolle nur bezwecken kann 

ein treues Spiegelbild des Vorhandenen zu sein. I n den Hypotheken-

büchern pflegt jedes Grundstück ein oder mehrere Folios zu haben. Wi l l 

man aber alle Veräuderungen in der Lebenslage eines Individuums, so 

weit sie von Einfluß aus seine Klassenstellung sind, wiedergeben, so müßte 
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man bald allen erwachsenen Personen auch aparte Folios anweisen, um 

sich »icht iu den vielen nachträglichen Korrekturen und Abstrichen völlig 

zu verirren uud zu verwirren. Eine complicirte Buchsühniug geht aber 

nuu eiumal über die Fähigkeiten unserer Gemeindevvrstände und würde 

abermals ein todter Buchstabe sein. Die ohnehin nicht fehlende Auf-

bewahrung aller fortlausend einkommenden Dokumente über die Ab- und 

Zuschreibuugen wird neben der Revisionsliste vollkommen zur Orientirung 

genügen. 

Doch eilen wir zum Schluß. Sol l je auf die Landgemeindeordnung 

das Wort Louis Philipps angewendet werden können: la ekartv 8era 

(Zesormiiis une verits, so wird freilich immer die entsprechende Tüchtigkeit 

der Gemeinden die Hauptvorbedingung bleiben; dieses Ziel aber wird 

gewiß um so eher erreicht werdeu, wenn vereinfacht wird, was Verein-

fachung zuläßt, und wenu die Gemeinden möglichst vor unfruchtbarer Viel-

schreiberei bewahrt werden, da es znr Zeit gewiß noch sehr fraglich ist, 

ob sie sobald alle befähigt sein werden ohne fremde Hülfe die nach der 

neuen Ordnung der Dinge ihnen obliegenden nothwendigen Schreibereien 

zur gehörige« Zufriedenheit der Aufsichtsbehörden zu bewältigen. 
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ehr als einmal ist an dieser Stelle ausgesprochen worden, daß wir 

uns von jeder Polemik mit den Tagesblättern, mögen dieselben nuu cis-

oder transnarvanischen Ursprungs sein, grundsätzlich sern halten. Und 
wenn wir denuoch dann und wauu mitten in den Lärm des Tageskampfes 

eiu Wort hineingesprochen haben, so geschah es nicht in dem Glanben, 

daß es uus geliugeu könnte die erhitzten Parteien zu besänftigen oder dem 

Kamps eine andere Richtung oder endlich der Waffensührung eine veränderte 

Methode zu gebe«. Gewöhnlich waren die Auslassungen der Tagespresse 
uus dann nur eine Veranlassung, die wir benutzten, um unsere Gedanken 

und Betrachtungen an dieselbe zu kuüpsen. So auch heute, wo uus ein 

Artikel der Moskauer Zeitung — in der Nr. 222 — dazu treibt uusere 

Leser auf eiu Buch aufmerksam zu machen, das wohl nur bei sehr wenigen 
von ihnen zu finden sein dürfte. 

Bekauutlich hat die Moskauer Zeitung vor geraumer Zeit fich in eiuer 

kurzen Notiz sehr scharf über die im März dieses Jahres in den livländischen 

Städten stattgesundene Volkszählung hinsichtlich der Bestimmung der' 
Nationalität ausgesprocheu. Diese Notiz gab dem Secretair des livländischen 

statistischen Comites Veranlassung in einer Zusendung an di? Redaction 
der beiden Blätter an der Moskwa sowohl wie an der Düna sich über die 

Principien auszusprechen, die das statistische Comite bei Ausarbeitung 
der Zähluiigsinstruktion, sowie bei mündlicher Jnstruirung der an der 

Zählung betheiligten Personen befolgt hat. Indem die Moskauer 
Zeitung diese Zusendung abdruckt, glaubt ste derselben einen Leit-

artikel vorausschicken zu müsse», in dem ste nichts mehr und nichts weniger 
behauptet, als daß die Bestimmung der Nationalität der livländischen 

Städtebewohner nach ihrer Familiensprache eines jener illoyalen Manoeuvres 
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sei. mit welchen der kleine Haufe baltischer „Intriganten" sein Spiel treibe, 
eine Erfindung, deren vollständige Unbrauchbarst überdies die angeführten 

Beispiele der fast ausschließlich französisch sprechenden Petersburger Aristo-
kraten und des die deutsche Sprache verachtenden und sich bei seinen Pro-
duktionen des Französischen bedienenden Königs Friedrich II. von Preußen, 
beweisen sollen! Was nun diese beiden Beispiele anbetrifft, so bilden sie 

im Bölkerleben so höchst selten vorkommende Ausnahmen, daß eine statistische 
Erforschnngsmethode, die zu ihrer Boraussetzung doch nur die regelmäßigen 
Erscheinungen des Völkerlebens haben kann, durch ste mit Nichten wider-
legt wird. Die Statistik setzt bei Fixirung einer Person in ihrer Nationalität 
voraus, daß eine bestimmte Nationalität vorhanden sei; wo sich daher 
nationale Uebergänge oder Mischungen- vorfinden, da muß ihr Apparat, 

der auf Fixirung bestimmt zu unterscheidender Größen gerichtet ist, seinen 
Dienst versagen. Daß dieses übrigens viel seltener vorkommen wird, als 

die Moskanerin annimmt, glauben wir mit Sicherheit behaupten zu können; 

denn auch die am wenigsten nationale Aristokratie, mag sich auch immerhin 
im Umgang eine fremde Sprache gebrauchen, wird im engeren Kreise der 
Familie, in deu Beziehungen der Ehegatten, der Eltern und Kinder, in 
den ernstesten und freudigste« Situationen, die das Herz bedrücken oder 
erheben, sich doch immer der National- oder, wie wir Deutschen sagen, der 
Muttersprache bedienen. 

Die oben erwähnte Schrift, auf die wir glauben aufmerksam machen 

zu müssen, ist die auch als Separatabdruck erschieuene Abhandlung Richard 

Böckhs „Ueber die statistische Bedeutuug der Volkssprache als Keuuzeicheu 
der Nationalität" in dem dritten Hest des vierten Bandes der „Zeitschrist 

für Völkerpsychologie nnd Sprachwissenschaft". Je ««verdächtiger der als 

'Statistiker eine« ehrenvollen Ruf genießende Verfasser der Conspiration 

mit den baltischen Intriganten ist, desto mehr Gewicht dürften seine Worte 
in den Augen eines besonnenen Kritikers haben. Derselbe constatirt zu-

vörderst die beide« in der Wissenschaft sowohl wie in der administrativ-

statistischen Praxis zu Tage getretenen Richtungen, von denen die eine bei 
Volkszählungen das Moment der Nationalität gar nicht feststellen will, 

während die andere dieses für den sociale» sowohl wie staatlichen Zustand 

wichtigen Momentes nicht entrathen zu könne« mei«t. Die erstere findet 
ihre Vertreter gewöhnlich in olchen Staaten, deren Genossen eine conipacte 

nationale Einheit bilden, für die es also von geringerer Wichtigkeit ist, 

die in den nationalen Staat hier nnd da hineinragenden Splitter anderer 
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Nationalitäten festzustellen. Nicht zufällig ist es daher, wem» die ossiciellen 
Vertreter der Statistik in diesen Staaten — wie z. B . Legovt iu Frank-
reich — bei verschiedenen Gelegenheiten mit einer gewissen Heftigkeit gegen 
die Fixirung der Nationalität bei den Volkszählnngeu ausgetreten sind; ist 
es doch nur zu erklärlich, wenn auch nicht entschuldbar, daß dieselben im 
Vollgefühl der politischen Zusammengehörigkeit, die sich mit der nationalen 
Einheit fast deckt, die kleineu nationalen Verschiedenheiten der Fixirung 
nicht sür werth halte». Anders iu Staaten wie Rußland, Oesterreich, der 
Schweiz, ja selbst Preußen, iu deueu die nationalen Verschiedenheiten selbst 
bei dem stärksten staatlichen Eiuheitsgesübl zu sehr i» die Augen springend, 

ja zn sehr in die verschiedensten Verhältnisse eingreifend sind, um mit Still-
schweigen übergangen zu werden. Einer solchen Kurzsichtigkeit hat sich 
denn anch die amtliche Statistik in diesen Ländern nicht schuldig gemacht; 
fraglich und discutirbar ist hier daher nur die Methode der Ermittelung 

der Nationalität. Böckh unterwirft nun die verschiedenen möglichen Kriterien, 

an die sich die Statistik zum Zweck der Fixirnug der Nationalität bei ihren 
Arbeiten halten könnte, einer eingehenden Kritik. Vei dieser Gelegenheit 

verwirft er sowohl die natürliche nnd historische Zusammengehörigkeit, wie 
die Staatsaugehörigkeit, die Eigenthümlichkeiteu des Volkslebens, die 

Körverbeschassenheit und endlich die Abstämmling als genügende Merkmale 
der Nationalität. Weil der Schluß vou ihnen aus die Nationalität kein 

sicherer ist, während doch die Ermittlung derselben oft Schwierigkeiten ver-
ursachen würde, die geradezu nnüberstejglich seiu dürften, glaubt er die 

Familieusprache als sicherstes Kriterium der Nationalität ausstellen zu müssen. 
Es braucht wohl kaum bemerkt zn werden, daß auch dieses Kriterium, 

zumal von Zählern gehandhabt, die sich seiner Vedentnng nicht vollständig 

bewnßt geworden sind, nicht vollständig untrüglich ist; immerhin scheint es 

das sicherste zu sein; denn die Sprache dürfte entschieden derjenige Aus-

druck seiu, iu dem das ganze geistige und gemüthliche Wesen eines Volkes 

am Intensivsten nun zugleich am Concretesten verkörpert erscheint. 
Wir können es uns nicht versagen, die treffenden Worte Vöckhs 

über das Band, welches zwischen der Sprache einer Nation und ib,en 

einzelnen Genossen besteht, sowie über das Verhalten dieser zu eiuer anderen, 
fremden Sprache, hier wörtlich mitzutheilen: „Die Liebe, heißt es aus 
Seite 261 nnd 262, die Liebe zur Sprache des eigenen Volkes, 

zur Sprache der Familie, wie sie unsere Statistik heißt, zur Muttersprache, 
wie ein lieblicher deutscher Ausdruck sie bezeichnet, ist etwas allgemein 
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Menschliches. Sie ist vorhanden bei den Völkern verschiedenster Art, bei 
den rohesten wie bei den höchstgebildeten, zunächst wohl nur ruhend, 
gewissermaßen instinctlv, aber leicht gelangt ste zum Bewußtsein des Redenden, 
sobald stch ihm in eiuer anderen Sprache der Gegensatz des Fremden zeigt. 
So erfreuen die Klänge der heimischen Sprache den in der Fremde Be-

findlichen, sie bringen ihm das Gefühl des Heimatlichen, ste klingen ibm, 
wie unser Dichter vom Memelfluß in seinem trefflichen Liede singt, „„als 
ein Gruß"". So sehen wir an verschiedenen Theilen der Erde die Dentsch-
redenden sich vereinigeu, das Gefühl politischer Zerspaltung wird dnrch die 

Ferne gehoben, und das mächtigste geistige Band zieht diejenigen zusammen, 

welche zusammen gehören. Gleichfalls macht stch der Gegensatz der fremden 
Sprache geltend an den Grenzen der Volkssprache, iu gemischtem Gebiet. 
So ist dem Slaven und dem Magyaren die deutsche Sprache eiu fremdes, 

ein feindliches Princip; so unterscheidet sich der Deutsche läugst der west-
lichen nnd südlichen Sprachgrenze vou dem Romauischredenden, den er in 

den Gebieten, die ste durchschneidet, als Wälschen bezeichnet." - — 

„Stärker erhebt sich die Liebe zur Muttersprache, wo eine Herrschast 
fremder Nationalität die angestammte Sprache zurückzudrängen drobt; da 

zeigt sich instinctlv das passive Widerstreben des nationalen Geistes. Selbst 
wo beide Nationen friedlich zusammenleben, wo Staatsform nnd Ein-

richtungen gleichmäßig zusagen, tritt die Anhänglichkeit an die eigene Sprache 
wärmer heraus; der littauische Preuße (der Stammpreuße), der Pole in 

Oberschlcsien (der Wasserpole) vergißt das in der Schule erlernte Deutsch; 
die Sprache des Hauses bleibt ihm, ste ist der Träger seiner Gedaukeu. 

Gelaugt es aber zum Bewußtsein einer Bevölkerung, daß die einer fremden 

Zunge angehörige Gewalt nach der Vernichtung ihres Volksthums trachtet, 

daß zur Beseitigung des Gefühls nationaler Zusammengehörigkeit ihr reinstes 
Band, die Sprache vertilgt, uud mit der anderen Sprache ein anderer 

nationaler Geist ihr eingeimpft werden, da trägt die Liebe zur eigenen 

Sprache schönere Blüthen. I n solchen Fällen haben die Deutschen — nicht 

immer, doch mehr als einmal, ihre feste Liebe zur angestammten Sprache 

herrlich bewährt." 

Aon der Censm erlaubt. Riga, den 4. November l867. 

Redacteur G. Berkholz. 



Berichtigungen zu dem Septemberheft. 

S. 225 Z. 14 v. o. lies Bazar statt Bepar. 
S. 230 Z. 5 v. o. ff. lies: Die orthodoxen Juden in Bauske nnd überall, wo sie 

sind, d i e keine andern Bücher als die deö Talmuds, der Religionscodices und der Andacht 
gesehen und gelesen haben, glauben und bekennen? u. s. w. 



Die Todesstrafe 
in der europäischen Gesetzgebung und Wissenschaft. 

(Schluß.) 

<^Dn der bisherigen Darstellung sind die Bestimmungen der Strafgesetze 
über die Vo l l z iehung der Todesstrafe übergangen worden, um die-

selben der besseren Uebersicht wegen zusammenzufassen. DieS soll in dem 
Folgenden geschehen. Die in dem früheren Rechte vorkommenden qual-
vollen Execntionsarten, wie das Rädern. Verbrennen, Pfählen, Ertränken 
u. s. w. sind, abgesehen von einzelnen sporadischen Ausnahmen, schon mit 
dem Anfange dieses Jahrhunderts, die zu der Todesstrafe hinzutretenden 
schärfenden Zusätze wenigstens gegenwärtig völlig verschwunden. Ein Schatten 
einer Verschärfung findet sich, außer der unter S . 282 lOctoberhest) 
angeführten Bestimmung des eo6e pönal nur noch in dem preußischen 

Strafgesetzbuch? von 1851, indem nach diesem in gewissen Fällen neben der 
Todesstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ebre erkannt werden, der wegen 
Hoch- oder Landesverrates Verurtheilte aber die Verfügung über sein Ver-

mögen verlieren soll, und in den sächsischen Ländern, wo der Leichnam des 

Hingerichteten an die nächste anatomische Anstalt abgeliefert wird. Als 
Arten der Hinrichtung ferner stud bloß das Hängen und das Enthaupten 

übrig geblieben; auch hat man neuerdings vorgeschlagen, die Tödtung des 

zum Tode Verurteilten durch ein erstickendes Gas zn bewerkstelligen, was 

jedoch bisher nirgends versucht worden ist. Das Hängen findet statt in 

England, den Niederlanden, Oesterreich, vielen nordamerikanischen Staaten 

und auch in Rußland.*) I n den übrigen Staaten ist das Enthaupten 

*) Das russische Strafgesetzbuch sagt (Art. 18 der Ausgabe von 1866), daß die Voll-
zugsart der Todesstrafe durch das Gerichtsurteil festzustellen sei. I n der alten Criminal-
Proceß-Ordnung (er. 529 ?. 2 XV Za«.) wird das Enthaupten und das Hängen, 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI» Heft ö. 25 
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die gesetzliche Hinrichtungsart, wobei jedoch wieder Verschiedenheiten hin-

sichtlich des Instrumentes, wodurch dieselbe geschieht, obwalten. Nach der 

P . G . O . , deren Vorschrift noch heute in Holstein, Kurhessen und einigen 

Kleinstaaten sür die Hinrichtung maßgebend ist, sowie in Braunschweig 

dient als solches das S c h w e r t ; den Gesetzen von Schweden, Norwegen, 

Preußen (mit Ausnahme der Rheinprovinz) Sachsen-Altenburg, Sachsen-

Meininaen, Mecklenburg, Reuß j . L. das B e i l , in den übrigen deutschen 

Staaten, namentlich auch in der Rheinprovinz, in Frankreich, Belgien, im 

Canton Bern, das F a l l b e i l . Dieses ist nun nicht, wie vielfach geglaubt 

wird, von Guil lot in e r f u n d e n und in Frankreich zuerst bekannt geworden. 

Es ergiebt sich vielmehr aus historischen Notizen und erhaltenen Abbildungen, 

von denen sich z. B . eine in dem großen Rathbause in Lüneburg befindet, 

daß ein ähnliches Werkzeug (Planke, Die le , später Falle, welsche Falle 

genannt) in einigen Gegenden Deutschlands schon im Mittelalter bekannt 

war*) und in England, Schottland, Frankreich finden wir eine Köpfmafchine 

in dem Militairstrasgesetzbuche (Art. 20) das Erschießen und das Hängen erwähnt. Die 
Strafproccßordnung vom 20. Novbr. 1864 (Art. 963 und 964) bestimmt, daß der zum 
Tode Verurtheilte unter militairischer Bedeckung' auf einem hohen, schwarzen Wagen zum 
Richtplatze geführt werden soll, begleitet von einem Geistlichen seiner Consesfion, in Arrestanten-
kleidung und mit einer sein Verbrechen bezeichnenden Tafel auf der Brust. Nachdem der 
Procureur das Urtheil durch den Secretair hat verlesen lassen, wird der Verurtheilte von 
dem Henker auf das Schaffst geführt und dem Urtheil gemäß hingerichtet. Ueber den 
Vorgang wird ein Protokoll aufgenommen und von dem Procureur, wie von dem Secretair 
unterschrieben. 

*) Wohl die früheste Erwähnung der Planke geschieht in dem Stadtrecht von Den-
dermonde (in Flandern) aus dem Jahre 1232, welches im Art. 20 festsetzt: „Vuieuvque 
per vim leminam violaverit et super kc>e veritate ooram Leadims eonvineatur, ei 
collum assere, y u ! v u l ^ o oomina tu r?1avke , äedet adseiäi". Warnkönig (in 
seiner flandrischen Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. 3, Abth. 1, S. 212) bemerkt dazu: 
„Wie man Jemandem das Haupt mit einem Bre t t (denn dieses ist Planke) hat ab-
schlagen können, läßt sich nicht gut begreifen." Allein die Stelle erklärt sich, wenn 
man in Erwägung zieht, daß deö Abstoßens des Hauptes mit einer „Diele" (das ist gleich-
falls Bre t t ) im 13. Jahrhundert in Kärnthen und Böhmen und einer Hinrichtung mit 
einer „goden Dwele' (d. i. guten Diele) unter dem Jahre 1392 in Lübeck erwähnt wird; 
auch hat Wiedemann in der Chronik von Schwäbisch-Hal l , diese Art der Ent. 
hauptung näher erläutert: „Vor Zeiten, heißt es dort, geschah die Enthauptung auch in 
Deutschland nicht mit dem Schwert, sondern mit einem eichenen Holz oder Diele, woran 
ein scharfschneidendes Eisen war. Ich selbst habe ein solches Instrument zu Hall in dem 
alten Siechenhause gesehen. . . . Wenn jemand enthauptet werden sollte, so wurde die Maschine 
von bannen heraus und nach vollzogenem Urtheile wieder hineingebracht. . . . An beiden 



361 

im 16. resp. 17., in Italien (unter der Benennung Maunaja) noch im 

18. Jahrhundert, wenn auch bloß an einzelnen Orten, im Gebrauch. 
Allerdings aber wurde die schon dem Antiquarien-Eabinet und der Rumpel-

kammer verfallene Maschine aus Anregen des Pariser Arztes Joseph Zgnace 
Guillotm zuerst in Frankreich wieder ans Tageslicht gezogen, dann durch 
das Gesetz vom 20. Marz 1792 förmlich als Enthauptungswerkzeug ein-
geführt und darnach allmählich über die europäischen Staaten verbreitet. 
Da man nämlich geleitet von dem Geiste der Humanität überall daraus 

bedacht war, die Hinrichlnng so rasch und schmerzlos als möglich vor stch 
gehen zu lassen und eS sür würdiger zu halten begann, wenn daS Leben 
eines Bürgers durch eine Maschine vernichtet werde als durch die Hand 
eines Mitbürgers, so entschloß man sich dazu, die Guillotine, trotz der au 
ihr hastenden Erinnerungen an die Gräuel der französischen Revolution, 

welche vielfach gegen sie geltend gemacht wurdeu, auch in Belgien uud 

Deutschland einzuführen und zwar geschah dieö in der Rheiuprovinz 1618, 

in Hessen-Darmstadt 1841, Königreich Sachsen 1852, Würtemberg 1853, 
Bayern und Hamburg 1854, Baden und Sachsen-Weimar 1856, Schwarz-
burg-SonderShaufen nnd ^oburg-Gotha 1857, Hannover 1859. Und 

wenn man die Todesstrafe überhaupt nvch beibehalten wil l , so muß man 
der Hinrichtung durch daS Fallbeil (oder in seiner verbesserten von Sachsen 
uud Hannover angenommenen Construction als Fallschwert) unbedingt den 
Borzug vor den übrigen Hinrichtuugöarten gedeu,*) weil hier Tod am 
raschesten uud sichersten erfolgt, nameutlich nicht eiu zwei- oder mehrmaliges 
Hacken nothwendig wird, um deu Kopf vom Rumpfe zu trennen, was bei 
der Enthauptung mit dem Beile mitunter, bei der mit dem Schwerte aber 

häufiger vorkam uud das umstehende Volk oft so ausbrachte, daß es uur 

mit der größten Mühe gelang, deu Scharfrichter vor seiner Wuth zu 

retteu. Jedoch lehrt die Erfahrung, daß abscheuliche Scenen auch dort 

nicht zu deu Unmöglichkeiten gehören, wo diese Executionsart angewendet 

Seiten waren Grundleisten, auf welchen der Diel, an dessen Ende sich ein wohlschneidendes 
Eisen befand auffaß. Wenn nun der arme Sünder mit seinem Kopfe an den Stuhl ge-
bunden war. so ließ der Trockenscherer (Strafvollzieher) den Diel, welcher an einem Seile 
hing, herabfallen und das unten befindliche Eisen stieß dem armen Sünder den Kopf ab." 

") Bei der Berathung des Strafgesetzbuches für Hannover von 1840, behaupteten 
allerdings einige Theologen, daß die Hinrichtung durch das Fallbeil dem göttlichen 
Gebote zuwider sei, weil nach der heiligen Schrift der Verbrecher durch die Hand des 
Menschen und nicht durch eine Maschine sterben solle. 

25* 
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wird, weil es auch hier zuweilen nur mit der gewaltigsten Anstrengung 

und unter Anwendung empörender Mittel möglich ist, den Hinzurichtenden 

aus das Brett festzuschnallen und unter das Eisen zu schieben. (Siehe 

z. B . den 1865 in Bautzen vorgekommenen Fall im Feuilleton der Rigaschen 

Zeitung, 1865, Nr. 275.) 

Hinsichtlich der Vollziehung der Todesstrafe ist serner die Frage von 

Wichtigkeit, ob diese öffentlich, d. h. so, daß Jedermann derselben anzu-

wohnen gestattet wird, oder innerhalb der Gesängnißmauer« im Beisein 

nur weniger Urkundspersonen stattfinden solle? Das erstere war früher 

allgemein der Fall, da man durch die Hinrichtung abschreckend'aus die Menge 

wirken wollte; aber man überzeugte sich, daß dieser Zweck nur sehr unvoll-

kommen erreicht werde, dagegen die Oeffentlichkeit der Execution einen 

demoralisirenden Einfluß aus das Volk ausübe, indem während derselben 

Aeußerungen der ärgsten Rohheit sich bemerkbar machten uud Diebstähle 

in Menge verübt, häufig auch unmittelbar »ach derselben mehrere schwere 

Verbrechen begangen wnrden. Diese Beobachtung veranlaßt« zuerst in 

Amerika (siehe S . 285, Octoberhest) die Vor.christ, daß die Hinrichtung in 

einem geschlossenen Raum vor sich gehen solle (s. g. Jniramuranhinrichtung) 

und darnach land diese Einrichtung, nachdem der Professor Lieber von 

Columbia aus in der krit. Zeitschr. sür Gesetzgebung und Rechlsv. de? 

Auslandes (Bd. XVII, S . 1 ff.) sie dringend befürwortet hatte, auch in 

Europa Eingang. Den Anfang in dieser Beziehung machte Sachsen-

Altenburg, indem eS 1841 die Beschränkung der Oesfeutlichkeit der Hin-

richtung gestattete, 1847 aber die eigentliche Jutramuranhinrichtung ein-

führte;*) seinem Beispiele folgte noch in demselben Jahre Schwarzburg-

Sondershausen uud später die meisten anderen deutscheu Staaten, nämlich 

Preußen 1851, Reuß j. L. und Anbalt-Bernbnrg 1852, Würtemberg und 

Brauuschweig 1853, Hamburg 1854, Pyrmont, Waldeck und Königreich 

Sachsen 1855, Baden, Weimar, Schwarzburg-Rudolstadt 1856, Schwarz-

burg-Sondershausen uud Koburg-Gotha 1857, Hannover 1859, Bayern 

1861. Die außerdeutschen Staaten dagegen haben fast alle an der Oeffent-

lichkeit der Hinrichtung festgehalten, ebenso Oesterreich uud Hessen-Darmstadt. 

Die Jutramuranhinrichtung besteht wesentlich darin, daß außer den Gliedern 

des Gerichtes^ einem Beamten der Staatsanwaltschaft, einem Protocollführer 

Wächter, das sächsische und das thüringische Strafrecht. 1. Lief. 1857. S. 181, 
Note 11. S. 183, Note 16. 
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— neben denen in einigen Gesetzen noch der Gerichtsarzt, der Vertheidiger 
des Verurtheitten und der Geistliche genannt werden — die Gemeinde-
vertreter oder andere von der Gemeinde abgeordnete achtbare Männer bei 
der Hinrichtung zugegen >ein sollen, anderen Personen aber nur aus be-
sonderen Gründen und soweit es der Raum gestaltet, der Zutritt erlaubt 
wird. Für die Delegirten der Gemeinde wird jedoch von den Gesetzen 
eine Verpflichtung, bei der Execution gegenwärtig zu sein meistens (nament-
lich iu Preußen, Baycvn und Sachsen) nicht ansgesprochen, sv daß ihr 
Nichterscheinen die Hinrichtnng nicht aushält. Weil aber so die Controle 
der Oeffentlichkeit über die Vollziehung der Hinrichtung nur eine unvoll-
kommene ist, eine Pflicht Jemandes einer Hinrichtung beizuwohnen, aber 
sich theoretisch kaum begründen läßt, haben sich mehrere angesehene Juristen, 
z. B. Berner und Mittermaier, gegen die Jntramuranhinrichtung erklärt 

und namentlich auch aus den Widerspruch aufmerksam gemacht, der darin 
liegt, daß der Staal einen Act, der angeblich im öffentlichen Interesse in 
seinem Namen und auf sein Verfügen vorgenommen wird, der Oeffentlichkeit 
zu entziehen für nothwendig hält. 

Schließlich sind noch einige Bestimmungen, die übereinstimmend wohl 
! ! ! in allen Ländern Geltung haben, zu registriren. Es ist allgemein anerkannt, 

daß weun der Verbrecher ein bestimmtes Lebensjahr noch nicht zurückgelegt 
hat,") die Todesstrafe nicht angewendet, sondern durch eine Freiheitsstrafe 

ersetzt werden solle, daß, salls mehrere Personen nach einander hinzurichten 
filH, dieses so zu geschehen habe, daß kcine von ihnen die Hinrichtung der 
anderen mit anzusehen brauche uud daß an schwangeren Frauenzimmern 
die Todesstrafe erst nach der Entbindung vollzogen werdeu dürfe. DaS 

Letzte versteht sich freilich im Grunde von selbst, weil man sonst mit dem 
Leben der Mutter auch das Leben des Kindes vernichten, also einen Justizmord 

begehen würde, nnd ist deßhalb in vielen Gesetzen gar nicht besonders angeführt. 
Wir haben in dem Obigen di.e Bestimmungen der Gesetze über 

die Todesstrafe betrachtet. Um aber die ganze Bedeutung eines Gesetzes 

*) Das entscheidende Jahr ist in den einzelnen Gesetzgebungen verschieden bestimmt: 
in Frankreich, nach dem bayerischen Strafgesetzbuch von 1313, in Hannover, in Preußen ist 

l es das 16.; in Sachsen, Altenburg, Thüringen, Hessen, Baden, Würtemberg, Norwegen 
und nach dem Gesetzbuche für Parma von 1820 das 18.; in Oesterreich und" nach dem 
Strafgesetzbuch für das Königreich beider Sicilien das 20.; in Braunschwelg, Bayern (nach 
dem Strafgesetzbuche von 1861) und in Sardinien nach dem Strafgesetzbuch von 1839 
das 21. I n dem russischen Strafgesetzbuche ist die Verwandlung der Todesstrafe in eine 
Freiheitsstrafe bei den Minderjährigen nicht erwähnt. 
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ermessen zu können, muß man dasselbe nicht bloß in seiner Fassung aus dem 
Papier, sondern anch in seiner praktischen Anwendung kennen lernen und 
dies ist in Bezug auf die Todesstrafe um so wichtiger, als gerade hier 

zwischen der Vorschrift der Gesetze und ihrer Ausführung eine gewaltige 
Divergenz stattfindet, indem gewöhnlich die Hälfte, in einigen Staaten aber 
eine noch viel größere Zahl, der gefällten Tvdesurtheile wegen der von 
Seiten des Regenten geübten Begnadigung uuvollzogeu bleibt. Der Ver-
fasser will also versuchen, soweit die ihm leider nur in sehr beschränktem 
Maße zugänglichen Quellen dies gestatten, durch Angabe statistischer Daten 
über die gefällten und vollstreckten Tvdesurtheile einen Einblick darin zu 

gewähren, wie sich die tatsächliche Anwendung der Todesstrafe zu den 

gesetzlichen Bestimmungen über ste verhält. 

III. Statistische Angaben über die in einzelnen Staaten 

gefä l l ten und vollzogenen Tvdesur the i l e . 

Zunächst folgt hier eine vergleichende Tabelle über die in England, 

Frankreich, Belgien und Preußen — den Ländern über welche dem Ver-

fasser die vollständigsten Nachrichten zu Gebote standen — erkannten und 

vollstreckten Todesstrafen. Die Zahl der Tvdesurtheile ist in England 

bis znm Jahre 1832 eine ganz ungeheure, doch kamen von diesen bloß 
8 vEt. zur Vollziehung; seit jenem Jahre wurde die Zahl der mit dem 
Tode bedrohten Verbrechen von der Gesetzgebung constaut herabgesetzt und 
deßhalb wurden natürlich auch immer weniger Todesnrtbeile gefällt, 

während 1811—20 867 und 1821—32 gar 1245 aus das Jahr kommen, 

ist von 1833—37 die jährliche Durchschnittszahl 573, 1851—60 bloß 55. 
1861—65 aber 27. 1831—39 wurden von 6086 Todesurtheilen 249, d. b. 

4 pEt., vollzogen. Die 133 Hinrichtungen in den Jahren 1851—65 erfolgten 
nur wegeu Mordes und betrugen 19 pEt. der gefällten 692 TodeSnrtheile. 

Auch in Frankreich ist die Zahl der 1811—32 erkannten Todes-
strafen eine sehr bedenkende, weil nach dem 1811 in Kraft getretenen 
eoäs pönal 27 Verbrechen mit dem Tode bedroht waren, jedoch im Ver-
gleich zu England eine viel geringere, indem von 1811—20 durchschnitt-
lich 330, 1821—31 aber 196 auf das Jahr fallen, also in dem ersten 
Zeiträume dort mehr als doppelt, im zweiten mehr als 6 Mal so viel 
als hier. Durch das 1832 den Geschworenen verliehene Milderunqsrecht 
wird nnn eine anssallende Verminderung der TodeSnrtheile bewirkt, so daß 

von 1832—50 unter 4 , seither gar unter 6 Fällen, wo die Todesstrafe 
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eintreten müßte, diese nur einmal wirklich ausgesprochen wird und die 

jährliche Durchschnittszahl 1832—40 ans 46 herabsinkt, 1841—50 dann 
wieder aus 48, 1851—59 aus 51 steigt, wiewohl die Durchschnittszahl 
der Fälle, in welchen die Todesstrafe durch die Geschworenen beseitigt wird 
ebenfalls steigt, von 221 (1841—50) auf 324 (1861—59). 1826—31 

wurden in Frankreich 58 pCt., 1832—40 57,4 pCt., 1841—50 69,? pCt., 
1851—59 54,5 pCt. der gefällten TodeSnrtheile, von 1826—59 im Ganzen 

von 2131 Urtheile« 1275, d. h. 59,« pCt., vollstreckt. 

I n Betreff Belg iens istzsckon (S. 289, Octoberhest) daraus auf-

merksam gemacht worden, wie während der Zeit der französische» Herrschaft 
1796—1814 von den erkannten Todesstrafen 80 pEt., in der holländischen 
Periode 1815—30 48 pCt. und in der Zeit der Selbständigkeit Belgiens 

nur 7,z pEt. vollzogen wurden. 

I n Preußen wurden in deu 40 Jahren 1818—57 im Ganzen 

1146 Personen zum Tode verurtheilt und von diesen 373, d. h. 36,g, pCt., 
hingerichtet und 602, d. h. 53,^ pCt., begnadigt; 171 Fälle wurden in 
anderer Weise erledigt, wie z. B. durch den Tod oder die Flucht des 
Berurtheilten. Alls die einzelnen Decennien vertheilt, betragen die Voll-

streckungen 1821—30 36 pCt., 1831—40 17.z pCt., 1841—50 20,4 M t . 
und 1851—60 40 pCt. der ergangenen Urtheile. Vergleichen wir die 

Zeit, während welcher das allgemeine Landrecht die Grundlage sür die 

Strafrechtspflege bildete, mit den Jahren 1851—58, wo das neue Straf-

gesetz'-.ich schon in Wirksamkeit getreten war, so nehmen wir wahr, daß 
sowohl die jährlich gefällten TodeSnrtheile als die Hinrichtungen sich ver-
mehrt haben und zwar diese anf das Doppelte, nämlich von 25,g pCt. aus 

52,5 pCt. der ergangenen Urtheile. Das erstere ist um so bemerkens-

werther, als die Zahl der mit dem Tode bestraften Verbrechen in dem 

neuen Gesetzbuch eine viel kleinere ist als nach dem Landrechte; die größere 

Häufigkeit der Hinrichtungen aber schreiben Einige den Einflüssen der Ver-
treter des orthodoxen Schristglanbens aus den König Friedrich Wilhelm IV. 

zu, welche Vermuthnng an Wahrscheinlichkeit gewinnt, wenn man berück-

sichtigt, daß mit dem Jahre 1858, wo der jetzt regierende König die 

Regentschaft übernahm, wieder in der großen Mehrzahl der Fälle Be-
gnadigung eintrat, nämlich 1858—60 bei 77 nnter 88 und 1861—63 

bei 75 unter 91. Dagegen waren 1852—54 von 96 zum Tode Ber-

urtheilten 66 und 1854—57 78 von 115 hingerichtet worden. 
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I n England, Frankreich, Belgien, Preußen wurden 
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1526 
1165 
1385 
1397 

896 
114 
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92 

? 

? 
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38 
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5 

10 
16 
9 
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17 

9 

2 
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2 
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2 
1 

11 
3 
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25 
20 
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22 
15 
16 
24 
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18 
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5 
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12 
4 
5 
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11 
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10 
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8 
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213 
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23 

78 
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8 
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14 
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18 
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5 
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9 

12 
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? 
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26 
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57 
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8 
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1 
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I n Schot t land ist die Zahl der Tvdesurtheile äußerst gering: es waren 

1847 2, 1848 4, 1849 5, 1850 3, 1851 1. 1852 4, 1853 6, 1854 1, 
1855 2, 1856 1, 1857 1, 1858 und 1859 erging gar kein Todesnrthcil, 

1860 aber 4. Von allen wurde durchschnittlich nur eins im Jahre voll-
streckt. I n I r l a n d waren 1829 295, 1831 309, 1834 319 znm Tode 
verurtheilt worden; dagegen kommen seit 1855 aus das Jahr im Durchschnitt 
nur 5 Tvdesurtheile und 4 Hinrichtungen. 

I n den Nieder landen wurden 1811—20 von 81 Todesurtheilen 

42, d. h. 51.s M . , vollstreckt; 1821—30 von 74 24, d. h. 32,4 M . ; 
1831—40 von 74 17, d. h. 23 pCt.; 1841- 50 vou 115 10, d. h. 8,g pCt.; 

1851 von 7, 1852 von 9, 1853 auch von 9 keins, 1854 vou 13 1, 1855 
von 15 1, 1856 von 8 3 , 1857 von 7 keino. 1862 wurden 9 uud 

1863 13 Todesstrafen erkaunt, Hinrichtungen haben aber seit 1861 nicht 
mehr stattgefunden. 

I n Neapel kamen 1831—50 641 Tvdesurtheile mit 55 Hinrich-
tungen, 1851 50 Urtheile nnd 7 Execntionen vor; in 20 Jahreu wurden 
mitbin uur 7,8 pCt. der erkannten Todesstrafen vollzogen. I n S a r d i n i e n 
aber wurden 1815 23 von 227 zum Tode Verurtbeilteu 198, 1824—39 

vou 229 Verurtheilteu 166 und 1840—55 von 200 109, d. h. im Durch-
schnitt 72 pCt. uud jährlich von 21 je 15, also eine beispiellose Harte. 

I n Baye rn wurden in den 7 diesseits des Rheines gelegenen Kreisen 

1839—44 vou 19 Todesurtheilen 5, in den Jahren 1845—48 von 26 4, 

1848- 50 von 51 bloß 4, 1851—54 von 115 26, 1855—57 von 68 18, 
vollstreckt, in Summa 1839—57 unter 270 57, d. y. 20,s pCt. Zn der 

Rheinpsalz, wo der eoäe pönal gilt, wurden von 1833—47 45 Todes-
strafen erkannt, von 1848—57 aber 28; von allen diesen wurde aber bis 

zum Jahre 1854 keni einziges vollzogen und erst 1854—56 fand 3. Hin-
richtungen statt. 1858 wurden in Bayern von 23 Todesurtheilen voll-

zogen 7, 1859 von 21 5, 1860 von 12 2, 1861 von 11 nur 1. Nach-

dem das neue Strafgesetzbuch in Krast getreten, wurden 1862/63 13 Todes-
strafen verhängt uud von dieseu eiue vollzogen, 1863/64 7 und 1864/65 

ebenfalls 7 verhängt und alle 14 uicht vollzogen. I n Summa betragen 
1839—64 die vollzogenen 18 pCt. der gefällten TodeSnrtheile. 

Für das Königreich Wür temberg stellt sich uuter der Herrschaft 
des Strafgesetzbuchs vou 1839 das Verhältuiß der Tvdesurtheile uud der 
Hiurichtuugeu folgendermaßen herans: 1839 erging kein TodeSurtheil, 

1840—62 dercu 3, die sämmtlich vollstreckt wurden, 1842—43 eins das 
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unvollzogen blieb, 1843—45 5, die wieder alle vollzogen wurden, 1835—46 

erfolgte keine Verurtheilung zum Tode, 1847 - 4 9 aber 8. Daraus wurde 

die Todesstrafe ausgehoben und erst 1853 wieder eingeführt, woraus 

1853—59 von 14 Todesurtheilen 8, 1869 von 5 3, 1861—62 von 3 2, 

1863 alle 4 und 1864—65 von 6 2 vollzogen wurden. I m Ganzen 

kamen 67 pCt. der ergangenen Urtheile zur Vollziehung. 

I n Baden begegnen wir 1829—38 72 Todesurtheilen und 9 Hin-

richtungen, 1844—46 9 Todesurtheilen nnd bloß einer Hinrichtung. Nach 

der Einführung des Strafgesetzbuches und der Schwurgerichte wurden 

1852—54 von 10 Todesstrafen 6, 1855 von 3 keine und 1856 von 3 

eiue vollzogen; 1857 und 58 wurde uicht auf den Tod erkannt, 1859 

2 mal, wo aber Begnadigung eintrat; 1860 wurde 1 Todesurtheil von 3en, 

1861 2 von 4 vollstreckt; 1862 erfolgte kein Todesurtheil und seither aucb 

keine Hinrichtung; 1863 wnrden 3 uud 1864 eine Todesstrafe verhängt. 

Von den genannten 110 Todesurtheilen wurden somit bloß 20, d. h. 

18 pCt., vollstreckt. 

I m Königreiche Sachsen erfolgten 1815—38 158 TodeSnrtheile 

mit 30 Hinrichtungen. Ueber die Zeit der Wirksamkeit des Criminal-

gesetzbuchs von 1838 mangeln die Angaben; dagegen vertheileif sich seit 

der Publikation des Strafgesetzbuchs von 1855 die Todesstrafen also: 

1856—59 wnrden 3 TodeSnrtheile von 7 vollzogen. 1860 1 unter 4, 

1861 wo 1, 1862 wo 3 und 1863, wo auch 3 gefällt wurden, keines 

und 1864—65 3 vou 6 ; zusammen also von 24 7, d. h. 29 pCt. 

I n Hessen-Darmstadt ergingen 1855 2, 1856 1, 1857 7, 1858 

keine, 1859 2, 1861 keine, 1862 2 und 1863 3 Tvdesurtheile, jedoch fand 

uur 1855 eine Hinrichtung und zwar wegen Mordes statt. I n B raun -

schweig sind Tvdesurtheile sehr selten, nähere Nachrichten liegen.aber nicht 

vor, was auch von den übrigen deutschen Staaten gilt.*) 

Wollte man feststellen, in welchem Staate die meisten der ergangenen 

TodeSnrtheile vollzogen wurden, so ließen sie sich also ordnen: 

Die Vollstreckungen betr. in Belgien (1796—1824) 80 pCt. d. gef. Urth. 

„ „ „ „ Sardinien (1815—55) 72 „ „ 

*) Die vorstehenden Daten sind für Belgien den „voeurnents statistiques« ete. 
Lruxelles. 1858. 1. II. Ministers äs la justice, 21—23, sür Preußen den „Mit-
teilungen des statistischen Büreaus" in Berlin, für Bayern den „amtlichen Beiträgen zur 
Statistik" von Hermann, München 1853, sonst den von Mittermaier veröffentlichten Mit-
Ĥeilungen entnommen. 
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Die Vollstreckungen betr. in Würtemberg (4839 —64) 67 pCt. d. gef. Urth. 

„ „ „ ., Frankreich (1826—59) 59.« 
„ „ Belgien . (1815—30) 48 „ 
„ Preußeu . (1851—63) 34,g „ 

„ Baden . (1852-64) 34,5 „ 
„ „ Sachsen . (1856—65) 29 „ 

„ „ Preußen . (1818—50) 25,g „ 
„ „ ., „ Holland . (1811- 58) 23,7 „ 

„ „ „ „ England . (1830—65) 19 „ „ 
„ „ „ Bayern . (1839—64) 18 „ „ 

„ „ Neapel . (1831—51) 8,9 „ 

„ „ „ Belgien . (1831- 60) 7 „ „ „ 
„ „ England . (1811—39) 6.» „ 

IV. Rückblick und Schluß. 

Vergegenwärtigen wir uns die iu den früheren Abschnitten dieses Auf-

satzes gegebene Darstellung, so gelangen wir zu folgenden Resultaten. Die 
Zahl der mit dem Tode bestraften Verbrechen bat seit dem 
18. Jahrhundert beständig abgenommen: während man sie früher nach 

Dutzenden zählte, enthalten die iu der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts 
publicirten Strafgesetzbücher deren höchstens 10 und die Wissenschast bekennt 
sich gegenwärtig zu der anch von den neuesten Gesetzgebungsarbeiten 
adoptirten Ansicht, daß die Todesstrafe, wenn man stch einmal nicht dazu 

entschließen kann, völlig auf sie zu verzichten, aus e i n Verbrechen, nämlich 
den vollendeten Mord, zn beschränken sei. Deßgleichen ist die jährliche 

Durchschuittssumme der Hinr ichtungen auf V4 oder gar auf der 
früheren gesunken und seit 1860 in mehreren Staaten gleich 1 oder 
gleich 0 (wie in Portugal, Belgien, den Niederlanden, Hessen-Darmstadt. 

Baden), so daß man dort die Maxime zu befolgen scheint, die Todesstrafe 

nur „als einen Popanz" im Gesetzbuche stehen zu lassen, ihre Anwendung 
aber zu vermeiden. Verfolgen wir weiter die Verhand lungen der 
l eg i s la t i ven Körper , so nehmen wir wahr, daß. während ehemals nur 

einige wenige Stimmen die Abschaffung der Todesstrafe befürworteten, jetzt 
der an ihr festhaltenden Majorität eine bedeutende Minorität gegenüber-

steht und in vielen Ländern sich gerade das umgekehrte Verhältniß heraus-

gestellt hat, iudem nun die Gegner der Todesstrafe die Majorität 

bilden, wie dies in I tal ien, Schweden, Würtemberg, Bayern, Baden, 
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Weimar der Fall ist. Ferner wissen wir aus der Tagesliteratur, daß die 
öffentliche Meinung, die ibre Repräsentanten in den gebildeten Ständen 
findet, in den meisten Ländern sich gegenwärtig energisch gegen die Todes-
strafe ausspricht nnd dnrch Wort und That alle Hebel in Bewegung setzt, 
um ihre Abschaffung herbeizuführen, so daß, was vor 100 Jahreu die 
verhöhnte und angefeindete Ueberzeuguug weniger eminenter Geister war, 
heute von der Mehrzahl der Gebildeten nicht nur sür ausführbar, sondern 
sür nothwendig erachtet, ja sogar als „Tagesmeinung" hingestellt 
wird. Endlich seben wir , daß in Oldenburg, Nassau, Auhalt, den 
SÄ'weizercantonen Freiburg und Neuschatel, m Rumänien, der Rupublik 
San Marino und den amerikanischen Staaten Michigan, Rhode-Island 
nnd Wisconsin die Todesstrafe schon abgeschafft worden ist und in den 
Niederlanden, Schweden, Portugal und Weimar ihre Aufhebung wenigstens 
nahe bevorsteht. 

Stellen wir uns also anf den Standpunkt des Historikers, der un-

parteiisch die Ereignisse des Völkerlebens an sich vorüberziehen läßt und 
daraus die Gesetze, welche ihnen zu Grunde liegen, abzuleiten sucht, so 

drängt uns Alles zu dem Schlüsse, daß die Zeit uicht mehr fern ist, wo 
die Todesstrafe nichts weiter sein wird, als „ein Stück Rechtsgeschichte", 

dazu bestimmt, das historische Interesse der kommenden Geschlechter zu 
erregen und dem Dichter Stoff zn esfectvollen Scenen in Tragödien und 
Romanen zu liesern. Sie w i rd verschwinden, darüber kann gar kein 
Zweifel sein, denn die Geschichte der letzten hundert Jahre ihres Bestehens 
ist eigentlich nnr die Geschichte ihres Unterganges. Sie muß verschwinden, 
das folgt aus dem großen Gesetze, daß das Strafrecht der Völker von 
ihrem jeweiligen Culturzustande abhängt und in dem Maße humaner wird, 
als die Civilisation fortschreitet. Daß noch heute Koryphäen der Wissen-

schaft dem „Geheule (sie!) der Tagesmeinuug" zum Trotze jene Strafe 
vertheidigen, darf uns durchaus nicht irre macheu, weil auch die Inquisition, 
die Hexenprocesse und überhaupt die ärgsten Verirrnngen des menschlichen 
Geistes ihrer Zeit unter den größten Autoritäten eifrige Fürsprecher 
gefunden haben uud man insbesondere gegen die Aufhebung der Folter 

vor ungefähr 80 Jahren ebenso viele und zum Theil dieselben Bedenken 

erhoben hat, wie m>,n sie gegenwärtig wider die Abschaffung der Todes-
strafe geltend macht. 

Für den Historiker ist demnach die Frage schon abgetban und erscheint 
keiner weiteren Erörterung bedürftig, weil es ihm nur aus ihre alleudliche 
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Entscheidung ankommt und er diese mit Sicherheit voraussagen kann; 

dagegen wäre es falsch zu behaupten, daß aus diesem Grunde Schriften, 

welche die Todesstrafe bekämpfen, gegenwärtig sür überhaupt überflüssig 

anzusehen seien: denn wenn sie auch sür die Wissenschaft nur geringere 

Bedeutung haben, weil etwas materiell Neues wider die Todesstrafe sich 

kaum wird anführen lasten, so sind sie doch insofern nicht bloß nützlich, 

sondern sogar nothwendig, als die Geschichte bekundet, daß die Todesstrafe 

nur dort b leibend beseitigt worden ist, wo ihre Aufhebung nicht bloß 

das einseitige Werk des Gesetzgebers war, sondern von dem Volke 

selbst gewünscht und sür heilsam erachtet wurde uud wir uns uicht verhehlen 

können, daß, besonders in den wissenschaftlich weniger gebildeten Volksklassen, 

noch mehrfach Sympathien sür diese Strafe angetroffen werden. Einen 

Beleg hierfür bieten z. B. die im Canton Freiburg 1863 erfolgte Petitiou 

(S. 293, Octoberheft) und das gegen Ende des Jahres 1865 in Folge 

des an dem Buchdrucker Lackner verübten Mordes von 200 Bewohnern 

Revals an den Magistrat dieser Stadt gerichtete Gesuch: „Die Stadt-

obrigkeit wolle sich dahin verwenden, daß von der Allerhöchsten Gewalt 

sür den erwähnten Straffall . . . . die Todesstrafe in Anwendung 

gebracht werden möchte,"*) welches letztere um so merkwürdiger ist, 
als es um die Anwendung der Todesstrafe sür einen einzelnen F a l l 

bittet, während sie durch die Weisheit der Gesetzgebung schon vor mehr 

als 100 Jahren sür die gemeinen Verbrechen a l lgemein ausgehoben wurde. 

Zum Schlüsse mag wenigstens kurz noch berührt werden, welche 

Ergebnisse die Statistik über die Wirkungen liefert, die man von der Todes-

strafe sich verspricht, beziehungsweise von ihrer Aufhebung befürchtet, da 

auf diesen interessanten Puukt näher einzugeben, wegen Mangel av 

Raum, leider versagt bleiben muß. Das wichtigste und geläufigste Argument, 

dessen die Vertheidiger der Todesstrafe sich bedienen, ist bekanntlich die 

Versicherung, daß die Todesstrafe, weil sie dem Menschen daS höchste aller 

Güter, das Leben, entziehe, die höchste und furchtbarste Strase sei und 

sich deßhalb auch am meisteu dazu eigne, von der Begehung von Ver-

brechen abzuhalten und der Gesellschaft die möglichst vollkommene Sicherheit 

zu gewähren. Dieses Mittel der Abschreckung entsernen, hieße die Ruhe 

und Sicherheit der bürgerlichen Gesellschaft preisgeben, weil dann die 

schwersten' Verbrechen in erschrecklicher Weise überhand nehmen würden. 

' ) Vgl. Rigasche Zeitung, 1865, Nr. 267. 
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Wolle man aber in einem Staate die Todesstrafe beseitigen, während sie 
in den Nachbarländern nvch destehe, so beschwöre man — das ist die 
Anficht Vieler — eine um so größere Gefahr heraus, weil man ja dann 
geradezu einen Freihasen sür die schwersten Verbrecher gründe, 
der sie bald in Menge aus den angrenzenden Staaten herbeilocken werde. 
So geneigt man nun sein mag, diesen Behauptungen Glauben zu schenken, 

so willkürlich und sv unbegründet sind sie in der That. Die Statistik 
weiß nämlich von einer derartigen Vermehrung der Verbrechen in Folge 

der Aushebung der Todesstrafe uichls und die letztere Befürchtung, daß 
die Uebelthater in dem Staate, in welchem die Todesstrafe nicht zur 
Anwendung komme, sich in Schaaren sammeln^ würden, um dort nach 
Herzenslust rauben und morden zu können, ist, wiewohl sie noch neulich 

in deu bayerischen und in den italienischen Kammern und noch dazu von 

angesehenen Juristen geäußert worden ist, ein wesenloses Hirngespinst. 

Als das österreichische Hosdecret von 1803 die Todesstrafe wieder 
einführte (S. 284), erklärte es ausdrücklich, daß eine Vermehrung der 
Verbreche« während der Zeit, wo die Todesstrafe ausgehoben gewesen, 

uicht bemerkt worden sei und dasselbe sprach die sächsische Regierung be-
züglich derjenigen Verbrechen aus, welche vor 1838 mit dem Tode bestraft 

worden waren, als ste 1854 den Kammern den Entwurf zu einem neuen 

Strafgesetzbuch? vorlegte. I n Toscaua, wo die Todesstrafe ja mehrmals 

periodisch aufgehoben worden ist (S. 291), hat man wahrend dieser Zeit 
über eine Zunahme der Verbrechen nicht zu klagen gehabt, ebenso wenig 

in Freiburg und Nenfchatel, oder in Nassau und Oldenburg. Ja in 

England ist es erwiesen, daß diejenigen Verbrechen, sür welche die Todes-

strafe abgeschafft wurde, sich bedeutend vermiudert haben. Nur in Würtem-

berg wurde in den Motiven zu dem Gesetze vom 17. Juni 1853, welches 

die lZ?8 aufgehobene Todesstrafe wieder einführte, eine Steigung in der 

Zahl der schweren Verbrechen während der Jahre 1849—52 behauptet« 
Gesetzt aber auch, eine solche sei wirklich eingetreten, so hat man doch 

vorschnell deu Schluß gezogen, daß ste der Aufhebung der Todesstrafe znr 

Last gelegt werden müsse, da sowohl die Zeit der Aushebung eine viel zu 

kurze war, um schon ein sicheres Urtheil hierüber fallen zu können, als 
auch die revolutionären Znstame der damaligen Zeit, die ja Ver! rechen 

äußerst begünstigten, ein über die Durchschnittszisser hinausgehendes 

Schwanke« in der Zahl der Verbrechen völlig erklären. Anch hat die 

Eoluluijsion der zweiten würtembergischeu Kammer 1864 nachgewiesen, daß 
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seit der Wiedereinführung der Todesstrafe die Zahl der Morde im Lande 
nicht abgenommen hat. Sollte endlich das Mährchen von dem Freihafen 
für Verbrechen nur die geringste reale Grundlage haben, so hätte man 
doch in Nassau oder Oldenburg, zwei ganz kleinen Gebieten, die rings 

v^n Staaten umschlossen sind, wo die Todesstrafe noch besteht, die schlimmsten 
Erfahrungen machen müssen; es findet sich aber davon k ine Spur. Deß-
gleichen herrscht in Toscana, wo der Räuber nicht dem Schassote versallen 
ist, Sicherheit auf den Landstraßen, während in Neapel, wo die Briganti 
ohne Pardon hingerichtet werden, das Ränberunwescn wahrhast ungeheuer-

liche Dimensionen angenommen hat. 
Aus Vorstehendem ergiebt sich also, daß die Todesstrafe keineswegs, 

wie man voraussetzt, auf die Zu- oder Abnahme der Verbrechen einen 
direclen Einfluß übt, daß es somit auch jeden Grundes entbehrt, wenn 

man die Abschreckungstheorie in Bezug auf ste noch ausrecht erhalten will, 

während man sie sonst allgemein verworfen hat. 

V. Zwingmann. 
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Eiu offenes Wort 
an den Herrn Naddiner S . Pncher ) u M i l a n 

von einem kurländischen Synodalen. 

^ ^ i e haben, Herr Rabbiner, es für gut befunden, an die diesjährige 

kurlandische Provinzialsynode zu Goldingen ein „offenes Sendschreiben" zu 
richten und dasselbe später durch den Abdruck in der Baltischen Monats-
schrift auch dem größeren Publicum zur Einsicht zu übergeben. Da nun 
dieses Sendschreibeu an die knrländischeu Synodalen gegenwärtig an die 

Oeffentlichkeit getreten ist nnd Sie außerdem iu Ihrer Schrift verschiedene 
Anforderungen an die knrlandische Synode stellen, so erlaube ich mir, Ihr 
Seudschreibeii hiermit auch öffentlich zu beantworten. Ich biu allerdings 
dazu von der Synode keineswegs beauftragt, glaube aber doch als Glied 
derselben, dem zugleich die iu Ihrem Sendschreiben angeregten Fragen sehr 
nahe liegeu, auf das Sendschreiben antworten zu köuuen und hoffe dabei, 
daß meine Antwort im Sinne der kurläudifcheu Provinzialsynode aus« 
falle« wird. 

Sie beabsichtigen, Herr Rabbiuer, durch Ih r Sendschreiben ein 
Doppeltes: 1) wollen Sie durch Ihre Darlegung der Judeumissionssrage 
die kurlaudische Synode womöglich zu dem Eutschluß bringeu, die Juden-
mission in Kurland aufzugeben, und 2) wünschen Sie. daß die Synode ein 
Urtheil, das ein Synodaler in der Dorpater theologischen Zeitschrift über 
die Mitaufche jüdische Gemeiude ausgesprochen bat, zurücknehme. Erlaube« 

Sie «uu, daß ich uach dieser zwiefache« Seite hiu auf I h r „ofseues Seud« 
schreiben" Ib«e« jetzt .̂uck? eine offeue Antwort gebe. 

Die knrländischeu Synodalen sollen also mit ihrer Thätigkeit und 

ihrem Eifer für ^ie Sache der Iudenmissiou Eiuhalt thun, das ist I h r 



erster und vornehmster Wunsch. Aus welkem Grunde aber, fragen wir? 
Sie haben nun, Herr Rabbiner, allerdings in Ihrem Sendschreiben es 

versucht, uns von der Unzulässigkeit der Indenmission hier zu Lande zu 
überzeugen und motiviren dieselbe zunächst durch den Hinweis darauf, 
daß die Judenmission direct oder indirect zu dem „dumpfen Modergeruch 
der Jnquisitionskerker, zum Brandgeruch der Autodafes, zu eingeäscherten 
Synagogen, zu ausgeplünderten uud darnach verbannten Gemeinden" u. s. w. 

führen werde. Ich zweifle daran, ob dieser Gegenbeweis gegen die Zu-

lässigkeit der Mission unter Israel ein offener und ehrlicher ist, denn wozu 
diese Neminiscenzen aus dem Mittelalter, wozu diese Hindeutungen auf 
Inquisition, Autodafes, eingeäscherte Synagogen und ausgeplünderte Ge-

meinden? Nein, Herr Rabbiner, durch solche Gründe und solches Bange-
machen werden Sie niemals die knrländischeu Synodalen zu einer veränderten 

Ansicht über einen Gegenstand bringen, den dieselben reiflich erwogen und 
wahrlich nicht in die Hand genommen haben, um mittelalterliche Gräuel des 

religiösen Fanatismus heraufzubeschwören. Es scheint Ihnen nicht recht 
klar zu sei«, daß die kurländischen Synodalen der evangelisch-lutherischen 
Kirche angehören, sonst würden Sie es weder haben schreiben noch drucken 
können, daß „Ideen der Judenbekehrung hier im Volke verbreiten so viel 

heißt, als die Bevölkerung gegen die Juden sanat is i ren". Wo in der 

Welt hat die lutherische Kirche als solche eiuer „sanatischen" Mission die 
Hand geboten, wo bat sie Inquisitionen, Autodafes und Brandfackeln an-

geordnet oder selbst zugelassen? Wenn Sie, Herr Rabbiner, auch gerade 

nicht „christliche" Theologie studirt haben, so sollten Sie doch so viel wohl 

aus der allgemeinen Geschichte und Kirchengeschichte wissen, daß die 

lutherische Kirche im geraden Gegensatz^zur katholischen entstanden ist und 
niemals solchen religiösen Zwangsmitteln oder sanatischen Bekehrungs-

versuchen das Wort geredet, sondern vielmehr stets gegenüber aller falschen 

Knechtung der Gewissen die „Freiheit des Ehristenmenschen" betont hat. 

Und so hat denn auch die lutherische Kirche unserer baltischen Lande die 
Judenmission lediglich zu dem Zwecke in die Hand genommen, um die 

Segnungen ihres „freien" Glanbens anch denen zu Theil werden zu lassen, 

welche mitten nnter uns wohnen, aber noch unter dem schweren Joch mensch-

licher Satzungen seufzen. Sie hat es gelhan, um das Volk, dem auch 

Sie, Herr Rabbiner, angehören, mit dem bekannt zu machen, der des 

„Gesetzes Ende" ist (Röm. 10, 4) und der allein den Flnch des sinaitischen 

Gebots (5. Mos. 27, 26) auf sich laden und ertragen kann, damit wir von 

Baltische Monateschrift, L. Jahrg., Bd. XVI, Heft 5. 26 
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diesem Fluch frei und vor Gott gerecht werden könnten. Aus christlicher 
Erbarmung und Liebe für das Volk Israel, dasselbe Volk, dem der 
Messias und die Apostel deö ChristenlhumS angehört haben, haben wir 
die Jndenmission ln die Hand genommen und wollen dabei keine anderen 
Mittel anwenden als allein die der erbauneudeu Liebe, die sich ebenso 
frei weiß von allem äußerlichen Zwange und künstlicher Ueberrednng als 
von weltlicher Verlockung und materieller Belohnung, sondern die allein 
aus die erprobte Macht des Evangeliums und dessen Verkündigung baut. 

Sie werden nuu freilich über dieses Vorhabe» lächeln und sich dabei an 
die eigeue „weltgeschichtliche Mission" erinnern, die das Judenthum immer 

noch haben soll. Wir aber, die wir nicht der Meinung sind, daß das 

Iudenthnm die „Erzieherin der Menschheit" und daß „im Indenthum 
a l le in , wenn auch gefesselt von manchen Begriffen uud Formen der Zeit, 
die Offenbarung der wahren Religion zn finden ist" — Ihre eigenen Worte 
in der Baltischen Monatsschrift, 1866, September — wir , die wir im 
geraden Gegentheil der Ueberzeugung sind, daß das Ehristenthum über dem 

Judenthum steht, und daß im Ehristenthnm a l le in die wahre Religion 
zu finde» ist, können nicht anders, als unsere beseligende Erkeuntniß auch 
allen Andersgläubigen immer wieder aufs Nene nahezubringen suchen. 

Fürchten Sie übrigens dabei nicht, daß wir Geistlichen der lutherischen 

Kirche gegenwärtig einen förmlichen Kreuzzug gegen Sie uud Ihre 

Glaubensgenossen gepredigt haben: unsere Ritterschaft ist eine geistliche uud 
wir kämpfen nnr mit dem Schwerte des Wortes Gottes. Seien Sie 

daher auch guten Muthes und vergessen Sie jene mittelalterlichen Schreck-

bilder; die Idee der Judenmission in unserer christlichen Bevölkerung ver-
breiten, heißt nichts Anders als wahre Liebe nnd inniges Jntensse für daS 

Volk Israel wecken. 
Es hat Ihre fernere Mißbilligung gefunden, wenn ein Glied der 

kurländischen Syuode auf derselbe» die persönliche Bemerkung gemacht hat, 
daß von Seiten der Kirche der Judenemancipation uicht entgegenzutreten 

sei, da das eine weltliche Angelegenheit des Staats sei und von ihr weder ein 

Hinderniß noch eine Förderung sür die Bekehrung Israels erwartet werden 
könne. Sie m.inen nun dagegen, daß in Wirklichke.t ein enger Rapport 

zwischen Judenemancipation und Judenmission bestehe und daß am Ende 

das Werk der Emaucipatiou durch die Mission wohl gehindert werden könnte. 

Ich meinerseits stehe nicht an, Ihre Meinung sür vollkommen richtig zu 

halten, und habe mich darüber be.elts in einem Vortrage auf der kurländischen 
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Synode von 1865 ausführlich ausgelassen (Berkholz Mittheilungen, 

1866, II, S . 100 ff.) — indessen boffe ich auch in diesem Falle Sie be-
ruhigen zu können. Jenes gegenseitige Sichbedingen von Judenemancipation 

und Judenmission hat nur dort einen Sinn und kann überhaupt nur dort 

vorkommen, wo es sich um einen „christlichen Staat" handelt, d. b. wo 

Staat und Kirche Hand in Hand gehen. Nun aber kann es Ihnen, Herr 

Rabbiner, dem der Fortschritt der Zeit nicht unbekannt ist, uumöglicb ver-

borgen geblieben sein, wie unsere Zeit am allerwenigsten Aussicht dahin 

eröffnet, daß der Staat christlich bleibe oder wohl gar werde, daß im 

Gegenlheil Christen nnd Inden in gleichem Maße sich gegen den „christlichen 

Staat" ereifern, so daß das Band zwischen beiden Mächten immer lockerer 

wird und es am Ende nur noch eine Frage der Zeit sein dürste, daß 

dieses Band ganz zerreißt. Je weniger aber Staat und Kirche mit ein-

ander zusammenhängen, desto weniger beeinflussen stch Judenemancipation 

und Judenmission: der Staat emancipirt die Juden, die Kirche missionirt 

an denselben. Und das gilt nicht etwa bloß von Deutschland, Frankreich 

oder England, sondern ebenso auch von unserem weiteren und engeren 

Baterlande, wie Sie denn auch selbst bereits gesagt haben, daß mit der 

Regierung unseres Monarchen für die Jndenemancipation eine ganz neue 

Epoche begonnen habe und die christlichen Kirchenbücher „nur sehr wenig 

Judentausen zu re.ustriren gehabt haben". Wozu also auch dieser Schreck-

schuß? Die Judenmission wird wahrlich die einmal eingeschlagene Juden-

emancipation weder in besonderer Weise verhindern, noch wohl gar dieselbe 

ganz aufheben; höchstens könnte die staatliche Emancipation der Juden 

durch die kirchliche Mission an dieselben an gewisse, meiner Ueberzeugung 

nach, nothwendige Schranken dieses modernen Nivellements — er inner t 

werden. 

Sie gehen aber, Herr Rabbiner, in ihren Auslassungen gegen die 

Judenmission nicht bloß auf die Unzulässigkeit derselben im Allgemeinen 

ein, sondern machen auch die Judenmission, wie ste gegenwärtig in Kur-

land und zwar in Banske getrieben wird, zum Gegenstande Ihrer Angriffe. 

Sie greifen dabei anch die Person Adlers, Ihres ehemaligen Glaubens-

genossen , an und lassen ihu in eine Reihe mit den „abtrünnigen Doppel-

betrügern und heuchlerische« Käuflingen" gestellt sein, wie das Judenthum 

die Proselyten aus Israel zu nenueu beliebt. Wir haben schon einmal 

über dieses Thema verhandelt (Ballische MonatSschr. November 1866) 

und es freut mich, daß wenigstens Sie sür Ihre Person jetzt nicht mehr 

26* 



378 Ein offenes Wort an Herrn mariner <v. Pucyer. 

jene Meinung theilen, jeder Proselyt ans Israel müsse ein Betrüger sein. 
Sie schreiben, daß Sie, wenn Sie solche Schmähungen über den Charakter 
der Proselyten erwähnt haben, es uur gethan hätten, um von der „that-
sächlich unter den Juden herrschende« Meinung" zu berichten. Billigen 

Sie aber solche Anschauungen nicht, warum machen Sie sich zum Anwalt 
derselben? Erlauben Sie, daß ich Sie dabei noch auf etwas Auderes 
aber damit Verwandtes aufmerksam mache. Sie werdeu. Herr Rabbitter, 
gleich der Allgemeinen Zeitung des Judenthums, nicht müde, den Satz 
auszustellen, es sei im Jndenthnm Axiom, „daß noch nie ein Jude aus 
Ueberzeugung >einem Glauben untreu geworden ist". (Baltische 
Monatsschr. September 1866, September 1867.) Ich kann mir kaum 
denken, daß auch Sie diesem Grundsatz ernstlich huldige». Sie machen 
es uns, Herr Rabbiner, zum Vorwurf, daß wir so iuhumau gegen die Juden 
sind und denselben nicht ihre alte Religion gönne«, soudern sie mit der 
christlichen beglücken wollen, Sie verargen es uns, daß wir «och nicht in 
unserer religiösen Erkeuutuiß so weit fortgeschritteu sind, daß „alle GotteS-
verehrnugen «icht bloß gleichberechtigte, sonder« vielleicht a«ch gleich voll-
kommene Comme«tare des göttlichen Willens sind (in Ihrem Sendschreiben 
S. 224) — und demnach soll nicht bloß im Judenthum a l le in die wahre 
Offenbarung verborgen und vorhanden sein, sondern ist es sogar Grundsatz 
im Judenthum, daß jeder, der diese Religion verlassen und sich einer 
andern anschließen wil l , es „nicht aus Ueberzeng««g" thnt. Merken Sie 
denn «icht, daß Sie mit diesem Grundsatz einen Kanon aufstellen, der die 
Religion in Ihrem innersten Wesen anfeindet. Sie selbst sagen in Ihrem 
Sendschreiben „alle religiösen Handlnnge« müssen aus freiem Geiste kommeu" 
und behaupten trotzdem einige Seiten vorher, daß „noch nie ein Jnde 
ans Ueberzengnng seinen Glauben gewechselt" habe. Das mag zusammen-
reimen, wer es vermag! Ich habe so etwas wohl sehr oft vou jüdischen 
Hansirern zu höreu bekommen, daß ein Jude nie ans Ueberze«gii«g Christ 
werden könne, daß aber anch die gebildeten Führer des Reformjudenthums 

diese Meinnng theilen, habe ich mir nicht vorstellen können. Wir An-
hänger des Christenthums gestehen Ihnen ganz offen, daß es bei nns 
Grundsatz ist, zn glauben, daß ein Mensch sehr wohl nach seiner Ueber-
zeugung seinen Glauben wechseln, ja selbst daß ein Christ aus Ueberzeugung 

Jude werdeu kaun, ohne daß wir ihn deßhalb eine „kanfliä e Seele" oder 
wohl gar eiueu „abtrünnigen Doppelbetrüger" zc. nennen werden. Und 

weil wir Christen an UeberzeugungSsreiheit glauben, so glauben wir auch 



UM Mer.es Wort an Herrn Rabbiner S. Pncher. 379 

fest, daß ein Jude aus Ueberzeugung Christ werden kann; auch hat die 
Geschichte der Kirche es klar genug bewiesen, daß geborene Juden uicht 
bloß von Herzen gläubige Christen, sondern selbst „Säulen" der christlichen 
Kirche geworden sind. Bedenken Sie doch, welche Consequenzen ans 
diesem Grundsatz „ein Jude ist noch nie aus Ueberzeugung Christ geworden" 
folgen. Die Gründer der ersten christlichen Gemeinden, die Apostel, sind 
sämmtlich aus dem Jndenthnm entsprungen und haben ihren väterlichen 
Glauben mit dem Cbnstenthum vertauscht. Nach Ihrer Anschauung 
könne» Sie aber das nicht „aus Ueberzeugung" gethan haben. Welcher 
Makel fall! nun von vorne herein auf das Christenthum, das somit nur 
von Heuchlern und Betrügern begründet sei» kann. Ich will weiter hier 
schweigen von den bedeutenden christlichen Persönlichkeiten, die im Lause 
der christlichen Kirchengeschichte aus dem Judeuthum zum Christenthum 
übergetreten sind, u»d hoffe, Sie werden Ihren Grundsatz weder aus die 
Apostel uoch'aus die andern Proselyten auS Israel ausdehnen. Dann aber 
bitte ich Sie anch, de» Proselyte» Adler »icht aus eine Stnse mit „Be-
trügern" .und „Käuflinge»" zu setze«. Wir kennen den Mann und halten 
ihn durchaus sür eine« aufrichtigen d. h. überzeugungstreuen Proselyten, 
und we«n Sie uns den Rath geben, wir sollten doch die Meinung der 
jüdischen Bevölkerung von BauSke „belauschen", um hinter de« wahren 
Kern dieses Mannes zu komme», so ist dieser Rath insofern sür uns ««uütz, 
als wir der Meinung sind, daß er „aus Ueberze«guug" seine« Glauben 
geändert hat, diese Meinung vou Jhuen aber principiell nicht gelheilt wird. 

Gestatten Sie mir hierbei noch eine Bemerknng: Sie sagen Eingangs 
Ihres Sendschreibens, daß die Bangigkeit und Aufregung, die über Sie 
und Ihre Glaubensgenossen gegenwärtig durch die Inangriffnahme der 
Judenmission i» K»rla»d gekommen ist, «icht a«s Furcht vor de« möglichen 
Erfolge« unserer Missio«Sbestrebulige«, sondern «ur aus Besorgniß der oben 

gekennzeichneten Co»seque«ze« e«tsta«den ist. Ich hoffe nuu durch diese 
Zeile« etwas zu Ihrer Beruhigung beigetragen zu habe«, wobei ich Jhuen 
übrigeus uicht verhehle« ka««, daß nach meiner Meinung die Besorgniß 
und die Ausregung, die iu BauSke durch die Anwesenheit Adlers entstanden 

ist, nicht ihren Grund iu jenen phantastischen Schreckbildern von einge-

äscherten Synagogen, Autodafes zc. hat, sondern einfach daraus zu erklären 
ist, daß an jenem Griindsatz „es ist noch nie ein Jude aus Ueberzeugung 
zum Christeuthum übergetreten" dnrch nackte Thatsachen gerüttelt ist, die 

das gerade Gegentheil vou den von Ihnen geschilderten „käuflichen" Seelen 



380 Ein offenes Wort an Herrn Rabbiner S . Pucher. 

bilden. Oder aber ist jener junge Thalmudist aus Bauske, der am 

15. October d. I . in der Domkirche zu Riga die Taufe empfangen hat, 

und der sich bis zu seinem Uebertritt zum Christentbnm jüdischerseitS des 

allerbesten Rufes hinsichtlich seiner nngehenchelten Frömmigkeit und seiner 

ungewöhnlichen thnlmudischen Gelehrsamkeit zu erfreuen hatte, — auch eine 

„käufliche" Seele? Herr Rabbiner, der Messias des Christenthums hat 

ein inhaltsschweres Wort gesprochen (Ev. Matth. 10, 34 ff.): „ I h r sollt 

nicht rühmen, daß ich gekommen sei, Frieden zu senden aus Erden. Ich 

bin nicht gekommen Frieden zu senden, sondern das Schwert, denn ich bin 

gekommen den Menschen zu erregen wider seinen Vater und die Tochter 

wider ihre Mutter wer Vater oder Mutter mebr liebt denn mich, 

der ist meiner nicht werth." Glauben Sie nun, daß es so leicht ist, 

dieses Wort zu erfüllen? Es kann nur dort erfüllt werden, wo sich ein 

„überzeugungsvoller" Glaube sinder, denn nur dieser Glaube ist der Sieg 

über die Welt und macht es möglich, daß ein schwaches Menschenkind die 

Ueberzeugung seines Glaubens höher stellt, denn Vater oder Mutter. Es 

giebt allerdings — nicht zu unserer Schmach müssen wir es zugestehen — 

solche „käufliche" Seelcn und erlauben Sie, daß auch ich aus Erfahrung 

darüber ein Wort hier hinzufüge. Die „Allgem. Zeitung des Judenth." 

von v r . Philippson in Nonn bringt in einer ihrer neuesten Nummern eine 

Korrespondenz aus Kurland, in welcher erzählt wird, ich hätte vor einiger 

Zeit einen jungen Juden durch Vermittelung der Rigaschen Polizeigewalt 

aus Riga zu mir nach Sauken bringen lassen, um diese jüdische Seele zu 

„retten". Die Darstellung dieser ganzen Geschichte in der jüdischen 

Zeitung ist ganz dazu angelegt, die Inden unserer Provinz gegen mich und 

die andern Pastoren zu „sanatisiren". Ohne mich an diesem Orte auf 

eine Widerlegung dieser Korrespondenz einzulassen, will ich nur erklären, 

daß sich der betreffende jüdische Jüngling Levin Hirsch Patzirstecher bei mir 
von sich aus durch ein Schreiben aus Riga zum Tausunterrichte meldete, 

in welchem er zugleich über den Fanatismus seiner Glaubensgenossen, die 

er „Mörder" nannte und von denen er gemißhandelt sein wollte, sich be-

klagte. Das war auch allein der Grund, weßhalb die Rigasche Polizei-

gewalt in Anspruch genommen wurde, in deren Gegenwart der junge Jude 

übrigens aufs neue erklärte, er wolle zu mir kommen, um sich taufen zu 

lassen. Zur Ergänzung jener Correspondenznachricht in der Allgem. Ztg. 

des Judenth. muß ich aber hier noch hinzufügen, daß der betreffende Jude 

nach eiuem mehrwöchentlichen Aufenthalt bei mir stch plötzlich bei Nacht 
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und Nebel aufmachte und zwar nachdem er sich zuvor die Taschen mit 
verschiedenen Dingen gefüllt hatte. Dieser junge Mann war nun aller-

dings, wie es mir jetzt klar geworden ist, eine betrügerische uud käufliche 
Seele, die anch an andern Orten Kurlands Versuche gemacht zu haben 
scheint, Geschäfte „iu Bekehrung" zn machen. Sie sehen, Herr Rabbiner, 
aus diesen beiden Tbatsacheu, daß uachdem die Ideen der Judenmission 
anch unter unserer jüdisibeu Bevölkerung sich verbreitet haben, verschiedene 
Individuen auf dieselben eingehen. Es kommen wahrhaftige nnd wahr-
heitssnchende Seelen zu uns, aber leider anch — wie wir und Sie zu-

gestehen — „käufliche uud betrügerische". Sie thun aber sehr uurecht, und 
das ist unserer Meinung nach „ein Vergeben gegen den Geist der Religion", 
wenn Sie mit diesen „käuflichen" Seelen, die Sie in gerechter Entrüstnng 
so wabr in Ihrem Sendschreiben geschildert haben, auch diejenigen Ihrer 
Volksgenossen zusammenstellen, die nicht aus Durst nach Gold und Silber, 
sondern aus reinen Motiven, wie das z. B. nach menschlichem Dafürhalten 

bei jenem jungen Thalmudisten aus Bauske unzweifelhaft der Fall ist, sich 
dem Christeuthum in die Arme werfeu. 

Ich komme nuu zum zweiten Theile Ihres Sendschreibens, in welchem 
Sie die Frage auswerfen, wie man anf der kurländischen Synode von 1866 
bei Gelegenheit der Frage nach der Stationirnng Adlers denselben nicht 
nach Mitan. sondern nach Bauske geschickt habe, da am ersten Orte die 
jüdische Bevölkerung schon mehr dem Rationalismus versallen sei und den 

jüdischen Glauben verlassen habe. Sie halten diesen Passus des Synodal-
berichts von Pastor Grüner in Dünabnrg für „ein Vergehen gegen die 

Wahrheit" nnd suckeu uuu Ihre Gemeinde nnd I h r Wirken an derselben 
gegen den doppelten Vorwurf des Rationalismus und des Abfalls vom 

jüdischen Glauben zu vertheidigen: ein Unternebmen, das an und für sich 

nur anerkannt werden muß, das aber in diesem Falle schwerlich zu einem 

Erfolge führeu wird. 
Wen« Adler in Banske und nicht in Mitau stationirt wurde, so geschah 

das zunächst aus dem einfachen Grunde, weil in Mitau ein Judenthum 
zu Hause ist, das theilweise einen höhern Bildungsgrad als das and'er-

wärtige Jndenthnm Kurlands einnimmt, das aber auch theilweise unter 

Ihrer Führung, Herr Rabbiuer, dem „Reformjudenthum" sich zuneigt, und 
für beides war Adler seiner verhältinßmäßig geringen geistigen Bildung 

nach nicht recht geeignet. Adler ist aus dem orthodox - thalmndischen 

Judeuthum in das Christenthum übergegangen und hat das eigentliche 
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„ R e s o r m j u d e n t h n m " nicht durchgemacht. W i e sollte er nun dor th in gehen, 
wohin er seiner ganzen Bildungsgeschichte nach gar nicht paßte. Allein 
dieses dürste sür S i e Nebensache sein, es handel t sich ja hauptsächlich 
d a r u m , w a r u m wir aus der S y n o d e dem Mitauschen J u d e n t h u m den V o r -
wurf gemacht h a b e n , es sei rationalistisch und habe den alten jüdischen 
G l a u b e n verlassen. 

S i e haben oben, Her r R a b b i n e r , von einem R a p p o r t gesprochen, der 
I h r e r M e i n u n g nach zwischen Judenemanc ipa t i on und Judenmiss ion statt-
finden soll. W i r meinen n u n , daß ein ganz ähnlicher R a p p o r t auch zwischen 
Re fo rmjuden thum und N a t i o n a l i s m u s stattfindet. Z w a r dürste es uicht 
uöthig sein zu m e i n e n , daß d a s moderne R e f o r m j u d e n t h u m — wie die 
Allgem. Z t g . des J u d e n t h . sich in höhnender Weise ausdrückt ( N r . l 9 
S . 3 7 0 ) — ein „ S c h l e p p t r ä g e r des christlichen R a t i o n a l i s m u s " i s t , das 
etwa „die Ueberreste dessen, w a s der Besen der Reakt ion a n s der christ-
lichen Kirche hinausgefegt h a t , aufgelesen h a t " . D a s J u d e u t h n m hat ja 
selbst Verstand nnd Witz g e n u g , um nicht erst a n d e r w ä r t s eiue Anleihe 
machen zu müssen. Dennoch aber berühren sich Resormjuden thnm und 
christlicher R a t i o n a l i s m u s in seiner vulgairen Gestal t ä I« S e m m l e r viel-
fä l t ig . H a t ja doch der Rat ional is t J o h . D a v . Michael i s seiner Zeit ein 
„Mosaisches Recht" in 6 B ä n d e n geschrieben und erklärte ebenso der 
Be r l ine r Rat ional is t T ö l l n e r , er wolle die J u d e n , auf G r u n d ihres 
G l a u b e n s an ^ o t t , Tngend nnd Unsterblichkeit a l s wahre Christen ansehen. 
D i e Verwandtschast aber zwischen R a t i o n a l i s m u s uud Resormjudenthum 
bekundet sich in dem gleichen nackten M o n o t h e i s m u s , aus welchem beide 
r u h e n , in dem gleichen Betonen der Vernünft igkei t der Rel igion und der 
Nothwendigkeit eines sittlich - sromm.n Lebens , welches znr Sel igkei t 
genüge zc. D i e Lehrsätze, die z. B . v r . Ph i l i ppson in seiner Ze i tung 
fü r d a s J u d e n t h u m in seiner Fehde mit der .Redact ion der Baltischen 
Monatsschr i f t gerade über dieses Thema a l s genuine Lehrsätze des J u d e n -
t h u m s im Unterschiede von dem christlichen R a t i o n a l i s m u s a n f ü h r t , werden 
von jedem christlichen Vnlgair ra t ional is ten ohne weiteres unterschrieben 
werden. Her r v r . Ph i l i ppson behauptet nun a l lerdings mit I h n e n , daß 
ein gewisser R a t i o n a l i s m u s dem J u d e n t h u m vou Ausang an eigenthümlich 
sei und d a s J u d e n t h u m aller Zeiten allein es verstanden babe, den ganzen-
Menschen nach V e r n u n f t und Herz zu befr iedigen, w a s d a s Chris tenthum 
nie haben leisten können. Und ebenso sagt dieser S t i m m f ü h r e r des 
R e f o r m j u d e u t h u m s , daß der christliche N a t i o n a l i s m u s „ u n b e w u ß t " und in 
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Selbst täuschung besangen gerade a u s dem J u d e n t h u m die Elemente seiner 
Rel igionsanschauungen gewonnen habe. D a s aber ist die Wurze l unserer 
ganzen Di f fe renz , daß S i e meinen, der R a t i o n a l i s m u s sei von Ansang an 
dem J u d e n t h u m eigenthümlich gewesen, während unsere M e i n u n g diese ist, 
daß erst durch das Reformjuden thum d a s J u d e n t h u m rationalistisch geworden 
ist, daß somit der R a t i o n a l i s m u s nicht ein Kennzeichen des wahren , sondern 
des falschen J u d e n t h u m s ist. 

D a s orthodoxe J u d e n t h u m in seiner rabbinisch-thalmudischen Gestalt 
wurzelt wesentlich in der sinaitischen O f f e n b a r u n g und der T h a l m u d i s m n s 
soll nun eben d a s göttliche Gesetz anf alle Einzelheiten des jüdischen 
Lebens anwenden. D e m gegenüber besteht nun aber das Wesen des 
Re fo rmjuden thums d a r i n , die thalmudisch-rabbinische Lebensnorm insofern, 
a l s ste der Eingl iederung und der E inwirkung I s r a e l s in d a s allgemeine 
Kul tur leben widerspricht oder dami t unvereinbar ist, aufzugeben (Worte 
V r . P h i l i p p s o n ' s in seiner israel. Rel ig ionslehre S . 2 3 ) . E s düiste aber 
dadurch klar sein, daß mit dem Resormjudenthnm ein neues P r i n c i p neben 
dem alten zur Ge l tung gekommen ist: die Eingl iederung I s r a e l s in d a s 
allgemeine Kultur leben unserer Zeit soll da rüber entscheiden, w a s von dem 
rabbin isch , thalmndischen J u d e n t h u m sortan beizubehalten ist oder nicht. 
W o aber und wie dürste hier die Grenze eingehalten werden können? 
O d e r gründet sich denn die allgemeine Ku l tu r unserer Zeit auf G r u n d -
sätzen, die a u s der O f f e u b a r u n g der heilige» S c h r i f t alten oder neue« 
T e s t a m e n t s , wir wollen schon der thalmndisch - rabbinischen Rel ig ions-
gestaltuug ganz geschweige«, entnommen sind? E s ist dieses Sichberusen 
auf die „allgemeine K u l t u r " unserer M e i n u n g nach ein gefährliches S p i e l , 
d a s am E n d e n n r znr Auflösung des ganzen J n d e n t h n m s führen und 
dasselbe dem von sogenannten „geistlichen" Freidenkern wie S t r a u ß erstrebten 
H u m a n i s m u s - - und der ist nur eine andere Bezeichnung sür den alten 
R a t i o n a l i s m u s , der alle christlichen Reminiscenzen abstreifen will — in die 
Arme führen w i r d . D i e I d e e n des modernen J u d e n t h u m s berühren sich 
aber auch deßhalb mit dem R a t i o u a l i s m u s im weiteren S i n n n e dieses 
W o r t s , a l s sie im Zusammenhange mit d e m , w a s wir R a t i o n a l i s m u s 
n e n n e n , entstanden sind. D e r R a t i o n a l i s m u s ist diejenige Rel ig ions-
auf fassung , welche sich zwar in einzelnen G r u n d w a h r h e i t e n auf die Of f en -
ba rung b e r u f t , aber in 8 u m m a doch nn r solche Of fenbarnngSwahrhe i t en 
gelten l ä ß t , welche im Einklänge mit der V e r n u n f t stehen, während sie 
zugleich al les d a s a u s der Rel ig ion und der O f f e n b a r u n g zu entfernen 
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sucht, w a s dieser obersten N o r m widerspricht. D e r R a t i o n a l i s m u s hat 
z. B . a u s G r ü n d e n der V e r n u n f t die kirchliche Lehre von der göttlichen 
N a t u r Christ i dahiu umgeänder t , daß Chr is tus weseutlich nnr ein Mensch, 
wenn auch ein von G o t t mit außerordentlichen Tugenden und G a b e n aus» 
gerüsteter Mensch, gewesen sei. G a n z ähnlich verhal ten sich Resormjuden-
thnm und orthodoxes J u d e n t h u m zu e inander ; es kann nicht genug betout 
werden, daß d a s orthodoxe J u d e n t h u m an der I d e e eines zu erwartenden 
Mess ias a u s dem Hause D a v i d s stets festgehalten hat und noch festhält 
und daß dieser Messias aus G r u n d t.-r prophetischen Weissagungen durch-
a u s übermenschlicher N a t u r sein wi rd . A u s G r ü n d e n der Vernuus t und 
vermöge der modernen „reiferen und durch die Wissenschaft gesteigerten 
Auffassung" hat d a s R e f o r m j u d e n t h u m aber diese Hof fnuug aufgegeben 
und war te t nu r noch au? eine „ Z e i t " , in welcher alle Völker der E rde 
un te r I s r a e l s Beispiel uud Erz iehung zu der wahren Go t t e sve reh rung 
gelangt sein werden. D a s Resormjuden thnm stammt zugleich seiner Be -
g ründung nach a u s einer Zeit und von einem M a n n e , die beide wesentlich 
mit dem christlichen R a t i o n a l i s m u s verwandt sind. D e r 1 6 2 9 geborene 
jüdische „ P o p u l a r p h i l o s o p h " Moses Mendelsohn ist a l s der eigentliche 
Aeltervater des Reso rmjnden thums anzusehen; während er äußerlich noch 
an dem jüdischen Ceremonialgefetz festhielt (auch an dem G l a u b e n eines 
persönlichen künftigen Messias), hat te er innerlich sich schon lange von 
diesem orthodoxen J u d e n t h u m freigemacht. D i e Grundsätze der wahren 
Religion bestehen nach Mendel fohu da r in , daß G o t t ein allervollkommenstes 
Wesen ist , daß der W e g zu seiner Erkenntniß die Tugend ist und daß 
G o t t d a s T h u n der Menschen in einem anderen Leben belohnen und be-
strafen wird — und zwar sind diese G r u n d w a h r h e i t e n der Rel ig ion allen 
Menschen durch die V e r n u n f t gegeben. D a s eigentliche J u d e n t h u m desinirt 
er daun ganz so wie H e r r v r . P h i l i p p s o n : „ D a s J u d e n t h u m kennt keine 
Geheimnisse , ha t selbst kein Gehe imniß . E s entspricht alles in ihm den 
Grundsätzen der natürl ichen V e r n u n f t " (vgl. MoseS Mendelsohn im V e r -
hä l tn iß zum Chr is ten thum, vou Axenseld). 

W e n n S i e nun a b e r , Her r R a b b i n e r , Anstoß an dem genommen 
haben, w a s aus der S y n o d e von 1 8 6 9 über den religiösen S t a n d I h r e r 
Gemeinde und des R e f o r m j u d e n t h u m s übe rhaup t gelegentlich bemerkt worden 
ist, uud demgemäß an die S y n o d a l e n die Anfo rde rung gestellt haben, dieses 
„ha r t e Ur thei l" zurückzuuehmen, so glanbe ich schwerlich, daß I h r Wnnsch 
in E r f ü l l u n g gehen w i r d . I c h für meine P e r s o n muß nach der obigen 
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D a r l e g u n g bei der Meinung v e r h a r r e n , daß d a s R e f o r m j u d e n t h n m , dem 
ja auch S i e ansgesplvchenermaßen d i e n e n , ein Verwandte r des vusgairen 
R a t i o n a l i s m u s ist nnd ein Verlassen des alten jüdisch-orthodoxen G l a u b e n s 
zur Folge haben muß. 

I c h eile zum S c h l u ß : ich habe I h r e m offenen Sendschreiben ein 
offenes W o r t entgegenzustellen gesucht und bitte dasselbe a l s offenes und 
ehrliches W o r t aufzunehmen und zu beurtheileu. Me in bester Lohn dafür 
Wird der se in , daß S i e , He r r R a b b i n e r , in Zukunft jenem Axiom im 
J u d e n t h u m „es hat «och nie ein J u d e a u s Ueberzeuguug seineu G laubeu 
verlassen" auch Ih re r se i t s entgegentreten. D a n n darf ich hoffen, daß S i e 
auch unsere Misstonsbestrebungen nicht mehr fü r ein „At tenta t gegen die 
heiligsten Gü te r der Menschen, Recht nnd Fre ihe i t " hal ten, sondern anerkennen 
werden, daß dieselben nur dazu dienen, die heiligsten Ansprüche der Menschen-
seele zu befriedigen und sie mit D e m bekannt zu macheu, der von sich gesagt 
h a t : „ I c h bin d a s B r o t des Lebens. Eure V ä t e r haben M a n n a gegessen in 
der Wüste und sind gestorben; dies ist d a s B r o t , d a s vom Himmel kommt, 
aus daß , wer davon isset, nicht sterbe." E v . J o h . 6 , 4 8 — 5 0 . 

W . M ü l l e r , P a s t o r zu S a u k e n . 
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Die Einführung der Statthalttrschastsvkrfajsung 
in Livland im Jahre 1783. 

TTnserem Lande sind seit seiner Zugehörigkeit zu größeren Reichen, deren 
Kernbevölkerungen anderen Na t iona l i t ä t en angehörten a l s die Bewohner 
der baltischen Küs t e , in staatsrechtlicher Hinsicht Experimente der mannig-
fachsten, ja oft abenteuerlichsten Ar t uicht erspart geweseu. 

N u r zu häufig wurden die Formen des größeren G a n z e n , dem diese 
eigenartigen staatsrechtlichen Per t inenzen eingefügt w a r e n , d r s v i m a n u 
auch auf diese ausgedehn t , unbekümmert um den S to f f den sie stützen und 
ordnen sollten. Und wie häufig dabei auch das WachSthum uuseres Eigen-
lebeus behindert und verkrüppelt worden , dasselbe ganz zu verderbe« oder 
gar zu tödten ist selbst der dem S to f f heterogensten Form bisher nicht 
gelungen. 

E i n s der interessantesten Exper imente dieser Ar t ist die E i n f ü h r u n g 
der S ta t tha l te r fchas tsverfassung in Livland, über die wir in Nachfolgendem 
berichten wollen. Diese ursprünglich uur sür eins der russischen G o u v e r -
nements p ro jec t i r t e , iu der Folge auf alle ü b r i g e n , ja selbst aus d a s 
damalige Herzogthum Livland ausgedehnte Proviuzialverfassuug, enthielt 
ihrem Wesen nach eine e twas büreaukratisch gedachte Ausgesta l tung der in 
Livland bis dahin zu Recht bestandenen altständischen Versassungs-
gruudlagen . D e n im Osten der N a r o w a eigeuthümlichen Zuständen ange-
paß t und nach der büreaukratischen Denkweise ihrer Redacteure gemodelt , 
waren die vorgenommenen Verände rungen sür Livland nicht gerade Ver -
besserungen, und zum Mindesten eigenthümlich ist die Erscheinung, daß d a s 
O r i g i n a l nach seiuer Copie zugestutzt werden sollte. 
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Doch orientiren wir u n s , ehe wir diesem Exper iment näher t re ten, 
mi t den politischen Verhältnissen, die d a m a l s in R u ß l a n d und am russischen 
Hof bestanden, um auf diesem Wege den rechten H i n t e r g r u n d sür unser 
Gemä lde zu schaffen. , 

M i t dem S t u r z Pugatschews ( 1 7 7 4 ) und der M o s k a u e r Reise, welche 
K a t h a r i u a II . bald nach der Hinr ichtung dieses gefäbrlichen Rebellen-
h ä u p t l i n g s un t e rnahm, beginnt ein neuer Abschnitt in der R e g i e r u n g s - und 
Lebensgeschichte dieser ausgezeichneten F r a u , — die Zei t der Al lgewal t 
Po temkins , des , ,Fürsten der F ins t e rn iß" , wie I . I . S i e v e r s diesen merk-
würdigen M a n u nannte , der nach dem Urthei l P h i l i p p W i g e l s und anderer 
Anhänger der d a m a l s noch in ihrer Kindhei t begriffenen nat ionalen P a r t e i , 
ein G i g a n t war , „de r die stille G r ö ß e des russischen Wesens bezeichnete". 
Heute kann es fü r ausgemacht ge l t en , daß die schwierigen Verhältnisse, 
unter denen d a s E n d e der Reg ie rung K a t h a r i n a s verlief, hauptsächlich auf 
den „ T a u r i e r " zurückzuführen sind, der , wenige Unterbrechungen abgerechnet, 
von 1 7 7 5 — 1 7 9 2 der höchsten kaiserlichen G u n s t genoß und d a s 
ungeheure Reich, dessen erster Beamter er w a r , a l s S p i e l r a u m seines E h r -
geizes und seines wilden, uugeregelten T h ä t i g k e i t s d r a u g s ansah. D i e Kriege, 
welche er gegen die Türken führ t e , t rugen a l le rd ings dazu bei, die Grenzen 
R u ß l a n d s beträchtlich zu e r w e i t e r n , sie mußten aber mit der maßlosen 
A n h ä u f u n g der S t aa t s schu ld und der Ueberanstrengung der product iveu 
Kräf te des Kaiserreichs theuer bezahlt werden. Potemkin wußte die Blicke 
der Kaiserin so ausschließlich aus Ziele des Ehrge izes und der Machtver -
g rößerung zu r ich ten , daß die große organisatorische A r b e i t , welche 
K a t h a r i n a während des ersten D r i t t h e i l s ihrer Reg ie rung in Angriff 
genommen hat te , in Stocken ge r i e th ; weil er selbst an der Rege lung innerer 
F ragen keine Bef r i ed igung f a n d , doch es aber nicht dulden w o l l t e , daß 
neben ihm unabhäng ige M ä n n e r wirkten, sah er sich genöth ig t , die innere 
V e r w a l t u n g in die H ä n d e seiner Güns t l inge zu legen und in der W a h l 
dieser, wa r der „ T a u r i e r " uicht glücklich. W o h l t r a t eine große Z a h l der 
organischen Gesetze , welche f rüher ausgearbei te t w a r e n , während der 
Potemkinschen P e r i o d e in K r a s t , die M ä n n e r a b e r , welche mit der A u s -
f ü h r u n g derselben be t raut w u r d e n , wirkten in n e u e r e m G e i s t , a l s dem, 
der die Schöpfe r jener großen Neugesta l tungen beseelt ha t t e . An die 
S t e l l e ruh ige r , p l a n m ä ß i g geordneter Thät igkei t , t r a t Hast und U n g e d u l d , 
— in übers türzender Weise wurde angestrebt , w a s n u r auf dem W e g e 
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organischer Entwickelung glücklich zu S t a n d e gebracht werden konnte. D i e 
S u c h t , rasche glänzende Resul ta te , wie sie im Geschmack des Reorgan i sa to rS 
der Kr im w a r e n , zu e rz ie len , gewann Ueberhand über dem bescheidenen 
S t r e b e n , solide Früchte zu zeitigen, die zu dem W a c h s t h u m des B a u m e s 
in richtigem V e r h ä l t n i ß standen, — jenes unselige B e s t r e b e n , sich an der 
A u f f ü h r u n g glänzender F a e a d e n genügen zu lassen und Nichts nach den 
Zus tänden zu f ragen , die stch hinter denselben verbargen , stand gerade zur 
Ze i t des Potemkinschen Einflusses in voller B l ü t h e und gefährdete d a s 
Gedeihen zahlreicher der glücklichsten Schöpfungen der Kaiser in . Unglück-
licherweise w a r der einzige M a n n , der Po temkin die Sp i t ze zu bieten 
vermochte und diesem in stolzer Unabhängigkei t gegenüber stand, der Graf 
Niki ta P a n i n , fü r F r a g e n der inneren V e r w a l t u n g ziemlich unzugänglich 
und the i lnahmlos . W ä h r e n d P a n i n auf die a u s w ä r t i g e Po l i t ik R u ß l a n d s 
b i s zum E n d e seines Lebens einen entscheidenden E i n f l u ß übte, ließ er es 
geschehen, daß Potemkin durch seinen Verbünde ten , den G e n e r a l - P r o c u r e u r 
Fürs ten Wjäsemski , alle F ragen der Legislation und V e r w a l t u n g lenkte. — 
V o n einem principiellen Gegensatz Po t emkins zu den Einr ichtungen, welche 
während der ersten R e g i e r u n g s j a h r e der großen Monarch in geschaffen oder 
angebahn t w o r d e n , wa r a l le rd ings nicht die R e d e , da es sich in dem 
Kamps der d a m a l s r ivalisirenden P a r t e i e n um Grundsätze ü b e r h a u p t nicht 
h a n d e l t e ; die öffentlichen Angelegenheiten wurden von den kaiserlichen 
Güns t l ingen a l s Personensragen angesehen und behandel t und wenn ein 
politisches P r o g r a m m bekämpft oder unterstützt wurde , so ließen Z u n e i g u n g 
sür oder Abneigung gegen dasselbe stch in der Rege l auf d a s V e r h ä l t n i ß 
zurückführen, in welchem seine Schöpser zu dem einem oder andern Mach t -
haber standen. D a ß Gesichtspunkte dieser Ar t f ü r die B e h a n d l u n g der 
wichtigsten und eingreifendsten F r a g e n maßgebend w a r e n , t r i t t gerade in 
der Geschichte der Stat thal terschastSversassung und ih res B e g r ü n d e r s des 
G r a s e n J o h a n n J a k o b S i e v e r s mit besonderer Deutlichkeit und S c h ä r f e 
h e r v o r : auch ohne auf die Einzelheiten der damal igen politischen Lage 
weiter e inzugehen, werden wir im S t a n d e se in , an den Geschicken dieses 
einen I n s t i t u t s , die Verhäl tnisse , a u s denen dasselbe hervorgegangen w a r , 
zu charakterisireu. 

Wenige M o n a t e nach der Thronbes te igung K a t h a r i n a s , im Apr i l 1 7 6 4 , 
w a r J o h a n n J a k o b S i e v e r s zum G o u v e r n e u r von N o w g o r o d e r n a n n t 
w o r d e n ; durch die Vermi t t e lung der d a m a l s noch allmächtigen Grasen 
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O r l o w und P a n i n war der junge, talentvolle Es t länder , der seine Laufbahn 
a l s D i p l o m a t begonnen ha t te , der Kaiserin empfohlen worden , die ihn 
bald mit Beweisen ihres Ver t rauens nnd ihrer Guns t überhäuf te . Von 
dem S t r e b e n durchdrungen, die Zustände ihres Reichs wirklich kennen zu 
lernen und der Unordnung zu steuern, welche aus beinahe allen Gebieten 
herrschte, beauftragte Ka tha r ina ihren neuen Gouve rneu r mit einer unge-
schminkten wahrhei tsgetreue« Dars te l lung der Zus tände , welche er in seinem 
Regierungsbezirk vorgefunden. D e m Biographen des G r a f e n S i e v e r s , 
Professor K . L. B l u m , haben wir es zu danken, daß dieser Bericht beinahe 
vollständig veröffentlicht worden ist und eine Dars te l lung von dem anarchischen 
Zus tande ermöglicht , in welchem sich eines der reichsten und wichtigsten 
Gouvernements des damaligen russischen Reichs befand. Jus t i z uud Ver -
wal tung der Gouvernemen t s entbehrten aller irgend auskömmlichen O r g a u e ; 
der Adel, den P e t e r III. vo» der zwangsweisen Verpfl ichtung znm S t a a t s -
und M i l i t ä r d i e n s t entbundeu ha t te , sank, sich, selbst überlassen, iu den 
Zustand al ter Rohheit und Unbi ldung zurück und nahm fast gar keinen 
Anthei l an den öffentlichen Angelegenheiten. W a h r e n d einzelne reiche und 
vornehme Famil ien in der Residenz lebten nnd sich durch Nachahmung 
französischer Formen Antheil an den Cnltnrfortschri t ten der Zeit zu erwerben 
g laubten , verkümmerte die Masse der miuder Vermögenden aus dem flachen 
Lande. Bei dem M a n g e l an provinziellen Ger ichts- und V e r w a l t u n g s -
stellen waren die Gouverneure daraus augewiesen, Alles selbst zu o rdnen , 
nnd bei der Geschäf tsüberbürdnng, die die natürliche Folge dieser O r d n n n g 
der D i n g e w a r , konnte es nicht a u s b l e i b e n , daß sie meist willkürlich, 
ohne P r ü f u n g des S a c h v e r h a l t s und ohne Berücksichtigung der Gesetze 
ve r fuhren , ja verfahren mußten. D i e Beamten , welche sie a u s de: .'Itesideiiz 
mi tbrach ten , waren die einzigen F a c t o r e n , mi t welchen die Gouverneure 
rechnen konnten , der Adel übernahm Aemter und Auf t räge n u r , wenn 
dieselben mit besonderen Vorthei len verbunden waren . I n den wenigen 
größeren S t ä d t e n , welche die Gouve rnemen t s besaßen, residineu Wojewoden , 
welche die Pol ize i handhabten nnd in den meisten Fällen zugleich a l s 
Richter sungi r ten , ihr T h n n uud Lasse« wurde lediglich durch d a s Her-
komme» und d a s D a f ü r h a l t e n ihrer Vorgesetzten bestimmt, da es an einer 
ihre Thätigkeit regelnden Ins t ruc t ion feh l t e ; ans dem flachen Lande 
walteten s. g. S o z k i ' s , Leu te , die nur ansnahmsire ise zu lesen uud zu 
schreibe« vers tauben , ihre Kauzelleigeschäfte vo« Kirchendienern besorgen 
ließen uud den Wojewode« verantwort l ich w ä r e « , wenn ander s diese von 
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ihrem Aufsichtsrecht Gebranch machen wollten. Wege und E o m m u n i c a t i o n s -
mittel fehlten a l l en tha lben ; um Recht zu suchen, mußten die Bittsteller 
mit Ueberwiudung ungeheurer Schwierigkeiten nach P e t e r s b u r g wandern 
uud beim S e n a t Hül fe suchen, der die höchste justi t iäre und adminis t ra t ive 
Autor i tä t iu sich vere in ig te , von seinen Sec re t a i r en und Obersecretairen 
aber so vollständig beherrscht wnrde , daß diese — nach des alten Münnich 
Ausspruch — die wahren Regenten des Reichs waren nnd thatsächlich 
über allen G o u v e r n e u r e « und P räs iden ten standen. D a s eiue so mangel-
haste Organ i sa t i on allgemeine V e r w i r r « « g u«d Unsicherheit zur Folge hatte, 
versteht sich von selbst; die mit t leren und unteren Schichten der Gesellschaft 
waren der P l ü n d e r u n g und Ausbeu tung vollständig pre i sgegeben , Se lbs t -
hülfe schien die einzige Art von Jus t iz zu sew, die zu eiuem sichern Ziele 
f ü h r t e , der Volkswohlstand nahm beständig a b , die allgemeine Unsicher-
heit aller Verhältnisse lähmte Unternehmungslus t uud Product ionseiser — 
d a s Reich schien der Auflösung entgegenzugehen. Als S i e v e r s in Nowgorod 
a n l a n g t e , nm die Verwa l tung zu ü b e r n e h m e n , war d a s Archiv dieses 
G o u v e r n e m e n t s seit J a h r e n nnter den T r ü m m e r n eines eingestürzten Zeug-
hauses beg raben , d a s Gesängn iß von zwölfhundert gemeinen Verbrechern 
und zwauzig angeklagten Ede l l en ten , die vergebens des Richterspruchs 
h a r r t e n , bevölkert ; die S u m m e der rückständigen S t e u e r n betrug fast 
3 Mi l l ionen R n b e l uud durch seiuen V o r g a n g e r erfuhr der ueue S t a t t -
ha l t e r , daß jährlich n u r zwei bis drei Civilsachen expedirt würden . Nach-
dem es dem unermüdl chen E i fe r unseres Landmannes gelungen w a r , den 
dringendsten Nöthen abzuhelfen, vor Allem S t r a ß e n zu legen, eine geregelte 
Communica t ion zu begründen uud durch Verstärkung der öffentlichen Sicher-
heit den Product ionse iser der Landwir the und Kaufleute zu beleben, ent-
warf S i e v e r s ein S t a t u t , durch welches die russische Previnzia lversassnng 
reorganisir t und die nöthigen P o l i z e i - und Just izbehörden e ingeführ t 
werden sollte». V o n der durchaus begründeten Ueberzeugung ausgehend, 
daß es unmöglich sei , ohne Herauz iehuug der gebildeteren Gesellschafts-
klassen, allein durch S t a a t s b e a m t e würdigere und erträglichere Zus tände 
he rbe izuführen , wandte S l e v e r s sein Hauptaugenmerk auf die Weckung 
und F ö r d e r u n g der The i lnahme des Adels sür die Provinzial interessen 
und anf die B e g r ü n d u n g eines selbständigen S t ä d t e l e b e n s , an welchem es, 
wie al lenthalben im I n n e r n des R e i c h s , anch in seinem Gouvernement 
vollständig kehlte. E r legte der Kaiserin einen ausführ l ichen P l a n vor , 
dessen erster Thei l die Reorganisa t ion der Behörden- uud Gerichtsverfassung 
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jli den Gouve rnemen t s zum Gegenstande h a t t e , während der zweite aus 
die B e g r ü n d u n g ständischer Korpora t ionen abzielte. D i e Edelleute der 
einzelnen G o u v e r n e m e n t s sollten zu besonderen Körperschaften zusammen-
geschlossen und verpflichtet werdeu, a u s ihrer M i t t e die Beamten der pro-
vinziellen V e r w a l t u n g und Jus t iz zu w ä h l e n ; in den S t ä d t e n sollten den 
B ü r g e r n Corporat ionsrechte ertheilt w e r d e n , um eine kommunale Se lb s t -
verwal tung anzubahnen und dem S t a a t nur die Oberaufsicht über diese 
I n s t i t u t e bleiben, da die E r f ah rung ausgewiesen hat te , daß seine B e a m t e n 
außer S t a n d e seien, a l l e Functionen des S t a a t s l e b e n s allein zu regeln 
und in Uebuug zu erhal ten. 

Auf die Einzelheiten des Sieversschen E n t w u r f s werden wir weiter 
unten einzugehen haben. I n demselben J a h r , d a s P o t e m k i n s G ü n s t l i n g s -
stellung begründe te , t r a t die Kaiserin in eine ausführ l iche P r ü f u n g dieser 
V o r l a g e ein. D i e Grundpr iuc ip ien derselben hat te S i e v e r s — wie der 
Leser bereits a u s den obigen Andeutungen erratheu haben wird — seiner 
H e i m a t , den P rov inzen Liv- und E s t l a n d , entnommen. O b und iu wie 
weit der (inzwischen zum G e n e r a l - G o u v e r n e u r von N o w g o r o d und T w e r 
ernannte) S t a a t s m a n n baltischen Ursp rungs recht da ran t h a t , E i n -
richtungen , die aus durchweg anderen Voraussetzuugeu a l s denen des 
eigentlichen R u ß l a n d s beruhten, zum Muster zu nehmen , wird heute kaum 
mehr festzustellen sein. N u r gegeu e i n e n , gerade in der Neuzeit häufig 
erhobenen Vorwurf müssen wir den deutschen O r g a n i s a t e u r der russischen 
Provinzialversassung in Schutz n e h m e n : gegen d e n , den G a n g einer 
organischen Entwickelung niedergetreten und vorgefaßten Me inungen zu 
Liebe gewaltsam deutsche I n s t i t u t i o n e n e ingeführ t zu h a b e n , die dem 
Interesse der Bevölkerung zuwiderliefen und ihr ve rhaß t waren . 
Gewal t samer Einbruch in eine organische Entwickelung ist nu r möglich, 
wo sich die Keime einer solchen wirklich vorfinden — von solchen war in 
dem damaligen R u ß l a n d thatsächlich keine S p u r zu finden und keiner der 
zahlreichen jungrnsfischen Tadle r des S c h ö p f e r s der G o u v e r n e m e n t s - V e r -
ordnung hat irgend nachzuweisen vermocht, daß national-russische P r o v i n z i a l -
einrichtnngen bestanden, denen S i e v e r s zu nahe getreten wäre . D i e 
alten vorpetrinischen I n s t i t u t e , so weit solche ü b e r h a u p t bestanden 
ha t ten , waren in dem- halben J a h r h u n d e r t seit P e t e r s Tode unter-
gegangen und vergessen; S i e v e r s fand eine vollständige t a d u l a r a s a 
vor , die aller Fundameu te eines geordneten Zus tandes entbehrte. D a ß es 
l iv- und estländische, nicht deutsche und französische Muster w a r e n , deren 

Baltische Monatsschrift, 3. Jahrg., Bd. XVI. Heft 5. 2 7 
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An!>ahme er empfahl , hatte mehrfache G r ü n d e , dtnen man eine wenigstens 
relative Anerkennung nicht versagen kann. D i e Selbst tbät igkeit der B e -
völkerung, die Thei lnahme der Unterthanen an den Geschäften der P r o v i n z 
sollte geweckt nnd belebt w e r d e n ; von einer solchen, war in den meisten 
S t a a t e n des europäischen C o n n n e n t s in dem Zeital ter des aufgeklärten 
D e s p o t i s m u s nicht die Rede, am wenigsten in R u ß l a n d und Frankreich. 
W i r er innern d a r a n , daß Herder , dem geborenen P r e u ß e n , in R i g a zum 
erste« M a l e d a s Bi ld e ine<f ich selbst regierenden Gemeinwesens entgegen-
t r a t , daß d a s R igae r Commnnal leben des 1 8 . J a h r h u n d e r t s in so ent-
schiedenem Gegensatz zu der büreankratische« Abhängigkeit der S t ä d t e im 
V a t e r l a n d e des berühmten Dichters stand, daß dieser die D ü n a s t a d t ein 
zweiteS^Genf nann te , dessen Beispiel allgemeine Nachahmung zu finden ver-
diene. Dieser G r u n d war indessen nicht der einzige, der S i e v e r s die 
Nachahmung der I n s t i t u t i o n e n seines speciellen V a t e r l a n d e s nahelegte : 
d e r S t a n d , welcher die G r n n d l a g e deS westeuropäischen S t a a t s l e b e n s 
damaliger Zeit zn werden begann, dessen sich die aufklärenden Fürsten des 
18 . J a h r h u n d e r t s vorzugsweise bedienten, um die staatlichen Bi ldungen des 
Mi t t e l a l t e r s anzugreisen, d a s gebildete B ü r g e r t h u m , existirte in R n ß l a n d 
nur dem N a m e n nach. Alle B i l d u n g , ja alle Bi ldungsfähigkei t concentrirle 
sich in R u ß l a n d im A d e l ; auf diesen S t a n d war der S t a a t s m a n n , der 
eine russische Provinzia lverfassung gründen wvl l te , in erster Re ihe ange-
wiesen. Dieser Umstand bedingte die Abweichung von westenopäischen 
Muste rn mit N o t w e n d i g k e i t . Hat te S i e v e r s übe rhaup t Recht, a l s er die 
Wecknng des S i n n s sür provinzielle und corporal ive Se lb s tve rwa l tung a l s 
vorzüglichstes Mi t te l zur Regenera t ion des russischen S t a a t s l e b e n s empfabl , 
und i r r t e , e r uicht, indem er den russischen Adel für den erstbernsenen 
S t a n d h ie l t , — so kann man ihm keinen Vorwur f d a r a u s machen , daß 
er die austekralisch-antonomen E i n r i ä lnngen teS Ostseelandes zum Muster 
sür seiue S c h ö p f u n g nahm. Al lerd ings hat der Er fo lg dieses Unternehmen 
nicht oder roch nnr sehr unvollständig gerech «fertigt: die statthalterschaftliche 
Verfassung hat in R u ß l a n d neunzig J a h r e lang bestanden, — die Keime 
eines wirtlichen S e l f g o v e r u m e n t s hat sie aber nicht zu legen vermocht. 
Aenßerlich wnrde sie in» Lause der Zeil immer mehr beschnitten und in 
büreaukranschem S i n n e mod i f i c i r t , ihrer inneren S e i l e n^ch ist ste nicht 
in daS Fleisch nnd B l u t der Na t i on übe rgegangen ; sie blieb w a s sie von 
Anfang an gewesen, ein auf Allerhöchsten Befehl eingesübrles Reglement , 
dem man gehorchte und dessen Vorschriften man befolgte , soweit mau 
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überhaup t Gesetze befolgte, Mit dem der Volksgeist aber nichts anzufangen 
wußte . V o n einem g e w i s s e n Nntzen ist die SieverSsche S c h ö p f u n g indessen 
doch gewesen, wenn auch lucht vou d e m , aus welchen S i e v e r s selbst es 
vorzüglich a b s a h : durch sie wurde zum ersten M a l e eine feste O r d n u n g 
sür die provinzielle Jus t i z uud Verwa l tung begründet , ein organischer Z u -
sammenhang zwischen Kre i s - , Gouve rnemen t s - und Reichsbehörden her-
gestellt und der O b e r v e r w a l t u n g mindestens die M ö g l i c h k e i t einer regel, 
mäßigen Con t ro le geboten. Auch die Heranz iehung des Adels zur Local-
verwal tung ha : einen gewissen Nutzen geschaffen und die kleineren und 
mittleren Edelleute daran gewöhnt , anderen Beschäftigungen a l s denen des 
Kr ieges und der Landwlrthschaft ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden; daß 
keine wirkliche Se lbs tve rwal tung begründet wurde, lag ganz besonders d a r a n , 
daß der Kre i s der freien Thätigkeit des A d e l s , der bereits ursprüuglich 
ziemlich eng gezogen w a r , in der Folge immer mehr beschränkt wurde , 
namentlich dadurch, daß mau die vollständige A u s ü b u n g der adligen Rechte 
von dem E r w e r b büreaukratischer Q u a l i t ä t e n abhängig machte. 

A l s S i e v e r o die E n t w ü r f e zur Stat thal terschastsverfassung der Kaiserin 
unterbrei tete , hielt diese sich, wie eben erwähnt , in M o s k a u auf . D a ß die 
Moskauer Reise von 1 7 7 5 überhaup t zu S t a n d e gekommen w a r , deutete 
daraus hiu, daß P a n i n und O r l o w , aus welche S i e v e r s sich hauptsächlich 
stützte, uicht mehr den früher» E in f luß übten. S i e hatten dieselbe ent-
schieden widerra then, Potemki» aber war es gelungen, die Kaiserin zu dieser 
vorübergeheuden Ve r t agung ihrer Residenz zu bestimmen. Noch war seine 
Machtstellung indesseu nicht fest genug begründet , daß er sich um 
Angelegenheiten der inneren Ve rwa l tung bekümmert oder aus diese einzn» 
wirken versucht h ä t t e : Potemkin begnügte sich d a m i t , den Credit seiner 
Gegner a l lmähl ig zu un te rgraben , dieselben von der Person der Monarch in 
fern zu halten und auf diese Weise seine eigene S t e l l u n g zu befestigen. 
Dieser Umstand kam S i e v e r s wesentlich zu g u t , ihm halte er es zu ver-
dauten , daß die Kaiserin seine E n t w ü r f e mit ihm allein prüf te und beueth 
uud keiuen der leitenden S t a a t s m ä n n e r zuzog: die einen wurden von 
Potemkin fern g e h a l t e n , die andern runter diesen auch der vou Potemkin 
nnterstützle Fürs t Wjäsemski) waren noch nicht einflußreich uud machtig 
genug, um ihren R a t h und ihre M e i n n n g zu ver lau tbaren ehe sie gefragt 
wurden. „ D i e Kaiser in ," so berichtet S i e v e r s selbst, „geruhle mich zu 
berufen und ließ einen Landrath a n s Est land kommen, nm die Verfassung 
dieser P r o v i n z darzulegen, wie ich es mit Livland tha t , wo sie einige Ausklärung 

2 7 * 
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zu finden glaubte. Ich erlaube mir zu behaupten, daß ich allein zu Rathe 

gezogen wurde. Kein Minister ward zugezogen, nicht einmal der Fürst 

Wjäsemski. S ie vollendete das Werk in drittebalb Monaten und ihre 

Absicht war, dieselbe versuchsweise in Twer einzuführen, einer S t a d t , die 

sie aus der Asche hatte wieder erstehen lassen; aber das Conseil, aus 

höfischen Schmeichlern zusammengesetzt, warf sich ibr zu Füßen und flehte 

sie mit heißen Thränen an , nicht zu zögern, daß eine so große Wohlthat 

als Gesetz angenommen werde. Ih re Majestät fügte sich einem so schmeichel-

haften Andringen und das Werk ging durch als Gesetz." 

Die Geschichte dieser Verwandlung eines Localstatuts, das der eigene 

Begründer erst praktisch erproben will, in ein Gesetz, das sofort sür das 

ganze Reich Geltung haben soll, ist für die Menschen und Verhältnisse der 

damaligen Zeit, mit denen wir es bier zu thun haben, so charakteristisch, 

daß wir dem Sieversschen Bericht kaum etwas hinzuzufügen haben. Die 

sofortige Ausdehnung der Statthalterschaftsordnung auf das ganze Reich 

wurde indessen nicht so rasch bewerkstelligt, als es der „Conseil" gewünscht 

haben mochte. Katharinas Umsicht hielt es für angemessen, zunächst die 

wohlhabendsten und civilisirtesten Theile ihres Reiches in den neuen 

Organismus zu ziehen: mit dem von Sievers verwalteten Generalgou-

vernement Nowgorod-Twer und der unter dem General Glebow stehenden 

Provinz SmolenSk wurde der Anfang gemacht. „I^e peuple cle oes <ieux 

provinees" heißt es in <Ze Osstera's Vis äe Ostkerins (einem Buch das 

die Geschichte der Statthalterschaftsverfassung übrigens ebenso nachlässig 

und flüchtig behandelt, wie die Mehrzahl der übrigen zeitgenössischen 

Quellen) „lui parai883it Iv plus intelligent, le plus docile et le plus 

propre a laire reu8sir I'e8sai äes nouvelles Ioi8, yu! etaient 6epuis 

introciuitees 6ans Ie8 sutre8 provinees äe I'Lmpire." Das Bestreben, 

daS neue Gesetz möglichst rasch und rücksichtslos über alle Theile des 

Reichs auszudehnen und sich dadurch ein Verdienst zu erwerben, das die 

ursprüngliche Absicht weit überragte und den Begründer in den Schatten 

stellte, scheint hauptsächlich von Potemkin und dessen Genossen Wjäsemski 

ausgegangen zu sein. Sievers selbst wurde zu einer Eile angetrieben, die 

seinen Ansichten wenig entsprochen haben mag. Am 7. November 1775 

hatte das Gesetz, das die Physionomie des gesammten Reichs umgestalten 

sollte, die Unterschrist der Kaiserin erhalten und schon am 20. Januar 1776 

waren die Adelswahlen in Twer beendet. 
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Während Sievers, in Arbeiten und Sorgen vergraben, mit der Re-

organisation der Städte seines Gouvernements beschäftigt war, die er zum 

Theil selbst gegründet hatte und sein Werk die Theilnahme und Aufmerksam-

keit der Gebildeten des gesammten Reichs und selbst des Auslandes erregte, 

bemächtigte Wjäsemski sich mehr und mehr desselben; zuvörderst wußte er 

zu hintertreiben, daß die Umgestaltung des S e n a t s , welche SieverS sich 

als Krönung seines Gebäudes gedacht und aus welche er einen besondern 

Werth gelegt hatte, zu Stande kam. Unter dem Verwände, daß der Neu-

gestaltung der obersten Reichsbehörde die Reorganisation aller Theile des 

Reichs vorhergehen müsse, wurde die Ausführung der Vorschläge, welche 

der Kaiserin bereits im December 1775 unterbreitet worden waren, ver-

schoben, endlich bei Seite gelegt und vergessen. Wjäsemski war der S taa t -

halterschasrsverfassung von Hause aus feindlich gesinnt gewesen; da er 

einsah, daß es unmöglich sei, dieselbe rückgängig zu machen, suchte er sie 

durch eiue überstürzte Einführung in allen Städten des Reichs und durch 

zahlreiche Einzelmodificationen um ihre eigentliche Bedeutung zu bringen. 

Da der mit der Einführung der neuen Ordnung betraute Senat unver-

ändert der alte geblieben war und in vollständigster Abhängigkeit von 

seinem Oberprocureur stand, hatte Wjäsemski, der diesen Posten bekleidete, 

leichtes S p i e l ; seine Ukase „untergruben" (nach Sievers eigenem Ausdruck) 

die Wirkungen des Werks, dessen Ausbreitung er um den Wünschen der 

Kaiserin zu schmeicheln, rastlos betrieb. Sievers, dessen ganze Zeit damals 

durch organisatorische Arbeiten in Twer und Nowgorod in Anspruch ge-

nommen war uud der nach Einführung der Adels- und Städteordnung in 

seinem Bezirk, große Kanalisationen in Angriff genommen hatte, die er mit 

rastlosem Eifer betrieb, mag von dem, was in den übrigen, nach seinem 

Sta tu t verwalteten Theilen des Reichs und von den Abänderungen, 

welche der General-Procureur sich erlaubte, wenig erfahren haben; sehr 

bald aber wurde ihm fühlbar, daß die Vorschläge und Anträge, welche er 

nach S t . Petersburg sandte, um ihre Bestätigung oder Ausführung zu 

erbitten, nicht mehr die frühere Berücksichtigung sauden, entweder bemäkelt 

und abgeändert wurden oder völlig unberücksichtigt blieben. Als er einige 

Jahre später auf längere Zeit nach S t . Petersburg ging, um über die 

ihm zu Theil gewordene Behandlung Beschwerde zu führen und zahlreiche, 

in Stocken gerathene Geschäfte zum Abschluß zu bringen, fand er seine 

Stellung vollständig unterminirt und unhaltbar geworden. Selbst die 

Beweise huldvollen Vertrauens, mit welchen die Kaiserin ihn auch jetz 
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noch beehrte, wnrden ihm ve rdorben ; daß er mehrstündige Audienzen hat te , 
mit der Kaiserin allein arbeitete und es wagen dur f t e , dieser M i t t h e i l u n g 
über D i n g e zu machen, welche dem kaiserlichen Auge ängstlich verhehl t 
worden waren , reizte den Zorn und die Eisersucht P o t e m k i n s , der es nicht 
gewohnt w a r , seine I n s t a n z umgangen zu sehdn S i e v e r s a l te G ö n n e r , 
die O r l o w s , lebten im Aus lande und hatten längst ausgehört , irgend welche 
politische Rolle zu spielen, P a n i n , mit dem der G e n e r a l - G o u v e r u e u r von Twer 
uud Nowgorod gleichfalls befreundet wa , konnte die eigene S t e l l u n g nur 
mühsam behaupte«. Nachdem S i e v e r S sich davon überzeugt h a t t e , daß 
Po temkins (den er persönlich kaum gekannt zu haben scheint) Feindschaft 
uicht zu emwafsnen sei uud durch Wjäsemski stets geschürt werde, legte er 
d a s A m t , dessen selbständige V e r w a l t u n g ihm unmöglich geworden zu sein 
schieu, freiwillig n i ede r , indem er „seiner geschwächten Gesundhe i t wegen" 
den Abschied e r b a t , der ihm am 1 4 . J u n i 1 7 8 1 in den gnädigsten Aus -
drücken gewähr t wurde . Von jetzt ab hörte jede The i lnahme unseres Lands-
mannes an dem wichtigen Werke a n f , d a s er geschaffen hatte nnd das 
wenig später sür die P rov inzen verhängnißvol l werden sol l te , welche die 
Anregung zu demselbeu wenigstens indirect gegeben h a t t e n : in den Händen 
Wjasemski ' s wurde die S t a t lha l t e r scha f t sve r f a s snng , bei deren Veg ründung 
und E i n f ü h r u n g die Kaiserin es daraus abgesehen h a t t e , S e l b s t t ä t i g k e i t 
nnd Leben ihrer Unter thanen zu wecken, — ein Mi t t e l der S t ö r u n g 
al les organischen Lebens uud darum Gegenstand der Abneigung derer , die 
ihre Ents tehung mit J u b e l uud Begeis terung begrüßt hat te«. 

E ine r ziemlich allgemein verbreitete« M e i n u n g nach , ist es J o h a n n 
J a k o b S i e v e r s selbst gewesen, der die A u s d e h n u n g des Gesetzes vom 
7 . N o v b r . 1 7 7 5 auf die Ostseeprovinzen vera« laß t ha t . Diesen J r r t h u m 
zu widerlegen werden wir in der Folge mannigfache Gelegenheit h a b e n : 
fü r den aufmerksame« Leser ist derselbe bereits durch die oben mitgetheilten 
Tbatsachen wider leg t , denn da S i e v e r s zur Zei t der Ausa rbe i t ung seines 
E n t w u r f s nicht an eiu Reichsgesetz, sondern an ein Nowgorodisches P r o v i n z i a l -
statnt gedacht hatte n«d da der Beseht zur E i u f ü h r u n g der S t ä d t e - und 
Ade l so rdnung erst erlassen w u r d e , a l s a u s dem G e n e r a l - G o u v e r n e u r vou 
T w e r ein P r i v a t m a u u auf dem livländischen G u t e Baueuhof geworden 
w a r , liegt es aus der H a n d , daß er bei jener V e r ä n d e r u n g der angestammten 
Verfassung unseres Landes nicht die H a n d im S p i e l gehabt haben kann. 
Dieselbe entsprang vielmehr der I n i t i a t i v e Wjäsemski 'S , der sehr wohl wuß te , 
daß es seinem Feinde S i e v e r s n i ema l s in den S i n « gekommen sei , d a s 
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O r i g i n a l , d a s ihm bei Abfassung der Adels- und S t a d t e o r d u u n g vor-
geschwebt hatte, zu Gunsten der Copie aufheben ;u wollen. W ä h r e n d die 
officiellen Verhandlungen über das Verhä l tn iß der livländischen Provi i iz ia l -
verfafsuug zu der sür das Reich geltenden neuen O r d n u n g erst in den 
achtziger J a h r e n beg innen , dat i r t Wjäsemski ' s erster Gedanke an eine in 
den Ostseeprovinzen vorzunehmende S t a a t S v e r a n d e r n u g bereits in d a s 
J a h r 1 7 7 9 zurück. I n seinem Auft rage richtete der damal ige G e n e r a l -
Gouverneu r von Liv- nnd Est land, G r a s B r o w n e * ) im F r ü b j a h r 1 7 7 9 
an d a s livlandische L a n d r a t h s - K o l l e g i u m ein S c h r e i b e n , in welchem er 
ver langte , daß ein a u s vier V e r t r a u e n s m ä n n e r n gewähl tes Comite nieder-
gesetzt werden sollte, um einen „gewissen confidentiell mitzmheilenden P l a n " 
zu prüfe» . Dieser „ P l a n " enthie l t die Grundzüge der S ta t tha l t e r schaf t s -
Verfassung. D i e W a h l des Conven t s lenkte sich aus vier M ä n n e r , deren 
N a m e n unserer Landesgeschlchte nicht fremd sind: den Landrath v. B e r g , 
der auch durch die Freundschast , welche ihm der große Winkelmann 
schenkte bekannt geworden ist , den ehemaligen Landra th C a r l Friedrich 
Schoultz von Ascheraden, der a l s edler Menschen- und B a u e r n f r e u n d unver-
gessen is t , den Sta l lmeis ter B a r o n Wolfs und den stellvertretenden Land-
marschal! v. Reuueukampff . ( D e r 1 7 6 9 zum Landmarschall gewählte B a r o n 
C a r l Gus t av Mengden war 1 7 7 4 , sein S te l lve r t r e t e r Landra th v. T a u b e 
1 7 7 5 gestorben.) I m October war daS Gutachten beendet und dem 
G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t übergeben w o r d e n ; eine versiegelte Abschrift (die 
Sache wurde sehr discret betrieben) wnrde zurückbehalten uud im Documeuten-
kasten des L a n d r a t b s - K o l l e g i u m s deponir t . Genauere Angaben über den 
I n h a l t dieses wichtigen Actenstücks vermögen wir nicht zu g e b e n ; nach den 

*) George Graf Browne. 30 Jahre lang General-Gouverneur von Livland <1762—92), 

war 1698 zu Limmerick in Irland als Sohn einer katholischen Adelsfamilie geboren worden, 
trat, nachdem er in seiner Vaterstadt studirt hatte, 1725 in kurpfälzische Kriegsdienste; durch 
Vermittelung des in russischen Diensten stehenden Generals Lord Keith trat B. im Jahre 
1730 in die Armee Rußlands, machte die Kriege gegen Polen und die Türkei mit, gerieth 
in Kriegsgefangenschaft und wurde als Sclave nach Adrianopel verkauft, indessen durch die 
Verwendung des französischen Gesandten wieder befreit. Zum General befördert machte er 

den siebenjährigen Krieg mit und wurde bei Zorndorf von preußischen Husaren schwer ver-
wundet; da ein Stück seines Schädels resecirt worden war. trug er eine silberne Platte 
auf dem Haupt. Nachdem B. ein ihm von Peter Ut. angetragenes Commando gegen 
Dänemark ausgeschlagen hatte, wurde er General-Gouverneur von Livland. 1764 ließ er 

der Kaiserin Katharina huldigen, noch bevor der bezügliche Befehl aus St. Petersburg 
angelangt war. Bei der Monarchin genoß er bis an sein Ende (1792) großes Ansehn. 
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A n d e u t u n g e n , welche d a s Wrangelsche Realregister g i e b t , hat der C o m i t e 
üb r igens alle Rechte und Pr iv i leg ien der Ritterschaft ausdrücklich vor-
behal ten und reservirt . D e r Landmarschall hatte ein S e p a r a t v o t u m ver-
schreiben lassen, in welchem eine directe Ab lehnung befürwor te t worden 
w a r . E i n halbes J a h r verging, während welches von der Verwirklichung 
nicht weiter die Rede w a r . Ers t im F e b r u a r 1 7 8 0 tauchte die Möglichkeit 
einer Ausdehnung des neuen Gesetzes aus Liv- und Es t land wieder aus. 
D i e estländische Ritterschaft theilte dem livländischen Landmarschall mit , 
sie habe S e . Er laucht den Her rn G e n e r a l - G o u v e r n e u r „um Abwendung 
der neuen, sür d a s ganze Reich vorgeschriebenen G o u v e r n e m e n t s - O r d n u n g " 
ersucht und forder te Livland auf , sich diesem Gesuch anzuschließen, w a s in 
der Folge geschah. Ehe wir auf den nächsten Er fo lg dieses Gesuchs aus -
führlicher e ingehen, sei der damaligen Lage des Landes in Kürze gedacht. 

I n den beiden J a h r z e h n t e n , welche der E i n f ü h r u n g der S t a t t h a l t e r -
schaftsverfassung vorhergegangen w a r e n , wa r d a s öfsentliche Leben unseres 
Landes durch zwei F ragen bewegt worden , welche bis in die G e g e n w a r t 
hinein aus der T a g e s o r d n u n g geblieben sind: die A g r a r f r a g e und d a s a u s -
schließliche Recht des Adels aus den Vesitz von R i t t e r g ü t e r n . D i e im 
Schooße des Adels aufgetauchten Versuche zur Besserung der materiellen 
Lage des leibeigenen B a u e r n s t a n d e s , an d e n e n , wie allbekannt C a r l 
Friedrich Schoultz den hervorragendsten Antheil genommen hat te — waren 
zwar vergeblich gewesen, hatten aber nicht verfehlt im Lande selbst eine 
gewisse Ausregung hervorzuruseu und die Aufmerksamkeit der Reg ie rung aus 
die Zus tände der ländlichen Bevölkernng zu richten. Klagen über die ver-
zweifelte Lage der Letten uud Esten waren bis an den T h r o n der Kaiserin 
gedrungen , die ihren G e n e r a l - G o u v e r n e u r beau f t r ag t e , unablässig auf eine 
strengere H a n d h a b u n g der Jus t i z gegen harte und grausame Gutsbesitzer 
hinzuwirken und den Adel zu neuen B e r a t h u n g e n über die Verbesserung 
der ländlichen Zus tände zu veranlassen. I m Lande selbst nahm ein großer 
The i l der G e b i l d e t e n , namentlich der Geistlichen und der Ge leh r t en in 
den S t ä d t e n mit Entschiedenheit P a r t e i sür die S a c h e der „Menschen-
rechte", deren „ M a i n t e n i r u n g " der edle Schoultz vergeblich von der 
politischen Einsicht seiner S tandesgenossen gefordert hat te . Geschürt wurde 
dieser Gegensatz zwischen Adel und Nichtadel durch die S t re i t igke i t en , 
welche in den sechsziger J a h r e n zwischen der Ritterschaft und der f. g. 
Landschaft, (nach der damaligen Terminologie der Gesammthei t der nicht-
immatr ikul i r ten Gutsbesitzer) ausgebrochen w a r e n . I m J a h r e 1 7 6 6 hatte 
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die Kaiserin Katharina Depntirte aus allen Ständen und allen Theilen 

des Reichs nach Moskau berufen, um ein allgemeines Gesetzbuch aus-

zuarbeiten. Die Verhandlungen darüber, ob diese Deputirten nach dem 

allgemeinen Reichsgesetz zu wählen oder einseitig von den in Liv- und 

Estland bestehenden ritterschaftlichen und städtischen Corporationen zu 

delegiren seien, hatten zu Erörteruugen der peinlichsten Art Veranlassung 

gegeben und die Discrepanz bloßgelegt, welche zwischen der bestehenden 

Verfassung und den sactischen socialen und politischen Zuständen in Stadt 

und Land schon seit Jahren bestand. I n den Städten wurde darüber 

gestritten, ob der Magistrat, als höchster Repräsentant und erster Stand 

der Commune zu wählen habe oder ob auch die Glieder der Gilden an der 

Wahl Theil zu nehmen hätten: es gab sogar Ultras, welche eine Theil-

nahme der außerhalb der drei Stände stehenden Einwohner verlangten. 

Aehnlich war der Gegensatz, um welchen es sich in dem Hader zwischen 

den Jmmatrikulirten und den übrigen Gutsbesitzern handelte; während die 

einen daran erinnerten, daß verfassungsmäßig die Ritterschaft das ganze 

Land repräfentire ihre Vertretung allein berechtigt sei, Wahlen vorzu-

nehmen und Beschlüsse zu fassen, hielten die andern sich an den Wortlaut 

des kaiserlichen Ukases, der — von den im Innern des Reichs bestehenden 

Einrichtungen ausgehend — alle Edellente und Gutsbesitzer zu Wählern 

machte. Nachdem die kaiserliche Entscheidung im Sinne der „Liberalen" 

ausgefallen war, die in den Städten die Bürger aller drei städtischen Stände 

zu Wählern der Deputirten gemacht, für das flache Land eine doppelte 

Vertretung, angeordnet hatte, constituirte die Landschaft sich als selbst-

ständige Corporation, die ein „Haupt" und zwei Vertreter wählte, welche 

letztere neben den ritterschaftlichen Repräsentanten an der Moskauer Ver-

sammlung Theil nahmen. Die Arbeiten der zu Moskau tagenden „allge-

meinen Gesetzes-Commission" sind bekanntlich niemals zum Abschluß gebracht 

worden, — sür das gesammte übrige Reich ging jenes kühne Unternehmen 

der gekrönten Philosophin durchaus spur- und folgenlos vorüber; sür die 

Ostseeprovinzen, deren nach ständischen Principien geregelte fest geordnete 

Zustände eine Theilnahme der gefammten Bevölkerung an der Legislation 

als Anomalie erscheinen ließen, war jenes schnell vergessene Experiment ein 

Ereigniß von weittragendster moralischer wie politischer Bedeutung gewesen, 

dessen man durch ein ganzes Menschenalter gedachte. Ganz abgesehen 

davon, daß die Masse der außerhalb des alten ständischen Rahmens 

stehenden deutschen Bevölkerung zum ersten Male auf Gedanken an die 
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Möglichkeit einer andern Ordnung als der gegebenen gebracht und daraus 

aufmerksam gemacht worden war, daß ein Unterschied zwischen den sactischen 

Zuständen und ihrer verfassungsmäßigen Form bestehe, bildete die neu 

constituirte Landschaft den Herd einer systematischen Opposition gegen den 

alten Landesstaat, die mit erbitterter Leidenschaftlichkeit aber ohne Geschick 

und ohne wahrhaft politischen Sinn geführt wurde. Die Häupter dieser 

Fraction, Major Bluhmen, Kanzelleirath v. Reimersen und der durch seine 
wilde Tapferkeit im Türkenkriege bekannt gewordene Obrist (später General) 

„de Weißmann" (der russische „Epaminondas") führten im Schooße der 

Moskauer Commission, wie in der Kanzellei deS General-Gouverneurs 

offen gegen die alte Verfassung Krieg und ließen keine Gelegenheit zur 

Schädigung derselben unbenutzt. Geschürt wurde dieser unheilvolle Hader 

durch das Bestreben der Ritterschaft, den nicht-immatriknlirten Pfand- und 

Gutsbesitzern gegenüber ein Einlösungs- und Näherrecht geltend zu machen, 

dessen rechtliche Begründnng in der That höchst zweifelhafter Natur war; 

die Landschaft prätendirte ihrerseits ohne jeden Rechtsgrund, daß ihre 

Deputirten aus der allgemeinen Landeskasse bezahlt werden sollten. I m 

Jahre 1774 war der General-Gouverneur zu einer Entscheidung der 

streitigen Punkte veranlaßt worden: durch dieselbe wurden die bereits in 

landschaftlichen Händen befindlichen Rittergüter vor jeder Besitzstörung 

geschützt und die Laudfassen in Steucrbewilligungssragen zum Landtage 

zugelassen; da das Reluitionsrecht der Jmmatrikulirten aber im Uebrigen 

ausrecht erhalten winde, blieb der Hauptgegenstand des ständischen Haders 

fortbestehen. Die Landsassen, deren Anspruch aus Ausnahme ihrer Deputirten 

iu den Matrikelverband abgewiesen worden war, waren nach wie vor ent-

schiedene Gegner der Ritterschaft uud harrten nur der Gelegenheit, um 

mit ihren Wünschen aufs Neue hervorzutreten. Anf die Knnde von Ver-

handlungen über die Einführung der Stalthalterschafsverfassnug, war der 

Major v. Bluhmen nach S t . Petersburg gereist, um sür dieselbe zu agitiren 

und das Interesse der angeblich beeinträchtigten Landsassen zu vertreten. 

Nicht ganz so schlimm aber doch ziemlich bedrohlich sah eS in den Städten, 

namentlich in Riga aus, wo sich gleichfalls eine der bestehenden Ordnung 

feindliche Partei gebildet hatte, welche den Rath unaufhörlich anfeindete 

uud an dem neu ernannten Cirilgouverneur Bekleschow (einem Mann der 

sein Vornrtheil gegen das deutsch-aristokratische Element übrigens später 

ablegte und aus einem Feinde desselben zum Gönner wurde) einen Stütz-

punkt fand. An der Spitze der Unzufriedenen in Riga stand ein Tischler-
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meister Ebel, der seit Jahren als Wühler und unruhiger Geist bekannt 

war und die kleine Gilde mit der Versicherung „nach der russischen Städte-

ordnung könnten auch Handwerker Rathöherren werden" sür diese zn ködern 

suchte. Aus Kosten einer Anzahl berüchtigter „Krakehler" und verblendeter 

Spießbürger, wurde Ebel nach Petersburg gesendet, um gegen den Rath 

zu intrigniren und denselben wegen schlechter Finanzwirthschast anzuschwärzen, 
ein Vorhaben, das um so frivoler war, als alle Welt wußte, daß die übele 

finanzielle Lage der Stadt durch kostbare und schlecht ausgeführte Damm-

und Hasenbauten verschuldet worden war, gegen welche der Rath vergeblich 

opponirt hatte. Ueber Stadt und Land lag eine dnmpfe Schwüle: daö 

Gefühl, daS über kurz oder laug eine entscheidende Veränderung bevorstehe, 

deren Folgen noch nicht abzusehen seien, hatte sich aller Gebildeten bemächtigt 

und die Ereignisse vorbereitet, denen man zagend entgegen ging. 

I m Sommer 1782 trat der livländiscbe Ritterschastscenvent in ge-

wohnter Weise zusammeu; es war bekannt geworden, daß Graf Browne 

im Juni nach Petersburg abgereist sei und dieser Zeitpunkt sollte benutzt 

werden, um des einflußreichen Statthalters Verwendung noch ein Mal zu . 

Guusten der bestehenden Ordnung in Anspruch zu nehmen. Man war 

genug darüber unterrichtet, daß Ihre Majestät an eine Ausdehnung des 

Gesetzes vom 7. November 1777 nicht gedacht hatte, daß die Initiative 

zu derselben vom Fürsten Wjäsemski ausgegangen war, der diese Angelegen-

heit im Senat zur Sprache gebracht hatte, nachdem Moskau und die 

Ukraine, die die Ausrechterhaltung ihrer früheren Einrichtungen gewünscht 

hatten, gleichfalls in Statthalterschaften verwandelt worden waren. Der 

greise General-Gonverneur stand der Sache ziemlich indifferent gegenüber 

und bei der bedeutenden Stellung, die ihm die Gnade seiner Kaiserin 

eingeräumt hatte, ließ sich wohl hoffen, daß eS ihm — wenn er überhaupt 

gewonnen wnrde — gelingen werde, dem General-Procnreur die Spitze zu 

bieten. Nach deu Nachrichten, die man aus Estland erhalten hatte, kam 

es hauptsächlich darauf an , der Agitation derer zu begegnen, welche die 

Statthalterschastsversassung erbitten wollten, denn man war bei Hos gewohnt, 

dieselbe als Gnade anzuseben, die Jedem, der um dieselbe sollicitirte, 

ertheilt werden müsse. Bald nach Eröffnung des Konvents theilte der 

Regiernngsrath Baron Vietinghos (der bekannte Gründer des Rigaer 

Theaters) dem Landmarschall ein Schreiben Brownes mit. nach welchem 

die Einführung der statthalterschaftlichen Behördenverfassung so gut wie 

beschlossen war; der Eonvent wurde aufgefordert, diejenigen Abänderungen 
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und Modifikationen zu bezeichnen, welche nothwendig sein würden, um die 

neuen Einrichtungen mit deu besonderen Reckten, Privilegien und Vorzügen 

des Landes in Einklang zu bringen. Der Entschluß des Konvents war 

bald gefaßt; man beschloß offen und ehrlich zu erklären, daß das Land 

bei seinen alten Einrichtungen, deren Vorzüge I h r e Majestät selbst anerkannt 

habe, indem sie dieselben zu Mustern sür das ganze Reich gemacht, zu 

bleiben wünsche und gab diesem Votum, iu einer allnnterthänigsten Er , 

klärnng Gestalt, welche der Landmarschall v. Rennenkampff und der 

residirende Landrath Graf Mengden unterzeichneten und dem estländischen 

Ritterschastshauptmann abschristlich mittheilten. Wenig später traf ans 

Reval die Nachricht ein, die estländifche Ritterschaft habe sich in überein, 

stimmender Weise ausgesprochen. Inzwischen war der Konvent geschlossen 

worden und allenthalben wurde dem Erfolg des Schreibens, mit welchem 

man sich an die Gnade der Kaiserin gewandt hatte, mit Spannung ent-

gegen gesehen. Aber schon im J u l i erhielt der Landmarschall ein Schreiben 

des Senateurs Fürsten Alexander Woronzow, welches die Sachlage voll-

ständig veränderte. Der Fürst theilte kalt und trocken mit, da er persönlich 

die Antwort der Ritterschaft mißbillige, habe er dieselbe gar nicht zu I h r e r 

Majestät Kenntniß gebracht, es müsse anders resolvirt werden. Gras 

Browne, der aus Petersburg zurückgekehrt war ohne einen entscheidenden 

Schritt gethan zu haben, verlangte, nachdem der Landmarschall und der 

residirende Landrath versichert hatten, es müsse bei dem einmal gefaßten 

Conventsbeschluß sein Bewenden haben, die Einberufung eines neuen 

Konvents: bei den Schwierigkeiten, welche einer solchen entgegenstanden, 

gab er sich indessen zufrieden, als man ihm eine Circnlairbefragung der 

Conventsglieder vorschlug. Selbstverständlich fiel diese in dem Sinne 

einer vollständigen Zustimmung zu der Erklärung des Landmarschalls und 

des residireuden Landraths aus. Dabei hatte es sein Bewenden: nachdem 

Browne Herrn v. Rennenkampff ein Schreiben des kaiserlichen Cabinets-

Secretairs S taa ts ra th Dahl mitgetheilt hatte, welches davor warnte „etwas 

durch Kühnheit vorschreiben zu wollen", lag die Unmöglichkeit, an das 

Ohr der Monarchin zu gelangen so direct vor, daß nichts übrig blieb, als 

zu warten. — Ebenso erfolglos waren die Schritte gewesen, welche der 

Rigasche Rath unternommen hatte; vergebens hatte man dem nach Peters-

burg durchreisenden Grasen Falkenstein (Kaiser Joseph II.) eine Denkschrift 

„Vlatt zur'Chronik Rigas von I . C. Berens" überreicht, um dasselbe 

an die Kaiserin gelangen zu lassen. Potemkin stand aus der Höhe seines 
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Einflusses, seine Buudesgenossenschaft machte Wjäsemski zum Herrn der 
Situation und man mußte sich mit dem Bewußtsen, allen Versuchungen 

zum Trotz, wenigstens selbst keinen Schritt zur Veränderung der bestehenden 
Zustände gethan zu haben, in das Unabänderliche ergeben. 

S o verging wiederum ein halbes J a h r ; von jeder Kunde über die 

Wünsche ihrer getreuen Liv- und Estländer abgeschnitten, unterzeichnete die 

Kaiserin am 3. December 1782 einen Befehl, durch welchen die Einführung 

der Statthalterschastsversassung angeordnet, die Herzogthümer Liv» und 
Estland in die Statthalterschaften Riga und Reval verwandelt wurden. 

Zunächst blieb die Frage, ob die alten Behörden neben den neuen fort-

bestehen und ob die allgemeine Adelsordnung und das Reglement für die 

Städte gleichfalls in Kraft treten sollten, noch offen. Es kam Alles daraus 

an, diesen Umstand zu benutzen, den Fortbestand der alten Einrichtungen, 

die zu der statthalterschaftlichen Behördenverfassung nur theilweise im 

Gegensatz standen, zu sichern und das alte ständische Recht mit den neuen 
Institutionen in Einklang zu bringen. Ter Landmarschall und der 

residirende Landrath, die im Januar 1783 eine eingehende Berathung 

hielten, einigten sich bald darüber, daß directe Remonstratiouen aufzugeben 

und alle Anstrengungen darauf zu richten seien, die Statthalterschafts-

ordnung mit der alten Verfassung in ein Ganzes zu verschmelzen, daß 

ebenso den Wünschen der Regierung entsprach, wie den Bedürfnissen des 

Landes. Zudem wurde der Residirung durch ihren Bevollmächtigten in 

S t . Petersburg, Kriegsrath v. Schmäliug, (Secretair des Fürsten Kurakin 

und aus dessen ausdrücklichen Wunsch mit der Führung der livländischen 

Geschäfte betraut) gemeldet, es sei davon die Rede, die Ausführung deS 

kaiserlichen Decrets vom 3. December auf mehrere Jahre zu verschieben, 

eine Nachricht, die sich bald als irrthümlich erwies. Vom Januar bis 

zum Jul i 1783 verging die Zeit mit vorbereiteten Maßregeln: am 

3. Mai desselben Jahres erschienen zwei kaiserliche Ukase, deren einer die 

Mannlehne in Liv- und Estland aufhob und in Allodien verwandelte, 

während der andere eine einschneidende Umgestaltung des Steuerwesens 

durch Einführung von Handelsabgaben sür die Kanfleute und einer Kopf-

steuer sür die B. uern anordnete. Da die Allodification der Lehne einen 

langgehegten Wunsch des Adels erfüllte, gab man sich allgemein der Hoff-

nung hin, die Einführung der Stattbalterschaftsordnnng werde unter mög-

licher Schonung der ständischen Einrichtungen und Berücksichtigung der 

Wünsche des Adels geschehen. Daß diese Hoffnung in den weitesten 
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Kreisen gehegt und selbst von solchen Leuten getheilt wnrde, die dem neuen 

Gesetz entschieden freundlich waren und naturgemäß den allgemeinen Reichs-

interessen näher standen als den speciell livländischen Eigenthümlichkeiten, 

das geht mit besonderer Deutlichkeit aus der Haltung hervor, welche der 

inzwischen aus dem Staatsdienst entlassene und auf seinem Gute Bauenhos 

lebende Geheimrath Johann Jakob Sievers beobachtete. 

Trotz des Verlustes seiner Stellung stand dieser ausgezeichnete, vom 

wärmsten Eifer für die Wohlfahrt seines Vaterlandes wie des gesammten 

Reichs beseelte Staatsmann bei der Kaiserin, der er direct schreiben durfte, 

in hoher Achtung. Mehrere seiner Briese aus dem ersten Halbjahr 1783 

sind der Nachwelt ausbewahrt worden. „Ew. Majestät," heißt es in einem 

Schreiben vom 11. M a i , „beschwöre ich, Thränen iu den Augen, diesen 

glücklichen Provinzen den Genuß ihrer Freiheiten und Privilegien zu be-

lassen. Ew. Majestät haben dieselben ja selbst bestätigt und nach meiner 

Ansicht um so nachdrücklicher bestätigt, als Sie in ihnen die Grundsätze 

Ihrer neuen Verfassung schöpften, die sicherlich Rußlands Glück sür die 

Gegenwart und aus Jahrhunderte macht." Dieser Ansicht blieb Sievers 

auch in der Folge und trotz des Sieges, den seine Feinde über ihn zu 

erringen wußten, treu. „Eine Viertelstunde," schrieb er später seiner 

Mouarckin, „hätte mir hingereicht mein Vaterland zu retten und ich sage 

es dreist, dieser Augenblick wäre eine schöne Viertelstunde Ihrer Regierung 

gewesen. Alle meine Schritte, wie meine Hoffnung waren umsonst." 

Vier Wochen nach Erlaß des AllodificationSnkases, Anfang Juni 1783, 

trat der RitterschaftSconvent wieder zusammen. Die erste ihm vom General-

Gouverneur mitgetheilte Vorlage betraf die Einführung der neuen Ver-

fassung, welche jetzt im Einzelnen berathen wurde. Es war entschieden 

worden, daß die Adels- und Städteordnung uicht eingeführt werden sollte, 

und dankbar flocht der Convent dem Reskript / in welchem sür den Allo-

dificationsukas und die nachgegebenen Modifikationen der Gouvernements-

ordnung gedankt wurde, die Versicherung ein, er hoffe und wünsche, „die 

Glückseligkeit der Ritterschaft solle durch die neue Einrichtung erhöht 

werden." Am 3. Jul i erschien der Einführungs-Ukas. Der Hauptinhalt 

desselben läßt sich in die nachstehenden Sätze zusammenfassen, die wir unter 

Vorbehalt nothwendiger Nachträge dem ausführlichen Bericht entnehmen, 

welchen der alte Hupel im achten Stück seiner Miscellaneen niedergelegt 

hat: vorauszuschicken ist aber noch, d a ß diese O r d n u n g der D i n g e 

nur zwei J a h r e l a n g bes tand , da im Jahre 1785 die vollständige 
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und unveränder te E i n f ü h r u n g der Adels- und S t ä d t e o r d n u u g erfolgte. 
W ä h r e n d des P rov i so r iums von 1 7 8 3 , d a s gleichsam den eisten Act der 
statthalterschaftlichen Per iode bi ldete , waren folgende Best immungen maß-
gebend. „ D i e Kaiser in ." so heißt es bei H u p e l , „erklärte durch einige 
Ukase vom 3 . J u l i , daß die Pr iv i leg ien , Gnadeubr iese , besondere Landes-
gesetze, Ritterschastsverfassung oder der sogenannte Landesstaat , kirchliche E i n -
richtungen und Kirchenordnnngen, wie anch die Magis t rä te in den großen 
S t ä d t e n mit ihrer Verfassung ungeänder t bleiben, doch l e t z t e r e a b e r u n t e r 
e i n e n G o u v e r n e m e n t s - M a g i s t r a t stehen s o l l t e n , da durch dessen 
E i n f ü h r u n g die Vorzüge der E i n w o h n e r , welche an der W a h l der dazu 
gehörenden Beisitzer Antheil h a b e n , erweitert werden. Auch wurde Aller-
höchst e r l a u b t , die Geschäfte bei den Ger ich tsör te rn in deutscher S p r a c h e 
zu verhandeln . Nach den Verordnungen werden die Beamten aus eine 
genau bestimmte Art erwählt und zwar einige a l s die Gouve rneu re , von 
der Kaiser in , andere a l s die P r o c u r e u r e vom S e n a t , noch andere a l s die 
Kreisrentmeister durch den G e n e r a l - G o u v e r n e u r , noch andere, a l s wohin 
viele Richterstühle g e h ö r e n , durch d a s Vallot iren (se . des Ade ls ) , doch 
müssen solche vom Gene ra l -Gouve rneu r bestätigt werden." 

„ D i e alten N a m e n Liv- und Est land wird man zwar noch im Lande 
selbst hören, auch a u s w ä r t s gebrauchen: von S t . P e t e r s b u r g a u s und selbst in 
unseren Kauzelleien werden wir nun die Rigasche und die Revalsche S t a t t -
halterschaft heißen. I n jeder Gouvernementss tad t sind die Ober ins tanzen , 
welche nach Beschafsenbeit a u s zwei Depar t eu ien te rn , nämlich einem sür die 
bürgerlichen und einem sür die peinlichen Rechtssachen, bestehen; a u s dem 
in Druck gekommenen E t a t sind n a m h a f t zu machen: 1) die G o u v e r -
n e m e n t s r e g i e r u n g ; * ) 2) der G e r i c h t s h o f , welcher austatt des bis-
herigen zu S t . P e t e r s b u r g befindlichen Reichsjnstizcolleginms die oberste 
I n s t a n z is t ; 3) der C a m e r a l h o f , * * ) welcher die kaiserlichen Einkünf te 

*) Bis zum Jahre 1783 waren alle Verwaltungsgeschäfte von den Landesbehörden 

selbständig geordnet und sodann den beiden Regierungsräthen übergeben worden, welche 

dem General-Gouverneur attachirt waren, in der Regel übrigens zur Ritterschaft gehörten. 

I m Jahre 1711 hatte die Ritterschaft gebeten, die ViceS der Regierungsräthe mit denen 

der Landräthe zu verbinden; 1729 noch war einer der Regierungsräthe vom Adel gewählt 

und mit Genehmigung des General-Gouverneurs „präsentirt" worden. 

**) Die Finanzgeschäfte waren früher^von einem „Oeconomie-Directeur", der zugleich 

die Oberaufsicht über die Domainen führte, übrigens in der Regel der Ritterschaft angehörte 

verwaltet worden. Der Cameralhof führte bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts zu-

gleich die Aufsicht über die Domainen. 
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besorgt ; 4) d a s G e w i s s e n s g e r i c h t ; * ) 5) d a s O b e r l a n d g e r i c h t , 
welches in R i g a statt des vorigen Hofgerichts ist, Reva l ha t te auch vorher 
ein Obe r l andge r i ch t ; 6) der G o u v e r n e m e n t s m a g i s t r a t , un te r welchem 
alle S t a d t m a g i s t r a t e stehen; 7) die O b e r r e c h t s p f l e g e , an welche alle 
Sachen von der Unterrichtspflege g e l a n g e n ; 8 ) d a s K o l l e g i u m d e r 
a l l g e m e i n e n F ü r s o r g e . " 

„Außer diesen befinden sich daselbst die Kre i sbehö rden , wie in jeder 
Kreiss tadt und diese sind: 1) d a s Kreisgericht , in Livland hieß es v o r m a l s 
Landgericht , in Est land M a n n g e r i c h t ; 2) die Kre i s r en te re i ; 3) d a s adlige 
Vormuudschaf t samt , vermuthlich werden auch die Unadel igen und B ü r g e r -
lichen im Kreise dahin gehören ; v o r m a l s besorgten desselben Angelegenheiten 
in Livland d a s Landgericht, in Estland d a s Nieder landger ich t ; 4) d a s 
Nieder landger ich t , in Livland hieß es v o r m a l s d a s O r d n u n g s g e n c h t , in 
Es t land besorgte der Hakenrichter einen Thei l von desselben Geschäf ten ; 
5) der S t a d t v o g t , doch nu r an solchen O r t e n wo kein K o m m a n d a n t i s t ; 
6) der S t a d t m a g i s t r a t ; 7) die Niederrechtspflege, unter welcher die K r o n s -
bauern stehen, vielleicht in gewisser Beziehung die Kronsgü t e r übe rhaup t . 
Vermutblich wird sie die Geschäfte der bisherigen livländischen Kre is -
commission besorgen, doch soll nicht in jeder S t a d t eine Niederrechtspflege 
sein, sondern sür alle neun livländischen Kreise deren nn r vier und sür die 
fünf estländifchen, weil daselbst nur wenige Kronsgü te r sind, nicht mehr 
wie eine. Endlich noch der K r e i s a r z t , K r e i s c h i r u r g u s , Un te rwundärz t e , 
der Kre i s rev isor , Kre i s anwa l t u . s. w . " — Nach einer ausführl ichen E r -
ör terung der Geha l t sve rbesse rungen , welche den einzelnen B e a m t e n durch 
die V e r ä n d e r u n g e n zu Thei l geworden , geht H u p e l zu der wichtigsten der 
Umgestal tungen von 1 7 8 3 über , — zu der neuen E in the i lung Liv- und 
E s t l a n d s : „ I n Livland waren bisher mit Inbegr i f f der I n s e l Oesel süns 
Kreise, jetzt sind deren n e u n ; in Es t land zählte man immer n u r vier Kreise, 
jetzt sind deren süns! (Zu den vier alten Kreisen H a r r i e n , W i e r l a n d , 
J e r w e n und Wieck, kam der Balt ischporter Kre i s . ) W a s die livländischen 
Kreise der statthalterschaftlichen Zeit a n l a n g t , so entsprechen dieselben den 
jetzigen O r d n u n g s b e z i r k e n ; die neugegründete S t a d t W e r r o (Anfangs 
Kirrumpä-Koikel benannt) und die E r h e b u n g des zum Flecken herab-
gesunkenen Fellin zum R a n g einer S t a d t , ermöglichten e s , die Z a h l der 
livländischen Kreise zu verdoppeln . 

*) Eine Justizbehörde zur Beilegung von VormundjchaftS- und Familienstreitigkeiten. 
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A u s dem I n h a l t der vorstehenden M i t t e i l u n g e n über die Verfassungs-
änderungen von 1 7 8 3 geht h e r v o r , daß dieselben in doppelter Weise in 
die bestehenden Verhältnisse e ingr i f fen: erstens durch eine Reibe von Neu-
schöpfungen, welche die P rov inz ia lve rwa l tung im Einzelnen regelten und 
die verschiedenen bis dazu ungetrennten Geschäftszweige von einander 
absonderten, und zweitens durch Abänderung der f rüheren ständischen Com-
petenzkreise. D i e neuen provinziellen Pol izei- , Aufsichts- und F inanz-
behörden , welche die Arbeiten ü b e r n a h m e n , die bis dazu in den Händen 
der beiden Regie rungsrä the nnd deS Oeconomie« D i r e c t e u r s geruht hat ten , 
bildeteu offenbar einen erbeblichen Fortschritt gegen f r ü h e r ; wa r ihr 
büreaukratifcher E inf luß anch nicht immer w o h l t h ä t i g , so mußte es doch 
diesem zugeschrieben werden , daß die V e r w a l t u n g an Regelmäßigkeit und 
Übersichtlichkeit gewann und präcisere Formen a n n a h m , wie ste längst 
wünschenswerth geworden waren . Diese neuen Behörden bedingten aber 
keineswegs eine Abände rung der Verfassung, deun sie berühr ten d a s ständische 
Wesen in keiner Wei se ; der ganze Unterschied gegen f rüher bestaud in einer 
V e r ä n d e r u n g des M e c h a n i s m u s , durch welchen d a s gehörige Zusammen-
wirken der Localautori taten geregelt w u r d e : die Umgestal tung der G o u -
vernemeutsbehörden wcr mit der Ausrechterbaltung der alten Einr ichtungen 
durchaus verträglich. D a ß d a s Gesetz von 1 7 8 3 aber weitergehende Zwecke 
verfolgte und dazu bestimmt w a r , eiue Rad ica lve rände rung nicht eben 
wohlthät iger Art vorzubereiten, ging von Hanse a u s a u s zwei Umständen 
h e r v o r : a u s der Umbenennung der alten Gerichte uud der — wie u n s 
scheint — durchaus unnöthigen V e r m e h r u n g derselben. D a s Gewissens-
gericht, der dem Hof- uud dem Ober landgcr ich t übergeordnete Ger ichtshof , 
der die Apellation nach P e t e r s b u r g doch nicht ausschloß, d a s adlige V o r -
mundschaftsgericht, die S t a d t v ö g t e u. s. w. , waren bloß der Unisormität 
zu Liebe geschaffen worden, eine innere N o t w e n d i g k e i t ließ sich für dieselben 
ebenso wenig nachweisen, wie fü r die Verdoppelung der zu Kreisgerichten 
umbenannten Landgerichte. Noch bedenklicher erscheint es , daß die S t a d t . 
Magistrate einem Gonveruemeusmagi s t r a t untergeordnet w u r d e n , dessen 
Beisitzer durch die einzelnen Bürgerschaften gewählt w u r d e n , der mi th in 
zu den alteu cooptrir ten Rechtskörperschaften in natürlichem Gegensatz stand. 
Auch die Verfassung der Ritterschaft erlitt verschiedene Umgesta l tungen: 
der Landmarschall mußte den Titel G o u v e r n e m e n t s - M a r s c h a l l annehmen 
und stand in direkter Abhängigkeit vom G e n e r a l - G o u v e r n e u r , d a s I n s t i t u t 
der Kreismarschälle (von denen einer aus jeden Kre is kam) wa r der 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg.. Bd. XVI, Heft 5. 28 
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angestammten Verfassung ebenso fremd, wie die neue K r e i s e i n t h e i l u n g ; auch 
der veränder te M o d u s der W a h l e n schien absichtlich die bisherige O r d n u n g 
durchbrechen zu wollen. D i e Grundzüge des alten LandeSstaa ts waren 
nu r noch mühsam wiederzuerkennen, die Provinz ia lver fassnng Liv- und 
Es t l ands hatte aufgehör t das P r o d u c t einer geschichtlichen Entwickelung zu 
se in , d a s kraft des ihm innewohnenden e igenen, aus T r a c t a t e gestützten 
Rechts bestand. 

I n diesem S i n n e sind die Verfassungsveränderungen von 1 7 8 3 von der 
M e h r z a h l derer aufgefaßt worden, welche ste erlebten. D e r Eindruck, den 
die V e r o r d n u n g vom 3 . J u l i in S t a d t und Land mach te , w a r sehr viel 
nachtheiliger und stärker, a l s man nach den Berichten H u p e l s , J a n n a u s und 
anderer Verehre r der neuen O r d n u n g der D i n g e glauben soll te, ja er 
übertraf die Wirkungen der zwei J a h r e später decretirten Besei t igung alles 
dessen, w a s von dem alten Landess taa t noch übr ig geblieben war , um ein 
Bedeu tendes . D i e eigentlich politischen Köpfe waren nach d e m , w a s sie 
im S o m m e r 1 7 8 3 erlebten, außer Zweifel d a r ü b e r , daß die Ausrecht-
e rha l tung der alten Organ i sa t ion der Ritterschaft und der dreigliedrigen 
S tad tve rsassung n u r ein P r o v i s o r i u m , eine bloße F rage der Zei t sei. F ü r 
die Entschiedenheit der Absichten, mit denen Wjäsemski v o r g i n g , sprach 
vor allem der M o d u s der E i n f ü h r u n g der Sta t thal terschastsversassung. 
I n den ersten J u l i t a g e u decretirt , wurde sie ohne vorhergängige B e r a t h u n g 
mit den L a n d e s a n t o u t ä t e n , schon im S e p t e m b e r desselben J a h r e s durch den 
G r a f e n B r o w n e in A u s f ü h r u n g gebracht. D i e Gl ieder des sofort einbe-
rufenen L a n d t a g s , der Rigasche R a t h und die D e p u t i r t e n der Gi lden 
wurde« am 2 6 . S e p t e m b e r auf dem Sch loß zu R i g a versammelt , wo der 
O e c o n o m i e - S e c r e t a i r P o m m e r - E s c h e den E i n f ü h r u n g S - U t a s und die Be-
stimmungen über die neue« Gerichte und Autor i t ä ten im N a m e n des Gene ra l -
G o u v e r n e u r s v e r l a s . Diesem öffentlichen Act war kurz zuvor die s. g. 
Auswar tung des Adels vo rhe rgegangen , d. h. die Gl ieder deö Land tags 
waren dem G e n e r a l - G o u v e r n e u r in a l t -herkömmlicher Weise vorgestellt 
worden, nachdem der Landmarschall die „ H a r a n g u e " d. h. die festliche B e -
g r ü ß u n g des kaiserlichen S t e l l ve r t r e t e r s gehalten hat te . D i e allgemeine 
Niedergeschlagenheit der Anwesenden mußte es erhöhen, daß der G r a s , ein 
strenger alter K r i e g s m a n n von oft verletzenden Fo rmen , seine Unzufrieden-
heit mit verschiedenen von der Ritterschaft gewähl ten Bea .u ten ziemlich 
rücksichtslos aussprach und u . A. e rk lär te , daß „etliche" O r d n u n g s r i c h t e r 
ihre Functionen so mangelhaf t erfüll t h ä t t e n , daß er sie sür den Fa l l der 
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N e u w a h l „nicht wieder annehmen werde" . Besonders peinlich war es , daß 
B r o w n e sich bei dieser Gelegenheit in bittern Wor ten über die Unredlichkeit 
eines Kre i sdepu t i r t en , Herrn von Rosenkampff , beschwerte, der wegen 
schmutziger Ge ld- und Wechselgeschäfte außer Funct ion gesetzt worden war 
und später a u s der Matr ikel ausgeschlossen wurde . Nach Beendigung 
dieses peinlichen Auf t r i t t s fand die erwähnte Verlesung der neuen Ver -
fassung statt und sodann führ te der G e n e r a l - G o u v e r n e u r die Land tags -
glieder in die Domkirche, wo dieselben von ihm vereidigt wurden . T a g s 
darauf fanden die neuen Wahlen statt; zuvörderst wurde« die acht Kre i s -
marschälle unter Thei lnahme der u ich t - immatr ikul i r ten Edelleute gewähl t , 
sodann wählte die Ritterschaft a u s der Zah l dieser den G o n v e r n e m e n t s -
uud Landmarschall (dieser Titel wurde bis zum J a h r e 1 7 8 5 beihalten) in 
der Pe r son eines Fre iherrn v. B n d b e r g . Unter den anwesenden Land-
tagsgl iedern finden wir auch den Gehe imra th J o h a n n Jakob S i e v e r s aus-
g e f ü h r t , dessen umsichtiger R a t h dem Lande wiederholt zu S t a t t e n kam, 
zumal S i e v e r s bei dem G e n e r a l - G o u v e r n e u r in hohem Ansehen stand und 
die Kaiserin dem alten Herrn wiederholt zur Pfl icht gemacht hatte, sich in 
wichtigen Fragen an ihren viel jährigen Be ra the r zu w e n d e n , der a l s 
Gouve rneu r von Twer und Nowgorod und a l s S c h ö p f e r der S t a t t h a l t e r -
schastsversassung ibr volles V e r t r a u e n erworben ha t te . Bei der W a h l des 
Wolmarschen Kreismarschalls hatte S i e v e r s die meisten S t i m m e n erhal ten , 
dieses Amt indessen a b g e l e h n t . wahrscheinlich um seiner Treue gegen die 
alte Verfassung einen öffentlichen und unzweideutigen Ausdruck zu g e b e n ; 
d a s ihm auf demselben Landtage angetragene L a n d r a t h s a m t nahm er ohne 
Zögern dankbar a n . S o d a n n wurde zur W a h l der Beisitzer der ueuen 
Gerichte geschritten nnd über diese dem G e n e r a l - G o u v e r n e u r berichtet. 
D i e Landsassen, welche sich ungewöhnlich zahlreich versammelt zu haben 
scheinen und deren größter Tbeil die neuen Einrichtnngen a l s einen S i e g 
ihrer P a r t e i begrüßte , ver langten s o d a n n , d a ß ihnen der Ri t tersaal zur 
Vornahme ihrer Wah len bewilligt werde; sie hatten sich über neue Depu t i r t e 
„zum Gesetzeswerk" und über die W a h l eines „ H a n p t m a n n s " zn einigen. 
D a die Ritterschaft jede V e r h a n d l u n g mit den Repräsentan ten dieser 
„Gesellschaft", den Herren v.> S c h r ö d e r s nnd M a j o r v. B l u h m e n , wegen 
mangelnder Vollmacht derselben a b l e h n t e , wand te die Landschaft sich in 
einer Beschwerde an den G e n e r a l - G o n v e r u e u r , der zu ihren Guns ten ent-
schied; zum „ H a u p t m a n n " wurde eiu Her r Holmsdorff gewähl t . I n m i t t e n 
des D r a n g s der Schwierigkeiten, mit denen man d a m a l s zu kämpfen hat te , 

2 6 * 



4 1 0 D i e E i n f ü h r u n g der Stat tbal terschastsverfassung in L iv land . 

n immt dieser häusliche Zwist sich,besonders widerlich a u s , denn er t r u g , 
wie sich bald zeigen sol l te , wesentlich dazu be i , Ansehen uud E i n f l u ß des 
Landes in den Augen der Regie rungsbeamten herabzusetzen. D i e erst in 
den vierziger J a h r e n errichtete Matr ikel hatte einen Gegensatz geschliffen, 
deu man bis dazu nicht kannte nnd der den Landsassen a l s ein so schreiendes 
Unrecht erschien, daß sie sich zu jedem, auch dem gemeinschädlichsten Angriff 
auf die Ritterschaft berechtigt glaubten und kein Hehl d a r a u s machten, 
daß ste die E i n f ü h r u n g der allgemeinen Ade l so rdnuug mit Ungeduld 
e rwar t e t en : von ihr allein konnten sie die Aufhebung des künstlich-geschaffenen 
Unterschiedes zwischen balb- und vollberechtigten Edellenten und Gutsbesi tzern 
und die Wiederherstellung des Rechts e rwar ten , d a s J m m a t r i k u l i r t e n ' u n d 
Nichtimmatrikulir ten gleiches Recht auf den E r w e r b von R i t t e rgü te rn sicherte. 
Auch wenn man d a s formale Recht und die höhere politische Einsicht der 
Jmmat r i ku l i r t en außer F rage stellt, wird man einräumen müssen, daß diese 
an dem Zwiespal t im eigenen Hause den H a u p t h e i l der S c h u l d t rugen 
und in engherziger Verkennnng der Thatsache , daß die Landsassen Fleisch 
von ihrem Fleisch waren und genau dieselben Interessen ha t ten , wie die 
ritterschaftlichen Gutsbes i tzer , dem Zerfal l des Landess taa t s wenigstens 
indirect in die Hände a rbe i t end , eine Oppos i t ion schufen, hinter welcher 
der überwiegend größte Theil ihrer bürgerlichen Landsleute staud, daß 
sie — mit eiuem W o r t — gegen dieselben Interessen ankämpf ten , 
deren Aufrechterhaltung auch ihnen für d a s höckste politische Ziel galt und 
gelten mußte . 

W a s deu weiteren Ver lauf der Land t agsbe ra tbungen von 1 7 8 3 a n l a n g t , 
so haben dieselben keine dirccte Beziehung auf die S ta t tha l te r schas t sver -
sassuug: der Schwerpunk t lag dieses M a l in den W a h l e n zu den neuen 
Ger ichten. A u s der Z a h l der übr igen D e l i b e r a n d a und Propos i t ionen 
heben wir indessen einzelne h e r v o r , welche für den damal igen S t a n d der 
öffentlichen Angelegenheiten und d a s B i l d u n g s n i v e a u der guten alten Zei t 
charakteristisch sind. F ü r fünf Kirchspiele mit mehr a l s zehntausend S e e l e n 
sollten anf Vorschlag des Gene ra lgouve rnemen t s Adjnnkte der P r e d i g e r auf 
Kosten, der E ingepfa r r ten angestellt we rden ; jeder derselben erhielt ein 
G e h a l t von 5 0 T h a l e r n , d a s später auf 1 0 0 T h a l e r erhöht wurde . D a b e i 
wurde indessen ausdrücklich stipnlirt, daß die Kosten dieser GeHülsen künstig, 
d . h. nach jeder neuen Voca t iou von den P r e d i g e r n selbst getragen werden 
sollten! Bezüglich der nen decretirten Kopfsteuer wurde beschlossen, daß 
dieselbe direct von den B a u e r n getragen und von diesen mit den einzelnen 
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Her ren „verrechnet" werden sollte. Aus ein Des tder inm des Fellinschen 
Kreises wurde sodann beschlossen, bei der S t a a t s r e g i e r n n g zu beantragen, 
daß die maßlosen Anforderungen der Aerzte und Apotheker durch bestimmte 
Taxen beschränkt und die Kupferschmiede adstr ingir t würden , ihre G e r ä t h e 
nicht wie bisher mit Anmoniak zu verzinnen. D e r Dörplsche Kre i s forder te , 
daß zu D o r p a t die Err ichtung einer zweiten Apotheke beant rag t oder der 
gegenwärtige Apotheker durch eine B e d r o h u n g „mi t dem Verlust seines 
P r i v i l e g « " zur Lieferung besserer W a a r e gezwungen werde. Sämmt l i che 
lettische Kreise beklagten sich endlich über den Rigaschen privi legir ten 
Buchdrucker Frölich, der den B a u e r n die Gesangbücher zu dem exorbitanten 
Preise von 3 0 bis 3 5 Kopeken verkaufe und neuerd ings begol.nen habe, 
weder diese noch lettische Bibeln überhaup t zu führen . D a J h r o M a j e s t ä t 
die Druckerei für „eine Fabriksache" zu declariren geruht habe , möge sür 
einen andern Buchdrucker gesorgt werden, der den Bedürfnissen der B a u e r n 
in auskömmlicherer Weise Rechnung t r a g e , ein Begehren , daß daS Land-
r a t h s - K o l l e g i u m mit der Erk lä rung beschwichtigte, „dem Frölich sei bei 
Verlust seines P r i v i l e g « aufgegeben worden, in t e r m i n v eine neue, zweite 
Auflage des Gesangbuchs zu beschaffen." Gleiche Zurückweisung e r fuhr 
ein An t rag , der darauf abzielte, eine allgemeine Abmachung herbeizuführen, 
nach welcher die deutschen und freien Domestiken (allein Kammerdiener und 
HauSofficianten ausgenommen) mit den Erb leu ten künstig an einem Tische 
essen sollten, „dami t dem Uebel der vielen Tische gesteuert werde" .* ) Z u m 

*) Wie sehr Beschränkungen und Reglementirungen dieser Art im Geschmack der Zeit 
waren geht aus den Umständen hervor, daß drei Jahre früher, auf dem Landtage von 1780 
eine förmliche Kleiderordnung (mit 36 gegen 6 Stimmen) bestimmt worden war. Damit 
„das Geld im Lande bleibe" sollten Edelleute seidene Gewänder nur einfarbig tragen 
ingleichen nur einfarbige Atlas-, (-rc>8 äs lours- und Taftan-Kleider. Vollständig verboten 

wurden brodirte Sammet- und Seidenkleider, ausländische Blonden, Spitzen. Federn und 

„Damashüte", deßgleichen brodirte Schuhe, ausländische Sättel, Geschirre, englische Luxus-
pferde und Porcellan-Tafelgeschirre. Bis zum 12. Lebensjahr sollte kein adliges Mädchen 
Seidenstoffe, bis zum 15. Jahr kein junger Edelmann seidene Unterkleider tragen dürfen. 

Dieses Gesetz sollte binnen vierjähriger Frist (während welcher das Austragen alter Kleider 
gestattet war) in Kraft treten. Die Stadtdeputirten hatten gegen eine besondere Kleider-
ordnung des Adels protestirt, vier Glieder des deliberirenden Convents verschreiben lassen: 

„der Geldmangel sei mehr auf schlechte Preise, sowie darauf zurückzuführen, daß man den 
Landgütern vormals einen chimeriquen Werth beigemessen." Die Initiative zu dieser Maß-

regel hatte die estländische Ritterschaft ergriffen, die nach Erlaß einer Kleiderordnung für 

ihre Mitglieder der livländischen Ritterschaft den Vorschlag zu gleichem Handeln gemacht hatte. 
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Schluß deS Landtags wurden — damaliger Sitte gemäß — zwei Hüte aus 
den Tisch gelegt, in welche man Gaben sür zwei verarmte Mitglieder 
sammelte: die Noth war zu jener Zeit bei allen Standen des Landes gleich 

groß, sie war sür die Gutsbesitzer und die Bewohner des flachen Landes 
aber noch dadurch gesteigert worden, daß die immer wiederkehrenden 
Verbote der KvrnanSsuhr die Getraidepreise herabdrückten und mehrere 
Jahre lang (1769—1775) außerordentliche Abgaben der Türkenkriege 
wegen erhoben worden waren. — Auf Verlängert des General-Gouverneurs 
waren am 18. October der Gouvernements- und Landmarschall Budberg, 
der neu gewählte Landrath I . I . SieoerS und zwei Kreismarschälle beaus-
tragt worden, erforderlichen Falls den Grafen Browne nach St . Petersburg 

zn begleiten „um wegen Ausdehnung der StatlhalterschastSversasjuug aus 
Livland Jhro Majestät zu danken". 

Unmittelbar uach Beendigung der Adelswahlen, am 29. October, 

fand aus Anordnung des General-Gouverneurs die feierliche Eröffnung der 

Statthalterschaft statt. Ueber die bezüglichen Festlichkeiten berichtet Hupet 
wie folgt: „ES wurde in den dentfchen und russischen Kirchen sehr solenner 
Gottesdienst gehalten, das Tedeum unter Abseuerung der Kanonen gesungen, 
jeder Gerichtsort bestimmt und derselbe in den Gouvernementsstädten durch 

eiueu vornehmen russischen Geistlichen eingeweiht — in Riga durch den Erz-

bischos vou Pleskow, Herrn Innozenz!, in Reval durch den jetzigen Herrn 
Meiropoliten und Erzbischos von St. Petersburg und Nowgorod, Gabriel. 

Letzterer hat sich durch sein leutseliges Betragen und tolerante Gesinnung, 
da er auch die protestantischen Kirchen besuchte, ingleichen seine Freigebigkeit 
große Zuneigung erworben - - nachdem der gegenwärtige oberste Befehls-
haber in eilier wohlgesetzten nachdrücklichen Rede, einem jedem Beamten 

sowohl als der ganzen Versammlrtng, ihre Pflichten vorgehallen und jeder 
Beamte seinen Eid abgelegt hatte. Den Beschluß machten Bälle nnd 
Lustbarkeiten." 

Wir halten es sür überflüssig darauf hinzuweisen, daß die in dieser 
Beschreibung niedergelegte Auffassung des Verfassers der Nord. Miscellaueen, 
nicht die allgemeine, sondern eine auf bestimmte Anfklärerkreise beschränkte 
war. Neneudahl, dessen Schilderung des 29. Octobers 1783 durch ihren 

düster» Ernst von dem leichtfertigen Optimiusmus Hnvels seltsam absticht, 

bemerkt in sehr charakeristischer Weise: die einzige gute Rede, welche an 
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jenem Tage gehalten worden, sei die in der vorstädtischen Alexeikirche vom 

Erzbtschos Innozenz gesprochene gewesen; in der Domkirche habe der 
Herr General-Superintendent (der ehrwürdige, aber höchst einseitige und den 
Zeitbestrebungen gradezu feindlich gesinnte Christian David Lenz) haupt-
sächlich gegen die Ausklärung gedonnert und die „Freigeister — infame 

Bestien gescholten". 

Auf eine Schilderung der Zustände des Provisoriums, welches zwischen 
der Einführung der Statthalterschastsversassung und der v ö l l i g e n Auf-
hebung der alten Stadt- und Landversassung lag, können wir dieses Mal 

nicht weiter eingehen; dasselbe ist mit der Zeit nach Einführung der allge-
meinen Adels- und Städteverfassung so eng verbunden, daß eine von letzterer 
getrennte Darstellung kaum möglich erscheint. Die vorliegende Skizze aber 

hat es ausschließlich mit den Verhältnissen zu thun, welche die Einführung 
dieser wichtigen Verfassungsänderung begleiteten. Namentlich in der Stadt 
Riga verging der zweijährige Abschnitt, wäbrend welcher der Rigasche Rath 
und der Gouvernements-Magistrat neben einander bestanden — oder richtiger 
gesagt — neben einander bestehen sollten, unter fortwährenden erbitterten 

Kämpfen, bei welchen es von Hause aus daraus abgesehen war, die Reste 
der angestammten Verfassung, als mit den neue« Institutionen unverträg-

lich, zu beseitigen. Vergebens war einer der ausgezeichnetesten Patrioten 
damaliger Zeit, Johann Christoph Berens, bemüht, durch Schrift und 
Wort zwischen der neuen und der alten Ordnung der Dinge zu ver-

mitteln , vergebens suchten dessen Broschüren „Die bestätigte Muuicipal-
verfasfung" und „Bonhomien bei Eröffnung der Stadtbibliothek" zwischen den 

stolzen Patrioten vom Schlage der Joh. Chr. Schwartz und Job. Friedr. 
Wiecken und den Männern des Gouvernements-Magistrats zu vermitteln, 

um auf diese Weise „zu retten, was noch zu retten war"; es zeigte sich 
immer deutlicher, daß die ueuen Autoritäten systematisch darauf ausgiugen, 
Ansehen und Würde des alten Raths herunter zu bringen und dessen Fort« 

bestand unmöglich zu machen. Eine Verständigung war allenfalls mit 
Männern vom Schlage Beklefchow's, des bereits erwähnten Civilgouverneurs, 

möglich, denn dieser ging offen und ehrlich zu Werk und handelte nach 
Principien, über die stch allerdings streiten ließ, die aber doch auf dem 
Grunde wirklicher Gesinnung ruhten. Sehr viel schlimmer als mit diesem 
Maune, der, nachdem man ihn von der Jrrtbümlichkeit seiner Vorurtheile 

zurückgebracht hatte, das Mögliche tbat, früher geübtes Unrecht gut zu machen, 
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war man mit der großen Masse rang- und titelsüchtiger deutscher Proletarier 
von der Feder daran, die in die neuen Behörden drangen und stch durch 
die Mißachtnng der alten Rechtssormen die büreaukratischen Sporen zu 
verdienen suchten. I m Schooße des neugewählten Gouvernements-Magistrats, 
der den Rigaschen Rath auf Schritt und Tritt seine Autorität fühlen ließ, 
war so wenig Sachkenntniß und Rechtsbildung zu finden, daß die einzelnen 
Departements längere Zeit hindurch darüber stritten, nach welchem Recht 
sie überhaupt zu richten hätten. Auch die neuen Gouvernementsbehörden 
hatten ihre Freude daran, an den stolzen Richtern der Rathsunterbehörden 
gelegentlich ihr Müthchen zu kühlen, dieselben aus der Sitzung abberufen 
und vor ihre Schranken laden zu lassen, ungehorsame Kauzelleibeamte 

gegen ihre Borgesetzten zu unterstützen und deutlich zu bekunden, daß sie 
sich als die Herren der Zukunft fühlten. Zn gleicher Weise wurde die 
Widerspänstigkeit der Gilden gegen den ersten Stand der Stadt zu Un-
gunsten des letzteren ausgebeutet. Kecker denn je trieb der Wühler Ebel 

sein Wesen; in Petersburg, woselbst dieser gewissenlose Mann gegen den 
Rath intriguirte, sollte derselbe übrigens später erfahren, daß man „Liberale" 
seines Gelichters mit der gehörigen Verachtung zu behandeln wisse. Die 
damaligen Rathsglieder ließen sich durch die Schwierigkeiten der Lage 

übrigens nickt irre machen in der Erfüllung ihrer Pflichten; weil sie sich 

streng controlirt und beaufsichtigt wußten, setzten die städtischen Richter 
ihren Stolz darin, Urtheile abzufassen, an denen sich auch beim besten 
Willen nichts reformiren ließ. Nur einer unter ihnen nahm vor Ein-

führung der neuen Stadtordnung seinen Abschied, die Uebrigen harrten bis 

zuletzt aus ihren schwierigen Posten aus. 

Der Natur der Sache nach wurden die Wirkungen der Verfassungs-
veränderung aus dem flachen Lande minder lebhaft empfunden als in der 

Hauptstadt des Landes. Die Hauptschwierigkeit, mit welcher die Landes-
repräsentation zu kämpfen hatte, war nach wie vor die feindselige Haltung 

der Landschaft, die ihre Wünsche uur halb erfüllt sah, solange die allgemeine 
Adelsordnung noch nicht eingeführt war. Durch die Vorgänge aus dem 
letzten Landlage verbittert, war der Major v. Bluhmen noch vor Schluß 

desselben nach St. Petersburg gereist; um seinen Machinationen rechtzeitig 
begegnen zu können, saudte die Laudesrepräsentation, trotzdem daß sie 

bereits eine Deputation beschlossen hatte, den Ritterschasts-Secretair 

von Richter sofort in die Residenz. Trotz der Huld mit welcher Ihre 
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Majestät die Deputirten einige Wochen später (3. December) qusuahm, 
war die Lage so peinlich geworden, daß man alle Bemühungen sür Aus-
rechterhaltyng der unversehrt gebliebenen Institutionen allmählig ausgab. 
Der stets wiederkehrende Refrain aller aus St . Petersburg einlaufenden 
Berichte war und blieb „Unsere Sachen stehen schlecht". So war man 
auf die allendliche Entscheidung, durch welche im December 1785 die Ein. 
sühruug der Adelsordnung decretlrt wurde, im Voraus längst gefaßt. 

Die innere Wiedergeburt und Kräftigung der Factoren unseres öffent-

lichen Lebens, welche während der statthalterschaftlichen Periode selbst statt-

fand, hat die Gefahren derselben aber zum großen Theil aufgewogen. 
Au dem Geschlecht, das die große Veränderung au der Spitze der Geschäfte 
vorfand, ist, wenigstens was'das Land anlangt, unseres Erachtens uicht 

viel zu verlieren gewesen. Die Stadt hatte damals einen wesentlichen 

Vorsprung vor dem Lande. Die ländlichen Zustäuye waren zufolge von 

Umständen der verschiedensten Art gerade während dcr ersten Hälfte der 

achtziger Jahre so verkommen, daß ihr Anblick die Mehrzahl aller wohl-
meinenden Leute von eiuer wirklichen Begeisterung sür die überkommenen 
Rechts- und Lebensformen zurückhielt, nnr einige unter denselben waren 

scharfsichtig genug, die formale und rechtliche Bedeutung der Anfhebung der 
alten Verfassung ihrem ganzen Umfange uach zu verstehen und demgemäß 

zu beurtheilen. Die Kämpfe um die Verbesserung der bäuerlichen Zustäude 

uud das Güterbesitzrecht hatten, weil sie gegen die bessere Ueberzeugung 
der Urtheilsfähigen entschieden worden waren, geradezu demoralisirend 
gewirkt und namentlich die Klasse der Gelehrten und Gebildeten zur ent-

schiedenen Gegnerin des Adels gemacht. Mi t jener Kurzsichtigkeit, welche 
Vertretern eines einseitigen Standesinteresses zu allen Zeiten gleich eigen-

thümlich gewesen zu sein scheint, übersehen die bürgerlichen Freunde der 
Freiheit, daß die Schädigung der ritterschastlichen Autonomie Hand in 
Hand ging mit der abnehmenden Bedeutung der städtischen Corporationen. 

Erst durch die letztere Thatsache wurde die Mebrzahl der Mäuner, welche 
überhaupt ein Herz für das Vaterland hatten, zu einer richtigeren Be-

urtheilung der Sachlage und des alten Landesstaats geführt. Aber auch 

innerhalb des Adels selbst, regte sich während der schweren Jahre 1785 
bis 1796 ein edlerer, humanerer Geist. Die alte Generation, welche in 

der Feindschaft gegen Carl Friedrich Schoultz uud das Römershos-

Afcheradenfche Bauerrecht grau geworden war, hatte die alte Verfassung 
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ausschließlich vom Standpunkt der Vortheile und Rechte beurtheilt, welche 
dieselbe dem adligeu Gutsbesitzer bot; es erscheint mebr wie wahrscheinlich, 
daß ein großer Theil der LaiHtagsglieder von 1783 und 1786 sich über 
die der Verfassung drohenden Abänderungen beruhigte, sobald sie gewahr 
wnrde, daß die bäuerlichen Verhältnisse ungeändert die alten blieben und 
Beschränkungen des adligen Veriügungsrechts über Land und Leute nicht 

zu sürchteu seien. Wenige Jahre ernster Erfahrung reichten dazu hin, 
gerade in dieser Begebung wesentliche Fortschritte herbeizuführen und dem 

jüngeren Geschlecht eine ungleich tiefere und idealere Auffassung seiner Aus-
gabe zu erschließen. Dazu kam, daß der Wohlstand des Landes während 

der statthalterschaftlichen Jahre in Stadt und Land beträchtlich zunahm, 
was allerdings nicht durch die Verfassuugsveränderung, sondern zufolge 

günstiger Ernten und glücklicher Handelsconjnncturen geschah; so lange es 

den Kamps um die nackte Existenz gegolten hatte, war es erklärlich, daß 

die Theilnahme für höhere, geistige Güter sich auf einzelne kleine Kreise 
beschränkt hatte. Endlich — uud das ist vielleicht das merkwürdigste 
Resultat der Vorgänge, welche diese Blätter zu schildern versuchten — 

zeichneten die schweren statthalterschastlichen Zeiten sich durch ein beispiellos 
gutes Einvernehmen zwischen Stadt und Land aus, die erst jetzt die 
Solidarität ihrer wirklichen Interessen verstanden und nach Neuendahls 

treffender Bezeichnung in „brüderlicher Handreichung" wetteiferten. Die 
Edellente und Bürger, welche die Wiederherstellung der alten Verfassung 
erlebten, hatten in der That etwas gelernt und etwas vergessen. 

Bezeichnend ist es, daß während der zweiten Hälfte der statthalter-

schaftlichen Zeit und in den Jahren nach 1796 eine Menge nener Namen 

auftauchen, die sick trotz entschiedener Parteinahme für die verketzerten 
Ideen bäuerlicher Freiheit binnen Kurzem Ansehen und Einfluß in der 
Ritterschaft zu sichern wissen, von deren öffentlicher Thätigkeit vor 1785 

aber schlechterdings keine Spur zu finden ist. Auch die städtischen Patricier 
dieser Periode erscheinen minder einseitig und abgeschloffen als ihre 

achtungswertben aber ausschließlich in städtische Interessen versenkten Vor-
gänger. Der Geist der Humanität und eines begeisterten Strebens, das 
höhere Güter als die ständisch beschränkter Selbstgenügsamkeit kennt, macht 
sich bei den städtischen und ländlichen Vertretern geltend, welche aus dem 
18. iu das 19. Jahrhundert hinüberreichen, — ein Geist von dem die 
Männer von 1783, wenn überhaupt, nur wenig gewußt haben. 
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Es scheint das Loos unseres Landes gewesen zu sein, daß erst 
Noth und Gefahr die ständische Zerklüftung zu überbrücken vermögen, 
welche in den Zeiten sorglosen Genusses thöricht erweitert und verliest 
wird, und daß die rechten Männer erst zur Geltung kommen, wenn 
ihre Thätigkeit auf Schwierigkeiten fast unüberwindlicher Art stößt. Daß 
diese Männer sich aber überhaupt finden und daß äußere Schwierigkeiten 
gerade in den ernstesten Abschnitten livländischer Vergangenheit dazu gedient 
haben, die im Innern schlummernden Kräfte zu wecken und einen Patriotis-
mus zu läutern, der sich in Zeiten harmloser Ruhe nur allzu häufig in das 
Gewand bequemer Anhänglichkeit au gewohnte Vorurtheile kleidet, das mag 
dem zagenden Enkel zur Ermuthigung gereichen, wie es die Väter getröstet 

hat in den Tagen, von welchen es heißt „sie gefallen uns uicht". 
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Zur Geschichte der religiösen Toleranz. 

Bluntschli, Geschichte deS Rechts der religiösen Bekenntnißfreiheit. Ein öffentlicher 
Vortrag. Elberfeld 1867. 

ie bedeutungsvollen Kriegstage des Jahres 1866 entlockten der Feder 

des berühmten Heidelberger Staatsrechtslehrers ein Büchelchen, welches 
die Aufgabe hatte, die der Kr ieges fu r ie im Namen der Civilisation der 

Gegenwart znzumutheuden Schranken zu bezeichnen. Und wieder, im Laufe 
des gegenwärtigen Jahres, bat er ein Wort an das große Publicum 

gerichtet, welches einem ähnlichen Friedenszwecke dienen soll. Wie er dort 

die bewaffnete Hand zurückhält, daß sie nicht Leben und Gut der 

Unschuldige«, Wehrlosen schädige, so wehrt er hier der äußerlichen 

Gewalt, daß ste sich nicht an den innern Heiligthümern der Menschenseele 
vergreise. 

Vornehmlich der geschichtliche Fortschritt der Gesetzgebung ans dem 
Wege zur Bekenntnißfreiheit ist es, was Prozessor B luntsch l i in großen 
Zügen schildern wollte. Und zwar wird von ihm daS Be kenntniß, 

als innerhalb der Rechtssphäre gelegen und dem staatlichen Zwange 

unterworfen, dem Glauben gegenübergestellt, welcher stch jedem unmittel-

baren Zwange entziehe. Gewiß ist gegen diese Unterscheidung nichts 
einzuwenden: nur will uns bedünken, daß der Verfasser auf das Wort 

„unmittelbar" mehr Nachdruck zu legen hatte, als wir bei ihm finden. 
Wenn wir ihn wirklich so verstehen dürfen, daß er den Glauben auch 

vor dem mi t te lbaren Zwange der äußeren Gewalt geschützt sein 
läßt, indem „der Staat keinen Einblick habe in das innere Seelen-

leben und keine Mittel die Gefühle und Gedanken nack: seiner Willkür 

umzubilden", so meinen wir vielmehr überall in der Wirklichkeit das 
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Gegentheil davon zu finden. Es giebt in jedem civiliflrten Staate eine 

Sittenpolizei: wenn diese die Jmmoralität verfolgt, wenn sie unsittliche 
Anschauungen, Darstellungen, Zusammenkünfte verhindert, übt sie damit 
nicht einen wohlthätigen Zwang aus, der allmählig auch auf die Gefühle 
und Gedanken des Volkes umbildend wirken muß? Heißt eS nicht Ge-
danken und Gefühle umbilden, wenn andrerseits der Staat durch verkehrte 
Zollgesetze die Völker zum Schmuggelhandel zwingt und dadurch die 
Achtung vor Gesetz und Recht, die öffentliche Moral und die des Einzelnen 
untergräbt? Heißt es nicht dasselbe, wenn der Staat gewisse Lehren der 
Wissenschaft aus den Schulen verbannt, andere zu verkünden gebietet, wenn 
ein Geisteswerk von allen Kathedern der Jugend eingeprägt, ein anderes 

den Flammen übergeben wird? Prof. Bluntschli sagt: „die Menschen 
sehen einander nicht in das innere Heiligthum ihrer Gefühle und Gedanken 
hinein und haben daher auch die Macht nicht, den Glauben der Einzelnen 
zu beherrschen." Es scheint uns, daß, wenn dieses wahr wäre, die Welt 

um eine ganze, doch thatsächlich existirende Wissenschaft ärmer wäre — die 
Psychologie. Jesuiten und andere fromme Patres haben oft in das innere 
Heiligthum der Gefühle und Gedanken ihrer Beichtenden besser hinein-

gesehen als diese selbst und dadurch deren Glauben beherrscht. — Doch 
gehen wir über diesen Widerspruch gegen den Verfasser oder vielmehr nur 

diesen Zweifel an seiner eigentlichen Meinung hinweg, um ihm aus dem 

Gange durch die Reihe der geschichtlichen Thatsachen zu folgen. 
Zu allen Zeiten ist der Einfluß ein wechselseitiger gewesen, welchen 

Regierung und Regierte aus einander ausübten; immerhin aber kann es 

zeitweilig vorkommen, daß zwei wesentlich verschiedene Bildungsphasen 
einerseits im Volke, andrerseits in der Regierung sich verkörpert zeigen. 

So sind denn auch die consessionellen Gesetze nicht immer der Ausdruck 
des Grades der Toleranz gewesen, zu welchem die Völker stch erhoben 

haben. Religiöse Toleranz ist recht eigentlich Frucht und Kennzeichen der 
Bildung eiues Volkes. Zur Zeit seiner classischen Größe beherbergte Rom 

einheimische und fremde Götter einträchtiglich im Pantheon bei einander, 

und erst die Zeit des Verfalls sah religiöse Verfolgungen. Mi t Feuer und 
Schwert verbreiteten die Schaaren Omars ihre Religion: in dem dnrch 

seine Cnltur die übrigen gleichzeitigen Staaten bei weitem überstrahlenden 
Reiche des Maure« Abderrahman lebten Jude wie Christ unter mildem 

Scepter. Auch im moderuen Europa gebt die Geschichte der Bildung mit 

der der Toleranz Hand in Hand und es hat so langer Wege und Umwege 
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zu der einen wie zu der andern bedurft. Das erste aller europäischen 

Toleranzedicte ist schon von dem ersten christlichen Kaiser erlassen worden» 
aber es bat seine besondere Bewandtniß damit. Um zur Herrschast zu 
gelangen, verband stch Constantin mit den Christen, und um sich und seine 
Partei zu schützen, erließ er 313 zu Mailand ein Duldungsgeietz. Gleich 
darauf beging er Thaten, die durch die Härte und Grausamkeit in schnei-
dendem Widerspruch mit dieser Handlung waren. Es war nichts als ein 
Act der Politik, der nicht ;n Gunsten religiöser Freiheit, sondern einer 
politischen Partei geschah. Denn jene Zeit war der Duldung fremd, in 
der das junge Christenthnm mit dem natürlichen Eiser einer frisch empor-
wachsenden Secte gegen die alten Götter anstürmte und innerhalb des 

Christenthums wiederum die großen Kirchenväter Partei gegen Partei 
erweckten. Jenes Edict, was ist es Anderes als eine einfache Nutz-

anwendung der Lehre des Zeitgenossen Augustin: „Dem herrschenden 
Jrrthum gegenüber ist die Bekenntnißfreiheit, der herrschenden Wahrheit 

gegenüber ist der Bekenntnißzwang gerecht." Diese Lehre ist der überall 
wiederkehrende Wahlspruch der Unduldsamkeit. Jude und Heide, Moha-
medaner und Christ, wo immer religiöse Schwärmerei ste zu Verbrechen 

getrieben hat, da war es diese geistliche Ueberhebung, diese Nichtachtung 
fremder Selbständigkeit, welche sich unter der selbsttrügerischen Decke religiösen 
Ernstes und des Strebens nach Wahrheit verbergen und welche Macaulay 

treffend durch folgende Maxime kennzeichnet: „Ich babe Recht und du hast 
Unrecht. Wenn du der Stärkere bist, so mußt du mich dulden; denn es 

ist deine Pflicht, die Wahrheit zu dulden. Aber wenn ich der Stärkere 
bin, so werde ich dich verfolgen; denn es ist meine Pflicht, den Jrrthum zu 
verfolgen." Das ist der Gedankengang aller religiösen Beschränktheit und 

insbesondere aller religiösen Schwärmerei. Das ist aber auch der 

Grundsatz, welchen die Hierarchie von jeher mit mehr Schlauheit und 
weniger Wahrhaftigkeit als die Beschränkten oder Fanatischen unter den 
Laien vertreten hat. Nicht weil es von seiner Unfehlbarkeit überzeugt war, 

hat das Papstthum dieselbe zum Dogma erhoben: es sanctionirte damit 
nur eiu Princip, welches in den Religionssecten aller Länder wurzelte, 

und benutzte es, indem es dasselbe in der Autorität des Papstes concentrirte. 
Es fesselte dadurch die religiöse Schwärmerei an den heiligen Stuhl und 

war in den Stand gesetzt, dieselbe nicht allein nicht fürchten zu müssen, 
sondern anch ihr die Richtung zu geben, in welcher ste der Kirche nützen 
konnte. Rom hat diese Sanction der Intoleranz denn auch bis aus unsere 
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Zeit aufrecht gehalten und noch in der bekannten päpstlichen Allocution 
u»d dem L^Nadus errorum jüngsten Angedenkens feierlich verkündet. 

Das Papstthum führte den Glaubeuszwang im westlichen, das byzan-
tinische Kaiserthum im östlichen Europa ein. Was sowobl dem staats-
männischeu Sinn der gebildeten Römer, als der natürlichen Freiheitsliebe 
der heidnischen Germanen ursprünglich fremd war, das brachte eine christ-
liche Hierarchie und ein christliches Fülstenthnm zu Stande. Die Politik, 
die jenes erste Toleranzgesetz Konstantins hervorgerufen hatte, warf es auch 
wieder um, die blutigen Kämpfe der Religionsparteien dauerten im byzan-

tinischen Reiche fort und blutigere folgten, als sich bald darauf die Ver-
einigung von Kirche und Staat vollzog. Dieses unfehlbare Papstthum 
und diese orientalische Despotie haben Europa ihren Cbarakter aufgeprägt, 

den wir noch heute in unfern kirchlichen und staatlichen Verhältnissen finden. 
Man mag darüber streiten, ob das ein Segen sür die Welt war oder 

nicht — genug, es ist so. Das Cbristentbnm wurde Staatsreligion nnd 

nahm als solche vieles aus dem Heideutbum mit herüber, was noch heute 
zu seinen Lehren und Ordnungen gebört. Mi t der Pracht des heidnischen 
Cultus ward die christliche Kirche geschmückt, das Ansehen der Priesterschast 
erhöht. An der Stelle des Göttersohnes Tiocletian stand jetzt der von 
persischer Etikette umgebene, geweihte Imperator von Gottes Gnaden. 
Aber die Toleranz ihrer großen heidnischen Vorfahren brachten diese Häupter 
der Christenheit ebenso wenig mit als das Edict Coustantins. Sie glaubten 

sich zur Ausbreitung ihrer Religion berufen, und das ohne Zweifel mit 
Recht, da sie sowohl den Staat als die Kirche repräfentirten, das Recht 
sowohl als die Wahrheit zur Geltung zu bringen hatten. Es ist von 
unleugbarer Konsequenz, daß der Kaiser von Vyzanz als Schirmherr des 
staatlichen wie des besondern religiösen Lebens seiner U»terthaneu nunmehr 
bestrebt sein mußte, das was er als wahr erkannte, eifrig zur Ueberzeugung 
seines Reiches zu machen, und das mit allen Mitteln, weil das Seelenheil 
sür den Menschen das Wichtigste ist. So ließ denn der eine Kaiser seine 

Unterthanen strafen weil sie in der Person Christi zwei Natnren mit zwei 
Willensäußerungen zu finden glaubten, der andere weil sie zwei Natnren 
mit nur einer Willensäußerung anerkannten, der dritte weil sie nicht mehr 

als eine Natur zu sehen vermochten. Häresie wurde Hochvcrrath und das 

große Weltgesetzbuch Iustinians hat uns nur strenge Srasgesetze gegen dieses 
Verbrechen überliefert, die in scharfem Gegensatz zu dem wunderbaren 

Rechtsgebäude stehen, welches sie begleiten. Aber der Zweck ward erreicht; 
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nachdem stch eine Richtung als orthodoxe Religion zu Byzanz festgesetzt 
hatte, ward allmählig Einheit in Dogma und Cultus durchgeführt, über 

die ein mächtiger Klerus wachte. 
Zu einer Zeit, wo in diesem Reiche der Arianismus gerade Staats-

religion war, erhielten von hier auŝ  die Gothen das Christenthum, von 
ihneu verpflanzte es sich dann weiter zu den Longobarden, Vaudalen, Sueven 
und so wurdeu alle diese Arianer, während die Franken die katholische 
Religion annahmen und sogleich eifrige Vertilger aller Arianer und sonstigen 
Ketzer wurden. Ueberall, im Westen wie im Osten begann nun ein gegen-
seitiges Verfolgen und Würgen, jede christliche Secte suchte die alleinige 

Wahrheit zur Geltung zu bringen und stürzte sich zu diesem Ende aus 
die nächste Secte; höchstens ließen sie augenblicklich von einander ab um 

sich zusammen über Juden oder Heiden herzumachen. Zuletzt wurden ste 
denn alle in einem Vekenntniß vereinigt: auS dem großen Strudel stieg 

der Fels des Papstthums hervor und Gregor der Große war Haupt einer 
einigen Kirche. 

War aber die Zeit der Völkerwanderung keine solche, daß die Grund-

sätze der Toleranz in religiösen Dingen hätten zur Anwendung kommen 
können, so war das Papstthum ebeuso wenig geeignet ihre Verbreitung zu 
fördern. Das Christenthum jener Zeit war eine Kriegssahne, nicht eine 
Botschaft des Friedens. Die ersten Christenverfolgungen unter den 
römischen Imperatoren waren tyrannische Maßregeln gewesen gegen eine 

Partei, welche mit ihrer umwälzenden Religion dem Staate Gefahr zu 
drohen schien: jetzt wurden von Rom aus Verfolgungen unternommen, 

in denen politische Beweggründe eine sehr untergeordnete Rolle spielten 

und die kirchlichen domiuirten. Hatte zu Byzanz die Vereinigung von 
Staat und Kirche solche Folgen gehabt, wieviel mehr hier, wo dieser 

Januskops immer ausschließlicher nach beiden Seiten die klerikalen Züge 

zeigte. War dort ein hierarchischer Staat entstanden, so bildete sich hier 
ein staatliches Hierarchenthnm, welches von Rom aus uach der Weltherr-

schaft zu streben begann. Was diesem Streben Widerstand leistete, wurde 
als der allein wahren Religion feindlich verdammt, als Häreste verfolgt. 

Theils durch redliche, theils durch unredliche Mittel hob und befestigte sich 
der Papst in eiuer unabhängigen Stellung als Kirchensürst: fortan blieben 
ihm, diese Stellung zu behaupten, alle Mittel gleich heilig. 

Diese Zeit des fanatischen Glaubenseifers und der hierarchischen 

Herrschsucht ist der finsterste uud unerquicklichste aber auch ein lehrreicher 
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Tbeil der europäischen Geschichte. I u ihr ging die antike Cnltur zu Grabe 
und die einzige Cultur von Bedeutung, die Europa in den folgenden 

Jahrhunderten hervorbrachte, wurde ein Opfer des christlichen Glaubens-
schwertes. Während der Reichthum und die besten Kräfte aller Länder 
im Orient in einem Kampfe vergeudet wurden, der uur dem Papste Nutzen 
bringen konnte, blühte in Spanien noch immer der herrliche Garten 
maurischer Cultur. Nach all der Oede und den Gräueln, die es allent-
halben im übrigen Europa erblickt, weilt das Auge gern auf dem Bilde 

des Friedens, welches sich ihm hier darbietet, ruht es mit Wohlgefallen 

aus der Säulenpracht der Alhambra und den Gärten von Cordova, sieht 
es mit bewunderndem Staunen die reichen Fluren und glänzenden Städte, 

die Werke der Wissenschaft uud die Producte der Kuust, die hier unter 
Mauren und' Judeu ihre Meister fanden. Die Duldung aber, die dieses 

civilisirte Volk gegen Juden und Christen übte, wurde übel vergolten. 

Eiu 800jährigcr Kreuzzug vernichtete die Mauren und mit ihnen die 

spanische Cultur. I n diesem Kampfe religiösen Charakters erstarkte eine 
Hierarchie, wie sie mächtiger und verderblicher kaum ein Land je gesehen. 

Die Natur, die stets einem mächtigen Klerus eigen ist, zeigte sich hier in 
einer wahrbaft Schauder erregenden Entwickelungshöhe. Der geistige und 

leibliche Mord hauste hier iu einer Weise, wie sie zum Glück keiner andern 

Geistlichkeit durchzuführen gelungen ist, bis endlich tiefe Stille den Zeit-

punkt bezeichnete, wo unter der Asche dieser Brandstätte die letzten Brenn-

stoffe verzehrt waren. Weder die Thätigkeit der Inquisition noch die dem 

Geiste seines Volkes ganz angemessenen strengen Ketzergesetze Philipps III. 
genügten dieser priesterlichen Henkerschaar: sie ruhte nicht bis eine allge-

meine Vesper unter Philipp III. die Letzten von ketzerischem Stamme, die 
letzten Zeugen spanischer Cultur vertilgte und endlich nur ein Volk von 

Mönchen und Geistlichen übrig blieb, denen es an Beichtkindern gebrach. 

Nicht so entwürdigenden Einfluß erlangte die römische Hierarchie in 
dem übrigen Europa. Der selbständigere, einem schwärmerischen Gefühls-
leben weniger geneigte Charakter der Germanen trat demselben von Hause aus 

hemmend entgegen. Die gebietende Stellung, welche die Ottonen zu Rom 

einnahmen, die feindliche Stellung der spätern Kaiser verhinderten wenigstens 

das Überhandnehmen eiuer unmittelbar und allein von Rom abhängigen 

Geistlichkeit. Als dann das Papstlhum doch über daS Kaiserthum triumphirte, 
fanden freilich die Principien der Lateranconcilien auch in Deutschland 

Eingang. Aber die Mannigfaltigkeit der politischen Gebilde in Deutschland 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVI, Heft 5. 29 
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wie in Frankreich uud England war doch dem Zusammenwachsen einer ein-

heitlichen hierarchischen Gewalt in diesen Ländern ungünstig, und die 
Kreuzzüge lenkten, wiewohl der Katholicismus überall herrschte, doch den 
Glaubenseiser besonders nach Außen und hinderten ihn, im Innern nach 

Objecteu der Ketzergesetze zu forschen. So hatten diese Gesetze in diesen 
Ländern eine im Allgemeinen weniger harte Wirkung als z. B. in Spanien. 

Nur der südliche Theil Frankreichs erduldete ein härteres Schicksal. Neben 
der verfallenden manrischen Cnltur hatte stch hier ein Volk zum höchsten 
Wohlstand und zum Träger der höchsten Bildung seiner Zeit erhoben. 
I m Verkehr mit maurischer Gelehrsamkeit in Cordova und Grauada uud 

mit dem Epigoueuthum auliker griechischer Philosophie, hatte sich hier eine 
Geistesfreiheit entwickelt, die glänzend abstach gegen die Knechtschaft der 
übrigen Christenheit, die aber zugleich den Katholicismus uichl erlragen 

konute und bald mit der Paulicianischen Theologie vertauschte. Die 

Gefahr, die in dieser Empörung des einzigen katholischen Volkes lag, 

welches sich aus der Barbarei erbobeu hatte, abzuwenden, strengte 

Jnnocenz III. alle Kräfte an uud vernietete mit der Ketzerei die proven-

zalische Cultur. Jahrhunderte laug dauerte nun unbestritten die Herrschast 

der stolzen Zwingburg der Christenheit, Jahrhunderte lang gab es kein 

schrecklicheres Verbrechen als Ketzerei, keine beiligere Pflicht der Fürsten 

als die, der Kirche zu dienen. Wissenschaft und Knust wurden unter dem 
Drucke gehalten, dessen die Kirche bedurfte um den Geist des Zweifels an 

ihren Satzungen, an ihrer Unfehlbarkeit nicht anstemmen zu lassen. Die 

Inquisition tbat ihre traurige Pflicht, Mönche und Priester fügten daS 
Ihre hinzu. Wie sollte man Duldung in einer Zelt erwarten, wo jeder 

geachtete Fürst sich täglich bei einem Priester Rath holte, mit der Ueber-
zeugung von der Sündhaftigkeit alles dessen, was von diesem nicht gebilligt 

wurde, die weltlichen Geschälte leitete, ja sogar so sehr des Beistandes der 

Kirche zu bedürfen glaubte, daß ein König von Spanien mit seinem Beicht-

vater zur einen und zwei Mönchen zur andern Seite zu Bette zu gehen 
pflegte? Wie sollte man Duldung erwarten von einem Adel, der nur . 

das Kriegshandwerk kannte und sich von Gott berufen glaubte, den un-

gläubigen Hund wie den Ketzer auszurotteu? Von Städten, die eben erst 
begannen sich mit festen Mauern zu umgeben zum Schutz ihrer Gewerbe, 

ihres Handels? Vou einem Volke, in welchem der Eiuzelne sich nie höher 

als bis zur Stufe einer knechtischen, nnsruchtbaren Scholastik erheben 

konnte, dafür aber Gefahr lies, sür seine Studien als Zauberer oder Ketzer 
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aus die bloße Verdächtigung eines übelwollenden Dominicaners, aus einen 

plötzlich verbreiteten bösen Leumund hin gefoltert und endlich verbrannt 

zu werden? 
Indeß, in dieser Zeit ihrer Herrschast artete die Kirche zugleich aus 

und legte durch ihre Verworfenheit deu Keim zur Reformation. Die Geist-

lichkeit war sittlich gefallen, die religiöse Schwärmerei batte sich selbst ver-
zehrt, andere Interessen hatten in Rom Eingang gesunden. Mi t dem 
Streben eines Nikolaus V.. deö Begründers der vaticanischen Bibliothek, 

mit dem Geiste eines Pius II., des fruchtbaren humanistischen Schrift-
stellers, war religiöses Zelotenthum uuoereiubar; der kriegerische Sinn 

Julius II. vergrößerte wohl den Kirchenstaat, war aber nicht geeignet, dem 

Weltstaat der Kirche neue Spannkraft zu verleihen; noch weniger vermochte 
Sies der aufgeklärte Hos eines Mcdiceers. So kam es, daß Rom selbst 

die Schlange an seinem Busen großzog, die ihm verderblich werden sollte. 

Von dort her verbreitete sich das Studium der Alten, von dort her holte 
man die gustigen Schätze, mit denen die Schulen von Deventers, die 
PflauMtteu hnmauistischer Bilduug, die Schule« eines Thomas von Kempen 
geschmückt wnrden. Von dort aus belebte der Geist klassischer Bildung 

die Kunst zum Absall von ihrer religiösen Richtung, die Philosophie zur 
Verwerfnng des bisher allein geduldete» unächten Aristoteles, die Geographie 

zum Studium des Ptolemaus, die Medicin zur Erforschung des Galen 
und Hippokrates. Uud die Früchte aller dieser Geistesarbeit werdet» in 

unzähligen Exemplaren durch die Buchdruckerkunst Jedem zugänglich gemacht. 
Dieser beginnenden Entfeffelnug der Geister folgte überall größere religiöse 

Freiheit auf dem Fuße. Und mit der Möglichkeit zu denken kamen die 
Gedanken, die resormatorifche Beweguug wurdt ;u einer Revolution, die 

ihre siegreiche Fahne bis an den Herd des Papstthums trug. Mit reißender 
Schnelle drang der Protestantismus überall vor. Wohl konnte da ein 

katholischer Kaiser die prolestautischen Kriegsschaaren veruichteu, die Fürsten 

deS widersväustigen schmalkaldischen Bundes ihrer Herrschaft berauben: es 

wäre thöricht gewesen durch unausführbare Ketzergesetze die eigeue Ohnmacht 

offen zu legen; es wäre thöricht gewesen, wie ein Nachfolger aus dem 

Hause Habsburg es that, ein'ganzes Volk zur Strase des Hochverraths 
zu verurtheileu. Die kleinen deutschen Territorialherren jeuer Zeit dursten 

es wvhl wagen, Malesiz-Oldnungeu ;u erlassen, die die Ketzer mit harten 

Straseu bedrohten; ihnen war es eher möglich, den Einzelne» zur Rechen-

fchast zu ziehen, jedes Dorf, jede Kirche nach Abtrünnigen zu durchsuchen: 

29* 
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wie war das Karl V. möglich, der stch mit Sicherheit fast nur auf seine 

spanischen Truppen verlassen konnte und ganze Länder gegen sich hatte, 

unter Fürsten, die läugst gewohnt waren, die Hand des Kaisers in die Ver-

hältnisse ihrer Unterthanen nicht eingreifen zu lassen? Daher der Unter-

schied zwischen der Carolina und dem Bamberger, dem.Brandenburger, dem 

Tyroler Strafgesetze, die zudem aus einer Zeit stammen, wo die refor-

matorische Bewegung erst im Entstehen, die Unduldsamkeit allgemein an-

erkannt war. 
Diese Milde der Carolina war eben nicht die Frucht des Geistes der 

Duldung. Es ist nie dieser Geist, welcher das Umsichgreifen eiuer neuen 

Glaubensform begleitet, und mag der Protestantismus mehr Elemente 

dazu in sich tragen als andere Coufessionen, seine Jugend ist dem revo-

lutionären Glaubenseifer nicht entgangen; sie war gleich jenem gewaltigen 

Brausen vom Himmel, in dem der göttliche Geist des Friedens nicht war. 

Wer mag sagen, ob der Protestantismus die Gesetz? der Duldung eher, 

als es geschehen ist, zur Geltung gebracht hätte, wenn seinem ersten Auf-

schwünge nicht die Zeit der Erstarrung gefolgt wäre, die dem Katholicismus 

den größten Theil des Verlorenen wieder zurückgab? Die Milderung der 

Strase des Feuertodes zu der der Verbannung in vieleu protestantischen 

Ländern hinderte weder die Gräuel eines Matthies oder Knipperdolling, 

noch die Hinrichtung Servets durch Calvin, uoch die Fishers und More's 

durch Heinrich VIII. Befreiung von der Knechtschaft des Papstthums war 

die Parole der Fürsten jeuer Zeit; ihr eigener Papst zu sein war ihre 

Losung. I m Jahre 1526 unterzeichnete Ferdinand zu Speier einen 

Reichstagsabsckied, welcher es jedem Reichsstaud überließ, nach Gutdünken 

die Religionsverhältnisse seines Landes zu ordncn. Dieser Reichstagsabschied 

war der Anfang der kirchlichen Unabhängigkeit der deutschen Fürsten, er 

führte den Satz ein: cu^u8 rexio, Hu8 religio. Die salvatorische Clause! 

der Carolina bestätigte dieses Princip, indem sie die Eiusührung dieses 

Strafgesetzes der Willkür der Fürsten freistellte und somit auch der An-

wenduug strenger Ketzergesetze nicht entgegentrat. Dasselbe that der Augs-

burger Religionssriede von 1555, indem er den protestantischen Ständen 

des Reichs Religionsfreiheit und politische Rechtsgleichheit mit den 

Katholiken zusicherte, den mit ihren Fürsten in Glaubenssachen dissentirenden 

Unterthanen aber das Recht freien Abzuges, uud falls sie im Lande blieben, 

Duldung versprach. Während Christian II. in Schweden den päpstlichen 

Bannfluch zum Stockholmer Blutbade benutzte, suchte er die Macht des 
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katholischen Klerus in Dänemark durch die Reformation zu brechen, und 

Gustav Wasa bereicherte sich durch die Güter der schwedische« Geistlichkeit. 
Franz I. Bündniß mit Clemens VII. trug ihm in dem Concordat die Be-
schränkung der gallicanifchen Kirche zu Gunste« der königlichen Gewalt 
ein und hinderte ihn ebenso wenig sich mit Protestanten und Türke« zu 
verbinde«, als es die Ausbreitung des Calvinismus wesentliich ausholt. 

Selbst ein so devoter Diener der Kirche als Philipp II. behielt sich bei 
Annahme der Tridentiner Beschlüsse doch die königlichen Rechte vor. Am 

grellsten und zugleich in der widerwärtigsten Gestalt tritt dieses Streben 

in England hervor. Hier riß Heinrich VIII., ei« strenger Katholik, aber 
noch strengerer Despot, die englische Kirche von Rom los, ohne nur im 

Entfernteste« zu einer Reformation derselben geneigt zu sein. Er ließ den 

dienstfertigen Sclaven Cranmer gleich eifrig nach abgefallenen Protestanten 
jagen, als er de« Henker Cromwell zur Vertilgung von Katholiken, aus-

sandte, die de« Papst als ihr kirchliches Oberhaupt ansahen. Während 
Schaaken katholischer Mönche im Norden gehenkt wurden, erließ er die 

sechs Blutartikel, die bei Todesstrafe die Beobachtung der Grundsätze des 

Katholicismus vorschrieben. Erst als ihm von beiden Parteien her Gefahr 
drohte, entschloß er sich, sehr wider seinen Willen, mit einer derselben eine 
Verbindung einzugehe«, uud so bildete sich aus einem Kompromiß zwischen 
eiuer anmaßeuden Regierung und den Reformers die e«glifche Hochkirche 
heraus. Die sechs Blutartikel wurden abgeschafft, aber der König blieb 

kirchliches Oberhaupt und an die Spitze der Verfolgungen trat statt des 

Papstes nunmehr allein die Regierung. 

So verschmolz allmählig auch im Abendlande die Kirche mit dem 
Staat, und dann dieser wiederum mit dem Fürsteuthum. Als die Bande, 

mit de«e« die Kirche die Welt zusammen hielt, gesprengt waren, da fiel 

alles aus einander; unzählige Gewalten waren entfesselt, keine hatte iu sich 

eine« genügenden Schwerpunkt, genügende Selbstä«digkeit. Die kirchliche 

Gewalt war in Stücke geschlagen: aber diese Stücke waren vorhanden, 

waren von großem Gewicht und drohten, entweder wieder selbständig 

zusammenzuwachsen oder in eine« unabsehbare« Kampf gegen einander zu 

gerathe«? Wie bei allen anarchischen Bewegungen vermochte auch hier die 

Despotie sich zuerst eine Stellung zu erzwingen; was war natürlicher, als 

daß sie so rasch als möglich sich jener Stücke bemächtigte, sie ihrer Gewalt 

hinzufügte? Den Charakter, welche« das Papstthum der Christenheit in 

dieser Hinsicht ausgedrückt, hat noch kein europäischer Staat völlig abgestreift. 
> 



428 Zur Geschickte der religiöse« Toleranz. 

Inzwischen hatte die Gegenreformation begonnen. I n demselben Jahre, 
in welchem, sehr wenig dem Geiste des Volkes wie der Fürsten entsprechend, 

jener politische Waffenstillstand zn Angsbnrg abgeschlossen wurde, bestieg 
Paul IV. den heiligen Stuhl. Er hatte schon als Cardinal mit großer 
Energie die regenerir'ende Thätigkeit begonnen, die er als Papst mit 
politischem Eifer fortsetzte. Er geborte ;u jenem Oratorium der göttlichen 
Liebe, welches stch dem ungläubigen Hofe Leo's gegenüber bildete; er 
gehörte zu deu Cardinälen, die Paul III. den Entwurf kirchlicher Reformen 
vorlegten. Aber er war auch derjenige, der der Nachgiebigkeit, mit welcher 
der Legat Contarini anf dem Regensburger Religionsgespräche der Aus-
söhnung so nahe gekommen war. am stärksten entgegentrat und der das 

zähe Festhalten des allen Dogmas in Trient erfolgreich begünstigte. Er war 
es vor Allem, der den Orden der Tbeatiner gründete und stch bei der 
Wiederbelebung der übrigen Orden lebhaft betheiligte, der die Weltgeist-

lichkeit zu heben sich angelegen sein ließ und selbst als Geistlicher — eiue 
Seltenheit für das damalige Italien — das Predlgtamt mit feuriger 

Beredsamkeit übte. Unter seiner Aussicht und in engem persönlichen Um-
gange mit ihm, diente Loyola in dem Convente der Tbeatiner zu Venedig. 

Endlich, Giau Pietro Carafsa war es, welcher banptsächlich deu Papst bewog, 
ein allgemeines Jnquisttionstribunal zu Rom zu errichten, nnd welcher die 

bestätigende Bulle zuerst nnd mit dem größten Eifer zur Anfnbrnng brachte. 
I h m , einein alten Dominicaner, sagte diese Einrichtung besonders zu, er 
erweiterte alsbald die Anwendung der Tortnr; es war eine seiner Glaubens-

regeln, „Ketzern und besonders Calvinisten gegenüber müsse man stch mit 
keinerlei Toleranz herabwürdigen." Als er 79 Jahre alt die Tiare empfing, 

hatte er noch die ganze Kraft seiner cholerischen Natur behalten: dieselbe 

eigenthümliche Kraft spüre» wir in den Institutionen, die dann den Angriff 

auf den Protestantismus unternahmen. Vorzüglich im Orden Jesu, dem 

eigensten und beftgeratbenen Kinde jenes Geistes. Denselben Weg, welchen 
damals schon die Congregation von Somesca. die Tbeatiner, die Barnabiten 

gingen, schlugen auch die Jesuiten ein: sie bemächtigten stch der Predigt, 
des Unterrichts, sie verachteten nicht die Wissenschaften, daS Stndinm, 

sondern förderten sie in ihrem Sinne nnd gaben ibnen die religiöse Färbung, 

die sie seitdem behalten haben. Es ist bekannt, wie rasch uud wie weit 

sie auf diesem Wege gegen deu Prolestantismns vordrangen. Aber wie 

Loyola selbst sich ^ür einen Ritter im Heerlager Christi zu Iernsalem ansah, 
darnach verlangend, im Kampf gegen das Heer Satans zu Babylon, im 
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Unterwerfungskriege gegen die Ungläubigen den Rnbm so großer Thaten 

zu ernten, als die Heiligen je vollbracht, so beschränkte sich anch sein Orden 
nicht aus jene friedlichen Waffen. Wo der Glaube nicht überzeugt werden 
konnte, da wurde das Bekenntniß gezwungen. Neben der geschäftigen 
Propaganda ging eine rücksichtslose hierarchische Strenge, neben der 
geschmeidigen Dialektik des Lehrers das starre Dogma der Kirche, neben 
dem Redner Augier der Mörder Clement. 

Gewiß, in dieser Zeit am allerwenigsten konnte religiöse Toleranz 
Eingang finden, und die Dnldnngsgesetze, die sie hervorbrachte, waren nichts 

als Compromisse der verschiedenen Factionen, die umgeworfen wurden, 
sobald eine derselben die Kraft dazu verspürte. Während in Deutschland 

die Gegensätze sich schärften, nm dann in dem großen Kampfe sich gegen-
seing zu erschöpfen, war die Regierung Frankreichs der Duldung äußerst 

günst'g. Das Edict von Nantes hatte äußerlich Frieden gestiftet und 
Richelieu die klerikale Gewalt empfindlich geschädigt. Aber während dies 
anf katholischer Seite der Duldsamkeit förderlich war, gewann aus 
calvniistischer die Geistlichkeit an Boden, und die Folge davou war, daß 
die calvinistische Versammlung von Saumur verlangte, die Regierung solle 

keine katholische Procesfion an irgend welchem protestantischen Orte gestatten, 
daß diese Partei ihren Gliedern die Eingehung gemischter Ehen verbot, 
Eltern, deren Kinder fich dieses Vergehens schuldig machen würden, vom 

Genuß des Abendmahls ausschloß , Ludwig XIII. selbst zu Pau als ketzerischer 

Fürst von ihnen unwürdig behandelt wurde. I n England zeigte der Pro-
testantismus unter Elisabeth dieselbe Unduldsamkeit als der Katholicismus 
unter ihrer Schwester Maria. Bald nack) ihrem Regierungsantritte und 

ohne durch das Verhalten der Katholiken dazu genöthigt worden zu sein, 

verbot Elisabeth streng das Begehen katholischer Gebräuche und errichtete 

die hohe Comm'ssiou. Dieses protestantische Jncplisttionstribuual verfolgte 
diejenigen. welche nicht der Uuiformitätsacte gemäß mit der herrschenden 

Kirche völlig übereinstimmten; es forschte eifrig nach solchen, deren Gewissen 
es ihnen nicht gestattete, zum dritten oder vierten Male gegen ihre Ueber-

zeugung den Snprematseid zu schwören. Ungefähr 200 Katholiken wurden 

durch dieses Tribunal hingerichtet, ungefähr 2000 puritanische Geistliche 
zufolge der UnisormilätSacte unter Karl II. dem Elend vreisgegeben; 

Elisabeth verordnete, daß wenn ein Katholik einen Protestanten zum Ueber-

tritt bewegen würde, beide als Hochverräther hingerichtet werden sollten: 
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Jakob hielt sein Versprechen der Duldung, welches er den Katholiken bei 

seiner Thronbesteigung gegeben, so wenig, daß diese die Pulververschwörung 
veranstalteten. Mi t Entsetzen erzählt man stch, Kaiser Nero habe die 
Christen fälschlich beschuldigt, Rom in Brand gesteckt zu haben, und dadurch 
eine allgemeine Verfolgung herbeigeführt: ist die Geschichte von dem 
papistlschen Complot etwa weniger ruchlos? Was hatten diese Christen 
vor jenem Heiden voraus, als sie eben so gruudlos den Papisten 
den Brand von London zur Last legten, oder Shaftesbnry, als 
er Oates und den Straßenräuber Bedloe zu falschen Aussagen anstiftete, 
die das Volk zum Fanatismus ausreizten? Und sind die sagenhaften 

christlichen Pechfackeln Nero's eiwa des Geschmackes jener Zeit unwürdig, 

papistische Priester bei langsamem Feuer zu rösten oder im besten Falle 
aus besonderer Gnade, sicherer Wissenschast und reiner Bewegung der 

Königin Elisabeth den Unglücklichen eiue schöne Zeit zum Ersticken zu 

gestatten, ehe sie geviertheilt oder ausgeweidet wurden? 

Sicherlich, man braucht die Millionen nicht zu zählen, die das 

Christenthum dahingerafft hat, mau braucht nicht sehr tief hinabznsteigen 
in die sinstern Mordstätten aller Länder und Zeiten, um zu der Ueber-
zeugung zu gelangen, daß keine Religion, kein Bekenntniß sich des ver-

abfcheuenswerthesten Verbrechens enthalten hat, daß überhaupt die Religion 

allein nicht im Stande ist, den Menschen aus die sittliche Stufe zu heben, 
mit der die Unduldsamkeit unvereinbar ist. Grade da wo das religiöse 

Bekenntniß tiefe Innerlichkeit, geistige Kraft besaß, war es grausam; wo 

es flacher, weniger tief gefaßt war, zeigte es sich milder. 

Jahrhunderte lang hatten die kirchlichen Streitigkeiten im byzantifchen 
Reiche gewährt; sie waren vorwiegend dogmatischen Inhalts. Mit der 

neuen Religion verband sich die scharfe Dialektik, die spitzfindige Philosophie, 
der bewegliche Geist der modernen griechischen Schulen; das Christenthum 
wurde einem geistigen Secirmesser unterworfen, wie es kanm schärfer je 
gekandhadt worden ist, und es entstanden zahllose Secten, von denen jede 
alsbald wieder zu neue» Haarspaltereien vvrschrirt. Aber Origenianer, 

Pelagianer, Semipelagianer, Monophystten und Monotheleten, Jkonoklasten 

und Jkonodnlen — alle kämpften für Dogmen, von deren Wahrheit sie ihre 

Gegner vorzüglich mit den Waffen des Geistes zu überzeugen suchten, und 

die Verfolgungen, welche Kaiser und Geistlichkeit veranstalteten, hatten doch 
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nicht einen so gehässigen Charakter als die des Abendlandes in den folgen-

den Jahrhunderten. Dem Ketzer waren Mittel zu seiner Verteidigung 
gegeben, die Todesstrafe erlitt er nur selten, er war geschützt vor der heimlich 
würgenden Anklage. Mi t der griechischen Religion wurden aber die Reste 

griechischer Bildung nach Rußland nicht verpflanzt. Die ganze Aenßerlichkeit, 
der pomphaste Cultus, das Streben nach Versinnbildlichung wurde über-
tragen, allein der Geist, der diese Formen erzeugt hatte, fehlte. Das 
ungebildete, rohe Volk im damaligen Rußland konnte in dem Formen-

reichthum der griechischen Kirche unmöglich den Geisteslnxus von Byzanz 
erkennen, und weil es denselben nicht erfaßte, weil es den Sinn dieser 

Formen nicht verstand, vertrat die Form ihm die Stelle der Religion. 
Allmählig stieg die Zahl des Klerus aus eine bedeutende Höhe, aber während 

einerseits die Weltgeistlichkeit durch ihre Armuth und den Zwang der 

Priesterehe nicht dem Grade der Verworfenheit anHeim fiel, welchen die 

katholische zur Zeit erreichte, nnd sie sowohl als die Klostergeistlichkeit 
durch ihre große Unwissenheit eher die Geringschätzung des Volkes 
auf sich zog, als eine geistige Gewalt auf dasselbe ausübte, fehlte dem 

griechischen Klerus andrerseits die monarchische Geschlossenheit, die einheit-
liche Kraft des römischen. Diese Umstände, sowie die Abhängigkeit von 
der Willkür der Großfürsten, in der die Geistlichkeit sich befand, verhinderten 

eine Fortentwickelung der russischen Kirche. Die Kirchengesetze, die gegeben 

wurden, hatten strenge Beobachtung der Ceremonieu, der Aeußerlichkeiten 

zum Gegenstande, die Secten, welche entstanden, wichen meist nur in 
Fragen des Cultus von der herrschenden Kirche ab, und die größte derselben 

ist eigentlich nur der Theil des Volkes, welcher gegenüber der liturgischen 
Reformation des Patriarchen Nikon den alten Gebräuchen treu geblieben 

ist. So blieb die russische Kirche von reformatorischen Bewegungen unbe-

rührt, und es ist bezeichnend sür ihren damaligen Standpunkt, wenn der 

in der Folge große Autorität erlangende Stoglaw — mag er nun dem 

in demselben Jahre wie das Tridentinum abgehaltenen Moskauer Concil 

seinen Ursprung verdanken oder nicht — sich vor Allem sorgfältig mit der 

Art des Kreuzmachens beschäftigte, ferner streng den Gebrauch der Deichsel-

wagen, den Genuß von Würsten, Hasen u. s. w. untersagte, und endlich 
verordnete, von allen mit Kirchenbann belegten Ketzereien sei keine so 

verwerflich und strafbar als das Bartscheeren, welches Feindschaft gegen 

Gott bezeuge und selbst durch das Blut der Märtyrer nicht gesühnt 

werden könne. 
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Das war hier die Ketzerei jener Zeit. Es liegt auf der Hand, welche 

Folgen sich an diesen Zustand rücksichtlich der Duldsamkeit knüpften, welcher 
Art die Versolguugen des Schismas waren. Obne Zweifel ist der Glaube 
an die Transsubstautiation, an die Permittelung der Heiligen, an die 
Prädestination wohl im Stande den Menschen um seinetwillen Schmach, 
Verfolguug, ja de« Tod erdulden zu lassen; ohne Zweifel wird er um der 
ewigen Seligkeit willen lieber Alles ertragen, als das Mittel zu ibr zu 
gelange», das Blut Christi entbehren. Es ist aber nicht wohl denkbar, 
daß eine große Partei mit Fanatismus daran hängen werde, gegen den 
Lauf der Sonne den Umgang uw die Kirche zu veranstalten und diejenigen, 

welche der kirchlichen Satzung gemäß die entgegengesetzte Richtung ein-
schlagen eifrig verfolgen werde. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß 
Jemand durch den Glaube» au die Heiligkeit des Bartes zur religiösen 

Schwärmerei entflammt werde oder daß ein anderer sich entschließen sollte, 
den Märtyrertod für seine Blutlosigkeit zu sterben. Freilich, erfabrungs-
mäßig können die nichtigsten Dinge zu Gegenständen wilder Schwärmerei 
werden; das sind krankhafte Erscheinungen bei Einzelnen: wir trauen aber 

keinem Volke zu, sür deu Gebrauch zweier Finger statt dreier beim Zeichen des 

Kreuzes sei» Leben zu lassen, obue daß Umstände hinzugekommen wären, 
die die Schwärmerei künstlich ge.eizt hätten. Erst das Stadium der 

Glaubensschwärmerei, welches das Martyrium an sich für etwas Verdienst-

liches erscheinen läßt und aus eiuem weitere« Gegensatze entsprungen ist, 

wird auch Märtyrer für die Schreibart Jffns statt Jiffus hervorbringen. 

Nun, dieser Art waren die meisten Streitigkeiten im Schöße der russische« 
Kirche, und die Folge davon war, daß Rußland von großen Verfolgungen 
um des Glaubens willen verschont blieb und nur der Aberglaube seine 

Opfer au Hexen uud Zauberern erutete. Selbst die tiefer eiusch«eide«de 

judaistrFnde Secte, die ge en Ende des 15. Jahrhunderts sogar den 
Metropolitenstuhl antastete, rief nur die Verdammung ihrer Lehre und die 

Einkerkeruug uud Beschimpfung einiger Anbänger, aber keine weitgreifende 
Verfolgung hervor. 

Und wie die russische Kirche im Innern versnbr. so zeigte ste sich auch 
nach Außen. Den immer wieder erneuten Versuchen der Päpste, die 

russische Kirche ihrem Stuhle zu uuterwerfen, setzten die Großfürsten eine 
gleichmäßig abwehrende Haltung entgegen. Aber lange ehe mit der 

Treuuung der südlicheu Metropolis von der nördlichen die uniouistische« 
Bewegungen begannen, bestand zu Kiew ungestört eine katholische Gemeinde 
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und eine römische Kirche wurde mit der Erlaubniß des Großfürsten im 
Jahre 1515 zu Groß-Nowgord erbaut. Um die Mitte deS 16. Jahr« 
Hunderts hatte die calvinistische Lehre ihre Kirche» in Weißrußland, 
Podolien, der Ukraine. Iwan der Schreckliche gestattete den Lutheranern 
um 1565 die Erbauung einer Kirche eine halbe Stunde von Moskau. 
Die größte« A«stre»g«ngen machte daS Papstthum. Uuter der Bedingung 
des Anschlusses an Rom wurden der russische« Kirche Zugeständnisse gemacht, 
die der sonstige« Schroffheit des Papstthums widerstrebte«. Leo X. ver-
sprach de« Metropoliten zu Moskau zum Patriarchen zu ernenue« u«d 
die Gebräuche der griechische« Kirche unangetastet zu lassen, der Kirche, 
die er gleichzeitig eine ketzerische «a««te. I m Jahre 14Z4 riß der eifrig 
katholische Großfürst Witowt von Littanc« die Metropolis Kiew von 
Moskau los, und die besonders durch den Beschluß des Florentiner EoncilS 

vom Jahre 1437 verstärkten unionistischen Bestrebungen, der Katholike«, 
sowie die päpstliche« Schmähbullen bewirkte« hier eine feindseligere Stellung 

der russischen Kirche als anderwärts. Aber obwohl später im Jahre 1596 

die Synode zu Brest den Schoß der römischen Kirche so sehr erweiterte, 
daß sie den uniirten '̂riechen sür die Anerkennuug der römischen Suprematie 
u«d Lehre ihre« alte« Ritus gestattete, obwohl die Jesuiten durch Schulen 
und Predigt erfolgreich gegen die griechische Kirche kämpften uud obwohl 
um dieselbe Zeit die Selbständigkeit der russische« Kirche durch Gründung 

des Patriarchats hergestellt wnrde, so finden wir dennoch keine religiöse 

Verfolgung, wie sie alle übrigen Länder Europa's gesehen haben. Der 

Reformator Peter erneuerte anch die kirchliche Gesetzgebung nnd gab dem 

Klrchenregimeitt in dem heiligsten Synod einen feste» Mittelpunkt; bis in 

die neuere Zeit aber hat die russische Kiräe eine gewisse Tolerauz sich 
bewahrt, die in andern Länder» erst durch lange Kämpfe erreicht und 

freilich auch — ü^ertroffen worden ist, während gerade die Gesetzgebung 
Rußlands in de« dreißiger «nd vierziger Jahre» dieses Jahrhunderts einige 

Rückschritte gemacht hat. 
Einheit, Unifvrmität war Hauptziel der russischen Kirche, und diese 

zu erhalte« verschmähte ste auch intolerante Mittel niä't. Mi t dem größten 

Eifer suchte sie in ihrem Schöße festzuhalten, was einmal darin war, hin-

einznziehen, was ohne Gewalt sich hineinziehen ließ. Verordnungen wie 
die, daß Abtrünnige nicht wieder aufgenommen werden dürfen, die Ki«der 

gemischler Ehen der orthodoxen Kirche folgen müsse», das absolute Verbot 

der Annahme einer fremden Religion, die Belohnung des Uebertrittö, der 
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sogar für den Verbrecher als Strafänderungsgrund gilt, sind Zeugnisse 
dafür, daß auch diese Kirche die Wahrheit des Bekenntnisses der Gleich-
förmigkeit desselben unterordnete. Sie scheute überall den Kampf; aber 

während sie fesselte, was zu ihr gehörte, ertrug sie das Fremde. So finden 
wir in Rußland katholische, reformirte, lutherische Kirchen und Gemeinden, 
während gleichzeitig den zahlreichen Secten keine Gotteshäuser gestattet 
waren, wir finden strenge Gesetze gegen den Abfall zu jenen Konfessionen, 
noch strengere gegen den zum Secteuthnm. Aber ungestört wanderten 
fortwährend Bekenner andern Glaubens nach Rußland ein, setzten stch in 
zahlreichen nicht «orthodoxen Colonien daselbst fest. I n dem benachbarten 
Polen wurden alle Nichtkatholiken von den Staatsämtern ausgeschlossen, 
in Schweden alle Nichtprotestante«, in England alle Nichtanglikaner. Die 

große Zahl tüchtiger Kräfte, die durch solche Maßregel« dem Dienste des 
Staats entzogen wurde«, verhiuderte die Regierungen des ganzen Abend-

landes nicht, sich vor Allem zur Verbreitung ihrer Religionen sür ver-

pflichtet zu halte«, also die Kirche über de« Staat zu stellen. I n Ruß-
land hat es nie ein Gesetz wie die Tcstacte gegeben, im Gegentheil sind 

Andersgläubige häufig vorzugsweise zu den höchsten Würden emporgestiegen, 
und wie jene eigenthümliche kirchliche Intoleranz schadete, so hat diese 

staatliche Toleranz wesentlich genützt. Denn der innige Verkehr mit dem 

westlichen Europa, welchen alle großen Herrscher Rußlands begünstigt haben, 

ist offenbar nur möglich, wenn den mannigfaltigsten fremden Elementen, 
seien ste wissenschaftlicher, politischer, nationaler oder religiöser Natur, 
freier Eingang und völlige Gleichberechtiguug gewährt wird. 

Rußland blieb verschont von den Gräueln des Bürgerkrieges, welcher 
das ganze übrige Europa heimsuchte: aber ihm entgiug auch der seit dem 
17. Jahrhuudert dort stch entwickelnde Geist freier uugezwuugener Duldung» 

der eine der schönste« Früchte der moderne« Civilisation ist. Dort hinderte 

die Gleichstellung der drei Confessione« durch der westphäiifchen Frieden 
die pfälzischen Kurfürsten nicht, ihre refvrmirten Unterthanen hart zu be-

drücken, noch Kaiser Karl VI. dem Erzbischof von Salzburg die Vertreibung 
von 20,000 Evangelifcheu zn gestatte«. Ludwig XIV. hob das Edict von 
Nantes wieder aus, die Stuarts wütheten gegen die Dissidenten. Aber 

der einmal erwachte skeptische, forstende, «ntikirchliche Geist ließ sich nicht 
wieder fesseln und seit der großen Revolution begann sic!' die Verbindung 

von Staat uud Kirche allmählig wieder zu lösen. Die Revolntion brachte 

England die Toleranzacte, Schottland die Einführung der presbyterianischen 
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Kirche, Frankreich als bleibende Errungenschast die Zerstörung der klerikalen 
Gewalt; in Deutschland wurde die religiöse Toleranz mehr durch die 
Literatur als durch die duldsamen Regierungen Friedrichs II. und 
Josephs II. gefördert und die Bewegungen des 19. Jahrhunderts brachten 
die Früchte jener geistigen Arbeit zur Reife. Der Art. 12 der preußischen 
Verfassung von 1850 gewährleistete die Freiheit des religiösen Bekennt-
nisses und der Vereinigung zu Religionsgesellschaften. Der Art. V der 
deutschen Reichsversassung von 1849 giebt jedem Dentfchen volle Glaubens-
und Gewissensfreiheit und verwirft ausdrücklich das fernere Bestehen einer 
Staatskirche. Die Parlamentsacre von 1788 gewährte den englischen 
Katholiken eine bedeutende Milderung, die Emancipationsacte von 1829 

ging einen großen Schritt weiter. Sie gab deu Katholiken Sitz und 

Stimme im Parlament, ließ ihnen den Eintritt iu Civil- und MUuair-

dienst frei und schaffte sür immer den unwürdigen Suprematseid ab. 

Doch aber schloß sie die Katholiken von den „Aemtern der obersten Be-
wahrer und Richter des verewigten Königreichs", der Universitäten, Kollegien, 
Schulen, die die Weihe der römischen Kirche empfangen Habenden von 
dem Hause der Gemeinen aus, und so trägt das freie England bis auf 
den heutigen Tag die Spure« seiuer blutigen Religionskämpfe. I n 

Frankreich starben die frühreifen und krankhafte« Erzeugnisse der Revolution 
bald ab, an die Stelle der Irreligiosität trat zeitweiilig wieder religiöse 
Intoleranz, die aber in der Gesetzgebung dieses Landes keine dauerudeu 

Wurzel« mehr schlagen ko««te. Das österreichische Concordat von 1856 
und die gleichartigen Conve«tio«en von Würtemberg und Baden überlieferten 

sogar den Staat wieder der Macht der Kircke. 
Kein europäischer Staat hat bis aus den heutige« Tag jenes Princip 

durchgeführt, welches in dem angeführten Art. V der deutschen Reichs-
versassung von 1849 enthalten ist. Wonach das europäische Abendland 
strebt, das war ein Wiegengeschenk der jungen amerikanischen Union. Die 

im Jahre 1791 in die Verfassung aufgenommenen Zusätze beginnen mit 
der Bestimmung: „Der Congreß soll nie ein Gesetz geben, wodurch eine 

Religion zur herrschenden erklärt oder die freie Ausübung einer andern 

verboten würde." Damit ist die völlige LoslösuNg des Staats von der 

Kirche, soweit dieselbe nicht, wie jede andere Gemeinsidaft, den Hoheils-

rechten desselben unterworfen ist, ausgesprochen, die Religion wieder ihrer 

Sphäre, in der sie allein gedeihen und nütze« kann, dem Gewissen des 

Einzelnen zurückgegeben. Die staatliche Unterstützung wie die staatliche 
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Unterdrückung bat fast überall dem Glauben des Menschen eine öffentliche 

Bedeutung des Bekenntnisses hinzugefügt, die dem innern Wesen des 
Klaubens widerspricht und ihn vergiftet, wie die Bußpredigt verblendeter 

Priester die Religiosität manches jugendlichen zarten Gemüthes zu Ver-
brechen, ja zum Selbstmorde getrieben hat. Dieses zarte und unergründ-
liche Element des Menschengeistes ist oft zu der verderblichsten uud ver-
werflichsten Macht angeschwollen. Die Regierungen haben es sür ihre 
Pflicht gehalten, ibre Untertbauen zur Lüge vor Gott und Menschen zu 
zwingen um ihrer Seligkeit willen, sie haben die Religion von Tausenden 
getödtet, indem sie die Unwahrheit des Bekenntnisses belohnten, ste haben 
den Genuß staatlicher und bürgerlicher Rechte-, sie haben die Mitwirkung 
bei der Staatsleitung von einem religiösen Bekenntniß abhangig gemacht, 
obgleich Staatsdienst nnd Religion so wenig mit einander gemein haben, 
daß mit demselben Rechte man vou den Staatsdienern eine Probe ihrer 

Elternliebe oder eine» Beweis dafür verlangen könnte, daß ste, ohne von 

einer Gänsehaut überlaufen zu werden, in kaltes Wasser zu steigen ver-

mögen, mit demselben Recht und Nutzen ein katholischer Schuster von 
seinen Gesellen als Beweis ihrer Qnalification den Glauben an das 
Fegseuer fordern könnte. 

Bildung des Volkes, Trenuuug von Staat und Kirche, das sind die 

Wege, auf welchen die Regierungen Europas die Spuren früherer Vergeben 

auslöschen können und den Nachtheil zu beseitigen vermögen, welchen die junge 

Geschichte Nord-Amerika's vermieden bat. I n vielen Beziehungen staat-
lichen Lebens ist die Unio» für Europa lehrreich: in keiner wäre es des 

Ostens würdiger, dem Vorbilde des Westens zu folgen, als in der kirchlichen. 

Ernst von der Brüggen. 



N o t i z e n . 

LLc^Dur Lehre von den Schutzzöllen" ist der Titel einer kleinen Schiift, 
mit welcher der deu Lesern der Baltischen Monatsschrift bereits vorteilhaft 
bekannte Herr K a r l Wa Icker vor einigen Monaten die Magisterwürde 

von der historisch-philologischen Facnltat in Dorpat erlangt hat. Die 
Schrift behandelt die wichtige Frage in ansprechender Weise und empsteblt 

sich dadurch auch für weitere Leserkreise zur Orientirung. Der Verfasser 
hat keine monographische Erschöpfung des Gegenstandes beabsichtigt, wie 
denn die DctailauSsührungen der principiellen Punkte meist uur kurz und 
mitunter etwas dürftig ausgefallen find. Er will vielmehr eine über-

sichtliche Darstellung nnd Kritik der Hauptlebren liefern nnd die Nebeu-
pnnkte nur zur fvstematifchen Vervollständigung mit berühren. Insofern 

erscheint die Walcker'sche Schrift wie ein sauber und fleißig gearbeitetes 
Kapitel aus einem größeren Lehrbuch dec VolkSwirthschaitspolitik. Legt 

man einen solchen Maßstab an die Arbeit, so verdient sie reichliches Lob. 

Der Verfasser ist als wissenschaftlicher Nationalökonom begreiflicher 
Weise entschiedener Freihändler, aber gerade als Mann der Wissen-

schaft nicht Manchestermann. Der Schüler Gneist's bat sich vor dieser 
Klippe des Freihändlertbums mit Recht zu büteu gewußt. Walcker's Kritik 

der Schutzzolltbeorie möchte gerade in Rußland noch besondere Beachtung 
verdienen, wo die Stimmen selbst gemäßigter Freihändler noch immer so 

wenig zahlreich sind. Für die deutsche Wissenschaft hat die Walcker'sche 
Arbeit andrerseits namentlich durch ihre Rückbcziehnng aus russische Verbältnisse 

und durch ihre Benutzung russischer Quellen uud Literatur besondere Be-

deutung. Wir möchte« iu dieser Arbeit eine jener Leistungen begrüßen, 

welche uns recht eigentlich zur Ausgabe der baltischen Deutschen zu gehören 
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scheinen: diese Ausgabe besteht unseres Erachtens in der geistigen Ver-
Mittelung zwischen Deutschland und Rußland, und zwar im beiderseitigen 
Interesse. Rußland, sein Volk, seine Gelehrten, seine Staatsmänner werden 
noch lange vom Westen und insbesondere von Deutschland zu lernen 

haben. Aber Deutschland wird ebenso wohl sich genauer über russische 
Verhältnisse unterrichten und seiue Wissenschaft vou der russischen Literatur 
und den legislativen Fortschritten nähere Kenntniß nehmen müssen. I n 
letzterer Beziehung liegt ja das bekannte große Hinderniß in dem Umstände, 

daß die schwierige russische Sprache außerhalb des russischen Volks und 
vollends außerhalb des russischen Staats fast nicht gekannt ist. Hier 
können Männer wie Walcker n. A. m. der 'deutschen Wissenschaft einen 

wahren Dienst erwei'en, wenn sie die Ergebnisse russischer Wissenschaft nnd 
Praxis verbreiten Helsen. Namentlich unser Verfasser mit seinem außer-

ordentlichen Fleiß und seiner wahrhast staunenswerthen Belesenheit zeigt 

stch auch nach dieser seiner neuen Arbeit a l s eine geeignete Krast für jene 

wichtige Vermittleraufgabe. Bei feiner guten Kenntniß der russischen 

Sprache und eifrigen Beschäftigung mit den russischen Gesetzgebungsarbeiten 
im Gebiete der Verwaltung, des Finanzwesens n. s. w. vermöchte er eine 

gediegene Kenntniß der großen Reformen im russischen Reiche in Deutsch-
land durch weitere Arbeiten mit einbürgern zu Helsen. Der fleißige und 
talentvolle Verfasser möge uns solchen Wink erlauben, der hier wohl um 

so eher gestattet ist, weil grade die Schrift über die Schutzzölle uns die 

Vorzüge und die Schwächen Walckers besonders deutlich zeigt und bei 
den wichtigen Arbeiten der angedeuteten Art erstere nur um so glänzender 

hervor-, letztere um so mehr zurücktreten würden. 

Der Versasser behandelt seinen Gegenstand in drei Abschnitten, über 

die Einführung, die Wirkungen und die Aushebung der Schutzzölle. Nur 

der erste Abschnitt ist ausführlicher und eindringender. Ueber die Frage 

der Wirkungen geht Walcker wohl etwas zu rasch hinweg. Gerade hier 

hätte es auch um der Gegner Willen einer genaueren, namentlich 

statistischen Beweisführung bedurft, wofür die Büchercitate, welche unser 

Verfasser gern zu sehr häuft, keinen Ersatz gewähren. Auch in dem letzten 
Abschnitt wird die Aufhebung der Schutzzölle, grade für die Praxis die 
Hauptfrage, zu wenig eingehend erörtert. Mit einigen Principien ist es 

hier nicht gethan und mit wenigen Worten läßt sich nun einmal über 

zahlreiche tief eingreifende volkswirthfchastliche und finanzielle Reformen, 

welche der Verfasser mit der Aufhebung der Schutzzölle in Rußland verbinden 



willi, nicht absprechen. DaS „WaS?" Lacht hier selten besondere 
Schwierigkeiten, letztere liegen fast immer .in. dem „Wie?" und darüber 
erfahren wir zu wenig. 

I m erste» Abschnitt liegt der Schwerpunkt der Arbeil. Er zeigt die 
Vorzüge unseres Verfassers, wie ste ähnlich in seiuer Schuft „Kritik der 
Parteien in Deutschland vom Standpunkte des Gneist'schen Versassungs-
und VerwaltnngöreHlS" und in seiuen andern tleinern Arbeiten hervor-

treten, am deutlichsten, aber — auch die Schwächen. Große, umfassendste 
Belesenheit, gute Kritik tm Einzelnen, aber unseres Dafürhaltens zu viel 

Cittrsücht und dabei nicht immer Kritik im Eimen. Der Verfasser verfällt 
mitunter in das, was man „Ettirmelhode" genannt hat uud was vor 
Allem ebeu keine Methode, sondern eiu Hausen von Namen und Bücher-
meln ist, mit welchem man daun noch viel weiler gehen kann. Statt 

einer wirklich togmengeschichtlichen Behandlung bekommen wir anemander-

gereiht Namen uud Büchermel, wo dann ojl die zufälligen Lesefrüchle znm 

Vorschein kommen. Dieser echt deutsche Hehler ist iu der hlstvrtjchen Schule 
der Nationalökonomie verbreitet genug. Unser Versafser, der sich keineswegs 

mit dieser Schule tdenufictrl, ist davon doch nicht frei, wie tz 4 uud 5 

seiner Schrift zeigen. Die formelle Behandlung »st im Ganzen sehr anzu-

erkennen, aber die Darstellung ist nicht immer streug folgerichtig und nicht 
frei von Gedankensprüngen, Hehler, welche wohl in lunerein Zusammenhang 

mit der vielleicht übergroßen Belesenheit des Verfassers stehe». Es dünkt 

uns, daß hier für Walcker eiue Klippe liegt, i-̂ r erklärt sich zwar selbst 

für die vorherrschend vednclive Behandlung der Vouswirihschastslehre 
überhaupt und der Schntzzolllrage fpeciell, aber statt der Deducllon oder 

ihres ergänzenden Gegenstücks, der streng stalistlfchen Indnclion, gehört 
doch die ganze Arbeit nach Methode und formeller Behandlung vor-

nehmlich in die historisch-literarische Richtung, welche in Deut'chaud große 

Anerkennung genießt, ohne sich, nnjercs Erachtens mit Recht, in England 

und FraukreichS eiueö ähulicheu Erfolgs zu rühmen. 

Die sachlichen Ergebnisse scheinen uns im Allgemeinen nchug zu sein. 

Ueber Einzelnes wild man zweifeln dürfen. Es sei nnr z. B. die 

Polemik S . 36 gegen die Ansicht von Sumh erwähnt, daß Schutzzölle 

zu billigen seien auf Producle, deren inländische Erzeugung auch besteuert 

ist. Der Verfasser übersteht yier unseres Erachicns den Fall der Accisen 

auf inländische Artikel ganz. Würde hier der Zoll für den betreffenden 

auswärtigen Artikel wegfallen, fo fiele damit anch die Möglichkeit fort, 

Ballische Monatsschrift, L. Jahrg., Bd. XV!, Heft 5. 3 0 
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von diesen Artikeln im Jnlande Steuern zu erheben. Ter Zoll ist bier 

doch nicht Schutzzoll, sondeni Kompensation der inländischen Steuer. I n 
den neueren sogenannten freihändlerischen Handelsverträgen hat man nur 
denjenigen Theil des Zolls, welcher die Steuer überstieg und dadurch 

zum Schutzzoll wurde, beseitigt, z. B . bei Raffinade nnd Branntwein. 
Möchten wir dem strebsamen Verfasser, der sich inzwischen als Privat-

docent in Dorpat habilitirt hat, bald wieder ans dem literarischen Gebiet 
begegnen, und zwar grade auf dem oben bezeichneten, auf welches ihn seine 

Arbeitsrichtung und specistische Begabung ohnebin hinzuweisen scheinen. 
Unsere sreimüthigen Aussetzungen werden hoffentlich von ihm selbst und von 
den Lesern dieser Zeilen nicht anders gedeutet werden, als wie ste gemeint 
sind: die Wissenschaften können nach verschiedenen Richtungen gepflegt 
werden, die Neigung und Begabung der Individuen soll und wird sich 
stets der eiuem Jeden passendsten Richtung zuwende«. Keine der Richtungen 

ist an sich die ausschließlich berechtigte, alle haben ihre Vorzüge und ihre 
Schwächen. Wenn unser Verfasser iti> eiuer andern Richtung arbeitet, als 

wir wünschten, so mag er sich einige Polemik gefallen lassen, wie wir von 
ihm. Die ausrichtige Anerkennung seines Strebens und seiner Leistungen 
haben wir ihm nicht verweigern wollen. 

I n Sachen der Judenmission erhielten wir von Herrn Pastor 
Müller zu Sauken außer dem gegen Herrn Pucher gerichteten Artikel, 

welcher die zweite Stelle in diesem Hefte einnimmt, auch noch die folgende 

Zuschrift: 
„Sie haben, geehrte Redaction, das Sendschreiben des Herrn Rabbiner 

Pucher Ihrerseits mit einer Schlußbemerkuug verseheu, die miä' gleichfalls 

in Nachstehendem zu eiuer Anmerkung veranlaßt. Sie sprechen zunächst 
von der „neuen Einstcht", die Sie durch das Sendschreiben in die mög-

lichen Folgen der Judenmission in Kurland gcwouuen haben und geben 

uns Pastoren und Synoden die „politische Feindschaft" zu bedeuten, welche 

möglicherweile aus einer organisirten Judenmission in unseren Landen 

zwischen Christen und Juden entstehen könnte. Ich hoffe dnrch meine 
Erwiderung auf das bezügliche Sendschreiben schon gezeigt zu baben, daß 

die Judenmission kein Augriff aus. das Judenthum hinsichtlich der politischen 
Verhältnisse dcsseibeu ist und daß die Aufregung, die gegenwärtig unter 

den Juden Kurlands herrscht, bloß religiöser Natur ist, und da Sie, 
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geehrte Redaction, im Septemberhest 186V Ihrer Zeitschrist selbst es aus-
gesprochen haben, daß Emaucipatiou und Mission in der Praxis auseinander-
zuhalten sind, wie das Politische und Religiöse überhaupt, so wird wohl 

auch die Judenmission keine Veranlassung zu einer „politischen Feindschaft" 
zwischen Christen und Juden werden. Ich muß vielmehr auch hier es 
nochmals aussprechen, daß die Verbreitung der Ideen der Judenmission 
uur dazu führeu kann und soll, wahres Interesse und innige Liebe sür 
das bis jetzt auch unter uns oft in sehr unchristlicher Weise verachtete Volk 

Israel zu wecken. Daß aber mit der Verbreitung dieser Ideen sich eine 
gewisse Opposition und Erregung von Seiten des Judenthums bemerkbar 

macht, ist unter den gegebenen Verhältnissen unvermeidlich.' Diese wird 

sich in dcm Maße legen , als auch unser inländisches Judenthum bis zum 
Standpunkt der Religions- und Gewisseussreiheit, der demselben, wie ich 

in dem beifolgenden Anssatze gezeigt habe, noch fehlt, sich fortentwickelt 
haben wird. Daß die Kirche aber bei ihrer MissionSarbeit an Israel mit 

der größten Schonung und Vorsicht und auch mit der strengsten Kritik der 
dabei zu verwendenden Werkzeuge verfahre, ist eine Mahnnng, die wir 
Pastoren sehr gerne nnd dankbar ausnehme«, zumal sie ja zum wahren 

Interesse der Judenmission selbst gehört und zugleich bezeugt, wie die 
Redactiou dieser Zeitschrist uicht principiell gegen die Judenmission gesinnt 
ist, wie leider ihre anderen rigaschen Kolleginnen es neulich offenbart haben. 

„Was nun Ihre letzte, allerdings gewichtigste Anmerkung betrifft, 
daß nämlich eine organistrte öffentliche religiöse Propaganda so lange unzu-
lässig sei, als nicht auch der Rücktritt wie der Uebertritt in gleicher Weise 

freistehe, so habe ich dagegen zu bemerken, daß 
1) es stch um eine „organistrte" Judenmission im vollen Sinne dieses 

Wortes bei nnS gar uicht handelt; wir haben nicht einen förmlichen 

Kreuzzug gegeu Israel gepredigt und in Anglist genommen, sondern woraus 

eS uus zunächst ankommt, ist dem Volke Israel die Wahrheiten des Evan-
geliums uahe zu bringen, damit dasselbe sich denn selbst für oder gegen 
dasselbe entscheide. Der Proselyt Adler in VauSke ist sür uns nur eines 

unter den vielen anderen Mitteln, sür die Jndenmisston thätig zu sein; 

seine -„Propaganda" aber besteht weniger in „öffentlichen" Angriffen aus 
ads Judenthum als vielmehr iu gelegentlichen Unterredungeu mit seinen 

früheren Glaubensgenossen über den Werth des Christenthums; 

2) ist eö allerdings eine Uebelstand, daß unsere S t a a t s gesetzt wohl 

den Uebertrltt zum Christeuthum, nicht aber auch den Ueber- und Rücktritt 
30* 
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zum J u d e n t h u m gestalten. D i e Kirche t rägt aber dabei die wenigste 
S c h u l d , indem die lutherische Kirche wenigstens nicht der M e i n u n g ist, 
solche Gl ieder gesetzlich und äußerlich an sich fesseln zu müssen. welche 
innerlich dem Glauben der Kirche ferne stellen und stch zu anderen religiösen 
Bekenntnissen und Gemeinschaften wenden wollen oder stch nach denselben 
zurücksehnen. E s ist somit lein kirchliches, sondern ein staatliches Gesetz, 
welches den l ieber , und Rücktritt zum I u d e n t b u m annoch verbietet — eine 
Folge unserer „staatskirchlichen" Verbältnisse, der „E inve r l e ibung der Kirche 
in den S t a a t " , wie S t a b l sich einmal treffend ausgedrückt ba t . D a s soll 
freilich kein Trost sein, im Gegentbei l kann die knrlandische Geistlichkeit, 
die stch bei Gelegenbeit der baptistischen H a n d e l für freie Anerkennung des 
B a v t i s m n s ausgesprochen ba t . gegenwart ig sebr bald dabin kommen, anch 
ihrerseits die S t a a t s r e g i e r n n g nm Fre igebuug des Neber- und Rücktr i t ts 
zum I u d e n t b u m anzugehen , wobei üb r igens S i e . geehrte Redakt ion, 
zugeben werden, daß die erste Fürsorge der Kirche stch mehr auf den E i n -
tr i t t in dieselbe a l s ans den A u s t r i t t a n s derselben erstrecken mnß . D i e 
erste Anregung dazu müßte zudem erst a u s vorkommenden Fällen ent-
nommen werden, so daß diejenigen Chris ten, die nur äußerlich dem Ehris teu-
thum a n g e h ö r e n , stch innerlich aber nach dem I u d e n t b u m sehnen oder 
zurücksehnen, in erster Re ibe um die Aufhebung dieses S taa tsgese tzes sich 
bemübten. W i r möchten übr igens nicht zweifeln, daß auch fetzt schon a u s -
nahmsweise ein solcher Ueber- und Rücktri t t zum I u d e n t b u m gestattet 
werde« würde, fa l ls er wirklich a u s voller Ueberzeugung geschieht, wie ja 
auch in anderen Verhäl tn issen, wo die Fo rde rung der Gewissensfreiheit sich 
geltend macht, nicht alles nach dem Buchstaben des Gesetzes gerichtet wird 
nnd am Ende noch ganz andere StaatSgesetze, die eine religiöse Beziehung 
haben, baldiger A b ä n d e r u n g oder Aufhebung h a r r e n . " 

D i e s also ist es, w a s unser geschätzter Mi t a rhe i t e r u n s ha t entgegen-
halten wollen. N u n aber ist zn bemerken, daß seit der Abfassung dieser 
Zuschrift b is jetzt, da sie zum Abdruck g e l a n g t , berei ts ein längerer Ze i t , 
r a n m verflossen is t , während welches die E r ö r t e r u n g deS betreffenden 
T h e m a s in die Zei tuugen übergesprungen ist und dor t so lebhafte F o r t -
schritte gemacht h a t , daß A l l e s , w a s hier vorgebracht wird und w a s wir 
darauf erwiederu könnten, a l s längst überhol t anzusehen sein dür f te . W i e 
die Sachen jetzt stehen, können wir nicht umhin Her rn P a s t o r M ü l l e r 
jder sich auch selbst an der Ze i tnngspolemik betheiligt hat) sowohl wegen 
des von u n s gebrauchten Ausdrucks „organisir te J u d e n m i s s i o n " , a l s auch 
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wegen der von u n s behauptete» Wechselbeziehung zwischen dem Recht der 
religiösen P r o p a g a n d a und dem Recht der Bekenntn ißf re ihe i t , und nicht 
minder wegen unserer Ansicht von deu möglichen politischen Folgen der 
MissionSbestrcbnng ans N r . 2 8 l nnd 2 8 3 der Rigaschen Zei tung zu ver-
weisen. M i t dieser möge die Sache weiter aussech.len, wem es zu fechten 
beliebt. E i n e Monatsschr i f t kann sich nicht aus den Welt lans mit TageS-
blät teru e inlassen, und so sehen wir u n s , wenigstens vor läuf ig und aus 
unbestimmte Z e i t , in die bequeme S t e l l u n g des Zuschauers versetzt. N u r 
über eine n n s überraschende Beobach tung , die wir zu machen Gelegenheit 
hat teu, trolle« wir u u s noch aussprechen. 

W i r hat te« die Anficht ausgestellt, daß jede durch gewisse K o r p o r a -
tivnen und GesellschastSgruppen oder gar durch de» S t a a t selbst betriebene 
religiöse P r o p a g a n d a nur da sittlich zulassig sei, wo R ü c k - n u d U e b e r -
t r i t t in g l e i c h e r W e i s e f r e i s t e h e n . — und dieser S a t z ist Manchem 
wie ein dunkles Rathsel vorgekommen. Nicht nur erklart der Herr G e n e r a l -
snperintendent Lamberg (R ig . Z ig . N r . 2 7 4 ) ausdrücklich, daß er ihn miß-
zuversteheu fürchte, auch in brieflichem und mündlichem Verkehr mit andern 
Knr landern ist u n s ein solches Nichtverstehen begegnet. Fre i l ich! es 
geschah vom S t a n d p u n k t einer fpeciell l i v l ä n d i s c h e n E r s a h r n n g , baß wir 
jene Bemerkung so kurz hinwarfen uud J e d e m verständlich g laubten . T e n 
livländischen Lutheranern nnd insbesondere den livländischen P r e d i g e r n ist 
schon längst die entscheidende Beden tnng k l a rgeworden , welche die gegebene 
oder fehlende Möglichkeit des R ü c k t r i t t s flu die ganze F r a g e ha t . D a ß 
nnr d a s staatliche Fal lg i t te r hinter den Uebergetreteueu es mach t , wenn 
man den S t a a t uni Verh inde rung oder Beschränkung jeder irgendwie 
„organ is i r t en" P r o p a g a n d a bitten muß , - d a s ist eine Anschauungsweise, 
die diefseit der D ü n a so gelaufig geworden is t , daß es wenigstens Nie-
mandem unklar geblieben seiu wi rd , w a s diese Fo rde rung zu bedeute« hatte, 
ob man nuu eiu Recht daraus auch deu J u d e « zuzugestehen oder dieselbe 
nur zum Frommen seiuer eigeueu Kirche geltend zu machen geneigt sei. 
Ande r s iu K u r l a n d . E s ist doch merkwürd ig , wie auch auscheiueud ein-
fache D i n g e am eigenen Fletsch erlebt und erfahren sein w o l l e n , um recht 
begriffen zu werden. 

Her r P a s t o r Mül l e r zwar anerkennt d a s Gewicht dieses UmstandeS; 
er meint n u r , auch jetzt schon werde ein getaufter J u d e , trotz des entgegen-
stehenden Gesetzes, den Rücktritt ermöglichen, wenn seine Ueberzeugung 
ihn dazu treibt . A n g e n o m m e n , es sei so (woran wir zweifeln), so fehlt 
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doch eben daS G e f ü h l der Sicherhei t in dieser B e z i e h u n g , der wenn auch 
nur illusorische Trost für die über den Abfall eines der I h r i g e n betrübten 
Fami l ie ihn dereinst wiederzugewinnen, kurz die gauze beruhigende Wi rkuug 
dieses „ V e n t i l s " . W e n n es a l lerdings wahr ist, daß auch in. gewissen 
anderen Beziehungen d a s Bedür sn iß der Gewissensfreiheit sich h'.e und da 
im Widerspruch zu dem Buchstabe« deö Gesetzes B a h n bricht , so kouute 
d a s fü r n u s kein G r u n d sein, nicht au unsere P r e d i g e r uud S y n o d e n d a s 
Ansinnen zu stellen, daß sie, so oft sie der Judenmiss ion gedenken, jedesmal 
auch dem Wunsche nach Verwirklichung einer vollen uud gesetzliche« Be-
kenntnißfreiheit für alle Theile ihr Herz 5fsnen mögen. J a , indem wir 
u n s in dieser Beziehung der J u d e n a n n a h m e n , waren wir u n s wohl bewußt , 
zugleich indirect fü r das Interesse der lutherischen Landeskirche einzu-
stehen; denn w a s man uicht a l s P r iv i l eg ium zu bewahren vermocht ha t , 
d a s wird man im N a m e n eines allgemeinen P u n c i p S , dessen haupt -
sächlichste Fürsprecher freilich „Lefsiug und die H u m a u i t ä t s a p o s t e l " gewesen 
sind, wiedererhalten. — D a ß es nicht des B e r u f e s unserer S y n o d e n ist, 
die Rücktri t töfrciheit der übertretenden J u d e n gradezu bei der S t a a t S -
regiernug in An t r ag zu b r i n g e n , dieses geben wir unserem H e r r n M i t -
arbeiter zn. W i r behaupte« «u r , daß sie in Betracht dieser noch fehlende» 
Freiheit mit um so mehr Vorsicht und S c h o n u n g zu Werke zu gehen sich 
veranlaßt fühlen müssen. 

Und nuu genug vou diesem T h e m a ! Gieb t eS uicht iu lanfeuder 
Zei t unvergleichlich wichtigere TageSfrageu unter n n s zu erörtern a l s die 
Judenmis s ion? S t e h e n wir uicht vielleicht geradezu bei einem kritischen 
Wendepunkte unserer ganzen Provinzialgeschichte? Aber so geht es bei 
n n s uicht zum ersten M a l e : d a s G r ö ß e r e bleiot u n s mehr oder weniger 
unsagbar und gleichsam zur Entschädiguug erhitzen wir u n s über irgend 
welche geringere, n e u u auch der E r w a g u u g uicht uuwer the I n t e r n a . 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 7. December 1867. 

Redacteur G. Berkholz. 



I n Sachen des baltischen Central-Irrenhauses. 

Li vero Hsm aä patriaw ooulo» .aäverto, 
neseio utrum me xravius moerore eowmo-
veri ao pu6ors sutkun6i seotism. 

(Letiröäer vaa 6er kolk.) 

g le i ch es unserer Aufgabe fern l iegt , unseren Lesern eine Geschichte 
der Psychiatr ie zu bieten, so glanben wir doch, bei dem von u u s oft genng 
erfahrenen und bedauerten Umstände, daß in unseren P rov inzen Alles w a s 
mit J n s e m und I r r e n a n s t a l t e n zusammenhang t , den Allermeisten fremd 
ist, unserem eigentlichen T h e m a , der baltischen J r r e n h a u S f r a g e , einleitend 
eine flüchtige Skizze des I r r e n w e s e n s überhaup t vorausschicken zu dürfen . 

W ä h r e n d d a s J i r s e i n vielen der griechischen Dichter bekannt war und 
mit größter Vi?isterfchaft geschildert wird (Ulysses, Azax, Orestes , Kaf fandra ) , 
bieten die medicinifchen Schrif tstel ler des A l t e r t h u m s l?is zur christlichen 
Ze i t r echnung , abgesehen von einigen nainrgeNenen Beobach tungen , dem 
Arzte wenig Ausbeute . M i t um so -größerer B e w u n d e r u n g werden wir 
daher e r f ü l l t , wenn wir in dem C ä l i u S A u r e l i a n n s , der im ersten 
J a h r h u n d e r t vor oder nach Chr i s tus l eb te , Ansichten eukwickelt finden, so 
durchdrungen von der edelsten H u m a n i t ä t und von so tiefer psychologischer 
W a h r h e i t , daß eS u n s demüthigt eingestehen zu müssen, daß 1 8 0 0 J a h r e 
h ingingen, bevor seine Lehren E ingang fanden. M i t ganz besonderer B o r -
liebe gedenken die E n g l ä n d e r des C a l i u s nnd nennen ihn den V a t e r deS 
in E n g l a n d znr ausschließlichen G e l t u n g gelangten n o n r e8 t r a in t s M e m ; 
denn er tadelt die Aerzte, welche Hunge r , Kette« nnd Züchtigungen anwenden , 
um die Kranken zu b ä n d i g e n , t r i t t dem Mißbrauche von Beschränkungs-
mitteln entgegen und spricht den denkwürdigen S a t z a n s : „ lue i l ius sit 
a e x r o s m w i s t r s n t i u m m a n i b u s , y u s m i n e r t i b u s v ineu l i s r e l i n e r e . " 

Baltische Monatsschrift, 8 . Jahrg., Bd. XVI . Hejt 6 . 3 1 
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Tue B a r b a r e i , die in dem Verfal le des römischen Reiches vorbereitet 
war und mit dem Hereinbrechen der Horden auS dem Osten auf J a h r -
hunderte die Schätze, welche d a s Alter thum zu Tage gefördert ha t te , ver-
schüttete; die K ä m p f e , welche d a s Chris teuthum auf d a s Heidenthum 
pfropf teu und die nächsten F rüch te , die a u s solcher V e r b i n d u u g hervor-
g i n g e n ; der G l a u b e ' a n Hexen und Z a u b e r e r , an gute und böse Geister , 
an P a c t e mit dem T e u f e l ; die katholische Kirche endlich, die sich aus solchem 
Boden entwickelte und ihn durch eine wohldiSeipl inir te Geistlichkeit a u s -
zubeuten und ihn sich dienstpflichtig zu machen verstand — diese Umstände 
und viele a n d e r e , deren Aufzäh lung und W ü r d i g u n g wir dem C u l t u r -
historiker überlassen müssen, erklären e s , daß die Psychiatr ie iu 1 5 0 0 
J a h r e n wohl einzelne Fäl le gelungener psychischer Kuren und hier und da 
e i n m a l ' e i u e n richtigen G e d a n k e n , jedoch nicht ein fü r die Lehre von den 
Geisteskrankheiten bedeutendes Werk aufzuweisen ha t . E s gehörte wahrer 
Helbenmutb d a z u , den Anschauungen des Mi t t e l a l t e r s zu trotzen, wie d a s 
A n t o n Q u a i u e r i u S im l.5. und W e y e r im 16 . J a h r h u n d e r t tha ten , 
indem sie gegen die Propheze ihungen der Epileptischen und gegen den 
G lauben an Hexen au f t r a t en . Weyer führ te den B e w e i s , daß die soge-
nannte« Hexen melancholische, wahnsinnige oder hysterische Weiber seien. 
I h n e n schlössen stch J o h . B a p t . P o r t a ( 1 5 6 9 ) und P a u l Z a c c h i a 
( 1 6 2 1 ) au . 

M i t der Reformat ion beginnen die Wissenschaften von der Kirche 
sich zu emaucipireu und immer zahlreicher finden wir Laien am Krankenbette 
und a l s Lehrer au Hochschulen. W i e überwäl t igend aber die angetretene 
Erbschaft wi rk te , erglebt sich beispielsweise d a r a u s , daß ein L u t h e r an 
Hexen glaubte. „ I c h würde mich der Hexe« nicht e r b a r m e n , ich würde 
sie alle ve rbrennen ," ruft er iu seinen Ool loquia tasc in i r t iomduL a n s . 
C a l v i n ließ in Gens die Gesetze gegen Zaubere i fortbestehen. W i r dürfen 
u n s hiernach nicht w u n d e r n , wenn ein D a n i e l S e n n e r t , Profefsor der 
Medicin in W i t t e n b e r g , in seiner A b h a n d l u n g über Melancholie und 
M a n i e deu E in f luß der Hexeu und die V e r t r ä g e mit dem Teufel a l s 
Thatsachen a n n i m m t . Ebenso der a l s A n a t o m und Phys io loge ausgezeich-
uete T h o m a s W i l l i s ; auch M i c h a e l E t t m ü l l e r , in der zweiten 
Hä l f t e des 1 7 . J a h r h u u d e r t s Professor in Leipzig. E r bemühte sich die 
Unterschiede zwischen M a n i e uud Besessenheit festzustellen und rechnete 
daS Eselsblut zu den specifischen Mi t t e l» gegen die Auf regung der T o b -
süchtigen. 
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D i e Wissenschaft schritt rasch v o r w ä r t s und wir finden N a m e n ver-
zeichnet, wie S y d e n h a m , G e o r g E r n s t S t a h l , H e r r m a n n B o e r h a v e , 
v a n S w i e t e n und Andere, die dnrch ihre Forschungen auf den verschiedenen 
Gebieten der Medicin stch auf immer den D a n k und die B e w u n d e r u n g 
ihrer Nachfolger sicherten. D i e Psychiatrie vortheil te zwar a u s den Fo r t -
schritten, insofern diese die Bausteine zu ibrem künstigen A u s b a u e vor-
bereiteten und zusammentrugen, fand aber a l s eine den übrigen medicinischen 
Disc ip l inen gleich berechtigte S p e c i a l i t ä t keine oder doch nur eine bruch-
stückweise Bea rbe i t ung . 

Erst dem Schlüsse des 18 . J a h r h u n d e r t s wa r es vorbehal ten, wie an 
so viele Ketten H a n d anzu legen , so auch d i e , welche die Geisteskranken 
fesselten, zn zerbreche« und es ist von dem höchsten culturhlstorischen 
I n t e r e s s e , daß in E n g l a n d , F r a u l i c h und Deutschland fast gleichzeitig 
und von einander unabhäng ig , die J r r enp f l ege und B e h a n d l u n g vou S e i t e n 
der Wissenschaft bearbeitet w u r d e , die Regierungen ste a l s Gegenstand 
ernster Fürsorge anerkannten und die öffentliche M e i n u n g sie zu einer 
Tages f r age erhob und zu ihrer Lösung h indräng te . 

Werfen wir einen Blick auf den Z u s t a n d , in dem sich die I r r e n -
anstalten der genannten drei Länder um jene Zeit befanden. 

.Ein Or . W . B r o w n e giebt in einem kleinen Werke unter dem Ti te l 
„ W a S die I r r e n a n s t a l t e n waren, sind und seiu sollen" folgende Beschreibung 
eines englischen I r r e n h a u s e s : „ D a S G e b ä u d e war finster, niedrig und ein-
geengt gelegen; es hatte in der F ron t keine Fenster uud jeder S p a l t war 
verschlossen und vergit tert . I m I n n e r n wird d a s Knar ren der Riegel nnd 
d a s Klirren der Ketten über tön t fast durch das Geschrei und d a s Schluchzen, 
die a u s jeder S t u b e hervordr inge«. D i e Kor r idore sind e n g , dnnkel, 
feucht und stinkend und alle zwei bis drei A a r d S eine T h ü r aufweisend. 
Ene r Füh re r hat d a s Aussehen eines K a r a i b e n , spricht nur einsilbig und 
t räg t neben dem Schlüsselbunde die Peitsche. D a S erste Z immer in d a s 
ihr tretet, mißt 12 F -ß Länge und 7 Fuß Bre i t e uud bat ein Fenster d a s 
nicht geöffnet werden kann. Zehn Weiber , ohne andere Kleidung a l s um 
den Leib geworfene Lumpen, schmntzbedeckt und grauenvoll anzusehen, sind 
an die W a n d gekettet. Angeredet offenbaren sie einen Rest der In te l l igenz 
und viel vo» den Ge lüh len , die ehemals ihre N a t n r veredelten. Vielleicht 
stößt die E ine oder Andere vor S c h a m oder Schmerz eine» Schre i a u s 
— ein S c h l a g , der daS B l n t der S l i r » e u»d die T h r ä n e dem A»ge 
entlockt, eine Extrakette oder Knebel nnd ein unans tändiges S c h i m p f w o r t 

3 1 * 



450 I n Sachen des baltischen Central-JrrenhanseS. 

bewirken rasch Schweigen . I h r f r ag t nach den S c h l a s r ä u m e n ? man zeigt 
euch einen hundestallähnlichen R a u m , 8 F u ß im Q u a d r a t , mit eiuem 8 Zol l 
im Durchmesser haltenden unverglasten Lustlocke; h i e r , sagt man euch, 
schlafen fünf Pe r sonen / D e r Boden und die W ä n d e sind kothbedeckt nnd 
besudelt. Kein anderes Lager a l s verfaul tes S t r o h wird zugestanden und 
der Gestank ist so uner t räg l ich , daß ihr euch abwendet und dem grauen-
haften Anblicke entf l ieht ." 

„Unter den schlechtesten Asylen" , berichtet u n s der hochverdiente 
v r . C o n o l l y , „ w a r das von d a s schlechteste I m J a h r e 1 7 7 7 
durä) freiwillige Be i t r äge g e g r ü n d e t , hatte es bis 1 7 9 1 keinen Argwohn 
hinsichtlich der B e h a n d l u n g und des Komfor t s der ^ r a n k e n geweckt. I n 
diesem J a h r e schickte die Gesellschaft der F reunde (Quäker ) eine erkrankte 
D a m e in d a s Asyl. D i e Haus rege ln verhinderten ihre Angehörigen und 
Freunde sie zu sehen; bald darauf starb sie und e twas S c h l i m m e s ward 
geargwohnt . D a beschloß die Gesellschaft der F reunde ein Asyl zu g ründen , 
a u s dem alle Heimlichkeit ausgeschlossen sein sollte." W i l l i a m T u k e 
( 1 7 3 2 - ^ 1 8 2 2 ) gründete die Anstalt und führ te die Grundsätze ein, die zur 
allgemeinen G e l t u n g gelangen sollten. Eine amerikanische psychiatrische 
Zeitschrist schreibt, die E r ö f f n u n g der k e t r e a t („Zufluchtss tät te" — dies war 
der ofsicielle N a m e der Anstalt) f e i e r n d : „Alle sahen d a s E l e n d , den 
J a m m e r und die Leiden der Geis teskranken; Alle wurdeu zum Mit le id 
bewegt ; Alle beschlossen eine R e f o r m in der B e h a n d l u n g der Kranken zn 
bewirken und sie gelang ihnen . " 

Wi l l i am Tuke besuchte zu seiner B e l e h r u n g die I r r e n a n s t a l t von S t . 
Lnkes. E r sab den Mißbrauch der Z w a n g s m i t t e l , hervorgehend weniger 
a u s überlegter Grausamkei t a l s a u s der Ueberzeugung, daß solche B e h a n d -
lnngsweise vor jeder anderen den V o r z u g verdieue. E r fand ein junges 
W e i b , deren Andenken ihn später verfolgte und ihn zur Verwirkl ichung 
seiner P l ä n e d r ä n g t e , nackt, in schmutzigem S t r o h liegeud und an die 
W a n d gekettet. D i e „Zuf luchtss tä t te" wirkte lange segensreich, ohne in 
weiteren Kreisen Aufmerksamkeit zu erregen. 1 8 1 3 veröffentlichte S a m u e l 
T u k e , Nachfolger Wi l l i am Tuke 's d a m a l s Leiter der An a l t , einen Ber icht , 
der die Aufmerksamkeit des P u b l i c u m s auf rü t t e l t e und die weit tragendsten 
Konsequenzen hat te . E i n e S t e l l e dieses Ber ich t s veranlaß te den Arzt des 
alten Aorker I r r e n h a u s e s stch in eine Kontroverse einzulassen, welche eiue 
amtliche Untersuchung zu Fo lge hat te . Diese aber brachte eutsetzliche D i u g e 
a n s Tagesl icht . D i e L r i t i sk a n d t o r e i x n m e ä i e a l r e v i e n B d . I X . S . 1 4 6 
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schreibt d a r ü b e r : „ D a s Morker Asyl wa r , während des langen Ze i t r aumes 
von 3 7 J a h r e n ( 1 7 7 7 — 1 8 1 4 ) der Schaupla tz aller Mißbräuche , die R a u b -
sucht und Unmenschlichkeit in einer Anstalt aus einander häufen können. 
D i e Einzelnheiten die zu berichten wären , würden keinen G l a u b e n finden 
und es genüge anzuführen , die gröbste Vernachlässigung der ärztlichen Be-
hand lung der Kranken, jede Ar t von Grausamkeit und gemeiner Unsittlich-
ke i t , schmutziger Ve run t r euungen und Bestechlichkeit; falsche Ber ich te , in 
denen bis zu 1 0 0 Todesfäl le verheimlicht w u r d e n ; d a s Verschwinden von . 
Kranken , die vielleicht geradezu ermordet w o r d e n , in den Berichten aber 
a l s vers to rben , entlassen oder geheilt fignrirten und a l s großes und ganz 
passendes F i n a l e , der stärkste Verdacht , daß der Versuch gemacht worden, 
das G e b ä u d e in B r a n d zu stecken, wohl in der Hof fnung einige der Bücher 
oder Kranken zu zerstören." — D a s P a r l a m e n t ernannte 1 8 1 5 eine Com-
mission zur Berichterstat tung über d a s englische J r r enwesen . S o interessant 
und zugleich fürchterlich die Thatsachen sind, welche ausgedeckt wurden — 
wir müssen es u n s versagen auf eine detaillirte Sch i lde rung einzugehen. 

Eng land ist nicht d a s Land, d a s Gebrechen erkennt und J a h r z e h n t e 
sich in uusruchtbaren Verhand lungen hinschleppt, ohne Abhülfe zu schaffen. 
W i r finden jetzt in E n g l a n d und W a l e s (ohne Scho t t l and und I r l a n d ) 
4 2 G r a f s c h a f t - , 7 D i s t r i c t s -Asy le und 1 7 Anstal ten, die a u s freiwilligen 
B e i t r ä g e n unterhal ten werdeu. I n und bei London giebt es 4 1 unter 
der strengsten Cont ro le des S t a a t e s stehende P r i v a t - I r r e n a n s t a l t e n , von 
welchen 5 mit der Regierung Cont rac te wegen Ausnahme uud B e h a n d l u n g a rmer 
Geisteskranker abgeschlossen haben. I n den P rov inzen finden wir 6 3 
P r iva t ans t a l t en , von denen 5 auf S t a a t s r e c h n u n g arme Geisteskranke auf-
nehmen. Am 1. J a n u a r 1 8 6 7 befanden sich ' in den englischen I r r e n -
anstalten 4 2 , 2 2 1 K r a n k e , von denen nur 6 1 3 9 a u s eigenen Mi t t e ln ver-
pflegt wurden . Außerdem standen un te r Con t ro le der Behörden sür d a s 
J r r e n w e s e n , a l s Einzelnkranke bei ihren Fami l ien 6 8 6 1 Pe r sonen . I n 
dem Decenn ium vom 1. J a n u a r 1 8 5 7 bis eben dahin 1 8 6 7 beträgt der 
Zuwachs der E i n w o h n e r der I r r e n a n s t a l t e n E n g l a n d s 1 6 , 2 6 1 I n d i v i d u e n . 
ES vergeht kein J a h r ohne daß einige der bestehenden öffentlichen Anstalten 
vervollkommnet und erweitert und nene Asyle gegründet werden. 

I n demselben J a h r e 1 7 9 2 in dem W i l l i a m Tuke sein Werk begonn 
und während in Frankreich die Gu i l lo t ine ras t los a rbe i te te , waud te stch 
P i n e l in seinen Bestrebungen sür Besserung des Looses der seiner S o r g -
falt anver t rau ten I r r e n zuerst an die öffentlichen B e h ö r d e n : man behandelte 
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ihn darüber a l s Moder i r t en und Aris tokraten, N a m n i , die d a m a l s fast 
einem Todesur the i le gleichkamen. Dadurch nicht geschreckt, t ra t er vor 
den P a r i s e r Geme inde ra th und forderte mit neuer W ä r m e die Antorisat ion 
zu seinen Re fo rmen . „ B ü r g e r " , sagte da Cou thou zu ihm, ick' werde dich 
morgen in B ice t r e besuchen und wehe d i r , wenn du u n s getauscht hast, 
wenn du unter deinen N a r r e n Feinde des Volkes verbi rgs t ." Con thon 
kam wirklich; d a s Geschrei und Gebeu l der I r r e n , die er a n f a n g s einzeln 
aus f ragen wol l te , war ihm bald zuwider und er sagte zu P i u e l : „Ah , 
V ü r g e r , bist du selbst närr isch, daß du solches Vieh loslassen willst? 
Mache mit ihnen w a s du wi l l s t ; aber ich sürchte sehr, du wirf t d a s O p f e r 
deiner Vornr the i l e werden ."*) Noch am selben T a g e wurde begonnen 
und binnen kurzer Zeit waren 5 3 Kranken die von einigen von ihnen 
während mehr a l s eines J a h r z e h n t s getragene!! Ketten abgenommen. Einer 
von diesen Unglücklichen, wie die Pest G e m i e d e n e n , die P i n e l erlöste, 
schritt, a l s er nach 18 jahr igem unausgesetzten Aufenthal te in seiner einsamen 
lichtlosen H ö h l e , bekleidet und von den Ketten befrei t , ruh ig dnrch die 
G ä n g e des H a u s e s , und da er unter dem heitern Himmel h i n a u s an die 
frische Luft kam, hob er die H ä n d e zum Himmel und in die S o n n e 
schanend rief er a u s : „ O , wie ist es doch so lange her, daß ich e twas so 
S c h ö n e s nicht gesehen h a b e ! " * * ) 

Wersen wir schließlich noch einen Blick auf den Zus tand des J r r e n -
wesens in Teutschland gegen E n d e des vorigen und am Anfange dieses 
J a h r h u n d e r t s und beschränke»» u n s dabei — um R a u m zu ersparen 
aus wenige Zeugen. 

J o h a n n C h r i s t i a n R e i l , Professor in B e r l i n , giebt iu seinen 
Rhapsodleen über die Anwendung der psychischen Curmethode aus Geistes« 
zerrüt tnngen folgendes '^ i ld der betreffenden Z u s t ä n d e : „ D i e B a r b a r e i 
p e r e n n i r t , wie sie a u s der rohen Vorzei t anf uns übergetragen ist. W i r 
sperren diese unglücklichen Geschöpfe gleich Verbrechern in Tollkoben, a n s -
gestorbene Gefängnisse, neben den Schlupf löchern"der E u l e n , in öde Klüf te 
über den Zlad t thoren oder in die feuchte« Kellergeschosse der Zuchthäuser 
e i n , wohi« nie ei« mitleidiger Blick deS Menschenfreundes dr ingt nnd 

*) Griesinger, Patholog. u. Therap. der psych. Krankheiten. 1861. S. 521 Anmerk. 

*") Ueber Jrrsein und Irrenanstalten, für Aerzte und Laien von vr. He in r . Lahr 
Halle 1352. Ein Buch das wir Allen, die sich belehren und vielleicht gar Hand mit an-
legen möchten, hiemit auf das Wärmste empfehlen wollen. 
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lassen sie daselbst , angeschmiedet an Ketten, in ihrem eigenen Unra th ver-
faulen. I h r e Fesseln haben ihr Fleisch bis aus die Knochen abgerieben 
und ihre bohlen nnd bleichen Gesichter harren des nahen G r a b e s , d a s 
ibnen ihren J a m m e r nnd unsere S c h a n d e zudeckt. M a n giebt sie der 
Neugierde des P ö b e l s P r e i s und der gewinnsüchtige W ä r t e r zerrt sie, wie 
seltene Bestien, um den müßigen Zuschauer zu belustigen. S i e sind wie 
die P a n d e c t e n ohne Sys tem oder consus , wie die I d e e n ihrer Köpfe, in 
den I r r e n h ä u s e r n geordnet. Fal lsücht ige, B l ö d s i n n i g e , Schwätzer und 
düstre Misan th ropen schwimmen in der schönsten V e r w i r r u n g durch einander . 
D i e E r h a l t u n g der R u h e und O r d n u n g beruht aus terroristischen P r i n c i p i e n . 
Pei tschen, Ketten und Gefängnisse sind an der T a g e s o r d n u n g . D i e 
Ofsicianten sind meistens gefühllose, pflichtvergessene oder barbarische 
Menschen, die selten in der K u n s t , I r r e n d e zu lenken, über den Kirkel 
h inausgetre ten sind, den sie mit ihrem P r ü g e l beschreiben. S i e können 
die P l ä n e des Arztes nicht a u s f ü h r e n , weil sie zn dumm, oder sie wollen 
es n icht , weil sie niederträchtig genug sind, ihren Wucher der Genesung 
fetter Pens iona i re vorzuziehen — I n den meisten I r r e n h ä u s e r n sind die 
S t u b e n eng, dumpf, finster, ü b e r f ü l l t ; im W i n t e r kalt wie die Höhlen der 
E i s b ä r e n am N o r d p o l und im S o m m e r dem B r a n d e des krankmachenden 
S i r i u s ausgesetzt. E s sehlt an geräumigen Plä tzen zur B e w e g u n g , an 
Anstalten zum Fe ldbau . D i e ganze Verfassung dieser tollen Tol lhäuser 
entspricht nicht dem Zwecke der erträglichsten Aufbewahrung und noch 
weniger der H e i l u n g der I r r e n d e n . D e r bunte Haufe ist zu sehr an 
Schmetter l ingssüßigkei ten gewöbnt, nm diese O r t e des J a m m e r s zu besuchen 
und begnügt sich mit einigen Anekdoten a u s seiner He ima t , die der Reisende 
am Spieltische debit i r t . D e r Geschäf t smann hat wichtigere D i n g e zn 
betreiben uud der S t a a t gebt , wie der P h a r i s ä e r , kalt und gefühllos vor-
über . J n d e ß man die K r a f t auf die Grenzen stellt und die S c h a a l e deckt, 
modert im I n n e r n der Kern. W o sind die Früchte unserer gerühmten 
C n l t n l , Menschenliebe. Gemeingeist , echter Bürgers inn und edle Resignation 
auf eigenes I n t e r e s s e , wenn es auf R e t t u n g Anderer a n k o m m t ? M a n 
muß wahrlich in der J u g e n d ein warmer F reund der Menschen gewesen 
sein, um sie im Alter wie die S ü u d e zu hassen, wenn man sie kennen 
gelernt ha t . " 

S o weuig wir Veranlassung haben an der objektiven W a h r h e i t dieser 
drastischen S c h i l d e r u n g zu zweifeln, so können wir u u s doch nicht mit der 
Bit terkei t R e i l s einverstanden erklären. E r verkannte , daß schon mit 
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J o h a n n G o t t f r i e d L a n g e r m a n n s im J a h r e 1 7 9 7 erschienener und 
von ihm auch citirter Abhand lung m e t k o ä o evFNv8een6 i euran<jic;us 
a n i m i m o r b o s swdi l ioncla fü r Deutschlands J r r e n w e s e n d a s M o r g e n -
ro th anbrach . 

L a n g e r m a n n , Arzt am J r r e n h a u s e zu S t . Georgen in B a y r e u t h , 
ha t te sich mit seinen Resormplänen an den bekannten edlen Minis ter 
von Hardenberg gewand t . W i e sehr dieser die Wichtigkeit des Gegen-
standes zu erfassen w u ß t e , leuchtet nicht allein a u s der beschleunigten E r -
ledigung der S a c h e , sondern auch a u s der ganzen An twor t des Min i s te r s 
an Langermann hervor . Unter Anderem schreibt von H a r d e n b e r g : „ E s 
ist Pf l ich t des S t a a t e s , sowohl zum Besten der Unglücklichen, deren V e r , 
stand zerrüttet i s t , an sich, a l s auch zur E rwe i t e rung der Wissenschast 
ü b e r h a u p t , alle Anstal ten zu t reffen, welche zum Zweck führen könne«. 
B e i dem genauen Z u s a m m e n h a n g aller Thei le der Medic in unter sich und 
der G e w a l t der V e r n u n f t über den K ö r p e r , l äß t sich von der weiteren 
Entwickelung der psychischen Curmethode ein entscheidender G e w i n n nicht 
bloß für die C u r der I r r e n , sondern auch sür die ganze Medic in erwar ten . 
N u r durch sortgesetzte B e m ü h u n g e n , den Zweck möglichst zu erreichen, wird 
es gelingen, diesem wichtigen und schwierigen Thei le der Medicin diejenige 
Vollkommenheit zu geben, der fü r solche zum Besten der leidenden Mensch-
heit zu wünschen ist — und der sich beinahe nur durch solche I n s t i t u t e 
erreichen l ä ß t , wo alle Umstände herbeigeführt werden können, aus eine 
gründliche Theorie gestützte E r f a h r u u g e n zu machen nnd solche zur Erwei te -
rung der Wissenschaft wieder zu benutze«."*) 

„ V o n da an verschwinden die „Tol lkoben" und „To l lhäuse r " allmählich, 
Heil- und Pf legeansta l te« entstehen und bezeichnen die Morgen rö the für d a s 
Geschick der , weil unverschuldet, Unglücklichsten und diese emancipiren sich 
allmählich a u s ihrer V e r b i n d u « g mit Arme«- , Waisen- , Siechen- , Kranken- , 
Korr igenden- und Zuchthäusern ." 

„Ueberal l bethät igt sich die The i lnahme f ü r die I r r e n durch E in -
richtung neuer und Verbesserung äl terer Anstalten und jede P r o v i n z und 
jeder S t a a t wird es uur noch bald ausnahmsweise sich a l s einen M a n g e l 
an geistiger Cu l lu r amechuen müssen, für die S o r g e seiner geistig erkrankten 
B ü r g e r nicht zeitgemäße Einr ichtungen getroffen zu haben . " — „ W a s vor 
5 0 J a h r e n noch die öffentliche M e i n u n g und d a s eigene Bewußtsein a l s 
empörend hins te l l te , eine« Angehörigen einer Anstal t a n z u v e r t r a u e n , ist 

*) Zeitschr. für Psychiatrie 1845. S. 569. 
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jetzt eine Pf l icht geworden , durch die man am Besten seine Liebe zu ihm 
beweisen kann." (Lahr. I. o. PSA. 6.) 

„Trotz aller aus I r r e n uud I r r e n a n s t a l t e n schwer lastenden V o r -
ur the i le ist doch kaum J e m a n d , der nicht innigen Antheil an dem Geschick 
dieser Leidenden n immt nnd nicht in einzelnen S t u n d e n sich sagen muß , 
daß J e d e r dieser Krankheit anHeim fallen kann und sür sich thät ig ist, 
indem er fü r Andere sorgt. Ader der S t r u d e l der W e l t verwischt diese 
The i lnahme , und die Unklarheit , welche dem Menschen peinlich ist uud daher 
gern der Vergessenheit übergeben w i r d , l äß t sromme Wünsche nicht zur 
T h a t werden. — M a n errichte übera l l , wo es noch da r an mangel t , zweck» 

.entsprechende I r r e n a n s t a l t e n . J e freundlicher sie sind, ein je geregelterer 
Geist in ihnen herrscht und je mehr sie mit allen Erfordernissen ausgestat tet 
sind, desto M e h r e r e werden geheilt werden , weil man sie um so eher 
anver t rauen wi rd . S o manches L a n d , so manche P r o v i n z entbehrt ihrer 
und Tausende müssen es b ü ß e n , fü r immer der innern und oft auch der 
äußeren Freihei t mit Gefah ren sür ihre Umgebung in Pr ivatverhäl tn issen 
beraub t zu sein. Z w a r haben die einzelnen Provinzen die Verpf l i ch tung , 
sür ihre I r r e n entsprechend zu sorgen, und d a s Bedürsn iß anerkannt , aber 
Viele sind zur A u s f ü h r u n g der Vorschläge nicht geschritten uud haben den 
Gegenstand ferneren B e r a t h u n g e n vo rbeha l t en , weil sie die Dringlichkeit 
nicht anerkannten . S i e müssen daher überzeugt w e r d e n , daß der Nutzen 
die zu verwendeuden S u m m e n rechtfertigt und die Menschlichkeit sie ge-
bietet ." (Lähr I. <z. p a x . 2 2 4 . ) 

„ S i n d erst überal l Anstalten geschaffen --- dann wird man sehen, wie 
viel gesunde K r ä f t e dem Lande wiedergegeben, wie viele Gefahren sür d'e 
öffentliche Sicherhei t vermieden , wie viele S u m m e u durch die E r s p a r n u g 
der Kosten sür Unhei lbare gewonnen werden, die weit d a s Anlage-Capi ta l 
einer Anstalt übersteigen und wie viel seltener d a s Unglück eines Einzelnen 
d a s Glück Vie le r zers tör t , wodurch so oft nicht nur der Kranke, sondern 
auch dessen Angehör ige zu G r u n d e gehen." 

„ V o n großer B e d e u t u n g und wüuschenswerther wäre e s , wenn eben 
diese I r r e n a n s t a l t e n nicht ständische, sondern Regierungs-Ansta l ten würden . 
D i e P rov inz ia l s t ände werden der N a t u r der S a c h e nach viel mehr a u f s 
S p a r e n bedacht sein und zwar auf jenes S p a r e n , das nur die möglichste 
Herabsetzung der veranschlagten S u m m e n bezweckt, weil sie sehr häufig a u s 
Unkenntniß nicht die Notbwendigkei t der einzelnen Maßrege l ersehen, obwohl 
ste a u s demselben G r u n d e die Anforderungen steigern. A l s controlirende 
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Behörde sind sie häufigerem Wechsel un te rwor fen , vielleicht nachdem sie 
eben eiu größeres Wissen davon getragen und nnn erst besonders heilsam 
wirken könnten, nnd ihre W a h l ist so ^vielen Zufälligkeiten unterworfen, daß 
sie nicht immer mit Luft nnd El fer und doch mit der nöthigen Klarhei t 
und Unbefangenhei t d a s Ver t r auen zu rechtfertige« ve rmöge» . " (Lahr ib id . ) 

Gehen wir nach dieser flüchtigen historische» E in le i tung zn unserem 
T h e m a , der baltischen J r r e n h a n s s r a g e , über . 

V o n Schr i t t en , die in den Ostseepvovinzen gethan worden wären zur 
Linderung des traurigsten Menschenleidens, der Geisteskrankheit , haben wir 
bis in den Anfang der zwanziger J a h r e keine S p u r auff inden können. 
A l s um diese Zei t Kaiser Alexander I. R iga besuchte — erzählen sich 
Zeitgenossen — fand er in der Citadelle Geisteskranke in K e t t e n , einzeln 
oder in Gesellschaft gemeiner Verbrecher. D e m Ka i se r , der so warmen 
Antheil an jedem Fortschritte der Menschheit n a h m , konnte es nicht fremd 
sein, daß im Westen die Psychiatr ie Wnrze ln geschlagen nnd die edelsten 
Früchte zu tragen begonnen ha t te . D e r Anblick, den ihm die Citadelle 
in R i g a gebo ten , verletzte sein Ange und schmerzte seinem Herzen. D e r 
Kaiser sprach es dem damaligen G e n e r a l - G o u v e r n e u r M a r q u i s P a u l u c c i 
gegenüber a u s , daß solche Zustände nicht for tdauern dürf ten und schenkte 
seinen zweiteu kaiserlichen G a r t e n zur Anlage einer I r r e n a n s t a l t , die im 
J a h r e 1 8 2 4 vollendet und eröffnet wurde . Diese Anstalt erhielt den N a m e n 
A l e x a n d e r S h ö b e . 

E s f rommt nicht der Verhand lungen zu gedenken, durch welche die 
B a u s u m m e aufgebracht , noch der Ansprüche auf die Benutzung und Ver -
w a l t u n g der Anstalt , die hüben und drüben mit Recht oder Unrechl erhoben 
w u r d e n . Bei A l l en , die berufen waren an der A u s f ü h r u n g des kaiser-
lichen Gedankens mitzuwirken, scheint mehr a l s d a s bloße Vers täudniß für 
ihre Aufgabe gefehlt zu haben. D e n n t r äg t man auch dem Umstände 
R e c h n u n g , daß in jener Zei t die J r r e n a n s t a l t s - B a u k u n d e noch nicht ihre 
höchste Entwickelnug erreicht h a t t e , so entsprachen doch die zum Asyle für 
I r r e , also K r a n k e , im J a h r e 1 8 2 4 vollendeten G e b ä u d e so wenig den 
elementarsten A n f o r d e r u n g e n , die schon d a m a l s an jede Krankenansta l t , ja 
an jedes W o h n h a u s gestellt w u r d e n , daß es schwer fällt die begangenen 
Feh le r a u s der Unwissenheit und a u s bloßen Versehen zu erklären. S o 
z. B . wurde« die P a r t e r r e - E t a g e n der zur Ausnahme der I r r e n bestimmte« 
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G e b ä u d e nicht über gewölbten Kellern, nickt e inmal über dem Niveau des 
Te r r a inS , sondern in der männlichen A b t e i l u n g mit diesenn gleich, iu der 
weiblichen, am Fuße eines wohl 3 0 F u ß hoben Hüge l s , tiefer a l s dasselbe 
gelegt. D i e Fragen nach der Anzahl von unterzubringende». Kranken, nack 
den fü r Kranke erforderlichen R ä u m e n und E in r i ch tungen , scheinen über-
haup t nicht ausgeworfen worden zn sein. D a ß es unter den Geistes-
kranken Tobsüchtige giebt, daß ste unter Umständen isolirt werden müssen, 
daß gerade diese die günstigste Prognose gestat ten, konnten die M ä n n e r , 
denen die hohe Aufgabe in die H a n d gelegt w a r , wissen. Nichtsdesto-
weniger legten sie in jeder Abthei lung, der männlichen und der weiblichen, 
nu r je eine nicht volle 6 0 0 Kubikfuß R a u m haltende Zelle an , und zwar 
neben den Abt r i t tSgrnben und nnheizdar . 

E s ist nicht und konnte nickt unsere Absicht seiu die Geschickte von 
Alexandershöhe zn schreiben. D i e vorausgeschickten Andeutungen indessen, 
der U m s t a n d . d?ß die Anstalten bis um die M i t t e der vierziger J a h r e 
keinen ständige« Arzt h a l l e n ; daß die J r r e n b ä u s e r - wie a u s Acten 
a u s dem J a h r e 1 8 2 5 hervorgeht — gelegentlich auck a l s D e t e n t i o n s b a u s 
für verurthei l te Liederlinge und V a g a b u n d e n d ien ten ; daß sie a l s Siechen-
Haus sür I n v a l i d e n und K r ü v p e l , auch a l s La^aret sür P ros t i tu i r t e benutzt 
wurden — das sind D i n g e , die wir erwäbne« mnß ten . denn sie illustrireu 
den a u s Nachstehendem sich ergebenden N a c h w e i s , daß es in den Ostsee-
Provinzen ganz und gar an dem Vers täudn iß für die Bedeu tung und die 
Pf l ickt der J r r e n p f l e g e fehlte, und erklären e S , wober selbst bis in die 
neueste Zeit uud zwar nicht allein bei den Ungeb i lde te« . die Freudigkeit 
vermißt wird, der Genügele i f tnng dieser humanen Anfgabe O p f e r zu briugeu 
und ihr zn Liebe sich eine Besteuerung gefallen zu lassen. 

Nickt einmal d a s Grundstück sollte den I r r e n gewidmet bleiben. Auf 
dem Hose, der die mänulicke von der weiblichen Abtbei lnng t rennt , errichtete 
man ein J n v a l l d e u b a u s uud im J a h r e 1 8 3 7 eröffnete ma« — «m dem 
Ganzen die Krone aufzufetzen — d a s neuerbaute Zuch tbaus . 

D i e I r r e n a n s t a l t zu Alexandershöhe konnte , wenn sie alle R ä u m e 
mit Bet ten besetzte, 6 0 — 7 0 Kranke p l a c i r e n ; von abgesonderten Tages -
r ä u m e u , Arbei tsz immer«, Jsol i rzel len, Utensi l ienkammern. Badeeinrichtungeu 
war natürl ich ga r nicht die Rede. 

D i e angemeldeten Kranken konnte« nickt a n d e r s a l s in ckronologischer 
Reihenfolge anfgenommen werden und gelangten fast in allen Fäl len erst 
dann in die A n s t a l t , wenn jede Aussicht uus Genesung geschwunden war . 
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Genesene, welche im Volke d a s Ver t r auen zu der Anstalt und den G l a u b e u 
an die Heilbarkeit auch der Geisteskrankheiten hätten wecken können, ver-
ließen dankerfüll t wohl nur selten Alexandershöbe und die Wen igen schwiegen, 
denn wer möchte es eingestehen M o n a t e oder J a h r e laug P ros t i t u i r t e und 
Züchtlinge zu N a c h b a r e n , zu H a u s - und Tischgenossen gehabt zu h a b e n ? 
D a s bekannte vo i okv i n t r s w , w Z c i s w vAni s p e r a n ? » wäre sür 
Alexandershöhe eine ganz passende Aufschrift gewesen. D i e Anstalt wa r 
so wenig zweckentsprechend, daß auch die Einsichtsvol leren, d ie jenigen die 
berussmäßig ein Urtheil über dieselbe hät ten abgeben, und im N a m e n der 
H u m a n i t ä t gegen ibreu Fortbestand Protestiren können und sollen, — sie 
ignorir ten oder resignirt schwiegen, wie über ein u n a b w e n d b a r e s , zwar 
nicht direct verschuldetes Unglück. dessen man jedoch stch zu schämen nicht 
umhin kann. M i t vollem Rechte konnte noch vor wenigen J a h r e n der a l s 
I r r e n a r z t rühmlichst bekannte v r . A. S c h u l t z in einem, „ d a s J r renwesen 
R u ß l a n d ' s " überschriebenen Artikel im 4 . B a n d der S t . P e t e r s b u r g e r 
mediciuischen Zeitschrist schreiben: „ I n R i g a finden wir 6 0 I r r e , M ä n n e r 
und W e i b e r , aus d a s unvollkommenste, neben physisch und moralisch 
inficirten I n d i v i d u e n aller Ar t , verpflegt . Diese unheilvolle Znsammen-
br inguug der I r r e n ist vor den Thoren einer der Ausklärung und der W o h l -
habenheit seiner B ü r g e r sich rühmenden S t a d t zu finden." 

E s ist eine merkwürdige Ersche inung , daß um die Z e i t , da m a n in 
dem übrigen E u r o p a die alten „To l lhäuse r " aushob oder vollkommen 
umbau te und neue Anstalten gründete , hier mit nicht unbedeutenden G e l d -
mitteln ein neues „a l t es T o l l h a u s " gebaut wurde . D a reicht auch d a s 
u n s ost entgegen geha l t ene : „ j a im A u s l a n d e ! wir sind immer um einige 
J a h r z e h n t e zurück" a l s E r k l ä r u n g und Entschuldigung nicht a u s . 

W i e der Gedanke zur G r ü n d u n g einer I r r e n a n s t a l t für die Ostsee-
provinzen vom Kaiser Alexander I. au sg ing und d a s E r h a b e n e der Absicht 
nicht durch die Erbärmlichkeit der A u s f ü h r u n g geschmälert w i r d , so ver-
dankt auch die S t . P e t e r s b u r g e r Ans ta l t , genannt nach der „ M u t t e r 
G o t t e s aller Le id t ragenden" , kaiserlicher I n i t i a t i v e ihre En t s t ehung . Auf 
Befehl der Kaiserin M a r i a Feodorowna wurde im J a h r e 1 8 2 8 ein 7 Werst 
von der S t a d t gelegenes L a n d h a u s gekauft und durch Umbau ten in eine 
Anstalt fü r 1 2 0 Kranke verwendet , die 1 8 3 2 eröffnet wurde ' S c h o n drei 
J a h r e darauf war die Ueberfül lung so g r o ß , daß eine E r w e i t e r u n g für 
noch 8 0 I r r e stattfand uud im J a h r e 1 8 4 6 schritt m a n abe rma l s zum 
Anbau eines F lüge l s sür 1 0 0 Kranke. B a u und Erwei terungen der Anstalt 
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hatten b is zum J a h r e 1 8 6 3 4 0 0 , 0 0 0 R u b e l S . gekostet und der sür d a s 
J a h r 1 8 6 2 Allerhöchst bestätigte E t a t der Anstalt betrug 9 3 , 6 2 8 Rube l S . 

Freilich wurde auch bei dieser A n s t a l t , ungeachtet der aus dieselben 
verwandten G e l d m i t t e l , der Zweck, eine Musterans ta l t hinzustellen, nicht 
erreicht und wir verweisen den Leser, der sich fü r die Frage lebhafter 
interesstrt , auf den berei ts citirten Aussatz des He r rn v r . Schul tz . W i r 
erfahren, daß , während die ausländischen Heil- uud Pf legeansta l ten jährlich 
3 0 nnd mehr P r o c e n t Hei lungen aufzuweisen haben, die S t . P e t e r s b u r g e r 
in den J a h r e n 1 8 5 9 , 1 8 6 0 und 1 8 6 1 , 4.2, 2.z und 4 , , p C t . Hei lungen 
erziel te;*) Z a h l e n , durch welche der Anspruch, eine Musterans ta l t zu sein 
a l lerdings nicht gerechtfertigt wird.**) 

D a ß der E r b a u u n g der Anstalt „der M u t t e r G o t t e s aller Leidtragenden" 
eine Z ä h l u n g der unterzubr ingenden I r r e n vorangegangen w ä r e , haben 
wir in sicherer Weise nicht in E r f a h r u n g bringen können. S o mancher 
mochte sich der Hof fnung h ingeben , daß nach E r ö f f n u n g der Anstalt den 
I r r e n und deren Fami l ien und Gemeinden in ihrer N o t h gründlich geholfen 
sein würde . Doch bald mußte die Austalt erweitert und wieder erweitert 
werden , und nicht diese allein, sondern auG alle andern zur Ausnahme vou 
Geisteskranken eingerichteten Abthei lungeu (im Obuchowschen Hospitale, in 
S m o l n a , im Zuchthause, im zweiten Laudbospitale) blieben überfül l t . D a s 
Bedürsn iß der wohlhabenderen Klassen füllte die einheimischen P r i v a t -
anstalten und rief neue ius Leben, ungeachtet dessen daß ein sehr großer 
Brucbtheil dieser Kranken jenseits der Grenze Hül fe und Pf lege suchte. 
Diese in S t . P e t e r s b u r g stch aufdrängenden E r f a h r u n g e n forderten die 
S t a a t s r e g i e r u n g a u f , sich über deu Zustand sichere Kunde zu verschaffen, 

*) ES brauchte eigentlich nicht erst erwähnt zu werden, daß wir weit davon entfernt 
sind, die als durchaus tüchtig bekannten Aerzte der Anstalt, für den niedrigen Procentsatz 
der Heilungen verantwortlich zu machen; stimmen vielmehr mit den von l)r. Schultz (l. e.) 
angeführten Erklärungsgründen vollkommen überein und möchten zu diesen nur noch den 
Umstand rechnen, daß die überhaupt vorhandenen Anstalten nicht von fern in einem Ver-

hältniß zu der Zahl der unterzubringenden Kranken stehen. 

" ) Mitau besitzt keine Irrenanstalt und soviel uns bis jetzt bekannt geworden ist, 
nicht einmal eine Jrrenabtheilung. Nichtsdestoweniger erzählte man uns vor ein paar 
Jahren, von einer Seite her, die hätte unterrichtet sein können, daß von den in die Lazarete 
aufgenommenen Irren 75 pCt. geheilt würden. Hätten die Herren, die in der JrrenhauS-
frage Vota abzugeben hatten, von so überraschenden Heilerfolgen in Mitau Kenntniß gehabt, 
sie würden sie mit Recht gegen das Project der Gründung der Jrrenheilanstalt geltend 

gemacht haben. 



460 I n Sachen des ba l t i s che» Central-JrrenhauseS. 

in welchem sich die Einr ichtungen befänden zur Hei lung uud P f l ege der 
— d a s kouute mau nun uicht mehr bezweifeln — sehr zahlreichen I r r e n 
des weiten Reiches. Z u diesem Zwecke sandte d a s Minis te r ium im J a h r e 
1 8 4 2 Beamte in die G o u v e r n e m e n t s . I h r e Berichte stimmten alle dar in 
ü b e r e i n , daß die sogenannten I r r enans t a l t en der Kollegien der allgemeinen 
Fürsorge mit Blödsinnige« überfül l t seieu; daß die Anstalten mehr den 
Deten t ionshanser« glichen a l s O r t e « , bestimmt zur Hei lung und Linderung 
der schwersten aller menschliche« Leiden. N u n ernannte d a s Minis ter ium 
eine Commission a u s Aerzteu und Beamten und stellte ihr die Ausgabe, 
Borschläge zur Reorganisa t ion der I r r e n a n s t a l t e n R u ß l a n d s auszuarbe i ten . 

E s ka«n d a s Borgehen des Min i s te r iums nicht hoch genug angeschlagen 
werden. T i e S t a a t s r e g i e r u u g hatte ein Gebrechen erkannt und ohne nun 
noch Zei t zu verliere« ging es an die Arbei t . D a s aber mußte sich an 
dem Volke und ebenso an dem die Ostseeprovinzeu bewohnenden Theile 
desselben r ächen , daß es schweigend d a s Uebel hatte anwachsen lassen, 
daß es nicht verstanden hat te Mi t te l und Wege zu finden um Einrichtungen 
ins Leben zu r n s e n , nach deren größerer oder geringerer Vollkommenheit 
schon d a m a l s der intellecruelle uud sittliche S t a u d p u n k t eines Volkes be-
messen wurde . M a n braucht nur einen Blick ans d a s im December 1 8 4 4 
von dem Comite dem M u i s t e r i o unterlegte P r o j e c t zu wer fen , um zu 
wisseu, daß der Reg ie ruug zum resormatorischen Werke uur M ä n n e r zu 
Gebote standen, die mit dem Herzen zwar w a r m an ihrer Ausgabe betheil igt , 
allein durch M a n g e l an E r f a h r u n g und Sachkenn tn iß ihr nicht im E n t -
ferntesten gewachsen waren . 

E s würde die Leser e rmüdcn , wollte ich ihnen das P r o j e c t in e x t e n s o 
vorlegen. I c h will nur der P u n k t e e rwähnen , welche speciell sür die Ostsee-
provinzen vou B e d e u t u u g waren und einige andere , die einen Einblick in ' 
den Geist des ganzen E l a b o r a t e s gewähren . Von ganz besonderer Wichtigkeit 
muß u n s dieser En twur f deßwegen se in , weil mit Ü b e r s e n d u n g desselben 
an den G e n e r a l - G o u v e r n e u r G o l o w i u , bei einem Schre iben des Min i s t e r s 

. Pe rowsk i im M a i 1 8 4 5 zum zweiten M a l e von oven herab die J r r e n -
haussrage an u n s heran t r i t t . 

E s bestimmte der E « t w u r f , daß die drei Ostseeprovinzen zum R a y o n 
der C e n t r a l - A n s t a l t in R i g a gehören sollten und d a s diese aus 1 2 5 ( ! ) 
Bet ten einzurichten sei. 
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D i e P u n k t e 5 — 1 1 befassen sich mit der V e r w a l t u n g , beziehe« sich 
aus die sür die Auftakte« der Kollegien geltende« Punk te des S w o d und 
staluireu die Abweichungen von diese« Regeln . 

P u n k t 12 macht die Aufnahme und Ent lassung der Kranken von der 
Genehmigung der Gouve rnemen t s -Reg ie rung abhäng ig . 

P u n k t 1 3 — 1 5 handeln von dem T r a n s p o r t e der Kranken und be-
stimmen , daß die Collegie« i« dei». Gouvernemen t s - uud Kreisstädten zu 
solchem Zwecke geeignete Equ ipagen zu unterhal ten und die Mittellosen aus 
eigene Rechnung in die Anstalten zn befördern haben. 

Nach P u n k t 16 sollen die ans ihren geistigen Zustand Untersuchte«, 
welche bis zu ihrer Abfer t igung an die Cen t r a l -Ans t a l t einer vorläuf igen 
Beobachtung durch die Medic inalbehörde un te r l iegen , wenn sie Verbrecher 
sind, in den Gesängnissen, anderen Fa l l e s in den Stad tkrankenhäuser« unter-
gebracht werden. 

Nachdem nun in den folgenden Punkten D e t a i l s über die Baulichkeiten 
und innere Einr ichtung gegeben und eine von dem Med ic ina l -Depa r t emen t 
auszuarbei tende Anlei tung für die B e h a n d l u n g der I r r e n , welche in die 
Ins t ruc t ion der B e a m t e n ausgenommen werden solle, in Aussicht gestellt 
w o r d e n , heißt es in den Punkten 2 6 und 2 7 , daß die E r b a u u u g einer 
jeden Anstalt auf 6 0 , 0 0 0 Rube l S . uud daß die Beschaffung der Hospi ta l -
einrichtungsgegenstände sür R iga anuaherungsweise auf 8 7 5 0 R n b e ! S . 
veranschlagt seien. 

P u n k t 2 8 besagt , daß die Unterhaltungskosten -eines jeden Kranken 
nicht mehr a l s 1 4 8 R b l . S . betragen sollen; mithin würde die jährliche 
Unte rha l tung der Anstalt in R i g a 1 8 , 5 0 0 R u b e l S . kosten. 

P u u k t 3 2 . J edes , Kollegium soll sich uach M a ß g a b e seiuer Kapi ta l ien 
und E i n n a b m e n betheiligen. 

Nach P u n k t 3 3 sind die B a u - uud Unterhal tuugskos ten , a u s den 
S u m m e n der Kollegien allgemeiner Fürsorge der Gouve rnemen t s , sür welche 
die Anstalt dient , zu entnehmen. 

P u n k t 3 4 . Ebenso sollen die jährlichen Eta tge lder und die zur Be -
zahlung der Zinsen des aufgenommenen K a p i t a l s erforderlichen S u m m e n 
aus die Collegieu vertheil t werden. 

P u n k t 3 7 . D i e durch die B e h a n d l u n g wohlhabender Kranken ein-
fließenden G e l d e r , sollen nicht zum Unte rha l t ve rwand t , sondern a u s ibueu 
bei jeder Ceut ra l -Austa l t ein Reserve-Capi ta l gebildet we r t en , zur Erwe i t e rung 
und Vervol lkommnung in späterer Zei t . 
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P u n k t 3 8 . Z u diesem Reserve-Kapi ta l , d a s anwachsen soll durch V e r -
zinsung nach den fü r die eigenen Kapi ta l ien der Kollegien gül t igen B e -
stimmungen, werden noch die Ueberschüsse (!) a u s den Eta t summen und 
milde Scheukuugeu geschlagen. 

Nach P u n k t 3 9 können Schenkungen auch auf die Verbesserung des 

Unterha l tes der Kranken in Spe i se zc. oder auf Anschaffung von Ver-

guügnngsmi t t e ln , wie B i l l a r d , musikalische Zns t rumeute zc. ve rwand t werdeu. 

P u n k t 4 0 . Fundamenta l remonteu und Umbauten der Ceu t ra l -Aus ta l t en , 
sollen a u s dem Reserve-Kapital bestritten werden. (!) 

I m P u u k t 4 1 wird schießlich empfohlen zu e r w ä g e n , ob nicht bei 
Ve rwendung der in dem P ro j ec t e angegebenen S u m m e n die b isber igeu . 
Anstalten oder aber von P r i v a t p e r s o n « zu kaufende Häuser stch zu der 
C e n t r a l - I r r e n a n s t a l t umbauen und einrichten ließen. Zuletzt ist noch von 
der Ausb i ldung der Aerzte die Rede . 

D i e s P ro jec t bedarf jetzt keiner Kritik mehr . M a n müßte g lauben, 
daß es aus einem Schreibfehler berubt , wenn 6 0 . 0 0 0 Rube l S . a l s B a u -
summe genannt werden. E s liegen u n s Kopien der sogenannte« N o r m a l -
p läne , nach welchen gebaut werde« sollte, vor . O h n e bier näber aus diese 
eingehen zn können, muß bemerkt werden, daß jede Anstalt a u s 1 0 G e b ä u d e n 
bestebeu soll te, vou welchen zwei , über gewölbten Kellern zweistöckig von 
6 5 Faden Länge und 7 — 1 0 Faden Tiefe. E i u dr i t tes G e b ä u d e , gleich« 
fal ls über gewölbten Ke l l e rn , zweistöckig, 2 5 Fade« la«g, 1 0 Fade« t i e f ; 
dann noch 7 G e b ä u d e , von welchen keines unter 12 Fadeu Länge — und 
d a s Alles für 6 0 , 0 0 0 Rube l S . 

I n der S t . P e t e r s b u r g e r Anstalt betragen die B a u - und Einr ich tungs-
kosten 1 3 3 3 R b l . 3 3 Kop. für jede« K r a n k e n ; in der Ce« t ra l -A«s ta l t der 
Ostseeprovinzen (nach dem Pro jec t e ) 5 5 0 R b l . D o r t betrage« (we«n man 
de« E t a t von 1 8 6 2 der Rechnung zu G r u u d e legt> die Kosten für jeden 
Kranken 3 1 2 R b l . im J a h r , hier sollten sie auf nur 1 4 8 R b l . S . sich 
belausen. W e n n man berücksichtigt, daß d a s I r r e n h a u s an sich, die Vol l -
kommenheit seiner baulichen Anlage uud Einr ichtungen d a s wichtigste uud 
mächtigste Hei lmit te l iu der H a n d des I r r e n a r z t e s a b g e b e n , ist es nicht 
so paradox, a l s es auf de« ersten Blick erscheint, wenn man f r a g t : wie viel 
P r o c e n t Hei lungen wird eiue Anstalt ergeben, deren B a u uud Eiur ich tuug 
für jeden Kranken 5 5 0 R b l . b e t r ä g t , wenn enie Anstal t , deren B a u - und 
Eiurichtuugskosten sich pro Kranken auf 1 3 3 3 R b l . belaufen 4 ,2 . 2.z und 
4 „ p C t . Hei lungen auszuweisen h a t ? O d e r : 3 1 2 R b l . jährl icher 
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Verpflegungskosten geben 4,7 p C t . Hei lungen, wieviel 1 4 8 R b l . ? G a n z 
richtig wäre die Rechnung übr igens uicht , denn der En twur f spcculirt im 
P u n k t e 3 7 auf Überschüsse auS den E t a t s u m m e n , die zum Rese rve -Cap i t a l , 
a u s dem alle F u u d a m e u t a l r e m o n t e n und Umbauten zu bewerkstelligen sind, 
geschlagen werden sollen. 

D e r G e n e r a l - G o u v e r n e u r übersandte dem livländischen G o u v e r n e u r 
d a s ministerielle Schre iben nebst P r o j e c t , B e h u f s E i n h o l u n g gutachtlicher 
Bemerkungen und eiuer E r k l ä r u n g d a r ü b e r , ob nicht die b isher a l s I r r e n -
häuser gebrauchten G e b ä u d e durch E r w e i t e r u n g und U m b a u sich zur 
C e n t r a l - A n s t a l t umgestal ten ließen. D a b e i w u r d e eine schleunige Er l ed i -
gung der Angelegenheiten empfohlen , indem „durch diesen heilsamen P l a n 
einem b i s jetzt schwer empfundenen M a n g e l abgeholfen werden solle." 

D e r G o u v e r n e u r über t rug die E r w ä g u n g der Angelegenheit dem liv-^ 
ländischen Col legium allgemeiner Fürsorge und dieses übergab die S a c h e 
einer besonderen Kommiss ion , welche geltend machte , daß es unerläßlich 
sei vor Allem zu e r f a h r e n , mit welchen M i t t e l n die Kollegien von Est-
u u d K u r l a n d an dem Unternehmen The i l zu nehmen im S t a n d e seien. 
D e r G e n e r a l - G o u v e r n e u r t rug dem G o u v e r n e u r a u f , zur V e r m e i d u n g 
jeden Zei tver lustes von sich a u s durch an die G o u v e r n e m e n t s - C h e f s der 
Schwesterprovinzen zu erlassende Requ i s i t i onen , die erforderlichen Auskünf te 
einzuholen. 

S e h r bald folgten M o n i t a a u s dem Min i s t e r ium und durch d e n * 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r au den G o u v e r n e u r , um schleunige E r l e d i g u n g der 
hochwichtigen Angelegenheit . 

Unterdeß hatten die G o u v e r n e u r e von K u r - und Est laud (im F e b r u a r ) 
bereitwilligst Fo lge geleistet, und berei ts i.n Apr i l 1 8 4 6 berichtete der liv-
ländische G o u v e r n e u r der O b e r v e r w a l t u n g , daß die est- nnd kurländischen 
Collegien sich jeder T h e i l n a h m e an der E r r i ch tung und U n t e r h a l t u n g eines 
Central-Irrenhauses enthalten zu müssen g l a u b t e u , weil die R e u t e « ihrer 
resp. Cap i t a l i e« mit Zuschlag der sonstigen R e v e n ü e n , uicht e inmal hin-
reichten nm die Kosten ihrer bere i t s bestehenden Verpf l ich tungen zu decken. 
D e r kurländische G o u v e r u e u r ha t te eine kurze Übers ich t des E i n n a h m e -
uud A u s g a b e - E t a t s , sowie des Cap i t a l i eubes taudes des Co l l eg iums gegeben. 
Nach diesem bet rug im J a h r e 1 8 4 5 

die E i u u a h m e . . . 3 0 , 0 8 9 R b l . 8 1 V 2 K o p . , 
die A u s g a b ? . . . 3 0 , 7 5 6 R b l . 1 8 K o p . , 

der Cap i t a lbes t aud belief sich am 1. J a n . 1 8 4 6 auf nu r 4 3 , 7 8 5 R b l . 6 5 ^ Kop . 
Baltische Monatsschrift, 6. Jahrg-, Bd. XVI. Heft 6. 3 2 
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I n dem Schre iben a u s E s t l a n d , d a s im Wesen dem kurländischen 
ganz gleich is t , wird noch a l s Pfl icht ane rkann t , h inzuzufügen, „daß die 
Anzahl derjenigen Wahns inn igen , welche ihrem Zustande nach einer beson-
deren Verpf legung nnd B e h a n d l u n g in einer I r r e n - A n s t a l t b e d ü r f e n , im 
hiesigen Gouvernemeut überhaupt uur a l s gering sich herauss te l l t ; ins-
besondere aber im Laufe von mehreren J a h r e n nichl ein Wahns inn ige r 
vorgekommen sei, der sür Rechnung des Col leg iums zu unterha l te« gewesen 
w ä r e , uud daß unter solchen Umständen diejenige Be i s t eue r , welche zur 
Er r ich tung und Unte rha l tung der Cen t r a l - I r r e n a n s t a l t , zur Deckung der 
ganzen dazu erforderlichen S u m m e vom estlandischen Kollegium ver langt 
werden müßte , a l s unverhä l tn ißmäßig groß erscheinen würde , indem hiebet 
noch in E r w ä g u n g t r i t t , daß die taxenmäßige Z a h l u n g für Verpf legung 
eines Pr iva tkrankeu h i e r , mit Ausnahme der M e d i c a m e u t e , uur 5 4 R b l . 
jährlich be t r äg t . " — W i r müsse» hier vorgreisen uud dem ebeu augeführten 
Schre iben a u s Es t l and , ein späteres vom Apri l 1 8 5 0 vou eben daher , an 
den G e n e r a l - G o u v e r u e u r , zur S e i t e stellen. 

I n diesem nun wirb h e r v o r g e h o b e n d a ß in der T h a t die f rüher in 
den Anstalten des Col legiums zur Aufnahme von Geis tes t ranken benutzten 
abgesonderten R ä u m e , sowohl ihrer Kleinheit a l s ihrer Anlage uach , nicht 
a l s zweckeutsprecheud angesehen werden könnten. D i e zwischen 1 0 5 und 1 3 6 
schwankende Krankettzahl mache es den nur zwei augestellteu Aerzten un-

* möglich, deu Verlauf jeder einzeluen vorkommenden GeisteSstöiuug zu" 
beobachten zc. E s wird ane rkann t , daß „die E r b a n u n g eines mit allen 
Erfordernissen eingerichteten I r r e n h a u s e s , auch für Kstlaud wahrha f t eine 
W o h l i h a t w ä r e , indem d a s Kollegium aller M i t t e l znr Verbesserung des 
Schicksales des Geistestranken entbehre ." — Beide Actenstücke tragen die-
selbe Unterschrist. W e r wollte da den Fortschri t t , d a s D ä m m e r n besserer 
Einsicht verkennen? 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zum Berichte des livländischen 
Gouve rnemeu tS -khes s zurück. 

T i e Kommission habe sich dahin ausgesprochen, daß keines der gegen-
wär t igen G e b ä u d e des Kol leg iums der allgemeinen Fürsorge dazu geeignet 
sei auch uur einigermaßen dem Zweck eulsprechend ausgebau t und vergrößer t 
z u - w e r d e n , vielmehr ein ganz neues G e b ä u d e .n der dazu geetgneieu Um-
gegend von Alexandershöhe aufgeführ t werden müsse. 

ES sei unmöglich, die Altleihe der zul E r b a u u n g und ersten Einr lch luüg 
des I n e n h a n s e s erforderlichen S u m m e , a n s oen unbedeutenden Kap i t a l i en 



^WMM« vew ^eniral-Irrenhauses. 4 6 5 

der Kollegien der drei Ostsee-Gouvernements zu entnehmen, indem durchaus 
kein Thei l der bisher a l s Kapi ta l ren ten bezogenen E i n n a h m e n , zur Be -
streiiung der lausenden Ausgaben kür die gegenwärtigen Anstalten entbehrt 
werden könnte, — wogegen während der ganzen T a u e r des B a u e s und 
der Einrichtung des Cen t ra l - I r r e n h a u s e s aus gar keine Revenuen a u s 
demselben, behufs Ver ren tung und allmählicher Rückzahlung solcher Anleihe 
zu rechnen, ja anch nicht e inmal zu erwarten sei, daß später die E i n n a h m e 
der Anstalt zur Teckung der lausenden Ren ten , geschweige denn zur Rück-
zahlung deö K a p i t a l s gellügen würden . 

T i e Beschränktheit der Mi t t e l deö livländischen Kol legiums gestatteten 
ihm nicht einmal an den Kosten der jährlichen Unterha l tung der zu errichten-
den Anstalt sich zu betheiligen und die einzige B e i h ü l f e , welche die An-
stalten zu Alexandershöhe (wir haben sie geschildert) der künftigen I r r e n -
Anstalt gewähren könnten, sich aus die E i n r ä u m u u g eines Locales sür 
Reconvalescenten (!) und solche „ I r r - k r a n k e " beschränken müsse, die keiner 
strengen Bewachung , sondern nur einer sorgsame« Verpf legung unterliegen. 

T i e f en Aus füh rungen der Kommission schloß sich der Her r G o u v e r n e u r 
an und wies im Ver laufe desselben Schriftstückes nach , daß 1 0 0 0 R b l . 
der äußerste B e t r a g sei, welcher a u s den Mi t t e ln des livländischen Kol legiums 
zur Unterha l tung deS C e n t r a l - J r r e n h a u s e s würde hergegeben werden können, 
wobei indeß die übrigen Anstalten deö Kollegiums ln ihrem gegenwärt igen 
mangelhasten, eine Verbesserung dringend erheischenden Zustande verbleiben 
müßten . Z u einer Verbesserung solchen Zns tandes nnd namentlich zur 
Herstellung einer sorgfältigen Beanssicht igung, sei die Anstellung mehrerer 
angemessen besoldeter, zuverlässiger Personen — d i e n i c h t , w i e b i s h e r 
a u s d e m P e r s o u a l d e r in d e n A n s t a l t e n zn V e r s o r g e n d e n 
( I n v a l i d e n ) o d e r "zu T e t t n i r e n d e n (Züchllinge) g e w o n n e n w e r d e n 
g ö n n t e n — erforderlich, wodurch die jährliche« Ausgabe« bedeuteud ver-
größer t werden müßte« . 

S o erfahren wir denn, daß die Geisteskranken I n v a l i d e n ^>nd Züchl-
linge zn W ä r t e r n hat ten. T i e f e sollten den Reconvalescenten und den 
„ I r r - k r a n k e n " , die nur einer forgsälugen Pf lege bedür f t en , solche ange-
deihen lassen. 

T i e E rk l ä rungen der drei Kol leg ien , d a s Resume des livländischen 
G o n v e r n e n r ö a n s der CommijsionSarbet t wnrden vom Her rn Gene ra l -
Gonve rnen r den» Minis te r ium nnterlegt und dabei bemerkt, daß, in Betracht 
der in jenen Schruflstücken geltend gemachten G r ü n d e der wohlthät ige Zweck 

3 2 * 
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nicht anders a l s mit Hü l fe der S t a a t s r e g i e r n n g erreicht werden könne. 
Hieraus t rug der Her r Minister im August 1 8 4 7 a u f , in E r w ä g u n g ;u 
ziehen, ob den Kollegien nicht a u s den städtischen E i n n a h m e n eine betreffende 
Unterstützung zugewandt werden könne, und einen B a u p l a n - d e s in Rede 
stehenden G e b ä u d e s einzureichen, welcher den beigelegten N o r m a l p l ä n e n 
entspräche. 

D i e Ve rhand lungen stockten säst während eines J a h r e s , w a s vielleicht 
dadurch zu erklären ist, daß ein Wechsel in der Person des Gene ra l -
G o u v e r n e u r s e i n t r a t ; indem der G e n e r a l G o l o w i n durch den Fürsten 
S u w o r o w abgelöst wurde . Auch die S t e l l e eines livländischen G o u v e r n e u r s 
wurde um diese Zei t neu besetzt: aus Herrn von Fölkersahm folgte Her r 
von Essen. 

I m J u l i 1 8 4 8 berichtet der G o u v e r n e u r dem G e n e r a l - G o u v e r n e u r , 
wie die Z a h l der zur Aufnahme in die J r r e n a b t h e i l u n g der Anstal t zu 
Alexandershöhe gemeldeten Kranken von J a h r zu J a h r sich steigere, indem 
nicht a u s Livland a l l e in , sondern auch a u s Es t - und K u r l a n d , ja selbst 
a u s den fernen und Ernsten Gegenden des Reiches Geisteskranke nach R i g a 
gebracht würden . M i t der größten M ü h e feien gegenwärt ig die letzten 
7 S t e l l e n für I r r e a u s dem K r o n s - und S tad tge fängn i sse r e s e r v a t , die 
Z a h l der noch auszunehmenden Kranken belaufe sich auf wohl 3 0 b is 4 0 
P e r s o n e n . Z u r Verme idung von V e r a n t w o r t u n g und dami t durch Herbei-
füh rung geeigneter Maßrege ln solchen Uebelständen abgeholfen würde, wird 
der H e r r G e n e r a l - G m i v e r u e u r ersucht, dahin zu wirken, daß d a s kaiserlich 
bestätigte P r o j e c t zur Err ich tung eines besondern C e n t r a l - I r r e n h a u s e s sür 
die drei deutschen Ostseeprovinzeu R u ß l a n d s allendlich zur A u s f ü h r u n g 
gelange und so dem notorischen Bedürfnisse nicht allein nach Unte rbr ingung , 
sondern auch nach gründlicher rat ioneller B e h a n d l u n g der Geisteskranken 
abgeholfen werde. 

E inen ganz ähnlichen Ausspruch E s t l a n d s haben wir oben berei ts 
angeführ t und sehr bald spricht sich auch K u r l a n d in diesem S i n n e a u s . 

Auf die Anfrage des G e n e r a l - G o u v e r n e u r s , ob nicht a u s den städti-
schen E i n n a h m e n den Kollegien znr Er r i ch tung des C e n t r a l - I r r e n h a u s e s 
eine Unterstützung zugewandt werden könne , erfolgte eine An twor t im 
Oc tober 1 8 4 8 . I n dieser wird d a r g e t h a n , daß die S t ä d t e nicht allein 
keine Überschüsse auszuweiseu h ä t t e n , sondern viele von ihnen auch noch 
mi t Schulden übe rhäuf t seien und vorgeschlagen, die Zinsen und Amor t i s t rung 
des aufzunehmenden B a u - uud E i n r i c h t u n g s - K a p i t a l s , sowie die jährl iche 
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Unte rha l tung , zusammen im Be t rage von 2 2 , 7 0 0 R b l . aus die drei P r o -
vinzen zu vertheilen, und zwar in dem V e r h ä l t n i ß , in welchem d a s flache 
Land und die S t ä d t e die Anstalt in Anspruch nehmen würden. Solcher 
Weise könne die erforderliche S u m m e ohne Ueberbürdung eines einzelne« 
S t a n d e s der Ostseeprovinzen aufgebracht werden. Be i Zugrunde legung 
der E inwohnerzah l der drei P r o v i n z e n , würden Livland 1 1 , 3 5 0 , K u r l a n d 
6 4 8 0 und Es t land 4 8 7 0 R b l . zu tragen haben. I n Livland würde sich 
die S u m m e so vertheilen, daß das flache Land 7 5 6 0 , die S t ä d t e 3 7 9 0 R b l . 
zu zahlen hät ten. 

Dieser Vorschlug scheint dem Fürsten S u w o r o w gefallen zu h a b e n ; 
er übersandte ihn den Gonvernenren von Est- und Kur l and zur M e i n u n g s -
äußerung und lud die G o u v e r n e m e n t s - C h e f s e i n , die Ver t re tungen des 
Adels und der S t ä d t e zu einem Ausspruch zu veranlassen. Ueberhaupt 
muß dankbarst anerkannt w e r d e n , daß der Fürs t mit klarem Auge die 
N o t w e n d i g k e i t erkannte , endlich der I r r e n p f l e g e die Aufmerksamkeit zuzu-
wenden, die sie in allen civilisirten Ländern schon vor J a h r z e h n t e n gefunden. 
I n einem Berichte an das Minis ter ium schrieb der F ü r s t : „ I c h habe mich 
wiederholt von der äußersten N o t w e n d i g k e i t einer I r r e n a n s t a l t überzeugt 
und habe es mir zur besondern Pflicht gemacht , mit allen Krä f t en nach 

. . Mi t te ln zur Err ichtung derselben zu suchen." — Aus vielen der die C e n t r a l -
I r r e n h a u s a n g e l e n h e i t betreffenden Aktenstücken finden wir von seiner H a n d 
die W o r t e und 

I m November 1 8 4 9 schrieb der kurländische G o u v e r n e u r , daß die 
Err ich tung des C e n t r a l - J r r e n b a u s e s einem dringenden Bedürfnisse abHelsen 
w ü r d e , zumal in den letzten I a h r e n die Anzahl der Geisteskranken fort 
und fort im Zunehmen sei uud das Collegium iu seinen Anstalten keinen 
R a u m habe diese Leute unter geeigneter Aufsicht zu hal ten (von B e h a n d -
lung ist gar nicht die Rede) . E r glaube, daß , bei dem im ganzen G o u -
vernement tief empfundenen Noths tande , die aus Kur l and entfallende Q u o t e 
zur Deckung der Zinsen des Anlagecapi ta l s und der Unte rha l tung sehr 
wohl a u s deu Landessteuern entnommen werdeu könnte. I m ersten J a h r e 
sei der B e t r a g a u s den Überschüssen zu beziehen, bei Ausstellung eines 
neuen B u d g e t s aber in diesem zu veranschlagen 

D a s livländische L a n d r a t h s - C o l l e g i u m , an d a s sich der G o u v e r n e u r 
gewandt h a t t e , erklärte sich sür inkompetent. T e r R i t t e r s c h a f t s - C o n v e n t , 
dem die Angelegenheit demnächst vorgelegt w u r d e , sprach stch dahin a u s , 
daß er „eine Verpf l ichtung des Landes zu einer so bedeutenden Z a h l u u g 
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nicht anerkennen könne, w e i l a u s d e n A c t e n n i c h t h e r v o r g e h e , d a ß 
so lche h ö h e r e n O r t e s d e m L a n d e a u f e r l e g t s e i , vielmehr n u r ans 
einem Vorschlage des Her rn Vice - G o u v e r n e u r s zu beruhen scheine." 
O h n e h i n sei der Conven t verfassungsmäßig nicht besng t , eine bleibende 
Auflage von sich auS zu bewilligen (December 1 8 4 9 ) . 

Hierauf wurde dem LandratbS-Colleginm aufgetragen, die Angelegen-

heit dem bevorstehenden Landtage vorzulegen, und zu diesem Zwecke eine 

Übersetzung des ReorganisationSeutwurfeS und Copien der Pläne angefertigt. 

D i e An twor t des Landtages ging dabin , daß er a u s den Vorschlägen 
und P l ä n e n zur Reorgauisa t iou der I r r e n h ä u s e r in R i g a ersehen habe, 
wie die Kosten znr Err ich tung des Cen t ra l - I r r e n h a u s e s auf die M i t t e l 
der Collegien allgemeiner Fürsorge und eventnell der S t ä d t e angewiesen 
seien und daß demnach die Verpf l ichtung zu einer Vethei l igung des Landes 
an diesen Kosten nicht nachgewiesen, weßhalb die Ritterschaft die ver langte 
Z a h l u n g ablehnen zu müssen glaube. D e r Fürs t wird im Anf t rage des 
Land tages ergebenst gebeten , die e rwähnte Z a h l u n g von der Landeskasse 
abwenden zn wollen. Nach der Ueberzeugung der versammelten Ritterschaft 
genüge die bestebende Anstalt zn AleZ.andersböhe, wenn sie gemäß ihrer 
ursprünglichen Bes t immung für Livland erhalten w e r d e , vollständig dem 
Bedürfnisse und demnach müsse die Ritterschaft deren Be ibeha l tung wünschen. 
S o l l t e aber die Er r ich tung eines C e n t r a l - I r r e n h a u s e s dennoch beschlossen 
w e r d e n , so verzichte die Ri t te rschaf t , wie sie jede Z a h l u n g a b l e h n e , auch 
auf die unentgeltliche Ansnahme ron Pa t i en t en vom Lande, so daß für die 
aufzunehmenden Kranken t i e Unterhal tungskosten zu bezahlen sein würden . 

S e h r bald lief auch die E r k l ä r u n g deS kurländischeu ritterscbastlichen 
C o m i t e s e i n , in einem Berichte des G o n v e r n e m e n t S - C h e f s vom J a n u a r 
1 8 5 0 . D e r Comi te an twor te te auf die Z u m n t h u n g , a u s den Landes-
mit teln die zur Unte rha l tung der zu erbauenden I r r e n a n s t a l t erforderlichen 
6 4 8 0 R b l . zu en t lehnen , F o l g e n d e s : 

1) D a ß d a s Bedürsn iß nach einer I r r e n a n s t a l t in K u r l a n d auf die 
niedrigste Volksklasse, namentlich anf den B a u e r n - und Arbeiterstand sich 
beschränke, während der höhere S t a n d sowie die städtischen B ü r g e r bisher 
sich bemüht hätte» ihre Geisteskranken in deu Fami l i en zu verpflegen, 
oder a n s eigenen Mi t te ln in den bei den Kollegien bestehenden Anstal ten, 
sowie auch in den I r r e n h ä u s e r n zu R iga und S t . P e t e r s b u r g zu uuter -
hal ten . Bevor sich indeß der Comite anf eine Benr the i lnng deS Gegens tandes 
e i n l ä ß t , stellt er der Regie ruug die F r a g e , ob sie wohl g laube , d a ß der 
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Vor the i l , 3 5 Kranke in der projectir ten Anstalt unterbr ingen und verpflegen 
lassen zu können , dem beanspruchten O p f e r einer jährlichen Z a h l n n g von 
6 4 8 0 R b l . a u s den LandeSpräs tanden , d. h. 1 8 5 R b l . für jeden I r r e n 
während der ersten 3 7 J a b r e , entspreche? D a die Verpf legung eines 
Kranken in den 'Anstalten des Col legiums circa 7 3 R b l . koste. — D a nun 
d a s Bedürsn iß einer I r r e n a n s t a l t sich, wie schon gesagt, anf die niedrigste 
Volksschicht beschränke, so hieße es eine gar zu große und dem Ganzen zum 
Schaden gereichende Ausgabe machen, wollte man für die der Unte rbr ingung 
in der Anstalt bedürftigen 3 5 I n d i v i d u e n eine so bedeutende Z a h l u n g über-
nehme». D e r Comite müsse es sich versagen zu b e u r t e i l e n , ob nicht daS 
knrländische Kollegium allgemeiner Fürsorge in der Lage sei, die Geistes-
kranken in einer a u s eigenen Mi t te ln herzustellenden Abthei lung auszu-
nehmen. Bei der Ver fo lgung w o h l t ä t i g e r Zwecke gehe es gewöhnlich so, 
daß sie wegen unzureichender M i t t e l unrealisir t blieben. 

2) T e r rittersckaftliche Comite weist unter B e r u f u n g auf den Reo rgan i -
sat ionsentwurf und die betreffe, den Punkte des S w o d nach, daß die Ri t t e r -
schaft zur Leistung irgend einer Z a h l u n g sür die J r r e u , a n s LandeSmit te in , 
durchaus nicht verpflichtet sei, daß die LandeSpräs tanden, die im G o u v e r -
nement einer besonder« Controle unterliegen, bestimmte Zwecke zu erfüllen 
hät ten, zu welchen jedoch die I r r e n - und Krankenpflege nicht geböre. D i e 
Ritterschaft lehne es ab die Unterhaltungskosten a u s den LandeSprästanden 
zu bewil l ige«, sowohl a u s gesetzlichen G r ü n d e n a l s auch weil die Landes-
mittel im höchsten G r a d e überbürdet seien. Nach d.er M e i n u n g des r i t ter-
schaftlicheu Comi t e s müsse die bumane Absicht der Reg ie rung vor läuf ig 
unrealisir t b le iben , bis die Collegien allgemeiner Fürsorge der Ostseegou-
vernemeutö die erforderlichen Mi t te l beschafft hä t t en . 

„Ungeachtet solcher Aeußerung des ritterschaftlichen C o m i t e s " , schreibt 
der G o u v e r n e u r , „bin ich der testen Uebeizengung, daß . bei dem im ganzen 
G o u v e r n e m e n t in den letzte» J ä h r e n tief empfundenen Bedürfnisse nach 
eiuer I r r e n a n s t a l t und dem großen Nutzeu, den eine solche bringen würde , 
die erforderlichen Mi t t c l f ü r s Crste a u s den Überschüssen der Landes-
prästanden zu entnehmen, sodauu aber , bei Aufstellung eines neuen B u d g e t s , 
iu diesem mit zu veranschlagen w a r e n . " 

D e r estländische G o n v e r n e n r batte sich, im Auf t rage des Genera l -
G o n v e r n e u r s , um B e t e i l i g u n g auch der estläudischeu Ritterschaft an der 
C l b a u n n g nnd U n t e r h a l t u n g des C e n l r a l - I r r e n h a u s e s , an den Ritterschasts- » 
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H a u p t m a n n gewandt . Nachdem die Angelegenheit im J u n i 1 8 5 0 den 
D e p u t i r t e u des Adels vorgelegen hat te , äußer ten dieselben: 

W e n n auch die Ritterschaft die Nothweudigkei t der E r b a u u n g eines 
I r r e n h a u s e s zugebe, so müsse sie doch in Abrede stellen, daß die in R i g a 
zu erbauende Anstalt Es t land irgend einen Nutzen bringen würde« D i e 
E n t f e r n u n g R i g a ' s bedinge es , daß die Anstalt von den B a u e r u des G o u -
vernements wenig oder gar nicht benutzt werden würde . Auch müsse die 
Un te rha l tung der Anstalt in R i g a , bei den bohen Pre i sen , mehr kosten a l s 
in R e v a l , wo sie mit den Kraukenhäusern des Co l l eg iums allgemeiner 
Fürsorge verbunden werden könnte. D i e Möglichkeit sei gegeben, indem 
die Ritterschaft im J a h r e 1 8 4 1 , zur E r i n n e r u n g an die V e r m ä h l u u g des 
Th ron fo lge r s , B e h u f s E rwe i t e rung der Anstalten des Col leg iums die S u m m e 
von 3 2 5 0 R b l . dargebracht habe . Hierauf geht d a s Schre ibe« auf eiue 
detaill irte Auseiuandersetzuug der finanziellen uud wir t schaf t l ichen Lage des 
G o u v e r n e m e n t s ein. I n Est land würden Abgaben iu Ge ld nur von den 
Personen , die ihre Gemeinden verließen, erhoben, wahrend sonst die Lasten 
und S t e u e r n in n a t u r a entrichtet w ü r d e n , wodurch schließlich der Adel 
die Verantwortl ichkeit für die S t e u e r n zu t rage« h a b e , und diese hät ten 
bereits die enorme Höhe von 2 5 p C t . des B o d e n e r t r a g e s erreicht. W ä b r e n d 
der Absatz der Erzeugnisse des G o u v e r n e m e n t s die größte Schwierigkeit 
b ie te , wären die Lieferungen sür die Un te rmi l i t a i r s der baltischen F lo t te 
unter fast genau den angebotenen Bed ingungen vom Marinemii i is ter ei«em 
S t . P e t e r s b u r g e r K a u f m a n n ü b e r t r a g e n , so daß 1 0 0 0 Last G e t r a i d e ein-
geführ t worden seien. E s wird hingewiesen aus die mehr a l s 8 Mi l l ionen 
betragende Bankschuld, die Nothweudigkei t der B r a u u t w e i u - P r o d u c t i o u und 
des Absatzes des P r o d u c t e s zu elenden Preise« zc. 

Ungeachtet aller sehr wohl uiotivirteu Schwierigkeiten des estländischen 
G o u v e r n e m e n t s , finden wir doch — abgesehen von den durch M a n g e l au 
Vers täudniß der S a c h e bedingten J r r t h ü m e r n — in Es t land größere 
Berei twi l l igkei t , eiueu The i l der Lasten zn Guns ten des humanen Unter -
nehmens zu t r a g e n , a l s in den beiden Schwesterprovinzen und in R i g a . 
Nach P u u k t 2 des § 3 des P r o j e c t e s eiuer estnischen B a u e r n r e n t e n b a u k 
seieu 2 0 p C t . des C a p i t a l s zur Herr ichtung eines gemeinnützigen Unte r -
nehmens bestimmt. W ü r d e d a s P r o j e c t bestätigt, so könnten diese 2 0 p C t . , 
welche ein C a p i t a l von 1 2 . 4 5 8 R b l . r ep r ä f en t i r t en , auf d a s (jedoch uur 
iu Reva l zu grüudeude) J r r e « h a u s ve rwand t werde«. D e r Adel erklärte 

» stch berei t , fa l l s erforderl ich, seine Ansichten eines Wei te ren zu mot iv i ren . 
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I m M a i 1 8 5 0 sprachen sich Bürgermeis ter und R a t h der S t a d t R i g a 
a u s . D i e S t a d t habe im Lause von 9 J a h r e n , von 1 8 1 9 a n , die be-
deutende S u m m e von 3 1 5 , O W R b l . Bco . , trotz aller dagegen erhobenen 
E i n w e n d u n g e n , hergeben müssen und diesem Be i t r age R i g a ' s sei die E n t -
stehung der Anstalten des livländischen Col legiums allgemeiner Fürsorge 
zu verdanken. E s hät ten die übrigen S t ä d t e und Gemeinden Liv lands , 
welchen gedachte Anstalten ungleich mehr Bvr the i l und Nutzen brachten 
a l s der S t a d t R i g a , zu ihrer E r b a u u n g ga r nichts beigetragen und a u s 
der Landeskasse sei, so viel dem R a t h e bekannt g e w o r d e n , n u r einmal die 
S u m m e von 4 0 0 0 R b l . Bco . entrichtet worden. Nachdem noch aus die 
schwierigen finanziellen und wirthschastlichen Verhäl tnisse der S t a d t hinge-
wiesen und an die a u s den Beziehungen der S t a d t v e r w a l t u n g zum 
Kollegium allgemeiner Fürsorge sich ergebenden Jnconvenlenzen erinnert 
w o r d e n , sprechen Bürgermeis ter und R a t h die Hof fnung a u s . der Her r 
G o u v e r n e u r werde höheren O r t e s es zu unterstützen g e r u h e n , „daß die 
Rigasche S t a d t g e m e i n d e von jeder Beihülse sür die project ir te Cent ra l -
J r r e n a n s t a l t befreit bleibe." 

Hiemit schließt, w a s wir den ersten Act der die J r r e n h a u s s r a g e 
betreffenden Verhand lungen nennen möchten. Hal ten wir hier inne u n d . 
spüren den G r ü n d e n nach , welche die S a c h e , die fünf J a h r e gebraucht 
hat te um den verfassungsmäßigen W e g zu durch lau fen , resul ta t los ließen. 
N u r so werden wir den falschen Urthei len, die gefällt werden könnten, vor-
beugen und wir werden die u n s von jeder S e i t e der Geschichte vor Augen 
gehaltene E r f a h r u n g bestätigt finden, daß N e u e s stch nicht schaffen, daß 
tieseingreifende Reformen auf irgend einem Gebiete sich nicht durchführen 
lassen, so lange d a s Vers t ändn iß sür d a s Dargebo tene fehlt. D e r M a n g e l 
aber an Vers tändniß ist in den seltensten Fällen dem Nichtverstehenden 
allein a l s S c h u l d ««zurechnen, sondern meist d a s E r g e b n i ß sehr complexer 
Ursachen. 

D i e Kommiss ion , die in S t . P e t e r s b u r g de« Reorganisa t ionSentwurs 
a u s a r b e i t e t e , ha t te fü r ganz R u ß l a n d geltende Normen zusammenstellen 
wollen. D a b e i waren die besonderen Verhältnisse der Ostseeprovinzeu a u s 
dem Auge gelassen worden . S i e wies den B a u und die Uu te rha l tung der 
Ansta l t aus die Kapi ta l ien und E i n n a h m e n der Collegien der allgemeinen 
Fürsorge a n . I n G r o ß r u ß l a n d freilich waren diese Collegien bedeutende 
Bankins t i tu te , viele derselben hatten ihren finanziellen Ope ra t i onen gro^e 
Kapi ta l ien zu verdanken , so daß man dort mit Aussicht auf E r fo lg ihneu 
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die Bestrei tung der projectir ten Ausgabe zumnthen konnte. Ander s aber 
verhielt eS stch in den Ostseeprovinzen, wo die Collegien a l s Banken, 
D a n k den besonders gearteten C r e d i t - und HandelSverbältnissen, nie B e -
deutung er langten. D i e Armuth der Collegien der Ostseeprovinzen erklärte 
den elenden Zustand ihrer Anstalten und es w u r d e , wie u n s scheint, in 
überzeugendster Weise der Nachweis geführ t , daß a u s ihren Kapi ta l ien die 
Bausumme nicht einmal leihweise en tnommen , noch a u s ihren E i u n a h m e n 
die Unte rha l tung der künftigen Anstalt bestritten werden könne. A l s nun 
die S t ä n d e angegangen wurde« , lag ihren B e r h a n d l n n g e n der Reorgan i -
sat ionSentwurf , mit jenem auf die Ostseeprovinzeu durchaus unanwendbaren 
P u n k t e , zu G r u n d e . D a s Anrufen der P rov inz ia lve r t r e tuugen , der Blick 
auf die Landesmit te l , wä re» in dem E n t w ü r f e nicht vorgesehen; sie hatten 
zu ihrer BoranSsetzung die Erkenntniß der Dringlichkeit der zu leistenden 
A b h ü l f e , a u s der (besonders bei unS) na tu rgemäß die Bereitwilligkeit zu 
derselben sich ergeben hät te . D a diese Borausse tzung uicht zutraf, so 
waren die Ver t re tungen vollkommen im Rechte , unter H inwe i s aus den 
E n t w u r f , jede Bethei l iguug an dem Unternehmen von sich zu weisen. W o 
J r reuhe i l ans ta l t en fehlen oder, w a s noch viel schlimmer ist, nur Tol lhäuser 
existiren, steht nickt allein der G l a u b e an die UnHeilbarkeit der Geis tes-
kranken bei den Allermeisten fest, sondern auch die M e i n u n g , d a ß solchen 
Kranken die Fähigkeit fehle Schmerz von F r e n d e , Lieblosigkeit von W o h l -
wol len , H ä r t e und Gleichgültigkeit von tröstender und thei lnebmender B e -
gegnung zu unterscheiden. Alexandershöhe h a t t e , wie wir gezeigt, solchen 
J r r t h ü m e r n nur N a h r u n g geben können und diejenige», die ihr Beruf mit 
der Masse und dem Wachs thum der durck Geisteskranke in Fami l ien und 
Gemeinden bedingten Noth bekannt machte, schwiegen. F r a g t man die 
Geistlichen, die einzigen vielleicht die im S t a n d e waren etwa aus ihren 
B i s t t a t i ons sah r t en , alle Blödsinnigen und Geisteskranken ihrer Gemeinden 
zu sehen und die durch ste verursachte N o t h a u s eigener Anschauung kennen 
zu lernen, warum sie ihre S t i m m e nicht erhoben, w a r u m sie uicht for t und 
fort Zeugniß ablegten von Z u s t ä n d e n , deren Alle sich geschämt und die 
Alle bekämpft hät ten , so erfahren wir, daß sie vor ein P a a r J a h r z e h n t e n 
noch in Kirche und Schu le so viel au fzuräumen und so viel neu zu schaffen 
gehabt h ä t t e n , daß sie sich mit der S o r g e um die I r r e n uicht hätten 
befassen können. Manche P r e d i g e r , die wir sprachen, fügten mit einer zn 
der besten Hof fnung künftiger Mi twi rkung berechtigenden F r e i m ü t i g k e i t 
h inzu , daß die geringe Aufmerksamkeit , die sie de« I r r e n und den durch 
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sie bedingten Verhältnissen gezollt h ä t t e n , zu ihren Unterlassungssünden zu 
zählen sei. 

Gesteben wir es nur ein, daß nach unserer M e i n u n g die größte und 
"schwerste Verantwortl ichkeit d a f ü r , daß die J r r t h ü m e r und die Unwissenheit 

iu Beziehung auf I r r e , I r r e n a n s t a l t e n und J r r enp f l ege überhaupt , bis auf 
die neueste Zei t uuangesochten fortbestanden haben, die Aerzte t r i f f t . Lassen 
wir die Ums tände , daß unsere Landesuniversi tät der Mi t te l e n t b e h r t , bei 
ihren Medic inern d a s S t n d i u m der Psychiatr ie anzuregen, uud daß die, 
welche uach absolvirtem Examen zu ihrer weiteren Ausb i ldung d a s A u s -
land bereisten, wegen der Aussichtslosigkeit künftiger Verwendung sich der 
J r r enhe i lkunde nicht zuweuden konnten, a l s M i l d e r u u g s g r ü n d e ge l ten , so 
waren doch wenigstens d i e , welche von der zweiten Halste der vierziger 
J a h r e ab stndirten, die Schü le r des von allen J ü n g e r n D o r p a t s geliebten 
und hochverehrten Professors G . v . S a m s o n gewesen, der in seinen V o r -
trägen über gerichtliche Medic in und an den in der Ar res tan len-Pa la te des 
Stadlkrank^nhauseS detinirten 2 bis 3 Geisteskranken, d a s lebhafteste 
Interesse für die Psychiatr ie zu wecken wußte. E s drängten sich jedem 
Arzte so zahlreiche, hochtragische E r f a h r u n g e n über die Consequenzen des 
Feh lens jeglicher Einr ichtung zur Unterbr ingung und B e h a n d l u n g von 
Geisteskranken auf , daß sie hätten bearbeitet und immer und immer wieder 
zum Gemeingu t des P u b l i c u m s gemacht werden sollen. W i r selbst kennen 
eine F r a u , die von den zehn J a h r e n uach dem unverkennbaren Ausbruche 
der Geis teskrankhei t , sieben in der Ehe verlebte und wahrend dieser Zeit 
fünf M a l M u t t e r wurde . I n einem anderen Fal le wurde ein seit sechs 
J a h r e n Blödsinniger während eines ihm auf B i t t e der E l t e rn vou der 
sogenannten I r r e n a n s t a l t ertheilten U r l a u b e s , in ein benachbartes G o u v e r -
nement gefahren und dort verhei ra the t . AuS dieser Ebe gingen zwei Kinder 
hervor . S i n d wir die Ersten die solche E r f a h r u n g e n gemacht? Und wem 
sonst a l s den Aerzten lag es o b , es Allen zum Vers tändniß zu br ingen, 
daß Geisteskrankheiten erblich sind, daß die Anwesenheit ein s Blödsinnigen 
oder I r r e n in einer Fami l i e , diese demoralisirt und nicht selten durch d a s 
mit der Krankheit hereinbrechende anderweitige E l e n d die Präd iöpos i t ion 
zu neuen Erkrankungen weckt oder steigert? S o l l t e zu ibrem Schweigen 
vielleicht auch der Umstand mitgewirkt baben. 'daß die S t e l l u n g unserer 
Landä rz t e , b isher und meist noch jetzt, zu ibrem eigenen wie zum Nach-
theile ihrer Arbei tgeber keiueSweges eine genügend gesicherte nnd unab-
hängige ist? S o l l t e n vielleicht Rücksichten, die dem, der den schweren Berus 
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desL andarztes gewissenhaft ausübt, erspart sein müßten, mit ln Rechnung 

zu stellen sein? 
Und unsere Nationalökonomen? warum machten sie nicht klar, daß 

die Steuerfähigkeit einer Gemeinde durch die zum Besten der Kranken und 

Irren verausgabten Summen nicht verringert, sondern erhöbt wird? — 

Nicht allein ist ein Irrer in seinen gewöhnten Verhältnissen arbeitsunfähig, 

mitbin auch nicht im Stande von den Gemeindelasten seinen Antheil zu 

tragen, sondern er verzebrt das Erworbene oder Ererbte, oder lebt aus 

Kosten seiner Gemeinde; und das nicht allein, sondern er paralysirt nicht 

selten auch noch die Kräfte eines oder mehrerer Wächter, die zu Zeiten 

wenigstens zur Verhütung von Unglück ihm beigegeben werden müssen. 

Wahrend wohlorganisirte Irrenanstalten 35 bis 40 pCt. Geheilte den 

Gemeinden zurückgeben und diese in vielen Fällen die verursachten Kosten 

decken würden, verfallen jetzt die Allermeisten der UnHeilbarkeit und von 

diesen wandelt ein großer Theil doch früher oder später in eine Anstalt, 

um aus Kosten der Kommunen jahrelang verpflegt zu werden. 

Und unsere Criminalisten? hätten sie aus ihrer Erfahrung uicht so 

manchen Selbstmord, mehr wie einen Todlschlag, und sehr viele ost auf 

ganz andere Motive geschobene Brandstiftungen auf ihre wahre Quelle, sich 

selbst überlassene, der Pflege und Behandlung entbehrende Geistesstörung» 

zurückführen können? 

Wir haben darthun wollen, daß Keinem das Recht zusteht in stolzer 

Selbstgerechtigkeit aus den von unseren Ständen abgegebenen Votis 

politisches Capital zu schlagen; daß jeder Stand an dem uns anhaftenden 

Makel, noch immer nicht in ausgiebiger Weise sür unsere I r ren gesorgt 

zu habe«, seine« reichlichen Antheil zu tragen hat. Kehren wir zum 

historischen Theile ««serer Aufgabe zurück! 

Als sich keiue Quelle eröffnete, aus der die erforderlichen Mittel 

hätten geschöpft werden können, wandte sich der Fürst Suworow mit der 

Anfrage an den livländischen Gouverneur, ob Se . Excellenz zur schweben-

den Angelegenheit uicht irgend einen Vorschlag zu machen habe? Der 

Gouverneur sprach sich dahin aus, daß «ach seiner Meinuug das Central-

Jrrenhans m dem Gebäude des Dörptschen Kraukenhauses einzurichten sei 

und die Irren aus Alexandershöhe dorthin übergeführt werden könnten, 

während die leerwerdende« Baulichkeiten zur Anlegung eines Arbeitshauses 

zu benntzen wären. Das Collegium allgemeiner Fürsorge freilich habe sich gegen 

die Ausführbarkeit dieses Planes ausgesprochen. Dieses Schreiben wurde 
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zur Veranlassung, daß nun nicht mehr Riga, sondern Dorpat von S t . 

Petersburg aus zur Anlegung der Kentral-Anstalt designirt wurde. Gleich-

zeilig mit dieser Bestimmung, erging (August 1851) die Aufforderung zu 

einer Erklärung darüber, woher die Mittel zum Bau und Unterhalt der 

Anstalt hergenommen werden sollten. Eine Kommission wurde ernannt, 

aus höheren Beamten und je einem Vertreter der drei Ritterschaften. Die 

Aufgaben dieser Kommission waren: 

1) Bestimmte Vorschläge zu machen, im Hinblick auf die Gewinnung 

eines geeigneten Bauplatzes bei Dorpat. 

2) Die genaue Ausrechnung sowohl der einmaligen Bau- und Ein-

richtungs- als auch der fortlaufenden Unterhaltungskosten der Anstalt von 

125 Betten. 

3) Vorschläge zur Ausbringung der Geldmittel und einer gleich-

mäßigen Vertheilung derselben auf die Städte und das Land der Ostsee-

gouveruements. 

4) Ausarbeitung eines Verwaltungsreglements sür die Anstalt. 

Ks sollten sämmtkiche Vorschläge, die von dem Ministerium des Innern 

aufgestellten Grundprincipien berücksichtigen. 

Uns will es scheinen, daß der zweite Punkt der Instruction zum 

Theil Sache der Baucommission. zum Theil — und so noch viel mehr 

Punkt 4 — der Irrenärzte oder, in Ermangeluug solcher,, der Hospital-

ärzte sein konnte. Große Schwierigkeiten mußte die Behandlung des 

dritten Punktes bieten, besonders mit den Vertretern der Ritterschaften, 

die kaum ein J ah r vorher jede Betheiligung an der projectirteu Ausgabe 

abgelehnt hatten. 

Diese Kommission, die 1851 ernannt worden, tagte zum ersten Male 

im März 1854. Eine Verzögerung, die dadurch bediugt wurde, daß die 

Baucommisston sehr viel Zeit brauchte, um die Pläne und Anschläge aus-

zuarbeiten, was bei der Neuheit der Aufgabe, bei Abwesenheit von daS 

Programm entwerfenden Aerzten und bei dem Umstände, daß gerade in jener 

Zeit audere, große uud schwierige Arbeite« der Baucommission ausgetragen 

waren — Flußregulirungen zc. — nicht Wunder nehmen kann. 

I m Mai 1854 unterlegte die Kommission dem General-Gouverneur 

die Resultate ihrer Berathungen über die vier Punkte der ihr gegebenen 

Instruction. 
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^ 6 1) schlug sie vor, von dem bei Dorpat belegenen KconSgute 

Marienhof die planmäßig sür die Anstalt von 125 Betten erforderlichen 

52 Lofstellen Areals zu erbitten. 

Aus Punkt 2) konnte die Commisstou nicht eingehen, weil ihr darüber 

alle Auskünfte fehlten, ob die Gagen der Beamten und Dienstleute, die 

Unterhaltung des Inventars , die Beleuchtung, Heizung und Remonte der 

Gebäude von der Regierung beson? ers würden bestritten werden oder aber 

in den 148 Rbl., die jedes Bett kosten solle, mit einbegriffen seien. 

Wie vorauszusehen gewesen war, bot die Lösung der acl 3 gestellten 

Aufgabe die allergrößten Schwierigkeiten, zumal die Anschläge die im 

Ministerium veranschlagte Summe von 60,000 Rbl. S . enorm überstiegen, 

ja die Höhe vou 282,803 Rbl. 62 V4 Kop. S . erreichten. Wenn auch 

angenommen weiden könne, daß die Torge die (berechnete) Bansumme 

ermäßigen würden, so wären doch 250,000 Rbl. S . als Minimum fest-

zuhalten. Dieses Capital erheische, wenn nach den Regeln der 37jährigen 

Anleihe ausgenommen, eine jährliche Ausgabe von 15,000 Rbl.-, so daß, 

angenommen die 18,500 Rbl. Unterhaltungskosten enthielten wirklich alle 

nnd jegliche Ausgabe, in den ersten 37 Iahren 33,500 Rb. erforderlich 

seien. Um nun diesen Betrag aus die Einwohner der Ostseeprovinzen zu 

verlheilen, nahm die Commission an, daß Livland 6 3 , Kurland 35 und 

Estland 27 Krante in der Anstalt unterhalten würden, und legte diese 

— wir wissen nicht woraus basiren.en — Zahlen ihrer Rechnung zu Grunde. 

Hiernach würde Livland 16,750 Rbl. zu zahle» haben, wovon das flache 

Land 2/z, die Städle '/z, so daß, die männliche Einwohnerzahl des flachen 

Landes auf 350,000, die der Städte aus 50,000 angenommen, diese 11 

nnd jene ca. 3'/2 Kop. pr. Seele zn zahlen hätten. Kurlands Antheil 

war aus 9572 Rbl. berechnet. Hier seien annäherungsweise 230,000 Land-

nnd 50,000 Stadtbewohner zu zählen. Da in diesem Gouvernement seit 

lange eine Landesprästandenkasse exiklre, zu der von den Bauern 57'/z 

und von den Städtern 97 Kop. erhoben würden, außer der von den 

Kaufleulen entrichteten Gildensteuer, so wäre auch die Abgabe zum Besten 

der Irrenanstalt in solcher Weise zu repartiren; demnach würden aus jeden 

Bauern 3 und auf jeden Städler 6 Kop. fallen. Estlands Antheil 

betrage 7178 Rbl. Hier zähle man revisionsmäßig 15,000 Städter nnd 

140,000 Bauer». Die Erstehen könnten als 5as Doppelte an Land-

bewohnerzahl angenommen werten, sowohl in Rücksicht anf ihre Geld-

mittel als auch wegen der von Städten gelieferten größeren Anzahl von 
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Geisteskranken. Solcher Weise würden die Städte 1266 und die Bauer-

schast 5912 Rbl. zu zahlen haben, was 8V2 resp. 4'/2 Kop. pr. Seele 

ausmache. — Die Commission ging über die Lchwierigkeit der Beschaffung 

des Anlagecapitals von 250,000 Rbl. leicht hinweg, indem sie aus dem 

Revrgauisationsentwurie nachwies, daß die Kollegien die Pflicht hätten, 

sich zum Besten der Central-Jrrenaustalt von ihren Capualien zu trennen, 

um sie nach 37 Iahren nebst Zinsen zurückzuerhalten. Falls aber die 

ganze bedeutende Summe aus den Collegien der Ostseeprovinzen nicht ent-

nommen werden könne, so sei zu petitioniren, daß das Fehlende aus den 

Kapitalien anderer russischer Collegien hergegeben würde. 

Aus Puukt 4 behielt sich die Commission vor, zu antworten, sobald 

aus S t . Petersburg der Normaletat mit der Angabe der Anzahl und der 

Dienstpflichten der Beamten und des Personals eingetroffen sein würde. 

I n S t . Petersburg mußte die ungeheuere Differenz der Anschlags-

summen (60 und 282,000) ausfallen uud bei Zusendung eines Exemplars 

des Normaletats trug der Herr Minister aus, von neuem Pläne uud 

Anschläge auszuarbeiten. Nachdem das geschehe» uud die Bausumme 

nun wirklich um 147,000 Rbl. ermäßigt war, so daß die Austalt 

135,000 Rbl. kosten sollte, stellte es sich heraus, daß nack dem Normaletat 

nicht 18,500 Rbl., welcher Betrag allen Berechnungen während der neun-

jährigen Verhandlungen zu Grunde gelegt worden war, sondern 24,400 Rbl. 

zur Unterhaltung der Anstalt erfordert würde». Der Normaletat ver-

anschlagte die Besolduug der Beamten und des Dienstpersonals, die Be-

köstigung der Krauken und die Arzeneien auf 17,937 V2 Rbl., während 

Heizung uud Beleuchtung, Kleider, Wäsche, Mobiliar, Remonten, Beerdi-

gungen zc. mit 6462 V2 Rbl. berechnet waren. Dieser leider sehr spät 

entdeckte Jrrthum dewirkte, daß die zur Unterhaltung der Anstalt und zur 

Zahlung der Zinsen des Bancapitals berechnete Summe von 33,500 Rbl. 

jährlich, ungeachtet der sehr bedeutenden Herabsetzung des ersten Anschlages, 

stch uur um 100 Rbl. verminderte. Es hatte nämlich die Commission sür 

gerathen gehalten, in rnnder Lumme 150,000 Rbl. zu veranichlagen und 

anstatt der 8750 Rbl. Einnchtungskosten zu solchem Zwecke 15,000 Rbl. 

angenommen. S ie sprach sich ferner dahin aus, daß ihr eine nvch bedeu-

tendere Herabsetzung der Baukosten unmöglich erscheine; habe doch die 

Irrenanstalt Siegbnrg 143,000 Thaler gekostet und an Alexandcrshöhe 

seien vor 30 Jahren sast 100,000 Rbl. verausgabt worden. Auch der 
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Etat sei sehr mäßig, so besonders die Besoldungen, die im Auslande mehr 

betrügen; auf Ersparnisse könne daher durchaus nicht gerechnet werden. 

Die Commission wiederholte (1855) ihren Vorschlag einer Jrrensteuer, 

mit der Abweichung nur, daß die Städter uuu nicht als die doppelte, 

souderu als die dreifache Landbewohnerzahl gerechnet werden sollten; so 

würden die Bauern der Ostseeprovi«zen nicht mehr als 4 Kop. per Seele 

zu zahlen haben, während die Städter in Livland 14, in Kurland 10 und 

in Estland 9 Kop. zu entrichten hätten. Diese Abgabe könne ohne die 

geringste Schwierigkeit gleichzeitig mit der Kopfsteuer in den Reuteien ein-

gezahlt werden. Es sei die Auflage einer solchen Steuer das einzige 

Mittel, um die Unterhaltungskosten der Anstalt zu beschaffen, und die 

Commissiousglieder sprachen, ungeachtet des Protestes der ritterschastlicheu 

Deputirten, ihre Ueberzeugung dahin aus, daß diese Steuer ohne Über-

lastung getragen werden könne. 

Der Minister des Innern hatte sich mit dem Finanzministerium wegen 

der vorgeschlagenen Jrreusteuer in Relation gesetzt und den Descheid erhalten, 

daß es unthunlich sei, den steuerpflichtigen Ständen eine solche Abgabe 

aufzulegen, zumal unter den obwaltenden Kriegsverhältnissen. Demnach 

hielt es der Minister des Innern für geboten, den Jrrenhausbauten einst-

weilen keinen weiteren Fortgang zu geben. Der Herr Minister beabsichtigte, 

ohne die Landessteueru zu erhöhen, die zur Ausführung des Unternehmens 

erforderlichen Gelder aus die Summen der Collegien oder auf andere 

wohlthätigen Zwecken gewidmete Einnahmequellen anzuweiseu, sobald solches 

nur irgend möglich erscheine. 

Diese ministerielle Eröffnung im Januar 1856 machte die Commission 

gegenstandslos und sie löstesich auf, jedoch nickt obue ihr tiefes Bedauern 

über das abermalige Scheitern des ProjecteS ausgesprochen zu haben. 

Es war vorauszusehen, daß ein S t a a t dcr sich mit so großartigen 

und kühnen Reformen trug, wie die folgenden Jahre sie ins Leben treten 

sahen, aus nicht lauge feine Aufmerksamkeit von dem Loose der Unglück-

lichsten im Reiche abwenden konnte. Und in der That finden wir , kaum' 

ein Jahr nach jener eben angeführten ministeriellen Eröffnung, den Pros. 

B a l i n s k i in S t . Petersburg beschäftigt, die ihm als mangelhafte Auf-

bewahrungsanstalt zur Leitung übergebene Jrrenabtheilung aus der Wiborger 

Seite von Grund aus zu reorgauifiren. Seinem rastlosen Sireben war es 

vergönnt, in liberalster Weise gestützt und gefördert vou dem Präsidenten 

der medico-chirurgische« Akademie v. Dnbowi tzki , am 13. Juni 1859 
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die — bis aus die Mauern — ganz neue und vor allen Dingen von einem 
neuen Geiste beseelte Abtheilung zu eröffnen. 

Ein ausländischer Arzt, der die Eröffnungsfeierlichkeit beiwohnte, 

schrieb der „Zeitschrift sür Psychiatrie" Bd. XVI, S . 6 7 9 : „Die vor-

gesetzte Behörde muß stch freuen, in dem Professor Balinski einen Mann 

gesunden zu baben, der mit Liebe und voller Befähigung der bisher ver-

nachlässigten Psychiatrie seine Kräfte widmet." Wahrlich aber! nicht die 

vorgesetzte Behörde allein hatte sich zu freuen und wir glauben, daß jener 

13. Jun i als der Wendepunkt der bis dahin im Ganzen so traurigen 

Geschichte der Psychiatrie in Rußland zu verzeichnen sein wird. Kann auch 

der Werth der Begründung dieser ersten psychiatrischen Klinik in Rnßland 

nicht hoch genug geschätzt werde«, so liegt doch das größte Verdienst des 

Pros. Balinski darin, daß er die höchsten Kreise der Residenz aus die 

unabweisbare Nothweudigkeit bittwies, der Jrre«pflege endlich die ernsteste 

Fürsorge zuzuwendeu; daß er es verstand, der Psychiatrie in Rußland die 

Anerkennung zu erkämpfe«, die ihr als einer den anderen medicinifchen 

Disciplinen vollkommen ebenbürtigen Specialität gebührt. Unverkennbar 

ist eS, daß seine aä oeulos demonstrirten Lehren die fcheintodt vergrabenen, 

von jeher lebensschwachen pis 6esi6eria sür Reform des Jrrenwesens wieder-

belebten und ihnen einen ganz ueue« Geist eiuhauchten. 

Sehr bald nach der Eröffnnug der eben gedachten Abtheilung, im 

Februar 1860 , theilte der Herr Minister des Innern dem General-

Gouverneur mit, daß er eiu neues Comite zur Reform der Irrenanstalten 

Rußlands bestätigt habe. Es sei uuthuulich alle projectirten Anstalten 

gleichzeitig in Angriff zn nehmen; mit der iu Kasan (deren Pläne und 

Anschläge.seiner Zeit dem Herrn General-'^ouverueur zur Ansicht zugesandt 

werden sollen) werde begonnen werden. Ein Hanptansgabe des Comites 

würde darin bestehen, die Mittel zur Erbauung und Unterhaltung der 

Anstalt zu finden, da die von der Localobrigkeit vorgeschlagene Steuer als 

unzweckmäßig nicht zugelassen werden könne. 

Wir gestehen, daß wir solange, als von Auffinden uud Aussuchen uud 

Namhastmachen von Quellen, aus welchen Bau oder Unterhaltung der 

projectirten Anstalt bestritten werden sollen, die Rede ist, an die Realisirung 

des Unternehmens nicht glauben. Kein Comite, er tage wo er wolle, wird 

dlöher ungeahnte Goldadern entdecken. Das läßt sich auS den resultat-

losen Mühen aller Comites, die bisher arbeiteten, vorhersagen. S o lange 

man von dem Jrrenhanse als von einer WoblthätigkeitSanstalt spricht, 

Baltische MnatS schuft, tt. Jahrg., Bd. XVI, Heft 6. 33 
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schwächt man den Sinn der Sache ab. Die Wohlthätigkeit kann nicht 

vorgeschriebe« werden; der Umfang und die Art und Weise, iu der sie sich 

bethätigen soll, ift und bleibt Sache des individuellen Ermessens. Eine 

gute Irrenanstalt ist in keinem anderen Sinne Wohlthätigkeitsanstalt, als 

es eine gute Polizeiverwaltung oder ein wohlgeordnetes Löschwesen sind. 

Wohlthätig sollen eben alle Anstalten und Einrichtungeu eiues Staates 

wirken; es wird aber keinem Vernünftigen einfallen z. V. die Polizei eine 

Wohlthätigkeitsaustalt zu nennen. Das muß erkannt werden, daß Irren-

anstalten zunächst Nothwendigkeitsanstalten sind, die wenn möglichst voll-

kommen, in dem Staatsbürger allerdings und unausbleiblich das Gefübl 

wecken, daß die Regierung wohlgethan bat. wohlthätig fortwirkt. 

Wir haben oben bereits angedeutet. daß unserer Meinung nach für 

eiue Negierung dies allein die Frage ist: was kostet es eine Gemeinde oder 

einen S taa t , so und so viele Geisteskranke frei umherlaufen zu lassen, die 

sich und Andere und dereu Eigenthum gefährden und oft wirklich zerstören 

oder schädigen; die arbeits- also erwerbsunfähig sind, ai'er doch fortfahren 

zu confnmiren; die die Umgebung demoralisiren uud nicht felteu die Dis-

position zu ähnlichen Erkrankungen auf spatere Generationen vererben; die 

zum Theil frühzeitig sterben, ;um Theil endlich nnd dann oft auf viele 

Jahre in die Pflege, oder Strafanstalten wandern, um als unheilbar von 

der Gemeinde oder Krone gefüttert zu werden? Um wieviel wird das 

Gemeindevermögen, die Steuerfähigkeit, der Volkswohlstand überbanpt 

geschadigt? — Weiter laßt sich fragen: kann man diesen fortlaufenden 

Vermögensverlust und in welchen» Maße hemmen, dnrch welche Mittel und 

um welchen Pre i s? — Um sür uns diese Fragen mit wissenschaftlicher 

Präcisivn zn beantworten, fehlen genügend umfangreiche und genane 

statistische Vorarbeiten;*) wir haben aber den Vortheil, ans den Erfahrungen 

aller cwllistrten Länder der Welt die fertige Lösung entnehmen ;n können. 

*) Wir kennen eine von den Polizeibehörden 1861 ausgeführte Zählung, die Folgen-
deö ergab: 

Livland 298 Irre und 708 Idioten, 
Kurland 144 „ „ 399 „ 
Estland 255 „ „ 268 

nach vr. Schultz ist das Verhältniß der Geisteskranken zur Einwohnerzahl: 
Livland 1: 757 Einwohner, 
Kurland 1: 998 „ 
Estland 1:554 
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Beruht unsere Argumentation nicht auf Jrr thümern, so kann söglich auch 

nicht mehr von Aufsuchen und Ausfinden von Mitteln die Rede sein; sie 
müssen gegeben werden. — 

I m selben Jahre 1860 wandte sich der Fürst Suworow zwei Mal 
an den livländischen Gouverneur mit der Anfrage, „ob derselbe denn gar 

keine Mittel zu uennen wisse, aus welchen Bau und Unterhaltung der 

Anstalt zu bestreiten wären." Die Antworten gingen dahin, daß durchaus 

gar keine Quelle in Aussicht stände, wenn die im Jahre 1855 gemachte 

Proposition eiuer Steuer , welche die Landbewohner mit 4 , die Städter 

mit 9—14 Kop. pr. Seele belaste, verworfen werde.*) Seiner Ueber-

zeugung nach, schreibt der Gouverneur, wäre die Auflage durchaus keine 

drückende, würde vielmehr ohne Schwierigkeit von den Ostseeprovinzeu 

getragen werden. Die KriegSverhältuisse, welche damals obgewaltet und 

große Leistungen erfordert hätte«, bestünde» uicht mehr uud da in dem 

ministeriellen Schreiben nur auf diese zur Begründung der Unzulässigkeit 

der Abgabe hingewiesen worden, so ersuche er den Herrn General-Gouverneur 

dringend, sich dafür zu verwenden, daß die Steuer gestattet werde. 

I m December desselben Jahres (1860) trug der Fürst seinem Beamten 

sür Medicinalangelegeuheiten ein Gutachten über den Zustand der Irren-

abtheilung zu Alexandershöhe auf. I m Jannar des nächstfolgenden Jahres 

sehen wir eiue neue Commission zusammentreten, „zur systematischen Zu-

sammenstellung des angesammelten statistischen Materials und um in 

geeigneter Weise die erforderlichen Geldmittel nachzuweisen." Die Antwort 

wich insofern von den früher ertheilten ab, als sie sich gegen die Anwendung 

eiuer directen Persoualsteuer erklärte, weil dabei die wohlhabenderen höheren 

Klassen von jeder Beisteuer für den Humauen Zweck befreit bleiben würden, 

während doch sie gerade die Irrenanstalten verhältnißmäßig am meisten 

in Anspruch nehmen. Da das Anlage-Capital von den örtlichen Collegien 

nicht entnommen werden könne, so sei die Krone, der ganz unzweifelhaft 

die Pflicht obliege, sür die Geisteskranken zu sorgen, darum zu bitten, daß 

sie das Anlage-Capital hergebe, während die Unterhaltuugskosten von den 

Kollegien nnd aus Landes- nnd städtischen Mitteln zu tragen wären. 

*) Wir stimmen dieser Ansicht nicht bei und behalten eS uns vor, wenn erforderlich, 
seiner Zeit und am gehörigen Orte über diesen Punkt uns auszusprechen. Wir meinen, 
daß alle Commissionen, die sich mit der Aufsuchung von Mitteln beschäftigen, die einzig 
maßgebende, die national-ökonomische Seite der Frage, nicht im Auge behielten und deß-
wegen nur zu praktisch unausführbaren Nesultateu gelangten. 

23* 
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Die Commission hob hervor, daß bei der in den Ostseeprovinzen vor-

handenen sehr bedeutenden Anzahl von I r r e n , die Anstalt wenigstens in 

derselben Ausdehnung wie die Kasansche (150 Betten) errichtet werden müsse, 

und legte demgemäß die sür Kasan ermittelte« UuterhaltuugSkosteu von 

2 2 , 2 0 0 Rbl. ihrer Rechnung zu Grnude.*) Das livlandische Collegium 

habe die jetzt von ihm aus die Jrrenpflege verwandte« 2 0 0 0 Rbl. herzu-

geben; den beiden anderen Collegien könnten, die Einwohnerzahl im Ver-

hältniß vou 9 : 6 : 3 , angenommen. 1 0 0 0 resp. 5 0 0 Rbl. auferlegt werden. 

Von den Städten dürste 1 pCt. von ihren durchschnittlichen Jahres-

ein«ahmen verlangt werden, was sür Livland 6 0 0 0 , für Kurland 1 0 0 0 

und für Estland wohl uur 500 Rbl. ausmache« würde. Zur Erleichterung 

dieser Auflage könnten die Städte darauf augewicsen werden, den Mehr-

betrag der bisherigen Jahresausgaben durch entsprechende Abgabenauflage 

aus alle örtlichen Getränkehandlungen zu repartireu, da gerade diese den 

Irrenanstalten eiu sehr bedeutendes Conti«ge«t lieferte«. Für die andere 

Hälfte der Unterhaltungskosten seien die Landeskasse« iu Anspruch zu 

nehmen und zwar nach dem augenoninienen Einwohnerzahlverhältniß von 

9 : 6 : 3 , so daß Livland 6 0 0 0 , Kurland 3 5 0 0 und Estland 1 7 0 0 tragen 

würden. Die Ritterschaften zwar hätten sich bereits vor Jahren gegen jede 

Betheiligung ausgesprochen, allein die angeführten Gründe trüge« ihre 

Kritik in sich. Was Kurland anlange, so habe der Gouvernements-Chef 

sich wiederholt dahin ausgesproche«, l>aß der betreffende Anlheil ohne 

Ueberbürduug aus die Gouvernements - Prästanden repartirt werden könne, 

was neuerdings dadurch gerechtfertigt scheine, daß nach dem Prästanden-

budget sür daS Trienninm 1 8 6 0 — 1 8 6 3 ein disponibles Capital von 

1 5 , 8 7 2 Rbl. nachgewiesen sei. Estland habe mit deu 2 0 pCt. der Baner-

Creditba«k l 2 , 4 5 8 Rbl. ei«e Jrre«abtheiln«g, jedoch nnr in Reval, errichten 

wollen. Da anzunehme« sei, daß dieses Capital in den letzte« 10 Jahren 

angewachsen sei, so möchte ei« Jahresbeitrag aus den Renten desselben für 

die Central-Jrrenanstali seinem Zwecke gauz entsprechen und würde dadurch 

die vom Lande zu tragende nnd von dem dortigen Adel nur zn bewilligende 

Beisteuer uicht unbedeutend vermindern. Auch bedürfe es keines Nach-

welses, daß der livläiidnche Adel seinen Antheil ohne materiellen Schaden 

notiren könne. Zu leugnen sei nicht, daß auch nach dem hier propouirteu 

*) Eine frühere Commission hatte aus dem Normaletat für die projectirte kleinere 
Anstalt von nur 125 Betten 24,400 Rbl. Unterhaltungskosten entnommen. 
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RepartitionSsysteme die Auflage in letzter Instanz zumeist von den steuer-

pflichtigen Individuell getragen weiden müßten, doch stelle sich dieselbe 

nicht als Personalstener dar , vielmehr als eiue zwischen der Krone, den 

Städten und dem Lande vertheilte Kontribution sür eiueu alle Stände 

gleichmäßig verpflichtenden HumauitätSzweck. 

Es blieb diese Vorstellung unberücksichtigt und es ruhten die Ver-

bandlungen ein Paar Jahre. Während dieser Zeit traten zwei Ereignisse 

eiu, wohl geeignet Hossnuug und Vertrauen in die Zukuust zu setzen. 

DaS hochwichtige Amt eines Directors des medicinischen Departements 

im Ministerium deS Juneru, wurde dem durch zahlreiche, namentlich 

taxicologlsche Arbeite» in der Literatur zu hoher Anerkennung gelangten 

Professor der gerichtlichen Medicin E. P e l i k a n übertrage«. Obgleich 

uicht ausübender Irrenarzt, hatte sich der Departements-Chef im Auslände 

mit dem gegenwärtigen Standpunkte nnd den Ansorderuugeu der Psychiatrie 

vollkommeu bekannt gemacht und es drängle ihn, in den Einrichtungen 

seines Vaterlandes eine Lücke ausfüllen zu Helsen, die er als Professor der 

gerichtlichen Medicin besonders zu würdigen Gelegenheit gehabt halte. 

I hm ist es zu verdanken, daß die für Kasan ausgearbeiteten und bereits 

genehmigten Pläne einer abermaligen Durchsicht und theilweisen Umarbeitung 

unterzogen wurden. 

Das zweite Ereigniß, auf das wir hinwiesen, hat für die Ostsee« 

Provinzen, speciel für Riga, ein ganz besonders Hobes Interesse. Ein 

Sohn Riga's, Or. G r e g o r . B r u t z e r , hatte nach beendigtem Studium 

in Dorpat sich ein Paar Jabre im Auslande aufgehalten und mit größter 

Vorliebe der Psychiatrie zugewandt. Er batte die Anstalten nicht besucht, 

sondern in ihnen gearbeitet; war so glücklich gewesen zn vielen der hervor-

ragenden Irrenärzte in ein auf gegenseitige Auerkeunung beruhendes näheres 

Verbältuiß zu treten und kehrte iu seine Vaterstadt zurück, entschlossen, 

wenn auch mit großen Opfern, mannbast Uebelständeu entgegenzutreten, 

denen von anderen Seiten her wohl Klagen und thatenlofes Bedauern, 

nicht aber werkthätige Abhülfe zugewandt wurde. Der Nothstand hatte 

bereits sehr dankenswertbe Palliativmittel an die Hand gegeben. Einzelne 

Aerzte, so namentlich vr . G i r g e n i o b n in Wolmar, nahmen sich mit 

Liebe und Sorgfalt einiger Geisteskranker an. Es war eine Art familialen 

Systems der Jrrenbehandluug. Eine eigentliche Jrrenheilanstalt aber 
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besaßen die Ostseeprovinzen nicht uud das große Verdienst, eine solche zu 
gründen, war dem vr . Brutzer vorbehalten. Wie zeitgemäß das Unternehmen 

war. geht^darans hervor, daß die Stände Riga'S nach kaum einjährigem 

Bestehen der Anstalt Rothenberg, in Betracht der Resultate, die sie ans« 

zuweisen hatte, ihre Erweiterung durch eiu Darlehn ermöglichten. Mögen 

Alle den Werth der Anstalt erkennen, ihr Vertrauen entgegenbringen, sie 

fördern uud so ihren Begründer sür die aus dieselbe verwandte Mühe uud 

Arbeit und seine sonstigen Opfer wenigstens theilweise entschädigen. 

I m Jahre 1855 war von Kurland ans durch deu General-Gouverneur 

in S t . Petersburg um die Ermächtigung gebeten worden, in Mitau bei 

den Anstalten des Collegiums allgemeiner Fürsorge eine Irrenanstalt für 

24 Kranke aufführen zu dürfen. I n der zuversichtlichen Hoffnung der 

Bestätigung dieses Projectes waren sogar die Torge bereits ausgeschrieben 

worden. Dies gab dem Herrn Minister Veranlassung den General-

Gouverneur zu ersnchen, die Mittel namhaft zu machen, um iu kürzester 

Frist zur Realisiruug des alten Ceutral-Irrenhaus-Projectes zu gelangen. 

Was aber^ die Unterbringung der Geisteskranken in Mitau anlange, so 

Möge man, zur Vermeidung eiuer unnützen VorauSgabuug der zum Bau 

designirten Summen, einstweilen ein Privathans miethen. 

Die späteren und zur Zeit noch uicht zu eiuem Abschluß gebrachten 

Verhandlungen lassen sich kurz zusammenfassen. I m Ministerium hielt man 

an dem Projecte der Erbauung der Irrenanstalt in Dorpat und zwar sür 

nur 125 Kranke fest uud ertheilte auher den Auftrag zu einigen Vor-

arbeiten. Unsere höchsten Landesantoritäten unterlegten dem Ministerium, 

daß die Erbauung nur eiuer Irrenanstalt von 125 Betten dem Bedürfnisse 

der drei Ostseeproviuzeu uicht genüge, vielmehr zwei solcher errichtet werden 

wüßten und zwar in Riga und in Dorpat. Als Gründe zu diesem Aus-

spruche wurde angeführt: 

1) Daß die baltischen Gouvernements zweierlei Landbevölkerung hätten, 

die Esten nnd Letten, die durch Gilten, Gewohnheiten, Aulagen und durch 

die Sprache wesentlich von einander verschieden seien. Die Anstalt in 

Dorpat , die ans den drei Provinzen sich rekrntiren würde, müßte von 

sämmtlichen Angestellten, bis herab znm letzten Wärter, Geläufigkeit in 

den vier landesüblichen Sprachen (Deutsch, Russisch, Estnisch und Lettisch) 

fordern; die Erfahrung aber lehre, daß Personen, welche Estnisch und 
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Lettisch kouuteu, sehr selten augetreffen würden; es sei mithin nicht zu 

erwarten, daß eS zu irgend einer Zeit gelinge, Beamte und sonstiges 

Personal zu finden, die der unerläßlichen Anforderung genügten. 

2) Nicht Dorpa t . sondern Riga sei das geographische sowohl wie 

administrative Centrnm der Ostseeprovinzen. Während Dorpat von der 

Majorität der Bevölkerung, für welche durch die Anstalt gesorgt werden 

solle, von Knrland und dem lettischen Theile Livlands weit entfernt und 

nur auf beschwerlichen Landwegen zn erreichen sei. stehe Riga dnrch die 

iLiseubahn, durch Flnß- nnd Küstendampfer, durch die Diligencen zc. in 

bequemster Verbindung mit dem größten Theile Kur- uud Livlands und 

würde von allen Richtungen her nach Vollendung der projectirten zum 

Theil schon in Angriff genommenen Bahnen noch leichter zu erreichen seiu. 

3) Auch die Jrreugesetzgebung, so lange sie nicht geändert, erfordere, 

daß die Anstalt in Riga etablirt werde, indem die in jedem einzelnen 

Falle zusammentretende Prüfungs-Commission aus durch das Gesetz be-

stimmten Personen zu bestehen habe. Sollte aber aus fiuanzjellen oder 

anderen Rücksichten zunächst nnr e i n e Jrrenheilanstalt ins Leben treten, 

so sei es billig, daß bei der Wahl des Ortes das Bedürsniß der Majorität 

maßgebend werde, und diese sei Kurland und der lettische Theil Livlands. 

Die für die Jnenhansangelegenheit bei dem Ministerium des Innern 

tagende. aus Irrenärzten, Architekten nnd VerwaltuugSbeamten bestehende 

Commission sprach sich mit diesen Erwägungen der Oberverwaltung der 

Ostseeprovinzen einverstanden aus und befürwortete die Anlegung zweier 

Alistalleu, erklärte sich aber für Riga , wenn nur eine sollte gegründet 

werden können. 

Ter Mittbeilnng dieses SentimentS an den General-Gouverneur 

fügt der Herr Minister seinerseits hinzu, daß, bei voller Anerkennung des 

von der Commission eingenommeneu Standpunktes, es doch müßig wäre 

an die gleichzeitige Gründung zweier so kostspieliger Anstalten zu denken, 

da bisher, ungeachtet deS tief empfundenen Bedürfnisses, wegen Fehlens 

der Geldmittel, nicht einmal eine hätte angelegt werden können. Um die 

Sache nicht abermals hinauszuschieben, bestimmt der Herr Minister, daß 

in Riga eine Jrrenheilanstalt sür 250 Kranke gegründet werde und trägt 

gewisse namhaft gemachte Vorarbeiten anf. 

Diese find iu Angriff genommen. 
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I n S t . Petersburg findet jetzt jede rationelle Bestrebung, das Jrren-

wesen Rußlands auf breiter und liberalster Basis auszubauen, an den 

genannten Herren v. Pelikan und Balinski die wärmsten Vertreter und 

kräftigsten Stützen. Unsere höchsten localeu Autoritäten arbeiten daran, 

den Ostseeprovinzen eine zeitgemäß eingerichtete Jrrenheilanstalt als 

dauerndes Monument der oft erfahrenen Huld unseres Kaisers zu erwirken. 

S o werden wir zu einem Resultate gelangen, das der Regierung 

zur Ehre gereichen und zu Dank verpflichten, und Vielen sehr Vielen 

Trost und Heil spenden wird. 

v r . G. H o l d t . 
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Zur Entwicklungsgeschichte des russische« Agios 
uud Wechselkurses, 

mit Rücksicht auf den auswärtigen Handct. 
Eine statistische Studie. 

< ^ a s Jahr 1861 bildet für Rußlands innere Entwicklung einen Epoche 

machenden Abschnitt. Das kaiserliche Manifest vom 19. Februar hob die 

Leibeigeuschast auf uud gab Millionen russischer Staatsangehörigen zum 

ersten Male bürgerliche Rechte. T ie großartige That war die tiefgreifendste 

der zahlreichen Reformen, welche die Regierung Alexanders II. anf alleu 

Gebieten des öffentliche« Lebens anbahnte und durchführte. Die ganze 

gebildete Welt hallte wieder vom Rnhme einer Regieruug, welche recht-

zeitig auf dem Weg der Reform die Rechtsgleichheit unter ihren Unter-

thanen herstellte, in demselben Augenblicke, wo i« dem vermeintlich politisch 

entwickeltsten Gemeinwesen jenseits des Oceans der erbittertste Bürgerkrieg 

über die zu lange verschobene gesetzliche Regelung der Sclavenfrage im 

Sinne der Anbahnung der Emancipation ausbrach. 

Aber wunderbar! Das Jahr 1861. welches in Rußland der Aus-

gangspunkt einer neue«, bessereu und gewaltigeren Entwicklung des russischen 

Volks werden sollte und auch zweifelsohne dermaleinst in dieser Beziehung 

gepriesen werden wird, hat vorläufig in mehr als einer Hinsicht eine 

lritische Periode eingeleitet, deren Schwierigkeiten überall zu spüreu sind 

und deren Charakter man als den einer chronischen Krankheit des öffent-

lichen Lebens, insbesondere auch der Volkswirthschast, der Finanzen und 

des Geldwesens bezeichnen könnte. Und Nordamerika. für welches das 

Jahr 1861 durch die Wahl A. Lincoln's zum Präsidenten ein ebenso 
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bedeutungsvolles als sür Rußland werden sollte, hat den furchtbarsten 

Bürgerkrieg durchgefochten uud steht nach Ueberwinduug dieser 'acuten 

Krankheit seines öffentlichen Lebens im Augenblicke schon wieder kraftvoll 

und gesund da, — wenn dem Schein zu trauen ist. Die Reform hat 

vorläufig zu chronischem Siechthum, die Revolutiou zur Gesundheit geführt. 

B o r l ä u f i g , — denn die Spanne Zeit, welche seit dem Jahre 1861 ver-

flossen ist, gestattet noch kein irgendwie abschließendes Urtheil. Die nord-

amerikanische „Heilung" erscheint noch osimals nnd immer wieder von 

Neuem als die Dämpfung der Symptone, aber nicht als die Beseitigung der 

Ursachen einer tiefen Krankheit deS S t a a t s , welche doch stets wieder her-

vorbricht. Dl-s russische „Siechthum" gleicht den ähnlichen Krankheits-

zustäuden. welche andre europäische Länder aus ähnlichen Ursachen durch-

machen mußten und unterscheidet sich dem Grade seiner Jntensivität nach 

von solchen KrankheitSznständen wie sich Leibeigenschaft und Frohudienst 

unterscheiden und wie die Hiuüderführung vou ersterer in ein System der 

freien Arbeit und bürgerlichen Gleichheit von vorneherein als schwieriger 

erscheint als der Uebergaug von Fröhnds und Robott zur Freiheit. Die 

gegenwärtige Krisis in Nußlands volkSwirthfchaftlichen und politischen Ver« 

Hältnissen beweist nun abermals, daß Gesetze allein, uud wäreu sie die 

besten, uud dereu Durchführung von Oden her allein, und wäre sie die 

vollkommenste, nicht ausreichen, uicht Alles „machen" können. Menschen, 

welche seit Generationen im Zustand der Unterdrückung, der Bevormundung 

lebten, lassen sich nicht durch einen Federstrich in gesittete, arbeitssame und 

gereifte Bürger verwandeln. Formell frei erklärt, sind sie materiell noch 

die alten Sclaven — ihrer Anschauungen, ibrer Trägheit, ihrer Laster nnd 

Unkultur. Daraus darf uicht im Mindesten, scheint uns , der Schluß 

gezogeu werden, wie wohl geschehen ist, die Leibeigenenemancipation sei in 

Rußland verfrüht gewesen. I m Gegentheil, sie mnßte vorausgehen als 

Wiederherstellung des guteu Rechts des dritten Theils des Staa ts -

beoölkerung. Aber man durste und darf nicht meinen, nun schon am Ende 

der Arbeit zu sein. I m Gegentheil diese beginnt jetzt erst. Man kann 

nicht ernten ohne zu säeu. Die Freierklärung der Bauern war aber noch 

nicht einmal das Saen selbst, sie war nur die erste Vorbereitung des 

Felds zur Aufnahme der Saa t . Bis die Frucht reift, werden im günstigen 

Fall Jahrzehnte vergehen, die alte Generation wird erst durch eine neue 

ersetzt sein müssen, bevor auch nur die Hoffnung ans eine gedeihliche 

Hebung des Volks gehegt werden kann. — 
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Das Jahr 1861 bezeichnet auch im Gebiete des russischen G e l d -

wesens einen bemerkenSwertheu Wendepunkt, trotzdem in dieses Jahr 

keine unmittelbar eingreifende Maßregel finanzieller Natur und kein her-

vorragendes politisches Ereigniß fallt. Ader auf einen Wendepunkt auch 

im Geldwesen zeigt deutlich der Stand und die Bewegung des Agios uud 

des Wechselkurses hin. Enorme Massen Papiergeld waren seit dem 

Jahre 1854 in den Verkehr gesetzt worden, gegen 400 Mill. Rbl. mehr, 

als acht Jahre früher, über 700, statt ca. 300 Mill. Rbl. befanden 

sich in Umlauf. Trotzdem war bis zum Jahre 1861 doch nnr vorüber-

gehend eine größere Entwertbnng des Creditbillets eingetreten, welche sich 

mit Sicherheit aus die besondre Ursache der politischen Erschütterung zurück-

führen läßt , so 1854 beim Ausbruch des KrimkriegeS, wo schon einmal 

ein Agio von 16 Vo WM Vorschein kam, so wieder während des 

italienischen Krieges von 1859, wo das Agio 22 Vo überschritt. Ader 

immer stellte sich wieder mit dem Wegfall dieser störende» Ursache ein 

verbältnißmäßig günstiger Curs her. obgleich wenig genug geschah die 

Geldverhältuisse zu ordnen und die Papiergeldmenge zu verringern, in 

welcher nnliquidirt fast die ganzen Kosten des KrimkriegeS stecken blieben. 

Das Agio, nach dem Petersburger Curs auf London 3 Monat berechnet, 

— also wegen des hinzuzuschlagenden Disconts eigentlich etwas, bis 1 Vo, 

höher war im Durchschnitt der beiden KriegSjabre 1854 uud 1855 uur 

49 und 48 per mille, sank 1856 sogar auf 5 "Voo und betrug durchschnittlich 

von 1857—60 re p. 28, 65, 95 und 61 °Voo, oder wenn man im Jahre 

1859 die drei vornehmlich von den Kriegsutnuhen beeiuflußteu Momente 

April bis Juni wegläßt, im Rest des Jahres 1859 79 "Voo, woraus dann 

1860 das bezeichnete Sinken wieder erfolgte. Das Agio hielt sich also 

im Ganzen in so mäßigen Schranken, wie selten in anderen Ländern unter 

ähnlichen Verhältnissen während eiuer siebenjährigen UneinlöSbarkeit des 

Papiergelds. Aber vom Jahre 1861 an ändert stch das Bild. Das 

DnrchschnittSagio dieses Jahres ist bereits 12 Vo, im letzten Quartal allein 

136 °Voo, im ersten Quartal 1862 143 "Voo» Dann bringen die künst-

lichen Kurssteigerungen durch die unter dem wahren Metallpreise erfolgen-

den Goldverkäuse der Bank zwar das Agio herab und im October uud 

November 1863 erreicht der Curs fast Par i . Aber in dem Augenblicke, 

wo die Maßregel sistrt wird, da schnellt das Agio sofort wieder auf seinen 

Stand zu Ansang 1862 empor. I m Durchschnitt des ganzen Jahres 1864 

st daS Agio, in den ersten Monaten vielleicht zeltweise etwas von der 
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dänischen Frage beeinflußt, höher als je, 177 "Voo, am Jahresschluß erfolgt 

ein neues Sinken, im letzten Quartal 1864 ist der Durchschnitt des Agios 

schon 2 4 4 °Voo« Der Jahresdurchschnitt von 1 8 6 5 stellt sich trotz kleiner 

aber nur vorübergehender Erholung uicht viel besser, 211. I m Jahre 

1866 führt der deutsche Krieg eine noch nicht dagewese Entwerthuug herbei, 

das Agio erreicht momentan den S tand von 486 "Von, d. h. das Papier-

geld hat fast den dritten Theil seines Nennwerths eingebüßt. Nach dem 

Kriege tritt ;war 'e ine bedeutende Erholung ein, das Agio stellt sich im 

Wiuter 1 8 6 6 / 6 7 auf etwa 1 9 — 2 0 Vo. Aber damals wie im Sommer 

1867, uach friedlicher Lösuug der Luxemburger Frage, vermag selbst eine 

glänzende Exporlconjunctnr das Agio nicht unter 1 ' 6 — 1 7 V o herabzudrücken. 

Ein späteres stärkeres Sinken im Herbst 1867 ist freilich nur durch die 

Goldaukäufe der Bank zum fixen Eurfe von ca. 17 Vo verhindert worden, 

aber nach den Beobachtungen der letzten Jahre , feit 1861, würde man auch ein 

solches Steigen des Wechselkurses nur für vorübergehend haben halten 

dürfen. Mit dem Wegfall der günstigen Handelsconjunctur wäre wahr-

scheinlich der alte niedrige Stand des Wechselkurs und bald eine weitere 

Verschlechterung eingetreten. 

Diese andauernde Verschlechterung des Geldwesens ist eine b e g l e i t e n d e 

Erscheinung der finanziellen, volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklung 

Rußlands in den letzten sieben Jahren. Ob und inwieweit sie eine durch 

diese Entwicklung v e r u r s a c h t e Erscheinung ist, daraus soll die nachfolgende 

statistische Untersuchuug theilweise eine Antwort geben. D a s zeitliche Zu-

sammentreffeu der bleibeudeu Verfchlechteruug der Valuta mit der Aufhebuug 

der Leibeigeufchaft, der dadurch hervorgerufenen zeitweiligen Störung der 

landwirtbfchaftlichen Produetion und dem möglichen Einfluß dieser Störuuq 

au» NußlaudS auswärtigen Handel verdient jedenfalls Beachtung. Und 

ebenso auffalleud erscheint die Gleichzeitigkeit des kritischen Wendepunkts, 

von welchem aus sich die Valuta dauerud verschlechtert, mit der Umgestaltung 

des Bankwesens uud der massenhaften Vermehrung der Reichsschatzscheine 

(Serien). Den sieben verhältinßmäßig guten Jahren von 1 8 5 4 — 6 0 , 

folgten sieben schlechte Jahre 1 8 6 1 — 6 7 . D a s ist von vorneherein bemerkenS-

Werth. Aber aus der audereu Seite bleibt es eine eigenthümliche Thatsache, 

daß eben die ersten sieben Jahre neuer russischer Papiergeldwirthschast trotz 

der kolossalen Vermehrung der Creditbillete und trotz der Störungen des 

Krimkriegö so leidlich abliefen und in diesem Zeiträume uur in einzelne« 

Momenten der Panique auf we«ige Tage oder Wochen das Agio eine Höhe 
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erreichte, welche später sein normaler Stand wurde. Die nachfolgende 

Untersuchung wird an diese Erscheinungen anznknüvsen haben, um sie 

für die Entwicklnngsgeschichte des Agios und des Wechselcurses zu ver-
werthen. 

Diese Untersuchung wird sich hier anf einige Hauptpunkte beschränken 

nnd zwar namentlich auf drei. Diese sind: der Z u s a m m e n h a n g des 

A g i o s und Wechselcurses mi t der M e n g e und der specie l len 

Deckung dcs russischen P a p i e r g e l d s , der E i n f l u ß poli t ischer 

S t ö r u n g e n aus den C u r s und die B e z i e h u n g e u zwischen letzterem 

und dem a u s w ä r t i g e n H a n d e l . Die Finanzoperationen, soweit die-

selben nicht die Menge und Deckung der Creditbillete speciell berühren, 

bleiben dagegen noch unerörtert. Hierbei sei es erlaubt, um den Leser in 

Betreff der Form des Folgenden gleich anfangs zu orientiren, eine Be-

merkung vorauszuschicken. Der leitende Gesichtspunkt für diese Untersuchung 

ist nicht der des Historikers, welchem die zusammenhängende geschichtliche 

Darstellung Zweck ist, sondern der deS statistisch operirenden National-

ökonomen, welcher in den einzelnen historischen Thatsachen die möglicher 

Weise ans sein Untersnchnngsobject einwirkenden Ursachen vermnthet und 

jene Thatsachen insoweit herbeizieht und würdigt, sie daher anch anders 

gruppirt als der Historiker. Dabei handelt es sich denn zunächst um die 

Jsolirung der Ursachen, deren Einfluß zn vermuthen ist. Das Vorhanden-

sein dieses Einflusses muß alsdann mittelst der statistischen Juduction 

constatirt und seine Stärke womöglich gemessen werten. Die Trennung 

der Ereignisse, welche die geschichtliche Skizze zusammenfaßt, ergiebt sich 

also hier durch die Anwendung der statistischen Methode mit Nothweudigkeit. 

Erst nach dem Abschluß der Untersuchung der einzelnen Einflüsse kann 

wieder eine Zusammenfassung der gewonnenen Resultate stattfinden, um auch 

der Wirkung combiuirter Ursachen nachzuhelfen.*) 

*) Für die neuere Geschichte deS russischen Credit-, Bank- und Finanzwesens verweise 
ich außer auf Goldmann'S bekannte werthvolle Schrift über das russische Papiergeld 
noch aus einige frühere Aufsätze in der Baltischen Monatsschr i f t , so auf die beiden 
auS dem Russkji Westnik übersetzten Artikel über die russische Staatsschuld, Baltische 
Monatsschr. Bd. 1. S. 72—tl)4, und über die russischen Kreditanstalten, ebendaselbst 
Bd. 3 S. 1—37, ferner auf die Artikel: Verkauf der Reichsdomänen als Finanz-

maßregel (nach Mißkewiz in Kasan) Bd. 1. S. 526 ff., die russische Finanz-
krise, Bd. 3. S. 283 ff. und A. T h i l o ' s Artikel Ruß lands F inanz lage, Bd. 5. 

S. 449—476. 
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1000 R. Petersburger Wechselkurs des S. R. Progressionen 
Papiergeldmenge Metall-

Papiergeld in Pence Sterling auf London der durchschn I des des Curse 
am 1. Jan. im Jahres- deckung am gedeckt durch 3 Monat. . „ l. Papiergeld- Deckungs- lAgiopro-
Mi l l . R. S . durchschnitt. 1. Jan. ^ Metall. Mar. Min. Durchschnitt. menge vcrhältnisses. gression). 

« 
Durchschnitt 1851 301,5 302,7 108.2 359 38.I4 37,z, 37,84 — — 

1852 303,5, 307,6 N1.Z 366 39,5y 37,50 38,2Z — — — 

1853 311,4 322.4 123,7 397 39,75 37,8, 38.67 — — — 

1851/53 305,e 310.9 114,4 374 39,20 37.54 38,25 1000 1000 1000 
. »N 

1854 333,4 344,« 131,5 394 39.06 33 36,45 1109 1054 1049 
1855 356,2 432„ 123.2 346 37,50 34,6g 36.09 1392 9 ,'5 1060 

-Z. 1856 509,2 599.2 113., 222 39 .g, 35,z. 38.05 1927 593 1005 
1857 689 ,z 712,6 122.8 178 38.g, 34 37.2, 2292 476 1023 
1858 735,2 690,o 119.. 162 36.87 34,87 3 5 . 9 , 2219 43'» 1065 
1859 6 44,g 662,2 99,z 154 36,67 31,25 3 4 , 9 4 2130 4 l 1 1095 
1800 679,9 696.4 86.g 129 36.94 25 3 5 , 7 z 2240 345 1061 

Durchschnitt 1854/00 564,o 591„ 113,7 202 37.88 '34,02 36,40 1901 540 1051 
1857/00 687,z 690,z 107,8 157 37,zz 33,78 3 5 , 9 5 2220 420 1064 

«s 1861 713,o 713,2 84,z 118 35,62 32,87 34,,6 2294 3 !6 1120 
1862 7 l 3 . 5 702, 81., 114 35,87 33 34.6, 2259 305 1105 
1863 691,. 663,g 80,6 13 l 38 33,50 36,6, 2135 350 1045 
1864 636,5 643,8 56,z 8 8 35,06 29,06 32'50 2070 235 1177 
1865 651,i 650.z 55.4 85 32.87 31 31 ,58 2092 227 1211 

' S 
« 1866 649,5 679.2 57,8 89 '^2,62 25,75 c.29-52 2185 238 c . I296 
«» 1867 709.g c.712,4 58.o 83 t. 33,56 30 t. 32-42 2291 222 c .1180 

Z Eude Nov. 1867 715„ - ^90,2) 126 — . — — — 336 — Z 
Durchschnitt 1861/67 684,o 680 ,7 70 s 129 34.80, 30,74 33-06 2190 345 1157 

1864/67 672,4 671,, 63„ 9^ 3 3 , 5 z 28,95 31 ,5V 2160 254 1213 
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Ein Blick aus diese Tabelle lehrt sofort, daß ein u n m i t t e l b a r e r 

Zusammenhang zwischen der Papiergeldmenge, ihrem Stande und ihrer 

Bewegung und dem Agio so wenig als zwischen dem DeckungSverhältliiß 

und dem Agio vorhanden ist. Es cursirt weit mehr Papiergeld als vor 

dem Krimkriege, die Masse desselben ist seit dem Jahre 1856/57 verhältniß-

- - mäßig stabil geblieben, das Papiergeld ist schlechter durch Baargeld gedeckt 

und ein im großen Durchschnitt steigendes Agio ist namentlich seit dem 

Jahre 1861 eingetreten: das sind die einzigen uliverkenübaren Coinciden^en. 

Bon einem g e n a u e r e n P a r a l l e l i s m u s der Bewegung des Agios, der 

Papiergeldmenge und deS Decknngtverhältnisses ist dagegen nichts zn sehen. 

Pollends ^eigt sich keine directe Abhängigkeit des Agios von jenen ^wei 

' ) Die Daten über Papiergeldmenge und Metalldeckung aus den vielfach veröffent-
lichten amtlichen Finanz- und Bankausweisen. Vgl. auch die Uebersicht von Besobrasow, 
Pet. Kal. f. 1868. S. 61. Die Wechselcursnotiz aus den jährlichen amtlichen Ausweisen 
über den auswärtigen Handel (russisch), worin die höchste und niedrigste Notiz für jeden 
Monat, für 1866 aus Horn's Zusammenstellung der Petersburger Wechselkurse in dems. 
Kal. S. 94. Völlig stimmen die Notizen nicht überein, doch bewirken die Abweichungen, 
sowie die verschiedenen Wechselcursnotirungen auf London, Hamburg, Paris u. s. w. keine 
irgend erhebliche Verschiedenheit der Durchschnittszahlen. Die Curse andrer russischer Plätze 
wie Riga und Odessa sind oft etwas besser als der Petersburger Curs, weil in diesen Häfen 
der Export stärker überwiegt. Durch Arbitragen erfolgt die Ausgleichung und maßgebend 
ist doch zumeist der Petersburger Curs, in welchem sich die Gesammtlage und der Einfluß 
von politischen Momenten und Finanzoperationen genauer abspiegelt. Die Cursnotiz bezieht 
sich auf dreimonatliches Papier, das Agio ist daher im Ganzen um den Disconto höher 
zu veranschlagen, im Durchschnitt um etwa 1 °/o, ein durch die ganze Reihe der Agio-
progression hindurchlaufender und deßhalb nicht störender Fehler. Solche Abweichungen 
bis 1°/o sind ohnehin oft durch andre Ursachen entstanden. Der Durchschnittscurs ist aus 
den je 12 monatlichen Maximis und Minimis berechnet, daher etwas abweichend vom 
Durchschnitt des angegebenen Jahresmaximums und -Minimums. Genau können solche 
Durchschnittsrechnungen so wenig als Durchschnittspreise sein, solange nicht der jedesmalige 
Umsatzbetrag berücksichtigt wird, was bei Börsenkursen schwer durchführbar ist. Ein festes 
Pari kann es zwischen Petersburg und London natürlich nicht geben, weil die eigentliche 
gesetzliche Währung dort Silber, hier Gold ist. Bei einem Werthverhältniß zwischen Gold 
und Silber wie 1:15,5 ist das Pari 38,„4 Pence Sterling. Für den obigen Zeitraum ist 
Gold beständig etwas weniger Werth gewesen. Es wurde vorgezogen, zum Ausgangs-
punkt der Berechnung den Durchschnittscurs von l851—53 mit 88.25 als Pari anzunehmen, 
was auf Sichtpapier reducirt bei 4 °/o Disconto 38,xz ergäbe. Das feste Pari zwischen 
Petersburg und Hamburg ist bei beiderseitigen Silberwährung 34,,5, Schill. Banco Pfd. St. 
oder für 3 M. Hamb, und 4 "/<> Discont ca. 33.«,. Die DurchschnittSmenge des Papier-
gelds mußte in Ermanglung von Monatsraten für die ganze Periode nach dem Stand zu 

Anfang oder Ende des JcchreS berechnet werden. 
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Momenten. Dies geht am deutlichsten aus den drei Progressionsreihen 

hervor, deren Bewegung keine gleichmäßige und deren Maxima und Minima 

mehrfach in ganz verschiedene Zeiten fallen. 
Drei große Veränderungen sind seit dem Jabre 1854 mit dem 

russischen Papiergeld vorgegangen. Dasselbe ist u u e i u l ö s b a r geworden, 

seine Meralldeckung. d. h. seine einzige spec ie l l e Deckung überhaupt, hat 

sich sehr verringert, uud seine M e n g e hat sich außerordentlich vermehrt 

und ist im Ganzen, zeitweilige kleine Verminderungen abgerechnet, auf 

derselben Höhe wie nach der schließlichen Begleichung der Krimkriegskosten 

mit Papiergeld geblieben. 

Bis zum Jahre 1854 war das russische Creditbillet strict einlösbar 

auf Verlangen des Inhabers. I m Laufe des genannten Jahres scheint 

die baare Einlösung stillschweigend und vermuthlich' nicht auf einmal, 

sondern allmählich eingestellt zu sein, indem anfangs wohl größere und 

geringere Beschränkungen abwechselten. Eine besondere Ankündigung der 

Einstellung der Baarzahlnngen fehlt. Der Stand der Wechselcurse vom 

März bis Mai 1854 ergiebt aber so gut wie gewiß, daß damals schon 

die EinlöSbarkeit thatsächlich nicht mehr im erforderlichen Umfang bestanden 

haben kann. Auch bisher war die EinlöSbarkeit zwar uur in Petersburg 

unbeschränkt, in Moskau wurde dem Einzelnen nur bis zum Betrage von 

3000 Rbl. Münze gegen Billete ausgezahlt, in den anderen Gouvernements 

nur bis 100 Rbl. Aber diese EinlöSbarkeit am Centralpnnkte genügte 

bisher, grade sie muß damals beschränkt worden sein, denn sonst hätten 

die Wechselcurse nicht um 14 "/o und mehr vom Pari abweichen können 

(London 3 M. bis auf 33 , Hamburg 3 M. bis auf 28,50). Auch für 

strict einlösbares Papiergeld wie für Münze wird^ die Grenze der Maximal-

abweichnng des Kurses vom Pari durch die Trausport-, Assecuranz- und 

Ziusverlustkosten gebildet. Diese Kosten können aber selbst durch die 

Schmuggelprämie für auszuführendes Gold, welche durch das Aus-

fuhrverbot vom 27. Februar 1854 nothwendig geworden war. kaum 

den enormen Betrag von 14 "/g erreicht haben. Später erholte sich der 

CurS wieder, aber noch im Laufe des Jahres 1854 erscheint mehrfach von 

Neuem eiu CurS, welcher mit voller EinlöSbarkeit des Papiergelds unver-

einbar lst. Das einlösbare Creditbillet, welches schon bisher Zwangscnrs 

besessen hatte, war somit eigentliches Papiergeld geworden. Ein solches 

ist es bis heute geblieben, mit Ausnahme der kurzeu Unterbrechung vom 

Mai 1862 bis November 1863, wo die Reichsbank aus Verlangen die 
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Creditbillete zu einem allmählich sinkenden Disagio, d. h. unter anfänglicher 

Berechnung des wirklichen Silberrubels zu 110,z Kopeken und des Halb-

imperials zn 570 Kopeken, und schließlich fast ohne Disagio gegen Gold, 
auswärtige Wechsel und Silbermünze einlöste. Diese vorübergehende An-
nahme des Vergleichsverfahrens endete mit der Undurchsührbarkeit der 
Operation. Seitdem ist anch jeder ähnliche Versuch unterblieben. 

Die EinlöSbarkeit war bis zum Jabre 1854 gesetzlich und thatsächlich 
durch eine specielle Deckung soweit gesichert, als dies principiell ohne eine 

der Papiermenge gleichkommende Edelmetallmenge oder ohne leicht realisir-

bare Activa für den nicht durch baares Geld gedeckten Theil der Zettel 

überhaupt möglich ist. I n den Jahren 1851—53 mrd im Gauzen seit 

der Neugestaltung des Zettelwesens im Beginn der 40er Jahre hatten die 

Creditbillete eine Baardeckung von 33—40 "/g und mebr. Außerdem 

besaß und besitzt der sogenannte Umwechslungssonds noch jetzt wechselnde 

Beträge Effecten. 1851—53 25 Mlll. Rbl., 1854 27,2 Mill., die sich 

bis 1860 auf 8,g Mill. verminderten» dann wieder znnahmen und jetzt 

24 Mill. betragen. I n den Jahren 1 8 5 3 - 56 werden außerdem unter 

den Activa des Umwechslungssonds „Summen, welche für verkaufte öffent-

liche Fonds gelöst worden", 1853 6,» Mill. und allmählich weniger, 1856 
noch 0.g Mill. Rbl. aufgeführt. Jeue Effecten wurden absichtlich, gegen 

die Usance der Bank, nicht mit zur Metalldeckung gerechnet, denn es steht 

dahin, ob sie sofort oder binnen Kurzem zu realisireu sind. Ist letzteres 

nicht der Fall, so können auch die Billete, für welche unter den Activa 

diese Effecten valediren, doch im Grunde nicht wesentlich anders als die 

übrigen' Billete behandelt werden. Das entsprechende Activum der 

ehemaligen Expedition der Reichscreditbillete und der jetzigen Reichsbank, 

an welche das gesammte Billetgeschätt nach dem Befehl vom 31. Mai 1860 

überging, ist banktechnisch gesprochen für alle nicht metallisch gedeckten Zetrel 

das D e c o u v e r t des S t a a t s , oder m. a. W. diese Scheine haben keine 

specielle. sondern nur die generelle Deckung, welche im Staatscredit liegt. 

Darin besteht, technisch betrachtet, daS eigentliche Uebel noch beute in 

Rußland. Es ist aber eine wichtige, bei künftigen Maßnahmen zu berück-

sichtigende Thatsache, daß dieses Uebel schon aus der Zeit der EinlöSbarkeit 

vor dem orientalischen Kriege herrührt. 

Nach dem beim Kriegsausbruch geltenden Gesetze vom 1. Jul i 1843 

hätte sür die mehr ausgegebenen Ereditbillete wenigstens der sechste Tbeil 

baar in die VerwechSlnngSkasse hinterlegt werden müssen. Bei der ersten 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVl, Heft 6. 34 
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P a p i e r g e l d a n s g a b e für Kriegszwecke ( 1 0 . J a n u a r 1 8 5 5 ) wurde dies auch 
speciell befohlen. D i e sechste 5 Vo Anleihe von 5 0 M i l l . R b l . S . vom 
2 6 . N o v b r . 1 8 5 5 sollte mit zn dieser D o t i r u n g dienen. Indessen letztere 
erfolgte d a m a l s und auch spater nicht. D i e s war ungesetzlich und insofern 
nachtheilig. Aber sonst möchte eS kaum geschadet baben . D e n n dieses 
D e c k u n g s p r i n c i p , einen ganz b e l i e b i g e n und hier einen nicht e inmal 
bedeutenden Bruchtbei l der Zet te l mit B a a r g e l d . den Rest aber gar nicht 
speciell zu decken, ist incorrect. D i e EinlöSbarkei t ist auf dieser G r u n d l a g e 
nicht sicherzustellen, sondern dabei nur unter zufälligen günstigen Umständen , 
wie in R u ß l a n d b is 1 8 5 4 , in Oesterreich b i s 1 8 4 8 durchzufübreu . H ä t t e 
man von 1 8 5 4 an iu R u ß l a n d den sechsten Thei l der ganzen Mehr» 
a u s g ä b e b a a r h in t e r l eg t , so würde man doch schwerlich e twas A n d r e s a l s 
eine l a n g j ä h r i g e kostspielige und zwecklose Aufspeicherung edler M e t a l l e 
erzielt haben. Vermuthl ick wäre die directe und indirecte Folge n u r eine 
abermal ige V e r m e h r u n g des P a p i e r a e l d s gewesen, um diese Meta l l summen 
zu beschaffen, ähnlich wie d a s T i l g u n g s f o n d s p r i n c i p in Zeiten großer 
S t a a t s n ö t b e n n u r zu um so größerem Schulbenmachen zwingt . 

D i e Höbe des B a a r i o n d s - E n d e 1 8 5 7 etwa 2 0 0 M i l l . R b l . , 
aber gegenüber 7 3 5 , vielleicht sogar 8 ^ 9 0 0 M i l l . R b l . P a p i e r g e l d — 
könnte t a n » n n r a l s F a c t o r zur Hebung des V e r t r a u e n s in d a s P a p i e r g e l d 
in Be t rach t kommen. Al le rd ings wird auf dieses M o m e n t mi tun te r Gewicht 
gelegt und die Baardecknngsquote des P a p i e r g e l d s ist ein beliebtes M a a ß 
der Kredi twürdigkei t der Zet te l . Aber bei e inmal bestehender Une iu lös -
barkcit ist diese Q u o t e von ganz nebensächlicher B e d e n t u n g . N u r um dies 
a b e r m a l s zu zeigen, wurde sie in der obigen Tabe l le besonders berechnet, 
eine Berechnung auf die wir sonst gar keinen W e r t h legen. W e n n man 
die Cnrsschwatikungen im Laufe eines J a h r e s vergleicht , ergiebt sich die 
Unwichtigkeit des Baardecknngsverhal tn isses fü r n n e i n l ö s b a r e s P a p i e r g e l d 
vol lends . D i e Höhe des B a a r s o n d s kann nn r V e r t r a u e n erwecken, wenn 
dieser F o n d s a l s ein n o t h w e n d i g e s G l i e d in e i n e r g a n z e n K e t t e 
v o u M a ß r e g e l n erscheint, dnrch welche die Ein löSbarke i t ernstlich in B ä l d e 
herbeigeführt werden soll. E i n ganz isolirt dastehender B a a r v o r r a t h , mit 
welchem die B a a r z a h l u n g nicht erfolgreich anfgeuommen und höchstens will-
kürliche C u r s e x p e r i m e n t e gemacht werden können, ist zwecklos, ja selbst 
schädlich. M i l l e n in der Papie rge ldwir thschas t könnte sich selbst der völlige 
A u s v e r k a u f des B a a r f o u d s zum M a r k t p r e i s e , nicht zu willkürlich 
fizirten Curse» empfeylen , um die P a p i e r g e l d m e n g e zu v e r m i u d e r n . E m 
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so unbedeutender B a a r v o r r a t h wie der jetzige der Reichsbank, ließe sich dazu 
vielleicht gar nicht zweckmäßiger verwenden, fa l ls noch länger alle M a ß r e g e l n 
zur Hers te l lung der V a l u t a unterbleiben. J e d e n f a l l s wäre eine solche M a ß -
regel mehr am Platze a l s die g rade entgegengesetzte, jetzt in der A u s f ü h r u n g 
begriffene, G o l d und S i l b e r mit dem entwendeten P a p i e r g e l d aufzukaufen. 
D e r B a a r f o n d S könnte dabei nu r auf eine imponi rende Höhe mittelst einer 
abermal igen enormen P a p i e r g e l d v e r m e h r u n g anwachsen. E r bliebe mithin 
zur Herstel lung der EinlöSbarkei t nach wie vor zu klein und diente nur 
zu neuen Cursexper imen te» in umgekehrter Richtung a l s die gegenwär t igen . 
D i e B a n k v e r w a l t u n g wäre der H e r r über d a s Vermögen von Mi l l i onen . 

E i n e bedeutendere Ber s t ä rkung hat der B a a r v o r r a t h während der 
v ierzehnjähr igen Papierge ldwir thschaf t nur zweimal e rha l ten . E i n m a l in 
deu J a h r e n 1 8 6 2 — 6 3 , wo nach dcm Gesetze vom 14 . August 1 8 6 2 die 
große siebente 5 Vo Anleibe von 1 5 M i l l . P f d . ^ t . zur V e r s t a t t u n g der M i t t e l 
der B a n k con t rah i r t wurde . Dieser B e t r a g kann aber nach den noch zu 
e rwähnenden Abrechnungen nicht vollständig der B a n k zu G u t e gekommen 
sein. E i n e E r h ö h u n g des B a r b e s t a n d s wnrde dadurch nicht erzielt , 
weil die schon e rwähnte E inz iehung von P a p i e r g e l d nach eznem gleitenden 
Curse uicht nu r den iu die Bank geflossenen The i l jener A n l e i h e , sondern 
d a r ü b e r h i n a u s noch einen The i l des blsber igen B a a r v o r r a t b s kostete. 
I n der V e r m i n d e r u n g dieses letzteren com 1 . J a n u a r 1862— 6 4 um 
24 ,8 M i l l . R b l . kommen die Kosten jener O p e r a t i o n mit znm Vorschein. 
Aus dem d a m a l s erreichte« S t a n d e hielt sich der B a a r f o n d s dann mit 
geringen Schwankungen bis znm J a h r e 1 8 6 7 . I m Laufe dieses J a h r e s 
t r a t da rauf die zweite Vers tärkung durch die G o l d - und S i l b e r a n k a u f e der 
B a n k ein. B o n dieser M a ß r e g e l wird unten noch in anderem Zusammen-
hange gesprochen werden. S e i t den, 1. Angust 1 8 6 7 erhöhte sich der 
Münzbes tand in der Geschästskasse der B a n k bis zum 2 7 . November 1 8 6 7 
aus 25,g M i l l . , am erstgenannten T a g e betrug er jedenfa l l s nur 2 — 3 
M i l l . R b l . I n derselben Ze i t nahm auch der B a r b e s t a n d in der Um-
wechSlnngslasse der h red i lb i l l e te um 5,42 M i l l . R b l . zu, von 59,4« auf 
64,88 M i l l . 

D i e M e n g e des ausgegebenen P a p i e r g e l d s und die Bewegung dieser 
M e n g e h ä n g t von zwei verschiedenen Reiben von Ursachen, von F i n a n z -
und von H a n d e l s - oder B a n k g e s c h ä s l S o p e r a t i o n e n ab . D i e e l f teren 
kommen vornehmlich aber nicht ausschließlich sür die f rühere Zeil der vier-
zehnjähr igen P a p i e r g e l d p e n o d e , die letzteren sür die späteren J a h r e in 

3 4 * 
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Be t rach t . D r e i F inanzopera t ionen haben , von unbedeutenderen M a ß r e g e l n 
abgeseheu, eine V e r m e h r u n g des P a p i e r g e l d s v e r a n l a ß t , zwei davon 
d i r ec t , e ine , die d r i t t e , indirect durch eine mit ihr in Z u s a m m e n h a n g 
siebende Geschäf tsopera t ion der Reichsbank. Zwei F inanzmaßrege ln haben 
eine V e r m i n d e r u n g bewirkt. D a s Bankgeschäft hat the i l s wie gesagt 
fü r die F i n a n z e n , thei ls sür den H a n d e l und die Börse eine P a p i e r g e l d -
v e r m e b r n n g herbe igeführ t , — eine Thaisache, welche sehr bezeichnend ist 
und die Ü b e r t r a g u n g der Expedi t ion der ReichScreditbillele an die Reichs-
bank nicht grade a l s zweckmäßige M a ß r e g e l zur Herstellung des Geldwesens 
erscheinen läß t . 

A n n ä h e r n d genau kann man . die E inwi rkung jeder dieser O p e r a t i o n e n 
auf die P a p i e r g e l d m e u g e in folgender Weise zur Ziffer b r i n g e n : 
P a p i e r g e l d m e n g e Am'ang 1 8 5 4 3 3 3 , ^ M i l l . 
V e r m e h r u n g im und für den Krimkrieg 1 8 5 4 — 5 7 

(nach dem S t a n d v. 1. J a n . 1 8 5 8 berechnet) 401 ,g M i l l . 
V e r m e h r u n g zur Zurückzahlung der Depos i t en . 

1 8 5 8 - 6 0 88 .» 
V e r m e h r u n g durch Vorschüsse an die Succur sa l en 

zur S t ü t z u n g der P r ä m i e n a n l e i h e n ( 1 8 6 6 ) . c. 6 3 , s „ 
V e r m e h r u n g gegen Hin te r legung von Schatz-

scheinen zum Zwecke von Meta l l ankäufen 
( 1 8 6 7 , bis E n d e November ) 23,7 „ 

Gesammte V e r m e h r u n g 5 7 7 , ? „ 
V e r m i n d e r u n g nach dem Krimkrieg durch Ver -

t i lgung von Bi l le ten ( 1 8 5 8 ) . . . . 6 0 , o „ 
V e r m i n d e r u n g durch die E in lösungSopera t ion 

von 1 8 6 2 — 6 3 72 ,5 
Wiedere inz iehung der Vorschüsse an die S u c c u r -

salen, ( 1 8 6 7 , bis E u d e November ) . . . 28 ,o „ 
Gesammte V e r m i n d e r u n g 1 6 1 , s „ 

Demnach bleibt eine V e r m e h r u n g durch 
diese O p e r a t i o n e n bis E n d e N o v b r . 1 8 6 7 von . 4 1 6 , 2 „ 
der S t a n d müßte demnach sein . . . . . 7 4 9 . g „ 
ist aber n u r 7 1 5 , g „ 

D i e Di f fe renz von 33,g M i l l . R b l . wird vornehmlich auf Zurück-
ziehuug von Credi tbi l le ten mit Z u h ü l f e n a h m e des Umwechs lungs sonds 
zurückzuführen se in , ist aber bedeutend kleiner a l s die V e r m i n d e r u n g d e s 
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letzteren, denn derseloe ha t vvn Anfang 1 8 5 4 bis Anfang 1 8 6 2 50 ,4 M i l l . 
M e t a l l und an 1 3 M i l l . R b l . Effecten und Efsecteneriöse ver loren. 

D a S Resu l t a t v ierzehnjähr iger Pap ie rge ldwir thschaf t ist mit kurzen 
W o r t e n zu bezeichnen: d e r P a p i e r g c l d u m l a u s steht h e u t e w i e d e r 
u n g e f ä h r a u f d e r s e l b e n H ö h e w i e v o r z e h n J a h r e n n a c h d e r 
D e c k u n g d e r K r i m k r i e g s k o s t e n . D i e zweimal in größerem Umfange 
erfolgte V e r m i n d e r u n g der-Creditbi l lete ist durch die V e r m e h r u n g derselben 
znm Zweck der Zurückzahlung der Deposi ten und durch die „znr Be fö rde rung 
des H a n d e l s und der I n d u s t r i e " vermeintlich nothwendige A u s d e h n u n g der 
Papiergeldemission im Bankgeschäft wieder ausgeglichen worden . D i e „ z e i t -
w e i l i g e " E m i s s i o n v o n C r e d i t b i l l e t e n i m K r i m k r i e g e h a t sich 
a l s o b i s h e u t e e r h a l t e n . 

D i e erste P a p i e r g e l d a u s g a b e sür Kriegszwecke wurde durch den UkaS 
vom 1 0 . J a n u a r 1 8 5 5 angeordne t . D i e Recht fer t igung w a r die alte 
falsche uud ge fähr l i che : „um ohne neue S t e u e r u oder S t e u e r e r h ö h u n g die 
K r i e g s a u s g a b e bestreiten zu können." D i e Emission sollte nn r auf speciellen 
kaiserlichen Befeh l im Fal le wirklicher Notbwendigkei t geschehen und der 
sechste The i l der M e h r a u s g a b e , wie schon e rwähn t , a u s M i t t e l n des Reichö-
schatzes in den Umwechlungssonds hinter legt werden. D i e Emission wurde 
ausdrücklich nur a l s eiue zeitwellige bezeichnet, drei J a h r e nach dem Fr ieden , 
womöglich f r ü h e r , also spätestens bis M ä r z 1 8 5 9 . sollte die allmähliche 
Wiedere inz iehung der mehrauSgegebeueu Bll l tete e r fo lgen. 

Aber erst ein J a h r nach dem Fr ieden wurde die M e h r a u s g a b e von 
P a p i e r g e l d gesetzlich ststirt, am 5 . Apr i l 1 8 5 7 , „nachdem die Rechnungen 
über die K r i e g s a u s g a b e n geschlossen seien". S o l c h e r Rechnungsabschluß 
verzögert stch nothwendig immer. Aber daß man auch nach dem Fr ieden 
noch f o r t f u h r , die Kriegskosten durch P a p i e r g e l d zu decken und nicht jetzt 
wenigstens sofort g rößere Anleihen zur L iqu ida t ion jener Kosten ausnahm, 
war ein verhängnißvol le r Fehler . Wiede rum ein J a h r später , am 1 8 . Apr i l 
1 8 5 8 , wurden a u s den der K r o n e gehörigen F o n d s 6 0 M i l l . R b l . Bi l le te 
zur Vern ich tung bes t immt , um der Zusage wegen der a l l m ä h l i c h e n 
Wiedere inz iehung der z e i t w e i s e ausgegebenen Scheine nachzukommen. 
Dieses „a l lmäh l i ch" scheint man sehr wörtlich h a b e n , befolgen zu wo l l en ! 

Indes sen selbst diese unbedeutende E inz i ehung wurde bald wieder rück-
gängig gemacht. M a n war mit der so unbegreiflich unvorsichtig herauf-
beschworene« Rückzahlung der Deposi ten und mit der sich an diese M a ß -
regel knüpfenden Neuges ta l tung des Bankwesens beschäftigt. D i e M i t t e ! 
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zn jener Rückzahlung fehlten und a b e r m a l s gab m a n in den I a h r e n 1 8 5 8 
und 1 8 5 9 fü r 83 ,z M i l l . R b l . Credi tbi l le t? a u s , um die Bankkassen in 
den S t a n d zu setzen, der Rückforderung der Depos i ten gerecht zu w e r d e n ! 
(Bericht des F inanzmin i s te r s vom ! 3 . S e p t b r . und 2 5 . O c l b r . 1 8 6 1 ) . 
M a n verwandel te also eine schwebende verzinsliche und leicht zn sundirende 
S c h u l d in eine schwebende unverzinsl iche nnd schwer zn suudirxnde der 
schlechtsten A r t , grade d a s Umgekehrte dessen,- w a s N o t h getban hä t t e . 
Bedurs te die unter gewissen Umständen gefährliche Depositenschuld der 
R e g e l u n g , so doch noch weit mehr die Creditbil letschuld. 

B e i der Neuges ta l tung des Bankwesens , der G r ü n d u n g der Reichsbank 
und der Ü b e r t r a g u n g der bisherigen Expedi t ion der Credi tbi l le te an diese 
Bank dnrch die Befehle vom 1. S e p t e m b e r 1 8 5 9 und 3 1 . M a i 1 8 6 0 
(bes § 7 ) , wurde zunächst eine E i n z i e h u n g von P a p i e r g e l d nicht e inmal 
in Aussicht genommen. Erst später erfolgte d a s offene G e s t ä n d n i ß , daß 
die starke Zurückforderung der Depos i ten a b e r m a l s zu einer M e h r a u s g a b e 
von Credi tbi l le ten genöthigt habe (Bes. v. 1 6 . D e c . 1 8 6 0 ) . D i e Ü b e r -
t r a g u n g des Pap i e rge ldwesens an die ReicvSbank änderte unmi t te lbar nichts 
an dem Wesen und den Eigenschaften der Credi tb i l le te . D i e M a ß r e g e l 
ging am C u r s spur los vo rübe r . E i n e r kleinen Besseruug im S o m m e r 
folgte neues S i n k e n im W i n t e r 1 8 6 0 . D i e Reichsbank hat te (nach 
§ 1 4 e nebst A n m . 1 und 2 des Reg lemen t s ) in Betreff der Creditbi l lete 
nu r die bisher igen Obl iegenhe i t en , der Exped i t ion , wie solche im Manifes t 
vom 1. J u n i 1 8 4 3 und in den Artikeln 1 1 2 0 — 4 0 des Reg l emen t s über 
die Kredi tansta l ten (Cod. d. Gesetze, B d . X I . AuSg. 1 8 5 7 ) festgestellt 
w a r e n , zu erfül len. M i t diesen Bes t immungen war die Expedi t ion bankerott 
g e w o r d e n , die Reichsbank wurde damit nicht wieder z a h l u n g s f ä h i g . D i e 
übernommenen Activa waren 8 7 M i l l . R b l . M e t a l l , ein kleiner B e t r a g 
Effecte« und d a s Decouve r t des S t a a t s von 6 2 0 M l l l . R b l . ! D i e 
S t e l l u n g der Reichsbank war dabei in dem Zettelgeschäft in keiner Weise 
u n a b h ä n g i g e r von der F i n a n z v e r w a l t u n g a l s diejenige de?- b isher igen 
Exped i t ion . D a S M i n i m u m von C o n t r o l e durch Herbeigezogeue De leg i r t e 
des Adels und der Kansmannschaft von P e t e r s b u r g gab wenig neue oder 
vermehrte Bürgschaf t (§ 1 1 2 des Bankreg lements ) . D e r der B a n k im 
Uebrigen e ingeräumte W i r k u n g s k r e i s - s c h u f aber s o g a r , wie sich leider 
bewahrhei ten sollte, ueue G e f a h r e n sür d a s Pap te rge ldwesen , weil bei der 
gemeinsamen V e r w a l t u n g des letzteren mi t den Bankgeschästen sehr leicht 
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d a s bedenkliche S t r e b e n entstehen m u ß t e , nun auch noch Pap ie rge ld sür 
die Zwecke des H a n d e l s auszugeben. Z u dem doch meisteus nur zeitweilig 
hervor t re tenden Bedür sn iß der F inanzen t r a t jetzt noch d a s w a h r h a f t unbe-
grenzte „ B e d ü r s n i ß d e s H a n d e l s u n d d e r I n d u s t r i e " nach neuen 
und immer neuen Pap ie rge ldmassen . E inem solchen Mißbrauch der obersten 
Leitung des Paple rge ldwesenS war weder durch d a s S t a t u t der Bank nvch 
durch die O r g a n i s a t i o n ibrer V e r w a l t u n g Und ihrer Control ins tanzen ein 
wirksames H i n d e r n i ß entgegengestellt. I m G e g e n t h e i l ! W e n n auch a u s -
drücklich ausgesprochen w a r , daß die B u n t mit ihrem eigenen C a p i t a l von 
1 5 M i l l . R b l . und mit den ihr anve r t r au ten freien S u m m e n (Deposi ten 
und Con toco r i en tge lde rn ) ihre Geschälte zu führen habe (§ 2 2 ) , so zeigt 
sich doch in dem ganzen Bankreglement jene den S t a t u t e « pr ivi legir ter 
Banken eigene und schon so oft verhänguißvol l gewordene Auf fassung , a l s 
sei es die erste Ausgabe einer B a n k , einerlei woher die Mi t t e l kommen, 
„den Hande l zu unterstützen". Gleich in § 1 heißt eö charakteristisch genug 
sogar unter Vorans t e l lnng des secundären P u n k t s : T i e Bank wird zur 
B e l e b u n g der Handelsumsätze u u d zur sesteren B e g r ü n d u n g deS G e l d -
und Kreditsystems gegründe t . Ahnte man deu nicht nur möglichen, sondern 
fast gewissen Widerspruch zwischen djesen beiden Aufgaben n i c h t ? ! D i e 
Besserung des Ge ldwesens forderte Beschränkung, Einz iehung der Bil le te , 
zum Mindes ten verbot sie eine V e r m e h r u n g . T ie vermeintlich maßgebenden 

^Bedür fn i s se des H a n d e l s ver langten grade die letzteren und sie blieben 
S i e g e r in diesem Confl icte . Höchstens hätte der B a n t die A n s l e i h u u g euzes 
T h e i l s der zurückgezogenen Bi l le te gegen Wechsel und ahnliche Sicherhe i ten 
gestattet werden d ü r f e n , wodurch allmählich eine S u m m e der bloß durch 
d a s Decouver t des S t a a t s gedeckten Zet te l durch bankmäßige Activa 
fnnd i r t worden wäre . I n dem kleinen unscheinbaren K 4 0 deS Reg lemen t s 
wird die B a n k zudem ermächt igt , G o l d nnd S i l b e r m B a r r e n und M ü n z e 
un I n « und A u s l a n d zu kaufen nnd zu verkaufe«. Dieser P a r a g r a p h 
sollte stch a l s brauchbar erweise«, um den „Bedürfnissen des H a n d e l s " 
gerecht zu 'verden und mit dem Eurse wilZkührltch e x p e u m e n n r e n zu können. 
E i n e w a h r h a f t ungeheuerliche Besugn iß einer B a n k , welche ihre e n t w e u h c -
teu Zet te l J e d e r m a n n aufdrängen d a r f ! 

S c h o n wenige M o n a t e nach der Er r ich tung der Reichsbank zeigte sich 
in einem minder wichtigen Fa l l der innere Widerspruch der der B a n k 
gestellten Ausgabe. D u r c h den vo re rwähn ten Befeh l vom 1 6 . T e c . 1 8 6 0 , 
welcher die neue Emission von P a p i e r g e l d eingestanden h a t t e , wurde die 
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Ausgabe von 1 0 0 M i l l R b l . 4 ^ klingender M ü n z e verzinsl icher 
ReichSbankbillcte angeordne t , wovon zunächst 1 2 M l l l . zu emit t i ren w a r e n . 
D e r E r l ö s sollte nicht etwa nu r der Bank die E inz iehung von P a v i e r g e l d , 
ermöglichen, sondern zunächst „ ihre Ge ldmi t t e l ve rgrößern um der I n d u s t r i e 
und dem H a n d e l die e rwar te te Unterstützung zu g e w ä h r e n , " sodann erst 
zur E inz i ehung deö Überschusses der Credi tbi l le te verwendet w e r d e n ! W i e 
vorauszusehen wurde iu letzterer Hinsicht denn auch nichts erreicht. S e i t d e m 
w a r diese Rücksicht auf den Hande l ein neues H i n d e r n i ß einer richtigen 
F i n a n z - und Ge ldpo l t t i k . D i e Verschlechterung der Curse häug t auch 
dami t zusammeu. 

D i e zweite größere F i n a n z o p e r a t i o n zur V e r m i n d e r u n g des P a p i e r g e l d s 
w a r d a n n die schon e rwähn te , der Austausch der Credi tb i l le te gegen klingende 
M ü n z e zu einem allmählich steigenden Curse des P a p i e r g e l d s vom 1. M a i 
1 8 6 2 a n (Erlasse vom 1 4 . und 2 5 . A p r i l 1 8 6 2 ) . Hier wird nun a u s -
drücklich d a s S t r e b e n , den G e l d u m l a u f auf feste G r u n d l a g e n zu stellen, 
a l s M o t i v der M a ß r e g e l bezeichnet. D e r -E r lös a u s der Anleihe von 
1 5 M i l l . P f d . S t . . zum Emi l f ionscu r l e von 94 ca. 90 M i l l . R b l . M e t a l l , 
sollte v o l l s t ä n d i g in die B a n k fließe«, dami t eiese S u m m e n a u s s c h l i e ß -
l ich ihrer Bes t immung g e m ä ß , d. h. zur Einz iehung von Credi tbi l le ten 
ve rwende t w ü r d e n . Letztere sollten dann sofort v e r b r a n n t werden . D e r 
Umwech lnngs fonds be t rug d a m a l s 79 M i l l . R b l . in G o l d und S i l b e r 
u n d ' 1 2 M i l l . R b l . in Re ichs fonds . M i t I nbeg r i f f des ganzen Er löses 
der neuen Anleihe ver fügte die Bank also über ca. 1 8 0 M i l l . R b l . gegen-
über 707 Mill. R b l . P a p i e r g e l d . * ) Anch mit einer solchen S n m m e d a s 
Eiulösungsgeschäft beginnen, w a r abe r eiue K ü h n h e i t , welche n u r uuter 
ganz besonders glücklichen Umstände»!, i« sehr rub iger politischer Lage und 
bei anhal tend günstigen Expor t con junc tu re« lättgere Zeit gelinge« konnte. 
M a n beging den alten Fehler in Banksachen, die E in löSbarke i t durch einen 

Ueber die damaligen Maßregeln s. u. A. Brückner in Hildebrands Jahrbüchern 
Bd. 1, S. 60, der aber zu keinem bestimmten, schon damals recht wohl möglichen Urtheil 
über die Operation gelangt. Horn , Pet. Kal. für 1868, S. 96. Dann namentlich 
Goldmann, russ, Papiergeld S. 99—103, dessen principiel le Verwerfung der Maß-
regel ich für unrichtig halte. Das von ihm S. 105 ff. befürwortete Vorgehen hätte zur 
Devalvation der Zettel geführt und die EinlöSbarkeit der letzteren wäre mit den verfügbaren 
Mitteln auch nicht zu erzielen gewesen. Dag Mittelglied eines neuen einlösbaren aber 
nach S. 107 nicht besser fundirten Papiergelds — bloß V» Baargeld l — hätte an der 
Operation von 1862 nichts Wesentliches geändert. 
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B a a r v o r r a t h im B e t r a g e eines beliebigen B r u c h t h e i l s der Zettelmenge 
d i e sma l 25 ,4 Vo — sichern zu w o l l e n , während für den großen Rest 

der Ze t te l keinerlei rea l i f i rbare uud hier nicht e iumal irgend eine specielle 
Deckung vorhanden w a r . D e ß h a l b w a r e s auch u n m ö g l i c h , irgend wie 
a n d e r s a l s durch den B a a r v o r r a t h auf die P a p i e r g e l d m e n g e einzuwirken, 
z. B . durch Befchränknng der hier eben ganz fehlenden Aus l e ihungen an 
P r i v a t e . D i e unkluge, ganz ver f rüh te M a ß r e g e l t rug den Keim des Miß« 
l ingens in stch, wenn sie auch unseres E r a c h t e n s n i c h t auf einem falschen 
P r i n c i p beruhte . D i e M o d a l i t ä t e n der D u r c h f ü h r u n g und die hinzu-
kommenden S t ö r u n g e n beschleunigten und verschlimmerten nu r d a s FiaSco 
der kostspieligen u n d doch vornehmlich bloß an dem Umstände scheiternden 
M a ß r e g e l , daß mau von vorneherein der letzteren einen viel zu kleinen 
U m f a n g gegeben ha t t e . K l e i n e S u m m e n — und selbst 1 5 M i l l . P f d . S t . 
find hier eine kleine S u m m e , denn es handel te sich um die Rege lung von 
4 0 0 M i l l . R b l . Krimkriegskosten — find in der T h a t in solchen Fällen 
beinahe weggeworfenes G e l d . G r o ß e S u m m e n , statt der 1 5 vielleicht 
6 0 M i l l . P f d . S t . , hät ten bei geschickter L e i t u n g , gehöriger Ene rg i e 
und — l a s t not!es>8t — einigem moralischen M u t h e , euien starken Abf luß 
des M e t a l l s ruh ig ansehen zu können, d a s Ziel wohl erreichen lassen. 

Z u den secundären Ursachen des M i ß l i n g e n s zählt der Umstand 
immerh in mit , daß der Reichsbank wider die ausdrückliche Bes t immung im 
Edic t vom 1 4 . Apr i l 1 8 6 2 n i c h t e inmal die ganze Anlechesumme zuge-
flossen ist. B i s zum 5 . N o v . 1 8 6 3 , wo die O p e r a t i o n geschlossen wurde, 
sind 72 ,6 M i l l . R b l . Credi tb i l le te a u s dem Umlaufe gezogen worden 
( B e r . des F i n a n z m . v . 2 3 . N o v b r . 1 8 6 4 ) . D a z u mögen nach dem Curse 
ca. 6 9 M i l l . R b l . M e la l l oder fremde Wechsel verwendet sein. Z u letzterem 
B e t r a g e h a t der UmwechlungSfondS ungefähr 1 3 M i l l . beigesteuert , wenn 
man dies nach feiner Abnahme vom Apr i l 1 8 6 2 b is E n d e D e c b r . 1 8 6 3 
berechnet. AuS der 7 . Anleihe find mithin n u r etwa 5 6 M i l l . R b l . zur 
E i n l ö s u n g s o p e r a t i o n benutzt worden . Gegen 3 4 M i l l . R b l . M e t a l l 
müssen aus die sonstigen Finanzbcdürsnisse darauf gegangen sein. 

Ver feh l t war serner sicherlich die A n o r d n u n g eines f e s t e n CnrseS, 
zu welchem die B a n k M e t a l l gegen P a p i e r g e l d abgab und a n n a h m und 
vol lends die genaue B o r a u ö b e s t i m m u n g , in welchem M a a ß e M o n a t für 
M o n a t dieser C u r s des M e t a l l s finken nnd endlich d a s P a r i erreichen 
sollte. A l s die O p e r a t i o n begann , stand London 33,» oder duS Agio war 
ca. 1 4 Vo» D e r am 1. M a i 1 L 6 2 geltende E inwech lungscu r s war 5 7 0 Kop . 
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für den H a l b i m p e r i a l , 110,z Kop. fü r den S i l b e r r u b e l , also ca. 3 ,5 Vo 
niedr iger . E r sollte regelmäßig monatlich um 3 — 4 Kop . f ü r den H a l b -
imper ia l und um '/2 Kop . p r . S . - R . f a l l e n , so daß am 1. J a n u a r 1 8 6 4 
d a s P a r i fü r den P a p i e r - und S i l b e r r u b e l und der C u r s von 5 R b l . 
1 5 Kop . fü r den Ha lb imve r i a l eintreten mußte . Natür l ich besserten sich 
nun die Wechselcurse und Meta l lpre i se und wurden im G a n z e n von dem 
Bankcurse b e s t i m m t , da die M i t t e l der L a n k immerhin einige Ze i t a u s -
reichen m u ß t e n . T i e Arb i t r age w a r aber geschäftig die C o n j u n c t u r a u s -
z u b e u t e n , solange die O p e r a t i o n iu G a n g w a r . A n f a n g s lohnte es sich 
sogar , G o l d und S i l b e r zur B a n k zu br ingen und d a f ü r nach dem sixirten 
Curse P a p i e r g e l d zu en tnehmen. D e n n man konnte ja auf diese Weise 
einen sicheren G e w i n n b innen Kurzem machen, indem man d a s P a p i e r g e l d 
später zurückbrachte und nun bei dem inzwischen erniedrigten Goldcurse 
mehr Me ta l l e rh ie l t , a l s man f rüher hingegeben. D a r a u s erklärt es sich 
wohl , daß im J a h r e 1 8 6 2 nach den Bankberichten zwar 31 ,4 M i l l . Bi l le te 
mit klingender M ü n z e eingelöst , aber auch 18,4 M i l l . gegen Einre ichung 
solcher M ü n z e ausgegeben worden sind. Allein je länger die O p e r a t i o n 
d a u e r t e , je niedriger der C u r s des M e t a l l s bei der B a n k w u r d e , je 
ungünst iger die politischen und Handelsverhäl tn isse ausschauten, je mehr die 
M i t t e l der B a n k zusammenschmolzen, je wahrscheinlicher daher eine baldige 
S i s t i r n n g der E in lö sung w u r d e , desto größer mußte der A n d r a n g zur 
B a n k um Verwechs lung werden. D a S nahm man von M o m e n t zu M o m e n t 
im J a h r e 1 8 6 3 , besonders im Apr i l und M a i , d a n n wieder im August 
mehr wahr . D i e B a n k sah sich v e r a n l a ß t , im August n u r noch S i l b e r -
münze a u s z u z a h l e n , bot aber gleichzeitig G o l d w e c h s e l a l s P a r i an und 
aitt icipirte so den erst fü r den J a n u a r 1 8 6 4 bestimmten P a r i c n r s . D e r 
A n d r a n g wuchs dabei, doch bald g laub te mau die O p e r a t i o n nicht länger 
durchführen zu dür fen , obgleich der UmwechlungSfondS d a m a l s immer noch 
mit I n b e g r i f f deS Res ts der englischen Anleihe über 1 0 0 M l l l . B a a r hät te 
en tha l ten müssen. D e r M u t h scheint bei dem beständigen Ablausen des 
M e t a l l s gesunken zn sein. I m J a h r e 1 8 6 3 wurden zwar noch 19 M i l l . 
R b l . Creditbil lete gegen M ü n z e emi t t i r t , aber 68,g M i l l . gegen H i u a u s g a b e 
von M ü n z e zurückgezogen. Am 5 . N o v . 1 8 6 3 wurde dann Plötzlich die 
E in lösung eingestellt. S o f o r t fiel London von 3 8 aus 3 3 , 5 . P a r i s von 
3 9 9 auf 3 5 0 , H a m b u r g von 33,g , auf 29 ,5k . d . h. die Curse vom Apr i l 
1 8 6 2 v o r der O p e r a t i v « waren wieder d a . D e r nachhalt ige E i n f l u ß 
dieser O p e r a t i o n war ein g e r i n g f ü g i g e r , noch immer erreichte die P a p i e r -
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geldmenge die enorme S u m m e von 6 3 6 M i l l . R b l . S p ä t e r verschwand 
auch dieser E i n f l u ß bei abermal iger P a p i e r g e l d v e r m e h r u n g in einem der 
V e r m i n d e r u n g gleichen Be t rage wieder. D e r nächste Eindruck des D u ß -
l ingens w a r natürlich vol lends schlimm. Solche Ereignisse gleichen einer 
verlorenen S c h l a c h t , bei der der commandi rende G e n e r a l der F inanz-
minister ist. D a S Bnch der russischen S taa t s schu ld ist mit 94,27s M i l l . R b l . 
einer 5 ° / o S c h u l d und d a s russische Budge t mit einer A n n u i t ä t von 5 , ^ 
M i l l . R b l . M e t a l l belastet. Wol l te man ü b e r h a u p t in ähnlicher Weise 
vorgehen, so durste keine Cur s f ix i rnng und Vorauöbes t immuug des Cnrses 
e r f o l g e n , sondern die B a n k mußte nach dem Marktpreise und mit Berück-
sichtigung der politischen und merkantilen C o n j u n t u r e n G o l d und S i l b e r 
verkaufen resp. Creditbil lete kaufen und einziehen, sich dabei aber durch den 
ganz natürl ichen Abf luß deS M e t a l l s i n s A u s l a n d , der erst viel später 
sistiren konnte , nicht abschrecken lassen. Auch wenn m a n , w'e z. B . 
G o l d m a n n r ä t h , gleichzeitig den Z w a u g s c u r s des P a p i e r g e l d s an'ge« 
hoben und M ü n z e in den Verkehr geleitet^ h ä t t e , würde deren Abfluß 
in s A u s l a n d erfolgt sein, weil die G e l d m e n g e , M ü n z e u n d e in lösba re s 
P a p i e r g e l d , noch längere Ze i t zu groß gewesen w ä r e . 

Um gerecht zu se iu , muß man a l l e rd ings berücksichtigen. daß die 
O p e r a t i o n schwer in eine uugünstigere Zei t bätte fallen können. E s 
wütbe te der polnische Aufs tand. Z u seiner B e w ä l t i g u n g wurden die d is -
ponib len F inanzmi t t e l in Anspruch genommen. S e i n Vorhandense in störte 
den C r e d i t R u ß l a n d s . Also ein doppel t nachtheiliger E i n f l u ß . Fe rne r 
ging der W a a r e n e x p o r l stark znrück, die G e t r e i d e a u s f u h r sank von 1 8 6 1 - 6 3 
von 68,2 auf 44 ,2 M i l l . R b l . im europäischen Verkehr . Um so mehr waren 
Rimessen ans d a s A u s l a n d gesucht, um so stärker also der A n d r a n g zur 
B a n k und nach der Eins te l lung der B a a r z a h l u n g d a s Emporschnellen des 
A g i o s . I n d e s s e n die Ursache des M i ß l i n g e n s waren diese Ereignisse nicht, 
sondern n u r die Ursache des f r ü h e r e n E c l a t s d i e s e s M i ß l i n g e n s . H in t e rhe r 
können sie freilich ähnlich a l s Entschuldigung des F i a sco d i enen , wie 
N a p o l e o n s III. N e u j a h r s g r u ß an B a r o n H ü b n e r a l s unvorhergesehene 
Ursache des Mißglückens der leichtsinnigen Ausnahme der Baa rzah lungen 
in Oesterreich unter der Bruck'schen V e r w a l t u n g im Beg inn des J a h r e s 
1 8 5 9 herhal ten mußte . 

Leider scheiut mit der E in lösungsopera t ion anch eine andre Reko.m 
mißglückt zu s e i n , welche d a s Edic t vom 14 . Apr i l 1 8 6 ? e i n f ü h r t e : die 
V e r h i n d e r u n g einer P a p i e r g e l d a u s g a b e zu finanziellen und merlunt i len 

/ 
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Zwecken. E s war nämlich angeordne t w o r d e n , daß m Zukunf t die a u s -
schließlich unter die Leitung der Reichsbank gestellte Emission von Cred i t -
billeten durchaus nicht ande r s geschehen dür fe a l s zur Umwechs luug gegen 
G o l d und S i l b e r in B a r r e n und M ü n z e , zum Austausch großer Bi l le te 
gegen kleine und umgekehrt oder al ter g<gen neue. K a n n mau unter diese 
A n o r d n u n g a l lenfa l l s auch d a s Metal lankaufgeschäft zwängen — eigentlich 
gehört eS nicht d a r u n t e r , denn die A n o r d n u n g setzte h ie r fü r wohl den 
P a r i k u r s des P a p i e r g e l d s v o r a u s — . so war doch jedenfal ls alle a n d « 
V e r m e h r u n g der Bi l le te un te rsag t . Leider ha t diese aber später deuuoch 
stattgefunden. E s besteht also b isher nicht e inmal ein M a x i m u m der 
Pap i e rge ldmeuge (eine „ C o n t i n g e u t i r n n g " ) in K r a f t oder — die Bes t immung 
wird wenigstens nicht beachtet, — beides sehr uuerfreul ich. 

Diese „Lücke" im Gesetz ermöglichte denn auch die beiden Bank-
geschäfte, welche eine ueue V e r m e h r u n g des P a p i e r g e l d s zur Fo lge ha t ten . 
D i e erste dieser O p e r a t i o n e n entzieht sich zum The i l uoch jetzt dem vollen 
Lichte der Oeffentlichkeit. S i e wurde in den wöchentlichen Bankausweisen 
unter täuschendem N a m e n dem P u b l i c u m lange Zei t v e r b o r g e n , s p ä t e r , 
zwar zuges tanden , aber ohne d a ß unseres Wissens b isher eine besondere 
Recht fer t igung oder nu r E r k l ä r u n g erfolgt ist. S c h o n seit dem J a h r e 1 8 6 4 
oder 1 8 6 5 ha t die Bank , so scheint e s , wiederum iu sehr charakteristischer 
Analogie zu f rühere« gleichen O p e r a t i o n e n der österreichischen N a t i o n a l b a n k , 
bedeutende Vorschüsse aus die O b l i g a t i o u e « der ersten inneren P r ä m i e n -
anleihe gewähr t und zu dem wahrhas t enormen B e t r a g e von 9 0 °/o des 
Börsencur les . Diese Vorschüsse wurden zum BeHufe der so bald folgenden 
zweiten P r ä m i e n a n l e i h e vom 1 4 . F e b r u a r 1 8 6 6 «och vermehr t und 
erleichterten oder ermöglichten vieleicht erst die U n t e r b r i n g u n g dieser Anle ihe . 
Aber die d isponib le« M i t t e l der Bank und namentlich der S n c c u r s a l e u 
erschöpften sich. W a s geschah n u n ? A b e r m a l s g a b m a n P a p i e r g e l d 
a u s und ergänzte durch diese „ C a p i t a l s c h a f f u n g " die M i t t e l der B a n k . 
W a n n hiermit begonnen wurde , wie viel es im G a n z e n gewesen, läßt stch 
D a n k den M ä n g e l n der Bankausweise nicht bestimmt sagen. J e d e n f a l l s 
w a r die neue P a p i e r g e l d a u S g a b e schon den größeren The i l des J a h r e s 
1 8 6 6 hindurch in G a n g , vielleicht reicht sie schon in d a s V o r j a h r hinein. 
D i e P a n i q n e der Kr iegswehen , der sinkende C u r S der Prämienscheine m a g 
dann im S o m m e r 1 8 6 6 zu einer raschen und starken V e r m e h r u n g der 
Vorschüsse geführ t haben . I m S e p t e m b e r 1866 al lein stiegen die gleich 
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zu e rwähnenden Vorschüsse um 18,z M i l l . R b l . An den D o r f e n wurde 
von dieser P a p i e r g e l d a u s g a b e länger gemunkel t , ohne daß man klar sah. 
D i e a u s w ä r t i g e n , später auch die inländischen Zei tungen sprachen d a r ü b e r , 
wurden aber a n f a n g s dement i r t . Zuerst gewähr te der B a n k a u s w e i s vom 
1. August 1 8 6 6 einiges Licht. E r ward in e t w a s verbesserter F o r m „zur 
Er le ichterung der P r ü f u n g der B a n k b i l a n z " von der V e r w a l t u n g e ingeführ t . 
E s erschien da r in un ter den Passtven ein Pos ten uuter dem Ti te l „ V o r -
schüsse an die Kassen der S u c c u r s a l e u " , wogegen der bisherige Passivposten 
„Con toco r ren t e mi? den S u c c u r s a l e n " einige M o n a t e l a n g verschwand. 
J e n e Vorschüsse betrugen am 1 August 1 8 6 6 schon 29,?« M i l l . R b l . S i e 
r ü h r t e n zum The i l sicher schon a u s f rüheren M o n a t e n her. Dieser Pos ten 
erhöhete stch bis zum 1. N o v . 1 8 6 6 auf nicht weniger a l s 63,gz M i l l . R b l . , 
betrug am J a h r e s s c h l u ß noch 5 9 , s M i l l . und bat sich seitdem langsam 
wieder ' b i s aus 34,? M i l l . zu E n d e November 1 8 6 7 ve rminder t . E r 
v e r b a r g unter andrem N a m e n , wie man richtig a u s seiner S t e l l u n g im 
Pass ivum vermnthe t h a t t e , eine neue Pap ie rge ldemiss ion , t räg t aber erst 
seit den Oc tobe rauswe i sen von 1 8 6 7 den unzweidentigen N a m e n „Emission 
f ü r die S u c c u r s a l e n " . 

D a S neue P a p i e r g e l d ist d i e smal nicht unmi t t e lba r an den S t a a t 
geflossen, nicht direct für ihn ausgegeben worden . Aber indirect ist ganz 
dasselbe geschehen. D i e Subscr iben ten der Anleihe wurden zum Thei l n n r 
durch d a s P a p i e r g e l d in den S t a n d gesetzt, ibre übernommenen Verpfl ich-
tungen zu erfül len. D a s P a p i e r g e l d gelangte durch ihre H ä n d e an deu 
S t a a t . D i e i n n e r e P r ä m i e n a n l e i h e w u r d e a l s o i m E f f e c t n u r 
d u r c h P a p i e r g e l d a u s g a b e b e w e r k s t e l l i g t . D i s p o n i b l e Ge ldsummen 
waren nicht in genügender M e n g e d a f ü r v o r h a n d e n . Und doch denkt m a n 
in R u ß l a n d an E m a n c i p a t i o n vom fremden Ge ldmark te , der sich sogar an 
den P r ä m i e n a n l e i h e n stark bethei l ig te! D i e unglückliche V e r b i n d u n g der 
Reichsbank mit der A u s g a b e der u u e i n l ö s b a r e n Cred i tb i l l e te — ganz 
a n d e r s läge die S a c h e wenn es sich um Banknoten handelte — wird nun 
vermuthlich eine Ze i t l ang zu denselben heillosen Zus tänden wie f rüher bei 
der österreichischen N a t i o n a l b a n k f ü h r e n : wenn der S t a a t Anleihen aus-
n i m m t , vielleicht um seine Schu lden an die B a n k abzuzah len , liefert die 
B a n k den Unterzeichnern der Anleihe selbst die Mi t t e l durch neue P a p i e r -
geldemission und wechselt so besteu Fa l l e s nu r die G l ä u b i g e r oder die 
Ac t ivpos teu , d . h . d a s Decouve r t des S t a a t s gegen schlechte Lombard-
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sordernngen.*) W a n n wird die Zei l der Einsicht kommen , d a ß m a n mi t 
solchen O p e r a t i o n e n sich im Kreise herum d r e h t ! 

W a s aber soll man von Bankausweisen h a l t e n , welche in solcher 
Weise abgefaßt w e r d e n ? ! I h r einziger Zweck ist dock die G e w ä h r u n g 
eines Einblicks ln die wahre Lage der B a n k . Wi l l m a n solchen Einblick 
nicht ges ta t t en , so stelle man lieber die Ausweisveröfsent l ichung ganz ein. 
Auch jetzt ist die B i l a n z noch immer nichts weniger a l s durchsichtig. 

D i e zweite Bankope ra t i on liegt deutlicher vor . Am 2 1 . J u n i 1 8 6 7 
kündigte oie B a n k a n , die R e g i e r u n g habe ihr e r l a u b t , gegen die in den 
Bankkassen aufgehäuf ten Schatzscheine zeitweilig neue Credi tb i l le te b is zu 
dem B e t r a g e vou 3 6 M i l l . R b l . zu emi t t i ren . D i e starke A n h ä u f u n g der 
Schatzscheine erschwere nämlich die E r f ü l l u n g der statutenmäßigen B e r -
p f l i ch tungen , dem H a n d e l die nothwendigen Er le ichterungen zu gewähren , 
welche derselbe zuma! in gegenwärt iger Zei t eines großen Aufschwungs 
bedürfe . D i e Deckung der neuen Credi tbi l le te sollen die Schatzscheine 
bi lden. Be ide Pos ten müssen nach Reg i e rungsbe feh l im B a n k a u s w e i s 
separat ausgeführ t werden . D e m g e m ä ß finden sie sich aus beiden S e i t e n 
des Ausweises in gleicher, rasch steigender Z i f fe r . Am 1 . August 3 betragen 
ste zm 1 . November schon 2 3 , M i l l . R b l . 

W o r i n liegt daS Wesen dieser O p e r a t i o n ? I n d e r z e i t w e i l i g e n 
Z u r ü c k z i e h u n g e i n e s T h e i l s j e n e r i n d e n l e t z t e n J a h r e n so 
m a s s e n h a f t a u s g e g e b e n e n R e i c h s s c h a t z s c h e i n e ( S e r i e n ) u n d i h r e r 
E r s e t z u n g d u r c h n e u e s e i g e n t l i c h e s P a p i e r g e l d . D i e neue Emission 
von Credi tbi l le ten enthäl t insofern wiederum eine verdeckte S t a a t s a n l e i h e 
D e r G r u n d der M a ß r e g e l ist leicht zu erkennen. I n wenigen J a h r e n hat 
man die Schatzscheine verdrei- b i s vierfach!. I m J a h r e 1 8 5 6 gab es nu r 
6 3 M i l l . , im J a h r e 1 8 6 7 2 1 6 M i l l . R b l . Diese a u s Fünfzigrubelstücken 
mit 4,g2 Vo Zinsen bestehenden Sche ine müssen bei den öffentlichen Kassen 
in Z a h l u n g angenommen werden. An sich wie alle Schatzscheine eine 

, durchaus zweckmäßige F o r m der modernen S t a a t s s c h u l d , wenn ihr B e t r a g 
die richtige Höhe nicht übersteigt, und wenn ste nicht zu einer Art P a p i e r g e l d 
wie in R u ß l a n d gemacht worden, strömen diese russischen Schatzscheine bei 
übermäßiger V e r m e h r u n g und bei gewissen C o n j u n c t u r e n deö G e l d m a r k t s , 

*) Vgl. über diese wichtige Frage die Darstellung und Kritik der analogen Ver. 

Hältnisse in Oesterreich in W a g n e r , d. neue Lotteriemol. u. d. Reform der Nationalb. 

Wien 1S6V, Abschn. 4, S. 64 ff. 
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wenn a n d r e U m l a u f s m i t t e l nöthiger find, in die Kassen des S t a a t s zurück 
und ihre sofortige W i e d e r h i n a u s g a b e findet Schwierigkei ten im P u b l i c u m . 
S t a t t in solchem Fal le diese Schatzscheme zum Tbei l durch eine besondre 
F inanzope ra t ion zu fund i reu , also eine sehr mißliche schwebende verzinsliche 
S c h u l d , welche ohnedem schon einige Eigenschaften des P a p i e r g e l d s befitzt, 
in eine ordentliche fundi r te S c h u l d zu v e r w a n d e l n , fa l ls die F inanzlage 
wie wenigstens gegenwärt ig in R u ß l a n d , nicht eine wirkliche Einz iehung a u s 
den ordentlichen S t a a t s e i n n a h m e n gesta t te t , statt dessen — geschieht d a s 
grade Gegen the i l und wird die Lage noch mehr verschl immert! J e n e S c h u l d 
wird nicht n u r nicht f u u d i r t , sondern in die schlechteste Ar t schwebender 
S c h u l d , in eigentliches Pap ie rge ld verwandel t uud d a m i t d a s T e r r a i n des 
Z w a n g s c u r s e s a b e r m a l s a u s g e d e h n t ! 

D a s ist aber n u r die eine S e i t e dieser F iuauz - und B a n k o p e r a t i o n , 
die andre zeigt stch nicht minder bedenklich. D a s neue P a p i e r g e l d wird 
nämlich zur legitimen Unterstützung des H a n d e l s verwendet , wie m a n d a s 
zu nennen beliebt. D e r „ G e l d m a n g e l " , welcher freilich in der F o r t e n t -
wicklung der Pap ie rge ldwi r thscha i t no thwendig eintreten muß , zugleich aber 
d a s C o r r e c t i v des steigenden A g i o s , der fallenden Wechselcurse und der 
fich mi t dem Agio i n s Gleichgewicht setzenden W a r e n p r e i s e , wird im ver-
meintlichen In te resse des H a n d e l s , zumal des E x p o r t h a n d e l s durch die neue 
P a p i e r g e l d a u s g a b e gehoben. O d e r wie die D i n g e im gegenwärt igen 
concreten Fa l l e l i egen : die P a p i e r g e l d a u s g a b e soll d iesmal die sonst durch 
die Verhäl tn isse begründete zeitweilige weitere ^Verbesserung der Curse 
b indern . 

D a s neue P a p i e r g e l d kommt gegenwär t ig nicht durch die V e r m e h r u n g 
der Wechseldisconl i rung oder der Vorschüsse auf F o n d s u . s. w. wie bei 
der O p e r a t i v » zur Unterstützung der zweiten P r ä m i e n a n l e i h e in den Verkehr , 
sondern durch direkte G o l d - und S i l b e r a n k ä u f e der B a n k . Also grade 
die umgekehrte M a ß r e g e l wie 1 8 6 2 — 6 3 ! Am 3 0 . I n l i 1 8 6 7 kündigte 
die B a n k a n . d a ß sie vom l . August an russische uud fremde G o l d - und 
S i l b e r m ü n z e n nach d e m W e c h s e l k u r s e a l s verzinsliche D e p o s i t e n , D e -
positen in C o n t o c o r r e n t , fü r Uederschreibungen, dann in Z a h l u n g e n für alle 
ihre F o r d e r u n g e n anzunehmen bereit sei. Dieser E r k l ä r u n g war die wichtigere 
M i t t e i l u n g be igefügt , daß die B a n k gleichfalls vom 1. August an bis aus 
W e i t e r e s zu e i n e m n a m h a f t g e m a c h t e n f e s t e n C u r s e gewisse G o l d -
und S i l b e r m ü u z e n , in P e t e r s b u r g selbst auch G o l d - und S i l b e r b a r r e n 
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a n s a u f e n wolle. Dieser C u r s von ca . 1 7 V2 Agio*) enthielt bei 
steigender Tendenz der Wechselcurse, der Folge günst iger H a n d e l s c o n j n n c t u r e n , 
f ü r die Besitzer oder I m p o r t e u r e von edlen M e t a l l e n no thwendig ein 
G e s c h e n k im B e t r a g der Differenz zwischen diesem sixirten und dadurch 
künstlich hochgehaltenen und dem sonst n iedr igeren Curse . Dieses Geschenk 
erfolgte au^ Kosten des russischen P u b l i c u m s . dem kraft Z w a n g s c u r s und 
Banksouve rän i t ä t wieder neue Pap ie rge ldmassen oct royir t w u r d e n . W e n n 
in dieser M a ß r e g e l hier ein G e s c h e n k an die Metallbesitzer gesehen w i r d , 
so findet dieser Ausdruck vielleicht O p p o s i t i o n . E r ist indessen vollständig 
berechtigt. E ine weitere B e - resp. B e r u r t h e i l u u g dieses neuesten sehr 
sophistisch befürwor te ten E x p e r i m e n t s verschieben wi r bis wir die Bezieh-
ungen zwischen H a n d e l und Wechselkurs unten noch specieller i n s Auge 
fassen. Hier genüge die B e m e r k u n g , daß der von der B a n k festgestellte 
A n k a u f s p r e i s edler Meta l l e of fenbar d a s momen tane M a x i m u m des G o l d -
und S i l b e r w e r t h s und - d a s M i n i m u m des P a v i e r g e l d w e r t h S darstell t . 
D e n n w ä r e im Augenblick ein höherer P r e i s des E d e l m e t a l l s zu erreichen, 
so bekäme die B a n k kein G o l d und S i l b e r zu kaufen , w ä h r e n d es ihr 
gelungen ist, in vier M o n a t e n über 30 M i l l . R b l . M e t a l l fü r ca. 35 M i l l . 
R b l . P a p i e r g e l d zu erwerbe«. S o b a l d die H a n d e l S c o n j n n t u r e u wieder u m -
schlage« , verl ier t der jetzt von der B a n k bezahlte P r e i s seine praktische 
B e d e u t u n g , denn a l s d a n n stellt er kein M a x i m u m des M e t a l l w e r t h s mehr 
d a r . S o l a n g e dies aber der F a l l ist und die B a n k mittelst dieses P r e i s e s , 
wie sie sich a l s Verd iens t a n r e c h n e t , . G o l d und S i l b e r , oder richtiger gesagt 
m e b r G o l d und S i l b e r a l s sonst impor t i r t worden w ü r d e , h e r a n z i e h t 
kann diese W i r k u n g eben nu r auf d a s besondre G e s c h e n k zurückgeführt 
w e r d e n , welches die B a n k den Ueberbr ingern von M e t a l l in dem unge-
bührlich hohen Pre ise des letzteren - denselben in P a p i e r g e l d gemessen — 
gewähr t . — 

W i e stellt sich nun der Wechselcurs uud d a s Agio unter dem E i n f l u ß 
dieser verschiedenen O p e r a t i o n e n , einer v ie rmal igen V e r m e h r u u g und einer 
zweimaligen V e r m i n d e r u n g w ä h r e n d der v ie rzehnjähr igen P a p i e r g e l d w i r t h -
schast? E s wurde bereits cons ta t i r t , d a ß die B e w e g u n g des A g i o s 
der jenigen der Pap i e rge ldmeuge n i c k t u n m i t t e l b a r fo lg t , n i c h t p a r a l l e l 

*) Der festgesetzte Preis für Goldmünzen ist: Halbimperial 598, 20-FrS.-Stücke 584, 
Sovereign 732, Deutsche Kronen 998 Kop., für Silbermünzen: S.Rbl. 1-17'/,, preuß, 
Thlr. 107, Fünffrankenstück 146 Kop., für das Pfund fein Silberbarren 26 Rbl. 40 Kop., 
für das Solotnik fein Gold 4 Rbl. 27 Kop. 
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geht . I m Nebligen möchten wlr auS der H a l t u n g und Bewegung des 
CurseS im G r o ß e n und G a n z e n , a n s der nur mit zeitweiligen Unter-
brechungen stch steigernden Baisse desselben seit dem J a b r e 1 8 6 1 auf eine 
stärkere uud s c h ä d l i c h e r e E i n w n l n u g der in deu letzten J a h r e n hervor-
t re tenden Einflüsse und aus die zur G e l t u n g gelangte n a c h h a l t i g e Wirk-
samkeit des F a c t o r s der G e l d m e n g e schließe». B e v o r wir die Unter-
suchung hierüber zum Abschluß br ingen, wollen wir zwei sehr wichtige und 
interessante Beziehungen uäher iuS Auge fassen, diejenige zwischen politischen 
Ereignissen und diejenige zwischen dem a u s w ä r t i g e n H a n d e l und dem 
Wechselkurs . B e i d e P n n l t e wersen auch Licht au? deu Z u s a m m e n h a n g 
zwischen der G e l d m e n g e , den die l H t e r n berührenden Finanzopera t ionen 
und dem Curse . 

Hie r fesselt denn zunächst die Aufmerksamkeit die g r ö ß e r g e w o r d e n e 
S e n s i b i l i t ä t des K u r s e s , welche bei p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n wahr -
zunehmen ist. 

Polit ische B o r g ä u g e , welche sofort m der G e s a m m t l a g e des S t a a t s 
u u d d a d u r c h auch der F inanzen uud des Geldwesens einen güustigeu oder 
uugüust igeu Umschlag hervorbr ingen , zeigen sich regelmäßig vom al lergrößten 
duec ien E i n f l u ß aus die Wechselcurse uud d a s Agio . D a f ü r Uesen die 
neuere russische P a p i e r g e l d p e u o d e even solche schöne, förmlich experimentelle 
Beweise wie die österreichische und uordameri lanlsche. D i e unten folgende 
Uebersicht b r ing t dies zur Auschauuug. B e i bestehender- Ein löSbarkei t 
des P a p i e r g e l d s kann sich der E i n f l u ß solcher Ereignisse nicht so deutlich 
zeigen. D i e Besetzung der D o n a n s ü r f t e n t h ü m e r und der Ausbruch des 
Kr ieges mit der Türkei im S e p t e m b e r 1 8 5 3 hat nicht e inmal sofort ein 
wei teres S t e i g e n des russischen Curses verh inder t , welcher in jeliem J a h r e 
bei einer günstigen Get re ide - uud Ezpor tco t t juuc tu r sich z. B . fü r London 
3 M . vom April« b is Novemberdurchschnitt fortschreitend von 3 8 , i o aus 
39,22 hvb. D i e Get re ideauSsuhr im europäischen Berkehr war aber auch 
im J a h r e 1 8 5 3 um zwei D r i t t e l stärker a l s 1 8 5 2 (54,g gegen 33 ,8 
M i l l . R b l . ) . W ä h r e n d des polnische» Ausstaudes 1 8 6 2 — 6 3 w a r die E i n -
ziehuug des P a p i e r g e l d s zum steigenden.Curse in G a n g , durch welche 
London b i s aus 2 8 stieg. Aber in dem A n d r a n g zur Berwechluugstasse 
und in dem starken CurSsa l l im November 1 8 6 3 , a l s die E iu lösung 
eingestellt wurde , zeigt stch derselbe Elnf lnH politischer Ereignisse mit . welcher 
sl^nst einen sosortigeu S t u r z des Wechselkurses bewirkt . 

Baltische Monatsschrift, 8. Jahrg., Bd. XVl, Hest 6. 35 
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Bemerkenswer th ist es n u r . daß die Sens ib i l i t ä t des russischen Curses 
im Lause der J a h r e und namentlich in letzterer Z e i t in zweifacher Hinsicht 
bedeutender geworden zu sein scheint. Poli t ische Ereignisse ersten R a n g s , 
wenn man so sagen d a r f , wirken n ä m l i c h , selbst wenn ste R u ß l a n d nicht 
e inmal sofort direct b e r ü h r e n , jetzt stärker a l s f rühe r ein. D a s zeigt die 
folgende Uebersicht, deren E r g e b n i ß sehr bemerkenswert!) ist. D i e D u r c h -
schuittSafsection des Curses iu den Kr iegs fä l l en 1 8 5 4 / 5 6 , 1 8 5 9 , 1 8 6 6 ist 
z. B . immer größer g e w o r d e n , so daß sogar diejenige deS Kr imkr iegs 
übertroffen wi rd . Ebenso ist die E inwi rkung in tens iver , indem sich starke 
Schwankungen auf einen kleineren Z e i t r a u m zusammendrängen . S o d a n n 
aber scheinen neuerd ings selbst politische Ereignisse zweiten R a n g s den C u r S 
sofort und stärker a l s ehedem zu aff iciren. D i e einzelnen B o r f ä l l e während 
des Krimkriegs haben z. B . den C u r s n u r wenig und nur vorübergehend 
auS seiner re la t iv großen S t a b i l i t ä t gebracht . M o n a t e l a n g schwankt London 
zwischen 3 6 und 3 7 . S e l b s t der T o d des Kaisers N i k o l a u s ( C u r S von 
3 6 „ 2 auf 35 ,Z7) , der F a l l S e b a s t o p o l S (Durchschnit t im August 1 8 5 5 
36 ,Z2 , S e p t b r . 3 5 , g « , O c t b r . 3 5 , m ) berühr t den C u r s nicht stark und 
nicht nachhal t ig . Ebenso gehen dle Ereignisse in I t a l i e n n a c h dem 
Züricher Fr ieden an dem russischen Wechselkurs ziemlich spur los v o r ü b e r . 
D a g e g e n afficir t die dänische F rage nach dem Tode Fr iedr ichs VII., die 
Luxemburger Angelegenhei t den C u r s sofort mehr . 

I n der folgenden Uebersicht ist man von dem der störenden politischen 
Ursache vorausgehenden Maximalcurse a u s g e g a n g e n . F ü r den Vergleich 
fäl l t der Umstand schwer ins Gewicht , daß der C u r s in den I a h r e n 1 8 5 9 
und 1 8 6 6 schon beim B e g i n n der Verwicklung viel tiefer stand a l s 
A n f a n g s 1 8 5 4 , d a s neue S i n k e n also von einem niedrigeren N i v e a u a n s 
erfolgte nnd trotzdem absolut fast ebenso stark, relat iv sogar starker w a r . 
Fallen von M ä r z bis J a n u a r 1 8 5 4 vou 39,ok aus 3 3 oder um 15.« Vo 
S t e i g e n im J a n u a r 1 8 5 6 . . . „ 35 ,g , „ 37,55 „ 6 , 4 

Fa l l en von M ä r z b is M a i 1 8 5 9 „ 36,z l „ 31,25 ' 1 6 „ 
S t e i g e n von M a i bis J u l i 1 8 5 9 . „ 31,25 „ 3 5 „ 2 12,3 
Fa l len im erste« und zweiten B ie r t e l -

j ah r 1 8 6 6 31, IS „ 25,7g 17,4 FF 
S t e i g e n im zweiten uud dri t ten V i e r -

te l jahr 1 8 6 6 25.72 31,25 „ . 21 ,4 
Fal len von M ä r z bis Apr i l 1 8 6 7 . „ 3 2 e, 3 0 6,2 
S t e i g e n von A p r i l b is M a i 1 8 6 7 . 3 0 32 ,8 , 9 , s 
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Demnach zeigt sich eiue Durckschnit tsafsection uach dem M i t t e l a u s 
dem Fal len und S t e i g e n *) 

im Krimkriege 1 8 5 4 — 5 6 von . . . 1 1 „ "/<> 
im italienischen Krieg- 1 8 5 9 von . . 14,5 „ 
im deutschen Kr iege 1 8 6 6 . . . . 19,4 „ 
in dem Luxemburger Hande l 1 8 6 7 . 7,g „ 

Berechnet man nach obigen Loudouer Cursen daS höchste Agio, welches 
in jeder dieser vier politischen Krisen ü b e r h a u p t e inmal erreicht w u r d e , 
indem man d a s P a r i wieder mit 38,2» a n n i m m t , so e rhä l t man der Re ihen-
folge nach 15 ,g , 2^ ,4 , 48 ,6 , 27 , z "/g — eine S t e i g e r u n g , welche ebenfal ls 
zu deuten giebt . B e i der nächsten g r o ß e n Katas t rophe iu E u r o p a wird 
nach der bisher igen E r f a h r u n g auch ohne R u ß l a n d s directe Be the i l i gung 
e twa an einem großen europäischen Kriege und obue nene P a p i e r g e l d -
emission, vorübergebend ein noch tieferer K u r s s t a n d a l s 1 8 6 6 zu e rwar ten 
seiu. I m m e r h i n aber hat man im V o r a u s , pessimistischen Anschauungen, 
wie sie' sich im S o m m e r 1 8 6 6 vielfach zeigten, gegenüber , auch mit S i che r -
heit wieder ein erhebliches S t e i g e n des Wechselcurses n a c h Bese i t igung 
der störenden Ursache zu e rwar t e» . E i n e natürl iche G r e n z e hat auch jedes 
vorübergebende Cur s sa l l eu , zumal solange die Pap ie rge ldmasse nicht beständig 
vermehr t w i r d , denn d a s höhere Agio bat stets sein eigenes Correc t iv b is 
zu eiuem gewissen M a ß e in sich. Z u der stärker gewordenen Afsection der 
Curse iu Krisen t r äg t auch wohl der Umstaud erheblich bei, daß R u ß l a n d 
gegenwär t ig viel bedeutender a l s f rüher au d a s A u s l a n d verschuldet ist 
und daher d a s wechselnde V e r t r a u e n uud M i ß t r a u e n f remder Besitzer 
russischer W e r t h p a p i e r e ein directer mi twir leuder Fac to r bei der Bes t immung 
des Agios wi rd . I m J a b r e 1 8 6 6 wirkten auf den so außerordent l ichen 
F a l l der Wechselcurse außerdem wohl noch ganz specielle Ursache« ein. 
S o der Ums tand , daß die Ber l i t te r Börse , welche na tu rgemäß am meisten 

") Etwas willkührlich ist bei solchen Berechnungen immer die Annahme des Anfangs-
und Endpunkts für die durch das politische Ereigniß bewirkte Eursaffection, denn solche 
Ereignisse werfen ihren Schatten lange vorher. Berechnet man im Krimkrieg die Affection 
auch, wie in den drei andren Fällen, vom ersten Maximum zum absoluten Minimum und 
wieder zum Maximum, was wegen der Länge der dazwischenliegenden Zeit oben nicht 
geschehen ist, so beträgt das Steigen 13,g, die Durchschnittsaffect'on 14,g Andrerseits 
war der Curs noch im Januar 1854 anomal hoch. Verglichen mit dem Durchschnitt von 
1851—53 betrug das tiefste Fallen im Krimkrieg nur 13,7 Vo, die Durchschnittsaffection 

dann 13^ °/o. ^ 
3 5 * 
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durch die K r i e g s p a n i q u e asstcirt w u r d e , neue rd ings immer mehr der ton-
angebende Geldmarkt sür R u ß l a n d geworden i s t ; serner die im G a n g e 
befindliche A u s g a b e der 2 . P r ä m i e u a u l u h e . deren Stücke nebst denen der 
erste« Auleihe vielfach iuS A u s l a n d gegangen , aber noch nicht fest classirt 
waren u«d nuu um so stärker nach R u ß l a n d zurückströmten. D a s mag 
eiuer der Anlässe zu der e rwähnten P a p i e r g e l d a u s g a b e im J a h r e 1 8 6 6 
gewesen sei«. Letztere hat dann jedenfa l l s der Wirksamkeit der discredi t i reudeu 
Factoren w ä h r e n d des deutscheu Krieges uur »och mehr Vorschub geleistet. 
D e n n sie pa ra ly f i r t e die corr igirende W i r k u n g , welche j edes hohe Agio wie 
gesagt in sich selbst mit sich füh r t . 

D i e größere S e n s i b i l i t ä t , welche der C n r S iu solche» politische« Krisen 
deutlich ze ig t , würde stch ihrem G r a d e «ach am Genaues ten durch die 
mitt lere jährl iche S c h w a n k u n g des Ag ios ausdrücken oder förmlich messe« 
lassen. Ers t a u s der Z u u a h m e dieser Schwankung würde sich die a l l g e -
m e i n er langte größere S e n s i b i l i t ä t des Curses oder m. a. W . der 
gesammteu russischen Papierge ldwir tbschas t ergeben. Allein leider liefert 
eine solche Messung bisher keine sicheren R e s u l t a t e . weil uuter den ver-
flossene» 1 4 J a b r e » höchste»s die J a h r e 1 8 5 8 . 1 8 6 0 , 1 8 6 1 u»d 1 8 6 5 
a l s v e r h ä l t m ß m ä ß i g ruhige , uvrmale übr igb le iben . I n alle» andere» wal te t 
eiu einzelner besonders störender, d. h. ein Fal len oder S t e i g e n der Curse 
voruehmlich beherrscheuder Factor vor . J e n e vier N o r m a l j a h r e sind zu 
w e n i g e um auS deu sie betreffende« Beobachtungen eine Rege l abzule i ten . 
D i e Berechnung zeigt ü b r i g e n s eine stärkere mit t lere S c h w a n k u u g 1 8 6 1 
und 1 8 6 5 a l s 1 8 5 8 und 1 8 6 0 . G r a d e i« R u ß l a u d aber wird der WechselcurS 
durch zufällige Na tu re in f lü s se , d. h . durch Eru teverhä l tu i s se «nd Expor t -
conjuucturen wesentlich mit bes t immt, weßhalb auch durch dieses M o m e n t 
die B a r i a t i o n s t e n d e u z der einzelnen J a h r e beeinflußt sein kann. D a s n?ird 
stch im Folgenden uäher erweise«. 

A d o l p h W a g n e r . 

^Schluß im nächsten Hefte.) 

W 
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I . 

New-Uork, den 11. Novbr. <30. Octbr.) 1867. 

srn komme ich' I h r e m Wunsche nach , von Zei t zu Zeit I h r e m 
B l a t t e eine amerikanische Korrespondenz zugehen zn lassen. I c h er innere 
mich, einst P r o f . Sch i r r en sagen gehört zu h a b e n : „ N n r d a s Th ie r h a t 
eine Fu t t e rg renze . " D a s ist sehr richtig. I c h möchte den S a t z aber noch 
dahin e r w e i t e r n : „ S o w e n i g der Mensch eine Fut tergrenze h a t , so wenig 
hat er auch eine Cu l tu rg renze . " M i t A u s n a h m e der starren E i s fe lde r der 
P o l e ve rmag der Mensch überal l seine C u l t u r h inzu t r agen ; und wo er sie 
h i n g e t r a g e n , da ist auch in gewissem S i n n e ein Heerd aufgeschlagen, eine 
He ima t s s t ä t t e bereitet sür jeden Menschen , der schon c n l t i v i r t , oder doch 
cu l tu rsäh ig ist. I n I t a l i e n hörte ich oft vou einer „ d e n t s c h e n Wissen-
schaft" reden. A r m e , ungebildete Leute, für die die v ie l tausendjähr ige G e -
schichte des Menschengeschlechts so durchaus nicht existirt, daß sie »och nicht 
über ihre eigene Nasenspitze hinwegzusehen v e r m ö g e n , daß sie noch nicht 
begreifen, wie si< zuerst M e n s c h e n , und dann erst I t a l i e n e r , Hot ten to t ten , 
oder w a s immer sind. Unter welcher H e m i s p h ä r e , von welcher N a t i o n 
auch immer in Kunst oder Wissenschaft, in J u d n s t r i e oder L i t e r a tu r e t w a s 
geschaffen w i r d , es gehör t nicht mir und nicht d i r , nicht E n g l ä n d e r n noch 
F r a n z o s e n , es ist ein E igen thum der W e l l ; nnd wer ein Gl i ed dieser 
Men 'chenwel t , der d a r f nicht n n r , der s o l l sein E igen thumsrech t darauf 
geltend machen. E i n s ist d a s Menschengeschlecht, und a l s E i n e s soll 
es sich fühlen und begreifen lernen. D i e V o r b e d i n g u n g bierzn aber ist, 
d a ß Alle so viel a l s möglich d a r ü b e r unterrichtet werden, wie es in anderer 
Her ren Länder auss teh t . D a wird es sich denn erweisen — es g laube 
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m i r ' s J e d e r a u f ' s W o r t , — d a ß die Menschen a l lübera l l nicht auf den 
K ö p f e n , sondern auf den F ü ß e n g e h e n , mit Kops und H ä n d e n schaffen, 
und — w a s d a s Merkwürdigs te ist — ein füh lendes Herz im Busen 
t r a g e n . Lachen S i e mich a u s . so viel a l s S i e immer wollen, — ick höre 
die Meuschen gerne lachen, nämlich wenn ich die Ze i t dazu h a b e , denn 
S i e müssen nie vergesse», daß ich in Amerika bin — aber wo ich auch immer 
w a r , im Norde» oder im S ü d e n , in E u r o p a , A ^ i k a oder Amerika, übera l l 
fand ich unzähl ige Leute, die d a s weit unwahrscheinlicher f a n d e n , a l s die 
wunderbars ten Sache: : , die ich ihnen erzählen mochte. 

W o h l ist es ein gewal t iger W e g von der D ü n a sandigem Ufer b i s 
zu den lieblichen W a l d h ü g e l n des H u d s o n , aber die W o g e n des a t l a n t i -
schen O c e a n s rauschen wie die Wel len der Os t see , uud M e n s c h e n , w a h r -
hafte unverfälschte Menschen sind es , die hier wie dor t ihr Wesen t r e iben . 
D e r Aankee ist kein Zwi t t e rd ing von Enge l und Teufe l , er ist ein A d a m s -
sohn wie S i e und ich. I n den gleichen Pu l s en strömt sein B l u t zum 
Herzen und zwingt es , sich in ewigem Wechsel zusammenzuziehen und a u s -
z u d e h n e n , und die weisc N a t u r hat die gleichen R i p p e n um dasselbe ge-
legt , d a ß es nicht zügellos davon spr inge , sondern dort bleibe, wohin es 
gehör t , in der M e n s c h e n brüst . A u s Fleisch und B e i n ist er gemacht, 
wie S i e und ich, und sie halten ihn aus dieser E r d e fes t , d a ß er weder 
mit Ti tanentrotz deu O l y m p stürme, noch a l s empör te r Erzenge l in den 
H ö l l e n p f u h l geschleudert werde. E r schafft und denkt , er leidet und f reu t 
stch, er haßt und l iebt , er siegt und unter l ieg t , gewinn t und ver l ier t , 
kennt Laster und T u g e n d , strebt und i r r t . 

Wol len S i e jetzt meinen Br ief gelangweil t bei S e i t e legen, sprechend: 
„ u m d a s zn h ö r e n , brauchen wir keinen K o r r e s p o n d e n t e n , " so kann ich 
d a s nicht h inde rn . Z u v o r jedoch er lauben S i e mir noch die eine B e m e r k u n g , 
d a ß die jenigen, die am wenigsten diese W a h r h e i t e n a h n e n , die — Amer i -
kaner selbst sind. I c h meine daher woh l mit Recht annehmen zu d ü r f e n , 
auch manchem I h r e r Leser wird d a s w a s N e u e s sein. I n der al ten W e l t 
ist in der Regel der N a m e Amerika ziemlich gleich b e d e u t e n d , entweder 
mit H i m m e l , oder mit H ö l l e ; ziemlich gleich an Z a h l mögen diejenigen 
sei», die es sür diese, und die es fü r jenen ha l len . D e r e n aber giebt es 
äußerst Wen ige , die es da fü r nehmen, w a s es wirklich i s t : e ines der G l i e -
der in dem organischen G a n z e n der E n l t u r s t a a t e u , e igenar t ig in unendlich 
vielen E inze lhe i t en , aber auf den gleichen Basen r u h e n d , und von den 
gleichen Lebensgesetzen beherrscht. D e r G r u n d dieses verkehrten Ur the i lS 
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ist ein d o p p e l t e r : e inmal sind die Vermi t t e lungen zwischen der alten und 
neuen W e l t noch immer nicht lebhaft g e n u g , beschränken sich zu sehr auf 
die Hasenstädte, dr ingen zu wenig in d a s I n n e r e der Länder , a l s daß sich 
in der großen M e n g e (ich schließe die gebildeten Klassen nicht a n s ) ein 
i rgend ver t ief tes und einigermaßen richtiges Urthei l hätte bilden können ; 
und dann thun die Amerikaner selbst ihr Möglichstes d a z n , die verkehr-
testen Vors te l lungen über sich und ihr Land zu v e r b r e i t e n , nicht etwa ab-
sichtlich und a u s bösem Wi l l en , sondern weil ste selbst in falschen unha l t -
baren I d e e n befangen sind. 

Diese B e h a u p t u n g mag anmaßend erscheinen, aber ste ist nichtsdesto-
weniger richtig. D i e schärfsten Beobachter sowohl der A n g l o - , wie der 
Deutsch-Amer ikaner , werden ihnen dieselbe bestä t igen; nur des Beispie ls 
wegen nenne ich F . K a p p uud Bancros t . E r l a u b e n S i e mir einige W o r t e 
zur E r l ä u t e r u n g meiner B e h a u p t u n g . 

D e r Amerikaner w i ll e twcs ganz E i g e n a r t i g e s sein, nie znvor geahnte 
Zie le auf nie zuvor betretenen Wegen erreichen; seine Eitelkeit will d a s , 
und seine Kurzsichtigkeit läßt ihm den guten G l a u b e n , d a ß dem in der 
T h a t so sei. Dieses wie jenes läßt sich wohl verstehen. E s ist begreif-
lich, daß ein Volk, d a s in so kurzer Zei t so Ungeheueres geleistet ha t , d a s d a s 
lreieste der E r d e ist, und diese seine Freihei t in zwei furchtbaren Kriegen — 
in den siebziger I a h r e n - d e s vorigen und den sechSziger J a h r e n dieses 
J a h r h u n d e r t s — erkämpf! h. t, daß ein solches Volk meint a n s besonderem 
M e t a l l gegossen, sür besondere weltgeschichtliche Missionen bes t immt, das 
Liebl ingskind der Vorsehung zu sein. Und es ist verständl ich, wie d'lese 
Ueberzeugung von J a h r zu J a h r ausrichtiger wird und festere Wurze ln 
s a ß t , weil die äußeren Fo rmen des L e b e n s , des D e n k e n s und Trach tens 
sie iu so hohem G r a d e berechtigt erscheinen lassen, daß es wirklich nicht leicht 
w i r d , sich von dem trügerischen Schein loszureißen nnd d a s wahre Wesen 
zu erfassen. Dieses zu können, muß man seinen S t a n d p u n k t aus eiuer 
Höhe n e h m e n , die von dem großen Hau ten noch in keinem Lande 
der E r d e erklommen is t , und die in diesem L a n d e , dem historische 
B i l d u n g in stauuenswerthem G r a d e a b g e h t , nur äußers t selten von dem 
E i n e n oder Auderen erstiegen wi rd , dem eS gelungen ist, sich die Resul ta te 
enropälschen historisch-philosophischen D e n k e n s anzueignen. E m p f ä n g t doch 
selbst der gebildete E u r o p ä e r , man kann wohl sagen a u s n a h m s l o s , zuerst 
den Eindruck, daß hier „Al les so ganz a n d e r s ist ." Und es ist d a s , wie 
gesagt, r ich t ig , wenn m a n von den Ersche inungsformen reden w i l l ; aber 
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eS ist falsch, wenn man dabei an d a s Wesentl iche, an die Ursache der 
D i n g e , an die wirkenden I d e e n denkt. M a n braucht kein Aristoteles oder 

K a n t ;u sein, um den G r u n d von diesem oder jenem zu erfassen: ein Blick 
auf die Geschichte des Landes , ohne sich d a s Gesicht von vorgefaßten M e i -
nungen t rüben zn lassen, genügt . 

Leute aller Her ren L ä n d e r , iu erster Linie E n g l ä n d e r , in zweiter 
Deutsche, wander ten in diesem C o n t i n e n t ein. der au H ü l s s q u e l l e n uner -
schöpflich reich w a r , an schon geschaffenen H ü l f s M i t t e l n nicht d a s G e -
ringste bot. Angestrengteste A r b e i t , aber bei angestrengtester Arbei t auch 
der reichste L o h n , waren die nothwendigen Folgen h i e r v o n ; F o l g e n , die 
nach gewissen Richtungen hin die T b a t k r a f t und die Fähigkeiten zn ihrer 
äußersten Ene rg i e ansporn te , in anderen G e b i e t e n , den rein geist igen, sie 
v o r a b im S c h l u m m e r erhiel t . D a S „ k e l p ^ o u r s s l t " (hilf dir selber), mi t 
dem noch heute jeder Amerikaner i n s Leben t r i t t , ist nicht etwa eine g roß-
ar t ige amerikanische E r f i n d u n g ; es ist der unschätzbare T a l i s m a n , den die 
N a t u r dem ersten Ansiedler g a b , und den er auf alle seine Nachkommen 
und alle späteren E i n w a n d e r e r vererben m u ß t e . D a s Verdiens t der 
Amerikaner ist, d a ß sie seinen W e r t h erkannten, daß sie begriffen, wie sie 
ohne ihn untergehen m ü ß t e n , mit ihm Alles erreichen konnten. S i e be-
griffen d a s , aber ihren anmaßenden Schutzherren in der alten W e l t , denen 
ihre Kur^sichligkeit nnd ihr E g o i s m u s die Ü b e r t r a g u n g des europäischen 
BevormundungSsys t ems in diese g a n ; anderen B e d i n g u n g e n a l s d a s einzig 
richtige V e r h ä l t n i ß erscheinen ließ, blieb es ein R ä t h s e l . D a s füh r t e ;n dem 
ersten großen P r ine ip i enkampf , in dem d a s von den Amerikanern vertretene 
P r inc ip . obsiegte , weil es d a s Richtige w a r , weil seine Niede r l age dem 
Lande, d a s bestimmt w a r , eine der hervorragendsten Kul tu rs tä t t en zn wer -
den, den Lebensnerv durchschnitten hä t te . 

D i e gleichen Verbäl tnisse nun wirken noch in dieser S t u n d e for t und 
p rägen d a s pr iva te , sociale, mercant i le und politische Leben der Amerikaner 
in eigenthümlichen F o r m e n a n s . Noch immer sind es die materiel len Auf-
gaben , die so sehr in dem V o r d e r g r u n d e stehen und stehen müssen, daß fü r 
wissenschaftliche, literarische und künstlerische Thät igkei t gar wenig Ze i t , noch 
weniger Krä f t e und nn r äußerst jämmerl icher Lohn zu finden ist; noch immer 
müssen die Krä f t e unermüdl ich, der Wil le unbeugsam und die Ne rven a u s 
Eisen sein, um hier über Wasser zn b le iben , aber wenn sie es sind, dann 
ist man auch des endlichen E r f o l g e s g e w i ß ; noch immer ist hier P r o t e c t i o n 
wer th los und B e v o r m u n d u n g gewisser T o d . S u c h e n S i e die wahrschein-
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lichen Folgen stch e x t k s o r i a he r auszucons t ru i r en , und S i e haben den 
Amer ikane r , wie er in W a h r h e i t leibt und lebt . E s ist ein starkes G e -
schlecht, markig vou der Fußsohle bis zum S c h e i t e l ; w a s es schafft, ist 
g roßa r t i g , aber die Formen find schroff und h a r t , und d a s verwöhnte Auge 
des E u r o p ä e r s vermißt schmerzlich die vollendete P o l i t u r , die einen d rüben 
so weich, so l i ebenswürd ig an l äche l t : es fehlt die nötbige M u ß e , die letzte 
g lä t tende H a n d an i rgendetwas zu l egen , we i l , ehe man noch so weit ist, 
neue Riesenausgaben aufgetaucht find, die gebieterisch sofortige Lösung er«, 
heischen. Laster und Tugend , aufopferndster Gemeins inn nnd engherzigster 
E g o i s m u s , zügelloseste Leidenschaft und apathischste Gleichgültigkeit , treueste 
Freundschaft und schamloseste B e t r ü g e r e i , kühnstes W a g e n und zögerudste 
Borf icht , derbste Of fenhe i t nnd kälteste Zurückha l tung , ostenratioussüchtigste 
Freigebigkeit und berechnendste S p a r s a m k e i t , a l les d a s l äuf t nicht etwa in 
dem Charak te r nur neben einander h e r , ja ist nicht nur eng mit einander -
v e r k n ü p f t , sondern ist zu einem geschlossenen organischen G a n z e n mit ein-
ander verwachsen. D a s Volk ist noch im Werden begriffen, und bat alle 
die Vorzüge , wie alle die Schat tensei te» eines jungen Volkes , bat die 
einen wie die andern besonders stark, weil es von seinen ersten Ansängen 
an in so hohem G r a d e auf sich allein angewiesen gewesen ist. 

D e r große J r r t h u m n u u , den die Amerikaner fast immer in ihrer 
S e l b s t b e u r t h e i l u n g begehen, liegt in der falschen A n n a h m e , daß sie, min-
destens seit dem Befre iungskr iege , ganz isolirt, oder richtiger g e s a g t , ganz 
auf eigenen F ü ß e n dagestanden. S o gewiß alle die E i n w a n d e r e r , von den 
ersten an b i s aus die heute in Cast le G a r d e n ausgeschifften, in E u r o p a vou 
europäischer C u l t u r großgezogen worden, so gewiß ist auch die ganze ame-
rikanische Entwicke lung , von den ersten Niederlassungen in Vi rg in ien bis 
auf die eben sich abspielende W a h l b e w e g u n g von europäischem Denken uud 
Forschen, von europäischen Anschauungen uud Cul tu r ideen in eminentester 
Weise beeinf lußt worden . G e n ü g t nicht schon die bloße E r i n n e r u n g an 
den ungeheuern P rocen t sa t z , den die E ingewander t en stets in der Bevö l -
kerung der Vere in ig ten S t a a t e n gebildet h a b e n , dies s p r io r i a l s gewiß 
erscheinen zn lassen? W i r d es nicht über allen Zweifel e rhoben , wenn 

— uud d a s wird von keinem denkenden Amerikaner g e l e u g n e t — be-
denkt, wie ungleich entwickelter Ph i losoph ie , Wissenschaft, Kunst und schöne 
Li te ra tur in E u r o p a find, a l s in A m e r i k a ? Und sind diese etwa nicht, 
wie sie es doch in allen Cu l tu r s t aa ten gewesen, auch in Amerika die wesent-
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lichsten Fac to ren des Entwicke lungsganges , seine R ich tung , wie seine G e -
schwindigkeit bestimmend. 

Aber sehen wir auch hiervon ganz a b , so können wir doch mi t Ge» 
wißheit erweisen, wie der C u l t u r g a n g Amerikas nicht ein in deu C a r d i n a l -
punkten von dem europäischen wesentlich verschiedener, sondern vielmehr 
vollkommen der gleiche ist, ja der gleiche sein muß . D i e Gesetze geschicht» 
lichen W e r d e n s und Lebens sind aus dieser S e i t e des atlantischen O c e a n S 
nicht a n d e r s , a l s auf j e n e r : sie sind e i n e r l e i , u n a b ä n d e r l i c h , e w i g . 
D a s ist keine tobte abstracte T h e o r i e , sondern dle beweisbare und leben-
dige Lehre der Weltgeschichte. E s ist hier nicht der O r t f ü r historisch-
philosophische Untersuchuugen, uud ich bin auch weit davon en t fe rn t , sie 
unte rnehmen zu wollen. I c h habe den S a t z nur in diesem meinem ersten 
B r i e f e aussprechen wollen, weil m a n , sobald es stch um Amerika handel t , 
ihn in der Rege l vollständig v e r g i ß t , u u d weil Al les , w a s ich I h n e n im 
Laufe der Zei t zu melden haben werde , S i e und I h r e Leser von M a l zu 
M a l selbstredend mehr von der W a h r h e i t desselben überzeugen w i rd . 
O h n e alle Po lemik werde ich schlicht die Thatsachen ber ich ten , oder doch 
meine Berichte so abfassen, daß eine-scharf markir te Sche idewand zwischen 
meiner subjectiven Kri t ik nvd den nackten Thatsachen gezogen ist, und doch 
wird jeder Leser, dessen Geis tesaugen nicht von N a t u r geschlossen, und der 
ste nicht absichtlich schließt, stch mit zwingender N o t w e n d i g k e i t zu dem 
S c h l u ß ge führ t sehen, daß die Amerikaner seine B r ü d e r , d. h. „Fleisch von 
seinem Fleisch, und Geist von seinem G e i s t " sind. Und Nochmals, weil 
dem so is t , erscheint es mir wohl gerechtfert igt , dem baltischen P u b l i c u m 
in „ b a l t i s c h e n " B l ä t t e r n ab und an zu e rzäh len , 

„ W i e im fernen nngeheu ' ren W u n d e r l a n d e 
„Menschen leben, l ieben, hassen und ve rgehen . " 

S i e werden mich entschuldigen, wenn ich diesen iu t roduci renden S ä t z e n 
heute «och einige Bemerkungen über die gegenwär t ige politische Lage des 
Landes hinznfüge. M i r ist der Zweck I h r e s B l a t t e s woh l b e k a n n t , und 
d a r u m ist es nicht meine Absicht, oft und aus führ l i ch bei politischen F r a g e n 
zu verwei len. Allein da ich I h n e n Skizzen liefern so l l , die mi t der Zei t 
mehr oder weniger ein G e s a m m t b i l d von dem Leben nnd Tre iben des V o l -
kes geben, so kann ich ste auch uicht gänzlich u n b e r ü h r t lassen , denn wer 
nicht einen gewissen Einblick in die Po l i t i k des Landes h a t , dem ist und 
bleibt auch der Amerikaner ein vol ls tändiges Rä thse l . G e r a d e in diesem 
Augenblick ist es aber wieder e inmal vorzüglich die Po l i t i k , welche d a s Land 
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in eine Krise stürzt, die schon jetzt in allen Verhäl tnissen ans ' s empfind-
lichste f ü h l b a r i s t , und es von T a g zu T a g mehr w i rd . Und außerdem 
ist die gegenwär t ig s c h w e b t e F rage besonders dazu gee igne t , d a r z u t h u n , 
wie durchaus gleich die große geistige Bewegung is t , die seit der zweiten 
H ä l f t e des vorigen J a h r h u n d e r t s iu E u r o p a wie hier in har tem wechsel-
vollen Kampfe einen Fußbre i t Landes nach dem anderen erstreitet. 

D i e Ze i tungen haben I h n e n gemeldet, daß bei den jüngsten W a h l e n 
die Demokra t en in K a l i f o r n i e n , O h i o , Pensy lvan ien und N e w - U o r k den 
S i e g über die Republ ikaner davonge t ragen . Uebersetzen S i e d a s i n s E u -
ropäische, so heißt es ungefähr so viel, a l s : „ R o m ist noch immer in den 
H ä n d e n des P a p s t e s und G a r i b a l d i schmachtet im G e s ä n g n i ß ; " o d e r : 
„d ie Hof fnungen aus Aufhebung des C o n c o r d a t s in Oesterreich sind wieder 
zu S c h a n d e n geworden . " Noch sind die Leichen in den Riesengräbern von 
B n l l ' R n n und G e t t y s b n r g h nicht zu Asche zer fa l len , uud schon wieder 
steigen dichte Nebel a u s dem B o d e n , die sich in den Augen manches allzu 
ängstlichen P a t r i o t e n zu Schwer t e rn , Kanonen und M o n i t o r s zusammen-
ballen und einen unheimlichen Blutgeruch zu haben scheinen. D a s heißt 
nun wohl die D i n g e e twas zu t rübe ansehen. G e w i ß aber ist doch, d a ß die 
Früchte des furchtbarsten Kr iegs re igens , den die W e l t je anfsübren gesehen, 
zum The i l wieder e ingebüßt und zum noch größeren Tbe i l wieder in F r a g e 
gestellt find. D i e Aristokratie des S ü d e n s , die mit P a u l e t zu redeu 

„ D e n C h r i s t u s in der H a n d , 
„ D i e H o f f a h r t und die Wel t luK in dem Herzen" 

h a t , die zu allen Zeiten mit lautester S t i m m e „ F r e i h e i t " geschrien, und 
dazu mit der Büffe lge iße l den Tac t aus den Rücken der Schwarzen schlug, 
erhebt ihr H a u p t wieder so a n m a ß e n d und srech, wie d a m a l s , a l s Wash ing-
ton fürchte te , beim M o r g e n g r a u e n die T rompe ten der Rebellen vor feinen 
T h o r e n zum Morgens tändchen erschallen zu hören . F r a g e n S i e mich : 
„ W e r t r ä g t die S c h u l d d a r a n ? " so an twor t e ich ohne Z ö g e r n : „die R e -
p u b l i k a n e r . " D e n P f e i l , den ste i n ' s S c h w a r z e geschossen, den haben ste 
in ihrem Sieges rausch wieder herausgerissen und nun weit über d a s Z ie l 
h i n a u s g e s a n d t ; hohnlachend haben ihn die Demokra ten vom B o d e n auf -
gegriffen und mit bestem E r f o l g aus sie selbst zurückgeschleudert. D i e S c l a -
verei gänzlich und für immer zu vernichten w a r recht , und da rum haben 
sie es auch zu Wege gebracht. E i n e s schweren J r r t h u m s aber haben sie 
stch schuldig g e m a c h t , enn sie meinten ihr Machtspruch könne nnn auch 
wirklich den N e g e r zum freien M a n n mache» , d h . ihm die Fähigkei t 
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geben fich selbst zn regieren. Nich ts lernt fich so schwer» a l s die Fre ihe i t . 
Und die S c h w a r z e n , die von den Zeiten des L a s C a s a s b i s in dieses 
J a h r z e h n t geflissentlich bruta l i s i r t wurden, sollten sie durch d a s bloße W o r t 
„ D u bist f r e i " wirklich frei geworden s e i n ? ! D e m Neger j e t z t d a s S t i m m -
recht geben hieße den S ü d e n ganz in seine H a n d legen, und die Demokra t en 
hat ten nicht Unrecht einen Raceukrieg a l s mögliche Fo lge hiervon anzusehen, 
zu fürchten , daß bei der nächsten P r ä s i d e n t e n w a h l ein S c h w a r z e r in d a s 
„ W e i ß e H a u s " einziehen w ü r d e , und d a s eine E n t e h r u n g der Republ ik 
zu nennen. B e n . W a d e , „ t k s v l ä r e p u b l i e a n ^ a r k o r s v " , d a s alte 
republikanische S t r e i t r o ß , soll vor einigen Tagen gesagt h a b e n : „ S o gewiß 
G o t t gut und der H i m m e l über u u s i s t , so gewiß werden wir es f rüh 
oder spät doch durchsetzen, daß dem Neger volle politische Gleichhei t 
er thei l t w i r d . " TX,von bin ich nicht weniger fest überzeugt a l s B e n W a d e . 
Allein eben so sicher bin ich davon übe rzeug t , daß sie es erst dann durch-
setzen w e r d e n , oder mindestens erst dann es zum F r o m m e n des Landes 
durchsetzen w e r d e n , weun sie die Neger so weit erzogen h a b e n , daß sie 
einen einigermaßen vernünf t igen Gebrauch von ihrem S t i m m r e c h t machen 
können. 

O b B e n W a d e ebenso sicher in seiner zweiten P r o p d e z e i h n n g geht , 
d a ß G e n e r a l G r a n t nicht P r ä s i d e n t werden w i r d , scheint mir mehr a l s 
zweifelhaft zu sein. K a n n ü b e r h a u p t noch ein Repub l ikaue r P r ä s i d e n t 
werdeu — d a s scheiut mir der A u s g a n g der W a h l e n im S t a a t e N e w - D o r k 
mit Gewißhe i t festgestellt zu haben — dauu ist es nur G r a n t , der M a n n 
mit der undurchdringlichen M a s k e , a u s dem selbst der scharfäugige W a d e 
nicht hat herauslocken können , wie er eigentlich denkt. W ä r e jeder R e -
publ ikaner der Vere in ig ten S t a a t e n ein so ruhiger Denker wie der alte 
B e n , d a n n , aber auch n u r dann wäre sein festes V e r t r a u e n gerechtfertigt, 
daß „n ie militärischer R n h m vermögen wird die S t i m m e n des Volkes in 
die eine oder die audere Wagschale zu w e r f e n . " D e r a lberne S c h w i n d e l , 
den sie jetzt durck Wocken hindurch mit dem eine P r ä s e n t a t i o n s r e i s e 
machenden S h e r m a n treiben, zeigt deutlich genug , wie sebr auch noch hier 
die Augen durch blutige Lorbeeren geblendet werden . Trotz aller D o n m r -
wor te des alten V o r k ä m p f e r s der Radika len v e r m u t h e ich bestimmt, G r a n t 
den P la tz Andrew J o h n s o n s einnehmen zu sehen. Und wird er P r ä s i d e n t , 
so wird er es n u r , weil man ihn für den Größes ten uuter den Kr iegsher ren 
h ä l t , sonst nichts von ihm w e i ß , und ihn für eineu austäudigen M a n n 
hä l t . Bestä t igen sich meine V e r m u t h u n g e n , dann will ich nur hoffen , daß 
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die Amerikaner nicht a l lzuhar t da fü r gestrast werden, daß sie den W a r n r u f 
M i r a b e a u ' s vergessen: „ W e h e , und nochmals wehe dem Volk, daS da 
d a n k b a r i s t ! " 

Wie dem aber auch sein m a g , jedenfal ls hat diese politische Krise, 
verbunden mit den sich soeben in E u r o p a a b s p i n n e n d e n , die aller unan-
genehmsten Wirkungen aus die Taschen. D a ß d a s äußerst unbeständige 
Kl ima N e r v - J o r k s viel Brus tkraukhei teu , namentlich Schwindsucht erzeugt , 
ist bekannt. V o r dieser Gesah l kann man sich jedoch durch Vorsicht und 
w a r m e Kle idung ziemlich sicher stellen. Gegen die in diesem Herbst 
epidemisch grassirende ga loppi rende Schwindsucht der Beute l aber scheint 
fich noch ga r kein M i t t e l finden zu wollen. D e n ganzen Herbst über w a r 
der M a r k t „ U x t i t " . e n g ; seit vierzehn Tagen aber heißen ste ihn, ^c leaä 
c l r u n k " , todt be t runken , er ist ganz l eb los , und m a n kann keinen Cen t 
a u s den Taschen der Leute herausbekommen. G a r V i e l e . die sonst d a s 
G e l d nicht schonten, legen sich daher jetzt a u f ' s sparen. E s ist nicht wenig 
bezeichnend, daß die ersten Ersparnisse an der Erz iehung der Kinder gemacht 
w e r d e n : sie werden a u s den weit besseren Pr ivatschulen he rausgenommen , 
und in die freien öffentlichen Schu len gegeben. E i n künftiger Brief wird 
mir wohl Gelegenhei t geben, ein wei teres W o r t über d a s hiesige S c h u l -
ung» Unterr ichtswesen zu sagen. E s ist d a s eine der interessantesten E r -
scheinungen in dem amerikanischen Leben, und giebt in vielen F ragen den 
besten Schlüssel zu dem eigenthümlichen Volkscharakter . 

II. 

New-Aork, den 16. (4.) December 1367. 

Als ich I h n e n daS letzte M a l schrieb, begannen dunkele Wolken am 
Hor izon te auszusteigen. Je tz t ist der gange H immel in e i n düsteres G r a u 
gekleidet und der W i n d bläst scharf. „ W e r d e n wir mit einem gewöhn-
lichen S t u r m a b k o m m e n , der wohl d e n e n , die gerade außer dem Hause , 
sehr unangenehm, von der großen Masse aber vergessen w i r d , sobald er 
ausgehör t ha t zu b l a sen ; oder wird es ein H u r r i c a n werden, der Schrecke» 
und V e r w ü s t u n g vor sich her t r ä g t , die noch nach J a h r e n frisch im A n -
denken der Menschen l e b e n ? " D a s ist die F r a g e , die man heute iu j edem ' 
W a a r e n h a u s , in jedem K l e i n h ä n d l e r l a d e n , in jedem P r i v a t h a u s e machen 
hör t . D a m a l s w a r d a s Geschäf t flau; heute ist es fast todt . D a m a l s 
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begann hier und da ein H a n d e l s h a u s zu w a n k e » ; heute sind mehrere 
von den bedeutendsten schon umgestürzt . H ie r sowohl a l s iu mehreren 
anderen S t ä d t e n der Vereinigten S t a a t e n find verschiedene B a n k e r o t t e 
von einer halben Mi l l i on D o l l a r und d rüber gewesen. V o n Kausen uud 
Verkaufen ist kaum mehr die Rede . D i e Glücklichsten find, die ihre 
M a a r e « ruh ig im „ s t ö r e " beha l t en , und bessere Zeiten ab w ar t en können. 
W e r verkaufen m u ß , ist — nur einzelne bestimmte W a a r e n bilden eine 
A u s n a h m e — ver loren . E i n e s der bedeutendsten „ D r y G o o d s " Geschäfte . 
(Kleidungsstoffe) , d a s im vergangenen J a h r e eine« Umsatz von über zwei 
Mi l l ionen g e h a b t , mußte seine W a a r e « an einem T a g e um 2 5 p C t . her-
untersetzen. D i e D e t a i l h ä n d l e r müssen natürlich folgen, und sind of t 
rnner^a lb acht T a g e n r u i n i r t . E in Her renk le ide r -Magaz in , daß in so groß-
ar t igem M a ß s t a b e eingerichtet w a r , daß die P a r i s e r Ze i tungen d a r ü b e r 
rede ten , fallirte vier Woche« nach seiner E r ö f f n u n g , weil die S t i l l e des 
M a r k t e s ihm in dieser kurzen Zei t gegen 2 0 0 , 0 0 0 D o l l a r gekostet ha t t e . 

N u n , so sehr man hier an die raschesten Glückswechsel gewöhnt ist, 
d a s ist doch nicht der gewöhnliche Zus tand der D i n q e . W i r stehen in 
eiuer großen Handelskr ise , von der stch noch gar nicht berechnen l ä ß t , w a s 
sür Dime«s ionen sie annehmen wi rd . I h r e Ursachen dagegen kann man 
mi t S icherhe i t angeben . Auf die Uebererregung des Kr ieges , die d a s 
ganze mercant i le und industrielle Lebe« aus eiue unnatür l iche Höhe geschraubt 
h a t t e , folgt nuu die no thwendige R e a c t i o n , eine Uebererschlaffung. D e r 
M a r k t ist mit G ü t e r n aller A r t über fü l l t , und n iemand ver lang t nach 
ihnen. D i e P r o d u c t i o n gehl aber dabei doch zunächst noch, sast mi t uuge-
minder ter S t ä r k e sort , denn der unternehmungssücht ige Geis t des Amer ikaners 
ist allzu wenig willig die har te Lehre zu verstehen, daß auch er in seinen 
S p e c u l a t i o n e n zu weit gebe«, daß auch er übe rp roduc i reu kaun. 

Aber es ist leider nicht allein die V e r g a n g e n h e i t , um deren willen die 
G e g e n w a r t zu leiden h a t ; die Zukunf t , die jetzt in des Schicksals Kessel 
b r a u t , t r äg t ebenso viel S c h u l d . W ä r e die N o t h eiue reine Fo lge des 
K r i e g e s , so würde mau ste leichten Herzeus t r a g e n , denn dann w ä r e fie 
nichts a l s ein Thei l der bitteren N a c h w e h e » , die auch nach einem sieg-
reichen Kamvfe uicht ausble iben können, fich aber verschmerzen lassen, wenn 
m a n für eine gerechte uud große S a c h e gestr i t ten. N u n t r äg t m a u ungleich 
schwerer au i b r , weil es eine ebenso un leugbare wie leidige Thatsache ist, 
daß sie mindestens zur H ä l f t e a u s den al lgemeinen und wäh rende« politischen 
Zus tänden des Landes erwächst. M a n hat kein V e r t r a u e n in die gegeli-
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w ä l t i g e n Lenker der inneren Pol i t ik , und keines iu die der nächsten Zukunf t , 
wer dieselben auch immer sein m ö g e n ; und man kann keines haben . D a S 
ist es w a s jetzt den H a n d e l labm legt, und w a s ihn noch unzähl ige M a l e , 
ohne die Mi twi rkung irgend anderer Verhäl tnisse l ahm legen w i r d , solange 
nicht eine radikale Re fo rm in dem politischen Denken und T h u n , in dem 
p o l i t i s c h e n G e w i s s e n zu S t a n d e gebracht w i rd . 

D e r Amer ikane r , d. b. der eigentliche indigene A n g l s - A m e r i k a n e r , 
ist in der Regel eiu E b r e n m a u n . b i ede r , d a s ist trotz seiuer 
großen G e n e b e n h e i t d a s beste E p i t h e t o n , d a s man ihm geben kann. Aber 
im G a n z e n genommen sind es nicht seine besten E lemente , die er in den 
S e n a t und Kongreß schickt oder mit öffentlichen Aemtern be t raut , sondern 
gerade seine schlechtesten. Nament l ich gilt d a s von S t ä d t e n wo, wie in 
N e w - A o r k , der irländische E i n f l u ß überwiegt . E in publ ikes A m t , wie 
gering es auch sei , kann nu r durch Bestechung des stimmenden P ö b e l s 
e r lang t w e r d e n , und d a s kostet unglaubliche S u m m e n . Geldmachen aber 
ist d a s belebende P r i n c i p jeder amerikanischen B r u s t . E s ist nichl die 
E h r e , fü r die d a s auf die W a h l verwandte G e l d hingegeben worden is t : 
mit Wucherzinsen muß es wieder a u s dem Amte herausgemacht werden . 
D i e Amtsdaue r , jedoch ist sehr kurz. S i e va r i i r t meist zwischen zwei u n d 
vier J a h r e n , und be t räg t bei einigen wie beim M a y o r (Bürgermeis ter ) u u r ein 
J a h r . I n welchem M a ß s t a b e daher gestohlen w i r d , liegt auf der Hand« 
Ebenso verständlich ist aber auch, daß die y roße Mehrzah l der guterzogenen 
M ä n n e r rechtschaffen ist. und daß redliche Leute hier so wenig stehlen mögen 
a l s i rgendwo sonst in der W e l t . D a h e r sind die öffentlichen Aemter sast 
ausschließlich in den H ä n d e n derjenigen durch S p e k u l a t i o n reichgewordenen 
H a l b e r z o g e n e n , deren Si t t l ichkei t a l s einzige N o r m den D o l l a r kennt. 
D i e M a j o r i t ä t solcher B e a m t e t e n ist so ungeheuer überwiegend , daß der 
N a m e „ v w e e k o l ä e r " , S t e l l e n i n h a b e r , zum Schimpf gewordeu. Mindes tens 
wird ein M a n n durch A n n a h m e eines Amtes dermaßen anrüchig, daß bei 
weitem die meisten P o l i t i k e r , die wirklich Grundsä tze haben und um der 
S a c h e selbst willen wirken, a u s P r i u c i p nie ein solches annehmen. 

V o r wenigen Wochen hat ten wi r in N e w - J o r k M a y o r - W a h l . D i e 
beiden demokratischen C a n d i d a t e n der republikanische kam gar nicht in 
B ' t r a c h t — hatten schon f rüher den Pos ten bekleidet. M a n kannte sie 
dahe r wohl nnd es fiel keinem Menschen ein, zu l e u g n e » , daß fie beide 
D i e b e und verächtliche Leute seien. D i e zwei einzigen F r a g e n , um die 
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gestritten wurde , w a r e n : „ S t i e h l t W o o d oder Hossmaun m e h r ; und wer von 
ihneu giebt seinen C r e a t u r e n eiuen größern Thei l des Gestohlenen a b ? " 

W o soll nuu aber Ve r t r auen in die Zukunf t herkommen, wenn fast 
alle Beamte te und VolkSrepräsentauten grundsatzlose D iebe sind, die fich 
nur dadurch vou einander unterscheiden, daß die einen e twas geriebener 
uud srecher find a l s die a n d e r n ? 

I m Augenblick ist die VertraueuSlostgkeit so besonders g r o ß , weil 
gerade (zu Ungunsten der Republ ikaner ) eine starke W e n d u n g iu der pol i-
tischen F lu th stattfindet, so daß man nicht wissen kann, wie har t bei der 
nächsten P r ä s i d e n t e n w a h l der K a m p s zwischen den beiden H a u p t p a r t e i e n 
sein wi rd , und wie tief d a s Resul ta t desselben aus die F ragen der Reco«-
structiou des S ü d e n s uud des Negers t immrechts eiuwirkeu wi rd . K a u m 
weniger Bedenken erregen die beiden anderen F r a g e n : die Aenderungen 
des T a r i f s und die Ti lgungsweise der N a t i o n a l a n l e i h e . 

W i e jedoch anch al les d a s fich immer entwickeln m a g , so viel ist ge 
wiß , daß die N o t h schon jetzt g roß ist und noch weit g rößer werden w i rd . 
V o r einigen Tagen bor te ich. von kompetenter S e i t e die im Augenblick in der 
S t a d t N e w - A o r k Arbeitslosen auf 5 0 , 0 0 0 bis 6 0 , 0 0 0 schätzen. D i e Z a h l 
wächst täglich uud der lange W i n t e r hat erst gerade begonnen. M a n c h e r , der an 
den Fleischtops gewohnt gewesen, wird seinem G o t t danken, wenn er an 
dem ungeheizten O f e n ein S tück B r o d zu essen ha t . Sche in t doch selbst 
die N a t u r einen B u n d mit den Po l i t ike rn geschlossen zu h a b e n , u m d a s 
E lend so groß a l s möglich zu mache«. D e r W i n t e r hat ungewöhnlich 
f rüh und sehr har t begonnen. Fußhoch liegt der Schnee in den S t r a ß e n , 
und mächtige E i s - und Schneeselder treiben in dem Hudson . E s ist ein 
wunde rba re r Anblick, sie auf dem majestätischen S t r o m e dahinziehen zu 
seben. D e r S t u r m spielt ihnen eine furchtbare ( - a l o p p a ä e i n f e r n a l e zum 
Tanze aus . I n so rasendem Reigen stürzeu fie über die schäumenden Wo» 
gen, daß manches Schisslein ächzt und manches Herz bangt . Und w a h r -
lich, es gehören dazwischen starke Nerven d a z u , um dem Wet tgeheul von 
S t u r m und Wel len mit kaltem B l u t e zuzuhorchen. D e r H u r r i c a n , der 
in der letzten Woche 2 4 S t u n d e n lang w ü t h e t e , t hü rmte den Hudson zu 
solchen Wel len a u f , daß mehrere Personen von dem Deck der Fuhrboo te , 
die ungeheuere schwimmende Hänser find, sortgewascheu und nie wiederge-
funden wnrden . D a b e i war so heftiger S c h n e e s a l l , d a ß man nicht drei 
Sch r i t t e weit sehen konnte. R a t h l o s fuhren die S t e u e r l e u t e in die Kreuz 
und in die Q u e r e . V ie r S t u n d e » brauchten wir zu der Uebersahr t von 
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N e w - J o r k nach Hoboken, die sonst 1 0 M i n u t e n dauer t . W i r waren f roh , 
n u r drei Tod te beklagen zu müssen; denn a l s ein schwer geladener Schoone r 
an u n s a n r a n n t e , meinten wir alle daS Leben zu ve r l i e r en , und es ent-
spann sich ein wüthender Kampf um die Lebensret ter , die an solchen Tagen 
in der K a j ü t e a u s g e h ä n g t sind. 

Unter unseren Todten war einer nicht ein O p f e r der Wel len . E s 
war eine junge N ä h t e r i n , die wir ohnmächtig vor Hunger und Käl te an 
daS Ufer t r ugen . D e n ganzen T a g hatte sie nichts gegessen, aber im un -
geheizten Z i m m e r scharf gearbei te t . D e n dri t ten T a g war fie t o d t , todt 
an den Folgen von H u n g e r und Kä l t e . W i e viele von ihren Schwestern 
werden ihr im Laufe dieses W i n t e r s folgen, wenn derselbe so streng bleibt, 
wie er b is hierzu gewesen? D a s Loos der N ä t h e r i n n e u hier ist entsetzlich, 
so entsetzlich, daß ein ergreisender Gesang a u s der Dichterbrust quol l , d a s 
graßliche E l end dieser Aermsten, der W e l t anklagend vor Augen zu stellen. 
D a S „ S t i t e k , « t k e k , s t i t e k ! " ( N ä h e , nähe , n ä h e ! ) des T h o m a s Hood 
hat wohl vielen Einzelnen dieser unglücklichen Geschöpfe ihr herbes G e -
schick unendlich erleichtert, aber die große Masse derselben ist heute noch so 
schlimm d a r a n , wie an den T a g e n , da jeder M i l l i o n a i r und jeder Be t t l e r 
fich sür einen C e n t I ' k e s o n ? ok t k s s l i i r t ( D e r Gesang vom Hemde) 
kaufte. W o h l t h ä t i g e Herzen , die mit vollsten H ä n d e n geben , giebt es in 
Amerika wohl mehr , a l s irgend wo in der W e l t . Auch in dieser S a c h e 
t hun fie d e n n , w a s sie irgend thun können. Aber von vielen Hunder ten 
hören fie nie die N a m e n , und er fahren nie w a s von ihrer N o t h . D i e H a r t -
herzigkeit der Arbei tgeber aber ist die gleiche geblieben. M i r den feinsten 
B r o d e r i e n kann sich die fleißigste Arbei ter in nicht mehr a l s 2 ' / z bis 
3 V - D o l l a r in der Woche e rnäben . D a v o n bier zu leben ist aber absolut 
unmöglich. Doch w a s geht d a s den K a u f m a n n a n . E r kann die Arbei t 
d a f ü r bekommen; w a r u m soll er da einen oder zwei D o l l a r von den zehn 
b is zwölf , die er an ihr verd ient , abgeben? Aber anderen Noth le idenden 
ist bäuf ig der B e u t e l desselben M a n n e s a u f ' s Berei twil l igste und Weiteste 
geöffnet . D a s ist charakteristisch fü r Amer ika : d o r t ist er K a u f m a n n , 
h i e r P r i v a t m a n n , und d a s sind zwei durchaus verschiedene Persönlichkeiten, 
die nichts mit e inander zu thun haben . 

Baltliche Monatsschrift, ö. Jahrg., Bd. XVl, Heft 6. 3 6 
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Zum Jahresschluß. 

ir stehen am S c h l u ß eines J a h r e s , d a s in seiner tiefgreifenden W i r f u n g 

fü r K u r - , E s t - uud Livlaud wohl n u r der Zei t der vierziger J a h r e 
iu Livland gleichgestellt werden kann. Vielleicht noch, daß in jener 
Zei t der ersten Reformwünsche und - H o f f n u n g e n , die d a s E i s einer 
mehr a l s zwanzig jähr igen P e r i o d e der S t a b i l i t ä t aus allen G e b i e t e n , mit 
A u s n a h m e des kirchlichen uud agrarischen, brach, und der auch unsere Zei t -
schrist ihren Ursp rung v e r d a n k t , eine a n n ä h e r n d ähnliche E r r e g u n g dnrch 
daS Land ging wie jetzt : d a f ü r sind Zie l und A u s g a n g s p u n k t von d a m a l s 
und jetzt so grundverschieden, daß man diese beiden M o m e n t e unserer P r o -
vinztalgeschichte doch nicht gu t mit e inander vergleichen da r f . D e n n bat 
man jene um d a s J a h r . 8 6 0 unter u n s herrschende S t r ö m u n g die P e r i o d e 
deS Z t u r m s u u d D r a n g s g e n a n n t , so dür f te die jüngste V e r g a n g e n h e i t 

vielleicht nicht mit Unrecht dem die schönsten B l ü t h e n unseres öffentlichen 
Lebens mit der Vernichtung bedrohenden W i n t e r s zu vergleichen fein. 

M a g von dem d a m a l s Erhof f t en und Ers t reb ten auch manches erreicht 
se in , wir dürseu es u n s nicht v e r h e h l e n , d a ß die wichtigsten eine E r l e -
d igung gebieterisch fordernden R e f o r m a n t r ä g e , an die wir selbst H a n d an-
gelegt, und die w i r , soweit wir eS vermochten, gesördert haben, bis zur S t u n d e 
uuausge t r agen aus dem grünen Tisch liegen. Doch ist es denn d a s M i ß -
lingen oder doch wenigstens d a s momentane Stocken nnserer R e f o r m v o r -

schläge, um die w i r so lehhast t r a u e r u , daß unsere Zei t hierdurch eine 
besonders t rübe S i g n a t u r zu e rha l t en ve rd i en t e? S i n d diese P r o v i n z e n , 
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denen ihre historische und geographische S t e l l i m g einen vorzugsweise con-
fervat iven Charakter ausgedrückt h a t , denn plötzlich so reformbegierig ge-
worden , daß ein oder d a s andere uicht zur E r l ed igung gekommene Resorm-
project von bedeutendem E i n f l u ß aus die S t i m m u n g ihrer Bewohne r zu sein 
v e r m a g ? O d e r sind es andere Verhäl tn isse , die in jüngster Zei t die 
G e m ü t h e r b e u n r u h i g t e n ? 

Und in der T b a t , der confervalive Charakter unserer P r o v i n z e n hat sich 
auch dieses M a l nicht ver leugnet . D e n n je weniger glänzend die A u s -
sichten sind, die unsere Lands leu ten bei der mühsamen Verr ichtung ihrer 
täglichen Arbei t im Dienste des öffentlichen W o h l s unserer P r o v i n z e n 
e rwar t en , je mehr ste auf de» weiteren W i r k n n g s - und damit verbun-

dene« Gesichtskreis verzichten, der sich allen denjenigen e rö f fne t , die im 
C e n t r u m eines großen S t a a t s selbst arbei ten, um so zäher g lauben sie an 
denjenigen B e d i n g u n g e n ihres pr ivaten uud öffentlichen Lebens festhalten 
zu müssen, die mit ihrem eigenen unveräußerl ichen Wesen au f s Engste ver-
bunden sind. Mochte daher d a s B e d a u e r n über die zeitweilige S i s t i r u u g 
der jenigen Arbe i t en , die allgemein gefühlten Reformbedürfnissen abzuhelfen 
berufe« sein sol l ten, auch noch so groß je in , so hielten andre S o r g e n 
und Befürch tungen die G e m ü r h e r im verflossenen J a h r e vorzugsweise ge-
f angen . Sch ienen doch die G r u n d l a g e n der künftigen Culturentwickelnng 
dieser P r o v i n z e n im S i n n einer zwar an Kämpfen reichen aber nicht wür-
delosen Ve rgangenhe i t in F r a g e gestellt zn se in : wenigstens ver langte der 
na t iona le F a n a t i s m u s , dessen S t i m m e nicht ohne bedenkliches Echo blieb, 
den vollständigsten Bruch mit der Vergangenhe i t dieser P r o v i n z e n . Und 
mochte die V e r a n l a s s u n g , die daS Einschlagen eines solchen W e g s 
fürchten lassen m u ß t e , auch noch so geringfügig se in , so war ste eS doch 
g e r a d e , die in ihren Wirkungen dem letztverflossenen J a h r e ihren eigen-
tbümlichen Cha rak t e r g a b . D i e Gerüchte , die demselben vorang ingen , und 
die wir in unserer letzten Umschau nur anzudeuten vermochten, t ra ten 
a l lmäh l ig näher uud gewannen immer coucretere Ersche inmig , um dem 
späheuden Blick und dem klopfenden Herzen dann wieder in Nebel gehüll t 

36* 
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zu verschwinden, b i s dieselben in dem vielbesprochenes Artikel der 
„Nordischen P o s t " und den fie begleitenden obrigkeitlichen M a a ß n a h m e n 
feste und bestimmte Ges ta l t gewannen . 

W i e ungern wir auch immer auf die nähere Besprechung dieser wiih-
tigsten F r a g e des verflossenen J a h r e s sür unsere P r o v i n z e n , der gegenüber 
al les übr ige von nu r nebensächlicher B e d e u t u n g erscheint, verzichten mußten , 
wir wissen unsern Lesern doch keinen bessern Tros t zu bieten, a l s daß unter 
Umständen auch Schweigen - Reden heißt . 

Von der Censur erlaubt. Riga, den 11 Januar 1868. 

Redacteur G. Berkholz. 


